
Google 
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world’s books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to {he past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

‘We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 

personal, non-commercial purposes. 

and we request that you use these files for 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine 

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 

use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 

discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

alkttp: /7sooks. google. com/] 



Google 

Über dieses Buch 

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im 

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. 

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, 

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann 

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles 

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. 

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei — eine Erin- 

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. 

Nutzungsrichtlinien 

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse 

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese 

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch 

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. 

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: 

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese 
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. 

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen 

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen 

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen 

unter Umständen helfen. 

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über 

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. 

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, 

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA 
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist 

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig 

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der 

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. 

Über Google Buchsuche 

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google 

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter|'http: //books .google.comldurchsuchen. 





u 





Geſchichte 

der 

Oſtſeeprovinzen 

Liv-, Eith- und Kurland. 

— 

Zweiter Band. 





Geſchichte 
der 

Oſtſeeprovinzen 
Lid-, Eſth- und Kurland 

von der älteſten Zeit 

bis zum 

Untergange ihrer Selbſtändigkeit 

von 

Dfto von Rutenberg. 

LINIE LE SE ZELL SL — 

Bweiter Band. 

Mit einem Namen- und Sachregifter und einer Karte von Liv⸗ Eſth⸗ und Kurland 

zur Ordentzeit. 

ö— —— ü— 

Jeipeig, 
Verlag von Wilhelm Engelmann. 

1860. 



h 2 ® 

..280 

Tarot 

9 

® 

—R 

v 

va 

023 



Me-g >: 

Dorrede 

Hiemit übergebe ich den zweiten Theil meiner Gefchichte 
der Dftfeeprovinzen dem deutfchen Publikum, das den erften 

freundlich aufgenommen und beurtheilt hat. Nur eine Stimme 

aus Kivland in Nummer 271 der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung vom vorigen Jahre hat fi) entfhieden feindfelig gegen 
mich, gegen mein Buch und befonders gegen die Vorrede deſ⸗ 
felben ausgefprochen : es ift nun wohl meine Pflicht, mid) gegen 

diefe Stimme offen und beftimmt zu erklären. Hiebei muß ich 

zuerft einem Mißverſtändniß entgegentreten. Man hat einer 

Aeugerung von mir die Deutung gegeben, als hätte ich mic 
über den livländifchen Richterftand als folchen nachtheilig aus- 
gefprochen. Diefes ift durchaus mein Wille nicht gewefen. Es 
hat fi, vielmehr der Richterftand in den Oftfeeprovinzen im 

Kaufe des neunzehnten Jahrhunderts mit ganz feltenen Aus- 
nahmen durch Redlichkeit und Unbeftechlichkeit auf die rühm⸗ 
lichte Weife ausgezeichnet ; und der Diamant diefer Redlichkeit 
ſtrahlt in um fo hellerem und reinerem Licht, als die Zuftände 
in den benachbarten polnifcheruffifchen Provinzen ihm vielfach 
zur Folie dienten und dienen. 

Was aber die Zuflände der livländifchen Bauern betrifft, 
fo fann ich von dem, was ich darüber gefagt, nicht eine Silbe 
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zurücknehmen. Wie die Berhältniffe in Kurland nad Auf- 
hebung der LXeibeigenfchaft und vor Abſchluß der Pachtverträge 
waren, das weiß ich genau, denn das hab’ ich elf Jahre Tang 
mit eigenen Augen geſehen. Es ift nun an und für fich fehr 
unwahrſcheinlich, daß die Dinge in Liv- und Efthland unter 
ganz ähnlichen Berhältniffen fi viel anders ald in Kurland 
follten geftaltet haben. Daß diefed wirklich nicht gefchehen, 
ſolches wurde mir durch vielfache mündliche und fhriftliche Mit- 

theilungen der glaubwürdigften Perfonen, wurde mir durch 
brieflihe Berichte über die Verhandlungen der lebten livlän- 
difchen ordinären - und ertraordinären Landtage, wurde mir 
durch neuerdings eingezogene Nachrichten aus den zuverläf- 
figften Quellen, wurde mir endlich durch die öfter fich wieder- 
holenden unruhigen Bewegungen unter den Bauern in Liv- 
und Eſthland, feit jenem maffenweifen Webertritt zur griedhi- 
hen Kirche bis zur eben ftattfindenden maffenweifen Auswan- 
derung nad) Rußland, auf das Unzweideutigfte beftätigt. Man 
hat zwar — das weiß ich — theoretiſch manches verfucht und 
manches gethan, um neue und beffere Zuftände in Livland zu 
fhaffen, von praftifch durchgreifender Wirkung find alle diefe 
theoretifchen Verfuche bisher nicht gewefen. Wenn mein Buch 
aber irgend ein Verdienſt hat, fo wird e8 darin beftehen, daß 
ich mich nur felten durch Worte und offizielle Dokumente habe 
täufchen laſſen, daß ich vielmehr immer, fo weit es in meinen 
Kräften ſtand, durch die Nebelfchichte der Worte hindurch, auf 
das Wefen, auf die wahre Geftalt der Dinge zu gelangen 
trachtete. Die Ordensgeſetze waren ſtreng, werden vielleicht 
von Manchen auch für vortrefflich gehalten: die Sitten der 
Nitter aber, die darnach leben follten, waren abfcheulih. Im 
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mußten Leiten und 
Gfthen, wenn ein Kapitalverbrechen begangen war, nach alter 
Sitte „das Recht finden" : es war aber dafür geforgt, daß fie 
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nur das fanden, was ihre Herren ſuchten. Aehnlich wird 
es fich auch jebt mit den lettifchen und efthnifchen Marionetten 
in den Tivländifchen Kirchfpield- und Sreiögerichten verhalten. 
Diefe Gerichte find übrigens nicht von Juriſten befeßt, die 
Vorfitzer und Beifiter derfelben werden vielmehr von den ad- 

fichen Gingefeffenen des betreffenden Kreiſes aus dem güterbe- 
fitenden Adel, d. b. aus den Herren der Bauern, je auf drei 
Jahre gewählt, 

Weiter auf die Sache einzugehen ift hier nicht der Ort. 
Nur flüchtig will ich noch bemerken, daß in der neueften Zeit 
auch in Liv⸗ und Efihland die Verpachtungen der Bauernhöfe 
(Geſinde) immer häufiger vorkommen, und daß diefelben na- 
mentlich in diefer lebten Provinz, und zwar befonders durch 
das Beifpiel und die edlen Bemühungen des Herrn Adelömar- 
(halle, Alerander Graf Keyſerling, ſchon eine ziemlich große 
Ausdehnung gewonnen haben. Diefer Uebergang ift in Liv- 
und Eſthland, wo die Bauernhöfe fchlechter dotirt, und wo die 
klimatiſchen und Bodenverhältniffe ungünftiger ald in Kur- 
land find, auch mit viel größern Schwierigkeiten und mit 
manden Opfern von Seiten der Herrn verbunden; fie find 
aber dennoch gewiß der rechte Weg, auf welchem bie verwor⸗ 
renen und verderblichen Zuftände der Bauern einer nafür- 
lichen und zeitgemäßen Entwidelung entgegengeführt werden 
müſſen. 

Auf die Spötteleien des beregten Artikels tief unter den 
Inferaten der Allg. Zeitung glaube ich nicht eingehen zu dür— 
fen. Mir ift es mit meiner Arbeit tiefer Ernft gewefen und tiefer 
Ernſt geblieben, den Ton des Spottes kann und mag id) dar- 
um nicht auch anfchlagen. Käme mehr fo leichte Waare auf 
den litterarifchen Markt, fo würde ich fie in den Winkelbuden 
ganz unbeachtet ſtehen laſſen. 

In der Baltiſchen Monatöfchrift, die feit dem Oktober 
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1859 in Riga erfcheint und vorzugsweife den wiflenfchaftlichen 
Intereffen der Oftfeeprovinzen gewidmet ift, findet fih im No- 

vemberheft vom Freiheren Alfons dv. Heyding ein Aufſatz, der 
über die Bachtverhältniffe der Bauern in Kurland fehr dankens⸗ 
werthe ftatiftifche Mittheilungen enthält. Darnach find vier 
Fünftel aller Bauernhöfe bereits aus dem alten Frohndedienft 
zu den neuen Pachtlontrakten übergegangen, das leute Fünf: 
tel aber ift eben im Mebertritt begriffen oder bereitet fich wenig. 
ſtens auf denfelben vor. Es darf alfo mit Sicherheit ange- 
nommen werden, daß die wichtigfte hiftorifhe Entwicklungskriſe 
der ländlichen Zuftände Kurlands im J. 1861 vollendet und 
vorläufig abgefchloflen fein wird. — Mit Bedauern aber muß 
ich hier hinzufügen, daß in einzelnen — leider nicht ganz ver- 
einzelten — Fällen die Gutöbefiger fi gegen ihre Bauern ein 
Berfahren erlauben, wodurch der ganze Segen der neuen Zu- 
ftände wieder in Frage geftellt werden fann. Einige Guts- 
herrn verpacdhten nämlich die Bauernhöfe nur auf ein Jahr 
und treiben dann die Bachtfumme von Jahr zu Jahr in die 
Höhe; und die armen Bauern zahlen die heraufgefchrobenen 
Summen, theild weil fie den ererbten oder fonft ihnen lieb ge- 
wordenen Bauernhof nicht verlaffen wollen, theils weil fie als 
Pächter bei der Nekrutenloofung in die Dritte Klaffe gehören 

und dadurch dem Militairdienft entzogen find. Andere Herren 
bleiben ziwar bei den zuerft bedungenen Pachtfummen, legen 

aber jedem Bauernhof wieder eine kleine Frohn auf, die von 
Jahr zu Fahr gefteigert werden kann. Noh Andere ziehen 
einen Theil der Gefinde ein, machen aus denfelben neue Beihöfe 
und verdrängen die Bauern theilmeife von ihrem Grundbefig. 
Einzelne endlich, härter noch als die Ritter des Mittelal- 
ters, haben alles Bauernland an fich geriffen und die Bauern- 
gemeinden, wie man dad mit einem Sunftausdrud nennt, ge⸗ 
Iprengt. Sie haben dadurch allerdings den Ertrag ihrer 
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Güter aufs Drei- und felbft aufs Vierfache gefteigert, fie haben 
aber auch die ganze Bauerfchaft, von ihrem Heimathsboden 
weg, als Tagelöhner d. h. als fünftige Proletarier in die Welt 
hinaus und ind Elend geftoßen. Dem gegenüber haben dann 
freilich auch wohlwollende und mitleidige Herrn alle ihre Bauern- 
höfe für mäßige und felbft für geringe Summen auf viele Jahre 
hinaus verpachtet, fie zum Theil auch ſchon in Erbpacht ver- 

geben, und find fo für alle Zeit die Wohlthäter ihrer frühern 
Leibeigenen, ihrer jetzt dankbaren Kinder geworden. Mögen fie 
meinen Gruß im Geift freundlich empfangen, während die 
fhlechten Herren fich vielleicht durch mein redliches Wort ge- 
kränkt fühlen werden. Ich aber wiederhole an diefer Stelle das 
Wort des erften Gefchichtfchreiberd der Oſtſeeprovinzen, Hein- 
rich des Zelten: daß ich nach beftem Wiffen und Ge- 
wifien nichts als die Wahrheit fage, Keinem zu 
Liebe und Keinem zu Leid. | 

Mein edler Freund, Theodor Kallmeyer , ift ſchon im Mai 
vor. Jahres, ehe noch der Drud meines erften Bandes been- 
digt war, allgemein betrauert aus dem Leben gefchieden. ch 
habe nicht die Freude gehabt, fein belehrendes Urtheil über den 

erften Band zu hören, ich habe feines Rathes bei Ausarbeitung 
des zweiten Bandes entbehren müſſen. Dagegen hat der Herr 
Oberhofgerichtsadvokat in Mitau, Karl Neumann, der fich durch 
fein „Kurländifches Erbrecht" ein wahres Berdienft um das 
Baterland erworben, mir in freundlichiter Weife Rath und 
Hülfe, wo ich derfelben bedurfte, zukommen laffen, und hat da⸗ 

Durch der alten Freundſchaft, die und als Erbtheil von unfern 

Bätern überlommen war, neuen Werth und fichere Dauer ge- 

geben. MWefentlich erleichtert wurden mir aud) einzelne Theile 
meiner Arbeit durch das gelehrte Werk des Herm A. v. Rich— 

ter: Gefchichte der deutſchen Ditfeeprovinzen, Riga 1857 

und 58. 
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Der Herr Verleger meines Buches hat die Gefälligkeit ge- 

habt , diefem zweiten Bande ein Regifter der Eigennamen und 
eine alte Karte der Oftfeeprovinzen beizugeben, wodurch der Ge- 
brauch und das Verftändniß des Werkes wefentlich wird erleich- 
tert werden. Der Karte geht zwar geographifche Genauigkeit 
ab; fie wird es aber dem Leſer doc) viel leichter machen fich auf 
dem Schauplaß, auf welchem meine Erzählung fpielt, zu orien- 
tiren und zurecht zu finden ; fie wird darum, fo hoff ich, auch 
mit ihren Mängeln dem Lefer willlommen fein. 

Frankfurt a. M. den 19. Auguft 1860. 

Der Derfaffer. 
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Bevor wir die Erzählung livländifcher Gefchichte an den abge 

riſſenen Faden unferes erften Bandes anknüpfen, müflen wir die Ger 

fchichte der beiden Nachbarländer, Lithauen und Polen, in etwas nähere 

Betrachtung ziehen, weil diefe beiden Staaten von jept an in faft un» 

unterbrochen engfte Beziehung zu den beiden Ordensſtaaten in Preußen 

und Livland treten und den Verfall derfelben wechſelsweiſe bald auf: 

halten und bald befchleunigen. 

In demfelben Jahre noch, in welchem Witowd nach Krewen ge⸗ 

bracht worden war, gelang e& ihm durch die aufopfernde Liebe feiner 

Gemahlin aus dem Gefängniffe zu entkommen. Jagello fheint durch 

diefed Entfliehen Witowd3, der beim Orden und bei feinem Schwager, 

dem Herzog von Mafovien, Hülfe fand, und durch das Heranftürmen 
eined Tatarenſchwarms gegen feine ruffifchen Provinzen in eine fo un. 

angenehme und gefahrvolle Lage gerathen zu fein, daß er (Voigt V. 

410) mit dem Orden einen Außerft nachtheiligen Frieden ſchloß, in 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 
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welchem er demſelben die Hälfte von Sameiten abtrat und fich zugleich 

auf vier Jahre zu einer Kriegshülfe für den Orden in Preußen und 

Livland verpflichtete. — Später verweigerte er die Unterfchrift (Rati⸗ 

fifation) diefed Friedensvertrages und wollte den abgetretenen Theil 

von Sameiten nicht herausgeben, entweder weil, wie der Orden be⸗ 

hauptete, der ganze Friede nur ein fhlauer Streich Jagello's ge 

wefen war, um eine augenblidliche Gefahr abzuwenden, oder weil der 

Orden, wie Jagello ihm vorhielt, trog dem Frieden doch heimlich mit 
Jagello's Feinden, mit Witowd und dem Herzog von Mafovien fich 

gegen Lithauen verbunden hatte. Beide Theile waren in gleicher Weife 

treulos und wortbrüchig, auf jeden paßt der Vorwurf ded Gegners. 

Der Friede war in der Geburt erftit. Der Orden ſchloß nun« 
mehr mit Witomd, der fich feierlich taufen ließ, im J. 1383 einen 

Bertrag, durch welchen der Orden fich verpflichtete ihm fein Herzog» 

thum Traken, das Kynſtutt befeffen, wieder zu erobern; wogegen Wis 

towd mit Eiden verſprach, fein ganzes Herzogthum, zu welchem ganz 

Sameiten und das Land der Selen an der Düna gehörte, vom Orden 

zu Zehn zu nehmen. Der Hochmeifter unternahm im Jahre 1384 zu 

Gunften Witowd's einen Kriegdzug nach Lithauen, zog auch, fiegreich 

bis Wilna, das verbrannt wurde, und gründete ein ſtarkes Schloß 

Marienwerder bei Kauen. Später erlitt der Orden bei Wilfer eine 

Schlappe, welche ihn zwang. das feindliche Land zu verlaffen. Witowd 

aber mußte fich, ungeachtet fein Land nicht erobert war, doch in einem 

zweiten Dertrage für alle Zukunft ganz zum Bafallen des Ordens ere 

niedrigen. Boigt V. 433. 

So ftanden die Dinge in Lithauen, ald in Polen Ereigniffe von 

höchfter Wichtigkeit eintraten, welche in ihren Folgen auf alle Oſtſee⸗ 

länder den größten Einfluß gehabt und den ganzen Nordoften von 

Europa umgeftaltet haben. Dem kinderlofen Kafimir d. Gr. war im 

Jahre 1370 auf dem polnifchen Throne fein nächfter Better, der König 

Ludwig der Große von Ungarn gefolgt, unter deſſen Regierung das 

Reich vielfach von innern und äußern Stürmen war erfchüttert worden. 
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Im Jahre 1382 ſtarb Ludwig und Hinterfieß nur zwei Töchter, von 

denen die ältefte Maria dem Markgrafen Sigmund von Brandendurg 

vermählt, die jüngere Hedwig aber noch unvermäßlt war. Ludwig 

hatte feiner älteften Tochter den polnischen Thron beitimmt, auf welchen 

aber auch der Herzog Semovit von Mafovien ald Agnat ded Königs» 

hauſes Anfprüche erhob. Bald war das ganze Reich, von Parteien 

zerrifien, den blutigen Einfällen der Nachbarn preigegeben. Den 

Markgrafen von Brandenburg wollten die Polen nicht zum Könige 
haben, weil er ein Deutfcher war. Die treulofe Habfucht ded Or⸗ 

dend hatte den deutfchen Namen, der fonit überall in der Welt einen 

auten Klang hatte, bei allen flavifchen Nachbarn des Ordens in Mis- 

adıtung gebracht, und der Name „Deutfiher‘ war damals fehon bei 
Polen und Ruſſen eine Art Schimpfivort,, wie er ed bis auf den heu⸗ 

tigen Tag geblieben. Da auch der Mafovier nur eine geringe Partei 

für fich Hatte, fo vereinigten fich die polnifchen Großen, die auch gerne 

das Wahlrecht übten, im Jahre 1384 dahin: der Prinzefiin Hed⸗ 

wig den polnifchen Thron anzubieten. Um der fchredlichen Berwirrung 

im Reiche ein Ende zu machen, willigte die Mutter, die vermwittwete 

Königin Elifabeth von Ungarn, in die Wahl der Polen und fendete 

die Tochter nach Krakau, wo fie unter großen Feierlichkeiten zur Köni- 

gin gekrönt wurde. Die junge Fürftin hatte nunmehr ihr Herz, ihre 

Hand und ein Königreich zu vergeben. Das Herz und, wie man fagt, 

die ganze Perſon gehörte ſchon dem Erzherzog Wilhelm von Defterreich, 

die Sand war ihm zugefagt, das Königreich aber (und damit zugleich 

auch wieder Herz und Hand) ging ihm verloren, 

Denn fobald Hedwig Königin geworden, faßte Jagello den ehr⸗ 

geizigen Plan, durch ihre Hand König von Polen zu werden. Um zu 

diefem Ziele zu gelangen, mußte er zuerft Frieden und Einigkeit im 

Innern feiner eigenen Staaten herftellen, er bot darum jest freiwillig 

feinem Better Witowd das Erbe feines Vaters an, und diefer taufchte 

den unmittelbaren Befig, den der Mörder feiner Aeltern bot, gegen die 

entfernte und unfichere Hoffnung, welche der Drden geboten hatte, 
1 % 
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gern ein, und fpielte zugleich auf Jagellos Wunfch gegen den Orden 

die Rolle eines Verrätherd. Unter dem Scheine beftehender Freund⸗ 

ſchaft zog er in die Schlöffer Georgenburg und Marienburg (an der 

Memel) ein, überfiel aber die Defagung und hieb fie nieder, und hätte 

ed auch mit den andern Grenzſchloͤſſern eben fo gemacht, wenn diefe 

nicht bei Zeiten durch entflohene Ordensbrüder getvarnt worden wären. 

Aber auch dad neu erbaute Marienwerder (auf einer Inſel der Memel) 

wurde unter großen Verluſten ded Ordens nach tapferer Gegenwehr der 

Befabung von Jagello erobert. Durch Verrath und im offenen Kampfe 

waren mehr als zweihundert Ordensritter theild erfchlagen theils in die 

Gefangenfchaft Jagello's gerathen. 

Jetzt, da feine Grenzen gedeckt und der innere Friede gefichert 

war, fendete Jagello eine glänzende Gefandtfchaft unter feinem Bruder 

Skirgal nach Krakau und warb dort um die Hand der fhönen Köni- 

gin. Vor Allem verfprah er: Chriſt zu werden, und gab außer 

dem (Voigt V. 444) Berheißungen, in denen ihn Niemand überbieten 

konnte. Alle polnifchen Großen waren bald für ihn gewonnen. Der 

gemeinfchaftlihe Haß gegen den Deutfchen Drden war das ftärffte 

Band, das Polen und Lithauen zu einander zog, und die Abneigung 

der Polen gegen Wilhelm von Defterreich, als gegen einen Deutfchen, 

war eben fo groß wie gegen Sigmund. Die junge Königin fchauderte 

anfangs vor dem Gedanken zurüd, den rohen Barbaren als ihren Ge- 

mahl zu empfangen; bald waren aber die Wünfche der Polen fo laut 

und fo einftimmig, daß fie eine Gefandtichaft an ihre Mutter nad) 

Ungarn ſchickte und diefer die Wahl zwifchen den beiden Bewerbern 

anheimftellte, wohl noch mit der heimlichen Hoffnung, dort eine für 

ihr Herz günftige Entfcheidung zu erlangen. Elifabeth aber wagte es 

nicht, gegen den laut audgefprochenen Willen der Polen fih für den 

Deutfchen auszufprechen und überließ die legte Entfcheidung der jungen 

Königin und den verfammelten Ständen des Königreichs. Wilhelm 

kam zwar nach Krakau, wurde aber mit Schmach fortgewiefen, und 

eine feierliche Gefandtfchaft nah Wilna fagte Jagello die Hand der 
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Königin und die polnifche Krone zu. Im Jahre 1386 endlich kam 

Fagello mit ungeheurer Pracht und reichften Geſchenken, die er nach 

allen Seiten hin austheilte, nach Krafau, empfing da zuerft die Zaufe 

und in derfelben den chriftlichen Namen Wladislaus, worauf dann 

unter glänzenden Feſten feine Vermählung und Krönung vollzogen 

wurde. Am Tage der Krönung vereinigte er feine Staaten: Lithauen, 

Sameiten und die ruffifchen Provinzen mit dem polnifchen Reich ; alle 

feine Brüder und Bettern und alle Großen ded Reichs wurden mit 

ihm zugleich oder bald nach ihm Chriften, fein ganzes Volk aber Tieß 

er, unter Bertheilung von Gefchenten, in Maffe taufen, wie der Orden 

ed bei Eroberung Livlands zu Heinrich's des Letten Zeit auch gemacht 

hatte. Alle heiligen Haine wurden niedergehauen, die Eichen mit den 

Götterbildern umgeftürzt,, die heiligen Schlangen getödtet, zu Wilna 

das ewige Feuer audgelöfcht und an der Stelle, wo ed gebrannt, eine 

Ariftliche Kirche gebaut. So murde das heidnifche Volk mit einem 

Schlage ein chriftliches, natürlich ohne allen hriftlichen Glauben, ohne 

allen chriftlihen Unterricht. Darauf Fam ed Yagello auch gar nicht 

an; die Lithauer follten nur Chriften heißen, weil fie dadurch zum 

Bapft und zum Orden in ein ganz neues und viel günftigered Ver- 

Hältni traten. 

Der Orden, im richtigen Vorgefühl des ihm drohenden Ber- 

derbens, ließ feinem Hafle und Neide gegen den neuen König von 

Boten freien Lauf und fränkte denfelben auf jede empfindlichite Weiſe. 

Unter Anderem zog er um diefe Zeit einen unzufriedenen und aus 

feinem Befiß vertriebenen Bruder Jagello's, Namens Andreas, an ih 

und fhloß mit demfelben zu Nedritfen im Oftober 1385 einen ganz 

ähnlichen Bertrag wie früher mit Witowd. Andreas empfing nämlich 

fein Königreich Polozk ald Lehn vom livländifchen Zandmeifter von 

Elzen, und Diefer verfprach dagegen, das Königreich für Andreas zu 

erobern und ihn in demfelben zu befchügen. Als Jagello zu feiner 

Zaufe und Bermählung nach Krafau reifte, fieß er durch einen Ge- 

fandten den Hochmeifter einladen, ald Taufpathe und Hochzeitägaft 
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nach Krakau zu fommen. Der Hochmeifter ging nicht bin, der Land» 

meifter von Livland benupte vielmehr, auf einen Wink des Hoch» 

meifterd, die Zeit „da Jagello mit feinen Bojaren an prachtvollen 

Tafeln ſchwelgte“, um für Andread das verfprochene Land zu erobern 

und ganz furdhtbare Berwüftungen fechzig Meilen weit über Lithauen 

zu verbreiten. Jagello entfendete fofort Skfirgal und Witowd mit 

einem ftarfen Heere gegen Polozk. Andreas’ Land wurde von den 

Beiden fchnell erobert, der neue Lehndfürft des Ordens aber gefangen 

genommen und in einen Kerfer geftedt, in welchem er drei Jahre 

ſchmachten mußte. Sechzig früher gefangene Ordensbrüder wurden 

aus Rache von dem hriftlichen Könige jet viel härter behandelt 

als zuvor. 

Das Schmerzlichfte und Berderblichfte für den Orden in den neuen 

Berhältniffen war vor Allem der Umftand, daB die Lithauer von nun 

an Chriften biegen, daß mithin die Heidenfahrten und das Heran⸗ 

ziehen des jagdluftigen deutfchen Adels aufhören follten. In den näch- 

ften Jahren verfuhr der Orden zwar fo, ald ob die Lithauer feine rech⸗ 

ten Chriften wären, und febte feine Heidenfahrten in alter Weife fort. 

Dem aber mußte der Papft, fobald er Jagello ala hriftlichen König 

von Polen und Lithauen anerfannt hatte, Einhalt zu thun fuchen, 

und auch Jagello felbft fand bald Mittel, diefe fogenannten Kreuz 

züge zu befchränfen und beinahe unmöglich zu machen. Er ließ näm⸗ 

lich von der polnifchen Grenze aus die herbeiziehenden Kreuzfchaaren 

überfallen und gefangen nehmen, oder er fand für Geld gute Freunde, 

die ed für ihn thaten. So blieb für den Orden bald die auswärtige 

Hülfe größtentheild weg und er mußte nun für baared Geld Söldner 

kaufen. Zuerft fhloß er mit den Herzögen von Pommern, von Stettin 

und von Mafovien, mit den Herren von Wedel und anderen Edel- 

leuten Verträge, wornach alle diefe Nachbarn gegen bedeutende Geld» 

fummen eine beftimmte Anzahl Kriegsleute dem Orden bei jedem 

Kriege gegen Polen zu ftellen hatten. Bald aber zahlte Zagello-Wla- 

dislaus denfelben Herren größere Summen und aus den Berbün- 
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deten des Ordens wurden plöglich Feinde deſſelben. Jetzt ſuchte der 

ohnehin unkriegeriſche Hochmeiſter Zoͤllner von Rotenſtein, alt, ver⸗ 

ſtimmt und kränkelnd, einen Frieden mit Polen zu ſchließen, machte 

dabei aber fo überfpannte Forderungen, daß alle Unterbandlungen ſich 

zerfchlugen, bis im jahre 1390 ein zweiter Abfall Witowd's von Ja⸗ 

gello dem Drden wieder viel befiere Ausfichten für einen Krieg gegen 

den verhaßten Feind darbot. Witomd ermeuerte den Vertrag von 1383 

mit dem Orden und verfprach , fein ganzes Land, wenn der Orden ed 

erobert haben würde, von demfelben ald Zehn zu empfangen. Sept er⸗ 

folgte unter Beihülfe des Landmeiſters von Livland und unter Theile 

nahme der Sameiten für (ihren Fürften) Witomd und den Orden ein 

gewaltiger Kriegszug nach Litauen, in welchem Wilna belagert wurde, 

Die Stadt war von zwei feften Schlöffern beſchützt, von denen das 

eine, wie es feheint Durch Derrath,, während der Belagerung in Flam⸗ 

men aufging und dadurch dem Orden in die Hände fiel. Diefer übte 

gegen dig unglüdliche Befagung des brennenden Schloffed (Voigt V. 

546.) abſcheuliche Graufamkeit, und gegen den dabei gefangenen 
Druder Fagello’3 nach übereinftimmenden gleichzeitigen Nachrichten, 

Die aber fpäter vom Orden in Abrede geftellt wurden, wahrhaft fanni- 

balifche Wuth. Das andere Schloß aber wurde von einem Haupt» 

mann Nikolaus Moskorzow mit ſolcher Geſchicklichkeit und ſolchem 

Heldenmuthe vertheidigt, daß der Orden nach fünfwöchentlicher Be⸗ 

lagerung wegen des ſchlechten Wetters die Belagerung aufhob. 

Die Lithauer hatten durch Mord und Raub ungeheure Verluſte erlit- 

ten, während dad Ordensheer unverfchämt genug war, feinen ganzen 

Berluft während des Feldzuges auf dreigig Mann anzugeben. In der 

Hauptfache war aber für Witowd doch nichts gewonnen, und er be- 

fand fich. nach diefem Kriegdzuge als Flüchtling in Preußen wieder 

in der traurigften und drücdendften Lage, welche fein falfches Herz für 

einen neuen Derrath gegen den Orden bald zugänglich machte. 

Während der Belagerung Wilnas im Jahre 1390 war der Hoch⸗ 

meifter geftorben. Auch er gehört zu der Zahl derjenigen Ordensmeifter, 
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die wenig Gutes und wenig Schlechtes für eigene Rechnung gethan, 

fondern nur den Willen des Ordens und des Kapiteld treulich erfüllt 

haben. Erſt fieben Monate nach feinem Tode wurde der biöherige 

Großkomthur Conrad von Wallenrod zu feinem Nachfolger erwählt, 

der als ein ftarfer und origineller Charakter auch ein individuelles In⸗ 

terefie anfpricht. Seine innere Verwaltung und fein Verhaͤltniß zu 

Polen, mit welchem er einen Krieg fürchtete und doch den Frieden 

nicht wollte, übergeben wir hier ganz. Nach Lithauen unternahm er 

mit feinem DBafallen Witowd einen großen Kriegszug, bei welchen 

unter den jebigen Derhältniffen nur eine fehr geringe Zahl von Kreuz⸗ 

pilgern und eine fehr große Zahl von Söldnern war. Da Wallenrod 

nebenbei am Ehrentifch zu Sauen und bei andern Gelegenheiten 

außerordentliche Pracht und Verſchwendung entfaltete, fo koſteten Diefe 

neuen bezahlten Heidenfahrten gegen Ehriften ungeheure Sum- 

men, welche von dem eigenwilligen und rüdfichtölofen Hochmeiſter 

durch neue und drüdende Auflagen von den Unterthanen herbeigefchafft 

werden mußten. Diefe Abgaben und Steuern wurden dann Beran- 

laffung, dag Land und Städte fih zum erften Mal dagegen 

auflehnten und den Beſchluß faßten: daß, wer wegen verieigerter 

Bezahlung angefochten würde, von ihnen gemeinfchaftlich vertheidigt 

werden follte, — was Brederlow a. a. D. ©. 49. nicht mit Unrecht: 

das erite Auftreten der Stände in Preußen nennt. Im 

Jahre 1392 vollführte Witowd, heimlich wieder von Jagello ge 

wonnen, mit großer Schlauheit feinen lange vorbereiteten zweiten Ver⸗ 

rath am Orden, bemädhtigte ſich dabei vieler wichtiger Schlöffer und 

nahm eine bedeutende Zahl von Drdensrittern gefangen, wofür er 

dann von Jagello zum Großfürften von Lithauen unter pol- 

nifcher Oberhoheit ernannt wurde. 

Beionders intreffant fheint und das Verhältniß Wallenrod's zur 

Religion und zur Geiftlichfeit, weil hier eine Einwirkung des Zeit 

geiftes und eine Wandlung in den Sitten der Ordensritter nicht zu 

verfennen ift. Glaube und wahre Religiofität waren, wie wir willen, 
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feit lange unter den Rittern eine große Seltenheit, an Stelle derſelben 

war dagegen Aberglaube und Furcht vor den Strafen der Hölle ge 

treten. Während die Ordensbrüder heute einen Geiſtlichen oder gar 

einen Erzbifchof graufam midhandelten, Tagen fie morgen vor ihrem 

Beichtiger auf den Knieen; während fie die Kirche im Großen auf jede 

Weiſe beraubten und plünderten, fiäfteten fie in einzelnen Kirchen neue 

Altäre oder neue Vikarien; während fie faft ununterbrochen unter dem 

Banne des Papftes lebten und durch immer nene Frevel neue Bann⸗ 

firahlen veranlaßten , hielten fie Andachtsübungen und Bigitien mit 

großer Strenge; und während fie Meineid und jedes Verbrechen wie 

einen Scherz behandelten, machten fie Wallfahrten oder fpendeten eine 

Summe Geldes zum Bau einer neuen Kirche. Bon diefem innern 

Zwiefpalt der Seele findet fih in Wallenrod nichts. Er behandelte 

mit offenem Hohn die Religion , wie fie Damals war, und alle Geift- 

lichen und Mönche, die ihr dienten, und Bat fich dafür den wüthen- 

den Haß der Geiftlichkeit und die bitterfie Nachrede in den Chroniken 

der Zeit zugezogen. Die Glaubensfäge der Waldenfer, die Lehren 

Wifleff’3 waren um diefe Zeit nach Prag gedrungen und Hatten hier 

jene Bewegung der Geifter veranlaßt, die einige Jahre fpäter welter 

fdütternd ins Leben trat und die ſchon jegt über die Grenzen Böhmens 

auch nach Preußen und Livland hinuͤberwirkte. Es ift dabei äußerft 

merfwürdig, daß die preußifchen Chroniken und Gefchichtöwerte auch 

einen Mann mit dem Namen Leander benennen, welcher ald walden- 

fifcher Keger auf das Gemüth des Hochmeifterd unumfchränkten Ein 

fluß geübt und ihm die ganze pfaffenfeindliche Richtung gegeben haben 

fol. Diefem Leander, welcher der Sage nach auch öffentliche Difpu- 

tationen gehalten haben foll, werden (Voigt V. 725.) 3. B. folgende 

Lehren in den Mund geleat: 

„Alle die, fo ihr Almofen geben Pfaffen oder Mönchen, find des 

Teufels ganz und gar, denn fie ernähren Müßiggänger, fintemal Gott 

die Menfchen zur Arbeit verflucht Hat im Paradiefe. Alle Fürften und 

Herren, die da Möfter gebaut haben , dieweil fie ftehen, mögen fie zu 
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Gott nicht kommen. Alle Mönche und Pfaffen find Teperifche Lügner, 

denn fie dad nicht halten, was fte gelobt haben und thun das nicht, 

was fie felber lehren und heißen. Alle ‘Prediger find des Teufels, denn 

fie verbieten die Dermifchung mit den Frauen, die doch Gott zugegeben 

bat u. f. w.“ | 
Es ift nicht zu verwundern, daß Pfaffen und Mönche voll Wuth 

waren gegen Leander und gegen Wallenrod oder Wallrade, den fie 

Tiber und Waldrüthe nannten. Nah Boigt a. a. D. foll ed gar 

feinen Dann Leander um jene Zeit in Preußen gegeben haben. Wir 

lafien das auf fich beruhen, weil ed und ziemlich einerlei fcheint, ob 

der Leander ein Mann von Fleiſch und Bein oder ob er nur eine Per⸗ 

fonification der waldenfifchen Ketzerlehren gewefen ; fo viel fcheint gewiß: 

feberifche Anfichten ftrömten damals fehon aus Böhmen ind Ordens⸗ 

land über und bereiteten aus weiter Ferne die Gemüther für fpätere 

aroße Ereignifle vor. Und der Einfluß jener Kebereien muß und um 

fo bedeutender erfcheinen,, wenn wir durch Arndt, ©. 113. erfahren, 

dag auch der gleichzeitige Tivländifche Landmeilter Wennemar von 

Brüggen die Anfichten Wallenrod’3 gegen die Geiftlichfeit getheilt hat 

und daß er von den Ehronifen auf ähnliche Weife wie diefer verklagt 

und verunglimpft worden. Wallenrod ftarb im Jahr 1393 zu Marien- 

burg während eines furchtbaren Gewitterd an einem innern Brande 

und unter entfeglihen Qualen, was denn dem Simon Grunau und 

den andern möndhifchen Chroniken die ermünfchte Gelegenheit bot, 

den Zeufel felbft bei dieſer Gelegenheit handelnd mit einzuführen. 

Wie in folchen Zeiten plöglicher Wandlungen im Glauben und 

in den Anfichten der Menfchen fich gerne Extreme neben einander ftellen, 

fo finden wir auch neben jenen der alten Ueberlieferung untreu gewor⸗ 

denen Ordendmeiftern eine krankhaft überreizte Religiondfchwärmerin, 

die Doigt (V. 665— 681.) unter dem Namen der heiligen Doro- 

thea in die Gefchichte Preußens eingeführt hat. Sie war das Kind 

eines ſchlichten Landmannes im Dorfe Montau an der Nogat und 

wurde von einer ftreng religiöfen Mutter, die vorzüglich auf das 
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Aeußere des Gottesdienſtes großes Gewicht legte, erzogen. frühe 

ſchon zeigten ſich an dieſem Kinde Spuren einer religiondfchwärmerifchen 

Richtung, welche, Durch verfchiedene Ereigniffe begünftigt, bald zu flei- 

gender Entfremdung von der Welt und zu krankhafter Selbftqual führ- 

ten, wobei fie ſich beſonders in Geftalt eines Kreuzes an der Wand 

aufzuhängen fuchte, ſich auch mit fiedendem Fette begoß, die Wunden 

mit glühendem Eifen brannte u. |. w. Als fie eben zur Jungfrau 

heranreifte, d. b. als fie in einem Alter ftand, wo Eitelkeit und der 

Wunſch eine Rolle zu fpielen unter den verfchiedenften Formen fo viele 

Frauenherzen bewegt, da zogen die Geigelbrüder durchs Land und die 

Wallfahrtsmanie zur Feier ded Jubeljahres in Rom hatte die Bevöl⸗ 

kerung Preußens ergriffen. Died entfchied denn vollends über ihr 

ganzes Leben. Zwar verheirathete fie fich auf den Wunfch ihrer eltern 

mit einem Handswerkomann und hatte aus diefer Ehe neun Kinder, 

vernachläffigte aber ihren Mann und ihr Haus, um den Fantomen 

ihrer Frömmigkeit nachzujagen. Später verlor fie ihre acht Söhne 

durch Die Peft und gab die einzig Überlebende Tochter in ein Klofter. 

Bon da an fteigerte fi ihr Fanatismus bis zu Zuftänden von Der 

zudung und Befinnungslofigkeit, bis zu Ihaten der wildeiten Grau» 

famteit gegen ſich felbft, die übrigens mie alle Nachrichten über dieſe 

Heilige, da fie aus rein katholiſchen Quellen fließen, nur mit großer 

Borfiht aufzunehmen find. Wir wollen nur das Ende ihres Lebens 

kurz erzäblen. Im Sabre 1393 wurde auf ihr Verlangen eine ganz 

enge laufe an der Johanniskirche zu Marientverder gebaut, zu weicher 

Dorothea, darin bleibend, den Eingang vermauern ließ, fo daß nur 

eine ganz Kleine Spalte übrig blieb, durch welche fie ein wenig Speife 

und Trank und jeden Tag das Abendmahl empfing. Vom Hochmeifter 

MWallenrod, der die Bielbemunderte feines Worts gewürdigt haben foll, 
wußte fie (hier erfennt man ihre Eitelfeit oder den Einfluß ihres Beich⸗ 

figer8) die fhlimmften Dinge zu erzählen und fagte feinen nahen Tod 

voraus. Im Juni 1394 ſtarb Dorothea in ihrer laufe, ihr Leichnam 

wurde unter großen Feierlichkeiten in der Domlirche zu Marienwerder 
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beigefebt, und es geſchahen natürlich an ihrem Grabe alle möglichen 

Wunder: Kranke erhielten durch den ſüßen Duft ihres Leich- 

name völlige Gefundheit, Stumme die Gabe der Sprache, Hinfende 

und Lahme den Gebrauch ihrer Füße, Blinde ihr Gefiht, ja felbft 

Geſtorbene das Leben durch ihre Wunderfraft wieder. Die Geift- 

fichfeit in Preußen, befonders die Beichtiger Dorothea's und auch der 

Hochmeifter von Jungingen, Wallenrod's Nachfolger, bemühten fich 

fehr beim Papſte, daß er Dorotheen Heilig fprechen möchte, und ließen 

dazu ihre Lebendgefchichte auffegen, welche jetzt die (freilich fehr un. 

zuverläffige) Hauptquelle für ihr Leben ift. Ihre formelle Heilig. 

fprechung erfolgte nicht, weil e8 (Boigt V. 680.) „immer an den 

nöthigen Geldmitteln fehlte, mit denen am päpftlichen Hofe in folchen 

Dingen gewirkt werden mußte”. Die fromme Dulderin, mie 

Boigt die (0b mehr eitle oder mehr Franke?) Schwärmerin nennt, fol 

aber in Preußen, in Kur⸗ und Livland, befonders fo lange die Sache 

neu und in der Mode war, allgemeine Derehrung gefunden haben. 

Der Ersbifhof Johann von Sinten, Blomberg's Nachfolger, 

hatte fich lange Zeit mit Glüd und Gefchid gegen die vordrängende 

Macht ded Ordens und namentlich, wie wir wiſſen, gegen deſſen An⸗ 

griffe auf die Bisthäümer Dorpat und Defel vertheidigt und fogar die 

ſchwarze Auguftinertracht im Rigifhen Domkapitel aufrecht er 

halten. Der Orden fuhr aber unterdefien fort, immer mehr Lehngüter 

des Erzbisthums durch Kauf und Pfandnahme von den treulofen Ba- 

fallen des Erzbiſchofs zu erwerben und brachte namentlich das wichtige 

Schloß Uerfüll für viertaufend Gulden in feine Gewalt. Jetzt wendete 

Sinten jih klagend an den Papft Bonifaz IX. und diefer erließ unter 

dem 10. Mai 1391 eine Bulle, durch welche alle jene betrügerifchen 

Veräußerungen und Verpfändungen der Lehngüter des Erzſtifts für 

ungültig erffärt und für die Zukunft unter Androhung geiftlicher 

Strafen verboten wurden. Als Antwort auf diefe Bulle bemächtigte 

fich der Landmeiſter (Boigt V. 627.) der erzbifchöflichen Burg Salke 

(Salis), die durch ihren Hafen mit der offenen See zuſammenhing. 
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Jeyt fühlte fi Sinten, da auch die Stadt Riga ihn feinen Schup 
gewähren konnte, in feiner perfönlichen Sicherheit bedroht, beftieg 

(Rang Bandalia L. IX. c. 28.) ein Schiff und entfloh mit einem 

Theile feiner Domberren nach Lübed. Hier wurde unter Vermittlung 

des Hochmeifterd zwifchen dem Erzbifhof und dem Orden ein Der; 

gleich vorläufig verabredet; der rigifche Probft aber und ein Domherr, 

weiche den Entwurf zu dem Bergleiche nach Riga bringen follten, 
wurden von den Ordendbrüdern aufgefangen und in ein Gefängniß 

geworfen, worüber der Meifter fehr zufrieden dem Ordensprocurator 

nach Rom fchrieb: „fie hätten die Hauptanftifter des Streits weg. 

gefangen“. 

Da Sinten nunmehr in Lübeck blieb und von dort aus ſchwere 

und bittere Klagen über den Orden an den Papft und an die deutfchen 

Fürften ergehen ließ, fo bemächtigte ſich nun der neue Landmeifter 

Wennemar von Brüggen, der im Fahre 1388 auf Eigen gefolgt war, 

mit offener Gewaltthat und diesmal ohne alle juriflifche Formeln, 

fänmtlicher erzbifchöflichen Schlöffer, nahm die in Livland gebliebenen 

Domberren gefangen und befepte das ganze Stifisgut, indem er vor 

gab, Beweife in Händen zu haben, daß der Erzbifchof mit den heid⸗ 

nifchen Lithauern und Rufen in heimlichem Bunde geftanden habe. — 

Sept verdoppelte der unglüdliche Sinten feine Klagen und flehete, in- 

dem er vom Orden das ſchrecllichſte Bild entiwarf, den Papſt und die 

Fürſten um Schuß und Hülfe an. Viele der deutfchen Fürften be- 

mähten ſich jest auch ermftlich für den miöhandelten Dann, und na- 

mentlich der König Wenzel ward „durch die Schilderung der Derbrechen 

der Ordensritter fo von Zorn ergriffen, daß er fofort aus Böhmen 

und Mähren alle Ordensbrüder vertrieb und ihre Güter und Schlöffer 

in Beſchlag nahm“. Au den Hochmeifter richtete er ein vorwurfpolles 

Schreiben und befahl demfelben „die gefangen gehaltenen Domherren 

fofort freizugeben, ihre Schlöfler und Burgen aber, weil jene und diefe 

dem römifchen Reiche zu Zehn gingen, ohne weiteres zu räumen“. Jetzt 

erfchraf der Hochmeifter, entfchuldigte fi) mit Unbelanntfchaft ber 
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Sache und verficherte mit dreifter Lüge: der Orden in Livland habe 
die Schlöffer nur einftweilen zum Beten der Chriftenheit mit 

Mannfchaft beſetzt, weil der Erzbifchof mit den Seinen entflohen fei, 

ohne die nöthige Beſatzung in den Schlöffern zu laflen. Unterdeſſen 

verband aber Brüggen alle Kirchengüter mit dem Ordendgebiet, erklärte 

dad Erzftift Riga für erledigt und ftellte, wie die Chroniken fih aus» 

drüden, Drdendmeifter und Exrzbifchof in einer Berfon vor. 

Auch an Wladislaud von Polen Hatte Sinten fih klagend und 

bittend gewendet; die Antwort defjelben findet fih im Königäberger 

Archiv. Der König räth darin dem Erzbifchof, am päpftlichen Hofe 

nur dahin zu wirken, daß er und feine Brüder ald Erecutoren mit der 

Wiedereroberung der Befigungen der Rigifchen Kirche beauftragt wür- 

den; dann aber faͤhrt der Erzfeind des Ordens wörtlich fo fort: „Was 

unfere Sache mit den Kreuzigern betrifft, fo ift Euch ja befannt, 

daß diefe fich weder an Gotteöfurcht,, noch an menfchliche Ehre, noch 

an Scham oder Tugend fehren, daß eine unerfättliche Habgier fie 

treibt, der Neid fie Ereuzigt, daß fie felbit nicht willen, was ihnen nüß 

ift und wie reißende Wölfe in Schaffellen zwar im Aeußern die Rorm 

einer heiligen DOrdendregel zur Schau tragen, aber im Innern vers 

brecherifche Feinde des göttlichen Wortes und des wahren Glaubend 

find. — Es wird die Zeit fommen, wo wir die Rache nicht länger 

aufichieben werden für die vielen Miffethaten, die fie an den Bewohnern 

Lithauens und Ruplands, befonders den Neugläubigen, in 

fo unmenfchlicher Weife verübt haben.“ Der Bote, dem diefed Schreis 

ben anvertraut war, wurde vom Orden aufgefangen, der Brief kam 

in die Hände der Ordensgebietiger , die fich nicht ohne tiefen Grimm 

in dem Spiegel des königlichen Schreibens betrachtet haben mögen. 

Die eigentliche Entfcheidung der Streitfache zwiſchen Orden und Erz 

bifchof Tag vorzugsmweife doch in Rom, und dorthin an den Hof des 

Papſtes Bonifaz IX. müflen wir jebt einen Blick werfen, wobei wir 

Schloffer (Allgemeine Weltgefchichte Bd. 8. S. 501.) folgen 

wollen, 
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Als Urban VI. „zur Freude der ganzen Chriftenheit" im Jahre 

1389 geftorben war, wurde Bonifaz IX., während Elemend VII. noch 

in Avignon regierte, mit größter Eile von den römifchen Kardinaͤlen 

zum Papfte gewählt. Bon Theologie foll er nicht? gewußt haben, deito 

beffer verſtand er fi) auf den Handel und die Staatäfunft der Zeit. 

„Moral und Religion führte er zwar ftet8 im Munde, legte aber weit 

mehr Werth auf Waffen und Geld. Er trieb den Wucher mit geift- 

lichen Stellen und Pfründen, mit Procefien, Difpenfationen und Ab⸗ 

läffen auf fo unerhörte Weile, daß wir ed nicht würden glauben 

können, wenn nicht Dietrich von Niem ald Zeitgenofie und Augen: 

zeuge das Einzelne ausführlich aufzählte. Seine Erpreflungen wurden 

zu wahren Baunereten, da er zulebt oft diefelbe Stelle oder Pfründe 

ſechs bis acht Mal an ganz verfchiedene SBerfonen verfaufte. Auch 

feine geizige Mutter und feine Brüder trieben noch nebenbei ein Ger 

werbe mit dem Berkaufe von geiftlihen Würden, von Pfründen, von 

Ehrenftellen und von Sündenvergebung“. So mar der eine der bei⸗ 

den Stellvertreter Chrifti auf Erden befchaffen , der jebt zwifchen dem 

Erzbifhof und dem Orden in Livland Recht fprechen follte. 

Der König Wenzel wollte die Sache von ſich aus entfcheiden, 

was aus einem Erlaß vom 2. Mai 1392 an das Rigifshe Domkapitel 

(Dogiel S. 107.) heroorgeht, der Ordendprocurator aber fepte Alles 

daran, den Streit in Rom zur Entfcheidung zu bringen, und er mußte 

wohl warum. Er fchrieb dem Meifter: Hier im Hofe ift leider (er 

dachte gottlob!) Alles fo gewandt, wer da hat und gibt, der behält 

und gewinnt, alfo muß der Orden fallen auf einen andern Sinn 

u. f. w. Einer der Kardinäle fagte ihm fehr deutlich: „Der Deutfche 

Drden ift fo mächtig und reich und thut doch dem Heiligen Vater 

feine Ehre an, das wundert mich!” Natürlich benupte (Voigt V. 

632.) der Drdensfachwalter folche verftändliche Winke, war bald 

im Befig aller Geheimnifje der Gegner und empfing am römifchen 

Hofe jelbft den Rath, wie jeder Klage des Erzbifchofs am beften zu 

begegnen fei. Zu den reichen Gefchenfen (muneribus pretiosis), 
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mit denen beim Papſte nachgebolfen werden mußte, fandte der Deutfch- 

meifter von Benningen die großen Summen. 

Man verftändiate fich leicht dahin, daß der Orden alle fequeftrir- 

ten Befigungen des Erzbiſchofs und der Rigifchen Kirche behalten und 

dafür jährlich dem Papfte die Pachtfumme von 11500 Boldaulden 

zahlen follte; und ald Brüggen im März 1394 die erften 5000 Gold- - 

aulden auf diefe Summe baar eingezahlt hatte, da erfolgten , neben 

Aufhebung ded Banned und Vergebung aller vielfachen Sünden der 

Drdendritter, drei Bullen, welche (Kallmeyer, Mittheilungen II. 

©. 219.) „dem Orden mehr ertheilten, als er jemals befellen oder ver- 

langt hatte und ihn ftufenweife zum höchften Ziel feines Strebens 

binaufführten‘. Die beiden Bullen vom 10. und 20. März 1394, in 

welchen der päpftliche Fuchs die Goldfpur feines Weges forgfältig zu 

verwifchen fucht, indem er ausdrüdlich fagt, er habe diefelben aus 

eigenem Antriebe zum Wohl der Kirche erlafien, ſetzte er neben 

anderen dem Orden volllommen günftigen Beitimmungen ausdrüd- 

tich fett: „daß Niemand zum Canonicat oder zu andern Aemtern im 

Rigiſchen Erzftift zu befördern fei, der nicht vorher das Gelübde des 
Deutichen Ordend abgelegt habe, und daß, fobald dies bei allen oder 

doch bei den meiften der Fall wäre, das Stift nicht mehr ein Auguſti⸗ 

ner», fondern ein Stift des Deutfhen Ordens fein folle, auch 

Alle, die Hinführo ein Amt in gedachtem Stift erhielten, die Klei⸗ 

dung des letztern zu tragen verbunden wären“. Sept mußte Sin» 

ten feine Sache in Livland natürlich gänzlich verloren geben und nahm, 

indem er fein Erzbisthum aufgab, , gern die päpftliche Ernennung zum 

Patriarchen von Alerandrien an. „Dadurch erhielt der Orden Raum, 

feinen legten Wunſchl. Die Erhebung eined Glieded aus feiner Mitte 

zum geiftlichen Fürſten in Livland, erfüllt zu fehen. Dies geſchah 

durch die Wahl Johann von Wallenrod’3, welche die Abhängigkeit des 

Erzbifhofs vom Orden völlig entfchied, indem Wallenrod felbft, bevor 

er dad Erzbisthum übernahm, erft in den Deutfchen Orden eintreten 

mußte. Der Papft ließ dann auf Bitte des Hochmeifterd am 7. April 



Die Bisthumer und der Deutfche Orden. 17 

1397 noch eine Bulle folgen , in welcher er feftfepte, dab auch in Zu⸗ 

kunft nur ein Bruder des Deutfhen Ordens zum Erzbiſchof 
von Riga gewählt werden folle*. Damit war denn natürlich auch die 

weiße Farbe des Domftifts fofort entfchieden. 

ALS Drüggen dad Erzbistfum mit des Papfted Genehmigung 

dem Ordenslande einverleibt Hatte, da wollte er mit den Bisikümern 

daffelbe thun und verlangte (Gadebuſch I. 515.) namentlich vom Bis 

ſchof Dietrich Dammerow von Dorpat, der fhon einmal durch den 

Orden aus feinem Bisthum war vertrieben worden, einen jährlichen 

Zind oder die Abtretung des Stift. Hier fand er aber einen uner- 

wartet träftigen Widerftand. Dietrich hatte nämlich nicht nur, unter 

auddrüdlicher Begünftigung des deuifchen Königs Wenzel, mit den 

flüchtigen rigiſchen Domherren den vierzehnjährigen Otto, einen Sohn 

des Herzogs von Stettin, gegen Wallenrod zum Erzbifchof gewäßlt, 

fondern er war auch mit den Ruffen, mit den Sameiten und felbft, 

tie ed ſcheint, mit den Seeräubern, die unter dem Namen der Bitalien- 

brüder damals die Oſtſee durchkreuzten, in Berbindung getreten, hatte 

auch viele Bafallen des Erzftiftd und darunter namentlich die mächtigen 

und reichbegüterten Tiefenhaufen, die deshalb ihrer Güter im Erzftift 

veriuftig erflärt wurden, an fich gezogen, und febte nun der Gewalt 

offene Gewalt entgegen. Bald kam ed zu einer blutigen aber unent- 

fhiedenen Schlacht am Peipusſee und darauf zu Danzig am 15. Juli 

1397 zu einem Bergleiche, den Arndt Seite 116 und im Audzuge auf- 

bewahrt hat und der in den Mittbeilungen VII. S. 365 vollftändig 

abgedrudt ift. Der Bifchof von Dorpat leiftete dem Erjbiſchof Wallen- 

tod den gefeplichen Gehorſam gegen das Verfprechen, daß dieſer und 

der Orden ihm nie Gewalt anthun oder bewaffnet ihn angreifen woll⸗ 

ten. Die andern Bedingungen find für den großen Bang der Begeben- 

heiten unweſentlich, nur die Sühne mit den entflohenen Stiftövafallen 

und namentlich mit den Tieſenhauſen intereffirt uns, weil bier zum 

erften Mal die Bafallen des Erzſtifts ald Corporation erfcheinen, indem 

einige Glieder der Ritterfchaft (Bunge ©. 61) im Ramen und in 
v. Autenberg, Gef. d. Oftfeeprovingen. II. 2 
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Vollmacht vieler andern mit dem Erzbifchof in Unterhandlung tre- 

ten. Die Ziefenhaufen erhielten ihr Schloß Berfon zurüd, ftatt Koken⸗ 

huſens andere Güter und durften das angefangene Schloß Erla aus⸗ 

bauen. Bergl. Hupel’d Neue Nordiſche Mifcellaneen St. 13 u. 14. 

Seite 570 fg., wo ſich drei Dertragäbriefe ziwifchen dem Erzbiſchof 

und den Tiefenhaufen und einigen andern Stiftövafallen abgedruckt 

finden. | 

ALS Wallenrod unter allgemeinem Zetergefchrei der Mönche und 

mönchifchen Ritter im Jahre 1393 geftorben war, wurde nach einem 

natürlichen Geſetz der Reaktion unter allen Ordendgebietigern der ihm 

unähnlichite, der biöherige Ordendtreßler, Conrad von Jungingen, 
zum Hochmeifter gewählt. Für den Orden war die viergehnjährige Re⸗ 

gierung dieſes abergläubifchen, fchlauen, furchtfamen und darum fried⸗ 

liebenden Fürften verderblich, weil die Ordendritter während des langen 

Friedens ganz in Ueppigkeit und Weichlichfeit verſanken und das 

Handwerk des Krieges verlernten; dad Land Preußen dagegen ‚und 

befonders die Handelöftädte in demfelben entwidelten fich während des 

langen Frieden? zu fchönerer Blüthe und wuchfen fo fehr an Macht und 

Anfehen, daß Fungingen zu allen wichtigen Verhandlungen ſchon Rit- 

ter und Knechte des Landes und die Bürgermeifter der bedeutendften 

Städte zuzog. Die Einnahmen des Ordens waren unter diefer Res 

gierung am größten und follen auf 800000 Mark jährlich geftiegen 

fein, was denn dem Hochmeifter die Mittel bot, durch Kauf und 

Pfandnahme in der bekannten Weife wieder bedeutende Erwerbungen‘) 

für den Orden zu machen, fo daß der gothifche Bau des Ordensſtaats 

fich noch höher und ftolger erhob, während die Säulen, auf welchen er 

ruhte, ſchon unter ihm zufammenzubrechen drohten. 

MWitomd, auf welchen fich des Baterd große Eigenfchaften, ver 

fest jedoch mit Falſchheit und ſchlauer Lift, vererbt hatten, vollführte 

in Rußland und gegen die Tataren große und ruhmvolle Thaten. Er 

1) Die wichtigfte geſchah durch den Kauf der Neumark im J. 1402, dur 
welchen das Ordensgebiet nunmehr bis an die Oder reichte. 
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fpielte unter dem Namen eined Großfürften die Rolle eines Könige 

von Lithauen, war bald mit Fagello gegen den Orden, und bald mit 

dem Orden gegen Jagello verbunden und betrog abwechfelnd den einen 

und den andern. Im Jahre 1398, ald Witowd ſich in ſehr gefahrvoller 

Lage zwifchen Polen, Deutfchen und Tataren fah, ging er (Boigt VL. 

99.) einen Frieden mit dem Orden ein, in welchem er ganz Samaiten 

abtrat; drei jahre fpäter aber wußte er die Bewohner dieſes Landes, 

die von dem Orden fehmählich mishandelt wurden (Kotzebue III. 292 

u. 293.) leicht für fich zu gewinnen und vertrieb wieder alle Ordens⸗ 

ritter aus dem Lande. Im Jahre 1404 ſchloß dann der Orden mit 

Molen und Lithauen zugleich den Frieden zu Raczans, gab in dem- 

felben das Land Dobrin, das er von einem Dafallen Polens zu Pfand 

genommen, an Jagello zurüd und erhielt dagegen wieder Samaiten 

von Lithauen abgetreten. Und jebt wurden die Samaiten mit Wi- 

towd's Hülfe unterjocht und nochmals getauft, und nun blieb das 

Land unter wiederholter Empörung ded Volks und graufamem Drud 

des Ordens (Arndt S. 119.) bis zu Jungingen's Tode im Jahre 1407 

im Befig ded Ordens. 

Seeräuber unter dem Namen der Vitalienbrüder machten in dem 

legten Jahrzehnt des vierzehnten Jahrhunderts die ganze Oftfee un- 

ficher, hemmten oder gefährdeten allen Handel auf derfelben und hatten 

fih namentlich der Inſel Gothland bemächtigt und auf derfelben ein 

wohl befeftigtes Raubneft gegründet. Die fühnen Seeabenteurer waren 

nach und nach zu einer wirklichen Oftfeemacht berangewachfen , mit 

welcher Margarethe von Dänemark und die Hanfaftädte Verträge ein- 

gingen. Die Hanfa ſchloß namentlich im Jahre 1382 einen Waffen⸗ 

ſtillſtandsvertrag, bei welchem Männer aus den angefehenften Fami⸗ 

lien Dänemarks, wie die Moltfe, die Rantzau, die Putbus u. f. w. 

theils als Räuber, theild als Bürgen der Räuber auftreten. Die 

Sanfaftädte der Oftfee beſchloſſen endlich ein gemeinfchaftliches Unter» 

nehmen gegen dieſe Seeräuber, zu welchem auch die Livländifchen 
Städte einen verhältnigmäßigen Beitrag von Fredeloggen und Mann⸗ 

2 
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ſchaft leiſteten. Der Orden ſtellte auch von ſich aus Schiffe und 

Mannſchaft und fünfzig Ordensritter und übernahm die Leitung des 

ganzen Seekriegs. Im Jahre 1398 wurde dann Gothland erobert, 
die Räuber wurden hingerichtet, die Raubſchlöſſer zerftört. Die Vi⸗ 

talienbrüder aber trieben noch lange ihr Unweſen auf der Oftfee und 

fanden freundliche Aufnahme bald in Meklenburg, bald in Oldenburg, 

bald in den dänischen Städten. Der Orden behielt Gothland fortan 

im Befig, worüber mit Margarethe, der Königin der drei vereinigten 

ftandinapifchen Reiche, fich weitläuftige Unterhandlungen und Kriegs- 

fehden entfpannen, die erft im Jahre 1408 in der Weife audge- 

glichen wurden, daß Margarethe 9000 Robeln an den Orden aus- 

zahlte und dafür im Befig der Inſel blieb. Vergl. Lindenblatt S. 186. 

Daß die Sitten der Ordendritter in Preußen zu Sungingen’s Zeit 

im böchften Grade verborben und denen in Livland durchaus ähnlich 

geweſen, liegt ſchon klar in den Verhaͤltniſſen des Ordens, die in bei. 

den Ländern fo ziemlich diefelben waren. Alle ältern Gefchichtfchreiber, 

unter den neuern 3. DB. Kobebue II. 350. und Brederlow S. 69. 

entwerfen für diefe Zeit des finfenden Ordens ein fchredliches Bild, 

auf das wir nicht weiter eingehen mögen, das aber feine volle Be⸗ 

ftätigung durch die Ereignifle nach der Tannenderger Schlacht erhält. 

Jungingen erließ auch wieder eine ganze Reihe firenger Gefebe, unter 

denen diejenigen gegen Frauen, die aus Liebe oder Leidenfchaft gefehlt, 

fih durch befondere mönchifche Strenge auszeichneten. Einen Theil 

der Gelege Jungingen's, die ein fchlimmes Licht auf den Orden wer: 

fen, will Boigt, der immer noch an die Tugend der Ritter glaubt, 

wieder ald unächt befeitigen ; man findet fie auch aufgezählt bei Arndt 

S. 119, Auch das Strandrecht oder vielmehr den Strandraub foll 

Fungingen, wie Lukas David erzählt, auf Wunfch der Ordengritter 

eingeführt Haben, wofür die geplünderten Hanfeaten zur Rache die 

Kornmagazine der Ordensfchlöffer, auch Kirchen und Dörfer in Preußen 

niederbrennen ließen. Kopebue III. 345. Brederlow ©. 71. 

Den efthnifchen Ordensvaſallen ertheilte Zungingen am 14. Juli 
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1397 das große Privilegium, das unter dem Namen des Harriſchen 

und Wieriſchen Rechtes bekannt iſt: daß fie nämlich ihre Lehn⸗ 

güter bis in das fünfte Glied durch männliche und weibliche Deſcen⸗ 

denz, d. h. alfo in alle Ewigkeit vererben durften (Arndt 117.). Dies 
ſes große Vorrecht, das die harrien-wierländifche Ritterfchaft im Befik 

ihrer Lehngüter beinahe gänzlich unabhängig ftellte, wurde bald auf 

- die andern Territorien des livländifhen Staats übertragen und endlich 

nad) dem Grundfah der Privilegiengemeinfhaft aller liv— 

ländifhen Ritterfhaften (Bunge Standeöverh. S. 66.) im 

ganzen livländifchen Staate anerfannt, 

Jungingen's Tugenden werden von Boigt (VI. 389— 399.) 

fehr ausführlich befprochen. Er war, wie das in feiner Natur lag, 

ohne Zom und ohne Leidenfchaft, fuchte gern Jedem gefällig zu were 

den und Jeden zu erfreuen und trieb dad Wohlthun und die Mildig- 

keit, da er über große Mittel zu verfügen hatte, ald ein Vergnügen 

und mit großer Oftentation, fo daß fein Kämmerer Thiero immer neben 

ihm herging, jedem Armen Almofen ertheilte und jede Spende in das 

Treßlerbuch eintrug. Bon den Ordendrittern, die ihn durch Wort und 

Bild lächerlich machten, hatte er viel Spott zu erbulden, den er mit 

der größten Ruhe anhörte. Sein Hofnarı foll ihn gewöhnlich: Frau 

Aedtiffin! genannt haben, und fogar die Ordenschronik (Boigt VI. 

381.) fagt von ihm: „Er muft vil unnüger rede leyden, alfo dad man 

ſprach, Er were beßer zum Monchen oder Elofternonnen, denn 

czu einem Hohemeifter.“ Als er nach langer Krankheit ſich dem Tode 

nahe fand, fühlte er gleichlam Furcht und Sorge noch über dad Grab 

hinaus und ließ fich von einigen Ordensgebietigern verfprechen, daß fie 

nach feinem Tode nicht feinen Bruder, den Ordendmarfchall Ulrich von 

Fungingen, den die Ehronit einen kühnen und freudigen Helden 

nennt, zum Hochmeifter wählen würden. Dennoch wurde Ulrich am 

26. Juni 1407 zu Marienburg einftimmig zum Hochmeifter er- 

wählt. Wie man fih aus der keperifch frevelnden Rüdfichtslofigkeit 

Wallenrod's zur glaubensftommen Milde Conrad's geflüchtet Hatte, 
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fo ſehnte man ſich jet aus dem Nebel des klöſterlichen Weihrauchbufts 

wieder in die freie umd frifche Luft hinaus, die jept ſchon, von begin⸗ 

nenden Stürmen getrieben, feelenerquidend aus Böhmen berübere 

wehte. Wirich war, dies fcheint uns fehr wichtig, der Kompan Wal⸗ 
lenrod's geweſen; dad erflärt und zugleich am allernatürlichften den 

legten Wunfch bed fterbenden frommen Conrad, welcher vor dem 

kriegsfrohen, vielleicht mehr noch vor dem ketzeriſchen Bruder - 
warnte. Wie fehr aber im erften Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts 

die Keperei in Preußen wirklich fchon überhand genommen hatte, dar⸗ 

über wollen wir ein paar Nachrichten mitteilen. Schon im Jahre 

1402 war (Lindenblatt S. 155.) in Danzig eine Keberin verbrannt 

worden „die vil Iuthe in irthum des geloubins gebracht hatte“; und 

im Jahre 1425 ſchrieb der Bifhof von Ermland an den Erzbifchof 

von Gnefen einen Brief (Boigt V. 724.), der voll ift von ſchweren 

Seufzern und bittern Klagen über Keherei und über zunehmende Ver⸗ 

achtung der Kirche und des Priefterftandes. 

Zu Conrad's von Jungingen Zeit im Jahre 1397 wurde die fo- 

genannte Eidechfengefellfchaft gegründet, von der wir noch einige 

Worte fagen müſſen. Theild um der wachlenden Macht der Städte, 

theild um der Ordendgewalt trogen zu können, wurde in Preußen, 

wo der adeliche Ritterftand fich jept, wie in Livland, vom ftädtifchen 

Adel und vollends vom ftädtifchen Bürgerthum gänzlich getrennt hatte, 

von den Rittern und Knechten ein Bund errichtet, welcher ähnlichen 

Dünden in Deutfchland nachgebildet mar und wie der Löwenbund, 

der Bund der Martindvögel 2c. fich auch nach einem Thiere, und zwar 

nach der Eidechfe benannte. Er wurde urfprünglich von zwei Brüdern 

Renys und zwei Brüdern Kynthenau geftiftet, die alle vier, charak⸗ 

teriftifch genug (Voigt VI. 150. Note 2), ziemlich tief in Schulden 

ftedten; ex wurde in loyale Formen gefleidet, auch mit frommen 

Phrafen verbrämt, war aber weſentlich doch auf Selbithülfe, d. h. 

auf Raub gerichtet, und ift in der fpätern Gefchichte ded Ordens von 
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bervortretender Wichtigkeit, weshalb wir Bier ſchon feines giemlich 

dunklen Urſprungs Erwaͤhnung thun. 

Auf Wennemar von Brüggen war im Jahre 1401 Conrad von 

Dietinghof als Landmeifter in Livland gefolgt. Unter diefen beiden 

Meiftern ftand der Tivländifche Ordensſtaat, wie der preußifche unter 
den beiden Jungingen, dem äußern Scheine nach auf der Spipe feiner 

Macht. Der lange Kampf mit der Geiſtlichkeit war ganz zum Vortheil 

des Ordens entichieden , der Exzbifchof Wallenrod war felbft ein Or- 

densbruder, die Bifchöfe von Dorpat und Defel Hatten fich unter die 

Gewalt des Ordens beugen müflen. Dabei waren Brüggen und Die 

tinghof Fräftige und tapfere Männer, die gegen die Ruffen und Li⸗ 

thauer glüdliche Kriegdzüge machten, unter denen der von Vietinghof 

im Jahre 1406') unternommene Zug gegen die empörten Samaiten 

von den livländifchen Chroniken befonders hervorgehoben wird. Vie⸗ 

tinghof erlebte noch die unglückliche Schlacht bei Tannenberg, welche 

die eigentliche Kataftrophe in der Gefchichte des Ordens bildet, und 

von deren Deranlaffung, Berlauf und Folgen wir jet werben zu er⸗ 

zählen haben. 

1) Im diefem Jahre wurbe auch der Grundſtein zur Petrifirche in Riga gelegt, 

die feitdem die Hauptfirche der Stadt iſt, und deren vielfache Schickſale, für den ges 

bornen Rigenfer von Intreſſe, von Arndt Seite 119. ausführlich erzählt find. 
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Beranlaffungen und Borbereitungen zur Schlacht von Zannenberg. Die Schlacht am 
15. Juli 1410. Nächſte Folgen der Schlacht. Heinrih Reuß von Plauen ber Held 
in der Noth. Der Friede von Thorn. Der preußifche Landesrath. Neuß von Plauen 
abgefegt. Bietinghof und Wallenrod. Mißhandlung ber livländiſchen Bauern, bes 
fonders in Eſthland. Die Gefammte Hand. Das Konzil zu Konftanz. Spaltungen im 
Orden. Die Noth des Hochmeiſters von Sternberg. Der jähzornige Siegfried Zander 
von Spanheim. Der Erzbifhof Habundi. Arnold von Brinden in Rom. Martin's V. 
Kleiderbullen. 

Die entferntere Beranlaffung des nunmehr audbrechenden Krieges 

war der im Fahre 1402 vom Könige Sigidmund vollzogene Verkauf 

der Neumark an den Orden, denn Jagello betrachtete von Anfang an 

diefe Erweiterung des Ordendgebieted mit ungünftigem und neidifchem 

Auge, und ed entwidelten fich darum aus diefem Kaufe eine Menge 

ftreitiger Berbältniffe, an deren Auögleichung ſchon Conrad vergebens 

gearbeitet hatte. Daneben ertrug der König von Polen die Abtretung 

Samaitend, die im Augenblid der Berlegenheit gefchehen, nur mit 

höchftem Widerwillen, und endlich glühte der alte Haß wegen des Ver⸗ 

Iufted von Bommern noch im Herzen der polnifchen Nation und trennte 

. fie für immer von ihren deutfchen Nachbarn. 

Unter den Rittern und Anechten der Neumark war im Anfange 

des fünfzehnten Jahrhunderts Raub und Mordbrand allgemeine Sitte, 

und wurde felbft (Boigt VI. 259 u. 351.) von den angefehenften Ges 

fchlechtern gebt und begünftigt. Als der Hochmeifter gegen dies Raͤu⸗ 

berunwefen mit Strenge verfahren wollte, traten viele der adlichen Ger 
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fchlechter mit dem Könige von Polen gegen den Orden in Berbindung, 

und died war um fo gefährlicher, als die Grenzen zwifchen der Neu⸗ 

mark und Polen fehr unbeftimmt waren und darum vielfache Grenz 

ftreitigfeiten fich entwideln mußten. Ein durch feine Lage befonders 

wichtiger Streitgegenftand war die auf einer Infel der Nebe gelegene 

Burg Driefen, welche einem Ritter Ulrich von der Often gehörte, def- 
fen Borfahren bald dem Markgrafen von Brandenburg und bald dem 

Könige von Polen ald Oberlehnsherrn gehuldigt hatten. Auch Ulrich 

felbft war erft mit dem Könige und dann mit dem Drden wegen Ver⸗ 

kaufs der Burg in Unterhandfung getreten und die Spannung, welche 

aus diefem Berhältniffe hervorging, war ſchon in den lepten Jahren 

Conrad's ſehr drohend geweſen. 

Ulrich von Jungingen war im erſten Jahre ſeiner Regierung auf 

alle Weiſe bemüht, den Frieden mit Polen und Lithauen zu erhalten 

und ſuchte den Kauf des Schloſſes Drieſen, den er im Jahre 1408 
endlich abſchloß, in beinahe demüthigen Briefen zu entſchuldigen, die 

bittere Pille mit allerhand Geſchenken zu überzudern. Er fendete, was 

für die fürftlihen Sitten der Zeit vielleicht nicht ganz uninterefiant ift, 

(Boigt VII. 34.) „dem Könige mehre abgerichtete Falken und Wein, 

der Königin einige Faͤſſer des trefflichſten Rheinweins, der Gemahlin 

Witowd's einige Faß guten Reinfall und bald darauf ein Clavi⸗ 

cordium, dem Erzbifchof von Gnefen ein Roß, lieh endlich dem Her- 

zoge von Mafovien viertaufend Mark’, und foll dagegen von Witomd 

als Gegengefchent einen Hut und ein Paar Handfchube erhalten haben. 

Der Wein mag den Damen recht gut gemundet haben, die Männer 

ſchmeckten nur die Bitterfeit der Pille. Um diefelbe Zeit fing es auch 

in Samaiten wieder an zu gähren, und der ſchlaue Witowd, der mehre 
Fahre lang den treueften Freund des Ordens gefpielt hatte, ftachelte 

heimlich den unverfühnlichen Haß der Samaiten gegen den Orden 

wieder auf. Der König fendete damald wegen eimer Hungersnoih in 

Lithauen Schiffe mit Getraide die Memel hinauf. Der Hochmeifter 

ließ diefe Schiffe, unter dem Vorwande, daß Waffen in denfelben vers 
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borgen wären, fammt der Ladung wegnehmen. Die Polen behaupten, 

er babe das Getraide nur wegnehmen laſſen, weil er feine eigenen 
großen Vorräte aus den Drdendmagazinen den Litbauern theuer habe 

verfaufen wollen, und diefe Angabe der Polen ſcheint nicht ganz un. 

wahrſcheinlich, da mir einestheild von gefundenen Waffen nichts 

erfahren, anderntheild aber der Orden im Jahre 1406 (Lindenblatt 

©. 177.) nach reicher Erndte große Borräthe an Getraide in die Or⸗ 

dendfpeicher hatte-auffchütten laſſen. Nach diefen Vorgängen fchien im 

Fahre 1409 der Krieg ſchon unvermeidlih. In Samaiten brach, vom 

vierfachen Verräther Witomd geſchürt, offene Empörung aus, und der 

Drden wagte ed nicht, diefelbe mit Gewalt niederzudrüden, weil er 

feine Grenzen gegen Polen nicht entblößen durfte. In Deutfchland 
wurden im Frühlinge und Sommer des Jahres 1409 in größter Eile 

ſtarke Söldnerfchaaren angeworben. Als endlich eine Gefandtfchaft 

des Königs an den Hochmeifter mit offenem Zank und gegenfeitigen 

Bormwürfen geendet Hatte, begannen fchon die erften Feindſeligkeiten. 

Der Orden in feiner militärifchen Organifation mar fehneller ge« 

„ rüstet, er brach rafch ind Dobriner Land ein, fand beinahe feinen Wi⸗ 

derftand und bemächtigte fich unter furchtbaren Graufamfeiten mehrer 
wichtigen Schlöffer diefed Landes. Dagegen befepte Witowd ganz Sa- 

maiten und drang von da aus raubend und mordend an mehren 

Stellen ind Ordendgebiet ein. Unter Bermittlung des Königs Wenzel 
kam es, indem der Befisftand des Kalifcher Friedens zu Grunde gelegt 

wurde, am 8. Oftober 1409 noch zu einem Waffenſtillſtande bis zum 
Fohannistage 1410 und darauf zu einem fchiebärichterlihen Aus⸗ 

fpruche des Königd von Böhmen, für welchen der Orden demfelben 

60000 Gulden ald „gelobtes Geld“ fchuldig geworden war. Diefer 

Ausſpruch war dem Orden freilich fehr günftig , wurde aber eben des⸗ 

wegen von den Polen nicht angenommen. Beide Theile benupten den 

Waffenſtillſtand nur, um große Streitmaffen an fich zu ziehen, um ſich 

in aller Weife auf den Kampf norzubereiten, endlich um die benach⸗ 

barten Fürften für fih zu gewinnen. An den Landmeifter von Liv⸗ 
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land, Eonrad von Vietinghof, erließ der Hochmeifter den Befehl, den 

befiehenden Frieden zwifchen Livland und Lithauen fofort zu kündigen, 

Witowd anzugreifen und ihn an der Berbindung mit dem Könige von 

Bolen zu hindern, alle entbehrliche Mannfchaft aber nach Preußen zu 

jenden. Auch die livlaͤndiſchen Bifchöfe erhielten ähnliche Mahnungen. 

Im letzten Augenblide fchrieb der Hochmeifter noch einen demüthig 

lebenden Brief an die Herzogin Alexandra von Maſovien, Jagello's 

Schweſter, und bat um ihre Friedensvermittlung beim Könige. Diefer 

Brief wurde gar nicht berücfichtigt, ift aber, wie auch Kotzebue be 

merkt, der befte Beweis, daß man dem Hochmeifter wilde und leicht. 

finnige Kriegdbegier mit großem Unrecht vorgeworfen. Am 8. Juli, 

am Tage, an welchem der verlängerte Waffenftillftand ablief, betrat 

das polnifche Heer das preußifche Gebiet, Tataren im Heere Witowd's 

eroberten Gilgenburg und übten viehifche Luft und Grauſamkeit; am 

15. Juli lagen beide Heere nicht weit von Gilgenburg beim Dorfe 

Zannenberg fampfbereit einander gegenüber. 

Die Macht des Ordens wird nach ziemlich unfichern und ſchwan⸗ 

enden Berichten auf 83000 Mann angegeben, worunter 50000 Dann 

aus Preußen und den andern Ordensländern, ſowie 33000 anger 

worbene Söldner geweſen fein follen. Im Heere des Könige follen 

60000 Polen, 42000 Lithauer, Samaiten und Ruflen, 40000 Ta⸗ 

taren und 21000 Söldner aus den Nachbarländern gelämpft haben, — 

im Ganzen 163000 Dann!). An Zahl der Gefchüge war der Orden 

dem Könige weit überlegen. Die Zufammenfeßung des Ordensheeres 

mit allen Fahnen und Wappen findet man bei Kotzebue III. 96; Plarer 

und richtiger, aber nicht fo weit ausgeführt bei Voigt VII. 80. Die 

Livländer unter blau⸗roth⸗weißer Fahne fcheinen nicht fehr zahlreich 

geweſen zu fein, auch die Verbindung der Polen und Lithauer hatten 

1) In der Schlacht bei Tannenberg kämpfte auf polnifcher Seite auch der 

Böhme Johann Chmwal von Trocznow und Marfowig. Er foll hier ein Auge ver⸗ 

Ioren haben und hat fpäter unter dem Namen Ziska (der Einäugige) bie furchtbare 

Rolle in den Huffittenkriegen gefpielt. 
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fie nicht Hindern können. Bor dem Beginn der Schlacht überfendete 

der Ordendmarfchall durch zwei Herolde Dem Könige und dem Groß⸗ 

fürften zwei blanke Schwerter, begleitet von heraudfordernder frecher 

Rede der Herolde, auf welche der König‘) mit frommer chriftlicher 

Salbung antwortete, wie er denn überhaupt die legten Stunden vor 

der Schlacht in brünftigen Gebeten und keineswegs in fehr mutbiger 

und gehobener Stimmung verbracht haben foll. Er hatte fich fogar 

Pferde zur Flucht bereit ftellen laſſen und fol, felbft nach polnifchen 

Quellen, auch während der Schlacht in weicher und mweinerlicher und 

durchaus unföniglicher Stimmung geblieben fein. Das Beſte thaten 

MWitowd und der zum Feldherrn des Föniglichen Heered ernannte 

Zindram. 

Bon beiden Seiten wurde mit Tapferkeit und Ausdauer gekämpft, 

die Webermacht und wohl aud einige Fehler ded Ordens entfchieden 

für den König. Im Allgemeinen fand fi) auc hier Kotzebue II. 

106.) die allgemeine Erfahrung beftätigt, daß die ernften und ftillen 

Männer, die vor der Schlacht zum Frieden geratben hatten, im der⸗ 

felben die tapferften waren, daB dagegen die Schreier und Prahler, 

unter ihnen namentlich dad Haupt des Eidechfenbundes, bei ungänftis 

ger Wendung der Schlacht fich fobald ald möglich aus dem Staube 

zu machen fuchten. Die audführliche,, ordendfreundliche Befchreibung 

der Zannenberger Schlacht, welcher auch ein guter Plan derfelben bei- 

gegeben, findet fich bei Boigt VII. 85—99. Das Reſultat derfelben 

war fhaudervoll: Das Ordensheer hatte 600 Ritter und Knechte 

und darunter 200 Ordensritter mit dem Hochmeifter und fait allen 

Drdendgebietigern verloren, 40000 Mann lagen todt auf der Wahl⸗ 

ftatt, 15000 mit dem ganzen Lager, mit allem Geſchütz, mit uner- 

meßlicher Beute fielen den Siegern in die Hände. Vom polnifchen 

Heere follen 60000 Mann geblieben fein?). Der Orden fand ſich nach 

1) Witowd foll (Schlozer S. 117.) ausgerufen haben: Recht gut! Der Feind 
gibt ſelbſt das Meſſer, womit er fol geſchlachtet werben. 

2) Auch de Wal. T. IV. p. 346 gibt 100000 Todte an und ſchließt feinen 
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diefer unglücklichen Schlacht in eben fo versweifelter Lage wie nach den 

Unglüdstagen bei Raden und Durben. Während aber im dreizehnten 

Jahrhundert nur rohe heidniſche Völker ohne Plan und Zufammen- 

hang fich gegen den Orden erhoben, ftand ihm jet Die geordnete und 

concentrirte Macht eined großen Königd gegenüber. Nach diefem Tage 

bei Tannenberg brachen alle verftedten innern Schäden des Ordens⸗ 

flaatd auf und er ging unter Schmach und Elend aller Art in langſam 

aufzehrender Krankheit einem ruhmlofen Zode entgegen. 

In den nächften Zagen nad der Schlacht fchien ed, ald würde 

der preußifche Ordensſtaat ſich gleich jetzt völlig auflöfen und mit dem 

einen Schlage dem flegreichen Könige ald Beute zufallen. Diefer blieb 

bis zum dritten Zage auf der Wahlſtatt und erließ von da aus, unter 

Verheißung großer Wohlthaten, Aufforderungen zu gutwilliger Unter 

werfung unter feine Macht an die Landfchaften, an die Städte, an die 
feften Schlöfler. Diefe Aufforderungen Batten den alängendften Erfolg 

und der verftedte Haß gegen das Ordendregiment brach von allen 

Seiten in offene Thaten des Derrathd aus. Während der König felbft 

heuchlerifche Thränen über der midhandelten Leiche des Hochmeifterd 

vergoß und die Gefangenen aus Schlauheit milde behandelte, verüb- 

ten feine wilden, zum Theil barbarifchen Horden an den unglüdlichen 

Bewohnern Preußens die fcheuplichiten Grauſamkeiten und verbreite- 

ten Schreden und Entfegen über das ganze Land. Als der König, 

erfiam zehnten Tagenahder Schlacht, vor Marienburg an- 

kam, empfing er Huldigungen und Eide von allen Seiten. Alle vier 

Bifchöfe lagen zu feinen Füßen; faft alle Städte, vorzugsweiſe Dan- 

zig und Elbing , unterwarfen fich ihm mit lautem Jubel und lieferten 

in fein Lager alle Bedürfniffe des Kriegs; die Ritter und Knechte des 

Landes huldigten ihm als ihrem neuen Landesherrn, und die übrig 

gebliebenen Drdendritter ſelbſt übergaben faft alle Schlöffer und 

Schlachtbericht mit den Worten; Cette opinion a tellement prevalu, qu’on 
a mis une inscription sur une chapelle bätie dans l’endroit möme de la 

bataille, oü on lisait ces mots: Centum mille occisi. 
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gingen theilweife zu ihm über oder rafften Geld und Gut zufammen 

und entflohen damit nach Deutfchland. Es war ein Zuftand von Auf- 

löfung aller Ordnung, daß nach dem Ausdruck der Chronik von Lin- 

denblatt S. 220. „nie dergleichen gehört ward in irgend einem Lande 

von fo großer Untreue und fo fehneller Wandlung, wie dies Land 

unterthänig ward dem Könige binnen einem Donate.“ Ja fo 

gar die deutfche, jedem Stande anders vom Hochmeifter vorgefchriebene 

Tracht wurde abgeworfen; die Bärte wurden gefchoren, polnifche Röde 

angezogen, polnifhe Mügen aufs Haupt gefeßt: der preußifche Or- 

dendftaat fchien wie unter dem Schlage einer Zauberruthe von der 

Erde verſchwunden. 

Unter all den niedrigen und feigen, verzweifelnden und haffenden 

Menfchen fand fih aber auch eine muthige und fräftige Seele. Hein- 

rich Reug von Plauen, Komtur von Schweß, war während des 

Krieged mit der Bertheidigung des Landes Bommerellen beauftragt 

geweſen. Sobald er die Nachricht vom dem fchredllichen Ausgange der 

Tannenberger Schlacht erhielt, erkannte ex deutlich, dag nur durch Ret- 

tung Marienburgd der Orden gerettet werden konnte und daß ed ohne 

Marienburg keinen Orden in Preußen mehr gab. Schnell entfchloffen 

brach er mit feinem Better Heinrich von Plauen, der eben aus Deutſch⸗ 
land angefommen war, und mit all feiner Mannfchaft auf, zog Ver⸗ 

ftärfung an fich und erreichte da8 Ordenshaupthaus am dritten Tage. 

Er fand es ohne Beſatzung, ohne Proviant, ohne Munition; denn 

Jungingen hatte Alles vor der Schlacht zum Heere ſchaffen laffen. 

Aus den Ordensſpeichern, aus den benachbarten Dörfern und Höfen 

wurde in größter Eile Vieh, Getraide, Waffen herbeigefchafft. Die 

Stadt Marienburg wurde den Flammen übergeben, die Brüde über 

die Nogat abgebrochen. Als der König am zehnten Tage nach der 

Schlacht mit feinem Heere vor Marienburg erfchien, war dieſes mit 

dem Nothwendigſten verfehen und von 5000 tapfern Männern, denen 

Heinrich feinen Muth eingehaucht,, vertheidigt. Alle andern Ordend- 

burgen der weftlichen Provinzen, bis auf fünf, waren ohne Kampf 
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von den treufofen Komthuren und Bögten den Polen übergeben wor⸗ 

den. Schon vor dem Kriege hatte, wie Lindenblatt S. 222. aus» 

drücklich fagt, Zwiſt und Parteiung im Orden geherrſcht; jet waren 

die elenden DOrdensritter, die zu Jagello und Witomd entflohen waren, 
niederträchtig genug, dem tapfern Helden auf der Marienburg Fehde⸗ 

und Ladungsbriefe in Maſſe zuzufenden, von denen wir einen (Linden« 

blatt S. 222, Note.) als Muſter von Frechheit und Unverfchämtheit 

bier mittheilen wollen. Ex lautet fo: „Heinrich von Pogerellen an 

Heinrich von Plauen. Wifje, Heinrich von Plauen, wie du mir ge 

lobt haft ein fichered Geleit, das haft du mir nicht gehalten und bift 

mir treulos und ehrlos worden. Nun heifche ich Dich vor den hoch» 

geborenen Fürſten, vor den Herzog Witomwd, Herrn zu Li— 

tbauen, da ſollſt du wohl hören, was ich dir zu fagen habe, und 

wenn du Dich nicht ftellft, fo will ich von deiner Bosheit fchreiben in 

alle Länder und will dir andere Briefe jenden und dich verflagen bei 

Fürften, Herren, Rittern und Knechten. Die Antwort ſchreibe mir 

innerhalb vierzehn Tagen nach Brisken. Darum duze ich dich 

und ſchreibe meinen Namen vor den deinigen, weil ich meine Ehre 

und Treue gehalten habe, während du die deinige ge— 

broden. 

Heinrich fand feft und entichloffen, wie gegen die Polen fo gegen 

die verrätherifchen Ordensbrüder, und der König, der bei rafcher Der 

nugung feines Sieged unfehlbar Marienburg und den ganzen Ordens⸗ 

ſtaat hätte in Befis nehmen können, ſah fich bei längerer Belagerung, 

da Seuchen und Mangel in. feinem Heere ausbrachen, bald in fehr 

unangenehmer Lage und erbot fi, Friedensbedingungen anzunehmen, 

die er beim Beginn der Belagerung hochmüthig zurücdgewielen hatte. 

Fest aber nahm Plauen diefe Bedingungen nicht mehr an, da ihm 

vom Könige von Ungarn Hülfe verfprochen und aus Lioland wirklich 

Hülfe zugeführt wurde. Bietinghof felbft war, wie wir aus einem 

Briefe deflelden an den zum Statthalter gewählten Heinri von 

Plauen erfehen, in Riga trank, er hatte aber den livländifchen Ordens» 
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marſchall nach Preußen gefendet!) „Binnen defer zzit qwan der Mars 

ſchalk von Liffland mit vafte Iütin fen kongsperg; da von gwannen die 

nederland ein hercze unde mannheit und worffin ſich czu houffe.“ Im 

der zehnten Woche der Belagerung von Marienburg, deren ausführ- 

liche Befchreibung man bei Voigt (VII. 105—116.) findet, zog der 

König nach Marienwerder ab und von da über Thom nach Polen zu- 

rück. Das ganze Kulmerland Hatte ihm gehuldigt, alle Städte und 

Schlöffer Hatten polnifche Befapung. „Der Marſchalk von Liffland 

unde die Gebetiger der nederlande wurffin fich zu houffe mit erin lütin 

unde berennten die hüfer und ftete, unde der Marfchall von Liffland 

lagirte fich vor der Elbinge und gwann wedir die flat unde dad hus 

gar korzlichen.“ Als Fagello die Grenze des Ordensgebiets verließ, 

hatte der Komthur von Balga und der Ordensmarfchall fchon wieder 

alle Städte und Schlöffer des Kulmerlandd in Befig genommen , mit 

Ausnahme von Thorn, Rhaden und Straßburg; und aud in den 

andern Landestheilen fielen die meiften der Ordensſchlöſſer nad) eins 

ander wieder den Deutfchen zu. 

Im Spätherbft Fam Vietinghof felbft, jedoch nur mit dreißig 
Pferden nach Preußen , bald nach ihm der Erzbifchof von Riga und 

der Bifhof von Würzburg, aus Deutfchland aber zogen mit dem 

Deutfchmeifter viele Gäfte und Söldner herbei. Am Sonntage bor 

Martini wurde Heinrich von Plauen, der Held in der Noth, ein- 

ftimmig zum Hochmeifter erwählt und ergriff dann energifche Maaß⸗ 

regeln, um dem gänzlich zerrütteten Staate wieder neue Kraft und 

Teftigkeit zu geben, was ihm aber befonderd dadurch erichwert und 

unmöglich gemacht wurde, daß viele Städte und Ritter „vele bofe- 

wichte defer lande” mit dem Könige von Polen in heimlicher und offener 

Berbindung blieben und ihn alle Pläne des Hochmeifterd verriethen. 

1) Gadebuſch, Kotzebue, Baczko und Andere laffen den Orbenämeifter ſelbſt 
nad Preußen fommen und da allerhand abenteuerlide Dinge unternehmen, die 
vor dee Chronik Lindenblatt's und dor dem eigenen Briefe Bietinghof’d in Nichts 
zerfallen. Man vergl. die Note zu Lindenblatt. S. 227. 
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Das Unglüd ift bekanntlich der Prüfftein des Werthes wie der 

einzelnen Menſchen fo auch der Stanfen und Bölfer. Kein Staat hat 
fi im Unglück ſchmachvoller gezeigt, ald der preußifche Ordensſtaat. 

Wir mühten daraus auf die tiefite innere Verderbtheit deffelben zurüc- 

fließen, wenn wir diefelbe nicht fchon aus dem ganzen Verlauf feiner 

Geſchichte zur Genüge kennten. 

Im Dezember 1410 kam es zwiſchen Polen und dem Orden zu 

einem Waffenſtillſtande und endlich auf flehentliche Bitten des Hoch⸗ 

meiſters und unter eifrigſten Bemühungen des Biſchofs von Wuͤrz⸗ 

burg, des Meiſters von Livland und namentlich des Großfürſten von 

Lithauen, der jetzt mit Neid die wachſende Macht des Königs ſah, am 

1. Februar 1411 zum Frieden von Thorn, der zwifchen Polen und 

Lithauen von einer, und Preußen und Livland von der andern Seite 

abgefchloflen wurde. Die wichtigiten Bedingungen defielben waren 

folgende: Der König gab alle noch in feiner Gewalt befindlichen 

Schlöffer in Preußen zurüd, die Grenzen der beiden Staaten follten 

diefelben bleiben, wie fie vor dem Kriege geweſen, nur das Land Sa- 

meiten wurde auf Lebendzeit ded Königs und des Großfürften abge- 

treten, follte aber nach Dem Tode der Beiden wieder an den Or-· 

den zurüdfallen. Endlich mußte der Hochmeifter (died wurde in einem 

beſondern Artifel ausgemacht) für Auslieferung aller Gefangenen oder 

als Kriegskoſten die große Summe von 100000 Schod Groſchen ent- 

richten. Diefe legte Bedingung mar die drüdendfte für den Meifter 

und die Haupturfache feines fpätern Unglücks. 

Dom unmittelbaren Untergange war der Ordendftaat jebt ge- 

vettet, aber fein Wohlftand war zerftört, feine innere Organifation 

aufgelöft,, feine bisher blühenden Finanzen gänzlich und für immer 

zerrüttet,, feine Grenzen jeden Augenblid von übermüthigen Nach» 

barn bedroht. Um fo kranke Zuftände zu heilen, mußte der Retter des 

Staats, Heinrich von Plauen, zu verzweifelten Mitteln greifen, Diefe 

aber zogen ihm bald den Haß des Landes, den Haß der eigenen Or: 

densbrüder zu. Auf diefe Maaßregeln felbft, d. 5. auf die Erhebung 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 
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eines Schoffed oder einer Einfommenfteuer von allen Bewohnern 

des Landes '), auf die Verfchlechterung der Münze, die ftatt aus drei⸗ 

zehnlöthigem aus dreis und vierlöthigem Silber gefchlagen wurde, auf 

die Ausgabe von einer Art Papiergeld unter dem Namen von Schuld- 

fheinen und auf viel Aehnliches dürfen wir hier nicht weiter eingehen, 

fondern werden und auf diejenigen Thatfachen befchränfen, die ent⸗ 

weder unmittelbaren Einfluß auf Livland hatten oder die ein verftärf- 

tes Licht auf die Sitten des Ordens, der ja auch in Livland herrichte, 

werfen fönnen. Sn diefer lebten Beziehung möüffen wir der vielfachen 

Streitigkeiten mit dem trogigen und mwiderfpenftigen Danzig Erwäh⸗ 

nung thun, weil hier wieder der Blutfleden einer fchändlichen That 

des Verraths, den Boigt vergebens wegzuwaſchen fucht, auf dem Or⸗ 

den ruht. Voigt hat die Sache einzig und allein nach den vom 

Drden gegen die Stadt Danzig aufgeftellten Slagepunften dargeftellt, 

und es bleibt Doch noch der frevelhafte Mord der drei Männer aus 

Danzig übrig. Nach allen andern Quellen, denen Lindenblatt S. 23% 

keineswegs widerfpricht und die felbft durch die Ordenschronik (Boigt 

VII. 143.) im Wefentlichen betätigt werden, wurden jene Männer vom 

Komthur Heinrich von Plauen, dem Bruder des Hochmeifterd, unter 

dem Scheine der Freundſchaft aufs Schloß gelockt und dort auf ſcheuß⸗ 

liche Weife ermordet?). Und ald dann eine Anzahl danziger Bürger, 

um über die Frevelthat des Komthurs zu klagen, fich nach Königsberg 

zum Hochmeifter begab, ließ diefer fie ftatt aller Antwort gefangen 

feben, was denn, wie Voigt verfichert und wir ihm gern glauben, auf 

die Gemeine einen ungeheuren Eindrud machte. Brederloiw 

1) Der Meifter von Livland verſprach ald Beifleuer den Ertrag einer Schagung 
des Bauernflandes. Die drei fehwelgenden Stände in Livland, Geiftlichkeit, 
Ritterſchaft und Städte waren fchapfrei. Inder 634 u. 635. Uebrigens forderte der 
Hochmeiſter (wir wiffen nicht mit welchem Erfolge) auch von den livländifchen Bi⸗ 
ſchofen eine Beihülfe. Inder 661. 

2) Diefer Mord wird auch durch fpätere offlcielle Aktenftüde zur volllommenen 
Gewißheit erhoben. Vergl. auch Stenzel, Geſchichte des Preußifchen Staats. Bd. I. 

©. 198. 
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ſchließt die ausführliche Darftellung der That mit den Worten: „Die 

Bürger von Danzig, die dieſen Meuchelmord als die höchfte Ungerech⸗ 

tigfeit anfahen,, die ihnen je vom Orden zugefügt ward, haben diefe 

(händliche That nie vergeſſen.“ Der Grabftein der beiden ermordeten 

DBürgermeifter, Lepfau und Hecht, Tiegt jest noch in der Pfarrkirche 

zu Danzig. 

Gegen die verrätherifchen und landesflüchtigen Ordensritter übte 

Heinrich verdiente Strenge. Der Stifter der Eidechfengefellfchaft 

Renys wurde Hingerichtet,, fein Mitfchuldiger der Komthur Wirdberg 

zu einigem Gefängniß verurtheilt, weil fie Beide mit vielen Andern 

eine Verſchwoͤrung gegen den Hochmeifter gemacht hatten, den fie mit 

Gift hatten aus dem Wege räumen wollen; viele entflohene Ordens⸗ 

ritter wurden in Ketten nach Preußen abgeliefert. Aber bei andern 

Gelegenheiten verfuhr Heinrich von ‘Plauen auch oft mit eigenmäch- 

tiger Willfür und beleidigte Dadurch viele Ordendritter, unter andern 

auch Dietinghof, von welchem ſich ein Brief erhalten hat (Inder 641.), 

in welchem er fich in fehr entfchiedenen Ausdrücken über die rauhe Art 

des Hochmeifters beflagt. Befonderd wichtig für die fernere Gefchichte 

des finfenden Ordens ift die Anordnung eines Landesraths, welchen 

Plauen am 28. Oktbr. 1412 ind Leben rief. „Unter Noth und Ge⸗ 

fahr war es ihm klar getworden: der Orden könne ohne ein inniges 

Anfchliegen an die Stände des Landes forthin nicht lange mehr be- 

fieben. Es ward darum mit Rath und (unfreiwilliger) Einftimmung 

feiner Gebietiger und namentlich auch Vietinghof's auf einem Tage zu 

Eibing feftgefeht, dag forthin zwanzig der Bornehmften vom Adel und 

fiebenundzwanzig Bürger der angefehenften Städte in den Rath des 

Hochmeiſters und der Gebietiger zur Theilnahme an der Landesver⸗ 
waltung aufgenommen und zur Treue gegen den Hochmeifter verpflich- 

tet werden follten.” Auf die diefem Landesrathe zugewieſene geſetzliche 

Thätigfeit, worüber man bei Boigt a. a. O. vollen Aufichluß findet, 

glauben wir Hier nicht eingehen zu müflen, es war und nur wichtig, 
der Gründung defielben zu erwähnen, weil er mit dem fpätern Preu⸗ 

3* 
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Bifchen Bunde und mit den jept auch in Livland hervortretenden Land⸗ 

tagen und landftändifchen Rechten in unverfennbarem innern Zufam« 

menhange fteht. 

Durch die Gründung ded Landesrathes, dur die drüdenden 

Finanzmaßregeln, durch berrifched und willfürliched Regiment, bei 

welchem er auf die Gebietiger des Ordens beinahe gar nicht mehr Ruͤck⸗ 

fiht nahm, endlih durch Hinneigung zu huffitifcher Ketzerei, hatte 

Plauen fi bald den Haß vieler feiner Unterthanen zugezogen. Biel» 

leicht ging er wirklich mit dem großen Gedanken um, den ihm Manche 

zugetraut:: jept ſchon den Orden aufzulöfen und felbfi an die Spipe 

eined großen weltlichen Staats zu treten, der ganz andere Kräfte ent« 

faltet hätte, al& der mönchifche Zwitterſtaat. Im Jahre 1413 war er 

auf der Bahn der Gewalt ſchon fo weit vorgefchritten,, daß (Linden⸗ 

blatt S. 264.) „feine Diener bewaffnet vor feiner Kammer ſtehen 

mußten, daß er mit Niemand Rath hielt, ald mit feinem Bruder, dem 

Komthur von Danzig (den wir beim Morde der Bürgermeifter kennen 

lernten), und einigen Freunden, daß er ſich an die Gebietiger gar nicht 

fehren wollte, und meinte, Land und Leute lägenan ihm allein.” 

Da er zugleich gegen die Komthure ftreng verfuhr und auf die größte 

Sparſamkeit drang und dringen mußte, fo war er bald von einer all- 

gemeinen Verſchwörung umgeben und wurde im Jahre 1413 mit Ges 

malt vom Hochmeifteramte entfept. Die Klageartikel des Ordens gegen 

den Meifter finden fich bei Lindenblatt S. 264— 269; fie laufen bei- 

nahe alle darauf hinaus; daß er ohne feiner Gebietiger Rath 

und mit ſteter Zuziehung des Landesraths die wichtigften Re« 

gierungdmaßregeln verfügt habe. Die Seele der Berfchwörung gegen 

Plauen war der Ordensmarſchall Michael Küchmeifter von Sternberg, 

der auch am 9. Januar 1414 in einem Kapitel zu Marienburg zum 

Hocdmeilter erwählt wurde. Heinrich von Plauen war zum Komthur 

von Engeldburg ernannt worden, trat aber bald nebft feinem Bruder 

und vielen andern Ordensrittern in heimliche Berbindung mit dem 

Könige von Polen und veriprady dieſem, wenn er ihm wieder zum 
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Hochmeifteramt verbelfen würde, mehre Schlöffer ded Landes in die 

Hände zu fpielen. Sein Verrath wurde entdeckt, der Altmeifter wurde 

in hartes Gefängniß nach Brandenburg gebracht, der Bruder aber, der 

frühere Komthur von Danzig, entwifchte nach Polen, ftand in hohem 

Anfehen beim Könige und war der Rathgeber deffelben bei allen Un⸗ 

tenehmungen gegen den Drden. So niedrig war der innere 

Werth auch diefer beiden Brüder, die und am Tage der Gefahr als 

Helden erfihienen waren. Der ganze Orden gerieth unter diefen er- 

bärmlichen Vorgängen in fo tiefe Beratung, daß (wir führen das 

nur beiſpielsweiſe an) der Herzog Johannes von Münfterburg 

die Ordensritter vor aller Welt „verbofte Verräther und falfche Schelme“ 

nannte. Bon diefer Zeit an hörte der Zuzug bemwaffneter Kreuzpilger 

nach Preußen beinahe gänzlich auf und felbft angefehene Führer von 

Söldnertruppen waren faum mehr zu gewinnen und zogen lieber dem 

Könige von Polen zu, der befjer und pünftlicher zahlte. Das Bergnüs 

gen und der Ruhm bei den Heidenfahrten war vorüber, diefe Diode 

wich einer andern Mode. 

Zu Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts, zu Brüggen’d und 

Bietinghof’8 Zeiten war der Orden in Livland beinahe der unum⸗ 

ſchränkte Herr des Landes, der Erzbifhof und die Biſchöfe erſcheinen 

eigentlich auch nur ald Ordensbeamte. Schon Konrad von Jungingen 

hatte ein Geſetz erlaffen, wornach alle höhern und einträglichen Aemter 

im Lande nur von Ordensbrüdern befegt werden follten , diefe fuchten 

feitdem Alles, was Stärke und Bequemlichkeit gab, an fich zu bringen 

und bedienten fich dabei bald der Gewalt, bald aber auch einer feinen 

Liſt und Berfchlagenheit, welche nach der Berficherung des päpftlichen 

Geheimſchreibers, Dietrich von Niem, der darin viel Erfahrung hatte, 

„alle Borftellung übertraf.“ Das Syſtem der Auöplünderung der 
Geiftlichkeit wurde immer fortgefeßt und fogar gegen den Ordensbru⸗ 

der Wallenrod angewendet, dem der Orden aud das Wenige zu ente 
reißen fuchte, was dem rigifchen Erzbifchof noch übrig geblieben war. 

Wir finden auch ihn in einem heftigen Zwiſt mit dem Orden, über 
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welchen Lindenblatt S. 260 u. 271. nur fehr dürftigen Aufſchluß 

giebt. Im Jahre 1404 war Wallenrod mit mehren feiner Domherren 

in Marienburg und ed wurde dort mit einigen Gebietigern aus Liv» 

land „wegen etlicher Gebrechen und Schelungen geteidingt.” Es kam 

zu feiner Bereinigung und Wallentod, der uns als ein kräftiger, geift- 

voller und gebildeter Mann gefchildert wird und fich als folcher fpäter 

auf dem Konzile zu Koftnit bewährt hat, ging für's Erfte gar nicht 

nach Livland zurüd, fondern blieb bis zum folgenden Fahre in Preu⸗ 

Ben. Da kam denn Vietinghof felbft nah Marienburg: ed wurde 

wieder geteidingt, es kam aber wieder zu feinem befriedigenden Reful- 

tat. Dem Erzbifchof aber wurde das Leben fo verbittert, daß er fpäter 

mit Freuden eine andere Stellung annahm, nur um aus den Ordens⸗ 

landen fortzufommen. Seit dem Jahre 1410 mögen die Berhältnifie 

in Livland fich wohl ein wenig geändert haben, denn während die 

preußifchen Bifchöfe offen zum Feinde übergingen und auch fpäter in 

halboffenem Einverftändnig mit demfelben blieben, wird auch wohl die 

Geiſtlichkeit in Livland fich ein wenig aus dem ſchweren Ordendjoche 

lodzuminden gefucht haben. Bis zu Vietinghof's Tode feheint aber 

wefentlich doch Alles in der Form geblieben zu fein, die der Orden 

vom Papfte Bonifacius um fehr viel Geld gekauft hatte —: Wallen- 

rod trug über feinem erzbifchöflichen Ornat den weißen Ordensmantel 

mit ſchwarzem Kreuze. 

Im Jahre 1413 trat nach Vietinghof's Tode Dietrich von Tord 

als Landmeifter in feine Stelle. Während feiner Regierung wurde das 

Konzil zu Koftnig eröffnet und hier gelang ed denn der hohen livläns 

diſchen Geiftlichkeit, indem fie die Schwäche des Ordens nad der 

Tannenberger Schlaht benutzte, Schritte einzuleiten, durch welche fie 

wieder einen Theil ihrer alten Macht und ihres alten Länderbefipes 

an fich reifen konnte. Sie war dabei in ihrem vollen Recht; ob es 

aber zum Bortheil für den livländifhen Staat gefhah, — das fteht 

zu bezweifeln. Die traurigen innern Zwifte und Bürgerkriege nahmen 

damit fogleich wieder ihren Anfang, und die unglüdlichen Bauern 
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litten unter den graufamen Launen ungezügelter Stiftävafallen eben 

fo viel und vieleicht noch mehr, ald unter der firengen aber doch wohl 

gleihmäßigern Härte der Ordenskomthure. Gebhardi (Seite 432 u. 
433.) macht eine Schilderung von dem Verhaͤltniß der deutfchen Herren 

zu ihren lettifhen und efthnifchen Bauern, welche und leider die ganze 

traurige Wahrheit zu enthalten fcheint und die wir darum ftatt unferes 

eigenen Urtheils Hier folgen laffen. 

„Richt nur in Efthland, fondern überall in Livland ftellete jeder 

Adlicher oder ritterbärtige Gutsmann gleichfam einen unabhängigen 

Landedheren innerhalb feiner Gebiete vor. Denn er fchaffte fich felbft 

durch Fehde oder Krieg Recht, wenn er oder einer feiner Schutzver⸗ 

wandten beleidigt war (alfo auch livländifche Eidechfen !) ; er litt nicht, 

daß ein Unterifan oder Bauer, außer bei ibm, noch viel weniger 

gegen ihn irgendwo Recht fuchte, und zwang feine Unterthanen, fich 

nach feinem Willen zu richten und diefen ald ihr einziges Geſetz anzu⸗ 

ertennen. Eben fo verführen die Bögte und Beamten ded Ordens, 

Die Geiftlihen und diefe Obern verloren endlich fo ganz den wahren 

Begriff ihrer Herrfchaft, daß fie die Bauern für bewegliche Zubehörde 

des Landes hielten, fie verkauften, verſchenkten, vertaufchten ; auch, 

wenn fie farben, ihr gefammtes Eigenthum an fich nahmen und den 

Kindern kaum geftatteten, nackt unter den Haudthieren am Feuerheerde 

zu liegen. Wenn ed ihnen einfiel, fich zu beluftigen oder verborgenes 

Geld zu erprefien , fo ließen fie die armen Leute fo lange geißeln, bis 

felbige entweder eine Geldftrafe erlegten,, oder auch fie felbft an dem 

Anblid der fi windenden Unglüdtichen kein Vergnügen weiter em- 

pfanden.“ 

In Bezug auf den legten Sag fügen wir ermäßigend hinzu, daß 

Borfälle wie die gefchilderten zwar nicht ganz in Abrede zu fteflen find, 

daß es aber doch nur einzelne Ungeheuer gegeben haben kann, die 

Freude an der Graufamteit hatten, wie ed auch nur einzelne Pytkeners 

(Bd. I. Kap. 15.) gegeben hat, die unfchuldige Menfchen aus Rache 
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gegen einen Dritten verflümmelten und. ermorbeten.‘) Daß ein 

Bauer, ber ohne Hinterlaffung von Defcendenten ſtarb, von feinem 

Herrn beerbt wurde, dad ftand gefeplich feit, Bunge Standesverhält- 

niffe ©. 31. Note 89. Ruſſow aber fagt BI. 18. b: auch auddrüd- 

lich: „Unde wenn ein Buhr mit fonem Wyfe ftarff , unde leth Kinder 

naa, find de Kinder alfo gevormündert worden, dat de Herfchop alles 

wat de Oldern nagelaten hadden, tho fit genomen hefft, und de Kin⸗ 

der müften nadet und blodt am viur liggen gehn unde erns vederlifen 

gudes aanz entberen.“ Dies erklärt zwar Bunge (a. a. D. ©. 32. 

Note 91.) nur für einen Misbrauch erbberrlicher Gewalt, der ver⸗ 

mutblih nur in Harrien und Wierland vorgetommen 

fein dürfte. Alles aber, was die unglüdlichen Bauern erduldeten, war 

urfprünglihd nur Missbrauch erbherrlicher Gewalt geweſen, welcher 

aber durch häufigen © eb ra u.dy und Durch fpätere Gefepesbeftimmungen 

in Herrenrechte verwandelt wurde. Und diefe hatten fait alle ihre 

erſte Wurzel in Harrien und Wierland getrieben, wurden aber mit vies 

lem Gtüd auf den fruchtbaren Boden der andern Provinzen verpflanzt. 

Die Entwidelung der livländifhen Rechtsinftitutionen bi zu 

dem Zeitpunfte, wo fie wirklich Geltung erhielten, mag für den Ju⸗ 

riften ſehr intereffant fein, für den Hiftoriker ift fie von ganz geringer 

Dedeutung. Das Geſetz hat nur da einen hohen, hat den höchiten 

Werth fürd Leben, wo ed auch eine Macht gibt, die dem Geſetze An⸗ 

jehen und Geltung verfchafft. In Livland gab ed, namentlich den 

Dauern gegenüber, nur ein Gefep und das hieß: die Willfür! — 

Dies Geſetz fann an einer Stelle milde und menfhlih, an deran» 

dern tyranniſch und araufam fein: es ift das fchlimmfte von allen 

Gefepen, gleichbedeutend mit Gefeplofigkeit. 

Es ift natürlich oder vielmehr nothwendig, daß die miöhandelten 

Bauern ihren ärgften Peinigern immer häufiger zu entlaufen fuchten 

1) Daß es auch menfchliche und mitleidige Seelen gab, beweift 3. B. das Tefta- 

ment eines Otto von Uexküll, der im Jahre 1417 „allen Drellen auf feinem Hofe, 

Knechten und Maͤgden“, die Freiheit ſchenkte. 
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und Aufnahme bei menſchlichern Seelen ſuchten, entweder in dem⸗ 

ſelben Territorium, oder in andern Provinzen Livlands, oder endlich 

jenfeitS der Grenzen ded Staats in Lithauen und Rußland. Um diefes 

Berfreihen der Bauern zu hindern und zu ſtrafen, wurden in 

diefer Zeit die erften Läuflingseinigungen gefchloilen, bald 

zwifchen den Bafallen einzelner Territorien unter fich oder mit ihren 

Lehns⸗ und Landesherren, bald auch zwifchen mehren Territorien unter 

einander. Die frühefte Läuflingseinigung, die auf und gefommen, if 

aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts (Bunge S. 103.), be 

zieht ſich aber ſchon auf eine noch ältere, die alfo wohl dem erften Viertel 

des fünfzehnten Jahrhunderts oder einer noch frühern Zeit angehören 

mag. Bald wurden auch in andern Urkunden Verträge über Ausant⸗ 

wortung verftrichener Bauern abgefchlofien: diefe Berträge gehören 

namentlich in den Landtagdrecefien, von denen unten die Rede fein 

wird, zu den wichtigften ftebenden Artikeln. Wie die Strafen 

der zurüdgelieferten Läuflinge und der Hehler derfelben gewefen fein 

mögen, das überlaffen wir jedem Lefer fich feibft zu beantworten. 

Dem äußerſten Elende der Bauern gegenüber fuchten die Bafals 

fen, befonders in Eithland und in den livländifchen Stifteländern, 

ihre Rechte immer mehr zu erweitern: es fuchten namentlich die reich 

ften und angefehenften Geſchlechter ihr Befisthum für alle Zeit an 

ihre Familien zu knüpfen, indem fie die Sefammte Hand einführ- 

ten, vermöge deren jedes Gut, das Einer der Familie befaß oder er» 

warb, ein gemeinfchaftliches Erbgut der ganzen Familie wurde und 

nach Abgang eined Zweiges derfelben einem andern Zweige zufiel. 

Nach Aufzeichnungen Hermann’d von Brevern (+ 1721) follen die vier 

Familien: von Tiefenhaufen,, von Ungern, von Rofen und von Uer- 

füll ums Jahr 1414 die erften Gefammthandgüter errichtet Haben, ') 

wodurch der Lehnbefig noch unabhängiger, als durch Jungingen's 

1) Nach Richter (I. 206.) Hat dad Inftitut der Gefammtenhand ſich zuerft in 
Eſthland entwicelt und ift von da aus erſt nach Livland gekommen. In Kurland fol 

die reichbegüterte Familie von Saden zuerft die Geſammtehand errichtet Haben. 
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Geſetz geftellt, und beinahe ſchon in freied Eigentbum verwandelt 

wurde. Für die Ziefenhaufen wurde bad Recht der Gefammten Hand, 

nachdem fie nochmals auf Kofenhufen verzichtet hatten, im Jahre 1417 

(Hupeld Neue Nord. Mifcellaneen St. 13 u. 14. ©. 592.) von Wal⸗ 

lenxod in Konftanz anerfannt und fpäter im Jahre 1513 (Hupel 

a. a. O. ©. 597.) vom Papfte Leo X. beftätigt. Vermuthlich geſchah 
Aehnliches bald auch für die Ungern, Rofen und Uexküll. Gegen dies 

Recht der Sefammten Hand, das nach und nach allen Grundbeſit im 

Livland an wenige Gefchlechter zu bringen drohte, erhoben fich fpäter 

viele andere Familien und flifteten unter einander Erbverbrüderungen, 

von denen unten die Rede fein wird. 

Das Papſtthum und die von demfelben in Klöftern erzogene und 

gebildete Geiftlichkeit war im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts 

bis auf den Grad der Ausartung gekommen, daß alle Nationen Eu⸗ 

ropas nach einer Kirchenverbeflerung , nach „einer Reform der Kirche 

an Haupt und Gliedern“, immer lauter und immer ungeduldiger ver⸗ 

langten. Zu diefem allgemeinen Berlangen trieb einedtheild von 

außen her die grenzenlofe Beftechlichkeit des päpftlichen Hofes und das 

in feinem Namen über ganz Europa organifirte Erpreſſungsſyſtem der 

Geiſtlichkeit; denn diefed war gerade um dieſe Zeit, ald drei Päpfte 

auf einmal, ſich gegenfeitig verfluchend, die Völker brandfchagten, bis 

zu einer ganz unerträglichen Ausdehnung gelangt. Andemtheild regte 

ſich aber auch ſchon in den befiern Naturen unter den begabtern und 

gebildetern Völkern von innen heraus ein Trieb nach Forfchung, nad 

Wahrheit, nach geiftiger Freiheit, der nicht mehr wie bisher mit Säbeln 

und Scheiterhaufen unterdrückt werden konnte. Das Konzil zu Piſa auf 

italienifchem Boden war ohne befriedigended Refultat auseinanderge- 

Hangen. Sigmund und der Papſt Johann XXIN., in Webereinftim- 

mung mit Frankreich, England und Spanien, beriefen zum November 

1414 ein allgemeined Konzil nach Konftanz, zu welchem alle geiftlichen 

und weltlichen Fürften oder Bevollmächtigte derfelben, und außerdem 

eine gewaltige Menge fonft noch beiheiligter oder auch blos neugieri- 
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ger und gewinnfüchtiger Menfchen mit den verfchiedenften Hoffnungen 

und Erwartungen zufammenftrömten. Man gibt bie ganze Menge der 

in Konftanz verfammelten Fremden auf mehr als Fünfzigtaufend 

Menfchen an. 

Daß die Entartung bed hohen und niedern Klerus in Lioland ’) 

fo groß und fo allgemein war, wie in irgend einem andern Lande, das 

haben wir fchon an verfchiedenen Beifpielen im erften Bande diefes 

Werkes gezeigt, das folgt auch nothwendig aus dem verderblichen Ber: 
haͤltniß, in welchem Orden und Prälaten (Alle zufammen Geiftliche) 

gegen einander fanden. In den Mönchd- und Nonnenklöftern war 

nach vielen übereinftimmenden Nachrichten Zucht und Ordnung gänze 

lich aufgelöft, Betrug und Fälfhung aber, natürlich immer zu from» 

men Zweden, wurden in folcher Ausdehnung getrieben, daß noch 

ganze Reihen gefälfchter Klofterurfunden auf unfere Zeit gelommen 

find. Diefer Auflöfung der wahren Religion gegenüber wurde der 

Geremoniendienft der Kirche nur immer firenger audgebildet. Der 

Papft Urban V. hattez. B. im September 1368 eine eigene Bulle 

erlaffen, durch welche eö den Gebietigern in Preußen und Livland ala 

befondere Gunſt geftattet wurde, während eines Feldzuges fich 

tragbarer Altäre zu bedienen und fhon vor Sonnenaufgang die 

vorgefchriebenen Gebete zu verrichten. Der Unfug der Ablaßertheilung 

aber gelangte in fteigender Progreffion bid zu dem Grade, daß im 

Fahre 1495 ein Prior der Predigermönche, Jakob von Brüggen, 

einem Hermann von Kenferling, ?) vermuthlich bei feiner Verheirathung, 

einen Ablaß verkaufte, durch welchen auch defien Frau und fünftig 

1) Der hohe Klerus raubte und ſchwelgte. Die niedere Geiftlichkeit war in 
folche Rohheit verfunten, daß fie, nach dem eigenen Ausdruck des Landmeiſters 
Schungel (Inder Nr. 1414.) mit den Stallfnechten auf gleicher Linie fland und 
gleiche Behandlung erlitt. 

2) Diefer Hermann v. Kenferling fol aus der Gegend von Bielefeld nad 

Livland gelommen fein; wurde mit Gütern in Kurland belehnt und ift der Stamm⸗ 
herr der in Kurland und Preußen blühenden gräflichen Familie Kenferling ge 

worden. 
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zu boffende Kinder aller Berdienfte de Dominikanerordens theil- 

baftig werden follten. 

Im November 1414 zog auch der Erzbifhof Wallenrod ald Be- 

vollmächtigter des Hochmeiſters an der Spike eined zahlreichen Ge- 

folge® mit Hundertundachtzig Pferden nach Konftanz. Er gewann dort 

bald die Gunft des Königs Siamund und wurde von demfelben zu 

verfchiedenen wichtigen Miffionen gebraucht. Diefe Thätigkeit Wallen- 

rod's gehört aber in die Gefchichte des Konzils, nicht in die Livlands, 

Eben fo brauchen wir den ganzen meitläuftigen und unerquidlichen 

Streit zwifchen dem Orden und dem Könige von Polen, der vor dem 

Konzile verhandelt wurde, hier nur anzudeuten, weil derfelbe für Preu⸗ 

Ben nur geringe, für Livland fo gut wie gar feine Folgen gehabt hat. 

Die Stimmen der ehrwürdigen verfammelten Väter mußten dur 

allerhand fchwächere oder flärfere Hausmittel hell und wohltönend er⸗ 

halten werden: der Hochmeifter und der Ordensprofurator geriethen 

dadurch beide in folhe Geldnoth, daß jener auf beinahe fchimpfliche 

Weiſe Geld zufammenleihen mußte, und daß diefer fich vor feinen Gläu- 

bigern faum mehr öffentlich in Konftanz zeigen durfte und vorüber 

gehend (Boigt VH. 324.) auch wirklich in dad Schuldgefängniß ge- 

ſperrt wurde. 

Bon wirklicher Wichtigkeit für Livland war nur der lebte Akt des 

Konftanzer Dramas, in welchem ftatt der drei abgefepten Päpſte ein 

neuer Papſt erwählt wurde. Auf Betrieb der anmwefenden Kardinäle 

waren nach und nach alle Nationen für die Wahl eined neuen Papſtes 

gewonnen worden, mit Ausnahme der Deutfchen. Diefe hatten unter 

den feitherigen Zuftänden am meiften gelitten, fie fprachen fich darum 

jest in fehr energifcher Weife aus und verlangten mit Beftimmibeit: 

die Reformen der Kirche follten vorgenommen werden, bevor ein 

neuer Papft gewählt würde. Da griff man denn zu dem legten Mit- 

tel: die einzelnen Prälaten der deutfchen Nation durch Pfründen und 

Mürden zu gewinnen, und dies Mittel ſchlug leider nur zu gut an. 

Dem Erzbifchof Wallenrod wurde bei Diefer Gelegenheit das fette und 
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ruhige Bisthum Lüttich zugefagt und dem Bifchof von Ehur, Habundi, 

das Erzbisthum Riga in Ausficht geftellt. Nun twilligten auch Sig. 

mund und die deutichen ‘Prälaten in die Papſtwahl und erwählt 

wurde: Otto von Eolonna, der ald Papſt den Namen Martin V. an 

nahm. Diefer Martin „erneuerte von Stund’ an alle die Misbräuche, 

welche feine Vorgänger mit Sporteln, Zaren ꝛc. getrieben hatten“; 

wir aber können zu diefen Worten Schloſſer's aus den preußifch-liv- 

ländifchen Quellen einige recht intereffante Belege liefern. Wallenrod 

fchrieb offen an den Hochmeifter: „PBapft, Kardinäle und Jedermann 

trachten hier nad) Geld und Gaben, mit ledigen Händen werden wir 

wenig Frommens erwerben. Die Polen haben den Papft, den König, 

die Kardindle und font viele andere Fürſten groß begabt u. f. w.“ 

Der Komthur von Ehriftburg berichtete: „Die Polen haben dem Papfte 

und einigen Kardinälen koſtbares Pelzwerk und Silbergeräth im Werthe 

von taufend Dufaten dargebracht, damit man fie gutwillig mache zu 

den Gefchäften“; und der Ordensprofurator fehrieb am 15. April 

1418: „Der Papſt ift jest arm und mit taufend Gulden macht Ihr 

ihn Euch zum Freunde dieweil er lebt”. Dies Beftechen nannte man 

in den officiellen Schreiben: dem PBapfte x. „eine Ehre anthun”. 

Dadurdy fam ein neued Synonym in die deutfche Sprache, denn wie 

„eſſen“ fich verhäft zu „fpeifen“,, oder wie „Schlafen“ zu „ruhen“, fo ver- 

hielt ſich damals „Schande“ (des gemeinen Mannes) zu „Ehre“ (für 

Papft, König und Kardinäle). .. 

Sobald Wallenrod die Gewißheit hatte, daß er nicht nach Riga 

zurückkehren werde, legte er mit dem ihn begleitenden Klerus das 

deutfche Ordendgewand des rigifchen Domftiftd ab, dad er immer nur 

mit Widerwillen und unter fteten Kränfungen getragen hatte. (De 

Wal. Tom. V. p. 80 u. 87.) Der Hochmeifter beſchwerte ſich über 

diefe Kühnheit; Wallenrod aber hielt (Ruffom Bl. 19. a.) vor dem Kon⸗ 

zil mit großem Beifall eine Rede, in welcher er den Orden mit fcharfen 

Strihen nach der Natur zeichnete. Nach dem Schluffe ded Konzils 
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ging er von Konftanz gerade nach Lüttich, ſoll dort aber ſchon nad 

einem Jahre geftorben fein. 

Martin V. gewährte ftatt der verheißenen Reformen nur „täu- 

fhende Concordate, melde fo abgefaßt waren, daß man Alles 
beim Alten laffen und fich doch rechifertigen fonnte.“ Die Kirchenver⸗ 

ſammlung wurde unter prachtvollen Seiten gefchloffen; — die armen 

Deutfchen aber mußten, während die andern Nationen fich felbft zu 

helfen mußten, fih noch hundert Jahre lang von Rom aus brand» 

fhaten laſſen. Im Bewußtfein des deutfchen Volks ift von all dem 

Schreiben, Reden, Prahlen und Difputiren in Konftanz nichts übrig 

geblieben, ald die Erinnerung an den Mord, den graufame Pfaffen 

und eitle Profefjoren an den beiden böhmifchen Märtyrern ver 

übt haben. 

Johann Habundi wurde, obgleich er nicht Ordensbruder war 

und obgleich der Hochmeifter alled Mögliche ihat, um feine Ernennung 

zu Hintertreiben,, doch im Jahre 1418 zum Erzbifchof von Riga er . 

nannt und vom dortigen Domkapitel ald folcher anerfannt. Man - 

fuchte ihn zu bewegen, daß er in den Orden eintrete; — er wich den 

Borfhlägen aus. Man gab ihm zu verſtehen, daß feine Stelle vom 

Hochmeifter abhaͤnge; — er äußerte gelafien: „ich dächte von der 

Kirche.“ (Bergl. Bergmann Magazin I. 2. 32.) Im Herbite deffelben 

Jahres kam er nad Riga. Der Landmeifter Tordl, unter welchem Liv- 

land eines fat ununterbrochenen Friedens genoflen, war fchon im 

Fahre 1415 geftorben , fein Nachfolger war Sigfried Zander von 

Spanheim. Um das Verhaͤltniß diefed Landmeifters zum neuen Erz 

bifchof richtig zu verftehen, müflen wir aber erft einen Blick nach Preu⸗ 

Ben auf die Regierungsperiode des Hochmeifterd Küchmeifter von 

Sternberg werfen. 

Der Orden in Preußen und Livland war ſchon feit den Zeiten 

des Hochmeifterd Wallenrod in zwei feindliche Parteien getheilt. Das 

erkennt man nicht nur aus dem Verlaufe der Gefchichte,, fondern das 

wird und auch ausdrücklich durch die beiden Chroniken von Lindenblatt 
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und von Simon Grunau beftätigt. Die Nachrichten des legtern dür⸗ 

fen wir bier, wo fie fo gut unterflügt find, trog Voigt's Note zu VI. 

221. ald ziemlich zuverläffig betrachten.) Daß nun diefe Parteien 

auch Parteinamen gehabt, ift fo natürlich, daß wir gar feinen Grund 

haben, an den von Grunau angegebenen zu zweifeln. Darnadı hätten 

die Anhänger Plauen's fih Ritter vom goldenen Vließ, die Freunde 

Küchmeifterd aber Ritter des goldenen Schiffes genannt. Aus diefen 

Benennungen können wir faum auf das Wefen der innern Spaltung 

im Orden zurückſchließen. Wahrfcheinlich zeigte fich jetzt fchon unter 

den Ordengrittern ein Gegenfaß des füddeutfchen Elements gegen das 

norddeuifche, der in der fortlaufenden Befchichte des Ordens immer 

beftimmter und deutlicher hervortritt, und der in dem Berfe: „Hier 

mag Niemand Gebietiger fein, Er fei denn Schwab, Frank oder 

Baierlein”?), einen Fräftigen Ausdrud findet. Außerdem fcheint unter 

den Nittern, die nah Orſeln's verderblichem Gefehe den weißen 

Mantel trugen, ſich eine Faktion gebildet zu haben, die noch weißer 

ala weiß fein wollte, die ala „hoher Adel” fi von dem niedern Adel 

zu trennen fuchte, und die darum das Rabenneſt (das hochgeborne) 

genannt wurde, während die Gegner den Spisnamen der Wachtel - 

buben (aus niedrigem Neft hervorgegangen) erhielten. Auch diefe 

urfprünglich aus Simon Grunau ftammende und in die fpätern Ge⸗ 

ſchichtswerke Übergegangene Nachricht Hat fehr viel innere Wahrfchein- 

lichkeit, denn wir fehen ja täglich, wie aus einer großen Anzahl gleich 

berechtigter Perfonen immer wieder einzelne Gruppen fich über die 

ebene Mafle hinauszufchwingen ftreben. Endlich fcheint und ganz un⸗ 

zweifelhaft, daß feit Kniprode's Zeiten religiöfe Zerwürfniffe im Orden 

berichten, daß die Plauen’fche Partei zu huffitifcher Lehre Hinneigte, 

1) Siehe Stengel a. a. D. I. 200. 
2) Unter diefen Ders hat fpäter ein Ordensbruder folgenden gefchrieben : 

Wir haben einander wol geheit 
Und find nun unfered Landes queit; 
Wir haben's Niemand zu danken, 
Als Baier Schwab und Franken. 



48 Siebenzehntes Kapitel. 

ja fie zum Theil befannte, während der Sternberg'ſche Anhang an 

Rom und dem Papſte fefthielt. Voigt (VII. 375.) nennt das Herein- 

dringen feperifcher Lehren „ein Uebel, das den Seelen Berderben 

drohte“; vergißt dabei aber wohl, daß die Hauptlehren ded Huß auch 

die Grundlehren alles biblifchen Chriſtenthums bid heute gewefen 

find und immer bleiben werden. Der klarſte Beweis der religiöfen 

Spaltungen im Orden liegt in dem Haſſe, weldhen der Mönd Simon 

Grunau und die mönchiſchen Ordenschroniken gegen Wallenrod, 

gegen Ulrich Jungingen und gegen Plauen zur Schau tragen, während 

fie von den frommen Männern Conrad Zungingen und Sternberg 

nicht Gutes genug zu fagen wiſſen. 

Sternberg fuchte zwar, fobald er Hochmeifter geworden , die An» 

haͤnger Blauen’d aus den höhern Aemtern zu verdrängen und auf diefe 

Weife die Einigkeit im Orden wieder berzuftellen. Es traten darauf 

aber fo viele Ritter ganz aus dem Orden aus, daß dadurch, bei dem 

jeden Augenblid drohenden Wiederausbruch des Krieges mit Polen, 

der Orden in die größte Gefahr gerieth. Sternberg mußte wieder ein. 

lenken und ließ eine alte Bulle Alerander’d IV. trandfumiren, nad 

welcher Drdendritter, die einmal in den Orden aufgenommen waren, 

nie wieder aud bdemfelben austreten durften. Der von Plauen ge 

ſchaffene Landesrath, der Gegenftand des bitterften Haſſes der großen 

Mehrzahl der Ordendritter, wurde fofort befeitigt, der Altmeifter aber 

blieb, fo lange Sternberg Hocmeifter war, in feinem Gefängniß zu 

Brandenburg, obgleich feine Vettern in Deutfchland,, die Grafen von 

Plauen und von Schwarzburg, die bitterften Schmähfchriften gegen 

den Orden erließen und beim Konzil denfelben verflagten. 

Mebrigend war das achtjährige Regiment Sternberg's eine un⸗ 

unterbrochene Kette von Noth, Elend, Sorgen und Mühen, fo da 

man die ihm zugemeſſene Regierungszeit fehr mohl ald eine Strafe des 

Undanks anfehen kann, mit welchem er dem Retter ded Staats gelohnt 

hatte. Noch im Herbfte des Jahres 1414 brach Wladislaus ſchon 

wieder mit einem ſtarken Heere ind Ordensland ein und durchzog dafjelbe 
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innerhalb neun Wochen auf fo fchredliche Weife mit Brand und Raub, 

daß beinahe das ganze Land, mit Ausnahme Samlands, nur eine ein- 

zige große Wüftenei geworden war. Der Hochmeifter hatte fich dem 

polnifchen Heere gar nicht enigegenzuftellen gewagt, fondern nur die 

Ordenseſchloͤſſer zu reiten geſucht, was ihm auch gelungen war. Den 

Sold für die Miethtruppen aber fonnte er nur durch Zwangsanlehen 

von den Städten und durch Einfehmelzen aller goldenen und filbernen 

Gefäße ded Marienburger Eonvents mit Mühe erfchwingen. Im OP 

tober wurde zwar ein Waffenftillftand auf ein Fahr gefchloffen „ das 
polnifche Heer blieb aber mit geſchwungenem Schwerte an der Grenze 

ftehen,, und neue Waftenftillftände mußten, während man fih am 

Konzil herumzankte, von Jahr zu Fahr durch neue Bitten, durch neue 

Geldopfer erfauft werden '). Die unglüdliche Landbevölkerung fand 

fi) nad der Verwuͤſtung von 1414 im namenlofeften Elende. Es 

war in diefem Fahre auch eine Miderndte gewefen, fo daß auch die ver- 

ſchonten Zandeökreife, fo dag namentlich auch die livländifchen Pros 

vinzen, wo die Ausfuhr von Getraide verboten war?) wenig mehr 

als das Saatkorn für das nächfte Fahr abgeben konnten. Der Handel 

aber ſtockte gänzlich, weil wegen der verfchlechterten Münze die fremden 

Nationen gegen Geld gar feine Produkte liefern mochten. Im folgen- 

den Winter brach unter der obdachlofen hungernden Bevölkerung eine 

furchtbare Seuche, wohl eine Art Hungertyphus aus, die ein ganzes 

Fahr lang viele Gegenden des Landes entwölferte und auch ſechsund⸗ 

achtzig Ordensbrũder mit fortriß. Solche Seuchen wiederholten ſich 

1) Die vermittelnde Rolle bei diefen fortgeſetzten Waffenſtillſtandsverhandlun⸗ 
gen fpielte der Bifchof Dietrich von Dorpat, der immer in fehr freundlichen Be- 

jiehungen zu Witowd fland. 
2) Doch bezog ſich dies Verbot wohl nur auf das eigentliche Ordensland, denn 

Spanheim fehreibt am 13. Dezember 1415 dem Hochmeifter,, er könne den Stiften, 
Nittern und Städten die Ausfuhr nicht. verbieten. Zugleich entfchuldigt er fich, 

daß er kein Geld für den Orden nah Preußen fenden könne, offerirt aber dem Hoch⸗ 

meifter perfönlich ein Gefchent von hundert Mark Rigiſch und von hundert Laft 

Roggen. Am 1. Januar 1416 überfendete er ihm auch noch zwei weiße Kaninchen 

it rothen Augen. Inder. R. 709, 710, 721. 
v. Rutenberg , Geſch. d. Oftfeeproninzen. II. 4 
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immer nah furgen Zeitabfchnitten. Im Fahre 1427 wüthete fchon 

wieder eine peftartige Krankheit, an melcher in Preußen allein mehr 

ald 80000 Menfchen und darunter 183 Ordensbrüder und 560 Dom- 

herren und Geiftliche umgekommen fein follen. 

Als Martin V. zum Papſt erwählt worden war, durchfreuste ſich 

dad Spiel der Intrigue, das bisher am Konzil thätig geweſen war, 

um die Perfonen des Papftes und Sigmunds. Der Orden hatte ber 

fonderd dem Papite, Wladislaus dem Könige „Ehre angethan“; jeder 

Theil: wollte den von ihm gewonnenen Freund zum Schiedsrichter in 

feinen Streitigfeiten machen, wogegen natürlich der andere Theil pro⸗ 

teftirte. Die Geldnoth des Ordens wurde jebt fo groß, daß er zu 

neuen Einfchmelzungen edler Metalle und endlich zu einem allgemeinen 

Schoß für das ganze Land feine Zuflucht nehmen mußte. Zulept im 

Fahre 1420 kam e3 mit Einwilligung beider Parteien in Bredlau zu 

einem Schiedfpruche Sigmund's, und dabei zeigte fidh, daß der Orden 
die Intrigue feiner gefponnen hatte. Er hatte dem Könige (Kotzebue 

III. 444.) im legten Augenblick 4000 Reiter geliehen, mit deren Hülfe 

diefer das widerfpenftige Prag überwunden hatte. Die dafür entitan« 

dene Schuld wurde durch den Ausfprud in Breslau abgetragen : dieſer 

fiel alfo zu großer Weberrafchung der Polen und Lithauer ganz zu 

Gunften des Ordens aus, wurde dann aber unter verfchiedenen Vor⸗ 

wänden von Wladislaus und Witowd nicht als bindend anerkannt. 

So dauerte der fihredliche Zuftand zwifchen Leben und Sterben, 

zwiſchen Krieg und Frieden für den Orden fort. Wie weit die Zucht⸗ 

und Sittenlofigfeit der Ordendritter im Unglüde ging, darüber wollen 

wir diedmal aus Voigt felbft (VII. 336.) eine Stelle der Preußifchen 

Chronik von Stegemann anführen: „Die Ritter waren von verfluchter 

Hoffart, geyrideit, unkeufchheit, bosheit, egennuz und fie wurden iren 

fteten und landen fere gehad und gram; da was nicht ein gebittiger, 

er dawchte fich fo gut ſeyn alfo der Hochmeifter felber und wolden Im 

nicht gehorfam ſeyn“. Als im Jahre 1422 neuer Ausbruch des Kriegs 

drohte, da legte der von Alter und Kummer gebeugte Sternberg das 
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Meifteramt nieder und farb zwei Jahre fpäter ald Komthur zu Danzig. 
Wir haben die traurige Gefchichte feiner Regierung bier ganz kurz zu- 

fammengefaßt, um aus derfelben nur die Begebenheiten zu erflären, 

die und jebt in Lioland entgegentreten werden. Ausführlich erzählt 

findet man Sternberg's Gefchichte bei Kogebue III. 152— 204 ; hifto- 

rifch entwidelt bei Voigt VII. 223—423. 

Sigfried Sander von Spanheim war unter allen livländifchen 
Zandmeiftern einer der roheften und gewiſſenloſeſten: diefen Satz 

können wir durch einige und aus feinem Leben aufbewahrte Züge er- 

weiſen. Ein rigifcher Bürger, Hermann Klempow, hatte im Jahre 

1423 eine bedeutende Salzlieferung an den Randmeifter gemacht, und 

diefer glaubte dabei um fechd Laft Salz betrogen worden zu fein. Er 

hatte beim Untergericht der Stadt Riga geflagt, war aber mit feiner 

Klage abgewiefen worden. Darüber gerieth er in großen Zorn. Im 

Rovember des Jahres ließ er den Rath der Stadt in die Domkirche 

beſcheiden und machte demfelben im Chor der Kirche heftige Vorwürfe, 

weil der „übertwiefene und geftändige Betrüger” nicht fofort beftraft 

worden, und verlangte die Auslieferung oder wenigſtens die Inhaft⸗ 

nahme defjelben. Der Rath verficherte, dag er von der Entfcheidung 

des Untergerichtd nichts wifle, daß er aber, fobald die Sache vor den 

ganzen Rath gelangen werde, gebürlich entfcheiden wolle. Damit war 

der zornige Spanheim gar nicht zufrieden ; er rief das heilige Blut und 

die Mutter Gotted zur Mache wider die Stadt an und fuhr dann in 

gefteigertem Affekte fort: Ihr kehrt Euch nicht an meine Reden. Aber 

glaubt mir, all mein Bart ift noch nicht fo weiß, die Nägel find mir 

noch nicht fo ſtumpf; — friege ich Einen bei den Ohren, ich will ihn 

halten, daß er es fühlen fol!" — Dabei brachte er eine Bürgfchafts- 

fchrift der Stadt übel für den Klempow vor und brach gegen zwei 

Männer vom Rath, Seyfried und Brodhagen, welche diefe Bürgfchaft 

in Luͤbeck follten ausgewirkt haben, in Schmähungen aus. Seyfried 

wollte fich entfchuldigen; — Spanheim gebot ihm Schweigen. Sey⸗ 

fried wollte nochmals ſprechen; — der Landmeifter aber rief ihm zu: 
4 
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„or feid der Mann nicht, dem ich das willigen follte”; worauf Sey- 

fried entgegenwarf: „hr feid der Herr, Ihr koͤnnt fagen was Ihr 

wollt.” Sept ergriff Spanheim in Außerfter Wuth feinen Degen und 

drang auf Seyfried ein; dem Wüthenden aber fielen die Zufchauer in 

den Arm, Seyfried wurde bei Seite geſchafft. Unterdeſſen war die 

Stadt in Allarm gerathen, die Kirchthüren wurden gefperrt, Die Sturm- 

glocke wurde geläutet. Der-Meifter ritt im größten Zorn unter wach. 

fendem Strafentumult ind Schloß und Flagte dann beim Erzbischof. 

Es wurde endlich ausgemacht, daß die ganze Sache zur Entfcheidung 

vor den Landtag gebracht werden follte, wo wir fpäter noch ein 

Mort davon hören werden. — Die Erzählung, wie wir fie eben 

gemacht, ift der Chronik von Melchior Fuchs entnommen, welche 
zuerft von Friebe in den Nord. Mife. St. 26. S. 30. mitgetheilt 

worden. 

Biel fchlimmerer Art noch ift eine Nachricht, die von Kranz 

(Vandal. XI. 2.) zu Arndt (II. 126.) übergegangen if. Darnach 

wollte Spanheim feine abgelegte Geliebte einem jungen Kaufmann in 

Riga zur Ehe aufdringen. Als diefer die Zumuthung verweigerte, 

wurde er von der verfehmähten Schönen aus Rache eines Diebftahld 

angeklagt und auf Befehl des Hochmeifterd zum Strange verurtheilt. 

Kurz vor feiner Hinrichtung forderte der Füngling im Gefühl feiner 

Unfhuld den Meifter binnen 13 Nächten vor Gottes Richterftuhl. 

Spanheim wollte fih dad Wort aus dem Sinne fehlagen ; als er aber 

am vierzehnten Tage heftig erkrankte, da foll er ausgerufen haben: „ich 

ſehe den, der mich ruft“, fprach dann fein Wort mehr und verſchied. 

Bald darauf wurde feine würdige Freundin felbft eines Diebftahld 

ſehr verdächtig, entwifchte aber, ald Mönch verkleidet und mit einer 

Zonfur, glüdlich nach Preußen. Kranz fagt: fabula vulgatur per 

omne Livoniae theatrum, die Geſchichte fei in ganz Livland befännt. 

Sie hat in der Weberlieferung offenbar etiwa® Sagenhafted angenom- 

men und mag wohl den legten Schmud im Munde ded Volks em- 

pfangen haben. Die Hauptzüge werden ohne Zweifel wahr fein und 
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paſſen vollfommen zu dem gewaltthätigen und jähzornigen Spanheim, 

wie wir ihn durch Melchior Fuchs kennen gelernt. 

Im Jahre 1416, gleich nach feinem Regierungsantritt,, hatte 

Spanheim in Ronneburg einen Manntag gehalten und ſich dabei, wie 

früher auch Brüggen und Vietinghof gethan, ein „vollmächtig vicarius 

des Erzbifchofs* genannt und im Namen deffelben Belehnungen er- 

tbeilt: Es hatte alfo, wie Menius fagt, der Sohn (d. h. der Orden) 

die Mutter (d. h. die rigifche Kirche) vollfommen aufgefreffen. — Nun 

fam im Herbft des Jahres 1418 der Erzbifchof Habundi, der gegen 

den Willen des Ordens erwählt worden war, dey nicht (nach Boni» 

facius’ Bullen) zum Orden gehörte und auch nicht in denfelben ein- 

getreten war oder eintreten wollte, nach Riga, um von feinem Erzbis⸗ 

thum Befig zu nehmen. Ihm gegenüber fteht der herrifche Spanheim. 

Man folite meinen, ed müſſe fofort zu ernftem Zwift, zu offener Ge⸗ 

waltthat kommen; ftatt deffen wird Habundi freundlich empfangen, 
auf allen Ordensſchlöſſern gaftlich bewirthet, Spanheim übergibt ihm, 

dem Danziger Vergleich zufolge, die Stadt Riga, er übergibt auch we⸗ 

niaftens einen Theil des Erzftiftd mit den darin befindlichen erzbiſchöf⸗ 

lichen Gütern und Schlöffern, von denen der Orden vermuthlich feit 

vielen Jahren die Pachtfumme an den päpftlichen Hof fhuldig ges 

blieben war. (Bergl. Bergmann Magazin II. 33.) Diefe zuvorkom⸗ 
mende Freundlichkeit des heftigen Meifters läßt ſich nur aus der troft- 

lofen Lage des Ordens in Preußen, die wir oben kennen lernten, rich⸗ 

tig erfläten. Der Hochmeifter wollte fih um jeden Preis für den Fall 

des Krieges mit Polen die Hülfe aus Livland frei halten und befahl 

darum dem Qandmeifter, jede Feindfeligkeit, ja jeden Zwiſt mit Ha» 

bundi in alter Urt zu vermeiden. 

Der neue Erzbiſchof erkannte aber natürlich auch ſehr bald die 

Quelle, aus welcher die Freundlichkeit des Ordens floß, und faßte den 

Entſchluß, die Schwäche deffelben noch weiter zum Vortheil feiner 

Kirche audzubeuten. Er fandte (Kallmeyer Mütheil. II. ©. 222.) 

feinen Domherrn Arnold von Brinden nah Rom und ließ dem Papfte 



54 Giebenzehnted Kapitel. 

eine Bittfchrift überreichen, in welcher er fich über den nachtheiligen 

Einfluß der Bullen ded Papfted Bonifacius auf den Zuftand der Kirche 

in Riga beklagte und um Aufhebung jener Bullen bat. Brinden wußte 

feine Sache fo fehlau und fo heimlich zu betreiben, daß Martin V. am 

13. Januar 1423, bevor der Ordensprokurator Ihiergart nur ein 

Wort von eingeleiteten Unterhandlungen erfuhr, eine Bulle erließ, 

durch welche Die betreffenden Bonifacius-Bullen „bis auf weitere Ver⸗ 

ordnung des Papſtes“ fufpendirt wurden. Nun reichte der Ordens⸗ 

profurator freilich in Rom breite Klagen und Deduftionen gegen den 

Erzbifchof ein; dieſer aber trat in Riga, mit der Martind-Bulle in der 

Hand, offen dem Orden entgegen, nahm Domherren auf, die vom 

Landmeifter nicht poftulirt waren, und geftattete diefem nicht mehr das 

Viſitationsrecht. Unterdeffen arbeitete Brinden in feinen ftillen Gän- 

gen und Kanälen in Rom munter fort und förderte fhon am 22. Der 

zember 1423 eine neue Bulle and Licht, durch welche die fufpendirten 

Bonifacius⸗Bullen nun förmlich und für immer aufgehoben wurden 

und den nen eintretenden Domherren auch die Auguftinertracht, 

d. h. das ſchwarze Gewand geftattel ward. Thiergart machte nun noch 

mehr Lärm ald zuvor, aber ohne allen Erfolg. Die beiden Abgeord- 

neten des Domkapitels, Brinden und Patkul, wagten es jept fogar, 
in einer heimlich-päpftlichen Kapelle vor dem vom Drden nicht aner- 

fannten Bifchof Kuband von Defel das Ordensgewand förmlich abzu- 

legen. Martin V. zeigte darüber zwar einigen officiellen Zorm, war 

aber mit der Sache felbft einverftanden; Thiergart aber gab alle Hoff- 

nung für einen guten Erfolg auf und rieth dem Drdendmeifter: gegen 

jede, auf Grund der erfchlichenen Bulle vorgenommene Berände- 

rung förmlich zu proteftiren, dann aber abzuwarten, bis dem Orden 

befferes Glück lächeleu. f. w. Diefe weife oder vielmehr liftige 

Mäfigung war nichts ald ein neued Symptom der Schwäche ded Dr- 

dend. Hätte er gekonnt oder gedurft — wie viel lieber hätte er mit 

dem Schwerte dreingehauen! — Am 13. November 1426 erfolgte eine 

dritte Kleiderbulle Martin's, durch welche die Rigifche Kirche ganz auf 
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die Zeit vor den Bonifacind-Bullen zurüdgeführt, dem ganzen Dom- 

Tapitel die Auguftinertracht gegeben wurde, Diele Bulle aber, auf die 

wir fpäter zurückkommen, weckte vorzugäweife ſchon die Leidenfchaften 

anderer Männer. Habundi und Spanheim farben beide im Jahre 

1424. Zum Erzbifchof wurde der rigifche Domprobft Henning Schar. 

fenberg erwählt, zum Landmeifter Cyſſe von Orgied-Rutenberg er 

nannt. An der Wahl diefed leptern follen zwei Abgeordnete von Riga, 

Folſan und Soltrump, Theil genommen haben. N. N. M. XI. u. 

XII. ©. 433. 
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1424—1435. 

Der erfte Landtag in Livland. Cyſſe von Rutenberg. Die Drellen. Paul von Rußdorf 
Hochmeiſter. Schimpflicder Friede vom Melnofee. Der Erzbiſchof Henning Scharfen- 
berg. Der Kleiderftreit. Goswin von Aſchenberg und der Mord auf dem Livafee. Die 
Zandtage zu Wall und Wolmar. Der Bifhof Kuband von Defel, von Rutenberg ver- 
jagt, ftirbt in Nom. Der Orbensprolurator Wandofen. Der edle Bifhof Thiergart 
von Kurland. Parteien im livländifhen Orden, in welchem die Niederdeutfchen vor⸗ 
berrfchend find. Das Band zwifchen Preußen und Livland lodert ſich. Witowd'é be- 
abfihtigte Krönung und fein Tod. Swidrigal im Bunde mit Kaifer Sigmund und 
mit Rutenberg. Rußdorf tritt dem Bündniß bei und verwüftet Bolen. Swidrigal aus 
Zithauen vertrieben. Rutenberg und Swidrigal verwüften Lithauen. Die Huffiten. 
Bänzliche Berwüftung Preußens. Friede zu Brjedc. Keredorf und der verfhtwundene 
Drdensihap. Tod des Könige Wladislaus. Niederlage an der Swienta und Kersdorf's 
Tod. Der ewige Briede zu Brzesc. 

Wir fiehen vor dem Jahre 1424. Aus diefem Jahre ift der 

frühefte Landtagsſchluß oder fogenannte Receß auf und gekommen; 

wir werden und alfo an diefer Stelle mit dem Entftehen,, mit der 

innern Organifation und mit dem Wirkungskreiſe diefer Landtage zu 

befchäftigen haben, wobei wir beinahe ausfchließlih Bunge's treff- 

lichen Erörterungen in der „Entwidelung der Standeöverhältniile” 

folgen werden. Zu beſſerer Weberfiht wollen wir den livländiſchen 

Staat in feine einzelnen Theile zerlegen, weil beinahe in jedem der⸗ 

felben die ftändifchen Rechte fich anders entwidelt hatten und zu einer 

andern Geftaltung gefommen waren, und weil erft aus der Summe 

derjenigen ftändifchen Rechte, die fich in den Provinzialverfammlungen 

verkörpert hatten, der eigentliche oder gemeine (allgemeine) Land⸗ 

tag conftruirt werden Tann. 
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Unter der unmittelbaren Herrichaft ded Ordens ftand 

1) Ganz Harrien und Wierland. 

2) Ganz Semgallen. 

3) Zwei Drittheile von Kurland. 

4) Endlid ein Drittheil oder, nach den Beraubungen der Kirche, 

ungefähr die-Hälfte von Livland mit Inbegriff der Jnſel Defel. 

In Semgallen, in Kurland und Livland, mo der Drden in den 

eben bezeichneten Theilen diefer Provinzen eigentlich von allem Ans 

fange her allein geberrfcht, hatte fich unter dem ftrengen Regiment 

deilelben gar kein unabhängiger Wille, gar kein politifches Recht ent- 

wideln fönnen. Der Landmeifter hatte zwar, wie fhon öfter erwähnt 

worden, einen Ordendconvent neben fih, der auch wohl Rath oder 

Geheimer Rath genannt wurde und an deſſen Einwilligung er in vie 

len Dingen gebunden war; diefer Rath beftand aber nur aus Ordens» 

gebietigern, die in keiner Weife ald Bertreter einzelner Landestheile be 

trachtet werden fonnten. Die ritierbürtigen Bafallen wie die Landes⸗ 

freien ſtanden vielmehr unter der unumfchränften Willtür ihres Ober- 

lehnsherrn, von allen Städten in diefen weitläuftigen Ordendlanden 

war aber feine einzige zu irgend einer Selbitändigfeit gelangt. 

Sie waren fämmtlich nichts weiter als ummauerte, aber fchlecht und 

ärmlich gebaute deutfche Dörfer, denen man zwar ftädtifche Ver⸗ 

faflungen und Borrechte gegeben, die aber doch unter der Oberaufficht 

roher Komthure nirgends zu einem eigentlichen Aufichwunge hatten 

gelangen können. Alle die bezeichneten Landeötheile waren alfo auch 

auf den gemeinen Landtagen gar nicht vertreten. 

Anders ſchon verhielt ed fih mit Harrien und Wierland. Hier 

hatten fich unter der fchwachen bänifchen Regierung zwei fräftige Ors 

ganidmen entwidelt, nämlich die Stadt Reval und ein aus efth- 

nifchen Bafallen gebildeter Qandedrath. Diefe beiden ausgebildeten 

Drganismen fand der Orden in Eſthland vor, als er diefes Land- im 

Sabre 1345 von Dänemark kaufte; beiden ließ er die erworbenen 

Rechte, hat diefe, wie wir gelegentlich fchon fagten, noch vermehrt und 
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erweitert. Don Reval wird fpäter in Berbindung mit Riga und Dor- 

pat die Rede fein, vom efthnifchen Yandesrathe wollen wir hier ſchon 

das Nöthige jagen. Er hatte fich wohl gleich im Anfange der dänifchen 

Herrfchaft gebildet und beftand aus fechd harrifchen und ſechs wier- 
ländifchen Landraͤthen, welche vom Könige ernannt wurden. Später, 

jedoch noch in der däniſchen Zeit, legte fich dieſer Zandesrath das Necht 

bei, feine Glieder felbft zu wählen und zu conftituiren. Er nahm nicht 

nur an der Berwaltung ded Landes Antheil, fondern war auch Zuftigbe- 

börde und ald folche inappellabel, und berief bei wichtigen Veranlaſ⸗ 

fungen die ganze Ritterfchaft zu den Berfammlungen, von denen einige 

in unferer Erzählung ſchon vorgefommen find. Unter der Ordensherr⸗ 

fhaft beftand er fort, jedoch unter dem Borfige zweier Ordensgebie⸗ 

tiger, des Komthurs von Reval und des Vogts von Wefenberg. 

Diefer efthnifche Landesrath war vielleicht das erite rohe Modell, nad 

welchem Plauen den Landesrath in Preußen conftituirte, und diefer 

preußifche Landesrath, der im Jahre 1439 fräftiger wieder auflebte, 

vourde.dann felbft wieder dad Mufter, nach welchem in den Stifiälän- 

dern in Livland in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts 

der Stiftörath gebildet wurde, von dem unten die Rede fein wird. 

Das Bisthum Reval mar fo Mein und unbedeutend, daß fich dort 

gar feine Urt Inndftändifcher Berfafiung hatte bilden können. 

Biel weiter nod ausgebildet als in Efthland waren die fländifchen 

Rechte in den andern geiftlichen Territorien Livlands, alfo im Erzbisthum 

Riga und in den Bisthümern Dorpat, Defel und Kurland. Schon in 

der früheften Zeit des livländifchen Staats finden wir, daß die geift- 

lichen Landesherren bei wichtigern Angelegenheiten ihre Unterfaflen, 

namentlich die Domkapitel und die Ritterfehaften, manchmal auch die 

Städte, um ihren Rath, auch wohl um ihre Einwilligung befragten: 

fehr viele Urkunden derfelben beginnen mit den Worten »de consilie 

et oonsensu capituli nostri et vasallorum nostrorum.«, oder „mit 

rade und vollbord unfes capitteld und unfer mannen‘. Was aber die 

Landeöherren anfangs aus freiem Willen gewährt hatten, das forderten 
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die Unterthanen bald als ein Recht. Die Domkapitel hatten ſchon im 

Anfange des dreizehnten Jahrhunderts ein gefegliches Recht zur Theil- 

nahme an gewilfen Derwaltungsgegenftänden ; im vierzehnten Jahr⸗ 

hundert Hatten auch die Stiftövafallen fhon Ähnliche Rechte erworben, 

fo daß 3. B. ohne den Rath der Ritterfchaft fein Krieg begonnen , fein 

Bündniß geſchloſſen werden durfte u. f. w. Bald vereinigten ſich die 

Landesherren in Zufammenfünften mit den Kapiteln und mit den Rit- 

terſchaften und zogen, befonders wohl in Angelegenheiten deö Handels, 

des Verkehrs, der Befteurung, auch die Städte zu, die ihre Bürger. 

meifter und Rathmannen ald Sendeboten zu diefen Berfammlungen 

ſchickten. Bisweilen gefchah ed dann auch ſchon, daß zwei oder mehr 

Landesherren und dieſe gefolgt von ihren Staͤnden, zu größern Ver⸗ 

ſammlungen zuſammentraten, die dann von den Chroniken wohl auch 

ſchon Landtage genannt worden find, die aber doch von den gemeinen 

Landtagen, wo alle Landesherren mit allen Ständen zufammen- 

kamen, unterfihieden werden müflen. Die ftändifchen Rechte Hatten 

ſich aber in den verfchiedenen geiftlichen Territorien auch wieder vers 

ſchieden geftaltet, fo daß im Erzftift und im Stift Dorpat ſich drei 

Stände fanden: Das Domfapitel, die Ritterfchaft und dort die Stadt 

Riga, hier die Stadt Dorpat; während in den Stiften Defel und 

Kurland, wo es gar feine bedeutende Stadt gab, nur zwei Stände 

auftreten: Domkapitel und Ritterfchaft. 

Die drei großen Städte hatten lange fehon in Angelegenheiten 

gemeinfchaftlichen Intereſſes bald nur unter einander, bald mit Zur 

ziehung der Meinen Städte, bald auch, wenn auswärtige Verhältniſſe 

zur Sprache famen, unter Theilnahme anderer Hanfeftädte Tagefahr- 

ten in Livland gehalten, wo Sendeboten der Städte zufammenlamen 

und das Wohl derfelben berieihen. Diefe Tagefahrten der Städte 

wurden von jebt an in die gemeinen Landtage mit aufgenommen, 

dauerten aber in fpeciell ftädtifchen Angelegenheiten nebenbei auch in 

alter Weife fort. 

Ausgefchrieben wurde der Landtag vom Erzbifchof oder vom 
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Landmeifter, abgehalten gewöhnlich in einer der beiden Meinen im Or⸗ 

densgebiet gelegenen Städte Walk oder Wolmar. Sie follten wohl 

regelmäßig jährlich gehalten werden, dies war aber bei den meift feind⸗ 

feligen Berhältniffen zwifchen Erzbifhof und Landmeifter nicht mög. 

lich: fie wurden alfo nur berufen, wenn diefe beiden im Frieden mit 

einander waren und wenn wichtige Angelegenheiten eine allgemeine 

Beichlupnabme nothwendig machten. Bon jeht an fann man die Land» 

tage als eine Art politifches Wetterglad für die innern Zuftände Liv» 

lands betrachten. Das Quedfliber der innern Gefinnung der Macht⸗ 

haber zeigte gewöhnlich auf „Beränderlih". Ging ed dem Orden in 

feinen Kriegen ſchlecht oder waren überhaupt die auswärtigen Berhält- 
niffe ungünftig, fo flieg dad Quedfilber auf ‚Schön Wetter“ und 

manchmal auf „Beftändig”, d. h. der Drden hielt Landtage und ſchloß 

auf denfelben für fürzere oder längere Zeit Friedensvergleiche. Ging 

es Dagegen dem Orden nad augen bin gut: — gleich fiel dad Wet⸗ 

terglad auf „Sturm”; neue Fehden und Bürgerfriege begannen, die 

Friedensvergleiche wurden gebrochen, die Landtage ausgeſetzt. 

Jetzt wollen wir die fämmtlichen Mitglieder des Landtages von 

1424, wie fie und in dem Receß (Nordifche Midcellaneen. St. 24 u. 

25. ©. 477.) genannt find, nach einander erzählen, um fo die ganze 

hohe Berfammlung im Geifte zu überfchauen. Es waren in Walt er- 

fhienen: 1) Dietrih von Gotted Gnaden Bifchof von Dorpat für 

fich und in Vollmacht für die Unterfaffen des Stifts Dorpat; 2) der- 

felbe in Vollmacht für den „Chrwürdigen in Gode vader und bern“ 

Herrn Ehriftian Bifchof von Defel!) und feines Stiftes Unterfaflen ; 

3) Broder Giffe von Rutenberg Mefter mit fieben Drdendgebietigern ; 

4) Der Rath und die Sendeboten der Länder Harrien und Wierland; 

5) der Meifter in Vollmacht für den ganzen Orden und alle Unter« 

ſaſſen in Livland ; 6) derfelbe in Bollmadht für den Bifchof Gottſchalk 

1) Der ehrwürdige in Gott Bater und Herrn, Ehriftian Kuband, war nämlich 

vom Orden aus feinem Bistum mit Gewalt verjagt worden und konnte darum in 

Perfon nicht erfcheinen. 
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von Kurland; 7) derfelbe in Bollmacht für den Bifchof Hinrl von 

Defel‘), fowie 8) für deren Kapitel und Unterſaſſen; 9) Henning 

Scharffenberg, Electus der Rigiſchen Kirche?);, 10) mehre Dom- 

herren und endlich 11) fieben Mannen derfelben Kirche. Diefe alle 
hatten fih in Walk vereinigt „tho fprefende un end tho werdende aur 

ichteöwelfe nagelchl. artikeln (um fich zu beiprechen und einig zu wer⸗ 

den über einige nachbefchriebene Artikel). Die zu einem Landtage fich 

verfammelnden Stände Livlands traten aber nicht in eine große Der: 

einigung zuſammen, blieben auch nicht nach den einzelnen Territorien 

mit einander verbunden; fondern es fchloffen die gleichartigen und 

gleichnamigen Sendeboten ded ganzen Landes ſich in vier große 

Gruppen zufammen und repräfentirten als folche die vier Stände 

deö Staats. Diefe vier Stände, die jeder für fich über die vorgelegten 

Artikel zu berathen und abzuftimmen batten, waren 

l. Der Orden unter dem Borfige des Meifterd oder ded Or⸗ 

dendmarfchalls. 

ll. Die Geiftlichfeit unter dem Borfige des Erzbiſchofs oder 

eines der Bifchöfe, wobei die Mebte von Falkenau und Padis 

in Perſon gegenwärtig waren, die Domkapitel in der Regel 

nur durch einzelne Bevollmächtigte repräfentirt wurden. 

IH. Die verfhiedenen Ritterfhaften, in der Regel au 

nur durch Devollmächtigte vertreten. 

IV. Die Städte Riga, Dorpat und Reval. Sie fchidten 

ihre Bürgermeifter und Sendeboten zum Landtage. Auf dem 

Zandtage von 1424 waren fie nicht erfchienen,, bilden aber 

auf den fpätern Landtagen regelmäßig den vierten Stand. 

Wenn jeder Stand für fich über die vorgelegten Artikel fich ger 

einigt hatte, dann traten alle vier Stände unter Vorſitz des Land- 

meifters in eine Generalverfammlung ein. Weber. die Art der Abftim- 

1) Der vom Orden eingefepte Bifchof. Defel war alfo zwiefach vertreten. 
2) Henning Scharfenberg war zum Erzbifchof ermählt, aber noch nicht als 

folder vom Papfte beftätigt worden. 
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mung ift und feine fichere Nachricht erhalten. Bunge meint: es fei 

ohnedied wohl immer zu einer Einigung gefommen „wo das öffentliche 
Intereſſe ein folches erheifchte.“ Wir möchten den Nachfab dahin um- 

ändern: „weil ein Landtag in der Regel nur dann berufen wurde, 

wenn die eigentlichen Machthaber fich vorher über die zu ergreifenden 

Magßregeln geeinigt hatten.” War dies nicht gefchehen, fo gingen 

die Landtage, wie wir fpäter fehen werden, fehr oft ohne eigentliches 

Refultat, ohne Receß aus einander. 

Durch eine feine fictio juris, wie man dad nennt, repräfentirten 

übrigens die auf dem Landtage verfammelten Sendeboten der Land» 

ftände in Gemeinfchaft mit den Landeöherren zugleih das ganze 

Land, alfo auch die von der Theilnahme an den Landtagen felbft 

ausgefchloffenen Stände: die Landfreien, die Heinen Städte, die ar- 

men Bauern, welche leßtere den leidenden Stoff zu den meiften 

der Randtagdverordnungen darboten. Denn was die Gegenftände 

der Landtagdverhandlungen betrifft, fo waren dies befonderd entweder 

1) Sriedensfchlüffe auf fürzere oder längere Zeit je nad) dem Stande 

des politifchen Wetterglafed ; oder es waren 2) Berabredungen wegen 

eined Krieges, wobei die Regel galt, daß ein Bertheidigungätrieg Liv 
lands von allen Landesherren zufammen geführt werden mußte, mwäh- 

rend ein Angrifföfrieg nur mit Einftimmung aller Stände unter: 

nommen werden fonnte; es famen auch 3) Streitigkeiten unter den 

Landeöherren und Landftänden auf den Landtagen zur Sprache, bei 

welchen diefe ebenfo wie bei Procefien zwiſchen ‘Privatperfonen die 

höchſte Inftanz bildeten. Endlich haben die Landtage ſich 4) ſehr mer 

nig mit eigentlicher Geſetzgebung, aber fehr viel mit dem höhern Po⸗ 

lizeiwefen (Bunge S. 82.) befchäftigt. Neben Verordnungen über 

immer neue Belaftung der Erbbauern und über Ausantiwortung der- 

felben befchäftigten fie fi) vorzugämeife mit dem Münzwefen, mit 

Kleiderordnungen und Lurusgefepen, mit Religionspolizei, 

Jagdgerechtigkeit u. f. w. 

Aus diefer Darftellung der gemeinen livländifchen Zandtage, wo⸗ 



Die livlaͤndiſchen Landtage. 63 

bei wir beinahe Schritt vor Schritt Bunge's Spuren gefolgt ſind, 

wird ſich unſerer Anſicht nach das Reſultat ergeben, daß dieſe Landtage 

manches Schlechte, aber ſehr wenig Gutes ſchaffen konnten. Und auch 

dieſes wenige Gute mußte durch neue Uebergriffe, durch neues Ge⸗ 
waltrecht der Ritterſchaften, zuerſt in Harrien und Wierland und dann 

auch in den Stiftsländern, beinahe gänzlich verkümmert werden. Es 

hielten nämlich, wie wir fpäter noch werden zu berichten haben, bald 

die Nitterfchaften einzelner Territorien, bald die Ritterfchaften verſchie⸗ 

dener oder auch aller Territorien, bald endlich die Ritterfchaften mit 

den Domlapiteln und Städten, ohne Zuftimmung oder aud gegen 

den Willen der Landeöherren, bald kleinere bald größere Berfamm- 

lungen und faßten auf denfelben Befchlüffe, die mit denen der ge 

meinen Landtage im offenen Widerfpruche waren ; ja im Jahre 1472 

errangen oder ertroßten die Landftände fogar das Recht des of- 

fenen Widerftandes gegen den Landesherrn, wenn diefer ihnen 

etwas gegen ihre Freiheiten zumuthete. Die angeblich Berlepten 

wurden in folchen Fällen ald ihres Eided und ihrer Huldigung ent- 

bunden angefehen,, und die übrigen Stände follten fie .in diefem Wie 

derftande unterftügen, bis fie fih mit dem Landesherrn ver- 

glihen hätten. Unter ſolchen Umftänden blieb Livland mit feinen 

Landtagen, was es vor den Landtagen geweſen war: ein Chaos von 

Zhaten der Gewalt und Willfür, die mwechfeläweife bald unter ibrer 

angebornen häßlichen Geftatt und bald unter dem Rechtätalar eines 

Landtagsreceſſes auftraten. 

Zum Schluß diefer Erörterungen über die Iivländifchen Landtage 

wollen wir den Inhalt des Receſſes von 1424, in Kürze zufammen- 

gefaßt, hier noch mittheilen. Der Hauptgegenftand defjelben ift die 

neue Münze, die ftatt des alten, von den legten Hochmeiftern aus 

fhlechterem Metall geprägten Geldes eingeführt werden follte. Die 

neue Münze verhielt ſich in den verfchiedenen Münzforten zu der alten 

wie 1:3 und wie 1:4; es wurde nun beſchloſſen, daß die Schuld- 

ner, die ein Darlehn oder fonft einen Vorſchuß in alter Münze em» 
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Pfangen, ihre Schuld auch in derfelben alten Münze oder in neuer 

nach obigem Berhältniß abtragen durften. Die Landleute und Zindner 

aber foliten ihren jährlichen Zins, ihre Ochfenhäute, ihre Kornfchuld, 

überhaupt ihre Abgaben an die Herrfchaft bezahlen „mit nyeme Pagi- 

mente, alfo man nu fleyt*. Beſonders intereflant find „diejenigen 

Berordnungen ded Landtags, welche die Elendeften unter den Elenden, 

die Drellen, betreffen, denn in diefer Beziehung ift der Receß von 1424 

die Hauptquelle. Er beflimmte: daß fein „ryften-mynfchen“ anders 

zur Drellfchaft verurteilt werden follte, ald durch ein Gericht in Hals 

und Hand, und daß die Drellſchaft, für ein Verbrechen zuerfannt, nie 
länger als zehn Jahre dauern follte. Don diefer Drellſchaft follte der 

Berurtheilte fich-dadurch löfen können, daß er für jedes ihm zuerfannte 

Fahr eine rigifhe Dark erlegte, und diefe Mark ſollte für die Zeit bie 

1424 in altem, für alle Zukunft in neuem Pagimente erlegt werden. 

In ähnlicher Weife follte ein Herr, dem ein Drell zugelaufen war und 

der ihn bei fich behalten hatte, auch für jedes Jahr „vor giffte deſes 

breves“ (vor Erlaß des Receſſes) eine Mark in altem Gelde, nach der 

felben eine Mark in neuem Gelde dem rüdfordernden Herrn erlegen. 

Aehnliches wurde auch für die aus der Fremde erfauften oder geborenen 

Drellen feftgefeßt. Troß diefen Flaren Beftimmungen wurden dennoch 

(Bunge S. 12.) „wahrfcheinlich viele Eingeborne und auf immer 

ohne gefeglihe Urſache zu Drellen gemacht“. Dies mag dann 

zugleich ald erſtes Beifpiel für den Werth und die Heilighaltung der 

landtäglichen Gefeßgebung dienen, von der wir und nun wieder, ct 

was ermüdet, zu andern Dingen wenden. 

Unter den befannten Berhältniffen des Ordens iſt ganz unglaub⸗ 

ih, was Voigt behauptet: daß nämlich nach Sternberg's freimilligem 

oder erzwungenem Rücktritt vom Meifteramt fein Nachfolger fofort ein- 

ftimmig ermwählt worden fei. Biel mehr innere Wahrfcheinlichfeit Hat 

Simon Grunau's Erzählung. Darnach hätten die beiden vorherrſchen⸗ 

den Parteien im Drden nach langem Ringen und Zanfen fih am 

10. März 1422 in der Wahl eined Mannes vereinigt, der mit feinem 
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nächsten Anhange außerhalb der Parteien ftand. Diefer Mann war 

Paul von Rußdorf, ein geborener Rheinländer aus der Gegend zwifchen 

Mainz und Köln, mithin auch gewiſſermaaßen ſchon durch die Geburt 

zwifchen die beiden Hauptparteien der Ober- und Riederbeutfchen ge- 

ſtellt. Er war aud in fofern ein Mann der rechten Mitte, als er ohne 

große Leidenfchaft, aber auch, bei einem Herzen voll Falichheit und 

Züde, ohne Weberzeugung, ohne Muth, ohne Entfchloffenheit war. 

Ein Parteimann hätte wenigftens bei feiner Partei Anerkennung 

und Gehorfam gefunden, Rußdorf wurde von allen gleichmäßig gering» 

seihägt und verunglimpft. Die Polen follen ihn fpottweife „den hei. 

ligen Geift“ genannt haben. Eine feiner erfien Regentenhandlungen 

war ed, daß er den Altmeifter Heinrich von Plauen aus feinem Ge⸗ 

fängniffe befreite und ihn mit einem Jahrgehalt, das aber auch nicht 

regelmäßig ausgezahlt wurde, nach Lochftädt am Friſchen Haft hin- 

wies. Hier foll der tief gefränkte Mann in melancholifcher Betrachtung 

‚ ber wilden Meereöwellen und der oft eben fo wilden Lebenswellen 

noch acht Fahre gelebt haben, und wurde dann zu ewigem Frieden 

neben feinen Feind Sternberg in die St. Annengruft zu Marienburg 

gelegt. 

Schon Ende Juli brach Wladislaus nach erfolgter Kriegserklaͤ⸗ 

zung mit einem furchtbaren Heere wieder in Preußen ein. Rußdorf 

hatte aus Deutfchland, aus Livland, fpeeiell aus Harrien und Wier⸗ 

land Hülfe herbeigerufen, Tonnte aber dem polnifch-lithauifchen Heere, 

dad mit Webertreibung auf 200000 Mann angegeben wird, nur 

24000 Mann entgegenftellen. Es erfolgte der äglichfte Feldzug, den 

der Orden bis dahin noch gemacht hatte. Nach acht Wochen gräulicher 

und unmenfchlicher Berwüftung des Ordenslandes trat Rußdorf, wäh- 

vend Hülfe aus Deutfchland, aus Livland'), aus Eſthland?) heran- 

1) Die Hälfte der Tioländifchen Beihülfe war (Inder 1037.) ſchon früher an« 

gekommen und hatte den unglüdlichen Yeldzug mitgemacht. 
2) Die Efthländer kamen unter Otto v. Brakel herangezogen, hatten aber 

Die Bitte voraudgefendet (Inder 1038.), daß fie nie von einander getrennt, nie 

v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. II. 5 
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gezogen kam, Beinmüthig in Unterhandlungen mit dem Könige am 

Meinofee, wo er (Kotzebue III. 211.) „den übermüthig vorgefchriebenen 

Frieden und feine eigene Schande unterzeichnete". Der Orden trat in 

diefem Frieden ?) die beiden Provinzen Sameiten und Sudauen gänz- 

lich und für immer ab, überließ auch die Burg Neffau fammt dazu 

gehörtgem Gebiet und Dörfern an Polen zugleich mit der Hälfte 

der Weichfel, ihren Inſeln und Zöllen vom Einfluß der Drewenz bid 

zur Grenze von Pommerellen. Auch alle Nebenbedingungen des Frie⸗ 

dend waren hart für den Orden. Den Schluß des Dertrages bifdete 

folgende Beſtimmung: „Wenn ein Theil dem andern gegen dieſen 

Frieden mit Krieg oder Fehde zuziehen wollte, fo follen die Untere 

thanen des Friedbrüchigen ihm weder Gehorfam noch Beiſtand leiften, 

und er foll ihnen fehriftlich Die Befugniß zur Widerfeglichkeit und zum 

Ungehorfam verbriefen und verbürgen.” Diefe Friedendbedingung 

batte feinen Sinn für den König und für den Großfürften, welchen 

ihre Bojaren mit Bergnügen in den Krieg folgten, fie hatte aber einen . 

tiefen Sinn für den Hochmeifter, dem ohnehin feine Unterthanen nicht 

gehorchen wollten , Kogebue hat darum nicht Unrecht, wenn er diefe Be⸗ 

dingung für die allerdemütbigendfte de ganzen Friedens erklärt. Gleich 

nach Abfchluß defjelben zogen die Polen ab, und die deutfche Hülfs⸗ 

mannfchaft, von Sigmund gefendet, Tam an. Sept hatte der Hoch⸗ 
meifter wohl Luft aber doch nicht Muth genug, den abgeſchloſſenen 

Frieden zu brechen. Er zog die Erfüllung der Bedingungen bin, er 

trat mit Sigmund und den fchlefifchen Herzögen in Unterbandlungen, 

er ſchloß Heimlih ein Bündniß mit denfelben. Aber ald Wladislaus 

einige polnifche Edle mit den ihm abgetretenen aber noch nicht über- 

gebenen Landestheilen belehnte und Anftalt machte, von neuem in 

Preußen einzufallen ; da gab Rußdorf in allen Stüden nah und voll⸗ 

mit andern Heeredabtheilungen vermifcht werden möchten. Die folgen Ritter fürdye 
teten, durch Verbindung mit gemeinen Kriegern fi zu befudeln. 

1) Er wurde gefhloffen am Sonnabend vor Michaelis, alfo nit am 8. Mai. 
Inder 1019 u. 1020. 
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309 von feiner Seite-alle Bedingungen des Friedens, während nun 

wieder der König mit allerhand fchlauen Winkelzügen hervortrat und 

ſich gar öffentlich Erbeling von Pommern genannt haben foll. Der 

unglüdliche Hochmeifter wurde jegt von allen Seiten getadelt und ge» 

fholten. Sigmund gab ihn auf und fähnte fich mit Polen aus; .der 

Herzog von Baiern, der zu fpät zur Hülfe gelommen war, forderte 

drobend den verfprochenen Sold für feine Krieger und nahm fpäter, 

um ſich bezahlt zu machen, die in Baiern gelegenen Ordenöfchlöffer in 

Beſitz; die eigenen Ordensritter, befonders die Livländer, vermeigerten 

den Gehorfam und die Beifügung ihrer Siegel unter das Friedens. 

infirument, der Deutfchmeifter von Saundheim endlich fehrieb dem 

Hochmeiſter: „Die Reihöfürften haben es allzu gröblich und ſchwerlich 

aufgenommen, daß fich unfer Orden alfo gar weichlich und liederlich 

- feinen Feinden widerſetzt“, und verweigerte ebenfalld die Befiegelung 

des Friedens „denn wo ich das thäte, fo würde der gemeine Ruf in 

dieſen Landen Über mich gehen u. f. m.” Sept erft verftehen wir ganz, 

warum der Drden in Livland im Fahre 1423 fi Alled vom Erzbischof 

gefallen ließ, warum der Ordendprofurator damald rietb „auf beflere 

Zeiten zu warten“. 

Diefe beſſern Zeiten Tamen denn auch wirklich bald durch eine 

unerwartete Wendung der Berhältniffe. Witowd nämlich war durch 

den Frieden am Melnofee ganz zufriedengeftellt; er wollte feine Kräfte 

jest nach Rußland hin wenden, wo ihm ein großes Reich bis ana Ufer 

des Schwarzen Meeres gehorchte, und dachte auch daran, fich noch im 

hohen Alter als Lohn eines ruhm- und mühevollen Lebens die Königs⸗ 

frone von Lithauen aufs Haupt zu ſetzen. Dazu bedurfte er der Freund- 

f&haft, der Unterftügung des Ordens, und daß diefe ihm gern gewährt 

wurde, um ihn für immer von Polen zu trennen, verfteht fidh von 

felbft. Witowd ward von jegt an ein wirklicher und aufrichtiger Freund 

des Ordens und blieb ed bis an feinen Tod im Jahre 1430; Wla⸗ 

dislaus aber war ohne Witowd „ein Arm ohne Schwert”. Der Orden 

genoß alfo in den nächften acht Jahren einiger Ruhe, ohne darum doch zu 
5 * 



68 Achtzehntes Kapitel. 

neuem Wohlſtande, zu neuer Kraft gelangen zu können; denn eined- 

theild lag der durch einen Krieg der Hanfa mit Dänemark ohnehin ge- 

funfene Handel der preußifchen Städte, die dem Orden mehr ald je 

mals abgeneigt waren, jept völlig darnieder; anderntheild Toftete der 

römifhe Hof, wo die Erprefiungen in böchiter Blüthe fanden und 

blos zu den laufenden kleinen Beſtechungen (Boigt VII. 522.) immer 

viertaufend Goldgulden bereit liegen mußten, jebt fehr bedeutende 

Summen; endlih war Gehorfam und Zucht unter den Gliedern des 

Drdens fo gänzlich aufgelöft, daß die ‘Parteien fich nicht nur Öffentlich 

anfeindeten und befehdeten, ſondern daß felbft innerhalb der Convente 

der wilde Grimm der Gegner (Boigt VII. 509.) in rohen Prügeleien 

mit begleitenden Meſſerſtichen fich Luft machte. 

Als der frühere rigifhe Domprobft, Henning Scharfenberg, 

gegen den Willen des Ordens in Habundi's Stelle zum Erzbifchof war 

erwählt und von Rom aus beftätigt worden, da fuchte er die günftigen 

Berhältniffe feiner Kirche und die ungünftigen des Ordens weiter zu 

feinem Bortheile zu benupen: er bat den Papſt, mahrfcheinlich wieder 

durch den fchlauen Brinden, um eine Erklärung oder eigentlih Er- 

weiterung der Bulle von 1423 und verfuchte ed gleichzeitig, auch die 

preußifchen Bifchöfe feiter an fich zu ziehen, und ihnen wo möglich 

eine freiere Stellung gegen den Orden zu verfchaffen. Er forderte dar⸗ 

um im Anfange des Jahres 1426 die preupifchen Bifchöfe unter An» 

drohung einer namhaften Buße auf, in einer Provinzialfynode in Riga 

zu erfcheinen. Er hatte dazu ein ungmweifelhaftes Recht. Der Hoch⸗ 

meifter aber wollte um jeden Preis eine folche Annäherung feiner Bis 

fchöfe an den viel unabhängiger geftellten Klerus in Livland vermeiden 

(Inder 1198.) und die preußifchen Bifchöfe felbft, die bekanntlich Or⸗ 

densbrüder waren, gingen Hand in Hand mit ihm. Es wurde fogar 

der Plan gemacht, das geiftlihe Band, das fie an Livland fefjelte, 

ganz aufjulöfen, und einen eigenen Erzbifchof für Preußen vom Papfte 

zu erbitten. Zu fo gewagten Schritten aber konnte Rußdorf ſich nicht 

entfhließen und verbot dem Profurator, davon in Rom nur zu 
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fprehen. Der Hochmeifter fchrieb ſelbſt an den Erzbifchof und ent- 

fehuldigte feine Bifchöfe, die unter dem VBorwande größter Armuth und 

anderer Bedrängniffe nicht nad Riga gingen. Im Herbfte deſſelben 

Jahres erfolgte die dritte Kleiderbulle Martin's, von der oben ſchon 

die Rede war, und num kehrte Scharfenberg mit feinem ganzen Dom- 

fapitel zur ſchwarzen Auguftinertracht zurüd. Dennoch rieth der Hoch⸗ 

meifter (Kallmeyer a. a. O. ©. 233.) „dem heftigen Cyſſe von Ruten» 

berg. wegen der Habitöveränderung jept noch ruhig zu fein und nichts 

Gewaltſames gegen den Erzbifchof zu unternehmen.” Auf das Schreis 

ben des Hochmeifterd antwortete Henning befonnen und ohne den Stolz 

des Siegerd; er fuchte fich gleichſam wegen der eigenen Erfolge zu ent. 

ſchuldigen und ftelite die Sache, als ob fie ohne feinen Willen fo ge 

fommen wäre, wie fie nun lag. Bielleicht war Henning, wie Kall⸗ 

meyer meint, ein ſchwacher friedliebender Charakter, vielleicht hatte 

auch das Scheitern feines Planed mit den Bischöfen und die im All⸗ 

gemeinen verbefferte Lage ded Ordens feine Hoffnungen herabgeftimmt : 

er gab feine durch die Bulle gewonnene vortheilhafte Stellung auf, 

und ging auf Rutenberg 8 Borfchlag, die ganze Angelegenheit durch 

einen DBergleich ind Reine zu bringen, Meinmüthig ein, wodurch 

ihm dann, wie wir fpäter fehen werden, faft alle Durch die Martins- 

Bullen gewonnenen Bortheile wieder aus den Händen gewunden 

wurden. 

Im Jahre 1426 wurde wieder ein Landtag zu Walk gehalten, 

auf welchem die Münzangelegenheit nun völlig geordnet wurde. Die 

alte-Münze wurde ganz abgeſchafft, dad Ausgeben derfelben firenge 
verhönt. In Zukunft follten nur dreierlei Münzen gelten: Artige, Lü⸗ 

bifche und Scherfen, und nur diefe follten in Zukunft geprägt werben. " 

Zur Strafe für jenen Auftritt im Dom, bei welchem Spanheim wohl 

unfanft war angepadt worden, mehr noch zur Strafe des Straßen. 

tumults, der den Landmeifter aufs Schloß begleitet hatte, mußte die 

Stadt einen Altar errichten und eine Vikarie gründen und zahlte zu 

derfeiben jährlich zwölf Mark. Auf Bitte des Raths erließ Rutenberg 
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die Hälfte der jährlich zu zahlenden Summe. Auf demfelben Landtage 

ertheilte der Landmeifter auch dem Abt des Klofterd Falfenau, welches 

bei einem Taufch feiner Ländereien gegen andere des Ordens arg war 

verfürzt oder geplündert worden, dreißig Haken im Dorfe Wrangel des 

Landes Jerven und im Dorfe Jowkull des bandes Allentaken. Gre⸗ 

fenthal livl. Chron. S. 28. 

In demſelben Jahre 1426 überfielen auch die Ruſſen aus Ples⸗ 

fau das Bidthum Dorpat und plünderten und verbeerten dafjelbe. 

Autenberg fah dem gelaffen zu und wartete auf den Augenblid‘, wo 

er feine Hülfe den Biſchofe Dietrich theuer verkaufen Lönnte. Diefer 

aber rief ftatt ded Ordensmeiſters die Lithauer zu Hülfe, welche ihn 

auch bald von den ruffifchen Gäften befreiten. Darüber war aber der 

Drden im höchften Grade erbittert,, und es enifpannen fich- aus diefen 

Berhäftniffen neue Feindfeligfeiten , die wieder zu blutigen Gräuel- 

thaten führten. Der Erzbifchof, auf alle Weife geneckt und gefränft, 

beklagte fich auf der Provinzialfynode zu Riga über alle Ungerechtig⸗ 

feiten und Berfolgungen, welche die Kirche zu erdulden hatte, und ent⸗ 

fendete mit den aufgefepten Klageartifeln den Dombdechanten aus Reval 

und einige Dorpater Domperren zum Papſte nach Rom. An diefe geiſt⸗ 

lichen Herren fchloffen fich mehre Jünglinge angefebener Familien aus 

Niga und Dorpat, die ihrer Studien wegen nach Deutfchland und 

Stalien reifen wollten: zufammen fechzehn Perfonen traten im Winter 

1426—27 die Reife nach Deutichland an. 

Da wo jebt Libau an einem guten Hafen liegt, floß damals ein 

kleiner Fluß, die Bartau, an dem Dorfe Liva vorüber und verband 

den Livaſee mit der Oftfee. Weber die Bartau führte der Weg unferer 

Neifenden. Als fie an diefelbe famen, wurden fie plößlich von einer 

bewaffneten Reiterfchaar unter Anführung des Vogts von Grobin, 

Goswin von Afchenderg , überfallen und nach furzer oder vielleicht 

gar feiner Gegenwehr gefangen genommen und ausgeplündert. Dann 

wurde die ganze Reifegefellfchaft zu einem im Eife des Livafeed aus⸗ 

gehauenen Loche, provinziell „Wuhne” genannt, hingeführt und darauf 
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einer nach dem andern, an Händen und Füßen gebunden, unter das 

Eis gefchoben. Ald Afchenberg fich nach der feuchten Arbeit die Hände 

getrocknet hatte, berichtete er ſelbſt über feine That an die Biſchöfe des 

Landes (Arndt S. 128.) und fagte ihnen: er habe an den Derräthern 

nicht anderd handeln können, 

Man hat gegen Rutenberg den Verdacht erhoben, daß er um die 

Frevelthat bei Liva gewußt, fie wohl gar felbft angeordnet habe. Be⸗ 

meife dafür liegen feine vor: wir dürfen ihn darum nicht nur aus 

- einer Art Pietät, fondern auch als hiſtoriſcher Gefchworner von der 

ſchweren Schuld freifprechen. Aber fo viel ift freilich wahr, daß wegen 

des fchändlichen Morde, trog den lagen der Betheiligten, feine Unter- 

fuchung eingeleitet, fein Urtheil gefällt wurde, daß „fein Hahn darnach 

gekraͤht hat.“ Zu aller Vorſicht inftruirte der Hochmeifter (Boigt VII. 

520.) den Profurator in Rom auf die offieielle Lüge: Der Vorfall bei 

Liva fei eine Privatfache des Vogts von Grobin geweſen, wobei es 

auf einen Mord keineswegs abgefehen geweien ; der Bogt ſelbſt aber fei 

aus dem Orden entwichen, man wifle nicht, wohin er fich geflüchtet. 

Damit war denn auch die Sache fo ziemlich abgethan. Was einzelne 

tief Hefümmerte Herzen durch folche That gelitten, darnach fragte Nie⸗ 

mand, davon weiß die Gefchichte nichts. 

Im Sabre 1428 wurden von. Rutenberg und von Henning 

Schiedsrichter ernannt, die über den Streit zwifchen Orden und Geift- 

tichkeit, namentlich auch wegen der Martind-Bullen enticheiden foll- 

ten. Diefe Schiedörichter traten in Walk zufammen, und e& zeigte fich 

bald fehr deutlich, dag der Orden auf diefem Kampfplatz der Geiftlich- 

keit weit überlegen war. Die Schiedsrichter änderten zwar (Kallmeyer 

©. 235.) in der Sache felbft nichts, legten aber dem Erzbifchof und 

dem Domtlapitel entehrende Pflichten auf. Der „ehrwürdige Herr von 

der Rige“ mußte nämlich den Landmeifter wegen der Habitsverände⸗ 

rung um Bergebung bitten; er mußte wegen des erregten 

Misfallens jährlich für alle verftorbenen und künftig fterbenden 

Meifter und Brüder feierliche Seelmefien halten ; die erhaltenen Bullen 
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und Privilegien follten Keinem zum Bortheil oder Nachtheil ge 

reichen, die Sache ſelbſt aber in Rom ieiter ausgemacht werden. Auch 

über den Mord bei Liva wurde hier ein lepted Wort geſprochen: „mes 

der der Erzbifchof noch die Bifchöfe follten den ehrwürdigen Herrn 

Meiſter oder feinen Orden innere oder außerhalb des Landes belangen, 

weil fowohl der Hochmeifter ald der Herrmeifter ſich entfhuldigt 

hätten. Wer Leute und Geld verloren, fol fih an Goswin 

von Alchenberg und feine Mitgehülfen halten, wo fie auch gefunden 

würden“. Es war aber dafür geforgt, daß fie nicht gefunden wurden. 

Der Orden hatte allen Grund mit dem Schieböfpruch in Walt 

zufrieden zu fein; er ruhte aber nicht, fo lange dad Domkapitel in der 

verhaßten fhwarzen Tracht erfchien. Neue Berfuche in Rom?) ſcheiter⸗ 

ten, man fiel auf ein neued Schiedögericht in Wolmar. Hier wirkte 

bei günftigern Verhältniffen des Ordens die drohende Fauſt fchon 

mehr als das überredende Wort. Der Bifchof von Dorpat proteftirte 
zwar gegen die angewandte Gewalt; der Audfpruch des Schiedsge⸗ 

richtö aber, der dem Orden natürlich ganz günftig war, wurde vom 

neuen Papft Eugen IV. am 22. Februar 1431 beftätigt, und darnach 

folten die neu aufzunehmenden Domberren wieder das weiße Or⸗ 

dendgewand anlegen. So hatte der Orden beinahe alle dur die 

Martins⸗Bullen verlorenen Rechte wiedergetvonnen,, und ed war auch 

ſchon vielfach wieder Die Rede davon, das Erzbistum ganz mit dem | 

Drden zu vereinigen. Das Domkapitel mußte dem Sturme nad. 

geben, bis auch ihm wieder einmal eine günftigere Sonne aufging. 

Während Rutenberg den Exrzbifhof demüthigte, verfuhr er mit 

den Bifchöfen noch viel rüdjichtelofer. Der Bifchof von Defel, Win- 

rich, den wir in Verbindung mit feiner Freundin Drudele kennen lern» 

1) Der Deutfchorbendbruder Sobbe macht in einem Schreiben an Rutenberg 
vom 18. Mai 1429 eine grelle Schilderung von den Schändlichkeiten des Papftes und 
fügt die Worte hinzu: „Die armen Deutfchen allein halten noch den Papft für einen 
irdifchen Gott, er ift aber vielmehr ein irdifcher Teufel und nur durch Geld zu ger 
winnen. Sinder 1268. Richter II. 41. 
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ten, hatte bis zum Jahre 1419 midregiert. Dann wurde nach Win⸗ 

rich's Tode auf Verwendung des Ordens Kafpar Schauenpflug zum 

Biſchof erwählt und gegen Erftattung von 1300 Goldgulden vom 
Papſte beftätigt. Schauenpflug fand aber das Bisthum in fo verwüfter 

tem und verwildertem Zuftande und wurde von feinen rohen Bafallen, 

namentlich von Wilhelm von Fahrensbach (Inder 1058.), der beim 

Drden Dertheidigung fand, fo vielfach gekraͤnkt, daß er fchon am 

7. Auguft 1420, mit beigefügter Ehrengabe, den Papft flehentlich 

bat, ihn nad) Rom oder in das Bistum Ermland zu verfepen. Er 

reiſte auch felbft nach Rom, um feinen Bünfchen und Klagen mehr 

Ausficht auf Erfolg zu verfchaffen, farb dort aber ſchon am 10. Auguft 

1423. Der Papft ernannte in feine Stelle den Prämonftratenfer- 

Prieſter Ehriftian Kuband. Der Hochmeifter meldete Died dem Land« 

meifter und trug ihm zugleich auf, fich diefer Ernennung mit allen Mite 

teln, im fchlimmften Kalle mit Gewalt zu widerfegen. Rutenberg ſetzte 

im öfelfehen Domkapitel die Wahl des dem Orden ganz ergebenen 

dörpifchen Dekans Schütte am 23. November dur, und die beiden 

Bisthumskandidaten fanden nunmehr feindlich einander gegenüber. 

Der Drden nahm durch dreißig Ordensbrüder, die er nach Defel hin⸗ 

überfchickte, förmlich Beſitz von den Stiftsfhlöffern,, fonnte jedoch die 

Landung Kuband's nicht verhindern. Als aber Rutenberg mit Heeres⸗ 

macht nach Defel überfegte, da ernannte Kuband feinen Domherrn 

Ludolf Grau zu feinem Vikar, entfloh dann zunächft nach Kopenhagen, 

wo er fein Biäthum unter den Schug ded Königs Erich ftellte, und 

reiſte dann nach Rom, um dort beim Papfte zu Magen. Rutenberg 
aber befegte unterdeſſen die ganze Inſel, legte eine Beſatzung nach 

Arensburg und fperrte den Ludolf Grau in ein Gefüngniß. 

Den Klagen Kuband’d bei Martin V. trat der Ordensprofurator 

Kafpar von Wandofen auch mit allen Mitteln entgegen ; er fehrieb 

in einem Briefe an den Hochmeifler vom 13. Juli 1429 (Inder 1269.) 

wörtlich wie folgt: „Den Kuband muß man auf der Rüdreife erfäufen, 

denn ein todter Widerfacher macht feinen Verdruß mehr und das 
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heimlich Geſchehene ift fehwer zu beweifen. Böfen Leuten muß man 

fo zu eſſen und zu trinken geben, daß fie niemald darnach hungern und 

durften.“ Auf feinem Briefe, der fih im Original in Königäberg be- 

findet, fteht unter der Adreſſe von einer gleichzeitigen Hand das Wort: 

„factum* (Geſchehen). Nach allen Thaten des Ordens, die wir 

ſchon kennen, fehaudert man doch noch vor der Schwärze diefer Seelen 

- zurüd, und nicht ohne tiefen Widerwillen kann man es lefen, wenn 

Boigt (VII. 425.), der freilich von diefem Briefwechſel ſchweigt, von 

der Frömmigkeit und von den Tugenden Rußdorf's fpricht. Am 

6. Auguft 1430 erließ Martin unter Androhung ſtrenger Strafen eine 

heftige Bulle gegen den Orden, befahl demfelben, den Ludolf Grau 

aus feinem Gefängniffe zu entlaffen, alle Güter und Kleinode des Bi⸗ 

ſchofs Chriſtian aber vorläufig dem Schütte und dem öſelſchen Dom- 
Tapitel zu übergeben. Was unmittelbar in Folge diefer Bulle in Oeſel 

geſchehen, erfahren wir nicht; Kuband aber ftarb am 21. Juli 1432 

zu Rom und damald wurde wohl dad Wort: factum auf Wand» 

ofen’d Brief geſetzt. Kuband's Nachfolger war der vom Orden bes 

günftigte Schütte, der vom ordenfreundlichen Eugen IV. beftätigt 

wurde. Man vergl. Gadebufch II. 70. Krantz Vandalia IX. 22, be- 

fonderd Bergmann’ Magazin II. 44—46, 

Die unabhängigfte Stellung unter den livländifchen Prälaten 

behauptete auch in diefer Zeit, troß allen Anfeindungen des Ordens, 

der Bifchof von Dorpat, Dietrich III. Reöler, welcher vermöge der geo- . 

graphifchen Lage feined Bisthums leicht von außen her Hülfe erhalten 

tonnte!). Wir finden ihn denn auch bald unter dem Schutze Witowd's, 

bald im Bunde mit den Ruffen, bald gar den Schuß des Königs und 

der Königin von England (Inder 934 u. 935.) anrufend. Nur der 

Bifchof von Kurland Thiergart Hielt treu am Orden feit und foll dabei, 

eine feltene Ausnahme unter den Männern jener Zeit, ein befcheidener, 

1) Nah Grefentbal wurden die geiftlichen Randestheile Livlands folgender- 
maaßen bezeichnet: Das Erzftift hieß dad größte, das Stift Dorpat das mäd 
tigfte, Deſel das re ich ſte, Kurland das ruhigſte, Reval das ſchwächſte. 
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redlicher und gelehrter Mann gewefen fein, (Inder 1192 u. 1328.) 

Er war früher, vor dem gräßlichen Wandofen, aber auch fchon als 

Bifchof von Kurland , Ordendprofurator m Rom geiwefen, war dann 

päpftlicher Statthalter in Spoleto geworden und Fam endlich im Jahre 

1432 nach Pilten, wo er in edlem Wirken bis zu feinem Tode im 

Jahre 1456 verblieb. | 

Nutenberg fcheint nicht nur gegen die Bifchöfe, fondern auch gegen 

die Stadt Riga , die jebt wieder auf einem Höhepunfte ihrer Macht 

und ihred Anfehend ftand, manche That der Gewalt geübt zu haben; 

Bergmann (a. a. O. ©. 46.) zählt eine ganze Reihe von Beſchwerden 

der Stadt gegen den Landmeifter auf, die er durch Uebertretungen des 

Sühnebriefö veranlagt haben follte, wogegen freilich auch Rutenberg 

fich beim Hochmeifter über die Stadt beklagte, die fich fchon im Jahre 

1421 (Monum. Liv. ant. pag. 219.), dem klagenden Spanheim 

gegenüber, zu allerhand Berpflichtungen gegen den Orden befannt 

hatte. Wir finden feine mweitern Nachrichten über den Berlauf diefer 

gegenfeitigen Klagen: vermuthlich find fie auf den Landtagen durch 

Bergleich befeitigt worden. 

Noch zwei wichtige Erſcheinungen, die jept in der Gefchichte des 
Drdend auftreten, müflen wir hier einer erften Betrachtung unterziehen, 

nämlich das Zerwürfniß im Innern des livländifhen Ordens und dann 

das nach und nach fich lockernde Verhältniß Livlands zu Preußen, 

Fene Spaltung ded Ordens in zwei feindliche Parteien, die wir in 

Preußen beobachteten, war natürlich auch nach Livland gedrungen, 

hatte hier aber, wo der hohe Adel wenig oder gar nicht vertreten war 

und wohin die Keperlehren weit weniger gelangt waren, eine ein. 

fachere Natur angenommen und trat als reiner Gegenfab deö ober- 

und niederdeutfchen Elements im Orden auf, Während in Preußen 

die oberdeutfchen Ritter die Mehrzahl bildeten und feit Plauen’d Sturz 

vorzugsweiſe die höhern Aemter bekleideten, waren dagegen in Livland 

die niederdeutfchen Ritter an Zahl wie an Stellung die vorherrichen- 

den. Aus Bremen und Lüber war die erfte deutiche Einwanderung, 
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dorther waren alle die Kreuzpilger nad Livland gekommen, die theils 

in den Orden aufgenommen, theild mit Gütern belehnt worden, theild 

endlih in den Städten fich niedergelaflen hatten; mit Bremen und 

Lübel war Livland daher durch viele Kamilienverbindungen, dann 

durch den Handel und durch den Bund der Hanfa in fletem und un⸗ 

unterbrochenem Verkehr geblieben: das ganze deutfche Leben in Liv» 

land hatte in Sprache, in Sitten und Gewohnheiten ein nieberdeutfches 

Anfehen , eine niederdeutiche Färbung angenommen. Es war darum 

natürlich, daß auch unter den Rittern die niederdeutfchen fih hier am 

wohlften. ſich bier gleichſam heimiſch fühlten, daß diefe mithin auch 

bald die Mehrzahl bildeten und dann ihre Freunde und Verwandte nach 

fih zogen. Die fünf legten Orbendmeifter, von Brüggen bis zu Ru⸗ 

tenberg, deren Negierungsjahre ein halbes Jahrhundert füllen, hatten 

alle befannten wiederdeutfchen Familien angehört, hatten natürlich ihre 

Brüder und Neffen an fich gezogen, fie zu den höchften Drdendämtern 

befördert. Seit den legten Jahren Spanheim’s traten die innern Zer⸗ 

würfniffe ded Ordens ſchon in bedeutfamen Erfheinungen zu Tage. 

Der Ordensmarfchall, Gerhard von Wrede, neben dem Landmeifter 

alfo der hoͤchſte Gebietiger ded Ordens, wurde im Jahre 1420 abge⸗ 

febt und es entſpann ſich daraus ein langer und heftiger Streit, in 

welchem Wrede namentlich dem Komthur von Fellin einen Mord vor⸗ 

wirft, gegen welchen diefer fi (Inder 1266.) mit Heftigkeit verthei- 

digt. Andere Gebietiger ded Ordens wurden von Rutenberg abge 

feßt,, 3. B. im Jahre 1426 der Komthur von Gimpte zu Bremen, 

woraus wir zugleich erfehen, daß der Komthur der alten Mutterſtadt 

des livländifchen Staats nicht unter dem Deutfchmeifter, fondern unter 

dem livländifchen Landmeiſter fand. 

| Schärfer noch ald der Gegenfah dieſer Parteien im Innern des 

Ordens tritt von jept an der Widerftand der Livländer gegen die Zu- 

muthungen, ja gegen die Befehle des Hochmeifterd hervor. Und hierzu 

gab es freilich Deranlaffungen genug. Zuerft fand fich auch bier 

wieder im Großen der Gegenfag der Niederdeutfchen in Livland zu 
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den Dberbentfchen in Preußen. Aber auch außerdem hatten fich alle 

Berhältniffe zwifchen Preußen und Livland feit der Tannenberger 

Schlacht völlig umgeändert. Bis zu diefem Zeitpunkt war der Orden 

in Preußen mächtiger , reicher, angefehener geiwefen ald der Orden in 

Livland. Der Hochmeifter hatte eine hohe Stellung unter den Fürften 

Europas eingenommen, er hatte in Tagen der Gefahr dem livländifchen 

Staate Hülfe und Unterflügung gefendet, er war von allen Gebie⸗ 

tigern ald das gemeinfchaftliche, hochgeehtte Haupt ded ganzen Ordens 

verehrt worden. Seit dem Tage bei Tannenberg war Alled anders 

geworden. Das Anfehen des Hochmeifterd war gänzlich gefunfen, der 

preußifche Ordensſtaat fand fich feit 1410 in immerwährendem Todes» 

fampf, feine Finanzen waren vollkommen erfchöpft. Sept follte Liv- 

fand, welches fidy bei günftigerer geographifchen Lage in verhältniß- 
mäßig beflerem Zuftande befand, dem fintenden Ordensſtaat in Preu⸗ 

Gen aufhelfen und ihm feine beften Kräfte und, Mittel aufopfern. Das 

fing bald an den Livländern fehr zu midfallen. Als nun gar der Hoch⸗ 

meifter den fchimpflichen Frieden am Meinofee fchloß , da traten die 

livlaͤndiſchen Gebietiger, in Webereinftimmung mit dem Deutſch⸗ 

meifter, ſchon in offene Oppofition gegen Rußdorf, und verweigerten 

zum großen Theil ihre Befiegelung des Friedensdokuments, wodurch 

dem geängfteten Manne große Unannehmlichkeiten bereitet wurden. 

Seitdem aber twurden die Anforderungen Preußens an Livland 

immer läftiger, immer dringender. Im Index findet fi eine ganze - 

Reihe von Schreiben ded Hochmeifterd, worin die Landmeifter um Zu» 

fendung von Geld gemahnt werden; ja die Berhältmiffe des Hoch⸗ 

meifterd ſanken bis zu dem Brade von, man möchte fagen Bettelhaf⸗ 

tigkeit, dag Rußdorf fich mit der Bitte an Rutenberg wendete, er möchte 

ibm doch ein Kleinod oder eine Reliquie ſenden, die er einem vor- 

nehmen Herrn als nothwendiges Gefchen? überreichen müffe. Irgend 

eine Religuie mag Rutenberg wohl nach Preußen entfendet haben, Die 

häufigen Geldforderungen wurden ihm aber wahrfcheinlich fehr under 

quem. Manchmal ſchickte er Geld, manchmal entichuldigte er fich auf 
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eine oder die andere Art. Unter foldhen Verhältniffen war e8 natür- 

lich, daß rohe und felbfifüchtige Menſchen, wie die meiften Ordens⸗ 

ritter waren, bald daran dachten, fidh von der läftigen Verbindung mit 

Preußen ganz loszumachen. Es wird und diefe Stimmung des Or- 

dend in Livland durch ein fehr merfwürdiges Schreiben (Inder 923.) 

beftätigt, welches Ritter, Knechte und Städte von einem Landtage zu 

Walk an den Komthur von Danzig gerichtet haben. Sie lagen darin 

über großen Zwieſpalt im Orden in Livland, der die Trennung Liv- 

lands von Preußen bewirken könne und bitten, den Hochmeifter zu 

ernftlihen Maßregeln zu vermögen. Der Index febt das undatirte 

Schreiben ind Jahr 1420; mir möchten eher vermuthen, daß es nad 
1424 erlaflen ift, weil in diefem Jahre die Städte noch nicht an 

dem Landtage betheilfigt waren. Bei der Wahl eines neuen Land- 

meifterd nach Rutenberg's Tode im Jahre 1433 tritt der doppelte Ger 

genfag im Orden fchongganz offen zu Tage. 

Wir fagten oben ſchon, dag der achtzigjährige Witowd den Plan 
gemacht hatte, fein ſchneeweißes Haupt noch mit dem Goldreif zu 

zieren. Er hatte zu diefem Behuf, nachdem er fich zuvor mit Sigmund 

und mit Rußdorf verftändigt, eine große Fürftenverfammlung nach 

Luzk in Volhynien eingeladen, wo er neben vielen andern wichtigen 

Berbandlungen auch feine Krönung, und zwar diefe durch den König 

Sigmund, zur Sprache brachte. Der falfche Wiadislaus fam feinem 

Wunſche ſcheinbar freundlich entgegen, und der Fürftentag ging fried⸗ 

lich und freundlich aus einander. Kaum aber war Wladislaus nad 

Polen zurüdgelommen, fo machte er von hier aus Schwierigkeiten we⸗ 

gen der Krönung und kränkte dadurch Witomd aufs Empfindlichite. 

Diefer trat jept in ein Bündnig mit Sigmund und dem Orden, wobei 

erfterer ihm die Meberfendung der Königäfrone zufagte. Zum 8. Sep: 

tember 1430 lud Witowd viele benachbarte Fürſten, darunter auch 

Rußdorf und Rutenberg, zur Krönung nah Wilna ein, die mit 

prachtvollen Feſten gefeiert werden follte. Uneingeladen, beinahe un⸗ 

angemeldet, erfchien auch Wladislaus; er wurde glänzend empfangen 
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und trat in verſchiedene Verhandlungen mit Witowd und Rußdorf. 

Die herrlichen Feſte follten beginnen, allein — die Krone blieb aus. 
Der fhlaue König von Polen hatte alle Wege, die nach Preußen und 

Lithauen führten, mit feinen Wachen beſetzt, hatte die anmeldenden 

Boten auffangen und ausplündern laſſen, hatte endlich dadurch die 

Meberbringer der trone felbft gezwungen, fich von Frankfurt aus nad 

Deutfchland zurüdzumwenden. Der Fürftentag in Wilna ging ohne 

Krönung aus einander, Witowd erkrankte aber bald darauf an einer 

fhwarzen Blatter und ftarb am 27. Oktober zu Trofi. So ging (In⸗ 

der 1036 und 1258.) der „unfterbliche Kriegsheld“, der ein gewaltiges 

Reich von der polnifchen Grenze bid zum Schwarzen Deere und von 

der Dftfee bis in den tiefen Norden durch feinen Geift und feine Sand 

zufammengehalten , ohne die Erfüllung feines Lieblingewunſches, tief 

gekränkt aus dem Leben. Er war nicht nur ald Feldherr allen feinen 

Zeitgenoffen im Often Europas weit überlegen, fondern es hatte auch 

das Chriſtenthum, das er vielleicht mit dem Gemuͤthe aufgefaßt, einen 

verbeffernden und veredelnden Einfluß auf ihn geübt. Der Abend 

feines Lebens ift rein und vorwurfsfrei; befiegt erfcheint er ohne Kiein- 

muth, ald Sieger noch gemäßigt und menfchlich: würdig und groß 

ſteht er da unter den gewaltigen Männern aus Gedimin's ehernem Ge⸗ 

ſchlecht!). 
Sein Tod war jetzt ein großes Unglück für den Orden. Da er 

finderlos ſtarb, fo waren die naͤchſten Erben feiner Macht fein Bruder 

Sigmund und der Bruder des Königs von Polen, Swidrigal, 

den wir vor fünfzig Jahren als Dafallen des livlaͤndiſchen Ordens und 

als Fürften von Polozk kennen gelernt. Der letztere, ein ganz wüſter 

und rober Menſch, bemächtigte ſich fofort der Regierung, wurde auch 

von den lithauifchen, und fpäter von den ruffifchen Großen ald Groß- 

fürft anerfannt. Seinen Bruder, den König Wiadidlaus, der fich beim 

1) Bon den zahlreichen Söhnen der beiden Heldenbrüber, Olgerd und Kynſtutt, 
leiten folgende vornehme ruſſiſche und polniſche Familien ihren Urſprung her: Die 

Chawandski, Bulgakow, Kurakin, Gokrezki, Trubezkoi und Czartoriski. 
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Tode Witowd's in Troki befand, behielt er in halber Gefangenſchaft 

bei fih, Bid er einen ihm vorgelegten Bergleich unterfchrieben hatte, 

oder vielmehr bis die polnifchen Großen fich zu einem Zuge gegen Li⸗ 
thauen rüfteten. Dann trat er fogleich in Unterhandlungen mit feinen 

alten freunden, den Livländern, darauf durch Rutenberg (Inder 

1290.) mit dem Hochmeifter und durch diefen mit dem Könige Sig- 

mund. Mit Sigmund und den Lioländern fchloß er ein Bündnip, in 

welchem auch ihm die Königäfrone zugefichert wurde. Der Hochmeifter 

nahm Theil an den Unterhandlungen, wagte aber aus Furcht vor 

Polen nicht, dad Bündnig mit zu unterzeichnen. Auf neued Zureden 

Autenberg 3, auf yeued Anrathen Sigmund's ſchloß er endlich in per- 

fönliher Zufammenkunft zu Chriſtmemel am 19. Juni 1431 eine 

Df- und Defenfiv-Allianz mit Swidrigal, aber fo heimlich, daB Wla⸗ 

dislaus nichts davon erfuhr. Diefer unternahm jept einen Kriegdzug 

gegen Lithauen, und ließ feine Grenzen gegen Preußen, mit dem er 

ſich in Frieden glaubte, ungededt. Solchen günftigen Moment be- 
nugte Rußdorf um loszuſchlagen. Drei preußifche Heere fielen unmit- 

telbar nach dem Abfagebriefe (riegserflärung) vom 17. Auguft ind 

polnifche Gebiet ein und bemühten fih, an Grauſamkeit Alles zu 

überbieten, was Preußen feit zwanzig Jahren von den Polen erlitten 

hatte. In wenigen Wochen wurden vierundzwanzig Städte und gegen 
taufend Dörfer fammt allen Kirchen niedergebrannt ; Jeder, der eine 

Stadt oder ein Dorf in Aſche legte, foll dafür befonderd drei oder vier 

Mark Belohnung erhalten haben. Mehre Provinzen waren verwüſtet, 

bevor nur der König wußte, daß er fich im Kriege mit dem Orden be⸗ 

faͤnde; die preußiſchen Heere fanden darum auch beinahe gar keinen 

Widerſtand. Nur die Heeresabtheilung unter dem Komthur von Tuchel, 

bei welcher ſich unglücklicher Weiſe der tivländifche Ordensmarſchall 

von. Kraa mit der ganzen livlaͤndiſchen Beihülfe befand, wurde unver⸗ 

fehend in der Nähe von Nakel von einem polnifhen Hauptmann über- 

fallen und am 13. September vollkommen geſchlagen. Die Fivländer 

vetteten fich in einen Bruch oder auf eine Infel der Netze, wurden hier 
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aber von den Polen umftellt und zur Mebergabe gezwungen. Mit dem 

Landmarfchall zugleich follen acht Komthure in die polnifche Gefangen» 

fchaft gerathen fein, die vier Fahnen der Livländer, die in die Hände 

der Polen fielen, find abgebildet in einem Buche vom jahre 1448, 

genau befchrieben im Inder Ar. 1307. 
Während die Preußen die polnifchen Provinzen verheerten, kam 

plöglich zu nicht geringem Schrecken Rußdorf's aus Lithauen die Nach- 

richt, dag Swidrigal am 2. September zu Luzk in Bolhynien einen 

Waffenſtillſtand (abgedruct bei Kobebue III. 477.) gefchloffen habe. 

Sobald Wladislaus erfuhr, dag der Drden aus Preußen in fein Qand 

eingefallen wäre, fchlog er mit Swidrigal den Waffenftillitand, zus 

nächſt bie Johannis des kommenden Jahres, aber mit der Ausficht 

auf einen dauernden Frieden. Swidrigal hatte feine Berbündeten nicht 

preidgegeben, fondern den Orden mit in den Beifrieden eingefchloffen. 

Rußdorf z0g eilig feine Heerhaufen aus Polen zurück, befeftigte aber 

die eigenen, Grenzen, denn er wußte wohl, weilen er über furz oder 

lang vom Könige fich zu gewärtigen hatte. 

Die Zeit des Waffenſtillſtands verfloß unter gegenfeitigen Klagen 

und Ränfen; im Mai 1432 aber erneuerte der Orden zu Chriftmemel 

dad Bündnig mit Swidrigal, und beide liegen daſſelbe (Inder 1323 

u. 1324), um ihm mehr Seftigfeit zu geben, diedmal von dem Adel 

und den Städten der beiderfeitigen Länder mit unterzeichnen, Dieſes 

neue Bündniß machte Wladislaus vorfichtig; er ging wieder auf Un» 

terhandlungen ein, die auf einem Tage zu Brzefe zum Frieden führen 

follten. Auf der Reife nach Brzefe aber wurde Swidrigal zu Ofemany 

von Witowd's Bruder, Sigmund, und einer bedeutenden Anzahl von 

Woiwoden und Hauptleuten plöglich überfallen und konnte fich nur 

mit Mühe mit wenigen Bealeitern nach Polozk an die livländifche Grenze 

reiten. Sigmund wurde fofort von ganz Lithauen ald Großfürft aner⸗ 

fannt, während die Ruffen dem Swidrigal treu blieben. 

Mit einem Mal waren alle Berhältnifje umgefchlagen. Sigmund 

erklärte zwar fofort dem Hochmeifter, daß er am Bunde mit dem Orden 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovinzen. II. 6 
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fefthaften wolle, Swidrigal aber tvendete fi unmittelbar nach feiner 

Flucht hülfefuchend an Autenberg und fand hier Aufnahme und Un⸗ 

terftügung. Und damit beginnt dann ein falfches treulofed Spiel des 

Hochmeifterd, der immer mit Sigmund unterhandelte, während er 

heimlich Swidrigal'n begünftigte und ihn von Livland aud unterftüßen 

ließ. Der ganze im Inder aufbewahrte Briefmechfel zwiſchen Rußdorf 

und Sigmund und wieder ziwifchen Rußdorf und Swidrigal und Ru- 

tenberg ift ein verworrened Gewebe von Lift und Falfchheit'). Wla⸗ 

dislaus, der bei dem Ereigniß in Lithauen nicht betheiligt geweſen zu 

fein fheint, benupte daffelbe gut zu feinem Vortheil. Er war mit der 

Theilung der lithauifchen Macht fehr zufrieden und erfannte Sigmund 

ala Großfürften von Lithauen an, während er die ruffifchen Provinzen 

Swidrigal'n laffen wollte. Sigmund aber, der fi) vom Orden ge 

täufcht fah, näherte fich bald dem Könige. Im November 1432 kam 

ed zum Kriege zwifchen Sigmund und Smwidrigal, welchem letztern 

Rutenberg?) auf Befehl des Hochmeifters (Inder 1333.) eine Reiter 

fehaar unter den Komthuren von Afcheraden: und Dünaburg zu Hülfe 

gefendet hatte. Swidrigal drang fiegreich bis in die Nähe von Wilna 

vor; hier aber fam es zu einer Schlacht, welche ihn zum Rückzug 

zwang. Der Hochmeifter blieb auch jebt mit Swidrigal in Berbindung 

und ließ ſich von demfelben gegen das Verfprechen weiterer Beihülfe 

(Boigt VII. 603.) das wichtige Polangen mit einem Landftrich von 

drei Meilen abtreten. Auch einen Herzog Yliasko von Podolien 308 

der Hockmeifter in die Verbindung mit Swidrigal gegen Polen und 

Sigmund, während er mit diefem immer freundfchaftliche Briefe über 

ein abzufchließendes Buͤndniß wechſelte. Zuletzt ging feine Doppel- 

züngigfeit fo weit (inder 1344.), daß Rutenberg und der Ordens⸗ 

1) Befonderd merkwürdig und in vieler Beziehung wichtig ift ein bei Kotzebue 
111. 488. abgedruckter Bericht von des Hochmeifterd Spione, Hans Balg, aus Labiau 

vom September 1432. 

2) Ein intereffanter Brief Rutenberg's von Anfang Oftober d. J., in welchem 

er dem Hochmeifter räth, dem Bündniffe mit Swidrigal treu zu bleiben, iſt abgebrudt 

bei Kotzebue III. 486. 

| üö 
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gefandte, Ludwig von Lanfen, felbft nicht mehr wußten, ob er e8 

eigentlich mit Sigmund oder mit Swidrigal hielt. Rutenberg ') 

blieb unterdeſſen immer in guter Sreundfchaft mit Swidrigal und half 

ihm das ganze Jahr 1433 hindurch Lithauen plündern und verheeren. 

Sie hätten es vielleicht auch ganz erobert (Kleine Ordenschronif im 

Archiv VII. 77. und Amdt S. 131.), wenn nicht im Herbft eine 

anſtedende Krankheit im Heere audgebrochen wäre, welcher ein großer 

heil der Mannfchaft und in den erften Tagen des Novembers auch 

der Zandmeifter felbit erlag. — Während Rußdorf auf fo ganz unmür- 

dige Weife Fleine Bortheile zu erringen ftrebte, zog fich ein furchtbares 

Ungewitter über feinem Haupte zuſammen. Wladislaus war ihm noch 

den Vergelt für feine im Frieden verwüſteten Provinzen ſchuldig; — 

jest da er vor einem Angriffe von Lithauen, das in fich felbft brannte, 

fiber war, fchloß er ein Bündnig mit dem Herzoge von Stolpe und 

mit den Huffiten in Böhmen und fiel dann über das unglüdliche 

Preußen und über den elenden Hochmeifter mit zermalmender Wuth 

ber. Nach der Hinrichtung von Huß und Hieronymus in Konſtanz 

hatten ihre Anhänger in Böhmen in wilder Derzweiflung fich mit dem 

Racheſchwert gegürtet und hatten feitdem unter dem Namen der Hufe 

fiten ganz Dftdeutfchland zu wiederholten Malen auf die gräßlichfte 

Weiſe verwüftet. Durch diefe blutigen Thaten der Rache, durch die 

Gewohnheit des Krieges, der allen Fanatismus eined Religiondfrieges 

annahm, gelangten fie zu immer größerer Berwilderung und führten 

ihre Kriege gegen die katholiſchen Ehriften mit derfelben unmenſch⸗ 

lichen Graufamfeit, wie diefe fie feit Jahrhunderten gegen die Nichte 

hriften und Neuchriften geübt hatten. Mit diefen blutigen Horden 

ſchloß Wladislaus jept einen Bund, auf den die Huffiten mit be 

fonderer Freude eingingen, theild weil fie überhaupt gegen Orden 

und Klöfter einen gefteigerten Haß hegten, theild weil fie dem Orden 

1) Kopebue nennt ihm den treuberzigen Rutenberg ; wir wagen ed nicht, ihm 

das fchöne Wort nachzuſchreiben. Im Vergleich mit Rußdorf war er es freilich. 
6* 
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in Preußen, welcher dem Könige Sigmund mehrmald Beihülfe gegen 

fie gefendet hatte, noch befonders eine rächende That fchuldig zu fein 

glaubten. 

Auf den fehredlichen Krieg, der im Sommer 1433 von allen 

Seiten über Breußen einbrach (denn auch aus Sameiten ſtürmte ein 

wildes Heer herbei) und twelchem der fich ſchon auflöfende Staat fo gut 

wie gar feinen Widerfiand entgegenfeken konnte, brauchen wir hier 

nicht einzugehen, da Livland dabei nicht weiter betheiligt war. ‘Der 

Heufchredenzug der Huſſiten nach Dirfhau und Danzig und dann an 

die Oſtſee, wo fie ihre Flaſchen mit Seewaffer füllten , ift ja auch be- 

kannt genug. Während das ganze Land in Trümmer und Afche ſank, 

faß der elende Rußdorf in Marienburg und fchrieb jammernde Briefe 

nach allen Seiten, oder vertrieb ſich die Weile, wie Dlugoſch erzählt 

(Boigt VII. 634.), auf der Yalfenjagd'). Als das Land fo verwüftet 

war, daß z. DB. in Pommern nur noch vierzehn Dörfer nicht ver- 

brannt waren, da ſchloß Wladislaus zu Jeßnitz einen Stillftand bie 

Weihnachten und die Huffiten zogen befriedigt nach Haufe. Der Or⸗ 

dendftaat war aber wieder in feinen Grundfeften erfchüttert : alle. Theile 

deffelben ftrebten, fih aus feinem Verbande abzulöfen, aller Gehorfam 

hatte gänzlich aufgehört. Die aufgebotene Kriegsmannſchaft hatte fich 

großentheild, befonderd wenn die furchtbaren Huffiten heranrüdten, fo 

fchnell wie möglich nach Haufe begeben; die unbezahlten Söldner rot- 

teten fi) in Haufen zufammen und führten auf ihre eigene Fauſt einen 

Raubkrieg gegen das Land, das fie vertheidigen follten; der Adel und 

die Städte beriethen ſich, ohne den Hochmeifter zu fragen, in großen 

Berfammlungen und legten demfelben Wünfche und Forderungen 

vor, welche der erfchrodene Mann, nachdem er ein wenig Widerftand 

1) Nächſt der Jagd auf Heiden war fchon im vierzgehnten Jahrhundert die Fal⸗ 
kenjagd das nobelfte Bergnügen geweſen. Seitdem es keine Heiden mehr gab, 
flanden die Falken obenan. Sie wurden in Preußen in großer Zahl zur Jagd abge⸗ 

richtet und dann vom Hochmeifter als fürftliche Geſchenke an die europäifchen Höfe 

verſendet. 
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verfucht,, ihmen bewilligte ; die Ordensritter felbft endlich verfagten in 

immer größerer Zahl den Gehorſam. 

Unter diefen Umftänden muß der in Brzefe auf zwölf Jahre ge 

ſchloſſene Beifriede, fo traurig er mar, beinahe noch als ein Glüd be- 

trachtet werden. Polen behielt einige in der Neumark eroberte Schlöf- 
fer, der Orden in Preußen und Livland mußte jeder Berbindung 

mit Swidrigal entfagen, der Hochmeifter endlich (die Nebenbe- 

dingungen übergeben wir) mußte folgenden Verſicherungsbrief unter- 

zeichnen: „Wenn wir oder unfere Nachfolger wollen oder wagen foll- 

ten während diefed Veifriedend gegen den König oder die Krone Krieg 

oder Fehde zu erheben, fo follen unfere Untertfanen dazu nicht ihre 

Einwilligung geben und und nicht gehorchen;; fie follen vielmehr in 
diefem Falle von aller Lehnspflicht gegen und und unfern Orden und 

von allen Untertbaneneiden frei und entlaflen fein, bis wir zur Be- 

obachtung dieſes Waffenftillftands zurückkehren.“ In Folge diefes 

Friedens wurden auch die bei Nafel gefangenen unglüdlichen livlän- 

difchen Ritter, die zwei Jahre lang in Ketten gefeflen, in freiheit ge- 

feßt. Der Ordendmarfchall Kraa kam am 28. Januar 1434 nad) Ma- 

rienburg, meldete dem Hochmeiſter, dag er nackt und elend mit feinen 

Leidensgefährten aus der Gefangenfchaft heimgekehrt fei, und bat um 

Unterftügung. 

ALS Rutenberg im Jahre 1433 geftorben war, da wollten die 

Gebietiger in Livland einen Mann aus ihrer Mitte zum Landmeifter 

ernannt haben und empfahlen dazu dem Hochmeifter den Ordendmar- 

ſchall Roddenberg und den Komthur zu Reval'). Rußdorf aber wollte 

durchaus einen Mann feiner Art befördern und drang den Livlän- 

dern, troß ihrem Widerſtreben (Arndt S. 131.) ſeinen Verwandten 

1) Nach den Ordensſtatuten ſollte der livländiſche Ordensmeiſter vom Hoch⸗ 

meiſter und Kapitel ernannt werden. Schon bei Rutenberg's Wahl oder (nach Gre⸗ 

fenthal, Liefländiſche Chronik. S. 21.) ſchon ſeit der Befitznahme Eſthlands durch 

den livlaͤndiſchen Orden war die Sitte aufgekommen, daß die livlaͤndiſchen Gebietiger 

zwei Männer aus ihrer Mitte erwählten [und dem Hochmeiſter verftellten, von 
welchen diefer ven einen beflätigen mußte. 
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Franke von Kerödorf') ald Landmeifter auf. Die Livländer hatten 

fi) nicht ohne Grund gegen diefen Mann gefträubt, denn als bald 

nach dem Antritt feines Meifteramtö der unermehlich reiche Kom- 

thur zu Weißenftein, Helwig von Gilfen, defien baares Vermögen 

fammt prachtvollem Gold» und Silbergeräth auf Tonnen Goldes an- 

gegeben wird, geftorben war, bemächtigte fich der Qandmeifter des 

ganzen Schapes und fendete denfelben durch feinen Bruder, den Groß- 
fomthur Walther von Kersdorf nad Preußen ab; und obgleich die 

Gebietiger ded Ordens in Livland verlangten, der Schag folle nach 

den Drdensftatuten zur Ordendlafle gefchlagen und zu öffentlichen 

Zwecken verwendet werden, fo verſchwand derfelbe doch gänzlich aus 

den Ordendlanden und wurde an den Rhein und nach Weftphalen in 

Sicherheit gebracht (Dergl. Inder 1403.) Seitdem fol, wie Ruffow 

bemerkt, mancher ink oder, wie wir jet fagen würden, mancher Ka⸗ 

narienvogel nach Weftphalen geflogen fein. Die Gefchichte des ver- 

ſchwundenen Schapes liefert nebenbei einen guten Beweis, wie ed um 

diefe Zeit mit der durch das Geſetz gebotenen Einfachheit des Lebens 

in den Drdendconventen befchaffen geweſen. 

Der König Sigmund machte dem Hochmeifter in einem Briefe 

vom 28. Februar 1434 bittere Vorwürfe über den Beifrieden zu Brzefe 

und befahl ihm, denfelben fofort zu fündigen und fih Swidrigal's 

ferner anzunehmen. Rußdorf antwortete ihm officiell, was Voigt 

hübſch und lobenswerth findet: „es gebe ihm gegen Ehre und Gewiſſen, 

feinem gegebenen Worte untreu zu werden“, war aber unterbeflen 

heimlich ſchon wieder mit Swidrigal in Unterhandlungen getreten. 

Schon am 19. April fchrieb der Neffe aus Livland, wohl auf einen 

heimlichen Wink des Oheims (nder 1358.): „er werde an dem 

1) Der Name dieſes Landmeifterd erjcheint in den Chroniken unter folgenden 

vierzehn Variationen: Kriftorf, Kirſchdorf, Kerczdorf, Kerkdorf, Kersdorf, Gers⸗ 
dorf, Kyrchow, Kerkhof, Kirhhof, Kerstorp, Kerskorf, Kerfe Korf, Kerfebrod und 

Kerſebrück. — Es it ale hätt’ er fich gefchämt, ſich mit dem rechten Namen zu 
nennen. 
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zwifhen Polen und dem Orden gefchloffenen Frieden nicht halten“, 

und bat den Hochmeifter, auch er möge Swidrigal'n nicht verlaffen. Das 

war auch durchaus feine Abficht nicht. Am 13. Juli fchrieb er ihm 

fhon in wunderlich gefchraubten Phrafen (Voigt VII. 661.) und gab 

ihm dabei die freundfchaftlichiten Berficherungen ; Kersdorf aber hatte 

um diefelbe Zeit, im Bunde mit Swidrigal, ſchon die Feindfeligfeiten 

gegen Sigmund wieder begonnen. Zu den etwas Träftigen Willens» 

äußerungen hatte der Hochmeifter Muth belommen durch den am 

30. Mai erfolgten Tod des fechdundachtzigjährigen erblindeten Königs 

MWiadislaud. Der mächtigfte und unverföhnliche Feind des Ordens, 

der ihm feit mehr ald fünfzig Jahren unermeßliches Leid zugefügt, war 

zur Ruhe gegangen, und der Drden konnte endlich einmal etwa freier 

aufathmen. Wenn man das ganze Leben Wladislaus-⸗Jagello's mit 

prüfendem Blick überfhaut, fo erfennt man in feiner Mäpigkeit, in 

feinem prunflofen Leben, in feiner raftlofen Ihätigfeit wohl noch ein- 

zelne Züge feiner großen Ahnen, aber bei ihm ift Alles ind Häpliche, 

ind Niedrige, ind Bödartige herabgesogen. Als König hat er, von 

der Welle des Lebend emporgetragen, eine große Rolle in der Weltger 

fhichte gefpielt, als Menſch erfcheint er und wie das Zerrbild feines 

großen Betterd Witowd. Wenn polnifche Gefchichtfchreiber ihn in ge⸗ 

wiſſer Weife rühmend erheben, fo erträgt man das mit Geduld; 

wenn aber ein Franzofe, wie Kopebue S. 500. verfichert, wirklich von 

ihm gefagt hat: »L’honneur et la probite, la candeur et Ja bonne 

foi &taient la base et le fond de son caractere«, fo klingt dad wie 

bitterer Spott. 

Alle vom Landmeifter Kerddorf mit und für Swidrigal unter 

nommenen Kriegdzüge der Livländer hatten einen Höchft unglücklichen 

Ausgang. Im Nachſommer 1434 fielen drei livländifche Heere (Inder 

1362.) in Sameiten ein, von denen zwei, dad eine unter dem Kom⸗ 

thur von Goldingen (Inder 1361.), gänzlich zu Grunde gingen, wäh. 
rend das dritte nur mit Mühe fich rettete. Schon die hier erlittenen 

Berlufte waren fo bedeutend, daß Rußdorf am 23. Februar 1435 den 
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nunmehrigen Kaiſer Sigmund flehentlich um Hülfe gegen die 

Polen bat, weil ſonſt nach den großen Niederlagen der Livländer die 

völlige Aufreibung der Ordensmacht zu befürchten ſtehe. Die Sache 

war für den Orden in Livland um ſo gefährlicher, als bei dem Un⸗ 

glück deſſelben gegen Sigmund, dieſer heimlich in Unterhandlungen 

und bald in eine Verbindung mit dem Erzbiſchof von Riga getreten 

war, wovon ſich deutliche Spuren in den Ereigniſſen der Zeit auf⸗ 

finden laſſen. Kersdorf rüſtete ſich im Jahre 1435 zu einem neuen 

großen Kriegszuge gegen Lithauen, den er denn auch im Auguſt des 

Jahres mit Swidrigal zuſammen unternahm. Beide Verbündete er⸗ 

litten aber eine fo furchtbare Niederlage, daß man den Tag an der 

Swienta oder bei Wilfomir mit dem Tage von Tannenberg verglichen 

bat. Die Befchreibung des Kriegszuges und der Schlacht liefert und 

Krang (Yandalia L. XI. c. 35.), den wir ald einen befonnenen, red⸗ 

lichen Mann, der diefen Begebenheiten nahe geftanden, als die ficherfte 

Quelle betrachten, zumal da fein Bericht mit den Urkunden der Zeit 

volllommen zufammenftimmt. Das livländifche Heer mit fechöhundert 

Drdendrittern, denen auch noch viele Verwandte und Freunde aus 

Weitphalen und Geldern zugezogen waren, vereinigten fih an einem 

vorher beftimmten Orte mit den Lithauern unter Swidrigal und mit 

einem vom Fürſten von Nowgorod geführten ruffifchen Heere, und 

drang dann plündernd und raubend tief in Lithauen hinein. Vorher 

hatte aber Kerödorf verlangt, dag Swidrigal den Rigifchen (wohl 

der Stadt und dem Erzbifchof) den Frieden auffündigte, und hatte 

felbft den Ordensmarſchall mit dreißig Brüdern zurücigefendet, um bie 

Ordensſchlöſſer gegen die einheimifchen Feinde zu deden. Der Groß⸗ 

fürft Sigmund hatte achttaufend Polen, die Wladislaus III. gefchidt, 

mit einem ftarfen lithauifchen Heere vereinigt und das ganze Heer 

unter den Befehl feined Sohnes Michael geftellt. Diefer war vorerft 

nur bemüht, dem ind Land Hineindringenden feindlichen Heere alle 

Wege und Ausgänge, theild durch weite Berhaue, theild durch aufge 

ftellte Wachmannfchaften abzufchneiden,; dann folgte er dem Ver⸗ 
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wüftungszuge Swidrigal’s, bis die beiden feindlichen Heere den 1. Sep» 

tember an der Swienta, dem Abfluffe eined Landfees, auf einander tra» 

fen. Am frühen Morgen begann die Schlacht, nicht in regelmäßig 

dauerndem Kampfe, fondern in aufeinanderfolgenden wilden Anläufen 

von einer und von der andern Seite. Anfänglich ſchien die Schlacht 

fich zum Bortheile Swidrigal's zu wenden, bald aber entfchied fich der 

Sieg für Sigmund. Swidrigal mit den Ruffen entfloh nach großen 

Berluften zu einer benachbarten Burg und entkam von da weiter nad 

Rußland; der Ordensmeifter aber wurde mit allen Brüdern und mit 

feiner ganzen Mannfchaft (cum universis fratribus et omni suorum 

numero) vom Feinde umzingelt, das ganze Heer theild niedergemacht, 

theils gefangen genommen '). Dom polnifchen Heere war ein Herzog 

von Mafovien, von den Ruffen der Fürſt von Nowgorod geblieben; 

Kersdorf war mit zwei Winden am Stopfe und im Leibe gefallen, faft 

alle DOrdendritter waren unter den Todten, fieben eroberte livlaͤndiſche 

Fahnen wurden als Siegeszeichen in der nahen Stenzeläfirche zu Wilda 

aufgeftellt. Am 9. September machte der Ordensmarſchall einen Tläg- 

fichen Bericht über das Unglüd des Ordens an den Hochmeifter und 

bat um fofortige Zufendung von vierhundert Gewaffneten aus Preußen. 

Rußdorf fendete fogleich zweihundert Ordendbrüder und mit ihnen zu- 

gleich auch einen neuen Ordendmeifter nach Livland. Die überleben» 

den Ordensbrüder, die an der Erfahrung mit Kersdorf genug hatten, 

fendeten aber den ihnen zugedachten Meifter nach Preußen zurüd und 

erwählten den Ordensmarſchall von Budenvorde genannt Schungel?) 

1) Vergl. damit den Bericht eines Augenzeugen, des Vogts von Narwa, über 

die unglüdlihe Schlacht. Archiv I. S. 121. Darnach wäre befonders eine Uneinig- 

keit zwifchen Swidrigal und Kersdorf und die dadurch entflandene Zerfplitterung 

der Kraft die Beranlaffung zur Niederlage geweien. Beim Rüdzuge fam ed befon- 

ders auf Erreichung und Behauptung einer Brüde an, über welche der Berichterftat- 

ter felhft mit Wenigen entlam, während die Maffe des Heeres abgefchnitten und ver- 

nichtet wurde. 
2) Diefer zweite Name kommt wieder unter verfegiedenen Bariationen vor. In 

einigen Dokumenten foll er Stempel gefchrieben fein. 
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zum Landmeiſter. Die Berichte dieſes Landmarſchalls, ſowie des 

Vogts von Narwa und anderer Gebietiger ſind uns erhalten: ſie ent⸗ 

werfen ein trauriges Bild von dem Zuſtande des Landes nach dem 

Unglückstage an der Swienta (Vergl. Kotzebue III. 302.) Im Ganzen 

ſoll das Heer Swidrigal's zwanzigtauſend Menſchen und eben ſo viele 

Streitroſſe verloren haben!). Unter den gebliebenen Livlaͤndern wird 

neben Otto v. Brakel, der vermuthlich wieder die Efthländer führte, 

eine große Anzahl gebliebener Gebietiger aufgezählt, worunter fich die 

Namen Lode, Wrangel, Rutenberg, Firks, zwei Kersdorf u. ſ. w. 

finden. Auch viele Familien in Deutichland trauerten um verlorene 

Brüder und Söhne. So groß aber aud das Unglüd der Livländer 

war, einen Meifter aus Preußen ließen fie fich nicht wieder auferlegen;; 

fie blieben flandhaft bei der Wahl ihres Landmarſchalls und Rußdorf 
beftätigte denfelben endlich (Krank a. a. D.) auf viele eingegangene 

Bitten und Geſchenke erit im Anfange ded Jahres 1436. 

In Polen herrfchte feit Wladislaus⸗Jagello's Tode eine fried- 

lichere Stimmung, ed fam daher am 31. Dezember 1435 zu dem 

feiten, oder wie man ihn nennt, zum ewigen Frieden von Brzeſc. 

In diefen Frieden wurde auch der Gropfürft von Lithauen, ed wurden 

die Herzöge von Mafovien und Stolpe mit eingeſchloſſen, fo dag der 

Drden von jetzt an im Frieden mit all feinen Nachbarn leben Tonnte. 

Die Bedingungen des ewigen Friedens find im Wefentlichen diefelben, 

wie im Frieden am Melnofee; die aber damals höchft ſchmachvoll ge- 

weien, die waren jept beinahe ehrenvoll, — fo tief war feitdem die 

Macht und das Anfehen des Ordens geſunken! Bon befonderer Wich- 

tigkeit für Livland waren die zwei Bedingungen: daß Swidrigal gänz- 

lich und für immer aufgegeben werden mußte, und daß alle Gefangenen, 

die nach dem Beifrieden von Brzeſe in Lithauen gemacht worden 

waren, nicht in Freiheit gefegt wurden. Alle in den unglücklichen 

1) Nah andern Nachrichten Hätten die Livländer allein 20000 Mann verloren, 
was ficher Webertreibung ift. 
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Schlachten der legten zwei Jahre in Gefangenfchaft gerathene Livländer 

blieben alfo in den Tithauifchen Kerkern. 

Diefer Friede war um fo mehr ein Glüd, ja eine Lebendbedingung 

für den Orden in Preußen, als dort die Städte und Nitterfchaften, 

zuerft im Kulmerland, bald auch in den andern Provinzen, fich jebt 

offen den Befehlen des Ordens widerfepten und namentlich jede Bei⸗ 
hülfe zum Kriege, auf jene ſchmachvolle Berficherungäfchrift des Hoch⸗ 

meifters fich berufend, entfchieden verweigerten. 
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1435— 1441. 

Der Randmeifter von Budenvorde. Der allgemeine Landfriede zu Wall, Rußdorf in tiefer 
Srniedrigung. Der Deutfchmeifter Saunsheim und die Orfelnfhen Gefepe. Notleben 
und Finke von Overberg. Boningen, Komthur von Boldingen, abgefegt. Finke in Ber- 
bindung mit Saundheim und den Unzufriedenen in Preußen. Der Tag in der Stadt 
zum Sunde. Der Hochmeifter abgefept. Der trogige Walter non Loe. Die Städte und 
der Üdel in Preußen erheben fi gegen den Orden. Die drei aufrührerifchen Convente. 
Die Elbinger vierzig Artilel. In Marienwerber wird am 14. März 1440 der Preu⸗ 
Bifhe Bund geftiftet. Die erfte Großrathöfipung. Die drei Gonvente fchließen fih an 
Livland und den Preußifhen Bund. Zagefahrt in Danzig. Rußdorf's Abdanfung und 
Zod., Das Bollerceht des fünfzehnten Jahrhunderts. Die livländifchen Städte. Die 
Frömmigkeit des Mittelalters. 

Bald nach der unglüdlichen Schlacht an der Swienta fielen die 

Sameiten, wie wir aus einem Briefe ded Komthurs von Brandenburg 

aus Kandau vom 17. Oktober erfahren, in Kurland ein, verwüfteten 

einen Theil diefed Landes, eroberten und verbrannten dad Schloß 

Durben. Es mußte alfo ded Landmarfhalld Budenvorde erfte Sorge 

fein, die Grenzfchlöffer durch tüchtige Befagungen zu deden und dann 

befonders eine Ausföhnung mit dem Erzbifchof von Riga, der mit dem 

Gropfürften von Lithauen in Berbindung ftand, zu Wege zu bringen. 

Henning hatte fih im Jahre 1434 klagend an das Konzil zu Baſel 

gewendet, und Kersdorf hatte im Jahre 1435 auf Befehl ded Konzils, 

nach getroffener Uebereinkunft mit dem Hochmeifter, zwei Abgeordnete 

nach Bafel gefendet, wo die Streitigkeiten zwifchen Orden und Geiſt⸗ 

tichfeit ausgeglichen werden follten. Nach der Niederlage an der 

Swienta und dem Tode Kersdorf's eilte aber der Landmarſchall, ſich 
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fofort und um jeden Preis mit Henning abzufinden, Friede und Ger 

feglichfeit im Innern des Landes Herzuftellen. Es wurde darum ein 

Landtag nach Walk audgefchrieben und hier fam es am 4. Dezember 

1435 zu einer allgemeinen Ausgleichung über alle wichtigern Streit« 

gegenftände. | 
Zuerft wurde von allen Ständen des Landes auf ſechs Jahre ein 

Landfriede gefchloffen , der alle Fehde, Selbfthülfe und Gewalt verbot 

und in allen ftreitigen Fällen Entfcheidung durch Schiedärichter oder 

durch die ordentlichen Gerichte vorfchrieb. Diefer Landfriede, abge 

druckt im Archiv I. 118. , ift auch dadurch intereffant, daß er all die 

Arten von Gewaltthat, die bisher üblich geweſen, nach einander auf- 

zählt, wodurd wir denn rüdwärtd in einen ganz heillofen Zuftand 

von Gefeglofigkeit hineinfchauen. — Dem Erzbiſchof wurde am 4. Der 

zember mehr zugeftanden, ald er jemals vorher befeffen. Er felbit und 

fein Kapitel follten (Kallmeyer a. a. D. ©. 242.) zu ewigen Jei« 

ten bei St. Auguſtin's Tracht bleiben, der Qandmeifter und 

der Orden aber nie mehr darnach fireben, ihm dad weiße Ges 

wand wieder auferlegen zu wollen. Auch in andern Nebenpunften gab 

der Drden freundlich nach und zahlte noch die Summe von 20000 

Mark an den Erzbiſchof, womit verfchiedene abgelommene Kirchen- 

ländereien eingelöft werden follten. Was die beiderfeitigen Anrechte 

auf die Stadt Riga betraf (Archiv S. 116.) fo wurde in diefer Be- 

ziehung auf zwölf Jahre Alles in beftehendem Zuftande gelaffen, und 

kein Theil follte während diefer Zeit neue Nechte durch Briefe oder 

durch Verjährung erwerben. Diefer Walfifche Vergleich wurde vom 

Konzil am 28. September 1436 beftätigt, die Beſtätigung foftete aber 

(Inder 1482.) volle vier oder fünftaufend Gulden. 

Mährend Budenvorde zuerft als Landmarfhall, bald ald Land- 

meifter, bemüht war, dem erfchütterten Ordensſtaate in Livland wieder 

etwas mehr Feſtigkeit zu geben, ſank Dagegen der Hochmeifter bis zu 

dem Grade von Verächtlichkeit, dag ihm Niemand mehr gehorchen 

wollte, und daß der ganze preußifche Ordensſtaat nach und nad) in 
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Anarchie fich auflöfte. Von der Auflehnung der Ritterfchaften und 

Städte in Preußen war fehon im vorigen Kapitel die Rede. Jetzt traten 

die Gebietiger des Ordens in Deutfchland mit bittern Borwürfen über 

die Schmach der Friedensſchlüſſe am Meinofee und in Brzefe hervor’ 

und verweigerten, ſo wie der Deutſchmeiſter ſelbſt, ihre Siegel 

unter das Dokument des ewigen Friedens. Buckenvorde blieb auch 

nach dem Friedensſchluß in Verbindung mit Swidrigal und erflärte, 

daß die Ritter und Knechte in Livland den Frieden nicht unterzeichnen 

würden, bevor die Livländer aus der lithauifchen Gefangenfchaft gelöft 

wären; und ein fächfifcher Edler, Heinrich von Maltitz, welcher dem 

Hochmeifter Söldner zugeführt und keinen Sold erhalten hatte, durfte 

ihm die gröbften Schmähungen fchreiben und mit achizig fächfifchen 

Edlen ihm Fehde anfagen. 

Im Sabre 1437 trat der Deutfchmeifter im Namen feiner Ge⸗ 

bietiger mit einer ernften Forderung hervor, auf die wir näher ein- 

geben müſſen, weil fie den Anfang der mwichtiaften Begebenheiten in 

der innern Geſchichte ded Ordens bezeichnet. Wir erinnern und, daß 

der Hochmeiſter Werner von Orfeln in einem Kapitel zu Marienburg 

im Jahre 1329 eine Reihe von Statuten erlaffen hatte, durch welche 

die Pflichten und die Stellung des Hochmeiiterd weſentlich modifi⸗ 

eirt waren. Wir wollen aus jener Reihe von Statuten diejenigen 

hervorheben, um deren Befolgung es ſich jegt handelte. Es follte alfo 

1. Kein Hochmeifter Schlöffer, Städte, Land und Leute Hin- 

geben, verfegen, verpfänden oder vertaufchen ohne Willen und Zu- 

ftimmung der Meifter von Deutfchland und Livland; gefchähe ed mit 

Rath der andern Gebietiger, fo folle es dennoch ohne Kraft fein; ber 

Deutfchmeifter folle fodann den Hochmeifter auffordern, Hhnen brei 

Monaten das Veräußerte dem Orden twieder zurüdzubringen. Bes 

wirke er diefes nicht, fo folle er der Meiftertwürde entſetzt werben, 

u. ſ. w. 

2. Wenn Ordensbrüder ein unordentliches Leben führten, wo⸗ 

durch dem Orden uͤble Nachrede und Schmach erwüchſe, ſo ſollte 
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der Hochmeiſter mit allem Nachdruck ſtrafen. Wuͤrde er darin ſäumig 

und leichtfertig erfunden aus Gunſt oder Berwandtfchaft, fo ſolle das 

Kapitel ihn zur Strafe ermahnen; erfolge fie auch dann nicht oder nur 

in unvoflfländigem Maße, fo folle die Sache an den Deutfchmeifter ger 

bracht werden, der in wichtigen Dingen fich felbit nach Preußen be- 

geben folle. Würde eine foldhe Säumniß am Hochmeifter zwei⸗ oder 

mehrmal befunden, fo koͤnne er feined Amtes untüchtig erflärt und ab» 

gefeht werden. | 

3. Bricht der Hochmeifter leichtfertig feinen Eid, verletzt er gegen 

Fürften, Lande, geiftliche und weltliche Berfonen fein Berfprechen und 

fein Gelübde und wird deſſen überwiefen, fo wird folched dem Deutſch⸗ 

meifter gemeldet, der fich mit den beften feiner Gebietiger nach Preußen 

verfügt und ein Ordendfapitel beruft. In Schuld befunden wird der 

Meifter abgefebt u. f. w. 

4. Wenn der Hochmeifter ein Geſetz verlegt und zu feiner unge. 

rechten That fo viele Gebietiger und Brüder an fich gezogen, daß der 

Deutfchmeifter fih ohne Beforgniß nicht nach Preußen begeben könne, 

fo kann diefer den Hochmeifter mit Brief und Botfchaft nach Deutfch- 

fand vorladen, und diefer ift bei Gehorfam verbunden, folcher Ladung 

zu folgen u. ſ. w. | 

Diefe Geſetze waren freilih unvernänftig und unausführbar, 
denn wie foll man fich ein Verhältnig möglich denken, bei welchem 

der Deutfchmeifter unter dem Hochmeifter und dann wieder diefer unter 

jenem ftände? — Daß aber diefe Geſetze eriftirten und in vorkommen⸗ 

den Fällen angewendet werden follten, das fteht außer allem Zweifel, 

obaleich fie, wie wir im dreizgehnten Kapitel des erften Bandes fchon 

gefagt, nicht ind Statutenbuch eingetragen waren. 

Mit Berufung auf diefe Orfeln’fhen Geſetze nun fendete der 

Deutfchmeifter dem Hochmeifter eine Botfchaft, ihn wegen feiner un⸗ 

ordentlichen und unredlichen Verwaltung ernftlich zu ermahnen 

und zur Adftellung feines gefep- und ordnungswidrigen Verfahrens 

und Handelnd auffordern zu laffen. Rußdorf war frech genug, in 
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feiner Antwort die Eriftenz der Orfeln’fehen Geſetze ganz wegzuleugnen, 
und behauptete, daß die vier Artikel des ewigen Friedens“), welche 

ihm befonderd ald Verbrechen angerechnet wurden, nothwendig und 

unvermeidlich geweſen. Jetzt ging der Deutichmeifter, Eberhard von 

Saundheim, noch einen Schritt weiter. Er hatte vom Kaifer eine 

Beftätigung der Orſeln'ſchen Geſetze erlangt und ſchrieb nun, mit Be- 

rufung auf diefelbe, am 1. Oftober 1437 ein Ordendfapitel auf den 

Sonntag Eantate des folgenden Jahres nad) Mergentheim aus und 

Iud dorthin den Ordensmeiſter, bei Aufzählung all feiner Sünden und 

Vergehen, und unter Androhung der gefeglichen Strafe, d. h. der 

Amtsentfeßung, vor. 

Zunächſt verfuchte der erſchrockene Rußdorf ed noch, fich auf fried- 

liche Weife mit dem Deutfchmeifter abzufinden; er veränderte dem 

Namen nad) feinen Ordenérath, er traf Anordnungen zur Aufrecht- 

haltung der Zucht und Sitte! im Orden ?), er ließ den Deutſch⸗ 

meifter zu einem Kapitel in Preußen einladen. Saundheim wies Alles 

zurüd und beftand auf dem perfönlichen Erfcheinen des Hochmeiſters 

in Mergentheim. Sept berief diefer ein Kapitel feiner Getreuen nach 

Marienburg, febte in demfelben den Deutfchmeifter ab, verbot die Ab- 

haltung des Kapiteld in Mergentheim und entband alle Gebietiger 

ded Drdend in Deutfchland von ihrem dem Deutfchmeifter geleifteten 

Eide. Diefer gewagte Verſuch ſchlug völlig fehl. Dad Kapitel in Mer⸗ 

gentheim wurde von allen deutfchen Gebietigern befucht, Orſeln's 

Sagungen wurden ald rechtögültig anerkannt, alle Bergehungen Rup- 

dorf's wurden öffentlich befprochen, der Hochmeifter von neuem vor 

den Deutfchmeifter vorgeladen. Sept fiel auch ein großer Theil der 

1) Diefe vier Artikel waren folgende: 1) Der Abfchluß des Friedend ohne Ein- 

willigung von Kaifer und Papſt; 2) das Aufgeben des Großfürſten Smibrigal ; 
3) die Uebergabe von Leuten und Landen an Polen; 4) die Ledigfagung der Un« 
tertbanen von Eid und Treue, im Falle daß der Friede gebrochen wird. 

2) So fagt Boigt mit ernfthaftem Gefiht. Die Beifpiele, die er (VII. 702 u. 
703.) anführt, find übrigens Rußdorf's werth. Daß um dieſelbe Zeit Schulen in 

Danzig gegründet wurden, daran war der Hochmeifter gewiß fehr unfchuldig. 



Zwieſpalt im Orden. 97 

preußifchen Gebietiger von ihm ab und trat mit dem Deutfchmeifter in 

Berbindung, und auch unter den Rittern und Knechten in Kulmerland 

fo wie in der Stadt Danzig kam es fchon zu offener Gewalt gegen das 

Drdendregiment. 

Im Dezember 1437 ftarb der dem Hochmeifter ergebene Meifter 

bon Livland, Budenvorde ?), und nun ftand auch hier Alles in Flam⸗ 

men der Zwietradht.: Die Parteien traten ſich in Livland offen unter 

den Namen „Rheinländer“ und „Weftphalen“ einander entgegen, von 

denen die erften vom Hochmeifter, der felbft Rheinländer war, entſchie⸗ 

den begünftigt wurden. Nach beitehender Gewohnheit mußten zwei 

Männer zur Beftätigung dem Hochmeifter vorgeftellt werden, von 

welchen diefer einen erwählte. Auf der Berfammlung der Gebietiger 

in Wenden vor Oftern 1438 wählte die Minderzahl der Nheinländer 

den Bogt von Jerwen, Notleben, die Mehrzahl der Weftphalen aber 

den Komthur zu Wenden, Vinke oder Fink von Dverberg, zum 

Zandmeifter, und jede Partei empfahl durch eine befondere Gefandt- 

Schaft ihren Kandidaten dem Hochmeifter zur Beſtätigung. 

Diefer fendete die Komthure von Elbing und Ragnit nad Liv- 

land, und gab den beiden Gebietigern ein Schreiben vom 17. April 

1438 mit, in welchem er die Livländer zum Gehorfam ermahnte und 

von feiner Seite das Verfprechen ertheilte: er werde das, was bie bei⸗ 

den Gebietiger befchließen, gewillenhaft erfüllen. Er hatte auch ein 

neued Statut für den Orden in Livland entworfen?) , das ‘die beiden 

Gebietiger mitbrachten,, das aber niemals in Anwendung gelommen. 

1) Am 30. Sanuar 1437 hatte er den hochmeifterlichen Kaplan Cafpar um 

einen Kaplan und um einen Schreiber für fich gebeten und dabei verſprochen, dafür 

zu forgen, daß die Priefter in Livland fernernicht mehr wie Stallknechte gehal- 

ten werden follten. Inder 1414. 

2) Diefe® Dofument, das auch von den Tivländifchen Komthuren zu Reval, 

Goldingen, Afcheraden und Mitau, welche der rheinländifchen Partei angehörten, 
‚unterzeichnet ift, war nicht in dem in Livland gebräuchlichen plattdeutſchen, fondern 

in dem in Preußen herrfchenden hochdeutfchen Dialekte abgefaßt. J 1429. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 
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Darnach follten die Gebietigerftellen immer unter die beiden herrfchen- 

den Parteien getheilt werden, ein Artikel beftimmte namentlich: „Wenn 

eyn meifter ift von eyme teile; das denne eyn landmarfchalt jo fen 

dom annern teile.“ Mit folchen Heinen Mittelhen gedachte Rußdorf 

bie tiefe Wunde am Ordenöförper zu heilen. Die beiden Gebietiger 

aus Preußen ernannten Notleben zum Landmeifter und Finf zum 

Landmarſchall. Die Weftphalen aber verweigerten dem neuen Meifter 

Anerkennung und Gehorfam, befeftigten und bemannten zugleich ihre 

Schlöſſer auf ſolche Weife, daß den viel fchmächern Rheinländern das 

bei nicht gut zu Muthe wurde. Zwifchen beiden Parteien wurden bald 

Unterhandlungen eingeleitet, und bei einer Zuſammenkunft des neuen 

Meifterd mit Fink zu Bellin einigte man fich dahin (Inder 1421.), 

daß auf einem zu berufenden großen Ordendfapitel über die Recht⸗ 

mäßigkeit der Wahl entfchieden werden follte, daß aber bis dahin 

Notleben Vogt von Jerwen und Fink Statthalter des Ordens 

bleiben follte, Fink Hatte alfo fhon und behielt auch die Gewalt 

in Händen. Da er zugleich ein entfchloffener und thatkräftiger Mann 

war, fo fonnte ed nicht fehlen, daß er dem furchtfamen Rußdorf mit 

feinen halben Maaßregeln bald gänzlich überlegen war!). Er trat 

denn auch, was Rußdorf mit Angft und Sorge voraugfah, bald mit 

Saundheim in Verbindung und arbeitete mit ihm zufammen an dem 

Sturz und an der Umtsentfekung des misachteten Hochmeifterd. Er 

befhloß, eine Gefandtfhaft an das Konzil zu Bafel zu ſchicken, um 

dort Saunsheim's Plane zu unterftügen (Indeg 1433.), er zog die 

durch den Bergleich vom 5. Dezember 1435 ſchon halb gewonnenen 

Landesbifchöfe?) noch fefter an fich, indem er im Jahre 1433 nody 

1) Der Komthur zu Goldingen, Matthiad von Boningen, war ein eifriger 
Anhänger Rußdorf's und berichtete ihm heimlich über Alles, was in Livland vor- 

ging. Seine Briefe, von denen viele im Inder angeführt, find darum jegt eine 

Sauptquelle für die Ereigniffe und für die Stimmungen des Jahres 1438 in Livland. 

2) Durch einen vom Großfürſten Sigmund an den Erzbifchof gefendeten, vom 

Orden aber aufgefangenen und dann ermordeten Boten hatte man fichere Kunde von 

der immer noch fortdauernden Verbindung Sigmund's mit der livlaͤndiſchen Geiſtlich⸗ 
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einmal (Kallmeyera. a. O. S. 244.) einen Anftand auf zwölf Jahre 

mit Henning abſchloß, und fehrieb dann einen Landtag nah Pernau 

aus, um dort, unter Berwerfung ded neuen Statutd von Rußdorf, 

andere Beichlüffe über die Verwaltung des Landes zu fallen. Diefen 

drohenden Thaten des Livländerd gegenüber ermannte fich auch Rußdorf 

zu einer entfchiedenen und kräftigen That. Er machte von feiner Gewalt 

als Oberhaupt des Ordens Gebrauch, er gab der widerftrebenden Par⸗ 

tei in Livland den ftrengen Befehl zu Anerfennung ded von ihm be- 

ftätigten Meiſters, ex bereitete Gewaltmaaßregeln durch bewaffnete 

Macht vor; er war ein ganzer Mann! — Bevor aber der betreffende 

Befehl, Datirt aus Dolftädt den 1. Juli 1438, abging, erſchrak er 

fhon vor feiner eigenen Kühnheit, und auf dem Befehle finden fich, 

(Boigt VII. 715. u. Inder 1438.) charakteriftifh genug, die Worte: 

non scribatur, sed reponatur (foll nicht audgefertigt, fondern zu» 

rüdgelegt werden). 

Im Zuli 1438 fand der Landtag zu Bernau ftatt und fiel nach 

dem Berichte des Komthurd von Memel, dat. Grobin den 30. Juli, 

befonderd wohl in Folge einer Bulle des Papſtes Eugen , günftig für 

den Hochmeifter aud, indem die Ritter und Knechte aus Harrien und 

Wierland, fowie die Städte oder wenigftend gewiß die Stabt Reval 
(Inder 1448.) fich für den Hochmeifter und Notleben audfprachen. 

Das trieb aber den trogigen Fine nur zu noch fräftigern Schritten, 

unter welchen namentfich auch die Abſetzung des Komthurd von Gols 

dingen fehr begeichnend herportritt. Er lud Boningen, den heimlichen 

Berichteritatter, fehon am 6. Auguft in fehr entfchiedenen Worten und 

„ſchon nach Art der Meifter“ vor ſich nach Riga, und als Boningen 

nicht erſchien, richtete er ein zmeited Schreiben an ihn, welches ihm 

fofort den Muth des Widerftandes brach. Jetzt kam Boningen zu Fink 

auf dad Schloß Zabeln, mußte Goldingen, das wichtigfte und feftefte 

keit erhalten. Vergl. ven Brief an den Hochmeifter vom 22. Auguft 1437 in den 

Mitth. II. 493. ' 
7* 
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Schloß in Kurland, das durch feine Lage an der Windau das ganze 

Land beherrfchte, fofort abgeben und wurde ald Vogt nach Roffitten 

verfegt'). Die entfchuldigende Anzeige feines Misgeſchicks machte 

Boningen felbft in Briefen vom 24. u. 26. Auguft.?) Um diefe Zeit 

war Fink auch fehon mit den Unzufriedenen und Widerfpenftigen in 

Preußen, zum größten Schreden Rußdorf's, in Berbindung getreten, 

und auf einem neuen Landtage zu Walk erklärten fih nun die livlän- 

difchen Prälaten, die Ritter und Anechte aus Harrien und Wierland, 

fo wie die Städte und geiftlihen Stifter gegen Notleben®), verlang- 

ten in zwei Schreiben an die preußifchen Bifchöfe und an die großen 

preußifchen Städte vom- 29. September, daB fie fich für Berufung 

eined Generalfapiteld und für Beftätigung eines der beiden Gewähl- 

ten (unter denen Notleben nicht war) beim Hochmeifter verwenden 

möchten, drohten endlich im Falle der Berweigerung ihrer Bitte Gewalt 

mit Gewalt zu vertreiben. Am 2. Dftober wurde Fink, auch noch auf 

dem Landtage zu Walk, von allen Ständen Livlande und von 

fämmtlihen Gebietigern, bis auf weitere Beftätigung deffelben in 
einem Groffapitel, ald Statthalter anerfannt (Arndt S. 133.), ihm 

Schub und Gehorfam angelobt. Die betreffende Akte (Inder 1457.) 

wurde auch von Notleben, von Boningen und den übrigen Rheinlän- 

dern mit unterzeichnet*). 

Unterdeffen war auch der Deutfchmeifter, von Livland und 

1) Im Fahre 1447 war Boningen Komthur zu Windau, und der Graf Eber⸗ 

mein von Bentheim verwendete fih beim Landmeiſter dahin, daß fein alter Freund 
und Nachbar nicht ferner in feinem Amte erniedrigt werde und daß ihm die Kom⸗ 

thurei zu Windau lebenslänglich gelaffen werde. Inder 1554. 
.2) Aus einem Schreiben Boningen’d vom 9. Auguft erfahren wir auch, daß 

damals cine neue Brücde über die Windau unter dem Schlofle Goldingen ge- 
baut wurde. 

3) Diefer rieth jegt felbft (Inder 1454.) dem Hochmeifter, einen Andern als 

Landmeiſter zu beftätigen. 
4) Auch im fünfzcehnten Jahrhunderte noch wurden die Auäfteller eines Dofu- 

ments im Eingange und beim Schluß deffelben genannt, dad Dokument wurde aber 

von den Auöftellern niht unterfchrieben, fondern nur unterfiegelt. 
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Preußen aus unterftügt, noch weiter vorgegangen. Rußdorf hatte 

zwar durch allerhand Mittel einigen Einfluß, hatte namentlich beim 

Konzil einige Kardinäle (Voigt VII. 717.) gewonnen, bevor noch die 

Gefandtfchaft aus Livland dort angefommen war '). Am entfchiedenften 

für den Hochmeifter ſprach fich der Papft Eugen IV. aus. Er hatte 

ein paar ſehr tadelnde Bullen an den Deutfchmeifter erlaffen, um 

welche-diefer fich aber jehr wenig fümmerte, er richtete auch am 16. März 

1438 eine Bulle an den Bifchof von Ermland, in welcher er fich über 

die Borgänge in Livland fehr unzufrieden ausfprach und unter Ans 

drohung ftrenger Firchlicher Strafen dem Prälaten auftrug, Friede 

und Gehorfam in Livland zu erzwingen, und „alle etwaigen Verbin» 

dungen zwiſchen Saundheim und den Livläindern, wodurch des Hoch- 

meifterd Anfehen und der Gehorfam gegen ihn beeinträchtigt würde, 

für aufgelöft und nichtig zu erklären, felbft wenn fie mit Eiden befeftigt 

wären“. Diefe Bulle Hatte augenblidlich, wie wir oben fagten, einigen 

Eindrud auf .den Landtag in Pernau ausgeübt; diefer Eindrud 

ſchwand aber bald wieder und verfchwand gänzlich, als der Papft 

Eugen IV., der fchon im Januar 1437 durch das Konzil für fuspen- 

dirt war erklärt worden, im Juni 1438 förmlich abgefept wurde, und 

als auch der neue König Albrecht II.?), weil der Hochmeifter ihm 

gegen die Polen Feine, Hülfe leiften wollte, fich entfchieden auf die 

Seite ded Deutfchmeifterd ftellte. Diefer verfuhr von jept an, im Ein- 

Hang mit den Livländern, völlig rückſichtslos; fein Kaplan erflärke 
öffentlich vor dem Konzil: „Unfer Oberhaupt ift frank und ſchwach, und 

die ihm rathen, find eines böfen Regiments; darum ift fonderlich noth, 

daß man das Haupt firafe und reformire fo wie auch die, welche ihm 

übel rathen und regieren helfen“ (Voigt VII. 727.). Es fand zwar 

1) Der würdige Boningen (Inder 1440.) hatte dem Hochmeifter gerathen , die 

Itoländifchen Gefandten zum Konzil aufzufangen u. ſ. w. 

2) Der Kaifer Sigmund, eitel und pruntfüchtig bid zur legten Stunde des Le» 

bens, hatte im faiferlichen Ornate, mit der Krone auf dem Haupte und auf dem 

Throne fipend, den Todeskampf ausgerungen und war im Dezember 1437 zu Znaym 

verſchieden. 
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am 6. Januar 1439 in Frankfurt a. d. D. noch eine Zufammentunft 

Saunsheim’d mit dem Biſchof von Ermland und vielen Ordensge⸗ 

bietigern ftatt, Saundheim aber wagte es trog allen möglichen Ver⸗ 

fprehungen und Geleitöbriefen (vergl. Inder 1463.) dennoch, nicht, 

fich zu weitern Berhandlungen nah Preußen und alfo in die Gewalt 

Rußdorf's zu begeben; ja er ſprach ed offen aus: es fei ihm Warnung 

zugefommen , woraus er erfehe, daß ihn Gottes Engel behütet habe, 

nicht nach Preußen gegangen zu fein. Unter großen Berfprechungen 

des Hochmeifterd wurde nunmehr ein neuer Derhandlungdtag in der 

Stadt zum Sunde angefebt, wo der Deutfchmeifter in Perfon erfcheinen 

wollte und wohin die Livländer und der Hochmeifter Sendeboten 

ſchicken follten. 

Am verabredeten Zage im Juni 1439 erfchien der Deutfchmeifter 

mit mehren Gebietigern und zwei Gelehrten in der Stadt zum Sunde. 

Ungefähr eben fo viel Sendeboten erfhienen aus Preußen, desgleichen 

aus Livland. Bon den livländifchen Sendeboten fagt Boigt (VII. 

731.): es fei ihnen ſchon wegen ihrer Abftammung und ihres 

biöherigen Wandels kein guter Ruf vorausgegangen. Wir tollen die 

Männer, von denen wir nichts Näheres willen, nicht befonders in 

Schu nehinen, möchten aber auch das bloße Urtheil des Komthurs 

von Diemel, der den Weftphalen feindlich gefinnt war, nicht als ein 

gerechtfertigted anerkennen. So viel ift wahr, daß die Livländer im 

Sunde befonderd heftig und feindfelig gegen Rußdorf auftraten und 
daß namentlich der Komthur zu Reval, der trogige Walter von Loe, 

fih in gar feine Unterhandlungen einlaffen wollte, „wenn nicht der 

Hochmeifter ohne Weiteres feines Amtes entlaffen würde.“ Rußdorf, 

der beim Papfte und in Bafel eine etwas günftigere Stellung mochte 

gewonnen haben, machte im Sunde gar feine Zugeftändniffe, fondern 

wollte durch Gommiffionen und zu erwählende Schiedögerichte jede 

Entjcheidung in die Ferne hinaudfchieben. Der Deutfchmeifter aber 

beftand auf fofortige Nechtsentfcheidung der Hauptklagepunfte und 

ſchlug das Konzil, den Kaifer, eine der deutfchen Lniverfitäten 
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u. f. w., zuletzt den Rath der Stadt zum Sunde ald Schied8richter vor. 

Auf das Alles lieben fich die Bevollmächtigten ded Hochmeifterd, der 

vom Recht durchaus nichts hören wollte, gar nicht ein und die Der- 

fammelten gingen bald (Inder 1460 u. 1461.) ohne Refultat, aber 

mit furchtbar gefteigerter Berbitterung im Herzen aud einander. 

Da gerade während ded Tages im Sunde die Abſetzung des 

Papftes durch das Konzil war audgefprochen worden, fo thaten Sauns⸗ 

heim und Fin? nun zufammen den lange vorbereiteten Schritt und er⸗ 

flärten (Arndt ©. 435.) am Freitage nach St. Beit den Hochmeifter 

für abgeſetzt. Saunsheim erließ, während Fink ohne Zweifel für Liv- 

and daſſelbe that, an alle Gebietiger des Ordens in Deutfchland 

Goigt VII. 735.) ein offenes Schreiben, worin er unter bitterfter An« 

Plage ded Bruders Paul, das Meifteramt für erledigt, fich felbft aber 

nad) ded Ordens Regel und Gefeg und namentlich mit Berufung auf 

die Orfeln’fchen Statuten zum Statthalter erklärt; „denn, fagt er, wir 

haben nie vernommen noch in den Chroniken gelefen, daß irgend ein 

Hochmeifter fo unredlich und unrechtlich regiert habe, wie der genannte 

Bruder Paul, und daß der Drden nie fo fehiwerlich abgenommen, ala 

zu feinen Zeiten u. f. w.“ Wir Haben feinen Grund, an den reblichen 

Abſichten des alten, ftarren und ftrengen Saunsheim zu zweifeln, und 

daß er nad den DOrfeln’fchen Gefegen, fo unvernünftig fie freilich 

fein mochten, vollfommen berechtigt war fo zu verfahren, wie er that, 

liegt offen vor jedem Auge. Rußdorf fepte diefem Verfahren von feiner 

Seite wieder die Behauptung entgegen, daß ed gar feine Orfeln’schen 

Geſetze gebe und jemals gegeben habe, was Voigt, der doch felbft jene 

Geſetze ausführlich befprochen,, „eine bündige und gründliche Ausein⸗ 

anderfegung“ nennt. Alle feine Auseinanderfegungen halfen ihm aber 

dar nichts, denn die Lüge lag ja offen am Tage, und er war längft 

fhon um Vertrauen und Anfehen gefommen. 

Bom Tage im Sunde hatte Walter von Love?) vier Briefe des 

1) Ein Graf Heinrich von Limburg und viele andere vornehme Herren aus 

Meftphalen verwendeten fi (Inder 1723.) im Jahre 1449 beim Hochmeiſter 
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Deutfchmeifterd und die Statuten Werner's von Orfeln nad Livland 

mitgebracht; fie wurden dem Volke in der Domkirche öffentlich vorge» 

lefen. Jetzt brach die ganze Wuth gegen Rußdorf, dem man das Ber- 

ſchwindenlaſſen der zwei Tonnen Goldes durch Kersdorf (Arndt S. 135.) 

niemald vergeflen hatte, von allen Seiten los. Da hieß es: Der 

Meifter fei nach den Statuten feiner Macht entfept; ex folle nicht mehr 

Meifter, auch nicht Altmeifter, fondern blos Bruder Paul genannt 

werden u. f. w. Auf einem Tage zu Riga oder (nady Arndt) zu Wen- 

den, wo auch Prälaten, Ritterfchaften und Städte erfchienen waren, 

wurde der Statthalter Heidenreih Fink als Meifter von Livland an- 

erfannt, Heinrich v. Notleben als Bogt nach Roffitten verſetzt, andere 
Gebietiger in andere Aemter gewiefen. Der neue Meifter aber, der 

auch Beitätigungdbriefe vom Papſt und Kaiſer ausgewirkt hatte, zog 

bald darauf nach Harrien und Wierland, um auch dort, wo noch eini⸗ 

ger Widerftand füch zeigte, den Gehorfam zu erzwingen ?). 

Deutichland und Livland hatten ſich alfo fhon im Jahre 1439 

gänzlich vom Gehorfam gegen den Sochmeifter losgeſagt; bald brach 

auch in Preußen felbft der Sturm mit verftärkter Gewalt aus. Diefes 

Land war durch die wiederholten Verwüſtungen durch Feindeshand, durch 

peftartige Krankheiten, die in kurzen Zwifchenräumen wiederfehrten, durch 

das rüdfichtölofe Ordensregiment, durch rohe Gewaltthaten der zügel- 

lofen Ritter in den fehredlichften Zuftand verfunken, reif für Empörung 

und jede That der Verzweiflung. Aller Wohlftand des reichbegüterten 

Adels war völlig untergegangen, die Handelsblüthe der großen Städte 

zerftört, das Volk ſeufzte unter unerträglichen Laften, die Ordendritter 

felbft vergaßen nur in wilden Orgien oder fuchten zu vergeffen, wie 

tief fie an Macht, mie tief fie in der Meinung der Menfchen gefunten 

waren. Schon im Sommer 1439 traten die preußifchen Städte mit 

Conrad von Erlichshauſen dafür, daß dieſer Walter von Loe aus Livfand in bie 
Ballei Utrecht überficdeln dürfte. 

1) Vergl. Voigt (VII. 740.), der alle diefe Einzelheiten einem Briefe des Kom» 
thurs von Memel dat. Memel Donnerstag nah Matthäi 1439 entnommen. 
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dem Landadel in Berbindung , tagten eigenmächtig zufammen in El⸗ 

hing und überreichten dem Hochmeifter verfchiedene Bitten und For⸗ 

derungen , die diefer theild ausweichend, theils abfchläglich beantwor⸗ 

tete. Zu Ende des Jahres, ald dad Zerwürfniß im Orden und bie 

Abſetzung Rußdorf's durch die Meifter von Deutfchland und Livland 

befannt geworden, traten die Städte mit dem Adel der weftlichen Pro» 

vinzen in der Stadt Kulm zufammen , und bier nahmen nunmehr die 

Klagen und Forderungen ſchon einen ganz andern Zon an. „Wo ift 

ein Armer im Lande, hieß es jetzt (Boigt VII. 747.) , deffen Aeltern, 

Brüder, Freunde oder der nicht felbft vom Orden gemishandelt, wo 

einer, deflen Privilegien und Freiheiten nicht gefchmälert find? Unſere 

Freunde haben fie zu Saft geladen und unter dem Scheine der Freund⸗ 

fchaft verrätherifch ermordet, andere ohne Urtheil und Recht, ohne An⸗ 

klage und Berhör enthauptet oder ihrer-Güter beraubt, Männer um 

ihrer fchönen Frauen willen erfäuft oder ihre Frauen und Töchter ver- 

führt, ihre eigenen Freunde zu Wafler und zu Lande verfauft und den 

Kaufmann mit Laften aller Urt befhwert..... Furwahr ed taugt 

nit, dag wir länger ſtill fiten und fehmweigen, fondern es will 

vonnöthen fein, dag wir bedenfen und beratben, wie wir ſolch unleid» 

liches Zoch von unferm und unfrer Nachkommen Nacken fchütteln.“ 

Da Rußdorf unter dem Einfluß der Ordendgebietiger diefe Kla⸗ 

gen hart und höhnend zurücdwies, fo begann das Jahr 1440 unter 

neuen Tagfahrten und Berathungen, und es erwachte bald der Ge. 

danke eined engen Zuſammenſtehens, eines Bundes, zu Ber- 

einigung der Kräfte der Einzelnen, zu Abwehr ungerechten Drudes 

und zu Erreichung gerechter Wünfche und Forderungen: alfo eines 

Eidechfenbundes im Großen. Sept geftand Rußdorf einen Verhand⸗ 

lungstag zu, auf welchem die Gefuche und Anforderungen der Stinde 

einer genauen Prüfung unterzogen werden follten. 

Zu gleicher Zeit brach aber auch der Unwille der beffern Ordens» 

ritter, die ein Zurückführen des Ordens auf Zucht und Sitte durch 

firenge Anwendung der Gefege verlangten, in offene Auflehnung gegen 
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den Hochmeifter und deflen fchlechte Umgebung aus. Die drei Eon- 

vente zu Königöberg, Balga und Brandenburg fagten dem Hochmeifter 

gradezu den Gehorſam auf, hielten unter einander Berathungen und 

faßten vorübergehend ſogar den Beſchluß, ganz aus dem Deutfchen 

Drden auszufcheiden und in einen andern Orden überzutreten. Auch 

im Eonvente zu Eibing durfte der Komthur von Befehlen ded Hoch⸗ 

meifterd gar nicht mehr fprechen, ja im Convente zu Marienburg felbft 

kam ed zu Scenen wilder Zmwietracht, vor denen Rußdorf, in einen 

Schlitten fich werfend, nach Danzig entfloh, wo er auch nur mit 

großem Mistrauen aufgenommen wurde. Bald gingen die drei öft« 

lichen Eonvente, die nun auch mit den Städten und Ritterfchaften in 

Berbindung traten, fo weit, daß fie den verhaßten Drdensmarfchall 

von Nabenftein überfielen , ihm mit Gewalt die Schlüffel und Amts» 

fiegel abnahmen und ihn für abgefept erflärten. Rußdorf mußte ſich 

das gefallen laffen, ernannte auf Berlangen der Gonvente den geach⸗ 

teten und verftändigen Conrad von Erlichdhaufen zum Ordendmarfchall 

und wollte feinen Freund Rabenftein ald Komthur nad Thorn ver- 

fegen, worüber aber auch dort Empörung ausbrach. Wir halten dieſe 

Sonderftellung der drei Convente, an welche fi) die andern öftlichen 

Eonvente anfchloffen,, für wichtig, weil fie das fpätere Auseinander- 

fallen des preußifchen Ordensſtaats in zwei feindliche Hälften fchon 

einleitet und vorbereitet. 

Bor Eröffnung des eigentlichen Landtages wurde zum Sonntag 

Reminifcere 1440 eine allgemeine Zagfahrt nach Elbing ausgeſchrie⸗ 

ben, wohin Ritter und Knechte und Bevollmächtigte aller Städte zu⸗ 

fammenftrömten. Hier wurden dann die Hauptklagen und Beſchwer⸗ 

den in vierzig Artikel zufammengefaßt, die und ein grauenvolles Bild 

von dem Zuſtande des Landes entwerfen und die vollftändig abgedruct 

find in: Schüg, Gefchichte von Preußen. BI. 106-108. Da 

Voigt (VII. 758.) dies wichtige Dofument gegen feine Gemohn- 

heit in fehr gedrängter Faſſung mittheilt, fo wollen wir daffelbe aus 
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Schüß einigermaaßen vervollfländigen. Die wichtigften Befchiwerden, 

die in den vierzig Artikeln vorfommen, waren befonders folgende: 

Daß der Orden fih willfürlihe Erhöhung der Zollabgahen er- 

laube; — daß er Traktate mit dem Auslande ohne Zuziehung der 

Stände abgeſchloſſen; — daß man zu Gunſten der Lithauer den Frie⸗ 

den mit Polen gebrochen und dadurch das Land der Berwüftung preid- 

gegeben ; — daß der Hochmeifter von ‘Blauen ohne Genehmigung der 

Stände fei abgefeßt worden; — daß die Drdendgebietiger den Stän- 

den Zufammenfünfte, zu denen fie berechtigt wären, mit Gewalt ver- 

wehren wollten; — daß Steuern zur Berbefferung der Münze erhoben 

worden, die Münze aber noch fo fhlecht fei wie zu Wallenrod's Zei⸗ 

ten; — daß der Orden fich des Pfundzolled anmaaße; — daß die 

Drdendherren gegen die Landesgeſetze einen Mahlzwang erzwingen woll- 

ten; — daß der Orden ſich, wider fulmifche Freiheit und flämifches 

echt, der Güter derer anmaaße, die ohne direkte männliche Erben 

geitorben; — daß der Orden vielfach widerrechtlich in die ftädtifchen 

Rechte eingegriffen,; — daß zwei Ritter ohne Urtheil und Recht ente 

hauptet worden !); — daß ein Edelmann im Thurm verfault wäre; — 

daß der Komthur von Elbing einen Mönch habe enthaupten laſſen, 

weil er eine Eitation nach Rom ausgewirkt; — und einen Fähndrich 

erfäufen laffen, weil er feinen Sold verlangte, — dag ein Vogt in 

Kurland fechzehn Perſonen, die ihr Recht in Rom fuchen wollten, 

unterd Eis habe fteden laffen; — daß der Hochmeifter von Plauen, 

der Komthur von Neidenburg und Mewe und der Treßler von Ma- 

rienburg mehre Ritter?), Kaufleute und andere angefehene Männer habe 

fangen und umbringen laffen; — daß der Komthur von Thom einen 

Zimmermann babe umbringen laffen, um mit defien Frau zu leben; — 

1) Die Namen aller unglüdlihen Opfer der Ordenswuth find bei Schüß 
genannt. v 

2) Unter dieſen war auch der Ritter des rigiſchen Erzſtifts, Johann von Dalen, 
der im Jahre 1416 von mehren Ordensherren in Preußen war ermordet worden 

(Inder 724. 725.). Nah langen Verhandlungen darüber mußte der Orden als 

Sühne drei Vilarien gründen. 
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daß drei Bürgermeifter von Danzig, tro freiem Gelette, ohne Urtheil 

und Recht durch den Komthur gemordet wären, und daß derfelbe 

Komthur die Wittwen, ald fie darüber klagten, ihrer Güter beraubt 

hätte!); — dap Niemand fein Recht gegen den Orden weiter fuchen 

dürfe, und daß die Zeugen , wenn fle nicht bezeugten,, wie der Orden 
verlange, in den Thurm geftedt und mishandelt würden; — daß die 

Bauern bei den Lieferungen fchmählich betrogen würden; — daß die 

Gebietiger nah Willfür Maaß und Gewicht veränderten, — daß der 

gemeine Mann zu Dienften gezwungen würde, zu denen er nicht ver⸗ 

bunden wäre; — daß die Gebietiger Verlauf und Handel trieben und 

erſt ihre eigenen Waaren abfepten , ehe fie Andern den Verkauf geftat« 

teten; — daß endlich der große Uebermuth, das Prablen und die 

Schwelgerei der Ordenöritter gar nicht mehr beftraft würden , daher 

denn in den Conventen wie in den Städten und auf dem Lande Weis 

* ber, Kinder und Mägde verunehrt und verführt würden, und daß auf 

gottlofe Weife verfchwelgt würde, was man den armen Unterthanen 

durch allerlei Finanzerei abgeftreift. So würden die armen Leute ges 

fhunden und aufgerieben,, wie Schafe von reißenden Wölfen, fo daß 

fie weder Wolle noch Haut behielten. 

Die vierzig Artikel wurden fofort im ganzen Lande verbreitet, 
von den fechd großen Städten wurden alle kleinern, von den Ritter: 
ſchaften der weftlichen Provinzen die der öftlichen aufgefordert, an dem 

neuzuftiftenden Bunde Theil zu nehmen, und dazu wurden Alle auf 

den Sonntag Judika, den 14. März 1440, nad) Marienwerder ein⸗ 

geladen. Hier vereinigten fich einundfünfzig Stellvertreter der Nitter- 

ſchaften und die Sendeboten von einundzwanzig Städten und unter 
flegelten, troß der verfuchten Einfprache des Großfomthurd, die Bun- 

desafte, durch welche der Preugifhe Bund conftituirt wurde: aus 

der Eidehfe war ein Krokodil geworden, welches den Drden zu ver⸗ 

1) Der fhauderhafte Mord der drei Bürgermeifter von Danzig, welchen zu 

verhüllen Boigt ſich fo viel Mühe gegeben, liegt bier offen vor unferm Blick. 
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fhlingen drohte. Die Beitimmungen des neuen Bundes finden ſich 

aufgezählt bei Voigt VII. 763; fie find bei Kopebue IV. 25. kurz in 

folgende Worte zufammengefaßt: Wir wollen und geloben, 

daß jeder Unterthan getreulich thun folle, was er feinem 

Herrn [huldig; dafür müffe diefer unfere Rechte und 

Freiheiten ungekränkt laffen, alte Befhwerden ab» 

thun, feine neuen begründen. Gefhähe aber dennoch 

Gewalt, fowollenwiresdem Hochmeiſter flagen; hilft 

der nicht, fo foll der Kläger vor das große Landgericht 

treten; und bliebe ev auch da hülflos, fo wollen wir 

feft zufammenphalten gegen den Gewaltthäter.“ Nach und 

nach fchloffen fich auch noch andere Städte und Ritterfchaften dem 

Bunde an, welcher fih bald über den größten Theil des Landes aud- 

gebreitet hatte. Nur Samland und Natangen hatten fich wenig dabei 

betheiligt, fo daß wir auch bier wieder ein Abfondern der äftlichen 

Provinzen von den weltlichen wahrnehmen können. 

Rußdorf, der jebt den aufrührerifchen Geift unter den Ordens⸗ 

brüdern noch mehr fürchtete, ald den geregelten Widerftand der Stände, 

entfchloß fih, den Bund nun förmlich zu beftätigen. Neununddreißig 

Bebietiger des Ordens mwilligten mit in dieſe Beftätigung ’), darunter 

nur Wenige mit redlihdem Willen, die große Mehrzahl mit der Abficht, 

dem augenbliclihen Sturm nachzugeben und ihr Wort bei guter Ge- 

legenheit zu brechen. Ein großer Theil der Ordensgebietiger konnte es 

nicht über fich gewinnen, auch nur zum Schein nachzugeben; fie 

drohten laut, nicht eher zu ruhen, als bid der Bund wieder zerriffen 

und die treulofen Unterthanen zu Pflicht und Gehorfam zurücdgebracht 

wären. Auf Anftiften diefer Roheften unter den Rohen gefchah es, 

1) Zrog allen Dokumenten und Chroniken, welche diefe Beftätigung erweifen, 
fagt der Verfaffer der Histoire de l’Ordre Teut. T. V. p. 523. mit unvergleich- 
licher Naivetät: On ne se persuadera jamais, que le Grandmaltre ni aucun 

des Chevagiers ait été assez born6 pour approuver une pareille ligue. Dies 
mag denn auch hinreichen, um die Glaubwürdigkeit und Zuverläffigkeit diefed Werts 
ind rechte Licht zu fepen. 
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daß in einer Nacht fiebzehn dem Bunde treu ergebene Edle überfaflen 

und mishandelt, ihre Höfe in Brand geftect wurden, was denn nur 

ein noch feſteres Aneinanderfchliefen der Bundesglieder zur Folge 

hatte. Auf die Thätigfeit des Preußifchen Bundes, der von nun an 

die Berwaltung des Landes mehr und mehr an fich zog, brauchen mir 

bier nicht weiter einzugehen, nur der erften Großrathsſitzung wollen 

wir kurz noch Erwähnung thun. Das Geriht war aus ermählten 

Delegirten des Ordens, der Bifchöfe, der Ritterfchaften und Städte 

gebildet, gewiß in folcher Weife, daß die Stände das Uebergewicht der 

Stimmenzahl hatten. (Bergl. Boigt VII. 775. Note 3.) Als das 

öffentlich gehaltene Großgericht feierlich eröffnet worden war, traten 

die Kläger mit ihren Befchwerden gegen ihre feitherigen Herren auf. 

Unter den erften Einer mar Hand von Bayfen, ein durch feinen Geift, 

feine Schidfale und feine Stellung audgezeichneter Ritter. Dieſer 

klagte gegen den Erzbifhof von Ermland, in deflen Gebiete feine Gü- 

ter lagen und der felbft im Großgerichte faß, daß er ihm einen See 

mit Gewalt genommen und bis hiezu nicht herausgegeben habe. Die 

Sache wurde zu Gunften Bayſen's entfhieden. Dies machte unge: 

heured Auffehen, und zu den nächiten Sigungen ftrömten Kläger aus 

allen Theilen des Landes zufammen. Der fo lange mit Gewalt zurüd« 

geftaute Haß und Unmille des Volks brach nun durch die geöffneten 

Schleußen hervor und ergoß fih in einer wahren Fluth von Klagen 

und Beſchwerden. Diele forderten Strafe wegen Verführung ihrer 

Frauen und Töchter, Andere verlangten ihre Freunde aus den Or⸗ 

denskerkern zurück; wieder Andere forderten Blutrache wegen ermorde- 

ter Verwandten; ein Sohn jammerte um Hüffe für feinen mishandels 

ten Bater u. f. w. Alte und neue Beichwerden durchkreuzten ein« 

ander und betäubten die Richter. Lebende und Todte wurden vor 

geladen, Großes und Kleines mit gleichem Ungeftüm gefordert. Man 

befhloß und mußte befchließen, jet nur die neueften Klagen zu 

hören, gegen Lebende gerichtet, oder Misbräuche der jebigen Regierung 

betreffend. Die vielfach verflagten Ordensritter, gefolgt von ihren Ge⸗ 
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noſſen, von ihren Knechten, hatten ſich in immer größerer Zahl und 

zum Theil bewaffnet unter den Zuſchauern angeſammelt; ſie, die bis⸗ 

her jede Willkür und jede Grauſamkeit ſtraflos geübt hatten, hörten 

jetzt den Verhandlungen, die endlich einmal im Namen der Ge- 

rechtigfeit geführt wurden, mit faum verbiffenem Grimme zu; und 

als endlich die Entfcheidungen verlefen werden follten,, da fuhren die 

ordendritterlichen Richter und Zufchauer von ihren Sipen auf, lärm- 

ten und tobten, daß die Stimmen der Richter wie der Kläger vergebens 

durchzudringen fuchten, fprengten den ganzen Gerichtöhof aus einander 

und fchieden mit geballten Fäuften und gefchtwungenen Waffen unter 

der Drohung: „Ihr Lande und Städte follt den Tag nicht wieder er⸗ 

leben, an dem hr über Eure Herren Recht fpreht!* — Und wirk⸗ 

lich gelang ed nicht, das Großgericht wieder zu verfammeln, bis 

man, wie die Chronik fpricht: „mit den ftolzen Herren einen andern 

Gang ging.” 

Während der größere Theil ded Drdend dem Bunde fo trobig 

Hohn ſprach, verbanden fich die drei Convente und ihre Anhänger, 

wahrfcheinlich die ganze Partei der Weftphalen , feft mit den Meiftern 

in Livland und Deutfchland und mit dem Preugifhen Bunde, 

unter deſſen Willen der Hochmeifter fich jept unbedingt beugen mußte, 

Der ganze Proceß der Gährung und Neubildung im Innern des 

preußifchen Staats verlief aber ohne Störung von außen, weil in Li⸗ 

thauen immer noch innere Unruhen herrſchten, welche durch die Er- 

mordung Sigmund’3 um Oftern 1440 noch vermehrt wurden, und 

weil Polen, in ungarifche und böhmifche Succeffiondfriege verwidelt, 

froh war, mit dem gedemüthigten Orden im Frieden zu bleiben. 
Auf Einladung der Stände und unter ausdrücklicher Derbürgung 

derfelben für die vom Hochmeifter und den preußifchen Bifchöfen aus⸗ 

geftelten Geleitäbriefe famen die Meifter von Deutfchland und Liv 

land im Oktober 1440 nach Danzig, wohin aud) der Hochmeifter, zwei 

Bifhöfe und die Sendeboten der Ritterfchaften und Städte ſich be 

geben hatten. Es wurden dort neue Audgleichungsverfuche gemacht, 
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fie fcheiterten aber fogleih an der Vorbedingung, welche die beiden 
Meifter ftellten: daß nämlich die Aechiheit und Gültigkeit der Orfeln- 

ſchen Gefepe unbedingt follte anerfannt werden. Nunmehr wurden 

ſechzehn Perſonen aus den Bevollmächtigten der Stände zu Bermittlern 

zwifchen dem Hochmeifter und den beiden Meiftern ernannt. Die 

Meifter wollten auf einen friedlichen Vergleich eingehen, jedoch nur 

unter der Bedingung, daß der Hochmeifter „ehrlich und redlich“ Or⸗ 

ſeln's Gefepe anerfenne; in allen übrigen Punkten würden fie fich 

„glimpflich und nachgiebig” zeigen. Endlich fam man dahin überein, 

daß von beiden Seiten gleich viele redliche und ehrbare Männer erwählt 

würden, diefen die Prüfung der Orſeln'ſchen Gefege übertragen und 

Alles ihrem Urtheil unterivorfen würde. Auf diefem Grunde wurden 

dann am 16. November Präliminarartitel zur Sühne unter den drei 

Meiftern aufgefept (Inder 1469.), die felbft wieder ald Grundlage 

für eine weitere Berhandlung in Stettin am Jakobitage des fünftigen 

Jahres dienen follten. Die Präliminarartifel fcheinen aber von den 

beiden Meiftern nicht unterzeichnet worden zu fein, dieſe zogen viels 

mehr unverföhnt von dannen. Sept war aber die geiftige Zähigkeit 

und bie Lebenäfraft des greifen Rußdorf erfchöpft. In Marienburg 

wieder angefommen, erflärte er feinen Gebietigern , daß er das Hoch» 

meifteramt niederlegen wolle. Es ward ein Kapitel im Hauptbaufe 

verſammelt, vor welchem er am 2. Januar 1441 die Entfagungsafte 

vollzog, wogegen ihm durch diefelbe Akte die Erfüllung verfchiedener 

Wünfche zugefichert wurde. Schon acht Tage darauf ftarb er zu Ma- 

rienburg. Seine Thaten haben ihn gerichtet ! 

In welcher Weife das Völkerrecht unter den Nationen Europad 

im fünfzehnten Jahrhundert geübt wurde, darüber fönnen wir ein 

paar recht fchlagende Beifpiele aus der livländifch-preußifchen Gefchichte 

anführen. Als eines Tages im Jahre 1435 eine englilche Kauffarthei⸗ 

flotte bei heiterer Windftille im Rigifchen Meerbufen lag, kamen ein 

paar livländifche reich beladene Schiffe mit ſchwacher Randbrife aus der 

Düna herausgefahren und wollten nach Weiten fegeln. Die Engländer 
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falutiren , Inüpfen eine Unterhaltung mit der Bemannung der livlän- 

diſchen Schiffe an und laden diefelbe zu einem Gaftmahl auf ihre 

Schiffe ein. Kaum aber find die Livländer auf die englifchen Schiffe 

gefommen, fo werden fie von ihren verrätherifchen Wirten überfallen, 

gefeffelt und ind Meer geworfen, die Schiffe mit der ganzen Ladung 

ald gute Priſe mitgenommen (Krang Vandalia XI. 37,). Aus dieſer 

Frevelthat entipann fich ein weitläuftiger Proceß ; nach langem Hin- 

und Herfchreiben verſprach König Heinrich V. endlich zu Calais 19000 

Nobeln ald Schadenerfag zu erlegen, aber auch diefe Summe fcheint 

nicht einmal audgezahlt worden zu fein. 

Aehnliches gefhah im Jahre 1438 bei Lübeck. Während die 

Hanfa mit den Holländern und Seeländern im Kriege ſtand, waren 

achtundzwanzig preußifche und livländifche Schiffe, aus Spanien kom⸗ 

mend und mit Salz geladen, in die Zrave eingelaufen. Da auf der 

Rhede ſich holländische Kriegsfchiffe zeigten, fo ließen die Hanſeaten 

anfragen, ob fie, da fie vor Ausbruch ded Krieges die Oftfee verlaffen, 

mithin feinen Theil am Kriege genommen hätten, jebt ungefährdet 

ihren Weg nach Danzig und Livland fortfeßen könnten. Sie erhiel⸗ 

ten die freundlichften Zuficherungen, wurden aber, als fie aus der 

Trave ausliefen, von den Holländern gefangen genommen und mid- 

Handelt, die ganze werthvolle Ladung wurde weggenommen. Auch über 

dieſen Seeraub entfpann ſich ein Rechtäftreit, der erft im Jahre 1441 

zu Kopenhagen durch einen Bergleic (Inder 1480.) befeitigt wurde‘). 

Freilich erlaubten fih auch die Hanfeftädte öfters Gewalt und Un- 

gerechtigkeit, um ihre egoiftifchen Handelszwecke überall zu verfolgen, 

und manche Gewalt der Fremden mag nur Wiedervergeltung geweſen 

fein. Bergl. Monumenta Liv. ant. IV. p. 72. 

Werfen wir bier noch einen Blid auf die livländifchen Städte, fo 

1) Die Holländer zahlten 9000 Pfund Groſchen. Davon erhielten die Preußen 

7000, die Eivländer 2000 Pfund. Den vom Hochmeifter Erlichshauſen geſchloſſenen 

Vergleich unterfiegelte neben Thorn, Danzig und Elbing auch Riga. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. II. 8 
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finden wir die Blüthe derfelben noch frifch und unverwellt, während 

die preußifchen Städte durch die verwäftenden Kriege und durch die 

Anarchie im Innern ded Staatd einen großen Theil ihres Anſehens 

und ihres Wohlftands eingebüßt hatten. Riga, Dorpat und Reval 

beherrfchten noch immer die drei Haupthandeläftraßen nach Nowgorod 

und dem Orient, während Riga zugleich den ganzen Handel mit ben 

lithauiſchen Provinzen faft allein an fich gezogen hatte. Der Handel 

mit Rußland gewann im erften Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts 

noch an Ausdehnung; denn einestheild war Riga (vergl. Brotze in 

Hupel's N. Nord. Mife. 17. S. 152.) mit Polozk durch Verträge 

vom Jahre 1399 und 1406 in erweiterte Handelöverbindungen getre⸗ 

ten und anderntheild benutzten die livländifchen Städte auf nicht fehr 

edle Weife eine zwiſchen Nowgorod und der Hanfa audgebrochene Mid- 

helligkeit wegen abnehmender Länge der eingeführten holländifchen 

Tuche. Sie fuchten nämlih, um den Handel nad Rowgorod und 

Pleskau allein an fich zu reißen, jene Mishelligkeit gefliffentlich in 

ein dauerndes Zerwürfniß zu verwandeln und goffen mit ftill geſchaͤf⸗ 

tiger Hand nährendes Del in die erfte auffladernde Flamme. der Zwie⸗ 

tracht. Doch gelang dieſes feine Stüd nicht für lange Zeit; die deut» 

fchen Hanfeftädte durchfchauten es bald und ftellten die Eintracht mit 

Nowgorod bald wieder her. (Bergl. Monum. IV. 72.) 

Die Sitten der livländifchen Städtebewohner waren im Anfange 

des fünfzehnten Jahrhunderts einfach, aber natürlich nicht ohne Bei⸗ 

mifchung von Rohheit im Gefchmad, in der Lebendweife, in grau⸗ 

famen Thaten der Einzelnen. Für Bequemlichkeit und Annehmlichkeit 

bes Lebend, die in der Regel mit der wachfenden Bildung gleichen 

Schritt hält, wurde in diefer Zeit ſchon Manches gethan. Der Markt⸗ 

plap und einige Hauptftraßen wurden in den Jahren von 1410— 1420 

gepflaſtert, eine Stadtapoiheke wurde eingerichtet, ein Stadtwundarzt 

befoldet; eine erfte Thurmuhr regelte die Zeit, ein Schlachthaus, 

Fleifchicharren, ein Badehaud u. f. w. wurden gebaut; auch durch die 

Buurfprafe ferner für Reinlichfeit und Gefundheit der Stadt Sorge 
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getragen. Am mwichtigften und intereffanteften erfiheint das Kirchen⸗ 

und das Schulmwefen, wobei wir einen Augenblick verweilen wollen. 

ALS die befonderd audzeichnende Eigenfchaft des Mittelalters 

nennt man überall rühmend und preifend die Frömmigkeit. Es 

aibt aber Fein Wort in der deutfchen Sprache, das zugleich zivei fo 

aanz verfchiedene, ja einander beinah entgegengefepte Stimmungen der 

Seele bezeichnete, wie grade dieſes. Wir verftehen darunter einmal 

jene Demuth, jene ftille Befcheidung, die fi ohne Murren dem Wil⸗ 

len einer heilig waltenden Gottheit unterwirft, die bald unter diefer, 

bald unter jener Form des Kultus fich Findlich dem Bater im Himmel 

zu nähern fucht und ihre Gebete unmittelbar aus dem Herzen zu ihm, 

dem Emwigen, hinauflendet. Mit demfelden Worte Frömmigkeit be- 

nennen wir aber auch jene unruhigen Empfindungen einer Seele, 

welche ihre Gebete, von Geremoniendienft begleitet, in Furcht und Zer⸗ 

knirſchung zu einem immer zürnenden Gott Binaufruft, die dafür eine 

ganz bejonders bevorzugte und begnadigte Stellung, wie auf Erden fo 

im Himmel, für fich beanfprucht, und alle Diejenigen , die nicht grade 

in derfelben Form, wie fie, zum Herrn der Schöpfung beten, für ver- 

Iorene, für ewig verdammte Sünder erflärt. Wenn diefe beiden Arten 

der Frömmigkeit, wie man aus ihrem Namen fchließen follte, wirklich 

Scheitern find, fo find es zwei fich fehr unähnliche Schweftern, fo vers 

fchieden von einander, wie Befheidenheit und Anmaaßung. 

Die befcheidene Frömmigkeit ift immer, befonderd im weiblichen Ge⸗ 

müth, die Quelle der reinften Tugenden, die anmaaßende Frömmigkeit 

fann oft auch zu großen, zu aufopfernden Thaten begeiftern und unfere 

ganze Bewunderung in Anfpruch nehmen; fie hat aber das Eigen» 

tbümliche, daß fie nicht fowohl Tugenden übt, als vielmehr folche 

Handlungen, welche von der Kirche oder meift von einer Partei in 

der Kirche erft zu Tugenden geftempelt find. Wird fie als blos 

äußerliche Rolle zu Erreichung irdifcher Zwecke mißbraucht, dann tritt 

fie aus dem Gebiete der Wahrheit in das der Lüge und Scheinheilig- 

feit über und wird ein häßliches Lafter, das Gott und Menfchen zu 
8* 
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betrügen trachtet. Die befcheidene Frömmigkeit, die Achte Perle des 

Glaubens, war im Mittelalter eben fo felten, vielleicht noch feltner als 
in unfern Tagen ; die anmaaßende Frömmigfeit war faft in allen Na» 

tionen Europas verbreitet und hat viel fehöne und erhebende, aber 

noch viel mehr grauſame und abfcheuliche Thaten veranlaßt. 

Nachdem wir fo den Begriff und den Werth der Frömmigfeit des 

Mittelalters feitgeftellt, wollen wir hier noch von einigen ihrer Thaten 

fprehen. Den Heidenmord,, die Judenverfolgung, den Wunder- und 

Aberglauben, die Selbftpeinigung u. f. w., die wir als Ausdrud der 

allgemeinen Frömmigkeit der Zeit betrachten müffen, kennen wir 

fhon in verfchiedenen Beifpielen aus diefer Erzählung. Wir wollen 

hier noch einige Beifpiele anführen, in welcher Weife die Frömmigkeit 

der Einzelnen den Himmel zu gewinnen oder zu erobern trachtete. 

Das gewöhnlichite und beliebtefte Mittel dazu, und zu welchem auch die 

Geiftlichkeit immer am meiften rieth, beftand in Schenfungen und 

Bermächtniffen an Kirchen, Klöfter und milde Stiftungen, welche auf 

diefe Weife in den Beſitz großer Reichthümer gelangten und noch 

größerer gelangt wären, wenn nicht von Zeit zu Zeit die Raubzüge der 

Nachbarn das Land verwüftet, die Kirchen und Klöfter niedergebrannt 

hätten. In der Stadt Riga befanden fich immer nur zwei, fhon vom 

erften Albert geftiftete Mönchsflöfter,; neuem Erwerbe von Grundbefig 

durch die todte Hand hatte die Stadt fih mit Energie und Erfolg wie 

derfegt. Nonnenklöſter werden und vier genannt: das Marienmagda- 

lenenkloſter'), das wahrfcheinlich von der Ritterfchaft war gegründet 

worden, und in welches auch befonderd adliche Töchter aufgenommen 

wurden ; das Kloſter der Singenden Frauen ; das Klofter der Deguinen, 

einer Art Halbnonnen, welche feine ftrenge Regel hatten und bei welchen 

ſich unberathene Töchter aus guten Häufern der Stadt in Penſion be- 

geben konnten ; endlich das Klofter der Grauen Schweftern, welche fich 

mit dem Unterricht der Tugend abgaben. Bon milden Stiftungen 

1) Es ftand an der Stelle, wo jet die ruffifche Kirche fteht. 
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befaß die Stadt im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert das Ar 

menhaus in St. Jürgensburg, den Convent zum heiligen Geift und 

zwei ranfenhäufer. Alle diefe Anftalten befanden fich unter geiftlicher 

Aufficht und Pflege und fcheinen, fowie die Klöfter, durch Mildthätig« 

feit der Lebenden, mehr noch durch Bermächtniffe der Sterbenden, fehr 

reich gewefen zu fein. Es ift und das Teftament eines Berthold von 

Kokenhuſen aufbewahrt, der nicht nur jeder Kirche und jedem Klofter 

in Riga anfehnliche Summen, fondern auch jedem einzelnen Mönch, 

jeder einzelnen Nonne eine milde Gabe, und jeder Armenanftalt ein 

Legat audgefeht hatte; der ferner eine neue Bicarie und einen neuen 

Altar gegründet und zu Befoldung eines Predigerd hundertundfünfzig 

Mark angewiefen hatte, während er zum Ausbau der Stadtmauer, die 

feiner Baterftadt erhöhte Sicherheit gewähren follte, nur fünf Mark 

ausgeſetzt hatte. Solcher Gefchenke, Stiftungen und Legate an Kir- 

hen und Geiftliche gab es fehr viele (vergl. Monum. IV. ©. 66.). 

Ganz originell erfcheint das Teftament eines angefehenen Mannes in 

Riga, Conrad Fiſch, der in feinem im Jahre 1425 errichteten Teſta⸗ 

mente anordnete: es folle für Hundert Mark, die er dazu audfepte, ein 

ordentlicher Mann, am liebften ein SPriefter, getwonnen werden, der 

zum Seelenheil des Teftatord felbft und feiner Hausfrau zum heiligen 

Grabe nach Jerufalem ziehen müfle. Dieſer Fifch wollte alfo die Mühe 

und den Schweiß des bezahlten Wallfahrers, der ftatt feiner nach er 

tufalem marfchiren mußte, für fein eigenes Seelenheil dem lieben Gott 

in Bilanz ftellen. 

Die Einwohner von Riga erfannten ſchon im vierzehnten Jahr⸗ 

hundert, was viele Perfonen in vielen Ländern Europas jetzt noch 

nicht zu wiſſen feheinen : daß freiere und höhere Bildung nur möglich 

wäre, wenn man die Schule der Aufficht und Leitung der Geiftlich- 

keit entzöge. Während eine Schule im Kreuzgange der Domkirche 

unter der Aufficht des Domtapiteld ftand, hatte die Stadt ſchon im 

Fahre 1390 eine zweite Schule an der Peteröfirche gegründet, welche 

von dem Rathe der Stadt beauffichtigt wurde. Dagegen trat das 
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Domkapitel mit einer Befchwerde beim PBapfte auf und erhielt von 

Bonifacius IX. am 3. Oktbr. 1491 eine Bulle, welche ihm das Pa- 

tronatärecht über die neue Schule ertheilte (Monum. IV. ©. 67.), 

Dennoch behauptete die Stadt ihr Recht jetzt und auch wieder fechzig 

Fahre fpäter, ald nach dem Kirchholmer Bergleich im Jahre 1452 die 

Schule wieder dem Domkapitel übergeben werden follte, und bereitete 

fo den Boden für Aufnahme der Reformation vor, welche in Riga 

rafchen Eingang und fchnelle Verbreitung fand. — In ziemlich ähn- 

lichen Berhältniffen wie Riga befanden fich die beiden Schwefterftädte 

Dorpat und Reval: alle drei waren jedenfalld dem Orden und der 

Nitterfchaft an Bildung und Sitte überlegen, denn der Orden refru- 

tirte fich jegt, wie auch Voigt VII. 751. zugefteht, aus den ſchlech⸗ 

teften Elementen des deutfchen Adels, und die Söhne der Ritter und 

Knechte wuchfen wohl fo ziemlich ohne alle Bildung auf. 

Seit dem Jahre 1430 erfcheinen die drei großen Städte regel» 

mäßig auf den Landtagen als vierter Stand, fie nahmen alfo, wiewohl 

in befcheidener Weile, Theil an der Regierung und Verwaltung des 

Staats. Einen fräftigeren Antheil nahmen fie fortwährend auch an den 

SHanfetagen, von denen auch im fünfzehnten Jahrhundert mehre in 

Livland abgehalten wurden. Im Uebrigen fuchte namentlich Riga 

immer die vorfichtige Mittelftellung zwifchen Ordendmeifter und Erz 

bifchof zu behaupten, und befand fich dabei auch fehr wohl, bis die 

beiden alten Feinde, wie wir unten hören werden, fich um die Mitte 

des Jahrhunderts vorübergehend mit einander verbanden, um die reiche 

und mächtige Stadt zu demüthigen und die Oberherrſchaſt über diefelbe 

unter fich zu theilen. Der vom erften Albert und feinen Nachfolgern 

ernannte Vogt (Oberrichter) der Stadt hatte feit Albert Suerbeer'd 

Zeit den Namen eined Erzuogt3 angenommen und ftand mit den zwölf 

Rathsmannen an der Spike der ftädtifchen Verwaltung. Seit dem 

Ende des dreigehnten Jahrhunderts gab es aber neben den zwölf 

Rathsmännern auch vier Bürgermeifter und nun wurde ber Erzvogt 

aus den vier Bürgermeiftern erwählt und vom Erzbifchof durch Ver⸗ 



Die politifhen Nechte der Städte. 119 

Teigung de3 goldenen, mit einem Saphir geſchmückten Treuringes be- 

ftätigt. Der ganze regierende Rath beftand alfo im vierzehnten und 

fünfzehnten Jahrhundert aus fechzehn Perſonen. Vergl. Monum. p. 38. 

Die Drganifation ded preußifchen Bundes konnte nicht ohne be« 

deutende Einwirtung auf Livland und die livländifchen Städte blei- 

ben. Schon am 18. Januar 1441 Magt Fink darüber, dag Nitter- 

[haft und Städte eigenmächtig in Livland tagten: „was fie da 

handeln wollten, wiffe er nicht, aber mit Gottes und der Gebietiger 

Hülfe wolle er wohl fleuern.” Dem Orden gegenüber führten die 

ftändifchen Verſuche, fich fefter zufammenzufchließen und einen größern 

Einfluß zu gewinnen, zu feinem Refultat, in den Stiftöländern aber 

traten die Stände von jetzt an wohl mit größern Forderungen auf, 

und die fogenannten Stifteräthe, bon deren Entwickelung weiter 

unten die Rede fein wird, fingen jebt wohl an fich zu bilden. Zu einer 

Bedeutung wie in Preußen find die livländifchen Stände nicht ge 

langt, theils weil der Orden in Livland ſich nie in einem Zuftande fo 

völliger Auflöfung befunden, mie in Preußen unter Rußdorf, theild 

weil die Kraft der Stände in den verfchiedenen Stiftsländern 

mehr zerfplittert war, theild endlich weil eine zahlreiche deutſche 

Bevölkerung in Stadt und Land, die zum Kampf mit dem Orden am 

Ende doch die Kraft der Kauft hätte herleihen müffen, in Livland 
mangelte. Die Eingebornen waren zu fehr gehaßt und zu fehr gefürch⸗ 

tet, ald daß man fie gegen den Drden hätte gebrauchen mögen, denn 

ed brachen ohnehin immer noch‘, bejonders in Harrien und Wierland 

vereinzelte, aber bald unterdrücdte Bauernunruhen aus. Darin waren 

vielmehr alle Parteien der Deutfchen einig: die Feſſeln der Einge- 

bornen immer fefter zuſammenzuziehen und den Maflen ſowohl als den 

Einzelnen ein Abfchütteln diefer Feſſeln mehr und mehr zur Unmög- 

lichkeit zu machen. Zu diefem Zwecke wurden auf den Landtagen die 

nothwendigen Maafregeln von allen vier Ständen mit vollfommener 

Einhelligkeit gefaßt. 
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1441— 1449. 

Der Hocmeifter Conrad von Erlihähaufen. Er erhebt einen Pfundzoll, in welchen die 
Städte willigen müffen. Ein neues Ordensgeſetzbuch. Erlichehauſen und der Biſchof 
Franziskus Kuhſchmalz von Ermeland ſuchen den Preugifhen Bund aufzulöfen. Sie 
fheitern mit ihren Plänen. Einfluß ded Preußischen Bundes auf Livfand Die Dr: 
ſeln'ſchen Statuten aufgehoben. Die Livländer haben Fehden mit Lithauen und einen 
Krieg mit Rußland. Unglückliches Treffen bei Narva. Das Fehmgericht. Das Bis. 
thum Defel unter zwei Bifchöfe getheilt. Der Erzbifhof Sylvefter Stodewäfcher. Seine 
Berfprehungen in Marienburg. Seine Reife nah Livland. Sein feierliher Einzug in 
Niga. Sittlicher Verfall des Ordens. Tod Conrad's von Erlihshaufen. Die Geift- 
lichkeit in Preußen und Kivland. Mangel aller Bildungsanftalten und darum Mangel 
aller Bildung. Der livlandifche Adel. Die Bauern in Livland im Verhältniß zur Kirche. 

Nach vollzogener Abdanfung Rußdorf's wurden die-Meifter von 

Deutihland und Livland zur Wahl eined neuen Hochmeilters nach 

Marienburg eingeladen. Sie kamen, nachdem fie fih unter einander 

verftändigt und vollkommen fichernde Geleitäbriefe empfangen hate 

ten, im April nach dem Ordenshaupthaufe, und die einftimmige Wahl 

fiel am 12. d. M. auf Conrad von Erlichshauſen, den die drei auf 

rührerifchen Eonvente von Königäberg , Balga und Brandenburg dem 

willenlofen Rußdorf ald Drdensmarfchall aufgedrungen hatten. Und 

diefer Mann war unter allen Ordenögebietigern in Preußen vielleicht 

der einzige, der im Stande war, dem ganz in Auflöfung begriffenen 

Staate, wenigftend für einige Zeit, noch einmal eine Art von Feftig- 

keit und Anſehen wiederzugeben. Zwar find wir weit enifernt, ihn, 

wie Kogebue und Boigt gethan, einen ächten Biedermann zu 

nennen: dazu fehlten ihm alle nothwendigften Eigenfchaften,, er war 
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aber ein Mann von hellem Verſtande, von entſchloſſenem Willen, von 

kluger Mäßigung, und wo ihm das nöthig ſchien, von ſchlauer Lift 

und Berftellung. Mit diefen Eigenfchaften gelang e8 ihm leicht, zuerft 

die verderbliche Zwietracht im Orden auszugleichen, dann auch, den 

tief verhaßten,, aber mit Schonung behandelten Preußifchen Bund zu 

untergraben und zu erfchüttern,, endlich das Anſehen und die Macht 

ded Staats bie auf einen gewiffen Grad wieder berzuftellen,, wobei er 

freilich durch den Umftand ganz befonders begünitigt war, daß bie bei. 

den gefährlichiten Nachbarn ded Ordensſtaats, nämlich Polen und 

Lithauen fortwährend theild durch auswärtige Kriege, theild durch in» 

nere Unruhen befchäftigt waren und in den Wiederaufbau des Ordend- 

ſtaats nicht ftörend eingreifen mochten oder fonnten. 

Gleich nach vollzogener Hochmeifterwahl einigten fich die drei 

Meifter über ein Schiedögericht, welches über die Gültigkeit der Or- 

ſeln'ſchen Gefege endgültig enifcheiden follte. Der alte Saunsheim 

fheint alfo nicht fowohl aus perfönlihen und herrſchfuͤchtigen Abfich- 

ten auf Beibehaltung der Geſetze Orſeln's und auf die durch dieſelbe 

ermöglichte Abfegung Rußdorf's gedrungen zu haben, ald vielmehr in 

der deutlichen und gerechifertigten Ueberzeugung, daß bei längerer Re⸗ 

gierung Rußdorf's der volllommene Ruin des Orbdensftaatd unver 

meidlih war. Grlichähaufen ließ ed aber nicht einmal auf den Aus⸗ 

ſpruch des Schiedägerichtd anfommen, fondern erklärte im Juli 1441, 

in Vebereinflimmung mit feinen Gebietigern: er nehme die Statuten 

Orſeln's unverändert und ohne Weitered an und verfpreche, ihrem In⸗ 

Halte unverbrüchlich nachzufommen. Da er zugleich auch den Statt- 

halter von Livland Fink ald Landmeifter anerkannte und beftätigte und 

ein neues Statut entwarf (Inder 1474.), wornach indfünftige, um 

aller Barteiung und allen fernern Spaltungen im Orden vorzubeugen, 

jeder Meifter in Livland in feiner Amtöverwaltung unabhängig ver- 

faßzen ſollte; fo waren mit einem Male alle Zerwürfniffe im Orden 

ausgeglichen, und Alles Tehrte in die alten Formen des Gehorſams 

zurüd. 
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So leicht freilich waren die ftreitigen Punkte mit den preußifchen 

Ständen nicht auszugleichen. Diefe hatten ald Preußifcher Bund noch 

in der legten Regierungszeit Rußdorf's fich heimlich an den Römifchen 

König Friedrich III. mit der Bitte um Beftätigung ihrer Eidgenofjen- 

fchaft gewendet, und Friedrich hatte ihnen im Februar 1441 ein könig⸗ 

liched Diplom ertheilt, wodurch (Boigt VIII. 1.) der Bund und deſſen 

Erweiterung und ziwar mit feinem Zweck: jeden Bedrängten und Be- 

drüdten gegen Gewalt und Unrecht zu ſchützen, vom Könige gut ge- 

heißen und beftätigt wurde. Gegen diefen Bund, der fich feiner Kraft 

und Bedeutung volllommen bewußt war, Tonnte alfo Conrad nur mit 

großer Borfiht und Behutfamkeit vorfchreiten. Zuvörderft fam es ihm 

nur darauf an, ſich Geld zu verfchaffen, um damit der gänzlich er- 

fhöpften, von Rußdorf und feinen Freunden rein audgeplünderten 

Ordenskaſſe aufzuhelfen. Zu diefem Zweck wollte er neben den ge 

wöhnlichen Abgaben noch gewifle Zölle und namentlich den Pfundzoll, 

eine Abgabe von jedem in preußifchen Häfen aus⸗ und einlaufenden 

Schiffe, wieder einführen. Hierbei fiel e8 ihm nicht ſchwer, das In⸗ 

tereffe der Ritterfchaften von dem der Städte zu trennen, dann aber 

auch wieder die kleinen Städte von den großen und bandeltreibenden 

abzulöfen, und fo die leptern, die eigentliche Seele des Bundes, in 

diefer Geldfrage ganz zu ifoliten. Die Ritterfchaften, die ohnehin im 

Herzen den Städten nie gewogen geweſen, waren ziemlich leicht ges 

wonnen ; die Häupter der Nitterfchaften, die Herren von Ziegenberg 

und von Bayſen traten zum Hochmeifter in ein fehr freundfchaftliches 

Verhältniß und begünftigten denfelben aus ficherem Berfted heraus 

auf jede Weife. Mit den fleinen Städten mußten unterdeffen die ein- 

zelnen Komthure unterbandeln: fie wurden auch zum größten Theil 

gewonnen. Durch fchlichte und freundliche Reden auf den verfchiedenen 

Landtagen, durch Zuficherung eines allgemeinen Richttaged , der aber 

doch nie berufen wurde, durch allerhand Kleine Gefälligfeiten gegen die 

Städte in der innern Berwaltung, durch energifche Vertretung derfelben 

gegen die audwärtigen Mächte, wußte unterdeflen Conrad auch alle 
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Mitgliedes des Bundes immer mehr zu gewinnen und mit dem Or⸗ 

bensregiment zu verfühnen. Als die großen Städte dennoch auf einem 

Landtage zu Mewe den Pfundzoll entfchieden verweigerten,, da trat 

der Hochmeifter (Voigt VI. 43.) plöglich mit dem Worte hervor: 

Wir haben den Pfundzoll eingefept und wir werden ihn erheben. Un- 

fere Rechte und Privilegien wollen wir dem Römifchen Könige zur 

Rechtsentſcheidung vorlegen; was er audfpricht, foll und genügen 

u. f. w. 

Bor diefer Drohung erfchrafen die Städte, die in einem Rechts⸗ 

flreite vor dem Römifchen Könige viele Weitläuftigkeiten und große 

Koften vorausfahen. Es wurden neue Berhandlungstage angefebt ; die 

Führer der Ritterfchaften und die Bifchöfe traten als Vermittler auf; 

allein die großen Städte waren nicht zum Aufgeben ihrer Rechte und 

zu Anerkennung der willfürlichen Befteuerung feiten des Hochmeifters 

zu vermögen. Endlich betrat diefer denn wirklich den gefabtvollen Weg 

der Klage beim Kaiſer, und es gelangten noch im Jahre 1442 an die 

großen Städte Borladungen vor das NReichögericht. Da der Hochmeifter 

gleichzeitig für Ausbeflerung und Bemannung der ganz verwahrloften 

Ordensſchloͤſſer Sorge trug, fo wurde das Miötrauen der Städte gegen 

denfelben ſehr groß, und ed kam zu gegenfeitigen bittern Erklärungen 

und Anlagen, wobei befonders die Städte den Ritterfchaften den Vor⸗ 

wurf der Zreulofigfeit machten. Weil aber der Hochmeifter ruhig und 

feft auf feinem Willen beftand, fo gaben die Städte, um den Rechts⸗ 

gang vor dem Reichdgerichte zu vermeiden, endlich doch nach und 

einigten fich in den lebten Tagen des Januars 1443 mit dem Hoch⸗ 

meifter über die Art der Erhebung des Pfundzolls, von welchen zwei 

Drittheile dem Hochmeifter audgezahlt werben follten, während ein 

Drittheil, wenigſtens für Conrad’ Lebensdauer, den Städten felbft 

verblieb. 

Außer jenem Statut, das am 18. April 1441 für Livland be» 

fonderd war erlafjen worden, und das (Nichter II. 20.) über Aufnahme 

und über firengere Zucht und Sitte der Ordensbrüder, ſowie Über die 
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Maapregeln nach dem Tode eines Ritters, eined Gebietigerd oder des 

Zandmeifters felbft u. f. mw. neue Anordnungen enthielt oder meift 

nur alte Anordnungen neu einfchärfte, wurde auch in einem großen 

Kapitel im J. 1442 eine neue Abfaffung des allgemeinen Ordensge— 

ſetzbuches befchloffen,, in welches viele Verordnungen, die biöher nicht 
darin verzeichnet geweſen, jetzt in daflelbe mit aufgenommen werden 

follten. Auf diefe Weife entftand (Voigt VIII. 64.) diejenige Abfaf- 

fung des Ordensgeſetzbuchs, die wir jept noch befigen, und im folgen. 

den fahre wurden dann drei große Exemplare defjelben nad) des Ka- 

piteld Befchluß angefertigt und für Preußen, Deutfchland und Livland 

beftimmt. Für das Leben haben auch diefe neuen Gefepbücher feine 

Bedeutung gehabt, denn ſchon zu Conrad's Zeit wurden die verwil- 

derten und entjittlichten Ordensbrüder nur mit Mühe und nur 

äußerlich einigermaaßen durch die Willenskraft ded Hochmeifterd 

im Zaum gehalten; nach feinem Tode im J. 1449 aber brach über den 

Drden eine Zeit herein, die an Gottlofigkeit, an Freveln und Unheil 

aller Art felbit die Nußdorfiche Epoche noch übertroffen hat. 

Da ed dem Hochmeifter mit dem Pfundzoll fo gut gelungen war, 

fo dachte er fhon im J. 1443 daran, die Spaltung im Innern des 

Preußiſchen Bundes noch weiter zu völliger Auflöfung deifelben zu ber 

nutzen. Sobald er aber hierzu die erften Schritte getban, da traten die 

verfchiedenen Glieder des Bundes gleich wieder in feitere Berbindung 

unter einander und zeigten dem SHochmeifter einen fo entichiedenen 

Willen, ihren Bund aufrecht zu erhalten, daß Conrad mit kluger 

Vorſicht fofort die Ausführung feines Lieblingspland auf eine geeig- 

netere Zeit verſchob und wieder den warmen Freund des Bundes und 

beſonders der großen Städte, deren Geld er brauchte, mit großem 

Eifer ſpielte. 

Im Jahre 1446 glaubte er ſich zu einem neuen Angriff auf den 

Bund beſſer gerüftet. Er hatte eine Anzahl Heiner Städte durch aller⸗ 

hand Mittel an fih gezogen, er hatte Hand von Bayfen, mit dem er 

lange fchon in freundlichem Verkehr geftanden, durch ein Faß Wein und 
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ein Kleinod (Kotzebue IV. 274.) ganz in fein Intereſſe verflochten , er 

hatte ferner feicht die Bifchöfe des Landes, befonders Franziscus Kuh⸗ 

ſchmalz von Ermland für ſich gewonnen, ja nach einer Nachricht bei 

Baczko (Boigt VIII. 99.) waren fogar die Fehmgerichte gegen den 

Bund in Anregung gebradht. Zunächft follte Franziscus für den Hoch» 

meifter die heißen Kaftanien aus der Alche holen. Es war dies ein 

harter und rückſichtsloſer Mann, der ſich fhon manche Gemaltthat 

hatte zu Schulden kommen laffen,, der einen gefährlichen Bauernauf- 

rubr in feinem Bisthum im J. 1441 durch die härteften Maaßregeln 

unterdrüct hatte und der aus Haß gegen den Bund dem Hochmeifter 

gern die fromme Rechte hinreichte. Diefer Mann trat, nach getroffe: 

ner Webereinfunft mit Conrad, in einer Tagfahrt in Elbing an 

der Spibe der antern Prälaten auf und fprach mit frommer Salbung: 

Es fei ihnen amtliche und heilige Pflicht, für der Seelen Seligfeit zu 

forgen; fie müßten darum nach reiflier Erwägung der Sache offen 

erflären, daß der Bund gegen menfchliches und gegen göttliches 

Recht, gegen kaiferliche und päpftliche Verordnungen fei u. ſ. w. — 

Die verfammelten Stände gaben dem frommen Manne gar feine Ant- 

wort, fondern richteten an den Hochmeifter die deutliche und beftimmte 

Frage: ob er der Behauptung der Prälaten beiftimme* — Der Hoch⸗ 

meifter befand fich in einer fehr unangenehmen Lage und gab eine ger 

ſchraubte und unbeftimmte Antwort. Diefe wurde mit lautem Murren 

und Midfallen aufgenommen, und es liefen die Worte von Mund zu 

Mund: Nur gegen Gewalt und Unrecht haben wir und vereint, dar⸗ 

um find wir feine Rebellen, wie die Prälaten und beweifen wol» 

len. Wir könnten ed aber werden, wenn man und länger fo verun⸗ 

glimpft. (Kopebue IV. 75.) . 

Der Bund verbreitete in vielen Abfchriften die Rede drangſe 

Kuhſchmalz, und der Unwille im ganzen Lande ward ſo groß und ſo 

allgemein, daß Conrad es gerathen fand, ſeine Sache von der der 

Biſchöfe zu trennen und vor einer neuen Tagfahrt zu erklären > auch 

die Bifchöfe hätten es nimmer böfe gemeint, es fei ihnen kein ehren- 
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rühriger Vorwurf in den Sinn gefommen. Ja der Biſchof von Erm- 

land mußte mündlich und dann auch noch fhriftlich erklären : daß er von 

den Mitgliedern des Bundes ald frommen und treumürdigen Leuten 

nichts Unbilliges, nichts Unehrliches Habe fagen wollen! — Mit diefer 

unerwarteten Wendung der Dinge war dem ganzen Plane des Hoch⸗ 

meifterd und der Prälaten fchon die Spige abgebrochen, und Franzis⸗ 

cus, dem ferner noch ſcharf von den Gliedern des Bundes zugefet 

wurde, hielt ed für gerathen, fich aus dem unangenehmen Lärm der 

Ständeverhandlungen für längere Zeit in die Stille der bifchöflichen 

Wohnung zurüdzuziehen. Conrad aber hielt auf einer neuen Tag- 

fahrt in Elbing, nach getroffener Webereinfumft mit Bayſen (DBoigt 

vi. 101. Rote 2.) eine beruhigende und verföhnliche Nede und hoffte 

damit doch noch den Bund zur Auflöfung willig zu machen; den Or⸗ 

dendgebietigern aber befahl er: überall aufzulauern und auszuhorchen, 

die einzelnen Städte durch DBerfprechungen und Drohungen zum 

Austritt aus dem Bunde zu bringen. Die Wirkung all diefer Machi- 

nationen war aber das grade Gegentheil von dem, was der Hochmeifter 

angeftrebt hatte: die Toter gewordenen Bande des Bundes wurden 

bei der drohenden Gefahr wieder fefter zufammengezogen,, und Bay» 

fen, den Kobebue auch mit dem Namen eined Biedermannes beehrt, 

fchrieb in feiner doppelzüngigen Rolle dem Sochmeifter: „Ueberall muß 

ih mich nun vorfichtig halten gegen die Leute, daß ich Glauben b2- 

halte“. Auf einem Tage zu Marienwerder im Juli 1446 erflärten 

alle Glieder des Bundes einftimmig: fie wollten treu am Bunde hal⸗ 

ten und ihn vertheidigen mit Leib und Gut. Und an der Spie der 

Geſandiſchaft, die dieſen Befchluß dem Hochmeifter überbrachte,, ftand 

wieder det Biedermann Hans von Bayfen! — Conrad aber war flug 

genug, feinen weitern Schritt gegen den Bund zu verfuchen. 

Diefe Angelegenheiten des Preußiſchen Bundes waren von großer 

Wichtigkeit auch für Livland. Wir hörten oben, daß Fink ſich fchon 

im %: 1441 über eigenmächtiged Tagen der Städte und Ritterſchaften 

beklagte; Spuren ähnlicher Bewegungen und Beftrebungen zeigen ſich 
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auch in den folgenden Jahren; im J. 1447 aber, als der Bund in 

Preußen ſich mit neuer Kraft reconftituirte, erfahren wir (Inder 1590.) 

auf ganz beftimmte Weife, daß in Livland bedenkliche Gährungen ftatt- 

fanden, daß die Städte in Lioland den Hochmeifter beſchicken wollten 

um ded Krieged mit Rußland willen, der ihren Handel lähmte, und 

daß Lande und Städte in Livland die Abficht hatten, fich dem Preu⸗ 

Bifhen Bunde anzufhließen. Conrad ſchrieb an Fink: „Berbütet das 

bei Zeiten, am gedeihlichften möchte der Friede fein!" — So lähmte 

die Dewegung in Livland die Macht und den Willen des Ordens, und 

der Friede mit Nowgorod, auf den wir noch zurückkommen, wurde 

wirklich im 3. 1448 abgefchloflen. 

Eben fo fein, wie gegen den Preußiſchen Bund, und mit viel befe 

ſerm Erfolge intriguirte Conrad auch gegen die Orfeln’fchen Statuten. 

Er hatte fie im 3. 1441 zwar unbedingt anerkannt, fie waren ihm 

darum aber nicht weniger zuwider, und fie waren auch, man muß es 

zugeben, von verberblicher Wirkung auf den Orden gemwefen und fonn- 

ten leicht neuen Zwiefpalt in denfelben bringen. Als Conrad ſich in ſei⸗ 

nem hochmeifterlichen Amte ganz befeftigt fühlte, der alte ſtarre Sauns⸗ 

heim auch bereitd geftorben war, da trug der Hochmeifter feinem Pro⸗ 

furator in Rom auf, bei dem neu erwählten Papfte Nifolaus V. dahin 

zu wirken (Boigt VIII. 129.): „daß er folhe Statuten von Wort zu 

Wort mit allen ihren Beitätigungen u. ſ. w. . . fowie unfere und uns 

ſerer Gebietiger eigene Berliebung und Berfchreibung, zu der wir ge» 

dDrungen worden, ganz und gar widerrufe, vernichte und unfräfe 

tig erfläre.” Die Sache müffe aber aufs heimlichfte betrieben werden, 

„auf daß die Deutfchländer fie nicht erführen“. Nachdem der Papft 

gehörig und zweckmäßig war bearbeitet worden, erfolgte am 29. April 

1449 eine Bulle, durch welche die gefepliche Gültigkeit der Orſeln'ſchen 

Statuten fofort vorläufig aufgehoben wurde, den beiden Bifchöfen von 

Pomefanien und Ermland, die ganz im Intereſſe des Hochmeiſters 

waren, aber eine Unterſuchung darüber aufgetragen wurde, ob jene 

Statuten dem Orden nüplich, oder ob fie ihm ſchaͤdlich und verderblich 
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wären? — Im legten Falle follten die Biſchöfe fie ohne Weiteres für 

unfräftig und nichtig erflären, die Widerfpenftigen mit dem Banne 

beftrafen u. f. w. Die Bifchöfe fanden die Statuten natürlich fehr 

ſchädlich und fehr verderblich, fie wurden alfo für aufgehoben erklärt; 

und die Meifter von Deutfchland und Livland fcheinen ſich ſchweigend 

in die Gewaltthat gefügt zu haben. 

Auf die übrige Regententhätigkeit Conrad's brauchen wir hier 

nicht einzugehen, da fie nicht von fo unmittelbarem Einfluß auf Liv» 

land war. Durch feine Borficht und Klugheit wußte er den mehrmals 

bedrohten Frieden mit allen Nachbarn zu erhalten, durch feine Wil- 

lenskraft bändigte er einigermaaßen den Frevelmuth der wilden Ordens» - 

ritter, Durch Gerechtigkeit und Milde verföhnte er bis auf einen gewiſ⸗ 

fen Grad die Glieder des Preußiſchen Bundes: er verſchob um einige 

Jahre den Zufammenfturz des Drdensftaatd. Daß der Untergang 

deffelben auf die Länge nicht mehr zu vermeiden war, darüber wollen 

wir und an Conrad's Sterbebette von ihm felbft belehren laffen. 

Wenn wir jegt noch Livland indbefondere in dem Zeitraume von 

Rußdorf's Abdankung (1441) bi zu Erlichshauſen's und Fink's Tode 

(1449 u. 1450) betrachten wollen, fo fällt unfer Blid zunächſt auf 

die auswärtigen Berhältnifie ded Landes. Gegen die Lithauer dauerten 

Medereien, Fehden und vereinzelte Raubzüge an den Grenzen, welche 

den livländifchen Rittern zur füßen Gewohnheit geworden, immer fort, 

während der Orden gegen die Ruſſen einen ernten und ſchweren Krieg 

zu führen hatte. Der Großfürft Kafimir von Lithauen, Wladislaus- 

Jagello's zweiter Sohn, ftand feit feiner Erwählung zum Großfürften 

im J. 1441 in guten und freundfchaftlichen Verhältniſſen mit Erlichs- 

haufen , klagte aber fortwährend über die Gemwaltthaten der livlän⸗ 

difchen Ritter, die ihre erlittenen Niederlagen und dad Schidfal ihrer 

gefangenen Brüder nicht verfchmerzen konnten (Inder 1508 u. 1409). 

Kaſimir hatte fhon im J. 1444 verfprochen, den Nowgorodern 

feine Hülfe mehr zu leiften und einen Frieden mit denfelben zu ver- 

mitteln; im Jahre 1446 aber Elagte er wieder und die Pleskauer 
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Magten mit ihm beim Hochmeifter (Ind. 1514, 1515, 1517.) über 

neue Gewaltthaten der Livländer, und Kafimir fügte gereizt die Frage 

bei: Ob der Meifter in Livland dem Hochmeifter noch Gehorfam fchuldig 

fei oder nit? — Im J. 1446 blieb der König Wladislaus in der 

Schlacht bei Warna gegen die Türken und fein Bruder Kafimir von 

Lithauen beftieg nach einigem Zögern den polnifchen Thron, vereinigte 

dadurd) ganz die beiden Länder. Dies war ein gefahrdrohendes Er- 

eignig für den Orden. Zunächſt blieb Kafimir auch ald König mit 

dem Hochmeifter befreundet, wiederholte aber im J. 1448 feine bittern 

Beichwerden über die Livländer und drohte, wenn der Hochmeiſter 

nicht wirffam eingreife, die Ungerechtigkeiten des Livländifchen Meiſters 

nachdrücklich zurüdgumeifen, worauf Conrad dann wieder ernfte und 

abmahnende Briefe (Ind. 1595 u. 98.) an Fink fchrieb. Zu eigent- 

lichen Feindſeligkeiten kam es aber doch ̟ nicht; und ald der Friede mit 

Nowgorod im J. 1448 abgefchloffen wurde, fiheinen die Miöhellig- 

feiten mit Polen auch ausgeglichen worden zu fein. 

Trühere Feindfeligkeiten und Grenzftreitigfeiten zwifchen Livland 

und den Auffen waren durch einen im J. 1417 auf zehn Fahre adge- 

fchloffenen Frieden des Ordens mit dem Könige Conftantin von Mo» 

fau fowie mit den Rowgorodern und Pleskauern (Inder 778 u. 802.) 

befeitigt worden?); und diefem Frieden waren am 10. November 

1417 auch der Erzbifhof von Riga und der Biſchof von Dorpat beis 

getreten. Darnach follte unter Anderm der Narwaftrom in Zufunft die 

feite Grenze zwifchen Efthland und Ingermannland bilden. Bei Abs 

lauf des zehnjährigen Friedens trugen die Ruſſen (Ind. 1420.) dem 

Könige Erich von Dänemark ein Bündnig zu Wiedereroberung der 

ihnen und den Dänen abgenommenen livländifchen Provinzen an, 

1) Bei der deutfchen Ueberfepung des ruſſiſch abgefaßten Friedendinftruments 
vom 29. September 1417 findet fich die Ucberfchrift: Alfo haben wir dad Eruce ge⸗ 

fuffet mit den Pleskowen czu cziehen yoren (auf zehn Jahre) unde deſſer briff ift 

von worden zu worden nach der Pleskower briff uf ere crucekuſſunge wögetolfet 

(überfegt). 

v. Rutenberg, Geſch. d. Offfeeprovingen. IT. 9 
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wovon Erich '), dad Bündniß ausſchlagend, im J. 1428 dem Orden 

Anzeige machte. Jetzt dauerte der Friede noch andere zehn Jahre, 

Dann aber begannen feit 1438 unter allerhand Borwänden Streifgüge 

und Raubfahrten der Ordensritter ins ruffifche Gebiet. Solche wilde 

Unternehmungen zu Mord und Raub maren den Ordendrittern zur 

andern Natur und darum unentbehrlich geworden, ald ihnen die ber 

quemen Heidenfahrten gegen Lithauen in der alten Ausdehnung zur 

Unmöglichkeit geworden, erflärten fie Darum die Ruſſen, weil fie Gott 

und den Heiland auf etivad andere Weife verehrten ald fie ſelbſt, für 

Scismatifer, für Ungläubige, für Heiden, und organifirten ordent- 

liche Kreuzzüge gegen diefelben, zu welchen auch deutfche Ritter und 

Freunde eingeladen wurden. Die Iuftigen Abenteuer nahmen aber 

bald eine ernftere Naturan. Im Winter 1443/44 verwüfteten die Now⸗ 

goroder, in heimlicher Verbindung mit Kafimir, unter Anführung eines 

Iithauifchen Fürften Johann, eines Enfeld Olgerd's, die ganze Ger 

gend längs der Nariva und dem Beipusfee, und im Sommer defjelben 

Jahres fielen die Ordendritter, nachdem eine förmliche Kriegserflärung 

ergangen war (nd. 1496.), unter Anführung Fink's, welcher (Ruf 

fow Bl. 20. b.) „twe ſchware Reifen up de Ruffen gedan unde ere 

Landt mit Gewalt vermöftet hat,“ in Ingermannland ein, befihoflen 

(Sadebufch II. 122.) fünf Tage lang vergeblih Jamburg und vers 

wüfteten und durchplünderten beinahe ganz Singermannland. Bon 

der zweiten Unternehmung Fink's gegen die Ruſſen erfahren wir 

faum ein Wort dur Arndt (S. 135.); fie foll fehr unglüdlich ab» 

gelaufen fein. 

1) Diefer Erich wurde im 3. 1437 aus feinen drei Reichen, in deren Regierung 

ihm Chriſtoph von Zweibrüden folgte, vertrieben, und gründete dann auf Gothland 

einen Meinen Seeräuberftaat, geftattete aber auf Verwendung des Hochmeifterd, mit 
dem Eric in guter Freundfchaft fand, den preußifchen und Tivländifchen Schiffen 
freie Fahrt. Als Chriſtoph's Nachfolger, Ehriftian I. im 3. 1447 König von Däne- 
marf geworden, da vertrieb er Erich aus Gothland und zerftörte dann vollends das 
einft blühende Wisby; worauf dann Danzig ald Quartierftadt aller preußifchen 
und livländifchen Hanfeftädte förmlich anerfannt wurde. Brederlom S. 152 und 

Gadebuſch II. 127. c. 
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Da die Rufen, die indbefondere (nd. 1502 u. 3.) auch den hal. 

den Narwaftrom in Anfpruch nahmen, nun mit großem Nachdruck zum 

Kriege rüfteten,, fo bat Fink den Hochmeifter um Hülfe, und diefer 

eitete namentlich fehon im J. 1445 eine Berbindung ded Ordens mit 

Chriftoph IH. , dem Könige der vereinten ffandinavifchen Reiche, ein. 

Die Verhandlungen mit diefem zogen fich bid in den Herbft 1446 hin; 

am 10. November d. J. überfendete der Hochmeifter dem Landineifter 

die Artikel, auf welche das Bündniß des livländifchen Ordens mit 

Chriſtoph abgefchloffen werden follte, rieth aber dabei noch: vom 

Bündniß lieber adzuftehen und fih mit den Ruffen zu vergleichen. 

Dennoch wurde das Bündnig am 6. Januar 1447 auf die Artifel, 

die fich bei Arndt (S. 135.) finden, auf zwei Jahre abgefchloffen. 

Und jest trat auch der Hochmeifter energifch für den Orden in Livland 

auf’). „Ihm ſchien (Boigt VII. 139.) der Krieg gegen die Ungläu— 

bigen immer noch die erfte Pflicht des Ordens, er ließ darum unter 

Anderm an den Deutfchmeifter und an die deutfche Nitterfchaft die 

Aufforderung ergehen: zum Dienft der Jungfrau Maria aufzuftehen, 

wie in alten Zeiten im SKampfe gegen die Ungläubigen Ritter: 

dienst zu üben und die gottloſen Abtrünnigen an den Ufern des Wol⸗ 

chow zu demüthigen.“ (Vergl. Karamſin Bd. V. ©. 245 flg.) Es 

koſtete aber fehr viel Mühe, in den widerſpenſtigen preußiſchen Landen 

und Städten auch nur eine Peine Schaar aufzubringen, melche den 

Livländern zu Hülfe gefchielt wurde. Zugleich ordnete der Hochmeifter 

— für die Zeit von Johannis bis Michaelis 1447 — im ganzen Rande 

1) Nah einem ärgerlichen und fehamlofen Streit über die in Preußen aufge 
häuften Ablaßgelder (Kotzebue IV. 82.) bat der Hochmeifter den Papft um die Er⸗ 

laubniß, diefe Summen, die über dreitaufend gute Mark Silber betragen haben fol» 
len, zum Kriege gegen die ruffifchen Ungläubigen verwenden zu dürfen. Lange war 
(Boigt VII. 151.) keine Entfcheidung zu erlangen. Erft ald dem Ordensſachwalter 
der geheime Auftrag ertheilt worden war, dem Papfte und den Kardinäͤlen vom Ab» 
laßgelde ein» oder zweitaufend Dufaten zu verfprechen,, eröffnete ſich eine günftige 
Ausſicht, welche durch ein Bulle Nikolaus V. vom 28. Auguft 1448 volle Be 
flätigung fand. 

9* 
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(Voigt VII. 140.) Meffen und feierliche Umzüge an „zu Lobe Maria’s 

der werthen Jungfrau, allen Heiligen zu Ehren und der ganzen Chri⸗ 

ftenheit zu Troft und Mebrung, auf dag Gott, durch fol inniges 

Gebet gefanfmäthigt, den Seinen wider die abgefhnittenen 

Ruffen und des Kreuzes Chrifti Feinde feinen göttlichen Sieg ver⸗ 

leihe.” Che noch diefe frommen Gebete zu Ende waren, erhielt der 

Hochmeiſter ſchon im Auguft die traurige Kunde, daß ed an der Nariva 

(Inder 1592 u. 97.) zu einem fchweren Kampfe gekommen war, daß 

bei diefer Gelegenheit die Schiffe des Ordens, welche ftromaufmwärts 

Bis zur Stadt Narıva gefahren waren, bier von den Feinden überfallen 

und nach tapferer Gegenwehr genommen waren, und daß bei diefer 

Gelegenheit viele preußifche und livländifche Krieger und eine anfehn» 

lihe Zahl von DOrdendrittern von den abgefchnittenen Nuffen abge 

ſchnitten und erfchlagen worden. 

Die Dänen fcheinen bei dem Feldzuge gegen die Ruffen gar feine 

Hülfe geleiftet zu haben. Da im Anfange des nächſten Jahres Chri- 

ſtoph ftarb und darüber Unruhen in allen flandinavifchen Reichen aus⸗ 

brachen, fo war der Orden in Livland in feinem Kriege gegen die Rufe 

fen auf fich allein angetwiefen, da aber zugleich der Widermille der 

livländifchen Stände gegen den Krieg mit Rußland immer ftärfer und 

immer lauter wurde, ja da fie fogar Miene machten, fi) mit dem 

Preußifchen Bunde zu vereinigen, fo mußte nun dem Orden Alles 

daran gelegen fein, den Frieden wieder berzuftellen. Unter Bermitt- 

lung des neuen Könige Karl Knutſon von Schweden oder vielmehr 

fpäter der Stadt Reval (Kopebue IV. 53.) wurde denn auch dieſer 

Friede (Ind. 1633.) im Sommer 1448 auf fünfundzmwanzig Jahre 

abgefchloffen: Beide Theile blieben, wie es feheint, im Beſitz ihrer 

alten Grenzen, nur daß Wahrfcheinlich der Narwaftrom getheilt 

wurde; der Handel mit Nowgorod und überhaupt mit Rußland, der 

durch den Drden gänzlich gehemmt gewefen war, nahm wieder feine 

alte Geftalt an, fuchte die alten Handelswege wieder auf. 

Durch fortwaͤhrendes Berfchieben und Verweigern der Großge⸗ 
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richtöfigungen fanden fich in Preußen viele in ihren Rechten gefränfte 

Perſonen veranlaßt, die Gerechtigkeit auswärts bei faiferlichen Gerich- 

ten zu fuchen?), wozu übrigens Conrad felbft das böfe Beifpiel ges 

geben hatte, Diefe auswärtigen Procefje wurden in der Folge dem Or⸗ 

den fehr laͤſtig und fehr Foftipielig. Bald begnügte man fich nicht 

mehr mit den Neichögerichten, fondern wendete ſich auch an die Fehm⸗ 

gerichte in Weftphalen, die ihre unfichtbaren Polypenarme jept wirklich 

bis nach Preußen und Livland hin auszuftreden fuchten. Das mittel 

alterliche heimliche Biutgericht, das in feinem Entftehen fich wohl 

rechtfertigen läßt, weil es auch die hochgeftellten Frevler und Verbrecher 

zur Berantwortung zog und fo die Gleichheit vor dem Gefek in ge 

wiſſer Weife wieder herftellte, war doch bald, wie Alles was heim- 

lich in die Hand fündiger Menfchen gelegt wird, gänzlich ausgeartet, 

und dann für ganz Deutfchland gefährlich und verderblich geworden. 

Conrad widerfepte ‚fich entfchieden den öfterd erneuten Verſuchen der 

Fehme, fih auch an der Oſtſee feitzufeßen , und wurde dabei von ben 

preußifchen Ständen kräftig unterftügt. Am 2. Septbr. 1448 erwirkte 

er eine päpftliche Bulle, welche alle Unterthanen des Ordens in Preu- 

Ben und Livland?) für immer von dem Erjcheinen vor den Fehmge⸗ 

richten befreite, und im 3. 1452 befahl auch der Kaifer, daß Land und 

Städte im Ordensgebiet wider das heimliche Gericht geſchützt werden 

follten. Kopebue S. 286. 

Menden wir ung jet von den äußern Berhältniffen Livlands zu 

feinen innern Angelegenheiten, fo tritt und hier zunächft wieder der 

1) Ein Hand von Fahrensbach hatte zwei efthnifche Ritter, Dietrich Firks und 

Hand Treiden am Laiferlichen Hofe verklagt (Kopebue S. 277). Conrad gab dem 
Kläger fichereö Geleit nach Livland und bat den Landmeiſter fowie die Ritterfchaft 
in Harrien und Wierland und den Landesrath dafelbft (Inder 1532 und 38 ) fich 
wegen ihres ungerechten Urtheild gütlich mit demfelben auseinanderzufegen. 

2) Was fpeciell Livland betrifft, fo hat fih nur eine Spur von einem Ein⸗ 

greifen der Fehme erhalten, und diefe eine Spur ift fo unklar und undeutlich, „wie ed 
fih für ein heimliches Gericht gebührt”. Gin Rechtöftreit der Stadt Riga gegen 
Hand Bürmann wurde vor dem Freien Stuhl in Weftphalen im J. 1468 verhan⸗ 

delt. Vergl. N. N. M. St. Xi. u. XII. ©. 413. 
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nie ganz ruhende Kampf ded Ordens gegen die Geiftlichfeit entgegen. 

Als der vom Orden durch Geld und Gewalt zum Bifchof von Oeſel 

erhobene Schütte im J. 1438 geftorben war, ftellte der Orden für den 

erledigten Bifchofsfig feinen bisherigen Prokurator in Rom Johann 

Kraumel vor, und diefer wurde auch vom Papſte Eugen am 24. März 

1439 beftätigt. Unterdeſſen aber hatte das öfelfhe Domkapitel jenen 

Ludolf Grau, welchen Kuband im J. 1424 zu feinem Stellvertreter 

ernannt hatte, zum Bifchof erwählt, und damit begann dann wieder 

ein langer Kampf zwifchen den beiden in Haß und Neid fich einander 

entgegentretenden Männern. Die große und allgemeine Berwirrung, 

die um diefe Zeit, wie wir willen, im Orden in Preußen und Livland 

herrſchte, machte e8 dem Orden unmöglich, in den nächften Jahren 

gegen Grau mit Gewalt zu verfahren; diefer blieb daher im Beſitz des 

Bisthums und unterftüßte fogar den Orden in feinem Kriege gegen 

die Ruffen (Bergmann Magaz. Bd. I. 2. ©. 52.), während fein 

Gegner (Ind. 1506.) fich in fehr trauriger und fogar ärmlicher Lage 

befand. Der Drden hatte es aber keinen Augenblid vergeflen , daß 

Grau zu feinen Gegnern gehörte; ald daher Conrad von Erlichdhaufen 

zu Kraft und Anfehen gelangt war, beauftragte er (Ind. 1519.) den 

Landmeifter in Livland aufs Beftimmtefte, für Einfegung des Kraumel 

Sorge zu tragen. Da Fink nun Gewalt gebrauchen wollte, fo nahm 
Zudolf, wie auch Kuband feiner Zeit gethan, feine Zuflucht zu Däne- 

marf oder vielmehr zu Chriftoph, dem König der vereinigten ſtandina⸗ 

vifchen Reiche. Diefer König ließ fih (Urndt S. 136.) von feinen 

Juriſten einen Bortrag über die älteften und über die neuern Bes 

ziehungen des Bisthums Defel zu Dänemart machen und befchloß 

dann, ſowohl den Biſchof Ludolf felbft, wie auch dad Kapitel, die 

Kirchen, Schlöſſer, Vafallen u. f. w. in Defel unter feinen königlichen 

Schuß zu nehmen, und ertheilte darüber dem Biſchof am 16. Juli 

1446 einen befondern Berficherungäbrief. Died machte den Orden und 

auch den Hochmeifter ſcheu: fie ließen Ludolf zunächft in Ruhe, Kraus 

wel follte wieder Profurator in Rom werden und für das Aufgeben 
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feines Rechts auf Defel von Ludolf 6000 Dufaten und acht Hengfte 

befommen (nd. 1527 u. 28.). Weber das edle Metall und über die 

edlen Rofje wurde viel correfpondirt , Krauwel fcheint aber wenig oder 

nichts davon erhalten zu haben. Dagegen kam er im Anfange des 

3. 1448 mit fo vortrefflichen Briefen und Empfehlungen vom Papfte 

und vom Kaifer nach Preußen zurüd, daß Conrad am 30. Januar 

und 18. April beim Landmeifter anfragte, ob er fich jest getraue 

Kraumel mit Gewalt ind Bistum Defel einzufegen. Da Ludolf's 

Beſchützer, der König Chriftoph, um diefe Zeit geftorben mar, fo ging 

der Landmeifter auf die Sache ein und lud im Juni 1448 Johann 

Krauwel perfönlih und mit einigen Nechtögelehrten nach Reval ein, 

wo mit Ludolf unterhandelt werden follte. Zu einem Bergleiche kam 

es nicht; und num griff der Orden, nachdem Krauwel ſich durch einen 

Eid auf vorgelegte Artifel ganz zum gehorfamen Knecht deſſelben er- 

Märt Hatte (Ind. 1636.), zu Maaßregeln der Gewalt. Die Schlöffer 

Lode und Hapfal wurden im Anfange des J. 1449 genommen; weil 

aber der Orden die Inſel nicht angreifen fonnte, fo wurde nun ein 

fhmählicher Bertrag dahin abgefchloffen, daß Krauwel'n die Wiek 

mit der Refidenz Hapfal, Zudolfen aber, ‚der von Schweden, Bran⸗ 

denburg und Braunfchiweig begünftigt wurbe, die Inſel Oeſel mit der 

Reſidenz Arensburg verblieb, — und diefer Vertrag wurde am 

10. Februar 1450 vom PBapfte Nikolaus für ſechshundert Dufaten 

beftätigt. 

Mit dem Erzbifhof Henning Scharfenberg hatte der Orden, wie 

wir oben erzählt, im J. 1435 einen Anftand auf ſechs Jahre gefchlof- 

fen, und hatte diefen fogar, bei fortdauernden Berlegenheiten,, im 3. 

1438 auf weitere ſechs Jahre (Ind. 1550.) verlängert. Ald man fich 

dem Ende diefer zwölfjährigen Frift näherte, fendete Conrad fehon im 

%. 1446 einen Sachwalter nach Rom und gab ihm heimliche Anfchläge 

mit (Ind. 1512 u. 13.), wie er den Papft dafür gewinnen folle, daß 

er nach Henning's Tode wieder einen Ordendbruder zum Erzbiſchof 

mache. Darüber wurde fchon zwei Jahre lang von Preußen und Liv- 
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fand aus mit dem Papfte unterhandelt, ald am 5. April 1448 der 

greife Henning ftarb. Jetzt wurde kein Geld und feine Mühe gefpart, 

um dem Ordenskanzler und Kapları des Hochmeifterd, Sylveſter Stode- 

wäfcher, den erzbifchöflichen Stab zu verfchaffen. Das rigifche Dom- 

tapitel arbeitete dem zwar nach Kräften entgegen und ließ feine Rechte 

namentlich durch den Dekan Detmar Roper und durch den Domherrn 

Heinrich Nettelhorft auch in Rom beftens vertheidigen. Da aber der 

Drden viel mehr bot, ald das Domkapitel bieten konnte, fo erfolgte im 

Herbft 1448 eine päpftliche Bulle (abgedrudt in den N. Nord. Mife, 

St. 3 u. 4. ©. 587—590.), welche den vom Hochmeifter er« 

wählten Spivefter wegen feined Glaubendeifers, wegen feiner Kennt⸗ 

niffe und Tugenden als rigifchen Erzbifchof beftätigte. 

Durch diefe Bulle wurde der Mann in die Gefchichte Livlands 

eingeführt, der mehr als dreißig Jahre lang die wichtigste Rolle in der⸗ 

felben gefpielt hat, und der durch Klugheit und Kenntniſſe eben fo 

ausgezeichnet war, ald er durch Lüge und Berftellung, durch Lift und 

Falſchheit, die ihm zur andern Natur geworden , ein feltenes Beifpiel 

der äußerften Verderbtheit und Gewiflenlofigkeit einer menſchlichen 

Seele darftellt. Aus feinem Jugendleben wiſſen wir nur, was Arndt 

(S. 157.) und davon aufbewahrt Hat. Darnach war er ungefähr 

ums Jahr 1407 zu Thom geboren, war im J. 1427 als Student in 

Leipzig immatritulirt worden, darauf Baccalaureus, Magiſter und 

Aſſeſſor der philofophifchen Fakultät geworden, und hatte fich durch 

verſchiedene Reden und Schriften, wie namentlich durch einen Com⸗ 

mentar über einige Bücher des Ariftoteled einen Namen gemacht. Un⸗ 

gefähr ums Fahr 1440 trat er in den Deutfchen Orden und wußte 

fih bald durch feine umfaſſenden Kenntniſſe bei anfcheinender Demuth, 

Befcheidenheit und Frömmigkeit dad unbegrenzte Bertrauen ded Hoch- 

meifterd Erlichähaufen zu erwerben, der ihn erft zum Sanzler und zu 

feinem Kaplan und dann zum Erzbifchof von Riga machte. — Die 

Hauptauelle für die Geſchichte Sylveſter's ift, außer den im Inder an- 

geführten Urkunden, befonderd das Rothe Buch von Melchior 
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Tuch, neu abgedrudt in: Scriptores rer. liv. Bd. 1. ©. 731 fig. 

Die befte und ausführlichfte neuere Bearbeitung von Sylveſter's Ge 

fchichte findet fih in Bergmann’d Mag. Bd. I. Hft. 3. S. 1—102. 

Die Beſtätigungsbulle des Papſtes hatte fehr viel Geld, mit als 

len NRebenaudgaben und Gefchenten 4300 Dukaten oder Goldguiden 

gefoftet. Die fpecificirte Rechnung ded Ordensprokurators Jodokus 

Hohenftein ift bei Bergmann a. a. D. ©. 9 abgedrudt. Der Knecht 

der Knechte Gottes hatte das befte Theil befommen, aber auch der 

Kardinalproteftor und viele andere Mittelöperfonen hatten 

aute Gefchäfte gemacht und Jodokus hatte auch fich felbft nicht ver- 

geſſen. Erft hat er fich zu feinen Gunften um 50 Dufaten verrech⸗ 

net, und dann hat er die Zinfen für feine Auslagen zu zweiund⸗ 

vierzig Procent jährlich berechnet. “Den Zungen der einzelnen Kar⸗ 

dinäle, damit fie das erwünfchte: Sa! audfprächen, war aud) mit Ka⸗ 

paunen und Konfekt gefchmeichelt worden. Weber die Auszahlung der 

4300 Dufaten, die natürlich Sylveſter dem Hochmeifter erfehen mußte, 

findet fich im Index eine lange und unerquidliche Eorrefpondenz, die 
wir wohl übergehen dürfen. Ein Handlungshaus Oswald Morgen 

in Nürnberg hatte die nöthigen Summen vorgefchoffen und gab die 

dafür deponirte Beftätigungsbulle Sylveſter's (Ind. 1666.) erſt gegen 

Baarzahlung der lepten 2500 Dufaten im März 1449 Heraus. 

Da Syivefter (Bergmann a. a. O. ©. 10.) fich gegen den Hoch⸗ 

meifter verpflichtet hatte: das Ordenskleid nie abzulegen, das rigifche 

Domkapitel zur Annahme der Ordenstracht zu verpflichten , den ges 

liebten Bullen Bonifacius’ IX. durch Zwangsmittel wieder Geltung 

zu verfchaffen, den abgefchloffenen Vergleich zwilchen Henning und 

Budenvorde vom 4. Dezember. 1435 aber zu annufliren; fo mußte 

Conrad glauben, durch Beförderung Sylveſter's zum Erzbifchof ein 

reifterftück vollendet zu haben. Nachdem in Marienburg Alles ind 

Reine gebracht worden, meldete Eonrad den Ständen des Erzftifte im 

März 1449 durch zwei Apgeordnete die erfolgte päpftliche Beftätigung 

Sylveſter's zum Erzbifchof, und die Stände befchloffen darauf, — da 
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man nun doch den neuen Heren fehen und fprechen möchte, — eine 

Deputation an denfelben nach Darienburg zu fenden. Der Dompropit 

Dietrich Nagel und die Stiftöritter Karl Bietinghof und Ewald ‘Batkul 

zeiften darauf nach Marienburg, um fich vom Erzbiſchof die Betätigung 

ihrer Rechte und Privilegien zu erbitten. Da Sylvefter ſich nach feiner 

Art und Weife durch ein gegebenes Verfprechen zu gar nicht verbun⸗ 

den fühlte, fo ertheilte er in den Oftertagen 1449 (Ind. 1680.) ein 

Privilegium, wodurch er alle beftehenden Rechte des Kapiteld, wie der 

Nitter- und Mannfchaft anerkannte und diefelben eher zu vermehren 

als zu vermindern verfprach ; auch befonderd noch gelobte: feinen Krieg 

ohne Einwilligung der Stände anzufangen. Auch wegen der in Rom 

für feine Betätigung aufgewendeten Koften berubigte Sylveſter die 

livländifchen Deputizten (Ind. 1658.) und ertheilte ihnen zugleich am 

19. April die Berfiherung (Mitth. II. S. 330.): daß er das ri⸗ 

giſche Domkapitel bei der Habitsordnung Martin’ V. laffen 

und daß er feine Kirchengüter an den Orden verpfänden werde. Die 

Deputirten reiften, wie man denken fann, fehr zufrieden und veranügt 

nach Livland zurüd. Dem Hochmeifter mochte das Berfprechen wegen 

der Ordendtracht befremdend erfcheinen ; Syivefter beruhigte ihn völlig 

darüber und gelobte ihm am 19. Mai (Mitth. II. 333.) bei Treue. 

und Ehre: die Ordenstracht nie abzulegen und auf alle Weife da- 

Hin zu wirken, daß die Domherren in Riga die Ordenstracht 

wieder anlegen müßten. Der Hochmeifter fcheint es nicht er- 

kannt und nicht empfunden zu haben, daß Sylveſter's Verheißungen 

vom 19. April und 19. Mai ganz gleichen Werth hatten, d. h. gar 

feinen. 

Am 30. Mai trat Syivefter feine Reife nach Livland an und 

zwar, wie es fcheint (Ind. 1704.), unter ziemlich Fläglichen Berhält- 

niffen, mit einem gekauften und zwei geliehenen Pferden. Wie er 

aber die Grenze Kurlands betrat, fam ihm Alles, da er für den Augen⸗ 

blid Orden und Geiftlichkeit gewonnen, mit Freundlichkeit und Ber: 
Ehrung entgegen. Die ganze Reife legte er wie in einem Rauſch feliger 
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Freude zurück, die ſich aus feinen eigenhändigen Briefen an den Hoch⸗ 

meifter wiederfpiegelt. Aus einem diefer Briefe (Ind. 1712.) wollen 

wir, Bergmann folgend, einige Auszüge machen, welche auf die Ge⸗ 

bräuche, auf die äußerlichen Sitten der Zeit ein helleres Licht werfen. 

Schon in Goldingen wurde er vom Komthur und vom Stift- 

kaplan aus Pilten unter Darbringung heiliger und meltlicher Silber- 

geräthe feierlich in die Stadt geleitet, von Riga aber famen ihm bie 

Domherren, der Stiftöpropft und der Ordensſecretair zehn Meilen weit 

entgegen und gaben ihm das Geleite bis an die Düna, wo ein wohl- 

eingerichteted Schiff, mit köſtlichem Tuche überſpannt, ald hätte „der 

Bobiſt oder der Keyffer fult darinnen varen“, auf ihn wartete. Diefes 

Schiff brachte ihn erft auf einen Dünaholm und nah dem Schloſſe 

Dalen. Dort verweilte Syivefter zwei Tage, bis Alles für den Einzug 

angeordnet war, und zog dann an einem Sonntage wie im Triumph 

in die feftlich geſchmückte Stadt hinein. 

Auf feinem Zuge traf er zuerft auf eine Schaar erzbifchöflicher 

Bögte, Mannen und Diener in koſtbaren Anzügen auf mehr ald zwei. 

taufend Pferden, vor denen Pfeifer und Pofauner einherfchritten ; dann 

famen die Ritter und Mannen des Drdendmeifterd in gleicher Pracht 

und dann die rigifchen Bürger. Aus dem Gewühl von Menfchen und 

Pferden trat er hierauf am Thore der Stadt in ein ſchoͤnes Gezelt, vor 

welchem Schüfer und Mönche in langen Reihen aufgeftellt waren. 

Seine Domherren legten ihm hier eine Eidesformel vor, wie folche auch 

von den frühern Erzbifchöfen war hergefagt worden. Dann zog er im 

Drnat hinter den Schülern und Mönchen ber bie zur Domkirche, 

ſchwor vor dem Eintritt in diefelbe den üblichen Eid: die Freiheit 

der Stadt zu achten, ging endlich unter angeftimmien Lob» und 

Dantliedern in die Kirche hinein und ſetzte fih auf feinen erhöhten 

Ehrenplag. Nach gehaltener Meile, ald Syivefter die Kirche verließ, 

trug man ein entblößtes Schwert vor ihm her. Es war dies eine Sitte, 

die er nicht ablehnen Tonnte, da die Stiftöritter betheuerten: fie woll« 

ten lieber fterben, als von ihrer alten Sitte laſſen. Dem Erzbiſchof 
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war nicht ganz wohl dabei, denn er fchreibt: Ich bin nit gewonet, 

bloſe fwerter veel czu fehen. Darumb wad mir gramfam darczu. Ouch 

was ich tramwen forchtig und nit er in meynem Gemute rugfam, wen 

do dad ſwert in die Scheide geftoßen war.“ 

Die Domherren bewirteten ihn, und die Bornehmften der Stifts- 

mannfchaft bedienten ihn, der Eine ald Vorfchneider „ der Andere ala 

Truchſeß, Feder mit einem Gehülfen, Alle in Sammt und Seide, mit 

föftlichen Halsketten und mit Bändern gefhmüct. Am folgenden Tage 

aber bewirtete der Erzbifchof die Ritter ded Drdend und des Stifts, 

und am Johannistage auch die Frauen und Sungfrauen, welche „nach 

der molgzeit eynen tanz machten, und woren alle gar zuchtiglich frolich.“ 

Am Montage ſchwor die Stiftögeiftlichkeit dem Erzbifchof. Nach ab- 

gelegtem Eide aber nahte die Stiftemannfchaft und nöthigte die Geift- 

lichkeit zu wiederholter Eidesleiftung, weil ein alter Brauch ed ver» 

lange, daß der Eid in beiderfeitiger Gegenwart geleiftet werde. Dann 

erit legten die Stift3vafallen ihren Hut mit Gürtel und Gewehr ab, 

fielen nieder auf die Kniee und baten den Erzbifchof um Belehnung 

mit ihren Erbgüten. Der Erzbifchof ertheilte die Belehnung, küßte 

Jeden auf den Mund und Jeder gelobte, ihm treu und Hold zu fein. 

Zuletzt übergaben die Domberren ihm der vorigen Erzbifchöfe nachge⸗ 

laflened Silbergeräthe an Schüffeln, Kannen und Beden, mit koſt⸗ 

baven Infuln, Kreuzen und Meßgemändern fammt dem Bifchofshut. — 

Der Magiftrat ließ, zur Feier des Tages, den Geächteten die freiheit 

wiedergeben und überreichte dem Erzbifchof ein Stüd Scharlahtudh, 

zwölf oder vierzehn Zimmer Graumerkfelle und ein Faß neuen Rhein- 

weins. 

Von dem kurzen Traume des Glücks in Livland wenden wir uns 

noch einmal zu Conrad von Erlichshauſen zurück, der um dieſe Zeit 

ſchon fehr krank war und ſichtbar dem Ziele feiner irdiſchen Laufbahn 

fich nahte. Er hatte Manches gewollt, Manches verfucht, auch Manches 

gethan, um dem wachfenden Verderben in den Ordensländern Einhalt 

zu thun; am Ende feines Lebend mußte er mit tiefem Schmerz er- 
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fennen, daß der von jäher Höhe herabrollende Ordenswagen unauf- 

haltfam dem Berderben entgegen lief, und daß fein menfchlicher Arm 

mehr in die Speichen deſſelben greifen konnte. Die gänzlich entfittlich- 

ten Zuftände unter den Ordensbrüdern wie unter der Geiftlichkeit 

waren in Wirklichkeit nicht viel anders, als fie feit Jahrhunderten 

gewefen, fie erfcheinen aber jet ganz grauenvoll, weil das befreite 

Wort der preußischen Stände den verhüllenden Schleier von dem häß- 

lichen Bilde weggezogen, das nun im hellen Licht der Geſchichte vor 

und liegt. Was den Orden betrifft, den wir nach und nad) ganz durch» 

(haut, fo wollen wir bier nicht noch einmal ind Einzelne einachen, 

obgleich die Altern preußifchen Gefchichtfchreiber, ſowie Kotzebue und 

jegt auch Voigt Material in Maffe dazu liefern; nur über den Zu- 

ftand der unglüdlichen Stadt, die fi) unmittelbar ans Ordenshaupts 

haus anlehnte, wollen wir eine und erhaltene officielle Nachricht 

mittheilen. — Marienburg war keine große Hauptftadt, in welche aus 

allen Weinbergen des Geiſtes das gewonnene feurige Gewächs wie in 

ein ungeheured Faß zufammengegoflen wird, in welchem fih dann 

auch viel Hefe abjegen muß; Marienburg war auch feine große See⸗ 

und Handeldftadt, wo von fremden Ufern und Städten viel Schmuß 

und Schlamm angeſchwemmt wird; — und dennoch Üübergaben die 

Gewerke von Marienburg dem Hochmeifter im 3. 1443 eine Schrift, 

welche und die fittliche Verſunkenheit jener Stadt mit den fchredlichften 

Farben fhildert. Die Bürger derfelben lagen aufs Bitterfte und wie 

in einem Zuftande von Bergweiflung (Boigt VII. 196. und Kotzebue 

IV. 94.) über grenzenlofe Gewinnfucht und Vergnügungsluft, über 

Berachtung alles Hehren und Heiligen, über Betrug in Handel und 

Mandel, über Völlerei, Unzucht-und Schamlofigkeit,, über gewaltfame 

Entführungen ehrbarer Frauen und Jungfrauen, über Kindermord 

und Abtreiben der Leibeöfrucht, über frechen Mord und Straflofigkeit 

der Mörder u. f. w. u. f. w. — Marienburg war reif für die Stunde 

des Untergangs und diefe fam auch wenige Fahre darnach! 

ALS der Hochmeifter, im Oftober 1449, zum zweiten Mal vom‘ 
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Schlage getroffen, fich augenfcheinlich dem Zode nahe fand, da ent- 

ftand unter den Ordensrittern und befonder® unter den Gebietigern 

eine unrubige Bewegung wegen der künftigen Wahl eined andern Hoch: 

meiftere. Nur Wenige unter ihnen waren im Stande, die Verdienfte 

des Sterbenden zu erkennen und zu ſchätzen, die große Mehrzahl hatte 

den halben Zwang, unter welchem Conrad fie gehalten, nur mit 

großem Widerwillen ertragen, und die Torteriftenz des ‘Preußifchen 

Bundes war ihnen vollends ein Dorn im Auge, der ihnen die gefunde 

Sehfraft lähmte. Die unzufriedenen Ritter verfammelten fich wenige 

Tage vor Conrad's Tode in Mewe und beſchworen dort, nach heftigen 

und aufregenden Reben, unter einander: der künftig zu mählende 

Hochmeiſter müſſe den Preußifchen Bund vernichten, wenn darüber 

auch der Orden zu Grunde gehen follte! 

Noch einmal gingen die Gebietiger zum Sterbenden, um fich, 

wie dad Sitte war, mit demfelben über die Wahl feined Nachfolgers 

zu berathen. Als fie die Unterhaltung mit dem Wunfche baldiger Bef- 

ferung eröffnet hatten, da ſprach Conrad zu ihnen die ftrafenden 

Worte: „Sch habe in meinem Amte von Euch und den Andern fo 

wenig Freude erfahren, daB ich wohl frank werden müßte, wenn ich 

ed nicht ſchon wäre!). Dir ift wohl und ich begehre nur zu fterben. 

Gott vergebe mir meine Sünden“. Und als fie dann für den Fall 

feines Hinfcheidend einen Rath verlangten, wen fie zu feinem Nach- 

folger erwählen follten, da antiwortete der Sterbende: „Unter Euch 

find zwei, die befonderd darnach trachten. Nehmt Ihr Heinrich Reuß 

von Plauen, fo habt Ihr Krieg und Aufſtand. Daffelbe möchte er: 

folgen, wenn Ihr meinen Vetter Ludwig wählt, der fich felber nicht zu 

tathen weiß, und immer thun wird, was die Meiften begehren, oder 

1) Schon im J. 1443 Hatte er (Kotzebue IV. 66.) das treffende Wort auöges 
fprodden: Der Orden fei jederzeit ein Spital für den deutfchen Adel geweſen. 
Und diefed Wort hatte für Livfand noch eine befondere Bedeutung, da es in diefer 
Zeit Sitte geworden war (Kotz. IV. 55 u. 265.) bie ärgften unter den Orbendbrü- 
dern, welche dem Orden in Preußen und Deutichland Schande machten, nach Liv 
land» Sibirien zu vermeifen. 
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die am lauteſten ſchreien. Ich dürfte Euch wohl rathen zu Herrn Wil⸗ 

helm von Eppingen, der iſt ein ſanftmüthiger, friedliebender Mann, 

der das Land mit Treuen meinet. Aber was nutzt mein Rath? Es iſt 

doch umſonſt, denn ich weiß was hr beſchloſſen habt ..... Wollte 

Gott ih wäre ein Karthäufer geworden, mir wäre jetzt viel beffer. 

Gott erbarme fich des armen Landes! Er hat ed und gegeben ; fo jehet 

zu, daß er ed und nicht wieder nehme!" — Nach diefen Worten tiefer 

Wehmuth fehrte er fich gegen die Wand, jammerte und ſeufzte. Bald 

darauf ftarb er am 7. November 1449 und wurde ald der lepte in der 

St. Annengruft begraben. 

Conrad von Erlichshauſen, in allen Borurtheilen feiner Zeit und 

feined Standes befangen, darum nie zu wirklicher Größe fich erhebend 

und manchmal and Niedrige anftreifend, war doch einer der beften und 

einer der tüchtigften unter allen Hochmeiftern gewefen, und fein Tod 

war ein großes Unglüd für den Orden. Da bald nad ihm, im J. 

1450 , auch der kräftige Fink flarb, der neue Erzbifchof aber fein Amt 

eben erft angetreten hatte, fo begann unter lauter neuen Männern in 

beiden Ordendländern eine ganz neue Epoche, die für Livland und 

noch viel mehr für Preußen eine höchſt unglücliche war. 

Ehe wir aber in einem neuen Kapitel dieſe neue Zeit zu fehildern 

fuchen, wollen wir noch einen Blid auf die innern Zuftände der Oft- 

feeländer werfen. Vom Orden, der in der lebten Zeit immer auf der 

offenen Bühne der Gefchichte ftand, glauben wir, auch was fein inne: 

red Reben betrifft, genug gefagt zu haben, von den Städten und 

ihrer langfam fortfchreitenden Entwidelung ift im lebten Kapitel die 

Mede geweſen; von der Geiftlichkeit und Ritterfchaft wollen wir das 

Wichtigfte hier zufammenftellen , und es dann noch verfuchen, die Ein- 

gebornen in ihrem Verhältniß zur hriftlichen Religion und zur chrift- 

lichen Geiftlichkeit darzuftellen. | 

Als Einleitung zu diefer furzen Betrachtung feben wir eine Stelle 

aus der Vorrede des trefflichen Ruſſow zu feiner Chronik vom 3. 1557 

in hochdeutfcher Ueberſetzung wörtlich hierher: „In dem ganzen Lande, 
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welches einem mächtigen Königreiche verglichen werden kann, ift nicht 

eine gute Univerfität oder gute Schule geweſen, fondern nur in den 

Hauptftädten geringe Partikularfchulen. Und wiewohl etliche Mal 

nicht lange vor dem Untergange des Landes auf den Landtagen kalt⸗ 

finnig') darüber berathfchlagt worden, mie eine gute Schule herzu⸗ 

ftellen wäre, fo ift fie dennoch nicht ind Werk geftellt worden. Die 

meiften der livländifhen Stände haben ſich dem allezeit widerſetzt, 

weil ſie beſorgten, wenn ſolches ins Werk geſtellt würde, daß dann 

ihre Bisthümer, ihre Abteien, ihre Domſtifte, ihre Vogteien und ihre 

Landgüter einen Beitrag und eine Auflage (impas und affdracht) 

tragen müßten. Deshalb ift folch ein gut Werk immer unterwegs ge 
blieben.“ 

Der Mangel der Bildung ald nothmwendige Folge des Mangels 

der Schule lay wie ein kalter grauer Herbftnebel über dem ganzen Or⸗ 

denslande verbreitet und wehrte jeden erwärmenden und belebenden 

Sonnenftrahl ab, fo dag im Laufe von Jahrhunderten ſich auch nicht 

eine edlere Geifteöblüthe Hat entfalten können. Jede tyrannifche Re- 

gierung ift ihrem Wefen nach Feindin der Bildung und Aufklärung ; 

feine ift e8 mehr gewefen ald das vielföpfige Ungeheuer des Ordens⸗ 

regiments. Einmal, im 3. 1387, Bat der Hochmeifter Zöllner v. Ro» 

tenftein daran gedacht, in Kulm eine Univerfität zu gründen, der Ger 

danke ſchien bald unausführbar und ift nie ausgeführt worden. Die 

Städte halfen fih einigermaagen dadurch, daß fie ihre Knaben und 

Jünglinge, wozu aber freilich fchon bedeutende Geldmittel gehörten, 

nad, Deutfchland fendeten, und die Seiftlichfeit ließ die unentbehr- 

lichften Lehrer und Prieſter aus der fremde fommen. Dieſe letztern 

1) Auch auf den neueften Landtagen in Kurland ift über Stiftung und Doti- 
rung einer tüchtigern höhern Schule für den jungen Adel kaltſinnig verhandelt 
und diefelbe wegen der gefcheuten Koften engherzig abgefchlagen worden. Dan zieht 

8 vor, den heranwachſenden Jünglingen durch Hauslehrer einen meift ganz unzu- 

reichenden , im glüdlichften Falle noh lücken haften Unterricht geben zu laffen, 
und fendet fie dann zur Univerfität, wo fie nicht im Stande find den Vorträgen der 

Lehrer zu folgen, und darum u. f. w. u. f. w. 
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predigten dann in deutfcher Sprache dem lettifhen und efthnifchen 

Landoolf, das von all den Predigten fein Wort verftand. Da in der 

Regel nur die fchlechteften Subjefte ihre Heimath verließen, um ihre 

Gluck in Livland zu verfuchen, und da fie dort in fchlechtefter und 

robefter Umgebung noch mehr verdarben und verwilderten ; fo dürfen 

wir und nicht wundern, wenn die livländifchen Mönche und niedern 

MPriefter jener Zeit ald ein Auswurf der Gefellfchaft gefchildert wer- 

den und wenn jie den Stallfnechten gleich behandelt wurden, wäh. 

rend die hohe Geiftlichfeit in feidenen Prunfgemächern fchiwelgte und 

fündigte. | 

Aus den Gefepen, welche gegen die Sittenlojigkeit der niedern 

Geiftlichkeit gegeben wurden, werden wir am beften erfennen, wie 

diefe gemöhnlich lebte und was fie gewöhnlich trieb. Ein von Kopebue 

(IV. 95.) mitgetheilted Statut des Biſchofs von Kulm verbot den 

Prieftern: fich üppig zu Beiden, Waffen zu tragen, Krüge zu bes 

fuchen, zu fpielen und zu tanzen, Weiber zu verführen, Aberglauben 

zu verbreiten, Sporteln zu erpreffen, fünftige Sünden zu vergeben, 

die heiligen Orte durch Blut und Schandtbaten afler Art zu entweihen 

u. f. w. 

Der Erzbifhof Henning hat auf einem zu Riga im J. 1428 ges 

baltenen SPBrovincialfonzil Statuten für die ganze Kirchenprovinz er 

lafien und fpäter noch erweitert, die vollftändig auf und gelommen 

find und die Richter (Seite 104—106.) ihrem wefentlihen Inhalte 

nach mitgetheilt Hat. Sie fchließen fih den Dekretalen Gregor's IX. 

enge an, enthalten aber auch Bieled, was fpeciell den Dftfeeländern 

angehört und ung einen Blid in die dortigen Zuftände eröffnet. Bor 

allen Dingen follte natürlicy die Lehre der heiligen Römifchen Kirche 

die einzige Richtfehnur in geiftlichen Angelegenheiten fein, ja ed wur⸗ 

den auch alle Difputationen in Glaubensſachen und fogar alle Meber- 

ſetzungen theologifcher, Tirchengefchichtlicher und Pirchenrechtlicher Werke 

aus dem Lateinifchen ind Deutfche verboten, damit ja nie ein falfcher 

Sinn oder ein falfches Wort in die reine Lehre käme. — Es follten 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 10 
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in Zukunft nur der Qandeöfprache kundige Geiftliche angeftellt werben 1), 
und Bauern und Dienftboten follten an Sonn. und Feſttagen nicht 

zum Arbeiten gezwungen werden. — Geiftlihe follten fich ihrem 

Stande gemäß nicht in auffallende Farben, namentlich nicht in Roth 

und Grün Heiden, und jungen Geiftlichen wurde verboten , ihre erfte 

Meſſe durch ein von weltlichen Dergnügungen begleiteted Gaftmapl,. 

bei weldhem auch Dirnen und Schaufpieler erfchienen,, zu feiern. — 

Das Leben in wilder Ehe, fowie dad Erziehen unehelicher Kinder 

wurde auch bier, aber wie überall vergeblich, den Geiftlichen bei ſtren⸗ 

ger Strafe verboten. — Teſtamente, beſonders zu Gunſten der Kirchen 

und Geiſtlichen, ſollten aufrecht erhalten werden, und diejenigen 

Stadtgeſetze, welche zu ihrer Gültigkeit die Zugiehung von Zeus 

gen und eined Stadinotard erforderten , feine Kraft haben. — Den 

Bauern follte nicht erlaubt werden, fih anderdömo ald auf den ger 

weihten Kirchhöfen begraben zu laffen, und es follte fein Todtenmahl 

aufdem Kirchhofe oder in der Kirche gehalten werden ; und 

fowohl Geiftlichen als Weltlihen wurde die Ausrottung ded heim» 

lihnodh fortwährenden heidniſchen Gottesdienſtes and 

Herz gelegt. — Endlich wurde Wahrfagerei, Zauberei, dieab- 

fheuliche Eifenprobe u. f. w. ſtrenge verboten. — An diefen Aus- 

zügen aus dem Kirchengefeb wird ed für unfern Zwed genügen; wer 

ſich weiter darüber belehren will, mag Richter's Buch auffchlagen. 

Ueber dad Ausſaugeſyſtem des päpftlichen Hofed und über die 

niedrigen Gaunereien und Prellereien einzelner Geiftlichen wollen wir 

bier nichts weiter fagen, weil jenes aus der allgemeinen Gefchichte und 

zum Theil auch fehon aus unferer Erzählung hinlänglich befannt ift, 

und weil dieſe und zu weit ind Einzelne und Individuelle hineinführen 

1) Daß diefe Verordnung (mie überhaupt das ganze Geſetz) wirkungslos ge 
blieben, erfahren wir dur Ruſſow's Vorrede. Nachdem er zuerſt gefagt, daß die 

meiften Kirchen zu feiner Zeit wüfte und leer geftanden, fährt er wörtlich fo fort: 
„Wenn aber bei einer Kirche im Lande ein Paftor verordnet war, fo ift derfelbe ge» 
meiniglid ein Ausländer und der livländifchen unteutfchen Sprade un⸗ 
mächtig gewefen u. f. w. 
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würden. Auch von den Klöftern und von den Mönchen und Nonnen 

wollen wir bier nur wenige Worte fagen, denn fie waren in Livland 

jet grade fo, wie man fie aus der Gefchichte anderer Länder kennt. 

Bon Heidenbefehrung durch Krieg und Mord konnte jept nicht mehr 

die Rede fein, um den Unterricht des gefnechteten Bolt! kümmerten fie 

ih, wie wir gelegentlich fchon fagten und wie wir unten unwiderleg⸗ 

li darthun werden, nicht im Geringften : fie verträumten,. vertrödels 

ten, verfchwelgten und verbeteten das Leben, und farben, weni fie 

lange genug gelebt hatten, ohne daß ein Herz fie vermißte, ohne daß 

ein Auge ihnen nachweinte. 

Am dunfelften und drüdendften lag die Wolfe der Unwiſſenheit 

über der Ritterfchaft,, über dem Landadel. Der Orden und die Geift- 

lichkeit refrutirten fich fortwährend aus Deutfchland und fonnten darum 

manchmal auch beifere Kräfte an fich ziehen. Der Adel war ganz allein 

auf fich felbft angewiefen und ermangelte aller Mittel, um fich aus der 

vollfommenften Unwiſſenheit heraudzuarbeiten. Eine gewiſſe äußere 

Politur, oder, wie man das gerne nennt, „Feine Manieren“ nahmen 

die heranmwachfenden ünglinge wohl an, denn unter Sammt und 

Seide und im Umgange mit der vornehmen Welt fchleifen fich die 

fcharfen,, die fehroffen, die originellen Eden von ſelbſt ab, wenn der 

äußeren Glätte auch innere Rohheit gegenüber liegt. Daß aber das 

Leben um diefe Zeit in Livland fchon fehr an Eleganz und Feinheit 

gewonnen hatte, geht aus Sylvefter’d Briefen, die wir oben mittheil⸗ 

ten, deutlich hervor. Zu irgend einem höhern Amt, zu einer bevorzug⸗ 

ten Stellung waren die Ritter und Knechte in Livland fo wenig bes 

fähigt, daß unter allen Hoch⸗ Deutfch- und Landmeiftern auch nicht 

ein einziger geweſen, welcher einer einheimifch gewordenen livländifchen 

Familie angehört hätte. Unter all den vielen Männern, welche Bi⸗ 

fhöfe und Erzbiſchöfe in Livland gewefen, finden fih faum zehn, die 

einheimifchen Adelögefchlechtern angehört haben), und felbft unter 

1) Namentlich den Familien Dalen, Blomberg, Wrangel, Burhömwden, Or⸗ 
gies, Tiefenhaufen und Uexküll. Es finden fih zwar unter den Difchöfen auch die 

10* 



148 Zwanzigſtes Kapitel. 

den Gebietigern des Ordens, in den gewiß viel Söhne des livlän. 

difchen Adels eintraten, finden fi nur fehr wenige Namen, die diefem 

Adel angehörten‘). Darum aber blieb der Orden immer und immer 

eine verhaßte Fremdherrſchaft, und nur daraus fünnen wir und er- 

klären, daß die Ritterfchaften in Preußen und Livland fich fo oft mit 

den Städten gegen den Orden verbanden. | 
Wenn es aber den livländifchen Rittern und Knechten des 15. Jahr⸗ 

hundert3 noch an allen Kenntniſſen, an aller Bildung fehlte, fo er- 

warben fie dagegen mit alüdlicher Naturanlage in dem bewegten und 

ftürmifchen Leben der Zeit eine feſte Willendfraft und einen hohen 

Grad von Schlauheit und Lebensklugheit. Mit diefen Eigenfchaften 

audgerüftet, verfolgten fie ihr Ziel mit ficherer Eonfequenz, fuchten 

immer größere Reichthümer zu erwerben, immer mehr Landbefig an ſich 

zu ziehen und der familie zu ſichern, ftrebten daneben, die Lehngüter 

mehr und mehr in freied Eigentum umzumandeln, machten endlid 

den großen Grundbefig mit den dazu gehörigen Leibeignen zur Grund» 

lage wirfliher Macht. Und ihre Beftrebungen waren meift von glück⸗ 

lihem Erfolge gekrönt, wie man wohl auch im: täglichen Leben die 

Beobachtung macht, daß grade Perfonen,, die von feinem höhern In⸗ 

tereife berührt werden, zum Erwerb irdifcher Güter die allergeeignet- 

ften, die allergefchichteften find. 

Was die fogenannte Frömmigkeit der livländifchen Ritterfchaft 

betrifft, fo könnten wir hier einzelne Züge derfelben mittheilen, welche 

fich denen, die wir aus Riga gemeldet, eng anfchließen würden. Wir 

wollen fie übergehen und nur ein paar Worte von einer ſchwediſchen 

Heiligen fagen, die ein Seitenftüc zur heiligen Dorothea bildet und 

Namen Rede, Wettberg und Borch; diefe waren aber ald Fremde nach Livland ger 
fommen. 

1) In der Regel zogen erft die Landmeiſter ihre Brüder und Vettern in die Oſt⸗ 
fesländer und befehnten fie dort mit Gütern. So die Landmeiſter Medem , Pieting- 
hof, Brüggen, Tor, Rutenberg, Gersdorf, Fint, Mengden, Borch, Freitag, Plet⸗ 

tenberg, Rede, Fürſtenberg, Kettler, deren Familien alle zum Theil noch in den Oft« 

ſeeprovinzen blühen, zum Theil erfi im 19. Jahrh. dort erlofchen find. 
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die auf Livland einen nicht unbedeutenden Einfluß geübt bat. Sie 

hieß Brigitta, war die Tochter eines ſchwediſchen Edelmanns, Birger 

Brahe, trennte ſich nad) kurzer Ehe von ihrem Mann und führte dar: 

auf ein Leben, das mit dem der heiligen Dorothea, nur in höherer 

Sphäre gehalten, viele Analogieen bietet. Sie that fchon bei lebendi⸗ 

gem Leibe vielerlei Wunder und wurde, da ihre Familie viel Geld das 

für ausgeben konnte und wollte, bald nach ihrem Tode am 23, Juni 
1391 vom Papſte Bonifacius IX. unter die Heiligen geſetzt. Beral. 

Gadebuſch II. 16. Sie hatte den Brigittenorden nah St. Auguftin’d 

Regel für Fromme beiderlei Gefchlechtd gegründet. Im J. 1407 ſtifte⸗ 

ten und dotirten drei reiche Kaufleute aus Reval, die ihr ganzes Ver⸗ 

mögen dazu beftimmten, dad Brigittenflofter Marienthal bei diefer 
Stadt, an welchem neunundzwanzig Jahre gebaut wurde. Die Mönche 

und Nonnen in demfelben waren nur (Ruffow 19. a.) durch eine 

Mauer von einander gefchieden! — 

Meber die harte und graufame Behandlung, welche die Ritterfchaft 

gegen ihre Bauern übte, haben wir oben gefprochen; wir wollen hier 

nur noch der Gerichtöbarfeit Erwähnung thun, welcher die Verbrecher 

unterworfen waren, und dafür die betreffende Stelle aus Ruffow 

(18. a.) anführen: „Jeder vom Mdel hatte in feinem Hofe ein eigen 
Hofgericht zu Hald und Hand, und wenn ein Miffethäter in eines Edel- 

mannd Gute gegriffen wurde, fo ift derfelbe nicht der Obrigkeit, fon. 

dern dem Edelmanne, in deffen Grenzen er befchlagen worden, über⸗ 

antwortet worden. Und wenn man ihn ftrafen follte, fo hat derfelbe 
Edelmann einige Andere von Adel nebft ellichen älteſten Bauern zu 
fi auf den Hof gefordert. Da bat ſich dann der Junker des Hofes 

mit feinen geforderten Freunden!) niedergefeßt und den Miſſethaͤter 

vorführen laſſen. Nach der Anklage Haben die Männer vom Adel, fo 

1) Der letzte ſchwache Nachklang eines folhen Berichts von geforder— 
ten Freunden ift erft im Anfange unferes Jahrhunderts ganz verflungen. Wir 
erinnern und noch, einer folchen Gerichtäfipung mit neugierigem Kinderauge beige 
wohnt zu haben. 
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im Gerichte faßen,, Tein Urtheil gefällt, fondern ganz ftill gefchwiegen, 

und die älteften Bauern mußten allewege nach altem Herkommen des 

Landes das Net finden und das Urtheil über den Mifjethäter fällen.” 

Die ältefte Form der Banerngerichte aus dem dreigehnten Jahrhundert 

war alfo als leered Gerüfte ftehen geblieben , daß aber die Bauernrichs 

ter nur das auöfprechen durften, was die Edelleute wollten , brauchen 

wir wohl nicht weiter audzuführen. Die Blutfhuld eines ungerechten 
Urtheild konnte man bequem von der eigenen Bruft auf die bäuerlichen 

Marionetten abwälzen. 

Wenn wir zulept dad Verhaͤltniß der Leiten und Efthen zur 

chriſtlichen Kirche bier noch erörtern wollen, fo brauchen wir ei» 

gentlich nur den einen hier folgenden Sag aus Ruſſow's Borrede her⸗ 

zufeßen: „Unter taufend Bauern ift faum einer gefunden worden, 

der dad Baterunfer, gefchweige denn die fünf Stüde des Katechid« 

mus rehtgemußt hat.” Denn dies ift Feine bloße Redefigur, fon- 

dern die nadte und troftlofe Wahrheit. Das können wir nicht nur 

and andern Nachrichten, 3. B. aus der -Kirchenordnung Henning’s, 

die wir oben im Auszuge mittheilten, fehr wahrfcheinlich machen, ſon⸗ 

dern wir können denfelben Zuftand des unglüdlichen Landvolks 

zur Zeit ded Untergangs der Ordendherrſchaft (alfo noch Hundert Fahre 

fpäter) durch officielle und volllommen beglaubigte Dokumente dare 

thun, die wir dem Lefer, wenn er und geduldig bis and Ende unfered 

Buches begleiten will, dort vorlegen werden. Die fromm klingende 

Phrafe: daß die armen Eingebornen ded Landes für all dad Elend, 

das fie erduldeten, wenigftend die Segnungen des Chriſtenthums für 

die Ewigkeit eingetaufcht, — ift alfo auch nichts weiter ald eine fromme 

Unwahrheit. Der Lette und Eſthe betete im 15. Jahrh. nicht mit 

hriftlicher Demuth und mit chriftlicher Hoffnung zum Herrn der Welt, 
fondern ftammelte ein aus heidniſchen und chriftlichen Broden gemifch- 

tes religiöfed Kauderwelſch, wie es felten Häßlicher und verworrener 

aus dem Herzen eines Volkes zum Throne des Ewigen fich erhoben. 

Das ganze Land ftrogte von Geiftlichen jeder Art, die alle vom 
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Schweiß und Blut des geknechteten Volks praßten und fchwelgten ; 

für den Unterricht deſſelben geſchah von den taufend und taufend faulen 

Bäuchen auch nicht dad Geringſte. Die armen Berirrten kochten noch 
immer Zaubertränfe wie im 13. Jahrh., beteten abwechfelnd bald zum 

Heiland und zur Maria, bald wieder zum Bufchlotais und zur Laima; 

fie opferten bald den ſauer erworbenen Sparpfennig dem Kloſter oder 

dem frech herumſtreifenden Bettelmönche, bald banden fie eine Münze, 

ein Band, eine Haarlode an eine heilige Eiche oder Linde, und fchlofe 
fen endlich, wenn die erfehnte letzte Stunde gelommen war, ihr müdes 

und bethräntes Auge in bangen und troftlofen Zweifeln. Das war 

das ganze Glück, das die päpftliche Taube, den Delzweig im Schna- 

del, den unglüdtichen Oftfeevölfern gebracht hatte. Vergl. Boigt VII. 

196. Kopebue IV. 94. und befonderd Ruffow 2. b. und 3. a. Daß 

diefe Völker felbft dabei in die Außerfte Verderbniß und Niederträchtig- 

Teit verſanken, verfteht ſich von felbft und wird und von allen Seiten 

beftätigt. Sie waren jept faul und ſchmutzig, Tügnerifch, tüdifch und 

widerfpenftig, d. h. fie hatten alle Eigenfchaften, welche Sklaven ge 

wöhnlich haben. Und nachdem fie bis zu diefem Grade von Entfitt- 

lichung heruntergebracht, fehien ihren rohen Herren jede, auch die 

grauſamſte Strenge gegen bdiefelben gerechtfertigt und war vielleicht 

wirklich nothwendig. — Der Fluch der Knechtſchaft lag über dem 

ganzen Lande! 
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Wolmar'fhe Brief. Der Kirhholmer Vertrag. Ausbrechender Kampf zwifchen Meng- 
den und Sylveſter. Riga in wilder Bewegung. Der verbrannte Kirhholmer Brief. 
Der Mengden ſche Gnadenbrief. Die livländifchen Bifchofsftüuhle. Beinah ganz Preußen 
ſchließt fi dem Bunde an. Bolnifhe Inkorporationsalte. Hans von Bayſen Guber⸗ 
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zehnjährige Soldnerkrieg in Preußen. Livland Leiftet nur ſchwache Hülfe. Die Söldner 
verlaufen das Land an Kafimir. Fall der Marienburg. 

Am 4. Dezember 1449 Hatten die Bebietiger des Ordens in 

Preußen fi über gewiſſe Artikel, welche eine Art Wahlfapitulation 

enthielten und welche die Gewalt des Hochmeiſters, den Gebietigern 

gegenüber, noch mehr befchränkten, unter einander geeinigt; dann erft 

beriefen fie die Meifter von Livland und Deutfchland zur Wahl auf 

den 21. März 1450 nah Marienburg. Dem Rathe des fterbenden 

Conrad zuwider, wurde der Neffe deffelben, Ludwig von Erlihöhaufen, 

zum Hochmeifter ermählt, der in feiner Weife für dieſes hohe und jept 

fo ſchwierige Amt geeignet war. Ein Mann ohne Urtheil und ohne 

Bildung, ohne Wahrheit und Redlichkeit, ein Spielball feiner ränfe- 
vollen Umgebung, dabei von leerem Hochmuth aufgeblafen, dem Trunf 

und allen niedrigen Laftern ergeben, war er das Urbild eined Deuiſch⸗ 

ritters des fünfjehnten Jahrhunderts). Der getroffenen Ueberein⸗ 

1) Ihm wurde übrigens wohl vom Anfange an ſein Mutterbruder, der ener⸗ 
giſche Ober⸗Spittler und Komthur zu Elbing, Heinrich Reuß von Plauen, als Rath⸗ 
geber oder als eine Art Mitregent zur Seite geſtellt. Ind. 1959. 
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kunft zu Mewe und der Wahlkapitulation zufolge, begann fofort ein 

unredlicher Kampf gegen den Preußiſchen Bund; diefer bie zur äußer- 

ften Erbitterung fich fleigernde Kampf brachte aber alles Elend der 

Außdorf’fchen Zeit wieder zurüd und führte den Orden in wenig Jah⸗ 

ren dem völligen Verderben entgegen. 
Wenige Monate nach der Hochmeifterwahl, im Auguft 1450, 

farb auch Heidenreih Fink. Die livländifchen Gebietiger ftellten 

nah alter Gewohnheit dem Hochmeifter zwei Männer für das erle- 

digte Amt vor, und diefer beflätigte den biöherigen Komthur zu Re 

val, Johann von Mengden, genannt Oftbof, einen ſchlauen und 

entfchlofjenen Mann, wohl werth, fi mit Syivefter in Ränfen zu 

meſſen. | 

Zum erften Sturm gegen den verhaßten Bund riefen der Hoch⸗ 

meifter und der erbitterte und leidenfchaftliche Franziscus Kuhſchmalz 

die Hülfe des Papftes an, und diefer fendete auch einen Legaten, den 
portugiefifchen Bifchof von Silva, mit großen Vollmachten nach Preu⸗ 

Ben. In einem Schreiben vom 2. Auguft 1450 an den Erzbiſchof von 

Riga beklagt der Papſt fich über das fchlechte Negiment des Ordens 

in Preußen, welcher feine Unterthanen, ftatt fie durch väterliche Fürs 

forge zu gewinnen, nur immer mit neuen Laften und Auflagen er» 

drüde, trägt dem Erzbifchof aber zugleich auf, den Legaten in feiner 

Unterfuhung gegen den gottlofen Bund zu unterftügen. Der Hoch» 

meifter berief einen Landtag nad, Elbing und hier hielt der Bortugiefe 

eine Strafpredigt gegen den Bund, welche mit jener, welche Kuh⸗ 

ſchmalz einft zum Beften gegeben, viel Aehnlichkeit und auch ungefähr 

denfelben Erfolg hatte. Die Stände antworteten ihm gar nicht, fon» 

bern forderten den Hochmeifter auf, fie zu vertheidigen, da er ja am 

beften wiffe, daß alle Befchuldigungen des Legaten unwahr, der Bund 

vielmehr mit Einwilligung des Ordend geftiftet und nur gegen Un⸗ 

recht und Gewalt. gerichtet fei. Sept aber polterte der unbebachtfame 

Ludwig (Boigt VIII. 225.) in großem Zorn die Worte heraus: „Euer 

treulofeg Bundniß, welches Ihr gegen Eure Herren gemacht und 
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welches Ihr nun noch vertheidigen wollt, Hat noch kein redlicher 

Mann jemals gebilligt und ich felbft werde ed nimmer billigen u. ſ. w.“ 

Darauf erklärten dann die Stände: fie feien auf die Forderung des 

Legaten, den Bund aufjulöfen, von ihren Vollmachtgebern gar nicht 

inftruirt, und vermeigerten jede Antwort. Der Legat, der Sochmeifter, 

die Prälaten und Gebietiger führten eine gut einftudirte Komödie auf, 

um den Bund einzufhüchtern und eine Erklärung zu ertrogen ; die 

Stände aber blieben feft bei der Antwort: daß fie feine Antiwort geben 

würden, und ed wurde endlich eine neue Tagfahrt nach Elbing aud- 

geſchrieben. | 
Und hier übergab dann Bayfen im Namen ded Bundes die Ant⸗ 

wort der Stände, eine Abfchrift des Bundeöbriefed und eine Erflärung 

deffelben. In einer langen Rede vertheidigte er die Sache des Bundes 
und erbot fih zulegt, über einzelne ftreitige Punkte mit dem Hoch» 

meifter felbft zu unterbandeln, „denn, fagte er, würde es bier zum Di⸗ 

fputiren fommen, ‚fo würden viele Dinge auf die Bahn gebracht wer⸗ 

den, die dem Papſte felbft unlieb zu hören wären, dem Orden aber 

nicht zu Ehre und Glimpf gereichen würden.” Der Hochmeifter und 

der Drden fcheinen das felbft auch empfunden zu haben und fuchten 

nun auch den Legaten, der ihnen nichts mehr nügen konnte, und der 

auch in weltliche Dinge einzugreifen Miene machte, auf aute Weife 

fortzufehaffen. Der fromme Portugiefe erflärte (Boigt VII. 236.) bei 

feiner Abreife: „Alle Theilnehmer des Bundes feien in Zodfünde ber 

fangen, die bereitd Berftorbenen aber in eiviger Verdammniß“, und 

reifte dann im Januar 1451 fehr verftiimmt und unverrichteter Sache 

wieder nach Rom ab. 

Diefem neuen Siege des Bundes enifprach eine neue Bewegung 

der livländifchen Städte zu Bereinigung mit demfelben. Der rigifche 

Stadtfchreiber wurde fogar (Ind. 1855.) um Oſtern 1451 im Auf 

4rage der Städte Riga, Dorpat, Reval und Wenden nach Preußen ge 

fendet, um dort eine Bereinigung der livländifchen Städte mit dem 

Preußiſchen Bunde anzubahnen. Mengden fchrieb darüber beforgt dem 
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Sochmeifter und Sylveſter riet demfelben in einem Schreiben aus 

Kokenhuſen vom 27. April: er möge fich ja nicht nachgiebig gegen den 

Bund zeigen und fi auf feine Weife von ded Ordens Privilegien und 

Gerechtigkeiten drängen laflen. 

Das lag denn auch gar nicht in Ludwig's Abficht. Weil ed aber 

mit der päpftlichen Hülfe fchlecht gelungen mar, fo fuchte der Orden 

jest den Kaifer und die deutſchen Fürften für fich zu gewinnen und 

verbreitete in ganz Deutfchland alle möglichen Klagen und Berleum- 

dungen gegen den Preußifchen Bund, fo daß auch wirklich viele Yürften 

ſehr ernſte Mabnfchreiben an den Bund und befonderd an die Stadt 

Danzig erließen. Diefe fheinen mehr Eindrud gemacht zu haben als 

die päpftlichen Drohungen. Da e8 zugleich dem Hochmeifter gelang, 

durch Geld und gute Worte einige angefehene Bundesglieder von der 

Ritterfchaft und namentlih Hand von Bayſen, der für feine ftillen 

Dienfte und Derdienfte (Boigt VIII. 322.) jährlich Hundert Mark aus 

der hochmeifterlichen Kammer bezog, wieder ganz in fein Intereſſe zu 

ziehen , fo fand der Bund fi im Sommer und Herbft 1451 in einer 

ziemlich bedenklichen Lage, welche durch ein Schreiben des NRömifchen 

Königd noch mißlicher wurde , da diefer ſich auch fehr unzufrieden mit 

dem Bunde ausfprach und feine Auflöfung mit ernften Worten ver 

langte. Es erfolgten nun wieder neue Unterhandlungen zu friedlicher 

Uebereinkunft zwifchen dem Orden und den Ständen, die fih bis ins 

neue Fahr hinzogen, aber wieder zu feinem feften Erfolge führten. 

Um diefe Zeit aber trat die Eidechfengefellfchaft der Ritterſchaft, die 

neben dem Preußifchen Bunde faft erlofchen war, aufs neue mit verftärkter 

Kraft hervor, z0g fehr viele und angefehene Glieder der Ritterfchaft an - 

fi und verband fich enge mit dem Preußifchen Bunde, der dadurch 

wiederum an Kraft gewann. 

Unterdeffen war auch der alte Streit Über die von Eonrad in al⸗ 
ler Stille getödteten Orfeln’fchen Geſetze wieder erwacht. Der neue 

Deutfchmeifter, Joft von Venningen, der den Ruin des Ordens in 

Preußen vorausjah und nebenbei vielleicht auch ehrgeizige Pläne hegte, 
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wollte fchon im Anfange des Jahres 1451 jene Geſetze zu neucın Les 

ben weden und fchrieb deshalb an den Landmeiiter Mengden; dieſer 

aber. fragte in einem Briefe. vom 7. April den Hochmeifter felbft um 

Rath, wie er dem Deutfchmeifter antworten folle. Weber den weiten 

Berlauf der Sache erfahren wir zunächft nichtd; fie muß aber dem 

Hochmeister Sorge gemacht haben, denn diefer berief im Anfange des 

Jahres 1452 ein Generalfapitel nach Marienburg, um über die Or⸗ 

feln’jchen Statuten zu beratben. Man konnte fih auch diesmal nicht 

einigen und die Statuten blieben bei halbem Leben. Die Stände aber 

wollten die Anweſenheit der beiden Meifter aus Livland und Deutſch⸗ 
land dazu benugen, um den Hochmeifter, die Prälaten und die Gebie- 

tiger (Boigt VII. 254.) förmlich vor ihnen zu verklagen, wozu fie 

eine Tagfahrt, zu welcher die beiden Meifter auch eingeladen werden 

follten, vom Hochmeifter verlangten. Diefer gab, da er durch Bayſen 

erfuhr, worauf es eigentlich abgefehen war, feinen Befcheid, und ent. 

fernte die beiden Meifter fo eilig ald möglich aus Preußen. 

Die fernern Unterhandlungen zwifchen Orden und Ständen, die 

fehr intereffant und Iehrreich find, die und aber zu weit von unferer 

Bahn abführen würden, müſſen wir Hier übergehen und wollen nur 

der letzten Entſcheidung ded Kaiſers Friedrich II. , welche die Kata⸗ 

ftrophe in Preußen herbeiführte, hier noch kurz Erwähnung thun. Zu 

Ende ded Jahres 1452, ald der Orden und der Bund fich gegenfeitig 

am Kaiferhofe verklagt, hatten die Sendeboten ded Bundes Gelegen- 

beit gefunden, fich dort für die Summe von 5400 Dufaten (Boigt 

VIII. 279 u. 280.) ein wichtiged Dokument zu faufen. Es war vom 

Kaifer ſelbſt unterfchrieben ; diefer fcheint aber, was bei feiner befann» 

ten Berfönlichkeit nicht unwahrſcheinlich ift, gar nicht gewußt zu haben, 

was er unterfchrieben hatte, und leugnete darum fpäter feine Unter⸗ 

fehrift aufs beftimmtefte ab. Es waren darin aber allen Bundesver⸗ 

wandten in Preußen nicht unwichtige Begnadigungen und Begünfti- 

gungen ertheilt,, die dem ganzen Bunde wieder neuen Muth und er⸗ 

höhtes Selbftgefühl gaben. Zur eigentlichen Unterfuchung und Ent 
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feheidung der Sache aber waren beide Theile auf den Johannistag 

1453 nach Wien vorgeladen. 

Die Bevollmächtigten ded Ordens, an ihrer Spipe der Biſchof 

Franziscus von Ermland , waren fchon im Mai in Wien angelangt, 

um dort bei Hofe durch die geeigneten Mittel vorzuarbeiten. Die 

Bevollmächtigten des Bundes aber wurden durch allerhand unmürdige 

Mittel fo lange ald möglich in Thorn aufgehalten, und als fie endlich 

im Juni ihre Reife angetreten hatten, wurden fie in Mähren räuberifch 

überfallen, ihrer Gelder und ihrer Bapiere beraubt, zum Theil er- 

mordet, zum Theil verwundet in Gefangenfchaft gebracht. Nur Gabriel 

von Bayſen rettete fich troß erhaltener Schußwunde durch die Schnele 

figfeit feines Pferdes und brachte die Nachricht von der That nach 

Wien, wo er (Schüg, Gefchichte von Preußen S. 177.) öffentlich 

fagte: „daß der Diden ſolch Bubenſtück zugerichtet hätte, damit die 

Gefandten auffgehalten den Reichdtag nicht erreichten und darüber alfo 

Land und Leute verfortheilt würden.” Die öffentlich handelnde Per⸗ 

fönlichteit bei Diefem Raubmorde war ein Herr von Miltig, der auch 

alled geraubte Gut und die verwundeten Männer auf fein Schloß ges 

bracht hatte, 

Daß die That im Auftrage des Ordens gefchehen, wird wohl 

Niemand bezweifeln wollen, wenn und auch jept volle juriftifche Be⸗ 

weife nicht mehr vorliegen. Der Orden war, das willen wir nur zu 

Aut, einer folhen That fähig. denn es zieht fich ein ſchwarzer Faden 

von Mordthaten diefer Art durch die ganze Gefchichte defjelben: es 

war ihm eine Art Gewohnheitämord! — Der Orden hatte auch ent⸗ 

fhiedenen Nugen von der That, denn das ſchwer aufgebrachte Geld 

der Gegner fomwie die wichtigen Dofumente, die gegen den Orden zeug. 

ten, follten ja in die Gewalt des Ordens fallen, und wir finden nas 

mentlich den würdigen Franziscus auch bemüht, dem Miltip die Ge 

fangenen und, befonderd die Briefe (Kogebue IV. 128.) abzu- 

taufen. Es gibt aber auch noch dringendere Indicien gegen den Or⸗ 

den ; denn es hat ſich das Schreiben des Komthurs von Thorn erhalten 
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(Boigt, Gefchichte der EidechfengefellihaftS. 126.), in welchem diefer 

Edle dem Hochmeifter mit unummundenen Worten den Rath gibt: „er 

möge, wenn es mit ug gefchehen könne, den Böfewichtern (den 
Sendeboten der Stände) nachftellen und fie niederlegen laflen; 

Gabriel von Bayfen hat ferner (Boigt VIII. 305.) mit beflimmten 

Worten behauptet: „Der Bogt von Leipe ſelbſt habe an dem Buben» 

ftüd Theil genommen“ ; endlich fommt (Schüb a. a. D. ©. 195.) in 

dem Abfagebriefe ded Bundes vom 4. Februar 1454 die Stelle vor: 

‚Auch Habt Ihr erlaubt, Hans und Gabriel von Bayfen in 

fremdem Lande dur Eure Gebietiger und Amtleute ') zu fangen , be- 

ftridden, befchagen und berauben an Leibes und Gutes Sicherheit” ?). 

Aeneas Sylvius (Ipäter Bapft Pius 11.) fagt aber von den mährifchen 

Nittern, mit Beziehung auf Miltig: „Sie fümen fih um fo adlicher 

vor, je mehr Räubereien fie verübt hätten“. 

Der Nechtäftreit felbft , wie er vor dem Kaifer verhandelt wurde, 

findet fich ausführlich erzählt bei Schüß a. a. D. ©. 184—194, und 

darnach bei Kopebue IV. 130—144. Wir dürfen hier der intereffanten 

Verhandlung nicht folgen,’ die übrigend wegen des Ueberfalls der 

Bundesgefandten erft im Dftober ihren Anfang genommen hatte. Die 

Männer des Ordens hatten die Zeit gut benupt, um fich. bei Hofe in 

Bunft zu feßen®); am 1. Dezbr. erfolgte das Taiferliche Urtheil dahin: 

Nitterfhaft, Mannfchaft und Städte des Bundes in Preußen 

haben nicht billig den Bund gethan, noch ihn zu thun Macht gehabt, 

1) Der Orden hatte nämlidy in der Gegend, wo der Raubmord gefhab, Bal⸗ 
leien und große Ordensgüter. 

2) Wir haben und bei diefem Sefandtenmorbe, der unmittelbar in den Gang 
der Begebenheiten eingreift, etwas lange verweilt, wir wollen dagegen alle andern 

Klagen über Unfähigkeit und Frevelthaten der Ordendritter, die Kotzebue IV. 
©. 303 u. 304. aufzählt, ganz mit Stillſchweigen übergehen. 

3) Voigt (VIII. 326.) erzählt, nicht ohne tiefe innere Bewegung: Der Kai⸗ 
fer ſelbſt Habe ein ſchoͤnes Evelfräulein einem der Ordendritter zugeführt, und diefer 
habe um ein Freudenfeuer herum den Borreihen tanzen dürfen! — Man 

dente!! — 
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darum derfelbe Bund von Unmwürden und Unfräften ab und ver 

nichtet ift. 

Das Urtheil fol dem Orden 80000 Gulden gefoftet- haben. Der 

Jubel darüber war groß in Wien, größer noch in Preußen ; der Ueber- 

muth der Sieger fannte feine Grenzen mehr. Der Ordensmarſchall 

ſoll vor dem Kaifer laut erklärt Haben: Alle Bewohner Preußens, 

einft Heiden, wären vom Orden mit dem Schwerte gewonnen und alfo 

Leibeigene; er nannte fie Ehriofe, Meineidige, bündifche Hunden. |. w. 

In Prenfen wurde zur Feier des großen Sieges ein: Te Deum lau- 

damus gefungen. Und diesmal theilten faft alle deutfchen Fürften 

die Freude ded Ordens, weil ihnen allen die Erhebung der preußifchen 

Stände im höchften Grade zumider war. 

Die Bundesgefandten und der Bundedanwalt waren zur Anhö⸗ 

rung des Urtheild gar nicht erfchienen und proteftirten gegen daſſelbe, 

ungeachtet fie felbft die Sache an den Kaifer gebracht hatten. Als die 

fhlimme Rachricht mit allen empörenden Einzelnheiten nach Preußen 

gelangte, da ftieg die Erbitterung unter den Mitgliedern ded Bundes 

auf einen furchtbaren Grad. Die unumfchränkte Willfürherrfchaft der 

erbitterten und aanz in Rohheit verfunfenen Ordendritter wieder zu 

ertragen, war. eine Unmöglichkeit, Damit wäre jede ſchwellende Knoſpe 

der Bildung und ded Wohlftands für immer verloren getwefen. In 

dem verzweifelten Zuftande griff man zu einem verzweifelten Mittel. 

Früher ſchon hatte der Bund heimliche Verbindungen mit Kafimir an⸗ 

geknüpft, im November, als fchon nichts Gutes mehr aus Wien zu 

erwarten ftand, war Gabriel von Bayfen nad Krakau gereift, und 

hatte dort als Bevollmächtigter ded Bundes (Boigt VIII. 343.) in 

öffentlicher Berfammlung den König gebeten, die ihm rechtlich ge 

bührende Herrichaft über Lande und Städte in Preußen anzuneh- 

men und fie gegen die Gewalt der Kreuziger gnädig zu befchügen. 

Damit war denn der erfte unfelige Schritt gethan, der fo viel neues 

Unglüf über das Land brachte und auf Jahrhunderte hinaus die 

traurigfien Folgen gehabt Hat. Der König befragte der Form nach 



160 Einundzwanzigſtes Kapitel. 

feine Kronjuriften,, fowie die Woiwoden und Prälaten des Reiche: 

Alle fanden natürlich, daß er ein unsmeifelhaftes Recht auf das Or⸗ 

dendland habe, er nahm alfo das Erbieten ded Bundeögefandten an 

und verfprach ihm, den Bedrängten Schupherr und König zu fein‘). 

Auch der Orden hatte fchon, wenigstens feit dem Yuni 1453, in 

Deutfhland Söldner geworben (Kopebue IV. 307.), um den verhaß- 

ten Bund mit den Waffen niederzumerfen; beim-Schluß des Jahres 

war die gegenfeitige Erbitterung fchon bid zu dem Grade geftiegen, daß 

der Weg der Gewalt unvermeidlich war. Im Januar 1454 wurden 

noch einige ſchwache riedendverfuche von beiden Seiten gemacht, am 

4. Febr. aber überfandte Hans von Bayſen der nunmehr das finfende 
Ordensſchiff ganz und für immer verlaffen, al8 Bundeshaupt von 

Thorn aus dem Hochmeifter einen Abfagebrief nah Marienburg und 

einige Tage darauf wurde dad Schloß Thorn halb mit Lit, halb 

mit Gewalt genommen und vom wüthenden Pöbel zerftört. Auf der 

höchften Spike des Thurmes aber wurde ein nächtliches Signalfener 

angezündet, welches alles Bolk im Kulmerlande zum Kampf gegen den 

Orden aufrief. Der Abfagebrief hatte in Marienburg Angft und 
Schreden verbreitet. Sept fehrieb der elende Hochmeifter an den Bun⸗ 

desrath und an die Stadt Danzig: er wolle ihnen heilig verfprechen, 

fie bei ihrem Bunde zu laffen, er wolle ihnen jährlich einen Richttag 

halten, wie fie ihn verlangten, ex wolle.alle Midhelligfeiten auf einer 

Tagfahrt gütlich beilegen; — er erhielt von beiden Seiten die Ant: 

wort: Sept fei es „zu ſpät“! Vergl. Stengel’ I. 210— 214. 

Während in Preußen fo Alles unaufhaltfam einer blutigen und 

furchtbaren Entſcheidung entgegentrieb, wurde in Livland ein merf- 

würdiges Intriguenftüf abgefpielt, zu deifen Betrachtung wir und nun« 

mehr wenden. Wir verliegen Riga und ganz Livland im Feſtkleide 

1) Die einzige Quelle für diefe Borgänge in Krakau ift ein don Voigt ange: 

führte Manufeript über den Preußifhen Bund. Bd. I. ©. 157., das ung felbft 
nicht zugänglich geweſen. Es ift fehr auffallend, daß die polnifchen Quellen ganz 
davon ſchweigen. 



Abfage ded Preußiſchen Bundes vom Orden. 161 

und in freudiger Aufregung, ald dort eben der Einzug des vielver⸗ 
fprehenden Sylveſter gefeiert wurde. Die Stadt Riga fcheint gleich 
aus dem Freudenraufc zu dem Gedanken erwacht zu fein, daß die in- 

nige Sreundfchaft zwifchen dem Erzbifchof und dem Orden für die 

Stadt fehr bedenklich fei. Sie hatte bisher immer nur im Laviren 

zwifchen den beiden bisher unverföhnlichen Feinden ihre Sicherheit und 

ihren Bortheil gefunden und hatte oft mit vielem Geſchick das Staats» 

ſchiff zwiſchen Sceylla und Charybdis durchgelenkt. Sie gerieth aber in 

ein ganz neues und fremdes Fahrwaſſer mit dem Augenblid, da die 

beiden gefährlihen Felſen fi neben einander aufftellten. Am 

25. Juli betätigte Syloefter der Stadt zwar unter hohen Betheurungen 
(Arndt S. 136.) alle ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, und 

auch das ganze erfte Jahr, das Syivefter benupte, um fich auf feiner 

Stelle zu befeftigen und dad Terrain genau fennen zu lernen, verfloß 

in äußerer Ruhe. Aber fchon im Fahre 1451 begannen im Innern des 

Staats die erften Wellenbewegungen, die, von erwachenden Stürmen 

der Reidenfchaft getrieben, bald hoch und immer höher gingen. 

Conrad von Erlichähaufen hatte bei Sylveſter's Abreife nad) Liv⸗ 

land gelobt, innerhalb fpäteftend achtzehn Monaten eine Botfchaft nach 

Livland zu fenden, welche allen Zwiſt in Anfehung der Kleiderbullen 

Bonifaeins’ IX., Martin's V. und Eugen’31V. beilegen und einen feften 

und dauernden Bergleich über diefen Gegenſtand abfchließen follte. 

Im Mai 1451 kamen die ſchon von Conrad ernannten Abgeordneten 

wirflih nah Riga. Ludwig von Erlichdhaufen aber hatte, um dem 

Auftreten diefer Abgeordneten mehr Nachdrud, ihren Forderungen 

größeres Gewicht zu geben, zu einem gemeinen und niedrigen Betruge 

feine Zuflucht genommen. Er hatte nämlich den Dekan des Domftiftd 

von Ermland, Dr. Johann Plaſtweg, vermocht, fich fälfhlich für einen 

päpftlicken Commiſſarius auszugeben , und das rigifche Domftift mit 

Bann und Interdikt zu bedrohen, falls es nicht die im Jahre 1431 

vom Papft Eugen erlaffene Verordnung in Kraft fegen und nunmehr 

ungefäumt die lange geforderte Habitäveränderung vornehmen würde 
v. Autenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. II. 11 
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(Kallmeyer a. a. O. S. 248.). Zugleich hatte Plaftiweg auf Ludwig's 

Verlangen es gewagt, in der falfchen Eigenfchaft eines päpftlichen Com⸗ 

miffarius am 2. Juni auch zwei Schreiben an den Römifchen König 

und an den König von Polen zu erlaffen, worin er beiden im Namen 

des Papftes die Erecution gegen das rigifche Domftift übertrug, wenn 

diefed nicht augenblidlich zum Ordensgewande übergehe. Natürlich 

durfte die gefälfchte Bulle feibft den Fürften nie zu Gefiht kom⸗ 

men, der Hochmeifter ertheilte darum feinen Abgeordneten die gemeſſene 

Anweifung, fie nie und unter feinem Vorwande aus den Händen zu 

geben oder abfchriftlich mitzutheilen, weil daraus — durch Aufdeckung 

des Betrugs — „Schimpf und Schande“ entftehen müßte. Inder 1863 

Note und 1865. 

Uebrigend gelang der Betrug, um den. Sylvefter vermuthlich 

mußte, vollfommen. Dad Domfapitel, durdy die vermeintliche Bulle 

des Papſtes und durch das zuſtimmende Wort des Erzbiſchofs ein⸗ 

geſchüchtert, ging auf dem Landtage zu Wolmar, auf welchem die 

preußiſchen Geſandten mit ſiebzig Pferden ihren Einzug hielten, einen 

Vergleich ein, welcher unter dem Namen des Wolmarſchen Brie⸗ 

fe8 oder der Kleiderbulle in der fivländifchen Gefchichte befannt 

it. Er ift abgedrudt in den N. Nord. Miſc. II. u. IV. ©. 564— 

587. und im Audzuge bei Arndt S. 136'). Weil er weſentlich auf 

einem Betruge berubte, fo floß er in feiner Abfafjung über von Wor⸗ 

ten der Liebe, der Treue, der Frömmigkeit, er wurde gefchloflen „der 

biligen Dryfaldigkeit zu Lobe, der würdigen Jungfrouwen Marien und 

dem ganpen bimmlifchen Heere zu funderliher Wonne, dem biligen 

römischen Stule zu Ehren und Gotiödinfte* u. f. w. u. f. mw. — Sein 

wefentliher Inhalt beftand darin, daß alle die Ordendtracht betreffen. 

den Bullen von Bonifaz, Martin und Eugen, fowie der Vergleich vom 

4. Dezember und defjelben Beftätigung durch das Konzil von Bafel 

1) Rad Gadebuſch (II. 133.) war der Wolmarfche Brief in feinen mefentlichen 

Punkten [bon zu Marienburg zwifhen Conrad und Sylveſter verabredet worden, 
was nicht unmwahrfcheinlich ift. 
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für vernichtet und getödtet erflärt wurden; daß Erzbiſchof und 

Domkapitel fünftig zu ewigen Zeiten mit dem Orden ein gleiches Ge- 

wand tragen und in Einigkeit leben follten ; Daß Dagegen die neugemähl- 

ten Domberren dem Orden zwar vorgeftellt werden müßten, diefer aber 

feinen Antheil an der Wahl der Obergeiftlichkeit, fein Bifitationdrecht 

und feine Jurisdiktion im Erzftift haben follte. — Was der Vergleich 

fonft noch beftimmte, war zum Theil unerheblich oder, wie das Auf: 

hören der Sperre des Hafens von Dünamünde, eine natürliche Folge 

der wiederbergeftellten Einigkeit. Syivefter hatte dad Domtftift feinem 

Scidfal überlaffen, feine eigenen Rechte aber gut gewahrt. Der Wol⸗ 

marfche Brief wurde, da der Orden Feine Koften fcheute, am päpft- 

lichen Hofe aber (Inder 1887 u. 88.) für Gold Alles feil war, 

am 4. März 1452 vom Popſte beftätigt und ſchloß den langen und 

wechfelvollen Kampf wegen der Drdendtradht, der beinahe hundert 

Fahre gedauert hatte, gänzlich ab. Es tritt und immer und immer 

wieder der übertwältigende Gedanke entgegen, daß es im mittelalter- 

lichen Livland gar feine Heiligkeit des Rechts, gar kein feſtes Geſetz 

gegeben. Der Mächtiafte gab das Geſetz und hielt es fo lange aufrecht, 

ala er der Mächtigfte war. So wie feine Macht ſank, ging fein Ge- 

fep mit ihm unter. Der nun der Mächtigfte war, erließ ein anderes 

Geſetz, das auch, wieder mit feiner Macht zugleich zu Grunde ging. 

Und fo fort von einer Generation zur andern, von einem Jahrhundert 

zum andern. 

Bon dem Hoheitärecht über Riga, dem ſchwierigſten und zarteften 

Punkt in den Berbältniffen zwifchen Orden und Erjbifchof war im 

Wolmarfchen Briefe gar nicht die Rede geivefen. Weil aber grade um 

diefe Zeit der Rigifche Stadtfchreiber nach Danzig gereift mar, um eine 

Bereinigung der livländifchen Städte mit dem Preußifchen Bunde ein- 

zuleiten ; fo verfiel Sylvefter jegt auf den Gedanken, die Freiheiten 

und Privilegien der Stadt mit Hülfe ded Ordens gewaltfam zu unter 

drüden und dann die Herrfchaft über die rechtloſe Stadt mit dem Land» 

meifter zu theilen. „Diefe Principien (Melch. Fuchs ©. 37.) Hatte er 
. 11* 
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in feinem Batterlande Preußen ftudieret, wo man eben aufs Nerafte 

mit den Städten verfuhr*. Er Iud Mengden zu fih auf fein Schloß 

Salis, ging von Unterhaltungen über die Abficht der Städte zu Un- 

terredungen und von diefen zu Unterhandlungen über, welche in neuen 

Zufammenfänften zu Lemfal und zu den Birkenbäumen fortgefept 

wurden und bei welchen Syivefter von feinem Dompropft Nagel, der 

perfönlihen Haß gegen Riga hegte, vortrefflih unterftügt wurde. 

Mengden und der Ordensmarſchall Plettenberg trugen anfangs einiges 

Bedenken, eine Fehde mit Riga zu beginnen, während der Hochmeiſter 

in Preußen in ſchwerem Zwiſt mit den Ständen lebte, Sylveſter und 

Nagel verficherten aber, fie wüßten durch die Zahl der Männer, die 

in Riga von ihnen das Abendmahlempfingen, ganz genau, daß 

die Stadt jept nicht viel wehrhafte Männer befige, daß darum die Uns 

terwerfung bderfelben, zumal da man alle Wege zu derfelben fperren 

fönne, eine Kleinigkeit wäre. Sie mußten auch fonft noch den Ordens⸗ 

männern die Sache fo leicht und fo angenehm vorzuftellen , daß diefe, 

da natürlich von einem Gefühl des Unrechts gar nicht die Rede fein 

konnte, bald auf die Pläne der fchlauen Pfaffen eingingen. Vergl. 

Bergmann Mag. IH. u. IV. ©. 27—29. und befonderd die „hifte- 

rifche Darftellung“ des Ordenoͤſecretairs Chriſtoph Forſtenow, abge 

druckt im Archiv VII. 151. Der Bertrag zwifchen Sylveſter und 

Mengden wurde zu Salid verabredet und niedergefchrieben, fpäter aber 

erft zu Kirchholm unterfiegelt, wovon denn died wichtige Dokument, 

„dad man (Arndt S. 138.) zu denjenigen Traftaten rechnen Tann, die 

der Republif den lebten Stoß gegeben“, den Namen des Kirchhols- 

mer Dertrages erhalten bat. 

Unter den Rigifchen Domherren war einer, der Dekan Detmar 

Roper, der das ſchwarze Auguftinergemand nicht abgelegt hatte. Die 

fem war auf irgend eine Weife von den fehr heimlich betriebenen Un⸗ 

terbandlungen gegen Riga Kunde zugegangen, und man fürdhtete, er 

möchte der Stadt den ganzen Anfchlag verrathen. Plettenberg rieth 

darum, die Sache fo bald wie möglich abzumachen, in aller Stille 
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Wehrmannſchaft Herbeizuziehen und die Stadt einzufchließen. Als Al⸗ 

led auf den großen Schlag vorbereitet war, wurde ein Landtag nach 

Kirchholm ausgeichrieben. Die Ritter- und Landſchaft erſchien auf 

demfelben am 21. Auguft 1454 in voller Wehr und Rüftung und die 

Stadt Riga wurde vorgeladen, die Klage ihrer Herrſchaft anzuhören 

und Rede und Antwort darauf zu geben. Die überrafchte Stadt fendete 

ſechs Männer vom Rath und ſechs von den Gildeftuben, und diefen 

wurde dann in Kirchholm eine Reihe von Klageartikeln vorgelegt, über 

welche fie ſich binnen drei Tagen, die fpäter auf ſechs verlängert wur⸗ 

den, erflären follten. Während diefer Frift aber wurden die Dörfer 

der Stadt bei Nenermühlen niedergebrannt, und den Bauern bei 

Dubbenaa') wurde ihr Bieh und ihre Habfeligkeiten geraubt und fort- 

gebracht. 

Auf den Inhalt der Klageartifel geben wir nicht weiter ein, da 

fie offenbar hier nur als Anflageform dienten. „Als die Stadt 

(M. Fuchs S. 39.) zu antworten genöthigt wurde, da waren eben 

die Ankläger auch ihre Richter , dabero auch erfolget, daß die Stadt- 

gefandten eingehen und geloben mußten, was fie niemals im Sinne 

gehabt. Und alfo ift der Kirchholmer Vertrag aufgerichtet, beliebt und 

den Stadtgefandten pro lege perpetua aufgedrungen und mitgegeben 

worden. Solches geſchah am 30. November 1452.” Doc feheint 

nach Inhalt eines Briefes der Stadt Riga an die Städte des Kul- 

mifchen Landes vom 25. Mai 1453 (Monum. IV. 225.) wohl eine 

Unterhandlung der Stadtabgeordneten mit dem Orden und mit dem 

Eihbiſchof vorhergegangen und ein Vergleich über die weſentlichen 

1) Ueber dieſes Wort ſind viele Hypotheſen aufgeſtellt worden, die wir noch um 

eine vermehren wollen. Im 15. Jahrhundert war der Ausflug der Aa bei Schlok 

verfandet, der Fluß hatte feinen Schleihweg zur Düna gefunden. Es ift nun fehr 

natürlich, daß der niedrigfte Theil des Fluffed von Schlot bis Dünamünte bie tiefe 

Aa, Depenaa, oder lettifch vom Worte dibben ober dubben, welches den Boden 

oder das Unterfte in einem Gefäße bedeutet, Dubbenaa genannt wurde. Diefer 

Name hat fich auch in dem belichten, zwifchen der Aa und dem Meere gelegenen Babe: 

orte Dubbeln faft unverändert erhalten. 
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Punkte des Kicchholmer Vertrages abgefchlojfen worden zu fein, fo daß 

allerdingd ein moralifcher Zwang angewendet, die Form einer freien 

Vereinbarung aber gewahrt wurde. Drei Eremplare diefed Bertrages 

waren angefertigt und dem Erzbifchof, dem Ordensmeiſter und der 

Stadt übergeben worden. 

Sein Inhalt (abgedrudt bei Arndt S. 136.) war im Wefent- 

lichen folgender: Drden und Erzbifchof theilen die Oberherrfchaft über 

die Stadt; diefe huldigt beiden Theilen und überläßt der geiheilten 

Obrigkeit Antheil an der Münze und am Fiſchzehnten; fie nimmt an 

den Kriegen der beiden Oberherren unter einander nicht Theil, wohl 

aber an denen ded Ordens gegen auswärtige Feinde; der Erzvogt wird 

von beiden Oberherren beftätigt,, der Mitvogt immer aus dem Orden 

genommen, und diefem fällt die Hälfte aller Strafgelder zu ; die Stadt 

darf fein Gefeg ohne der Oberherren Einwilligung machen, und an 

diefe geht in Zukunft die Appellation von den Entfcheidungen des 

Raths u. f. w. Außerdem mußte die Stadt noch taufend rheinifche 

Gulden, ihr befted Gefchüg, den Löwen, webit einigen Ländereien und 

Gärten an den Orden, eine Quadratmeile Land zwifchen Riga und 

Uexküll an den Erzbifhof, und neun Bauernhöfe mit den Leibeigenen 

an Propft Nagel für feine befondern Verdienfte abtreten. Der alte 

Arndt urtheilt über den Kirchholmer Vertrag, der ſchon bei feiner Ge⸗ 

burt alle Merfmale der Lebensunfäpigkeit an fich trug, mit folgenden 

kräftigen Worten: „Diefer Bergleich wurde in allen folgenden Unter 

bandlungen von der mächtigen Partei entweder zu Grunde gelegt oder 

aufgehoben. Man hat ihn als einen Scherwenzel in der Hiftorie zu 

betrachten, der bald Alles und bald Nichts galt, bald erhöht und bald 

beruntergefeßt wurde. In verfchiedenen Huldigungdbriefen, wo es die 

Stadt am beften zwingen fonnte, ift er für eine fchädliche Schar- 

tefe erflärt worden.“ 

Nach gefchloffenem Frieden hielten die beiden neuen Herren einen 

feierlichen Einritt in die Stadt, wobei der ganze Rath theild zu Fuß 

und theild zu Pferde die Triumphatoren in die Stadt hineingeleiten 
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mußte. Die Domberren, Mönche, Pfaffen und Schüler mußten von 

der Sandpforte bis zum Dom vor ihnen herziehen und fangen: Tua 

est potentia, tuum regnum, domine! (Dein, Herr, ift die Macht, 

dein die Herrjchaft.) Auf dem Rathhauſe mußte die Bürgerfchaft ihren 

zwei Herren und zugleich auch noch dem Erzvogt Eppinghaufen den 

Eid der Treue leiften, der Nitter Jürgen Merfüll aber brachte zwei 

Schwerter aufd Ratbhaus und hing fie dafelbft ald Symbol der Dop⸗ 

pelberrfchaft zu ewigem Gedächiniß auf. In Rom wurde viel Geld 

gezahlt und es erfolgte denn auch fehr bald, ſchon am 17. Januar 
1453, die päpftliche Beftätigung des Kirchholmer Vergleich. 

Er hatte noch fein Jahr beftanden; als fchon alle Theile fühlten: 

er könne nicht lange mehr dauern. Das Hauptinierefje für Auflöfung 

deſſelben hatte natürlich die Stadt, die ſich unter dem fumbolifchen 

Doppelichwert in äußerſt unbebaglicher und drüdender Lage befand. 

Sie wartete nur auf eine Gelegenheit, die Kreundfchaft zwiſchen den 

zwei Schwertern zu erichüttern, und näherte fich zuvörderſt dem Land» 

meifter. Diefer hatte fhon im März 1453, ald die Dinge in Preußen 

eine drohendere Geſtalt annahmen, die Hand zur Verfühnung geboten; 

als zu Ende des Jahres der preußifche Nechtäftreit unter äußerſter Er⸗ 

bitterung der Parteien in Wien anhängig geworden, da „Ichwante dem 
Herrn Meifter nichts Gutes“ und er fam den Wünfchen der Stadt, 

die ſchon in den Gildeftuben darüber verhanbdelte, ob man den Kirch⸗ 

holmer Bertrag halten oder mit Gewalt brechen folle, auf halbem 

Wege entgegen und beauftragte fogar feinen Hauskomthur zu Riga, 

Gert von Mallinfrodt, die Abfichten der Stadt audzuforfchen und mit 

derfelben in freundliche Unterhandiungen zu treten. Diefer fand ent» 

gegentommende Aufnahme und fchon im März 1454 war der Land» 

meifter ſelbſt in Riga und trat mit dem Erzvogt, mit dem Bürger⸗ 

meifter Gendena und mit den Gildeftuben in Unterbandlungen, erließ 

der Stadt in Gnaden die taufend Gulden, gab gewiſſe Kleinodien, 

welche der Stadt in Kirchholm waren abgezwungen worden, am 

20. März gegen Quittung wieder heraus und fendete auch den Donner- 



168 Einundzwanzigfled Kapitel. 

löwen in die Stadt zurüd. Die Sache wurde anfänglich fehr heimlich 

betrieben, es durfte Niemand darum willen, als der Ordensſecretair 

Forſtenow; die Stadt erbot fich aber, Alles zu thun und felbft den 

Papſt zu verlaffen, wenn fie nur vom Kirchholmer Vertrage los⸗ 

fäme. Könnte man ſich aber nicht einigen, fo follte es dabei bleiben, 

als hätte man zu einem Stein gefprochen. 

Man konnte fi) aber wohl einigen, und ald dies volllommen 

gefchehen war, da fendete Mengden den Ordendfecretair nach Ronne⸗ 

burg und ließ den Erzbifchof zu den Birtenbäumen einladen, um mit 

ihm wegen der Stadt Riga zu verhandeln. Als Forftenow feinen Auf- 

trag ausgerichtet, fragte Syivefter: „Was wollen denn die Rigifchen 

noch unterhandeln?" „Sie wollen in der Stadt nur einen Herrn.“ 

„Wen denn?" „Ein Theil will Euch, aber nur der Heinere. Der 

andere fpricht: Wir wollen feinen Pfaffen zum Herrn haben.“ — Der 

Verhandlungstag zu den Birkenbäumen fiel fo aus, wie er ausfallen 

mußte. Spyivefter weigerte fi, in die Aufhebung des Kirchholmer 

Vertrages zu willigen, er und Mengden gingen ald die erbittertften 

Feinde aus einander. 

Jetzt lag dem Erzbifchof Alles daran, die Verbindung Rigas mit 

dem Orden zu durchkreuzen. Ex fchrieb fofort an die Stadt, daß er 

den Kirhholmer Vertrag kaſſirt und getödtet habe, und daß er feſt 

darauf rechne, die Stadt werde nun wieder nur ihm, ihrem natürlichen 

Herm, Eid und Pflicht halten. Zugleich entfendete er auch den Doms 

herrn Deimar Roper, den alten Freund Rigas, und die Bafallen des 

Ersftifts, Engelbrecht von Tiefenhaufen und Dietrich von Pietinghof, 

weiche der Stadt die glänzendften Anerbietungen machten: der Kirch⸗ 

holmer Bertrag follte getödtet und als Leiche der Stadt übergeben 

werden ; das fogenannte Kyfaut am Zitifee (jet Titer-Efjer), worüber 

feit hundert Jahren ein Toftfpieliger Proceß ſchwebte, follte der Stadt 

für immer überlaffen, ja es follte derfelben fogar ein Drittheil von 

Kurland, Semgallen und Defel, das ihr im 13. Jahrhundert gehört, 

wieder abgetreten werben; dad Ordensſchloß in Riga endlich follte zer⸗ 
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Rört werden. Die Stadt nahm auch dieſe Gefchenke gern entgegen, 

und Spivefter meldete dem Landmeifter: der Kirchholmer Vertrag fei 

unbefhadetder erzbiſchöflichen Rehte aufgehoben; den 

Rigifchen aber erklärte er: es ſtehe nun wieder um ihre Herrlichkeit wie 

bei Annahme feiner erzbifchöflichen Würde. 

Der Erzbifchof und Mengden, der bei feiner Einigung mit der 

Stadt natürlich auch die Auslieferung des Kirchholmer Briefes ver- 

fprochen hatte, übergaben am 21. April (M. Fuchs S. 44.) die bei- 

den Gremplare deffelben, die von den Bevollmächtigten der Stadt un⸗ 
terfiegelt waren, dem Erzuogt, und dieſer durchſchnitt fie in Gegenwart 

Sylveſter's und zweier Secretaire ded Ordens mit einem Mefier, warf 

fie ind Feuer und verbrannte fie zu Aſche. Daß übrigens Sylvefter 

und Mengden, ald fie die Driginalurfunden auslieferten, voffommen 

beglaubigte Kopien in Händen behielten, das verſteht fich eigentlich 

fehon von felbft; wir bemerken es aber gleich hier, weil wir den Kirch⸗ 

bolmer Brief ſeht bald als Phönig ſich aus der Afche werden erheben 

fehen. Bergl. N. Rod. M. II. u. IV. ©. 456462, und Richter 

11. 187. Beſonders Forftenow Archiv. VII. 176, 

Mengden hoffte jet, die Sache zur Ruhe gebracht zu haben und 

wollte einen Zug nach Preußen unternehmen, wo der Orden feiner 

Hülfe bedurfte. Gerade diefen Umftand aber benutzte Syivefter, der 

durch feine Spione genaue Nachrichten aus Breußen empfing, um die 

Stadt, welcher er felbft die größten Derfprechungen wiederholte, zu 

neuen und größern Forderungen gegen den Orden anzuhetzen, ja ihr 

das Beifpiel der preußifchen Städte zur Rachahmung zuempfeh- 

len. Befonderd der Dekan Nagel deflamirte laut gegen den Orden, 

dem er alte und neue Frevel vorwarf, fo daß Conrad Uexküll, des 

Drdend Lehnmann, ihm laut ind Geficht warf: er verwundere fich 

jehr, daß man jetzt den Rachen fo weit aufiperre, da doch alle Welt 

wife, was der Dekan vorm Jahre in Kirchholm betrieben, und wie 

gerade er es geweſen, der die Stadt am meiften gefränft und ge 

ängftigt. Mengden, der von diefen Umtrieben Kunde erhielt, ging, da 
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der volllommene Abſchluß des Friedens auf einem Landtage zu Walt 

gefcheitert war, nach Kirchholm und gedachte von da nad Riga zu 

fommen, too er feierlich empfangen werden follte. Syivefter wußte das 

aber durch Geld und Kabalen zu bintertreiben, der Ordendmeifter 

wurde nur von wenigen SBerfonen aufs Schloß begleitet. Hier wurde 

unter Dermittlung der beiden Städte Dorpat und Reval unterhandelt, 

und Mengden erbot fich, den an Monheim geftellten Sühnebrief aus» 

zuliefern und noch andere nicht unwefentliche Zugeſtaͤndniſſe zu machen, 

wenn die Stadt die Oberhoheit des Ordens anerfenne. Dem Rathe 

waren diefe Anerbietungen genehm ; Syivefter aber, der durch taufend 

Mark den Aeltermann der Gildeftube, Gert Harmens, gewonnen 

hatte, wußte die Stadigemeine, die Befiglofen , die Straßenjugend in 

folhe Unruhe und Aufregung zu bringen , daß ein Friedensſchluß mit 

dem Orden unmöglich war. Namentlich bot der ſchlaue Prälat dem 

Drdendmeifter einen Tauſch der beiden fchönen erzbifchöflichen Schlöf- 

fer, Ronneburg und Schwanenburg,, gegen dad Ordensfchlog in Riga 

an, und verfpradh der Stadt, wenn er diefed erhalten, es fofort nieder. 

reigen zu laffen. Damit entflammte er vollends die rigifche Bürger- 

fehaft , welche die verhaßte Zwingburg um jeden Preis los fein wollte. 

Mengden erklärte dies Anerbieten für eine Beleidigung und entfernte 

fih aus Riga; die Städter aber forderten drohend und ungeftüm : das 

Schloß! und immer: das Schloß! und begannen fogar bald, Stade: 

ten und Pallifaden um daffelbe herum, wie zu einem feindlichen An⸗ 

griff aufzurichten. 

Mengden hatte Bevollmädhtigte in Riga zurückgelaſſen, melde 

noch im Dom mit dem Rathe der Stadt unterhandelten,, ald einige 

Städter, die an den Ballifaden arbeiteten , durch Pfeilfchüffe aus dem 

Schloſſe getöbtet wurden. Der Anblid des vergoflenen Blutes machte 

die Städter vollends wild: man zwang den Rath, der alle Verband» 

lungen mit Dengden abbrechen mußte, Geſchütz und namentlich den 

bewußten Löwen gegen dad Schloß auffahren zu laffen und eine ſtarke 

Anzahl Schiffslente aus der Bai von Biskaya, die gerade in Riga 
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anweſend waren, in den Dienft der Stadt zu nehmen. Auf zwei Tage 

wurde noch ein Waffenftillitand gefchloffen ; da aber während deffelben 

noch ein lettifcher Arbeiter durch einen Pfeilihuß aus dem Schloß ge- 

tödtet wurde, fo brach nun ein wilder Kampf los. Sylveſter, der 

durch feinen treuen Ragel Alles geleitet hatte, legte nunmehr feinen 

exzbiichöflichen Ornat ab und fchnallte einen Harnifch an, ritt unter 

Bortragung eines Paniers an der Spige von zehn Domherren, alle 

auch in Harnifchen, aufs Rathhaus, entband die Stadt von allen 

Eiden, die fie jemald dem Orden geleiftet, und verfprach heilig, es 

nunmehr treu und feft mit der Stadt zu halten. - Der Kampf im der» 

felben zog fich befonders um den fogenannten Haberthurm zufammen : 
er wurde erft vom Orden genommen, dann von der Stadt zurüder 

obert, endlich vom Orden verbrannt. Nebenbei aber wurden die Stadt- 

gebiete in der Nähe von Riga durch den Orden verwüſtet, und ebenfo 

die Orbendbefigihümer, fo weit man fie erreichen fonnte, durch die 

Städter. 

Schon am dritten Tage des Kampfes, da auch die erzbifchöflichen 

Güter vom Orden angegriffen wurden, begab Syivefter fich nach 

Wenden und unterhandelte mit Mengden über einen Waffenttillftand, 

der auch unter Bermitielung der Bilchöfe Bartholomeusd von Dorpat 

und Johann Kraumel von Defel am 24. Juli auf feh® Wochen ab» 

gefchloffen wurde und dem aldbald auch die Stadt Riga beitrat. Auf 

den 8. September wurde ein ‚Landtag nach Wolmar auögefchrieben. 

Vor Eröffnung deſſelben Fam Sylveſter nah Riga und forderte den 

Rath auf, fich feiner Oberhoheit zu unterwerfen und dann Liebes und 

Leides mit ihm gegen den Orden auszuhalten. In Riga hatten ſich 

unterdefien die erhitzten Gemüther volllommen abgefühlt, der Rath 

und die Gemeine erlärten: fie wollten ihn für ihren rechten Herrn 
anerfennen, wenn er ihnen feine gemachten Verfprechungen halten 

würde, d. h. wenn er das Kyfgut abgeliefert, das rigifche Schloß nie- 

dergeriffen und ein Drittheil von Kurland und Oeſel abgetreten hätte. 

Diefe Forderungen der Stadt fand Syivefter ganz abgefchmadt, fuchte 
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fie aber nochmals mit fhönen Worten „hinterd Licht zu führen“. Sie 

blieb jedoch bei ihren Forderungen, und Syivefter ritt verdrießlic, aus 

der Stadt heraus und ſtracks zu Mengden, dem er fich mit dreifter 

Stirn nun wieder zu nähern juchte. Die Zänkereien und Schreibereien 

auf dem Landtage, bei welchen Conrad Wezküll den Erzbifchof mehr. 

mals mit derben Worten Lügen ftrafte, übergehen wir; es wurde dort 

aber aller Welt fund „mit was praktiquen und Liftigfeiten der Erz⸗ 

bifchof umgangen und wie er der Stadt den Kirchholmfchen Vergleich 

abgeswungen und dazu den Hochmeifter und feinen Orden beredet.“ 

Da Spivefter nunmehr zunäcft an eine Freundfchaft mit der Stadt 
nicht denken konnte, fo ſchloß er heimlih am 23. September mit 

Mengden einen Dergleih (abgedrudt in Monum. IV. p. 228.), durch 

welchen die Herrichaft über Riga wieder getheilt, alle entgegenftehenden 

Derträge und Entfcheidungen getödtet, das Schloß Riga mit feinem 

Umtteife fammt Mühlen, Fifcherei, Ziegelhütten u. f. w. dem Orden 

überlaflen und die Verträge von Wolmar und Kirhholm wieder in 

volle Kraft geſetzt wurden. Nach weiterem Gezaͤnk und gegenfeitigen 

Borwürfen wurde endlich zum größten Schreden der rigifchen Abge⸗ 

ordneten wieder der zu Aſche verbrannte Kirchholmſche Brief öffentlich 

verlefen und Riga von neuem unter das fombolifche Doppelfchwert ge 

ſtellt. Die Stadt erhob laute Einfprache gegen den Brief und die 

Aechtheit deffelben, auch Jürgen von Orgied-Rutenderg im Namen 

der Ritterfchaft begeugte mit einem Eide, daß er von der Exiſtenz dieſes 

Briefes nichts gewußt. Ein Gleiches thaten die Domberren, der Erzbi⸗ 

hof aber „mußte ziemlich harte Pillen fchluden". Endlich geſtand erein, 

daß er den Brief mit des Herrn Meifterd Schreiber Ehriftoph (Forſtenow) 

gemacht babe‘), worauf Conrad Uexküll den ftädtifchen Gefandten 

1) Forſtenow, der von diefem Machmwert nicht fprechen will, ftellt die Sache 
fo , als hätten drei von der Stadt unterfiegelte Exemplare des Kirchholmer Briefes 

eriftirt und ald wären zwei davon zur Berbrennungsfcene abgeliefert, der dritte zurück⸗ 
behalten worden. Dies iſt offenbar falfh. Die Stadt mußte wiffen, wie viele 
Gremplare fie unterfiegelt hatte und lieg gewiß keines derfelben in den Händen der 

verbundenen Gegner zurüd. Es war alfo, dies ift Mar, ein dritter Brief gemacht 
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zurief'): „Erwägt nun, Ihr Herren, die Reblichkeit der Pfaffen, wie 

treulich fie ed mit Euch gemeint, und bedenfet, was Ihr von ihnen 

zu erwarten habt.” Die Stadtgelandten gingen noch einmal zum 

Erzbifchof und machten ihm Bormürfe wegen feiner Treulofigkeit und 

wegen der Borgänge in Kirchholm; „der Erzbifchof aber und fein 

fieber treuer Propſt verleugneten Alles aufs Außerfte mit ſchweren ver⸗ 

maledeyungen, ärger wie ©. Peter im consistorio Caiphae.“ 

Jetzt traten die rigifchen Abgeordneten in Unterhandlung mit 

Mengden. Nach zweitägigem Hin» und Hertragen, Feilfehen und Han⸗ 

dein wurde in Bolmar am 25. September ein neuer Vergleich abge 

fchioffen und auf den Grund defielben ertheilte der Landmeiſter am 

9. November den fogenannten Gnadenbrief (Monum. IV. 231.N. 104 

u. 105.), aud das Ofthofiche Privilegium genannt. In demfelben 

beftätigte er der Stadt ihre Befipungen nad dem Privilegium des Ler 

gaten von Modena, mit Ausnahme des Schloffed und feiner Zubehör 

und einiger Bauernhöfe am rechten Dünaufer ; er verpflichtete fie nur 

zur Stellung von dreißig Reifigen bei Kriegszügen gegen auswärtige 

Feinde; er erließ drei von den früher auferlegten fünf Vikarien und 

außerdem eine Schuld von 800 Mark und eine jährliche Abgabe von 

100 Mark zum Nupen des Schloffes; er beftimmte die Breite ber 

zwifchen Stadt und Schloß aufzurichtenden Mauer auf fünf Fuß; er 

beftätigte alle Fiſcherei, Holzungd- und Mühlengerechtigkeiten ; ver 

bot aber den Wiederaufbau des Haberthurms und die Bollendung des 

Andreadtfurms. Der Monheim’fhe Sühnebrief blieb in voller Kraft. 

Mit diefem Gnadenbriefe waren die Streitigleiten und Fehden, 

aus denen Syivefter ald Üüberwiefener und gebemüthigter Lügner her⸗ 

vorgegangen, für eine Weile beendigt. Bis zu Mengden's Tode, der 

worden. Ob. diefer aber eine bloße beglaubigte Copie war oder ob man unteblicher 
Beife die Siegel der Stadt misbraucht hatte, wird ſchwer zu beflimmen fein. 

1) Conrad Wertüll erfeheint als der erbittertfte perfönliche Feind des Erzbiſchofs. 

Und do war eine Schwefter Sylveſter's (Arndt S. 156.) an einen Merfüll (ob wohl 

an diefen?) vermäßlt. 
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erft im Jahre 1469 erfolgte, wagte der Erzbifchof nicht? Bedeutendes 

mehr zu unternehmen. Dagegen feheint Riga mit der Huldigung ge 

zögert, diefelbe unter allerlei Borwänden aufgefchoben zu haben, denn 

wir finden bei Arndt (S. 137.) eine Anklagefchrift Mengden's gegen 

die Stadt, in welcher gegen dieſe viele Klagepunkte aufgeftellt find, die 

Huldigung und der Eid der Treue aber innerhalb ſechs Tagen mit 

Strenge gefordert wird. Jetzt muß die Stadt fih wohl gefügt haben, 

denn im Februar 1457 wnrde auf einem Landtage zu Wolmar von 

allen Herren und Ständen in Livland ein zehnjähriger Friede gefchlof- 

fen (Arndt II. 147.) und, wie ed ſcheint, auch gehalten. 

Neben der großen, der Erzintrigue, deren Mittelpunft der Erzbifchof 

war, laufen noch einige Fleinere Intriguen her, die fich auf Wiederbe- 

fegung der erledigten Biſchofsſtühle bezogen. Wir werden derfelben 

nur kurz Erwähnung thun, da fie alle ftill und heimlich und thaten- 

108 verliefen und ihre Entfheidung blos durch Geld in Rom erhielten. 

In Beziehung auf das Bisthum Dorpat, wo der alte Bartholomeng 

(Bergmann II. 24.) mit dem Gedanken umging, einen Bruder bed 

Königs von Dänemark, den Prinzen Morig von Oldenburg ald Coad⸗ 

jutor anzunehmen, eröffnete der Zandmeifter ſchon im Jahre 1451 

Unterhandlungen mit dem Hochmeifter und durch diefen mit dem 

Papſt, um eine ordendfreundliche Perfönlichkeit ftatt des gefährlichen 

Prinzen als Tünftigen Biſchof von Dorpat beftätigen zu laffen. Der 

Papſt jtellte fich (Inder 1966 u. 71.), je nachdem es ihm vortheilhaft 

fhien, bald auf die eine und bald auf die andere Seite, der Biſchof 

aber dachte fogar daran (Ind. 1882.). fich unter ſchwediſchen Schu 

zu ftellen. Alle dieſe Verhandlungen aber waren verfrüht und erfolg. 

108, weil der alte kränkelnde Bartholomeus noch beinahe zehn Jahre, 

bis zum Jahre 1460 lebte. 

Der Bifchof von Kurland, Johann Thiergart, den wir vor fünf- 

undzwanzig Jahren ald Prokurator des Ordens in Rom fennen lern» 

ten, nahte fich jetzt dem Ende feiner rühmlichen Laufbahn und hatte 

den Gedanken liebgewonnen, feinen Bruder Auguftin Thiergart, Dom⸗ 
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bern zu Frauenburg, zu feinem Coadjutor zu machen oder ihm auch 

das Bisthum, das er in guten Händen laſſen wollte, gleich abzutreten, 

wozu er denn die erften Schritte (Inder 1895.) im Jahre 1452 heim- 

lich in Rom gethan Hatte. Der Drden, ald er Davon Kunde erhielt, 

widerfepte fih aufd allerentichiedenfte der Abficht des Biſchofs, befon- 

ders aud dem Grunde, weil Auguftin’d Aeltern Mitanftifter und Auf 

heger des Preußifchen Bundes gewefen wären, und Mengden brachte 

dem Hochmeiſter, das ihm eigentlich nicht zuftehende Patronatsrecht 

übend, am 6. Auguft 1453 den Ordensprofurator Jodokus Hohen» 

ftein oder den Propft Nagel ald Candidaten in Borfchlag (nd. 1912.). 

Der alte Bifchof fcheiterte mit feinem Wunſche und erhielt endlich nach 

vielen Unterhandlungen den Ordensſecretair Paul Einwald von Wal- 

teris, dem vorher vom Orden dad Bisthum Reval zugedacht geweſen, 

zum Coadjutor und fpäter (im Dezember 1456) zum Nachfolger‘). 

Bon jegt an bewarb fi Jodokus um das Bisthum Reval, 

welches fih (Ind. 1497.) im Fahr 1453 unter dänifchen Schuß ger 

fiellt hatte, erhielt aber auch nicht diefes, fondern im Jahre 1458, als 

die beiden halben Bifchöfe von Defel, Krauwel und Grau, geftorben 

waren, dad ganze Bisthum Defel, in welches er mit Gewalt (Inder 

2013.) eingefegt wurde, während der vom Domtlapitel ermählte, vom 

Könige von Dänemark beſchützte Batellanne (Ind. 2011.) aus dem- 

jelben vertrieben wurde. Das Bisthum Reval aber gelangte endlich 

im Jahre 1456 an einen Nichtordendbruder Eberhard, deſſen Familien⸗ 

name unbefannt geblieben. 

Bon den Werken der Yinfterniß, der Falfchheit und des Betruges 

in Livland bliden wir nun wieder nach Preußen hinüber, wo das 

Signalfeuer von der Zinne des Schloßthurms zu Thorn alles Bolt im 

1) Weil Paul bei feiner feierlichen Ordination zu Ronneburg am 18. April 
1458 , da er dad weiße Ordendgemand anlegen follte, deshalb große Gewiſſens⸗ 

bangigfeit empfand, fo geftattete ihm Sylveſter bis zu eingehender Entſcheidung 
des Papfted feine ſchwarze Auguftinertracht beizubehalten. Arndt S. 147. Uns 

merkung. 
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Kulmerland und bald in ganz Preußen zur Empörung rief. In Zeit 

von acht Tagen waren ſchon dreizehn Schlöffer , meift durch niedrigen 

Verrath der Hauskomthure felbft‘), in die Gewalt des Bundes gefal- 

len: von jeder gewonnenen Zwingburg aber rief eine neue Flamme 

durch die fchweigende Nacht zu neuer Empörung. Auch die Schlöffer 

zu Eibing und Königöberg fielen bald, die Ordendritter aber, unter 

denen auch der verhaßte und gefürdhtete Heinrich Neuß von Plauen 

war, wurden nah Marienburg und Lochſtädt entlaflen. An andern 

Drten aber brach die Volksjuſtiz, am welcher fich jet gern die einge 

bornen Preußen betheiligten,, in wilde Mordihaten aus: viele Or⸗ 

dendbrüder wurden von den Mauern der brennenden Schlöffer hinab⸗ 

geſtürzt, andere in Böte gefept und ruderlod den Wellen deö Meeres 

überlaflen, wo fie elend umfamen. Am Ende des Februars waren 

56 Schlöffer gefallen, alle Städte, mit Ausnahme von Marienburg 

und Stuhm, zum Bunde übergegangen. Der Orden befand ſich wieder 

in einer Lage wie nach der TZannenberger Schlacht. 

Nah nochmaligen ernten Berathungen unter allen Mitgliedern 

des Preußifchen Bundes fam man zu dem feften Entfhluß: die Ober 

herrſchaft über Preußen jetzt förmlich dem Könige Kaſimir von Polen 

anzutragen. Eine Gefandtfchaft unter Hand von Bayfen reifte nad) 

Krakau und wurde dort am 18. Februar fehr gnädig aufgenommen. 

Schon am 22. d. M. erließ der König eine Kriegderflärung gegen den 

Drden, zu welcher troß dem ewigen Frieden die Motive leicht ge 

funden wurden, und am 6. März erfolgte die ſogenannte Inkowpora⸗ 

tionsafte?), durch welche Preußen für immer mit dem Königreich 

Polen vereinigt wurde und in mwelcher der König feinen preußifchen 

Unterthanen alle ihre bißherigen Rechte, Privilegien und Freiheiten 

1) Der Komthur von Danzig 3. B., Namens Pferdfclder, empfing eine große 
Summe von der Stadt, überlieferte das fehr feſte Schloß und rieth felbft zur Zer- 
flörung deffelben ; denn, fagte er: wenn die Bauern den Story nicht Sänger auf dem 

Haufe leiden wollen, fo werfen fie ihm das Neſt herunter. Dann trat Pferöfeiber 

aus dem Orden und nahm ein Weib. 
2) Eie ift abgedrudt bei Schüg ©. 201., im Auszuge bei Boigt VIII. 378. 
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auficheste und nebenbei auch die Therlnahme an allen Rechten der Polen, 

wie namentlih an der Konigswahl zugeftand. Zuglgich wurde Hans 

von Bayſen!) zum Gubernator von Preußen ernannt. Als die Ge 

fandtfchaft aus Preußen zurückfehrte, fegritt der Bund zur Beſchlag- 

nahme alled Eigenthums des Ordens im ganzen Lande und dann zur 

Belagerung von Darienburg. 

An einen Widerftand aus innerer Kraft ded Staats war gar 

nicht zu denken, man mußte ſich alfo nach äußerer Hülfe umſehen. 

Der Hochmeifter fuchte folche beim Deutichmeifter und beim Orden in 

Livland , er fchrieb Hehende Briefe an den König von Dänemark, an 

alle deutfche Fürften und Herren und verfaufte die Neumark, mit dem 

Nechte des Wiederfaufd, an den Kurfürften von Brandenburg für 

40000 Mark, um für dieſes Geld Soldtruppen anzumerben. In Liv 

fand wie in Harrien und Wierland war ſchon im Januar 1454 (Ind. 

1918.) ein Zug gegen den Bund in Preußen vorbereitet worden, wir 

willen aber, wie verworrene und drohende Verhältniffe im Fruͤhlinge 

d. J. in Livland herrfehten, es blieb darum alle Beihülfe an Wehr 

mannfchaft und wahrfcheinlich auch an Gelde von dorther aus. Auch 

die Verhandlungen mit Dänemark, in welche Mengden helfend ein- 

„greifen follte, führten zu feinem ſchnellen Erfolge, die einzige Rettung 

tonnte und mußte aus Deutfchland kommen. Der Dentichmeifter 

Zeuteröheim , der in Venningen's Stelle getreten war, fam auch mit 

einer tüchtigen Söldnerfchaar und begleitet von vielen deutfchen Edel. 

deuten, die an dem traurigen Schidfal ded Ordens aufrichtigen Antheil 

nahmen und die dad Schwert, der reinen Magd zu Ehren, gegen die 

Hürgerlichen Berräther ſchwingen wollten; fie wurden’ aber alle in der 

Gegend von Konig durch ein Bundesheer, das fich ihnen entgegen» 

ftellte, aufgehalten. 

Im Mai fam Kafimir mit feiner jungen Gemahlin nach Thorn 

und empfing unter allgemeinem Jubel des Volks die Huldigung der 

1) Im Drden wurde er jept der fahme Bafilist oder der lahm Drache genannt. 
v. Rutenderg, Geſch. v. Oſtſeeprovinzen. II. 12 
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Stände. Auch drei preußifche Bifchöfe waren erfchienen , nur der ver- 

hafte Franziscus von Ermland hatte in Marienburg Sicherheit gefucht, 

flüchtete von da nach Breslau und ftarb im Exil. Im Auguft fiel 

auch Stuhm in die Gewalt des Bundes und ein Theil der Ordens» 

ritter (Voigt VIII. 398.) trat fofort in die Dienfte des Könige. Die 

letzte Entfcheidung aber mußte bei Konitz fallen, wo immer größere 

Söldnermaffen fich anhäuften und wohin jetzt auch Kafimir mit einem 

polnifchen Heere z0g. Hier fam es denn am 17. September zmwifchen 

dem pofnifch-preußifchen Heere und den Söldnerfchaaren, die von Ru- 

dolf von Sagan befehligt wurden, zu einer blutigen Schlacht. Das 

polnifche Heer wurde troß feiner numerifchen Uebermacht vollfommen 

gefchlagen. Dreitaufend Mann vom Heere des Königd follen gefallen 

fein, dreihundert Gefangene und eine reiche Beute von Kriegdmaterial 
und Koftbarfeiten aller Art fielen in die Hände der Söldner. Die Fol: 

gen dieſes Sieges der deutfchen Kraft waren von großer welthiftorifcher 

Bedeutung. Siegten am 17. September die Polen, fo gab es fein 

Preußen mehr und der Keim des edelften und gebildetiten Staats der 

Neuzeit war erdrüdt und zertreten! — 

Nach der Schlacht bei Konik ging ein anfehnlicher Theil des 

Landes wieder zum Drden über, die großen Städte aber, die doch der 

eigentliche Kern des Bundes waren, verloren nicht den Muth, fondern 

ſchickten eine Gefandtfchaft an den König, ihn wegen feines Berluftes 

zu tröften und ihn von neuem ihrer feften und unmwandelbaren Treue 

zu verfichern. Der fchredliche Heufchredenfchmarm der Söldner aber 

fam von Konitz in wildem Siegeöraufch auf Marienburg herangezogen, 

und bier ftellte der bedrängte und feichtfinnige Hochmeifter am 9. Of» 

tober den Söldnerhäuptlingen, unter welchen ſich die angefehenften 

Namen des deutfchen und böhmifchen Adels finden, eine Verficherung?- 

fhrift aus, die unermeßliches Elend über das Land gebracht hat. Er 

verfprach nämlich all dieſen Hauptleuten den Sold, den fie fhon ver 

dient hatten und noch verdienen würden, bis Faſtnacht des künftigen 

Jahres zu bezahlen. Wofern dies aber nicht gefchähe, fo gelobte er 
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bei Ehre und Treue „ihnen dad Schloß Marienburg fowie alle Schlöf- 

fer, Städte, Lande und Leute in Preußen und in der Neumark zu 

überantiworten und abzutreten, damit die Herren Hauptleute 

‚und ihre Gefellfchaft fi nach ihrem Willen durch Verkauſ, Ber 

pfändung oder andere Verträge für ihren Sold und ihren Schaden 

daraus bezahlt machen könnten.“ Nur ein elender und_ge- 

wiflenlofer Mann, wie Ludwig war, konnte auf ſolche Weife fein 

Land und feine Leute folchen Räuberfchaaren preisgeben! — 

Auf den blutigen und gräuelvollen Krieg, der von jept an drei⸗ 

zehn Fahre lang das unglüdliche Preußen abermals in eine Einöde 

verwandelte, dürfen wir hier nicht eingehen, wir werden nur die wich. 

tigften Ereigniffe aus demfelben , die über dad Schickſal des Ordens 

entfchieden,, kurz zufammenftellen, und nur da einen Augenblid vers» 

weiten, wo Livland handelnd oder leidend an den preußifchen Be- 

gebenheiten Theil genommen. Als die Faftnacht 1455 herankam, fand 

fich der Hochmeifter, von allen Mitteln entblößt, in der fchredlichiten 

Lage, denn er follte nicht nur den Söldnerhäuptlingen, fondern auch 

dem Könige von Dänemark für verfprochene Hülfe Zahlung leiften; 

er fhrieb darum im Februar 1455 dringende und klagende Briefe an 

den Zandmeifter und bat um Geld und Truppen (Inder 1926 u. 27.). 

Menaden war, wir wiffen ed, damals felbft in fehr unangenehmer 

Lage, er überſendete aber doch dem Könige Chriftian von Dänemark 

noch im Laufe dieſes Jahres (Gadebufch II. 155.) taufend Mark reinen 

löthigen Silberd und verfprach weitere 5000 Gulden innerhalb fünf 

Jahren zu zahlen; entfendete auch fofort eine Hülfsmannſchaft von 

600 Mann unter dem Landmarfchall Plettenberg nach Preußen, welche 

am 3. Juni (Ind. 1929.) dort ſchon eingetroffen war. Der Krieg 

wurde nicht vom Orden gegen den Bund geführt, fondern von Söld- 

nern, welche der Orden gemiethet hatte, gegen Söldner, die der Bund 

in feinen Dienft genommen, Die leptern wınden von ‘Polen aus un. 

terſtützt, die erftern follten aus Livland, aud Dänemark, von den 

deutfchen Fürften Hülfe erhalten, erhielten fie aber nur in ſehr geringem 
12 
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Maaße. Die Söldner ded Ordens wurden durch kleine Abfchlagd- 

zablungen und durch Anweifungen auf die (längft Überfchuldeten) deut⸗ 

hen Balleien noch eine Weile bingehalten‘), gehorchten aber nur 

noch fo viel ald fie eben wollten und vermwüfteten das Land auf bie 

unmenfchlichfte Weife, brannten, nur zu ihrem Vergnügen, Dörfer 

und Städte nieder. 

Bon den drei Städten, aus denen Königsberg beftand, unter 

warfen fich zwei im Frühlinge 1455 wieder dem Orden, die dritte, der 
fogenannte Kneiphof, wurde nach langer und verzweifelter Gegenwehr 

vom Oberfpittler Neuß von Plauen, der den ſchwachen Ludwig jetzt 

ganz in Schatten ftelite, mit Gewalt erobert. Dem Beifpiele oder 

dem Falle der wichtigen Stadt folgten faſt alle Städte im Niederlande, 

mit Ausnahme von Memel, und auch manche Städte der andern Lan⸗ 

deötheile. Im September fam der Vogt von Kandau mit neuer Hülfd- . 

mannſchaſt nach Königsberg, mußte aber mit derfelben wegen Mangels 

an Zehrung in dem gänzlich audgefogenen Lande (Ind. 1931.) wieder 

nach Kurland zurüdziehen. Auf dem Heimwege eroberte er (Inder 

1936 u. 37.) das von den Sameiten befeßte Memel und eröffnete da- 

durch die freie Verbindung zwifchen Preußen und Livfand. Und Mes 
mel blieb bis nach dem Frieden zu Thorn in den Händen der Liplän- 

der; erft am 8. Dezember 1468 befahl Mengden dem Komthur zu 

Memel (And. 2037.), das Schloß und das Gebiet Memel wieder 

den Orden in Preußen zu übergeben. 

Im Herbſt 1455 verpfändete der Hochmeifter die Neumark in er 

weiterten Grenzen nochmals an den Kurfürften von Brandenburg, 

1) In der äußerten Noth verfepte Ludwig fogar (Kotzebue IV. 178.) dem Her⸗ 
zog von Sagan: ein filberne® Marienbild, ein güldened Kreuz, do das Holz 

vom billigen Kreuge ynn vermadt ift, die Reliquien ber heiligen Bar- 
bara, und ein Stüd von unfers Herrgottd Rod fammt der güldenen Bulle 
darüber. Das Stück Kreuz war wohl daffelbe, dad Salza einft vom Kaifer Friedrich 
geſchenkt erhalten. Der Herzog von Sagan durfte die heiligen Gegenftände fogar 
weiter verpfänden. Wo mag das Haupt der heiligen Barbara, an welches viele 
Legenden ſich anfchleffen, endlich zur Grabesruhe gelommen fein! — 
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und nun ſchon für die Lebensdauer deſſelben, um 100000 

Mark; auch von Mengden erhielt er am 28. Oktober 14000 Mark 

und dad Verfprechen (Ind. 1938.), fpäter 100000 Gulden aufzubrin- 

gen. Das waren aber nur Tropfen im Meere. Das vermüftete Land 

fonnte feine Steuer mehr entrichten und die Forderungen der Eöldner 

friegen hoch in die Hunderttaufende und wuchfen noch von einem Tage 
zum andern. Im November drobten die Söldner ſchon, das Land an 

den König von Polen zu verkaufen und traten mit demfelben deshalb - 

zu Graudenz auch wirklich in Unterbandlung. Kafimir aber Hatte ſelbſt 

auch über Teine bedeutenden Geldmittel zu verfügen und fo fam es 

diesmal noch nicht zum Abfchluß. 

Im Februar 1456 wurde in Livland ein allgemeiner Schoß zur 

Beihülfe für Preußen erhoben, Mengden wollte aber das eingehende 

Geld nur unter der Bedingung an die Rottenführer auszahlen, wenn 

diefe vorher die Marienburg und die andern beſetzten Schlöffer dem 

Drden wieder eingeräumt hätten. Plettenberg und der Komthur von 

Reval kamen felbit nach Königsberg, um mit den Söldnern zu unter: 

handeln. Sie famen aber, wie e& fcheint, mit fehr wenig Geld, ver- 

fprachen bei Ablieferung der namhaft gemachten Schlöffer fofort 30000 

Gulden und in einem beftimmten Termin 100000 Gulden zu 

zahlen. Die Söldner gingen mistrauiſch auf nichts ein und blieben 

in den Schlöffern. Zum Bermitteln erboten ſich alle Bifchöfe und 

alle Städte Livlande (Ind. 1943—1949.), größere Opfer aber mollte 

Niemand bringen, man überließ den preußifchen Orden dem Strom, 

der. ihn nothwendig in den Abgrund reißen mußte. Plettenberg und 

der Komthur mochten vielleicht einfehen,, daß hier nicht mehr zu helfen 

war, am 14, Juni verließen fie Preußen mit der Erklärung, daß fie 

zu Haufe noch nöthiger wären ald hier. 

Bald fteliten ſich jept die böhmifchen und die deutfchen Söldner, 

von denen jene noch graufamer und wilder waren als diefe, in zwei 

feindlichen Parteien auf und befämpften fich unter einander, am 

15. Auguft 1556 aber einigte fih der Böhme Ezirwenka, an den fi 
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alle Böhmen und einige Deutſche anfchloifen, über einen förmlichen 

Berlauföbrief des preußifchen Staats mit dem Könige Kafimir von 

Polen, wornach das ganze Land mit allen Schlöffern und Städten, 

die in der Gewalt der Söldner waren, in drei Terminen gegen feit ver- 

abredete Summen an Kaflmir übergeben werden follte. — Bon jebt 

an wurde der Hochmeifter ald Gefangener behandelt; er und die un- 

glücklichen Ordendritter, die noch um ihn waren, wurden von den 

. rohen Landöfnechten auf die fhmählichfte Weife mishandelt. Wenn 

die Ordensbrũder (Voigt VII. 513.) Nachts zur Kirche in die Meſſe 

gingen, wurden fie überfallen, geſchlagen, oft ihrer Stleider beraubt, 

nadt ausgezogen und mit Peitfchen und Nuthenhieben durch die 

Kreusgänge getrieben. Dan fchnitt ihnen gewaltfam die Bärte ab und 

mit den Bärten Stüde vom Kinn und von den Lippen u. ſ. w. — Die 

Vergeltung, die ftrenge Göttin, bat felten fo unverfchleiert ihr ernſtes 

Wert fhon bier auf Erden vollendet, wie fie ed im preußifchen Or⸗ 

dendftante gethan. Alle Grauſamkeiten, melche die Ordenshrüder an 

den Heiden und Neuchriften und fpäter an ihren Unterthanen geübt, 

mußten fie von den empörten Eingebornen, von SBolen und Söldnern 

auch wieder erdulden, und der ganze Staat, den fie mit Liften und Raͤn⸗ 

ten zufammengeraubt und zufammengefauft hatten, er wurde num 
über ihren Häuptern auf die fehnödefte Weife an den Meiftbietenden 

verfchachert und verfteigert ! 

Im Früblinge 1457 309 Kafimir in Preußen hinein, um von 

dem gekauften Lande Befig zu nehmen. Am Pfinaftabend erfchienen 

600 Polen und Bündifche vor der Marienburg; Gzirwenfa öffnete 

ihnen die Thore. Der unglüdliche Hochmeifter erlitt eine Behandlung, 

daß man mit dem unmürdigen Manne noch tiefes Mitleid empfindet. 

Im Gemüthe zerfnirfcht und gebrochen verließ er endlich unter heißen 

Thränen die einft prachtoolle, jept durchplünderte und befudelte Mas 

rienburg und irrte ald elender Flüchtling, von einigen gemeinen Polen 

begleitet, durch Nacht und Graus, bis er endlich Konig erreichte. Bon 

da fchlich er auf heimlichen Pfaden durch Wald und Moor wieder bis 
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an die Weichfel, beftieg einen elenden Fiſcherkahn, fuhr hinunter ind 

Friſche Haff und entkam zu feinen Gebietigern nah Königsberg. Die 

ftolge Marienburg ſank, befchimpft und entwuͤrdigt, in traurigen Ver⸗ 

fall, bald in erhabene Ruinen. Wir mögen nicht darum lagen, denn 

wir willen ja, daß der fittliche Bau des Ordenshauſes, der nie auf feften 

Säulen gerubt, längft in Schutt und Trümmern lag. In unfern 

Tagen aber bat die Marienburg, in ünftlerifcher Reinheit und nimmer 
vom Schmuß des Lebens bemafelt, fich zu neuen, bewundertem Glanz 

erhoben. 
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Die Sylvefterihe Gnade. Verhältniſſe des Ordens zu Schweden und Dänemark. Grün- 
dung von Bauske. Planlofer Räuberfrieg in Preußen. Schlacht bei Zarnowig. Frie⸗ 
deneunterhandlungen. Untergang ber livländifchen Beihülfe. Friede zu Thorn. Ber 
hältmig Preußend zu Livland. Ludwig von Erlihöhaufen Leiftet dem Könige die Hul⸗ 
digung und flirbt. Mengden's Tod. Johann von Herfe-Wolthufen zum Landmeifter 
gewählt umd abgefept. Bernhard von der Borh. Der Griedensvertrag vom Agnefen- 
tage 1472. Reue Nänle Syivefter'd. Das Borch' ſche Privilegium. Der Hochmeiſter 
Reuß von Plauen leiftet die Huldigung und ſtirbt. Der Hochmeifter Rifle von Richten- 
berg. Grauſamer Mord des Biſchofts Dietrih von Cuba. Richtenberg's Todesftunde. 
Ernft von Wolthuſen und die Schweden. Simon von der Vorch Biſchof von Reval. 
Ausbrechender Streit zwiſchen Sylveſter und den Brüdern Bord. Niga im Bann und 
Simon tn Nom. Riga vom Banne gelöft. Sylveſter in Rom verklagt. Bernhard er- 
obert ſammtliche erzbiſchoͤfliche Schlöffer. Sylveſter und das ganze Domfapitel In Koden- 
huſen gefangen genommen. Die beiden Borch unumſchränkte Herren bed Landes. Syl⸗ 
vefier' 8 Tod, " 

In denfelben Tagen, ald der zehnjährige Friede zu Wolmar ger 

ſchloſſen wurde, ertheilte der Erzbifchof Sylvefter am 6. Februar 1457 

auf feinem Schloffe Ronneburg der Ritter- und Mannſchaft des Erz- 

ftifts Riga ein neued Mannrecht (feudum gratiae), welches unter dem 

Namen ded Sylvefter’fchen Gnadenbriefd oder auch blos „der Gnade” 

eine wichtige Rolle in der fpätern Gefchichte der Oftfeeprovingen gefpielt 
hat. Wir erinnern und, daß Conrad von Jungingen der Ritterfchaft 
von Harrien und Wierland im Jahre 1397 ein wichtiges Privilegium 

ertheilt hatte, durdy welches den Verwandten bis ind fünfte Glied fo- 

wohl von der Schwert« ald von der Spielfeite (in männlicher und 

weiblicher Abftammung) ein Erbrecht in den frühern Lehngütern zuge- 

ftanden wurde, Daffelbe Recht ertheilte Sylvefter gegen eine namhafte 
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Summe Geldes (Arndt 145.) jetzt auch den Vaſallen des Erzſtifts. 

Es wurde fpäter durch neue Gnadenbriefe auch auf den Adel aller 

andern Landeötheile Übertragen, von allen fpätern auswärtigen Landes⸗ 

herren anerfannt und beftätigt und bildet einen der Grundfteine zu der 

Säule ded Recht, welche der baltifche Adel mit emfiger Hand fich er- 

richtet hat, und welche halbverwittert bis auf den heutigen Tag faft 

allen Stürmen der Neuerung Troß geboten hat. 

Zur Ausartung und Umgeftaltung des Ritter- und Lehnweſens 

mußte das neue Gefeg weſentlich beitragen, weil von nun an, da 

Häufig Frauen in den Beſitz der alten Lehngüter kamen, die Kriegs⸗ 

folge nicht ſowohl eine perfönliche Pflicht, als vielmehr eine auf dem 

Gute rubende Reallaft wurde. Nach einem, an demfelben 6. Februar 

beſonders erlaffenen Artikel, welcher ald Supplement zum Gnaden- 

brief betrachtet werden muß, wurden übrigens nicht alle Güter im 

Erzſtift in Sylvefter’d Gnade aufgenommen; es waren davon ausge⸗ 

fehloffen: 1) die Güter der Gefammten Hand, von denen oben die 

Rede war; 2) die erzbifchöflichen Tafel-Güter, die der legte Erzbifchof 

Henning verlehnt und vergeben hatte; 3) noch eine Reihe von Gü- 

tern, die aus irgend andern Gründen im alten Mannrecht verblie- 

ben und ſich in jenem Artikel (Arndt S. 146.) aufgezählt finden. 

Wir haben oben gefagt, daß der livländifche Orden an den König 

Epriftian von Dänemark bedeutende Geldfummen erlegt hatte, um 

dafür feine Hülfe gegen den Preußiſchen Bund zu erfaufen. Auch der 

Hochmeifter hatte 60000 Gulden an Ehriftian gezahlt und dagegen 

viele Verfprechungen von ihm empfangen. Da zugleich die Efthländer 

ſich vom Könige von Dänemark ihre alten Privilegien beftätigen ließen, 
fo ſah König Karl Anutfon von Schweden, der felbft bedeutende Guͤ⸗ 

ter in Eſthland angefauft hatte, und dem die Provinz ſehr wohl gefiel, 

jene Verträge mit Dänemark mit fehr misgünftigem Auge an und rieth 

den beiden Bürgermeiftern von Reval (Arndt S. 144.), ſich dem Ver⸗ 

faufe des Landes zu widerfegen, drohte im entgegengefehten Falle Re⸗ 
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vol zu zerſtören, wie Wisby zerſtört worden war. he er noch feine 

Drohungen ausführen konnte, wurde er felbft von feinen Großen aus 

Schweden vertrieben und flüchtete nach Danzig, welches ald Glied des 

Breußifchen Bundes mit Ehriftian im Kriege war. Diefer Chriftian 

aber wurde jebt auch König von Schweden und vereinigte wieder die 

drei ffandinavifchen Kronen auf feinem Haupte. Nun fchloß der liv- 

Ländifche Orden am 18. Oktober 1457 einen neuen Vertrag mit ihm: 

der König nahın den Orden auf fünfzehn Jahre in feinen Schuß und 

verfprach demfelben, gegen 1000 Gulden rheinifch jährlih, ein Hülfs⸗ 

<orp8 von 300 bid 500 Mann zu ftellen. Die Quittungen über die 

von Lioland and geleifteten Zahlungen (Arndt S. 144.) liegen und 

vor. Chriftian erflärte jept den Danzigern den Krieg, nahm vorüber 

gehend den Titel eines Herzogs von Efthland an, wollte ein Patronats⸗ 

recht über das Bisthum Defel ausüben und fuchte auch durch bedeu- 

‚tende Güterkäufe in Efthland feften Fuß zu fallen. Geleiftet aber hat 

er, außer einigen Sapereien auf der See, — nicht, und der ganze 

Bertrag fchlief ein, bevor feine Zeit abgelaufen war. Im Jahre 1469 

erlieh Ehriftian in Gnaden, um der heiligen Maria willen, die noch 

rückſtändigen Summen dem Orden und verkaufte wieder feine efthnifchen 

Güter. Bergl. Dahlmann III. 198. 

ALS zu Ende des Jahres 1456 der Hochmeifter von Livland neue 

Geldopfer verlangte, da trat Mengden am 16. Februar 1457 zuerft 

mit der Forderung hervor: der Hochmeifter möge ihm dafür (ndez 

1990.) Eſthland bedingungslos abtreten; denn Dusmer von Arffberg 

Hatte diefe Provinz zwar, wie wir oben berichteten, an Godwin von 

Herike verkauft, das Rüdkaufsrecht aber dem preußifchen Orden vor: 

behalten. Nach langen Unterhandlungen, die fich durch zwei Jahre 

binzogen, trat Ludwig von Erlihähaufen, in Anerkennung und zu 

Belohnung aller Opfer an Geld und Mannfchaft, die Livland dem 

dedrängten Orden in Preußen gebracht, ganz Eſthland fammt den 

Schlöffern Reval und Wefenberg nunmehr unwiderruflich und zu freiem 

Eigentum an den Orden in Lioland ab und ftellte darüber am 
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Dienſtag nad) Eantate im 3. 1459 einen offenen Brief aus, welcher 

bei Arndt S. 149. abgedrudt ift’). 
Bon allen Privilegien, welche die Ritterfehaften in Harrien und 

MWierland nach und nach erworben, war ihnen das allerliebfte und als 

lerheiligfte — die unbedingte Steuerfreiheit. Als darum die efthnifchen 
Ritter und Knechte zur Unterftügung ded Ordens in Preußen auch 

einen Schoß erlegt hatten, Tießen fie fih im Jahre 1457 von Mengden 

(Amdt S. 146.) eine befondere Verſicherungsſchrift ausftellen, durch 

welche er fie nochmals von aller Schabung freifprach und worin er aus- 

drüdlich gelobte, daß das Zahlen bei ihnen nie zur Gewohnheit wer⸗ 

den follte. Der Orden, die Geiſtlichkeit, die Städte waren ebenfalls 

fteuerfrei, — die ganze Laft lag auch in diefer Beziehung auf den 

armen, midhandelten, ausgeplünderten Bauern! — 

Vom livländifhen Handel, an welchen übrigens auch der Orden, 

die Bifchöfe und felbit die Bafallen fortwährend einen bedeutenden An⸗ 

theil nahmen, haben wir an verfchiedenen Stellen ſchon das Nöthigfte 

gefagt. Auf den Handel, den die drei großen livländiſchen Städte als 

Glieder der Hanfa nad den verfchiedenen Ländern Europas trie- 

ben, glauben wir bier nicht befonders eingehen zu müflen, da die liv- 

ländifchen Städte doch nur ein Feiner Bruchtheil im großen Hanfe- 

bunde waren, mithin die Gefchichte ihred Handeld nur in Berbindung 

mit der allgemeinen Gefchichte der Hanfa vorgetragen und verftanden 

werden Tann. Wir aber dürfen um fo eher an diefem Theil der liv- 

ländifchen Gefchichte vorübergehen, als derfelbe, außer in dem bes 

kannten Werke von Sartorius-Lappenberg, auch in Kuno v. Schlözer’3 

Hanfa und erft ganz neuerlich bei Richter II. ©. 75—103. eine fehr 

fleißige und ausführliche Darftellung gefunden, auf welche wir mit 

Bergnügen verwweifen können. 

In dem Winkel zwifchen Memel und Muhs, da wo diefe beiden 

1) Das Oberhoheitsrecht und die Huldigung der efihnifchen Stände aber muß 
Erlichshauſen fi noch vorbehalten haben, denn darüber fanden mehr als fechzig 
Jahre fpäter neue Unterhandlungen ftatt, von denen unten die Rede fein wird. 
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Flüſſe fih vereinigend die Aa bilden, ließ Mengden im J. 1456 die 

Baudkenburg oder das Schloß Bauske bauen. In den folgenden 

Fahren wurde unter dem Schutze diefed Schloffed am Ufer der Memel 

ein Hafelwerf gebaut, aus welchem fpäter die Stadt Bauske entitan- 

den. In die durch die Pet verödete Umgebung der Stadt wurde aus 

irgend einem andern Theile des Landes eine efthnifche Bevölkerung 

Hinverpflanzt‘), die fich bis ind neunzehnte Jahrhundert herein in 

Sprache, Sitte und Kleidung von den ummohnenden Leiten unter 

fhied. Die Nachkommen diefer fremden Anfiedler, die von den Letten 

Kreewini (Beine Rufen) genannt werden, bilden jetzt befonders die 

Bauerfhaft der Güter Alt- und Neu⸗Rahden und verlieren fich in 

unfern Tagen durch die gemeinfchaftlichen Bauernfchulen mehr und 

mebr unter die Letten, fo da nur noch einzelne Greiſe in hergebrach⸗ 

ter Eigenthümlichkeit als intereffante, aber Hinfällige Denkmäler der 

Bergangenheit für den ethnographifchen Forfcher daftehen. Vergl. aud 

Poſſart, Statiftit und Geographie von Kurland S. 229. 

Bon den wiederholten aber vergeblichen Berfuchen, dem ſinkenden 

Drden in Preußen von Livland aus noch Hülfe zu bringen, werden 

wir fpäter noch Einige zu fagen haben; hier erwähnen wir zuvörderſt 

eines Seetreffend, welches die Danziger (Schüg, Hist. rerum pruss. 

p. 433.) einer dänifchen Slotille im Junimonat 1457 bei Bornholm 

lieferten. Drei danziger Schiffe fließen auf fechzehn daͤniſche Schiffe, 
auf welchen fich Iivländifche Hülfsvölfer befanden. Die Danziger wur⸗ 

ben von den Dänen ganz umringt, merkten aber bald, daß die Dänen 

nur fehr wenige Gefchüge hatten. Der Kampf dauerte an zwölf Stun⸗ 

den, die Danziger blieben Sieger und eroberten eines der dänischen 

Schiffe, auf welchem fi befonders die livländifhe Hülfemannfchaft 

befunden zu haben fcheint. Denn die Livländer verloren 300 Mann, 

und außerdem wurden auch fünf Ordendbrüder und der Schiffehaupt- 

1) So erzählt: Paul Einhorn , Historia lettica p. 8. in Script. rer. livon. 

11.578 , womit jedoch die Anmerkung dazu von Ih. Kallmeyer zu vergleichen ifl. 
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mann (Admiral) gefangen genommen und nad Danzig gebracht. Im 

J. 1458 landeten die Danziger an der Küfte von Defel und verwüſte⸗ 
ten einen Theil der Infel. Die Oeſeler wollten ſich rächen und rüfte- 
ten einige Kaper aus, die der Landeshauptmann Hand von Wallen- 

ftein gegen die Danziger führte. Er wurde aber befiegt, gefangen ge- 
nommen und mit feiner Mannfchaft hingerichtet. Arndt S. 148. 

In Preußen dauerte unterdeffen ein wilder und planlofer Kampf 
fort, der fich befonderd um Marienburg zufammengezogen hatte. Die 

Stadt Marienburg war nämlich durch einen glücklichen Handſtreich 

des Oberfpittler8 im September 1457 wieder in die Hände des Or 

dend gefallen. Zwifchen der Stadt und dem Schloffe dauerte nun ein 

heftiger, täglich fich erneuernder Kampf, bei welchem auch (Boigt VIIT. 

549.) eine anfehnliche, wohl audgerüftete livländiſche Hülfsſchaar we⸗ 

fentliche Dienfte that). Im J. 1458 wurde zu Rifenburg ein Waf- 

fenftillftand auf neun Monate gefchloffen und während deſſelben wur⸗ 

den Friedendunterhandlungen zu Kulm eingeleitet, bei welchen der 

Bifhof Jodokus von Defel und der Landmarfhall von Plettenberg 

zugegen und mit thätig waren. Sie führten zu feinem Refultat; und 

auch die abenteuerlichen Pläne, die auf Anregung des Königs von 

Polen in Rom auftauchten: den Drden nämlich aus Preußen, wo ed 

feine Heiden mehr gab, nach Tenedos zu verfeßen und gegen die Zür- 

ten in den Kampf zu ſchicken, oder ganz Preußen gegen die Provinz 
Podolien auszutaufchen (Ind. 2027.), — blieben ohne Erfolg und 

verfchwanden geräufchlos wie bunte Seifenblafen. 

Am 6. Auguft 1460 ging die Stadt Marienburg durch Capitu⸗ 

lation wieder in die Gewalt des Königs über und von nun an ſon⸗ 
derte fich der öftliche Theil des frühern preußifchen Ordensſtaats mehr 

1) Als im 3. 1459 die große Gefandtfchaft aus Livland zum Kulmer Friedend- 
congreß nach Königsberg gezogen fam (Ind. 2002.), da bat der Pfleger zu Schafen 
(am Kuriſchen Mff), daß man, wie das in folchen Fällen üblich wäre, einen Dr: 
dendbruder mit Brod und Bier den Livländern entgegenfenden möchte, weil dort 
in den Krügen nichts zu haben wäre, befonders in dem NRachtquartier zu Rudau. 
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und mehr vom weftlichen ab. Dort hatte der Orden die Oberhand, 

bier der Bund und mit ihm die Polen. In Königsberg und über: 

haupt in Samland foll um diefe Zeit, wie der Ordensſecretair Forftenow 

in feiner „hiftorifchen Darftellung” (Ind. 2039.) erzählt, fogar davon 

die Rede geweſen fein, fich ganz an Livland anzufchliegen und dem 

livlaändiſchen Landmeifter die Oberberrfchaft anzubieten. Der Blau, 

wenn er eriftirt hat, mußte an der geographifchen Lage fcheitern,, denn 

der fithauifche Keil fpaltete ja bid ind Mark hinein den Ordensſtamm 

und hatte feit mehr ald hundert Fahren fein Wachsthum und fein ge- 

fundes Gedeihen gehemmt. Bergl. Richter II. 178. 

Zwei Jahre lang wüthete nun wieder ein planlofer Räuberfrieg, 

an welchem die Livländer (Inder 2009.) wegen der fihlechten Auf- 

nahme, die fie in Preußen gefunden , fich nicht mehr betbeiligen woll⸗ 

ten. Bald die eine, bald die andere Partei errang dabei Feine Bor- 

theile ; endlich Fam ed am 15. September 1462 bei Zarnowitz zu einer 

entjcheidenden Schlacht, in welcher die an Zahl überlegene Ordens⸗ 

mannfhaft von den Polen und Bündifchen, befonderd durch den Hel⸗ 

denmuth eines Polen Jaſſenski, gänzlich geſchlagen wurde. Von jetzt 

an war an ein Wiedererobern des Weichfellandes nicht mehr zu denken; 
ed galt nur noch, Oftpreußen aus dem Schiffbruch zu retten. Um Jo⸗ 

hannis 1464 wurden neue Friedensunterhandlungen zu Thorn eröff- 

net, an welchen neben dem Spittler Reuß von Plauen, von livlän- 

difcher Seite der Biſchof Jodokus und der Landmarfchall Gert von 

Mallinfrodt, von bündifch -polnifcher Seite außer dem Gubernator 

Stibor von Bayſen und Gabriel von Baifen auch der Gefchichtfchreis 

ber, der Canonikus Dlugoſch, Theil nahmen. Auch hier fonnte man 

fih, unter gegenfeitigen Anklagen und Spöttereien , über feinen Frie⸗ 

den vereinigen und es verfloffen noch einmal zwei Jahre unter ab- 

wechfelnd erneuter Derwüftung des Landes und erneuten Friedens⸗ 

befprechungen , die befonders deöhalb zu feiner Einigung führen konn⸗ 

ten, weil der Hochmeiſter durchaus auf den Beſitz von Marienburg 

nicht verzichten wollte. In dieſer letzten und äußerſten Bedrängniß des 
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Ordens in Preußen verfuchte Mengden e8 noch zweimal, demfelben zu 

Hülfe zu fommen. Im Herbft 1465 entfendete er nämlich vierzig 

Schiffe mit Kriegsvolk und „allerlei Nothdurft” aus Livland nah 

Preußen; die ganze Flotte gerieth aber (Arndt 151.) durch Sturm 

(bei Ehoinig?) auf den Furifchen Strand und ging faft gänzlich zw 

Grunde‘). Im Januar 1466 ſchickte er nochmals 700 Reiter 

mit vielen nechten den Landiveg nach Preußen ; diefe famen aber zu» 

erft auf der Aurifchen Nehrung in große, den Weg verfperrende Ver⸗ 

haue der Sameiten, und geriethen dann, als fie längs dem Meeres» 

ftrande meiter ziehen wollten, theild in Wolfsgruben, imo fie elendig- 

lich erfchlagen wurden, theils erlagen fie obdachlos der Kälte und dem 

Hunger. Der Reft endlich wurde aufs Eid des Meered hinaus von 

den Sameiten verfolgt, und fand, da das Eid unter ihnen brach, in 

den Wellen den traurigen Zod. Nur zwei follen in die Gefangenfchaft 

der Sameiten gefallen fein. 

Seht war der Orden in völliger Erfchöpfung und mußte jede 

Bedingung ded Friedens annehmen. Er wurde unter Vermittlung 

eined päpftlichen Legaten!, des Biſchofs Rudolf von Lavand, am 

19. Oktober 1466 zu Thorn gefchloffen, Livland war dabei durch den 

Ordensmarſchall Mallinfrodt vertreten. Der unglüdliche, von Gram 

und Sorgen gebeugte Hochmeifter foll dabei in fo ärmlichem Aufzuge 

erfchienen fein, daß nicht einmal anftändige Kleider feinen Körper be⸗ 

dedten. Der Hauptinhalt des wichtigen Thorner Friedens (Voigt VII. 

697.) ift kurz folgender: Der König erhält dad ganze Kulmerland, 

das Michelauer Gebiet und ganz Pommerellen mit allen in diefen 

Ländern gelegenen Schlöffern und Städten, ferner Stadt und Schloß 

Marienburg, die Stadt Elbing mit ihrem Gebiet u. f. w.; dem Or⸗ 

den verbleibt nur Samland, das Niederfand und das Hinterland, die 

Grenze zwifchen beiden Ländergebieten wird genau beſtimmt; — der 

1) Rad andern Nachrichten (Gadebuſch I. 179. R. d.), die und viel wahre 
ſcheinlicher find, famen die vierzig Schiffe aus Deutfchland mit dort angeworbenen 

Söldner. 
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König nimmt den Hochmeifter ald polnifhen Reihöfürften und ber 

ftändigen Rath, die vornehmſten Gebietiger des Ordens ald polnifche 

Reichsräthe auf; — der Hochmeiſter und alle feine Nachfolger im 

Meifteramt find verpflichtet, fich jedes Mal ſechs Monate nach ihrer 

Wahl perfönlich vor dem Könige zu fielen, ihm für feine Gebietiger 

und Lande den Eid pflichliger Treue zu leiſten; — der Meifter und 

feine Gebietiger, alle feine Stände und Unterthanen und alle feine 

Länder find für immer in der Art mit Polen verbunden, daß fie zu- 

fammen, wie ein einziger Körper, nur ein Geſchlecht und ein Bolt 

bilden; — der Orden erfennt außer dem Papft feinen Andern als 

den König von Polen als fein Haupt und feinen Oberften an; — die 

Bisthümer Kulm, Ermland und Pomefanien werden unter polnifche 

Dberhoheit geftellt, mithin von der rigifchen Metropolitanfirche abge 

löft; — in den preußifchen Orden follen in Zufunft auch Unterthanen 

jeglihden Standes aus dem Königreich Polen aufgenommen 

werden, diefe Dürfen jedoch nie mehr ald die Hälfte aller Ordensritter 

ausmachen, — auch die Hälfte der Komthur⸗ und andern Drdend- 

ämter foll den Polen zuftehen u. f. w. u. f. w. — Die andern Be 

dingungen des Thorner Friedens intereffiren umd hier nicht, da es und 

nur darauf anfam, die veränderte Stellung des preußifchen Ordens, 
bejonderd Polen und dem deutfchen Reiche gegenüber, anfchaulich zu 

machen. Sie mußte auch auf dad Verhältniß zu Livland einen ent- 

fheidenden Einfluß ausüben und es ift nicht zu bezweifeln, daß das 

Band, welches die beiden Ordenöländer verbunden hatte, und welches 

fchon feit der Tannenberger Schlacht und feit Rußdorf'd ohnmächtiger 

Regierung fehr gelodert war, von jebt an noch viel loſer wurde und 

der völligen Auflöfung entgegen ging. Dennoch blieb das alte Or⸗ 

dendgerüfte noch ftehen, wahrfcheinlich weil man nicht wußte, was 

man an die Stelle deffelben ſetzen follte, und weil man ed auch nicht 

wagte, an dem alten Ordenshaufe, das den Einfturz drohte, jegt noch 

weiter zu rütteln und zu ändern. So blieb alfo der fouveräne Orden 

in Livland der Außern Form nach noch bis gegen das Ende des Jahr⸗ 
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hunderts und felbft in mancher Beziehung noch im erften Viertel des 

ſechzehnten Jahrhunderis unter der Oberhoheit des Hochmeiſters, der 

ſelbſt die Souveränität hatte aufgeben müflen. Der Berband Livlands 

mit dem deutfchen Reiche, der immer nur ein fehr lofer geweſen, be- 

ftand von jet an, da das Berbindungsglied in Preußen herausgeriſſen 

war, eigentlich nur noch dem Namen nach: ed waren nur vereinzelte 

und ganz ſchwache politifche Fäden, die noch von Livland aus nad) 

dem Mittelpunkt des deutfchen Reiched und Lebens hinliefen. Ein le- 

bendiger Zufammenhang mit der Urheimath dauerte aber dadurch fort, 

daß die meiften Ordendritter und auch Biele von der Ritterfchaft immer 

geborene Deutfche waren und als folhe mit ihrem Baterlande und 

mit ihren Familien in ftetem Verkehr blieben. 

Den demüthigenden Frieden zu Thorn wollten die Sipländer gar 

nicht anerkennen : fie lieferten die Gefangenen , die fie gemacht hatten, 

nicht aus, fie plünderten noch im folgenden Jahre Schiffe der Dan⸗ 

ziger, fie follen den Landmarfchall Mallinfrodt wegen feiner Theil. 

nahme an den Friedendunterhandlungen und weil er fogar dazu ge 

rathen hatte, Livland folle fich auch mit Preußen zugleich unter pol- 

nifhen Schuß ftellen, von feinem Landmarfchallamt entfeht ‚haben 

(Richter II. 27.). Sie träumten auch noch von Macht und Größe, 

wie der preußifche Orden in eitler Berblendung davon geträumt hatte, 

bis er durch den Abfagebrief aus Thorn zu fehredlicher Wirklichkeit ge» 

wet worden war. Und der Traum in Livland hat, wunderbarer 

Weiſe, durch die Kraft des bedeutendfien Mannes, den der Orden feit 

Salza gehabt Hat, wirklich noch beinahe ein Jahrhundert dauern 

können! — 

Nach vollgogener Befiegelung der Grriedenaurfunde von Thorn 

wurde diefelbe im Beifein des Königs und des Hochmeifters in pol- 

nifcher und deutfcher Sprache in der Gildehalle zu Thorn verlefen, 

worauf der Hochmeifter fich dem Könige nabte und dad Knie vor ihm 

beugte. Der König hob ihn fehnell auf, umarmte ihn und foll dabei 

eine Thräne der Rührung im Auge gehabt haben. „on fnieten 
v. Autenberg , Geſch. d. Oftfeeprovingen. II. 
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Beide vor dem Legaten nieder und ſchwuren auf dad Kreuz, daß fie den 

Frieden unverbrüchlich halten wollten. Ehe der Hochmeiſter abreifte, 

überfendete der König ihm verfchiedene Ehrengaben: einige filberne 

Geräthe, einen neuen Feſtanzug, einen Marderpel;, ein Paar 

Roſſe und — 300 Dukaten Reifegeld ! Auch von den Komthuren und 

Söldnerhäuptlingen (Boigt VIII. 704.) blieb feiner unbeſchenkt „und 

fie nahmen das Dargebotene gern an, weil drüdende Armuth zu 

nehmen zwang.” Ludwig hatte in Thorn Tage der tiefften Demüthigung 

erlebt, die Ruͤckreiſe nach Königäberg war für ihn, wenn ihm ein 

menfchliches Gefühl übrig geblieben, noch viel fchredlicher als der 

- Aufenthalt in Thorn. Er überfchaute ein ganzes, zur Wüſte gewor- 

dened Land! — Bon 21000 Dörfern, melde das Ordensland vor 

dein Kriege gehabt hatte, waren nur noch 3013 übrig und diefe waren 

verarmt und zum Theil entvölkert; 1019 Kirchen‘) waren niederge- 

brannt, die noch vorhandenen audgeplündert, durch Raub entweiht. 

Ueber 300000 Menfchen follen in den dreizehn Fahren umgefommen 

fein, und neben dem Kriege hin und Hinter dem Kriege her zog eine 

menjchenmorbende Peſt, weldhe das Land gänzlich entwölferte. Schon 

im April 1467 ftarb Ludwig, vielleicht zum Theil an gebrochenem 

Herzen, und wurde ald der erfte unter den Hochmeiftern im Chor der 

Kathedrale zu Königsberg beigeſetzt. Was er ſchwer verfchuldet, er hat 

es ſchwer gebüßt?). 

Die eigentlich livländiſchen Annalen ſind für die Zeit von 1457 

bis 1469 beinah ein unbeſchriebenes Blatt; Bergmann (Mag. II. 

57.) fagt: es fei hier eine Lücke in der Erzählung der Chroniken. Das 

ift aber nicht fo zu verftehen, als feien hier Nachrichten verloren ger 

gangen; es fehlte vielmehr an Stoff für Nachrichten, welche man hätte 

1) Kopebue (IV. 382.) fpricht nur von 119 Kirchen und dürfte Recht haben, 

Denn daß Preußen nad den vielmaligen Verwüſtungen noch fo viele Kirchen zum 
Berbrennen gehabt haben follte, ift fehr unmahrfcheinlich. 

2) De Wal, Histoire de l’Ordre Teut. VII. 109. nennt ihn, weil er ſich bis 

aufs Aeußerſte gewehrt: un grand homme qui s'est couvert de gloirol — 
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geben Fönnen. Und dieſes ift, wenn man näher zufieht, nicht fo auf- 

fallend. Der Erzbifhof war von Mengden gedemüthigt und wagte 
nichts Neues zu unternehmen; die Bifchöfe, meift Ordensglieder, 

waren in vollkommener Abhängigkeit vom Orden, auswaͤrtige Kriege 

von Bedeutung wurden nicht geführt‘), und eine innere Entwidelung 

gab es überhaupt im Drdendftaat beinahe nicht, das Wenige aber, 

was auf den Landtagen verhandelt wurde, ift verloren gegangen oder 

liegt noch verborgen, Die überfchüffige Kraft und Thätigkeit wurde 

nad) Preußen hin abgeleitet; wir willen aber, dag die Wirkungen 

diefer Kraft und Thätigkeit auch nur fehr gering geweſen und daß 

der Orden in Livland Feine wirkliche Anftrengung gemacht, eine wirk⸗ 

lichen Opfer gebracht, um den unterfinfenden Bruder zu retten. 

Im Mai 1469 ſtarb Mengden und mit dem Augenblid feines 

Todes endete der innere Friede, den er durch Kraft und Mäpigung auf- 

recht erhalten Hatte. Sylveſter dachte niedrig genug, um noch an der 

Leiche feines Feindes unedle Rache zu nehmen. Mengden hatte näm- 

lich in der Wolmarfchen Urkunde fich für 2000 Mark und Abtretung 

eines Dorfes eine Grabftelle im Chor der Domkirche ausbedungen. 

Sylveſter wollte zwar geftatten, daß die Leiche des Landmeifterd im 

Gewölbe beigefept würde, vertweigerte e8 aber, den Stein anzunehmen, 

welcher das Grab fchliegen follte. Zum Nachfolger Mengden's wurde 

am 7. Januar 1470 Johann von Wolthufen« Herfe (in den ältern 

Chroniken und auch noch bei Arndt heißt er Ferſen) eingefept. Der 

felbe wurde aber fhon im März des nächiten Jahres wieder abgefebt, 

und in den Thurm zu Wenden gefperrt, wo er noch einige Jahre ger 

lebt haben foll. Jener Gert von Mallinkrodt, welcher beim Abſchluß 

des Thorner Friedens thätig gewefen, war, als er nach Livland zurüd- 

1) Bon einem Kriege mit Pleskau erfahren wir nur dadurch, daß im Septem⸗ 

ber 1463 (Inder 2019.) ein fFriede auf zehn Jahre abgefchloffen wurde. Bon einem 
Einfall der Ruffen ind Ordensland in demfelben Jahre fprechen nur die ruffifchen 
Quellen, die deutfchen ſchweigen ganz davon, ed wird alfo wohl nicht mehr ald ein 
gervöhnlicher Berwüftungdgug gewefen fein. Einmal verband fi) auch der Orden mit 

Nowgorod gegen Iwan Waffiljewitfch von Moskau. (Inder 2042.) 

13” 
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kam, von der unzufriedenen Partei des Landmarfchallamtes entfept 

worden; er verweigerte aber den Gehorſam, verſchanzte fih im Som⸗ 

mer 1468 mit den ihm treu gebliebenen Leuten in Doblen und leiftete 

dem neu ernannten Landmarfchall bewaffneten Widerſtand, worüber 

diefer, um Hülfe bittend, aus Tudum am 29. Juni an den Statthals 

ter in Preußen, Heinrich Reuß von Plauen ſchrieb. Man fcheint fi 

dahin geeinigt zu Haben, daß Mallinfrodt, für welchen ſich auch der 

König von Dänemark verivendete, dad Landmarfchallamt abgab, da: 

für aber zum Komthur von Goldingen ernannt wurde; und als folcher 

bat er wohl fpäter (Ind. 2043.) bei der Abfegung feines Feindes 

Herfe, der Übrigens ein roher und unfähiger Wüftling gewefen fein 

foll, eine Hauptrolle gefpielt. 

Sobald Herfe zum Landmeifter gewählt worden war, begann 

wieder dad heimliche Spiel Sylveſter's, das zunächft nur darauf ge« 

richtet war, das verhaßte Ofthofiche Privilegium , welches die Stadt 

mit dem Orden verband, zu tödten und zu vernichten. Riga aber hielt 

an diefem Privilegium feſt und buldigte dem Ordendmeifter auch nur 

nach dem Inhalte defielben, während Herfe durch feinen Getreuen, 

Lubbert von Forßheim (Bergmann Mag. S. 60.), auch über Wieder 

herftellung des Kirchholmer Briefed mit Sylvefter zu Lemſal unter 

handelt haben fol. Sobald Herfe in den Thurm gefperrt und Bern⸗ 

hard von der Borch zu feinem Nachfolger erwählt worden war, ſchloſſen 

die fämmtlichen Herren und Stände von Livland auf einem Landtage 

zu Wolmar am Aanefentage den 21. Januar 1472 einen zehnjährigen 

Frieden (R. Nord. M. III. u. IV. ©. 603.), bei welchem in ſchön ge- 

drechfelten Phrajen alle Gewalt und alle Seipftgülfe in Livland wie» 

dereinmal ganz und für immer verboten und abgefchafft wurde. In 

demfelben Friedensvertrage aber wurde den Unterfaffen (Bafallen) 

jenes widerfinnige Recht, von dem oben ſchon die Rede war, zugeftan« 

den: daß nämlich jeder derfelben feinem Herrn, wenn diefer ihm lin- 

recht thäte, den Eid und die Huldigung auffündigen und der Gewalt 

Gewalt entgegenfegen durfte, wobei dann ein folcher Unterſaſſe von 
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allen andern Bollziehern ded Vertrages noch befonders unterftügt werden ° 
follte. — So wurde in den Ader des Friedens die Saat ewigen Un- 
friedend ausgeſtreut! — 

Der zehnjährige Friede fcheint nur gefchloffen worden zu fein, 

um fich gegenfeitig über feine wahren Abfichten und Pläne zu täufchen. 

Bernhard, der das Oſthof'ſche Privilegium nicht mehr anerkannte, 

verlangte die Huldigung nach dem Kirchholmer Briefe, die Stadt aber 

wollte von diefer todten Urkunde durchaus nichts willen und wendete 

ſich an Sylveſter. Diefer ließ fich jetzt auch auf nichts ein, fondern 

unterbandelte zu Ronneburg und zu Treyden mit Bernhard und fuchte 

durch die freundfchaftlichiten Ergüſſe fein Vertrauen ganz zu gewinnen. 

In weiten Berhandlungen zu den Birkenbäumen umftridte er den 

Zandmeifter fo, daß diefer in die Aufhebung des Oſthof'ſchen Privi- 

legiumd und zugleich in Fleine Veränderungen des Kirch⸗ 

holmifchen Briefes willigte. Jetzt verlangte Syivefter, die Stadt folle 

Geſandte zu ihm fehiden, und forderte von diefen die fofortige Aus- 

lieferung des Oſthof'ſchen Gnadenbrief3, den er dem Landmeiſter zuzu⸗ 

ftellen verfprochen habe. Als die Städtifchen fich deffen weigerten, rief 
er ihnen im Zorn die Worte zu: „Zretet Ihr von Uns, fo follt Ihr 

ein böjed Jahr haben!” — Zu den weitern Unterhandlungen fam als 

Devollmächtigter ded Landmeifterd der Komthur zu Goldingen, Gert 

von Mallinfrodt, mit dem die Sachen heimlich weiter geführt wurden, 

und der endlich dem Erzbifchof die Abfaffung des neuen Vertrages, 

der an Stelle des Kirchholmifchen treten follte, allein überließ. Die 

ftädtifchen Abgeordneten wurden jet unruhig und fprachen zum Erz⸗ 
biſchof: fie merkten wohl, daß die Stadt Riga der Roſenkranz wäre, 

um welchen alle Tänze angeftellt würden. Der Erzbifchof ermwiederte 

kalt: „Es ift alfo, Riga ift ein böfer Stein, wir ſtoßen und jederzeit 

daran“: worauf dann die Städter: „Deß erbarme Gott, daß die Stabt 

Euch zum Aergerniß dienen muß.“ 

Was aber die Heinen Beränderungen am Kirchholmer Briefe bes 

traf, fo behauptete Sylveſter jept, diefer Brief habe eigentlich nie 
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Gültigkeit gehabt, denn der Punkt von der getheilten Herrlichkeit über 

Niga fei ohne fein Wiffen und gegen feinen Willen durch feinen Secre⸗ 

tair in den Vertrag gefommen, und er werde denfelben auch (mobei er 

die Finger ſchwörend in die Höhe hob) nie wieder halten, fo lange er 

lebe. Bald darauf ud er Bernhard ſelbſt zu fich nach Uexküll ein, und 

e8 wurden wieder heimliche Unterhandlungen betrieben , wobei er (mit 

nunmehr gefenften Fingern) auch wohl geneigt war, den Kirchholmer 

Bertrag anzuerkennen, wenn ihm dagegen die Schlöffer Riga, Düna⸗ 

münde, Kirhholm, Neuermühlen und Rodenpois- überlaffen würden. 

Davon wollte der Orden natürlich gar nichtd hören, es wurde darum 

wieder ein neuer Vertrag auf folgende Bedingungen gefchloflen: Der 

Dfthoffche Gnadenbrief (dad war Sylveitern die Hauptfache) wird ger 

tödtet und faffirt ; die Verhältniffe zwifchen Sylvefter und dem Orden 

bleiben für die Lebensdauer des erftern fo wie fie eben find; die Pri« 

vilegien der Stadt follen fo fein, wie fie bei Sylvefter'd Ankunft ges 

weien. Run wurden die rigifchen Abgeordneten wieder nach Uexküll 

gefordert, ihnen der Inhalt ded neuen Vertrages mitgetheilt, das Oſt⸗ 

boffche Privilegium mit firengen Worten ihnen abverlangt. Die 

Stadt verweigerte aufs Beftimmteite die Auslieferung diefed Pri- 

vilegiumd und Bernhard, der nun um alle Briefe geprellt war, ver 

fieß Werfüll ſehr erzürnt. Als die Städter jept von neuem fich mit 

Sylveſter befprachen und ihm feine Untreue vorwarfen, da fagte er 

mit föftlicher Unverfchämtheit: „Macht es fo wie ich; verzögert und 

verfchiebt es, die Forderungen des Ordens zu erfüllen. hr feid ihm 

jest gar nichts ſchuldig. Den Oſthof'ſchen Brief haben wir getötet, 

der Kirchholmer Brief ift lange todt, Ihr lebt wieder nur unter einem 

Herrn, dem Erzbifchof. Vom Orden feid Ihr ganz gefchieden und habt 

nichts weiter mit ihm zu thun.“ „Deß werden wir wohl inne werden!“ 

fagten die Städter und kehrten nach Riga zurüd. 

Am folgenden Tage ließ der Ordensmeifter, der nun wohl erft 

den falfchen Syivefter ganz durchſchaut hatte, diefelben acht Männer 

der Stadt, die in Uexküll geweſen waren, zu fich auf dad Schloß Riga 
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entbieten, und bier fam es fehr bald, nach eingeholter Genehmigung 

der Stadt, zu einem neuen Vergleiche zwiſchen Riga und dem Orden, 

bei weichem von beiden Theilen der Erzbifchof gänzlich preiögegeben 

wurde. Durch das neue Borch'ſche Privilegium vom Sonn- 

abend vor Calixti 1472) wurde der Kirchholmer Brief nochmals Faffirt, 

der eben erft ermordete Oſthof'ſche Gnadenbrief wieder beftätigt u. f. m. 

Borch aber machte dem Erzbifchof Anzeige von dem gefchloffenen Ver⸗ 

gleich mit der Stadt und fügte die Höhnende Bemerkung bei: mit ihm, 

Sylveſter, fei num ein Vertrag nicht weiter nöthig. Sylvefter war voll 

zornigen Grimmes: er beſchloß, fremde Völker ind Land zu ziehen, 

fprach aber unterdeffen von Tauter lebenslänglicher Liebe, Eintracht 

und Freundfchaft und fchloß fogar am 26. September 1473 auf einem 

Landtage zu den Birkenbäumen , während er die bitterften lagen bei 

allen Fürften erhob, noch einmal einen neuen Frieden mit Borch und 

nun gar auf ſechzig Fahre, verfprach auch ihm wieder eine Grabes⸗ 

ftelle im Dom. Und Borch fcheint jetzt wirklich (Inder 2069.) einen 

Augenblid geglaubt zu haben, daß Sylveſter, dem er die Quadrat» 

meile Landes bei Uexküll wieder zugeftanden, feine Klagen in Rom 

u. f. w. zurüdgenommen habe, was er aber bald ald einen Irrthum 

ertennen mußte. Wir aber wollen an diefer Stelle, wo Sylveſter von 

lügenhaftem Reden und Schreiben allmählich zu Thaten der Gewalt 

überging oder wenigſtens diefelben vorbereitete, unfere Erzählung un⸗ 

terbrechen und uns nach den andern Berhältniffen des Drdend in 

Preußen und Livland umfehen. 

In Preußen war nach Erlichshauſen's Tode der Oheim und halbe 

Bormund deſſelben, Heinrih Neuß von Plauen, zum Statthalter er- 

nannt worden, und diefer verzögerte, um nicht den demüthigenden 

Huldigungdeid leiften zu müſſen, abfichtlich über zwei Jahre fang bie 

Hochmeiſterwahl. Erſt im Oftober 1468, ald Kaflmir eine drohende 

Miene annahm, wurde Heinrich in Königäberg zum Hochmeiſter ge 

4) Es iſt abgedruckt in den N. N. M. III. u. IV. ©. 612. 
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wählt und feiftete darauf knieend zu Petrikau die Huldigung. Reich 

beſchenkt trat er feine Nüdteife an, wurde aber unterwegs vom Schlage 

gerührt und als Leiche nach Königäberg zurückgebracht. Für die Bil 

dungszuftände der Ordendritter ift es nicht unwichtig zu bemerken, daß 

Heinrich von Plauen, der fo lange eine hervorragende Stelle im Orden 

eingenommen und ald Hochmeifter defjelben ftarb, der daneben einer 

angefehenen deutfchen Grafenfamilie angehörte, weder lefen noch fchrei«- 

ben konnte, was er felbft in einem Bericht an den Hochmeifter Ludwig 

(Voigt IX. 2,) höchſt naiv mit den Worten ausdrüdt: Euer Gnaden 

fennet und lange und wiſſet wohl, daß wir fein Doktor feien, auch 

nichts Lateinifches noch Deutfches lefen können. Diefer äußerfte Grad 

der Unwiſſenheit unter den Rittern erklärt ung die fo lange feftgehals 

tene Sitte, die Urkunden nicht zu unterfchreiben, fondern nur zu uns 

terſiegeln; fie erflärt und auch die ganz außerordentliche Unficherhgit 

der Rechtfchreibung der Eigennamen. Da die Ritter felbft ihre Namen 

oft nicht zu ſchreiben wußten, fo fchrieb ihn natürlich Jeder anders, 

und wir finden denn auch die Namen der Ordendritter häufig bis ind 

Unglaubliche varüirt und verftümmelt. 

Unter ganz geringer Betheiligung der Ordendgebietiger aus Liv» 

land und Deutfhland wurde Heinrich Rifle von Richtenberg im Sep» 

tember 1470 zum Hochmeifter erwählt und leiftete bald darauf dem 

Könige die Huldigung. Auch er war, wie fein Boraänger , bemüht, 

die Finanznoth des Ordens zu mildern, Sparfamfeit und Einfachheit 

unter den Ordendrittern einzuführen, wogegen aber diefe mit Macht 

fi fträubten. Aus dem Ablaßgelde hatte der Drden in Preußen feit 

alter Zeit eine fehr ergiebige Quelle der Einnahme gemacht, der Bifchof 

von Samland, Dietrich von Cuba, aber hatte fih in Rom vom Papfte 

Sirtus IV. eine Bulle gekauft, durch welche ihm allein der Ablaß⸗ 

handel in feinem Bisthum und zwar in ziemlich eriweitertem Umfange 

zugeftanden war. Mit diefer angenehmen Bulle fam Dietrich’) nad) 

1) Er war ein loderer Gefelle. Mit der Laute im Arm zog er in die Häufer ber 
Bürger und nahm Theil an ihren Schmaufereien , kleidete ſich felten in die Ordens⸗ 
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Preußen, verfaufte die Erlaubniß zu Mord und Freveln jeder Art für 

theured Geld und flrich dieſes ganz allein für fich ein. Darüber ges 

rieth Richtenberg, dem. die gewöhnlichen Ablaßgelder dadurch entzogen 
wurden, in die Außerfte Wuth und er befchloß in feiner falten und 

graufamen Seele eine That, die in der ganzen blutigen und frevelvol« 

len Gefchichte ded Ordens kaum ihresgleichen hat. 

Als der Biſchof am Sonntag Judika 1474 in der Kathedrale zu 

Königäberg eine fehr reiche Ablaßerndte gemacht hatte und darauf ver- 

gnügt an feiner Tafel faß, da wurde er plöglich von Bewaffneten über- 

fallen und auf das Schloß zu Tapiau!) geführt, das eingefammelte 

Ablapgeld aber vom Hochmeifter in Befchlag genommen. Der un- 

glüdliche Dietrich wurde, während man ihn für frank audgab, aus 

dem Schloffe fortgebracht und in ein dunkles Gewölbe neben der Sa- 

friftei der Kirche in Tapiau eingefperrt. Weber. die vielfachen Sünden 

des aefangenen Bifchofs ließ der Hochmeifter durch feine Notare alle 

möglichen Inſtrumente aufnehmen und fendete diefe, bei Erzählung 

der ganzen Begebenheit, an Sylvefter mit der Bitte, fie trandfumiren 

und beglaubigen zu laffen, damit er fie nach Rom fenden könne. Syl⸗ 

veiter befand fih eben mitten im Kampf mit Riga und dem Orden 

und hatte auch den SHochmeifter durch Klagen in fein Intereſſe zu 

ziehen gefucht. Er war alfo fehr geneigt, fich dem Hochmeifter gefällig 

zu erweiſen und fchrieb ihm (Inder 2060.) am 19. Mai 1474: „Was 

tracht, fondern in ein graued Gewand, das ihm beſſer gefiel, und erfchien felbft vor 
dem Hochmeifter in farbigem feidenem Mantel. Die Einnahmen bed Bisthums 
und den vorgefundenen Schag verfehwenbete er an ein freches Weib, Margaretha aus 
Frankfurt, die ihm aus Rom nach Preußen gefolgt war u. f. w. Diefe Schilderung 
flammt freilich von feinem Feinde, vom Hochmeifter her, aber fie enthält Züge, die 

nicht wohl erfunden werden konnten und die ganz in dad Leben der hohen Geiſtlich⸗ 
keit in Preußen und Livland paffen. Vergl. Gebfer, Gefchichte des Doms zu Königs» 

berg I. 216 fig. ‘ 
1) Das Schloß Tapiau und die Stadt Wehlau waren, vermuthlih während 

des Krieges, gegen dargeliehene Geldfummen an den livländiſchen Orden verpfändet, 

und erfi im J. 1468 (Inder 2035.) wieder von Livland an Preußen zurüdgegeben 

worden. 
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wir Euch und Eurem achtbaren Orden in dieſer und in andern Sachen 

zu Freundſchaft und Behaglichkeit thun können, das thun wir mit 

ganz fleißigem Willen, worin Ihr keinen Zweifel feben dürft.” Am 

7. Zuli überfendete er dann auch aus Kokenhuſen die gewünfchten 

Zrandfumte, jedoch mit dem Bemerken, „daß fie in Rom wenig 

helfen werden.“ Er fchließt feinen freundesgruß mit den Worten: 

„Bott weiß, es ift und leid, daß Ihr und Eure Gebietiger nicht größer 

Auffehen und Rath in der Sache gehabt, denn wir beforgen, dag Ihr 

nicht ohne Kummer dabei bleiben werdet.“ Borch aber fchrieb aus Tuckum 

am 14. Juli 1474 an Richtenberg , der gerade um diefe Zeit (Inder 

2064.) in Memel!) oder Goldingen mit dem Landmeifter zuſammen⸗ 

treffen follte, und warnte ihn vor dem gefährlichen Syivefter. 

Dem Bifchof Dietrich Hatte der Hochmeifter zwei Höflenhunde in 

der Geftalt von Ordendrittern zu Wächtern gegeben. Diefe hatten den 

Unglüdfeligen in ftehender Stellung durch eiferne Ringe um Hände 
und Füße an die Kerfermauer gefeffelt und verfagten ihm jede Nahrung 

und jede Erquidung. So oft er die Gloden während der Aufhebung 

der Hoftie hörte, rief er laut und mit Flagendem Ton: miserere mei, 

Deus ! (Gott, erbarme dich meiner!) und das Volk in der Kirche hörte 

den Klagelaut, wußte ihn aber nicht zu deuten, weil Niemand von der 

Einfperrung des Bifchofd erfahren hatte. In der Derzweiflung des 

Hungers foll der Arme ih in die Schultern gebiffen Haben: feine 

lechzende Zunge fuchte einen Tropfen des eigenen Blutes zu erreichen. 

Die beiden Männer von Stein fanden dabei und fahen thränenlos 

dem graͤßlichſten Schaufpiel zu. Endlich nach mehreren Tagen erlag der 

Gemarterte feinen Leiden. Die Leiche wurde nach Königsberg gebracht 

und dort (wie Voigt fih ausdrüdt) „in geziemender Weife mit 

1) Ein abgefegter Komthur, von Sänger, hatte im J. 1472 dad Schloß Me- 

mel mit Gewalt behauptet, rüftete ein Raubſchiff mit achtzig Seeräubern aus und 

trieb auf der Oftfee Kaperei gegen Freund und Feind. Im Frühjahr 1474 hatte Rich» 
tenberg dad Schloß förmlich erobert, die Seeräuber fammt allen Raubgütern gefangen 

genommen. Boigt IX. 97, 



Der Hungertod des Biſchofs Diekrich in Tapiau. 203 

allen Ehren im Dom beftattet“. Die Ordenschronik felbft er⸗ 

zählt den Hungertod des Biſchofs mit dürren Worten, alle gleichzei- 

tigen, alle fpätern Nachrichten und Gefchichtöwerfe haben an der Wahr: 

heit defjelben nie gezweifelt, alle begleitenden Umftände ftimmen damit 

überein. Dennoch hat Boigt (IX. 73 flg.) ed gewagt, das ganze Ver⸗ 

brechen durch Sophismen in Abrede zu ftellen, die einer Widerlegung 

nicht einmal werth find. Das Hungergewölbe zu Zapiau ſchließt fich 

auf fchreckliche Weife an den Hungerthurm zu Pifa und an jenen von 

Nyköping an‘). Vergl. Gebfer a. a. O. 

Sm J. 1476 wollte Richtenberg eine Reife zu feinem Freunde 

Sylveſter nach Riga machen, um dort eine Unterfuchung der Streits 

händel defjelben mit dem Landmeifter vorzunehmen. Das verbat ſich 

diefer aber in einer Weife, durch welche der Hochmeifter fich fehr ver- 

legt und beleidigt fühlte. Er ſchrieb deshalb an die livländiichen Präs 

laten , an die Ritterfchaft von Harrien und Wierland, an die Stadt 

Reval und beklagte fich bitter über Borch. Der Orden aber war, wie 

man denken kann, gar nicht in der Qaune, eine Einmifchung des degra- 

dirten Hochmeifterd in feine innern Angelegenheiten, oder gar eine 

Bifitation deffelben zu dulden. Die acht oberften Gebietiger des Or⸗ 

dend (Index 2105 u. 6.) fehrieben darum am 2. Januar 1477 an 

den Hochmeifter ſowohl wie an die Gebietiger des Ordens in Preußen, 

rechifertigten darin die Handlungsmweife des Meifterd und wieſen die 

Einmifchung des Hochmeifterd und feine „nie erhörten Briefe” energifch 

zurüd. Das Schreiben der Livländer fand den Hochmeifter ſchon fehr 

frank, bald darauf am 20. Februar ftarb er. — Die fterblihen Men 

ſchen, deren ficherer Blick nicht über die Grenzen des irdifchen Lebens 

binaudreicht, fehen in angeborenem Gerechtigkeitögefühl große Frevel⸗ 

1) Der Hungerthurm zu Pifa lieh bekanntlich Dante den Stoff zu einem feiner 
erhabenften Gefänge. In Nyköping ermorbete der König Birger im 3. 1317 
feine beiden Brüder Erich und Waldemar auf ganz ähnliche Weife, wie Dietrich 

von Cuba zu Zapiau ermordet wurde. Vergl. Geiger's Gefchichte von Schweden 
1. 179. 
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thaten gern ſchon hier auf Erden beftraft: die Sage, wahr oder uns 

wahr, hat darum Richtenberg's Zodeöftunde mit allen Qualen eince 

geängftigten Gewiſſens ausgeftattet‘). Auch die eifigen Herzen der 

beiden Ordensritter follen in der Zodesftunde oder früher ſchon zu 

Thränen geſchmolzen und in reuevoller Beichte Troft und Berfühnung 

geſucht haben ?). 

Die Abfegung des Landmeifterd von Wolthufen-Herfe war nad 

einem gut angelegten Plan ohne alle Schwierigkeit im Schloffe Hel- 

met vollzogen worden; fie war aber doch wohl mehr eine That der 

Rache und der Parteileidenfchaft, ald ein Akt der Gerechtigkeit ge- 

weien. Der Mann im Thurm fand darum Mitleid und Theilnahme 

im Lande, und einige Ehronifen (Arndt S. 152.) ftellen das Unglüd, 

das in den nächiten Fahren über Livland kam, ald eine Strafe der 

Graufamfeit gegen den armen Gefangenen dar. Schon am 17. Sep» 

tember 1472 forderten zwei ſchwediſche Ritter, Iwar und Laurenz 

Arelfon, in einem Schreiben an den Hochmeifter die Freilaffung des 

eingeferkerten Meifterd, drobten im DBerweigerungdfall, den Bruder 

deflelben, Ernft von Wolthufen, in feinen Unternehmungen gegen den 

Orden zu unterftügen. Im J. 1474 finden wir (Inder 2073.) einen 

ſchwediſchen Hauptmann auf der Burg Salis und zwar in Fehde mit 

dem Landmeifter, weil diefer. ihm den Zutritt zum Landtage verweigert 

hatte. Gleichzeitig ift von einer ſchwediſchen Befapung (Inder 2075.) 

in Reval die Rede, im Auguft 1475 aber war das Schloß zu Narwa 

vom dortigen Komthur einer ſchwediſchen Befapung ganz und gar 

übergeben, und diefer Bogt mit den Schweden und mit Exrnft von Wolt⸗ 

hufen (Inder 2082 u. 83.) waren in offener Fehde mit dem Orden, 

1) Nach Henneberger (Befchreibung des Landes Preußen) ſoll er furz vorm Ver⸗ 
fcheiden gerufen haben: Auf, Harnifh her! — fattelt die Gäule! — Die Pfaffen 

haben mich vor Gottes Gericht geladen ; — ob ich mich erwehren könnte! — 

2) Richtenberg batte fieben Zeugen nach Rom gefhidt, die dort mit aufge 

bobenen Fingern den Meineid fchwuren: Der Biſchof fei an der Peft geftorben. 

Gebſer a. a. D. ©. 219 aber fagt: Der Orden hatte ſich mit einer Schanbthat be⸗ 

fleett, von der falfche Zeugniffe ihn nicht zu reinigen vermochten. 
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ſchloſſen auch ein Bündnig mit dem Bilchof von Dorpat und mit den 

Schwarzhäuptern diefer Stadt, und verwüfleten die Güter ded Ordens 

und namentlich ded Dompropfted von Defel, Simon von der Borch, 

der ein Neffe des Landmeiſters war. Diefe Raubfehden zwifchen den 

Bisthümern Dorpat und Defel, in welche Ernft von Wolthufen und 

die Schweden immer mit bineinfpielen, dauerten noch das ganze Fahr 

1476 fort, und wurden dann, da unterdeffen auch der Altmeifter im 

Gefängniß geftorben war, nach vielen mislungenen Sühneverfuchen auf 

einem Landtage zu Wolmar abgethan. Neben den größern Fehden, 

die einen politifchen Charakter annahmen, fommen auch Heine Privat» 

fehden vor, die einzeln einer hiftorifchen Erwähnung nicht werth find, 
die aber freilich alle zufammen dem düftern Bilde des livländifchen 

Lebens noch eine etwas dunklere Schattirung geben. j 

In Dorpat war auf den alten Bartolomeud, den wir früher 

fannten, im 3. 1461 ein Bifchof Helmig, auf diefen im 3. 1471 ein 

Bifchof Andreas gefolgt, von beiden weiß die Gefchichte wenig. Seit 

1473 faß auf dem Bifchofäftuhle Johann Bertfow, und auch diefer 

behauptete die alte feindfelige Stellung gegen den Orden und führte 

die Fehde gegen Defel, wo auf Jodokus von Hohenftein Peter von 

MWettberg gefolgt war. Simon von der Borch, früher Schlolafter zu 

Hildesheim, dann Domherr zu Dorpat, endlich Dompropfl zu Defel, 

wurde um 1475 in Eberhard’3 Stelle Biſchof von Reval und fpielte 

von da an neben. feinem Oheim Bernhard eine bedeutende Rolle in 

der livländifchen Gefchichte. Im Bisthum Kurland folgte auf Paul 

von Walteris im 3. 1475 ein Bifchof Martin, mit dem Beinamen 

Levita. 

Von dem innern Leben des livländiſchen Ordens, der in ſeiner 

Eitelkeit und Nichtigkeit jetzt mehr und mehr dem Spotte in Vers und 

Rede verfiel, wollen wir aus dieſer Zeit nur noch ein paar bezeichnende 

Züge mittheilen. Die vorherrfihenden Lafer waren jept, wie fich das 

unter vornehmen Müßiggängern immer und überall wiederholt: das 

Spiel und der Trunf ; beide aber nahmen natürlich in der rohen Zeit 
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auch eine rohe Form an und fahen viel häßlicher aus, als in unferer 

glatten Gefellihaft, wo diefelben Dinge mit dem feinften Anftande 

getrieben werden. — Der Tithauifche Gefandte Johann Narbatowitz 

(Ind. 2087.) wurde im erzbifchöflihen Schloß zu Kokenhuſen, der 

Gaft in der Wohnung feined Wirtes, bei entftandenem Streit über 

dem Würfelfpiel erfchlagen. Der Hauptmann zu Röflel aber, Andreas 

Gantzkau, bat (Ind. 2024.) den Hochmeifter, feinen (jüngern) Bruder 

doch ja nicht nach Livland zu fenden, weil er dort nichts Gutes, 

fondern nur gut trinten lernen mödte! — 

Sept wenden wir und wieder zu Sylveſter's Thaten zurüd. Nach⸗ 

dem er, größtentheild durch feine eigene Schuld, um feine ganze Ober- 

herrlichkeit über Riga gekommen war; wendete er fih klagend und jam- 

mernd an den Papſt und an alle benachbarte Fürften, fchloß ein 

Bündnig mit dem Bifchof von Dorpat , der eben in Verbindung mit 

Ernft von Woltäufen und den Schweden aus Narva in einer Fehde 

gegen den Orden ftand, und gab Überall vor, er fei zum fechzigjäh- 

rigen Srieden ber Birfenbäume durch Gewalt gezwungen worden. Bon 

den andern Fürften fam wenig Hülfe; der Papſt Sirtus IV. aber er- 

ließ am 6. Dezember 1474 eine Bulle an den Bifchof Johann von 

Dorpat, in welcher die Ordenswillkür gerügt, das echt über Riga 

wieder dem Erzbifchof zugefprochen, dem Bifchof von Dorpat die welt 

liche Vollſtreckung der Bulle übertragen wurde. 

Bevor Sylveſter den Inhalt der Bulle befannt machte, ließ er in 

vielen Barken Lebensmittel und Kriegsvorräthe die Düna hinauf nach 

feinen Schlöflern fchaffen und warb im Lande und auswärts Söldner 

an. Bord ließ ihn genau beobachten und meldete feine ganze verdäch- 

tige Thätigkeit am 10. Auguft 1475 der Stadt in einem Briefe aus 

Trifaten (abgedrudt in ven N. N. M. IX. u. X. ©. 556.). Unter 

deffen aber hatte auch der Bifchof von Dorpat am 29. Juli 1475 die 

päpftliche Bulle bekannt gemacht und die Stadt Riga zum Gehorfam 

aufgefordert. Die Bulle brachte auch wohl einige Wirkung hervor, 

denn ald Borch im Anfange des Jahres 1476 auf dem rigifchen Rath⸗ 
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Haufe Unterftübung verlangte, erflärte die Stadt: fie würde dem Or⸗ 

den treu bleiben und ihm beiftehen gegen jeden auswärtigen Feind, 

gegen den Erzbifchof nicht. 

Sylveſter, auf die Bulle ſich ftügend, fendete mehrere Männer 

des Domfapiteld und einige Stiftövafallen nach Riga ; diefe ließen die 

oberften Beamten der Stadt und die Schwarzhäupter vor ſich in ihren 

Rempter fordern, um ihnen zwei Klagefchriften gegen den Orden und 

gegen die Stadt mitzutheilen. Die Rathömänner aber erflärten, daß 

fie nirgends anderd, als in ihrem eigenen Stadihaufe die Mittheilun- 

gen entgegennehmen würden, und daß die Schwarzhäupter (unter 

denen vermuthlich der Erzbifchof eine Partei gewonnen hatte) bei den 

Berhandlungen ded Raths gar nichts zu thun hätten, da fie feine 

Gilde, fondern nur eine Gefellfchaft wären, zu welcher Jeder für Geld 

Zutritt gewinnen fönne. Auf dem Stadihaufe trug der Propſt Hol- 

land die Klagefchriften vor, auf welche der Erzvogt Soltrump zwei 

Tage darauf die Antwort ertheilte. In diefer wurden dem Erzbifchofe 

alle die Dorwürfe der Untreue, die er verdiente, wiederholt, die For⸗ 

derungen der Unterwerfung und Huldigung aufs Entfchiedenfte zurüd- 

gewiefen. — Eben fo fruchtlo8 waren die Unterhandlungen, welche die 

Bischöfe Martin von Kurland und Johann von Samland auf den 

Wunſch des DOrdensmeifterd mit dem unverföhnlichen Syivefter ver- 

ſucht hatten. Diefer wollte nur Auffchub gewinnen, bis feine Getreuen 

(Ind. 2096 u. 97.) die gehörige Zahl Söldner angeworben hätten, 

mit denen er dann, von Roms Bannftrahlen unterftügt, den Orden zu 

demüthigen gedachte. 

Aber auch der Landmeiſter bereitete fich auf eine gewaltfame Ent« 

ſcheidung vor und wurde dazu befonderd von feinem Neffen Simon 

von der Bord, unter deſſen entfchiebenem Einfluffe er ftand, getrieben 

und aufgereist. Simon fah in dem Bunde Sylveſter's mit dem Bi- 

hof von Dorpat und mit den Schweden in Narwa, an welchen fich 

wohl Biele von der Ritterfchaft mochten angefchloflen haben, den Keim 

zu einem zweiten Preugifchen Bunde und drang darum auf ſchnelles 

r_ 
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und energifched Handeln. Er fühlte fi ganz nur als Ordensritter 

und fah im Geift fhon jene Zeit wiederfehren, wo Brüggen das ganze 

Erzftift eingezogen und die Einkünfte deflelben (zu fehr ungleichen 

Hälften) mit dem Papfte getheilt Hatte. Auf einem Landtage zu Wol- 

mar erklärte Bernhard am Sonntag nad Bartholomend auch fchon 

mit deutlichen Worten: „Mit Hinterliftigen und Meineidigen werde 

er in Zukunft nur unter Waffen unterhandeln.“ Dennoch griff man 

noch einmal, wahrfcheinlich weil beide Theile mit den Vorbereitungen 

zum Striege noch nicht fertig waren'), zu Unterhandlungen und auf 

einem neuen Zandtage zu Wolmar, auf welchem auch ſchwediſche Ge⸗ 

fandte erfchienen, wurde am 3. März 1477 noch einmal ein zehnjäh- 

riger Friede gefchloffen , durch welchen namentlich auch das Dorpater 

Bündnig dem Wortlaute nach aufgehoben und vernichtet wurde. Syl- 

vefter war nicht in Perſon auf diefem Landtage erfchienen,, entiweder 

weil er fchon anfing, das Schidfal des Dietrich von Euba zu fürchten, 

oder weil er die Welt wollte glauben machen, daß er ed fürchte. Am 

legten Tage ded Landtags, nachdem alfo der Friede gefchloffen war, 

ließ ex aber durch feinen Secretair dem Ordendmeifter viele Schriftrol- 

len übergeben, in welchen wieder eine Menge neuer, oder vielmehr längft 

abgeihaner und nur neu aufgewärmter Forderungen aufgeftellt wur⸗ 

den. Einige Tage darauf begann Syiveiter den offenen Kampf und 

zwar zunächft auf geiftlichem Gebiet. 

Der Propft Holland, an der Spipe von fieben erzbifchöflichen 

Abgeordneten , fragte officiell beim Rathe der Stadt an, ob diefe ſich 

ber päpftlichen Bulle fügen wolle. Da die Stadt ausweichend ant- 

wortete, übertrug Sylvefter dem Rotar und Subexecutor Rofupp die 

Vollſtreckung ded Banned. Weil er aber noch einmal verfuchen wollte, 

ob er die Stadt nicht vom Orden trennen könnte, fo bedrohte er 

diefe erft noch einmal vier Tage vor Oftern mit dem Banne, verſchob 

1) Hand Stodau warb in Schweden, Hand Krampen in Lithauen Söldner für 

den Erzbifchof. Es ſcheint aber mit diefen Werbungen, wahrfcheinlich weil ed an 

baarem Gelbe fehlte, fchlechten Fortgang gehabt zu Haben. 
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ihn aber „wegen der unfchuldigen Frauen und unmündigen Kindlein“ 

bis nad dem Feſte, und flellte dann noch eine Frift von fünfzehn 

Tagen, binnen welcher die Stadt durch Abbitte in Kofenhufen den 
Dann nod abwenden fonnte. Am Gründonnerdtage, an welchem 
Zage der ganze Drden nach einer alten Sitte dad Abendmahl feierte, 
wurde die Abfchrift der Citation und der Bannbulle an die Kirchen- 
thüren in Riga geheftet und auch auf den Altar derjenigen Kirche ge⸗ 

legt, in welcher der Orden zur heiligen Feier zufammenfam. Eine 

Deputation der Stadt unter Kriwig vom Rath, Hand Lembke und 

Jürgen Zobel von den beiden Gilden fuchte in einer Schrift, die dem 

Erzbiſchof vorgelefen wurde, nochmals die Stadt zu rechtfertigen. Syl- 

vefter aber begleitete jeden Sap der Schrift mit befeidigenden Aus- 

rufungen und Spottreden, nannte die Deputirten felbft Schalföfnechte 

und ertheilte endlich eine Antwort voll grober Schmähungen. Fünf 

Wochen nach Oftern wurde der Bann mit allen üblichen Ceremonien, 

mit Slodenläuten, Auslöfchen der Lichter, Einftellen der Meſſe u. ſ. w. 

in Bollzug gefebt. 

Die Stadt und der Drden hatten vom Bannfprucd des Erzbifchofe 

an den Papft appellirt und fragten jegt bei den Stadtgeiftlichen an, 

ob fie der Appellation beitreten wollten. Sie verweigerten died und 

erflärten, nur dem Erzbifchof Gehorfam leiſten zu dürfen. Am Him⸗ 

melfahrtötage wollten Orden $geiftliche den Kirchendienſt verrichten, 

fie waren aber fo misachtet, daß alle Bürger während der Meſſe die 

Kirchen verließen. Nach zehn verfloffenen Banntagen ließ der Sub- 

ereeutor den Bann durdy Umkehren und Rothfärben der Altarkreuze 

und durch Steinwürfe an die Kirchenthüren aggrapiren; und nad 

weitern zehn Tagen durch Loöfprechen der Beamten der Stadt von 

ihren der Obrigkeit geleifteten Eiden reaggraviren. Am Peter- und 

Paulstage endlich wurde durch Einftellen alles Gottesdienftes und 

‚ duch, Audfprechen ded Banned über alle rigifchen Bürger die ganze 

Strenge des Banned und Interdikts vollzogen. 

Gerade in diefen Tagen war der Erzvogt Soltump geftorben 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oftjeeprovingen. II. 
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und mit den gewöhnlichen Leichenfeierlichkeiten zur Erde beftattet wor⸗ 

den. Sylveſter bedrohte die Stadt mit einer Strafe von 10000 Mark, 

wofern nicht der Leichnam aus geweihter Erde weggefchafft und auf 

dem Felde beerdigt würde; alle Perſonen aber, welche den Berftorbenen 

zu Grabe getragen, beläutet und bejungen hatten, wurden ohne Un- 

terfchied des Geſchlechts und Standes bei Strafe von 1000 Mark 

nah Kokenhuſen zur Abfolution vorgeladen. Nach vergeblich abge⸗ 

Iaufener Frift wurde ein neuer Bannftrahl gegen die mwiderfpenftigen 

Stadt- und Ordensbeamten mit öffentlicher Ablefung ihrer Namen 

erlaflen ?). 

Während Sylvefter durch feinen Liebling, den Böhmen Heinrich 

von Hohenberg oder von Homberg den ſchwediſchen Statthalter Sten 

Sture um Hülfstruppen anging, war ed dem Drden und der Stadt 

Riga gelungen, den Bifchof von Dorpat vom Erzbifchof zu trennen 

und das gefährliche Dorpater Bündniß nunmehr wirklich aufzulöfen. 

Sylveſter war im höchſten Grade -erzürnt und ſchrieb dem Bifchof von 

Dorpat: „wären feine dem Orden ertheilten Briefe breit wie die Stadt 

und das Siegel daran fo groß wie dad Ordensfhloß, fo wollte er fie 

doch vernichten.” Er verfuchte es jetzt noch einmal, die Stadt für fih 

zu gewinnen, indem er allen Bewohnern derfelben , wenn fie nur eine 

leichte Buße thun und der Kirche Gehorfam geloben wollten , die Ab- 

folution verfprah. Da diefed auf manche ſchwache Gemüther, befon- 

ders unter den frauen, eine Wirkung hervorbrachte, fo unterfagte die 

Obrigkeit der Stadt den Geiftlichen dies leere Abfolviren und befahl 

den verheiratheten Bürgern, das Betragen ihrer weiblichen Hausge⸗ 

noſſen ftrenge zu überwachen. Unterdeifen war aber Simon v. d. Borch 

auf Aufforderung der Gebietiger, der Ritterfchaft des Erzſtifts und der 

Stadt Riga nach Rom gereift und wußte dort beim Kardinalskollegium 

fo gut zu wirken, daß alfobald Abfolution und Inhibition erfolgte, 

und daß namentlih der Stadt auch geftattet wurde, fich für den 

1) Bei Darftellung der Bannfache find wir faft wörtlich Bergmann gefolgt, der 
ſelbſt feine Erzählung aus Melchior Fuchs geſchöpft hat. 
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Gottesdienft, fo lange die Kirchen gefchloffen wären, tragbarer Altäre 

zu bedienen. 

Sm Oktober 1477 wurde wieder ein Landtag zu Walt gehalten, 
auf welchem der Bifchof zu Dorpat das Bermittleramt übernehmen 
follte. Sylveſter fendete die Abgeordneten des Erzſtifts erft gegen 

Stellung von Geißeln von Seiten des Ordens dorthin und gab vor, 
dag der DOrdendmeifter mit Hülfe des Komthurs Bilderheim von 

Afcheraden ihn habe vergiften und das Schloß Kokenhuſen aufbrennen 
wollen. Wie viel davon wahr geweſen, läßt fich nicht erweiſen und 

nicht einmal errathen,, da die That ebenfo gut zu den andern Thaten 

des Ordens, wie die Lüge zum Charakter des Erzbifchofd paßt. Auch 

diefer Landtag blieb übrigens ohne andered befanntes Reſultat, als 

daß viel Papier verfchrieben wurde. 

Am 19. November fam Simon v. d. Bord aus Rom zuräd 

und beglüdte den Orden und die Stadt durch die guten Nachrichten, 

die er mitbrachte. Der Papſt hatte die ganze Streitfache dem Kardinal- 

bifhof Stephan übertragen , diefer aber hatte den Bifchof von Dorpat 

und zwei andere Geiftliche zur Aufhebung des Bannes bevollmächtiat 

und den Erzdifchof binnen Hundert Tagen nach Rom vorgeladen. Sept 

proteftirte und appellirte natürlich wieder Sylveſter, konnte aber nicht 

verhindern, daß die Petriglodg wieder in Bewegung geſetzt, und daß 

Rath und Gemeinde, in der Kirche verfammelt, durch die üblichen 

Gertenfchläge von Bann und Interdikt gelöft wurden. Dennoch ver- 

weigerte die Geiftlichkeit des Erzſtifts das Meſſeleſen, weil der Erz 

bifchof dieſes verboten hatte, und hielt nur auf befondere Erlaubniß 

defielben den Befperdienft, bei welchem aber Keiner von den nament- 

lich mit dem Banne Belegten zugegen fein durfte. Bei dem erften 

Öffentlich gehaltenen Gotteddienft im Dom beftanden die Domherren 

auf Entfernung der Gebannten, und da diefe dennoch blieben, wurde 

der Gottesdienſt aufgehoben. Jetzt erhielten die ungehorfamen Stadt- 

geiftlichen von der Obrigkeit den Befehl, daß fie ihre Kirchenrechnungen 

abfchließen und fodann die Stadt verlaſſen follten, was denn auch faft 
14* 
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alle Geiftlihe thaten. Sylvefter erließ abermald einen zornigen 

Schmähbrief. Diefer wurde aber den Boten, die ihn überbracht hat- 

ten, mit dem Bedeuten zurüdgegeben: Es fei zum Glüd für fie Nie- 

mand von der Gemeinde zugegen, fonft wären fie aus dem Rathhaufe 

dermaaßen auf den Händen hinausgetragen worden, daß ihre Füße 

den Boden nicht erreicht Hätten. 

Ein Verwüſtungszug der Ruſſen nach Livland im J. 1478 (über 

welchen man bei Richter II. 179, die befte Auskunft erhält) ſetzte den 

Landmeifter in eine fehr unangenehme Berlegenheit. Er berief einen - 

neuen Landtag nach Walt auf den Sonntag Judica 1478, wo ein 

allgemeines Aufgebot gegen die Ruffen audgefchrieben ’) und wieder- 

um ein allgemeiner Landfriede befchlofjen wurde. Diefen Moment der 

BDerlegenheit des Ordens benupte Syivefter, dem ed mit dem An⸗ 

werben von Söldnern fihlecht gelungen zu fein feheint, um nun» 

mehr, auch noch im Frühjahr 1478, durch feinen getreuen Hohen» 

berg einen förmlichen Vertrag mit den Schweden abzufchließen?). Die 

. Schweden machten ſich verbindlich, eine Hülfsmannfchaft zur Untere 

ftügung des Erzbifchofs nach Livland zu fenden, wogegen Sylveſter 

und feine Stände (Domkapitel und Ritterfchaft) den Schweden von 

allen eroberten Ordensbefiplichkeiten die Hälfte zuficherten, mwäh- 

rend die andere Hälfte, zu welcher gamentlich alle im Eraftift ges 
legene Ordensgüter zugetheilt wurden, dem Erzbifchof verbleiben 

follten. 

Am 7. Auguft 1478 ließ der Landmeifter und der ganze Orden 

mit dem Adel und den Städten eine große Klageſchrift gegen Syivefter 
aufjegen, die unter dem Namen der Wittenfteiner Urkunde befannt ift. 

Sie ift abgedrudt in den: Gelehrten Beiträgen zu den Rigifchen Ans 

1) Zehn Bauern follten einen bewaffneten Mann, und ein Lehnsmann von 

fünfzehn Gefinden ebenfalld cinen bewaffneten Mann ftellen und unterhalten. Deich. 
Fuchs ©. 116. 

2) Diefer Bertrag ift abgedrudt in den N. N. m. II. u. IV. ©. 624. Er bat 
fein Datum. Hiärn fept ihn irrthümlich ind Jahr 1479, er gehört aber offenbar 
bierber. 
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zeigen von 1765; ein Auszug daraus im Inder Nr. 2117. Sie 
wurde mit fiebenunddreigig Siegeln, die größtentheild noch fenntlich 

find, an den Papft und an das Karbinalöfollegium abgefendet, die 

fämmtlichen Bifchöfe des Landes aber, mit Ausnahme Simon’s, ver 

weigerten ihre Unterfchrift- Ueber das Schidfal und den Erfolg diefer 

merfwürdigen Urkunde erfährt man nichts weiter aus dem natürlichen! 

Grunde, weil ſchon, bevor die Antwort darauf einging, die Bahn den, 

offenen Gewalt betreten war. Ueberbracht wurde die Klagefchrift nach 

Rom durch den Magifter Hillebrand von Seiten des Ordens und 

Magiſter Molner, Bevollmächtigten der Stadt Riga. Diefen keBtexe; 

war aber nebenbei auch mit einer geheimen Vollmacht gegen /den an⸗ 

dern Magifter verfehen für den Fall, daB die beiden Landesherren ae. 

meinfchaftlich den Kirchholmer Bertrag aufrühren ſollten. 

Endlich erfchien die ſchwedifche Hülfe kurz vor Weihnachten 1478 

auf fünf Schuyten vor Salis — aber im Ganzen nur 200: Bewaff⸗ 

nete! Sylveſter gab fie für ein Gefandifchaftögefsige aus und berief: 

einen Landtag zu den Birkenbäumen auf den 17. Januar: 1479 „.um. 

ihnen einen fihern Durchzug nach Schwanenburg oder, Kokenhuſen zu. 

erwirken. Bernhard aber hatte bereit3 über: Finland erfahren, was 

für einen Bertrag der Erzbifchof in Schweden geſchloſſen und. daß;ıer: 

fich in demfelben einen Römifchen Reichsfürſten von Liu» und Lett⸗ 

land genannt; er wußte auch, daß der: Bertraute:. Sylvefteris.; der: 

Böhme Hohenberg in Schreiben an die Ritterfchaft von Harrien und 

MWierland die Entwürfe gegen den Orden ſchon angedentet hatte; — 

fo beſchloß er denn, von feinem:Neffen: Simonberalhen, den lange: 
heimlich gehegten Plan nunmehr mit: Gewalt durchzuführen; ging aber. 

in kluger Berftellung noch einmal auf Abhaltung wined: Landtages: ein, 

der aber nicht zu den Birkenbäumen, wie Bergmann ſagt, ſondern 

(Ind. 2119.) zu Wenden gehalten wurde. Man hatte ſich gegenſeitig 

wieder Geißeln geftellt, unter welchen von Selten: des Ordens ſogar 

ber Landmarſchall ſelbſt war. Bernhard, welcher afle Wege bon Salis 
nach dem Innern bed Landes hatte verhauen und beſehen laſſen, „lee 
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ſich fo lange mit Schriften vernehmen, bid er mit feiner Armee fertig 

war“. Zugleich war er bemüht, die Stadt Riga mit in den Krieg hin⸗ 
einzuziehen und vor dem Papſte zur Mitfchuldigen zu machen: er ver- 

langte zuerft dreißig Reifige, dann zwanzig, zehn, zuletzt fünf. Riga 

berief fich aber auf den Mengden’fchen Gnadenbrief, der fie von Kriege» 

hülfe gegen innere Feinde freifprach,, und verweigerte jede Theilnahme 

am Kriege. 

Vom Landtage in Wenden zog Bernhard unmittelbar nah Salis- 

und belagerte dad Schloß. Es Tapitulirte ſchon nach acht Tagen und 

die Schweden erhielten freien Abzug mit Waffen und Rüftung. Hun- 

dertündbreigig Mann wurden nach Riga geleitet und kehrten, als die 

Waſſer aufgingen,, nach Haufe zurüd. Die Schlöffer Uexküll, Lennes 

waden, Kreuzburg, Schwanenburg'), Ronneburg, Smilten, Pebalg, 

Serwen, Dalen, Sunzel und Seßwegen ergaben fich innerhalb vier 

zehn Tagen ohne Schwertfchlag und ohne Büchfenfhuß. Bald darauf 

folgten Lemſal und Wainfel; endlich auch die beiden lebten erzbiſchöf⸗ 

lihen Schlöffer, Treyden und Kofenhufen?). In legterem wurde Syl- 

vefter mit dem ganzen Domkapitel gefangen getommen. Der Erzbifchof 

felbft wurde in den Thurm zu Kofenhufen gefperrt, und Borch meldete 

dem Hochmeifter am 9. April, daß er Syivefter nie wieder aus der 

Gefangenschaft entlaffen werde, und daß er ihm feine Bitte: die lep- 

ten Tage in Pebalg zubringen zu dürfen, abgefchlagen habe. Die 

Domberren wurden einzeln auf die Schlöffer Sunzel, Neuermüblen, 

Kirhholm, Kremonen u. f. w. gebracht und dort in hartem Gefäng- 

niß gehalten. Der fogenannte böhmifche Edelmann Hohenberg war 

aus Kofenhufen nah Lithauen entflohen, wurde aber unterivegd ers 

fannt, feitgenommen, nad Riga gebracht. Er wurde verurtheilt, 

1) Diefed Schloß wurde, weil die Bewohner nah Rußland entflohen waren, 

dem Erdboden gleich gemacht. 
2) Im Ganzen follen (Bergmann Mag. 111. 3. 95.) vierundzwanzig erzbiſchöf⸗ 

liche Schlöfjer unter Mord und Brand und unter Verbannung der erzbifchöflichen 
Beamten erobert worden fein. " 
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lebendig gepiertbeilt zu werden, jedoch auf vieles Bitten zum Enthaup- 

ten mit darauf folgender Viertheilung begnadigt und öffentlich auf der 

Beide bei Riga hingerichtet. Unter der Folter oder in der legten Beichte 

fol er geftanden haben, daß er fein Edelmann und ein entlaufener 

Mönch aus Olmuß gewefen. 

Nach dem Falle von Kokenhufen hielt Borch einen feierlichen 

Einzug in Riga’und wurde im Schloß von allen vier Bürgermeiftern 

empfangen; verfügte fih dann, da Syinefter dad Interdikt fofort hatte 

aufheben müffen,, in den Dom, wo ein Te Deum gefungen wurde. 

Am folgenden Tage holte er alle Koftbarkeiten und Reliquien, welche 

die Domherren mitgenommen oder, wie Fuchs erzählt, geftohlen hat- 

ten, aus Kokenhuſen zurüd: fie wurden am Palmfonntage unter 

großer Proceffion wieder jedes an feine Stelle zurüdgebraht'). Dar- 

auf nahm Bernhard au Bei vom ganzen Erzftift und empfing in 

den näcften Tagen (Ind. 2124 u. 25.) die Huldigung der Ritter 

fhaft. Simon v. d. Borch aber zivang den gefangenen Syivefter durch 

energifche Mittel, ihm alle geiftliche Macht und „große Gratien“ zu 

übertragen, worüber er dann öffentliche Patente anfchlagen ließ. Er 

nahm Wohnung im rigifchen Dekanat und fihaltete und waltete mit 

feinem Dekan Hennig Rumor im Erzſtift „ald wenn er fhon Erz. 

bifchof wäre”, mozu er übrigens fchon im Januar (nd. 2120.) durch 

den Hochmeifter vorgeftellt war. Die beiden Borch, wie fie Hand in 

Hand vorwärts fchritten, waren unumfchränkte Herren des ganzen 

Landes. 

Am 19. Zuli ftarb Sylvefter auf dem Schloffe Kofenhufen. So 

wie die Berhältniffe und fo wie die Ordensritter waren, mußte ſich na⸗ 

türlich gleich das Gerücht verbreiten, der Erzbifchof fei an Gift ge 

ftorben ; und dieſes Gerücht ift ald Gewißheit in die Chroniken und in 

die fpätern Geſchichtswerke übergegangen , ja im Ronneburger Schloß 

fanden ſich unter Sylveſter's Bilde fogar die Tateinifchen Verſe: 

1) Es befanden fi darunter: ein koſtbares Marienbild, ein filbernes Kreuz, 
eine goldene mit Perlen beſetzte Monftranz und andered Meßgefchmeide. 
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Arce Kokenhusia capitur Sylvester, iniquam 

Carceris experiens sortem, calcante Magistro 

Pocula letiferis propinat mista venenis, 

Livoniae annales dedit ignibus Ordo repertos. 

oder deutfch : 
Auf dem Schloß Kokenhuſen erlitt der gefangne Syivefter 
Grauſames Kerkergefchid und trank auf Betrieb des Meiftere 
Wein in gebotenem Becher, gemifcht mit tödtlihen Giften. 
Aber der Flamm’ übergab Livlandd Annalen der Orden. 

Dennod ift die Vergiftung Sylveſter's nicht nur vollfommen un- 

erwiefen, fondern auch im höchften Grade unmwahrfcheinlich geblieben ') ; 

fie ift vermuthlich nur von der Elerifalen Partei audgefprengt worden, 

den Orden dadurch in ein um fo ſchlimmeres Licht zu ftellen. Schon 

dad Schweigen ber zuverläffigften Chroniken (Hiärn, Ruffow und 

Fuchs) und der gleichzeitigen Nachrichten dient ald Beweis 

gegen die Schuld; mehr noch ein Breve des Papfted Sixtus an den 

Kaifer vom 25. Mai 1482, in welchem er die an dem Erzbiſchof und 

an den Domherren verübten Gewaltthätigkeiten in den beftigften Wor- 

ten fhildert, dann aber Hinzufügt: „Man habe fie mit der größten 

Grauſamkeit gefangen gehalten, fo daß fie bald nach ihrer Be- 

freiung kläglich verfchieden feien.“ Hätte Sirtus einen Verdacht 

ber Bergiftung gehabt, an diefer Stelle Hätte er ihn ficher ausgeſprochen. 

Auffallend ift freilich, daß Bernhard, im Widerfpruch mit feiner deut- 

lich audgefprochenen Abficht, den Erzbifchof kurz vor feinem Tode aus 

der Gefangenfchaft entlaffen hatte, und dies könnte einigermaaßen 

darauf hindeuten, daß er ihn erft Dann entließ, ald er feined Todes 

volllommen fiber war. Dies fonnte er aber auch fein, wenn Syl- 

veiter fonft an unheilbarer Krankheit fichtbar dem Tode entgegen- 

ging. Wir dürfen alfo die beiden Brüder Bor, wie auch Bergmann 

1) Auch die Verbrennung von Kokenhuſen ſcheint unwahr zu fein. Dagegen 
hat die Vernichtung des erzbifchöflichen Archivs viel Wahrfcheinliches und wird durch 
Hiäm IV. 354. beftätigt. Nah Kranz XII. 16. und Gebhardi 460. wären nur 

diejenigen Urkunden, die der Geiftlichkeit nüglich oder dem Orten nachtheilig aeweſce. 

verbrannt worden. 



Sylveſter's Tod. 217 

und Richter gethan, von der Schuld des Giftmordes völlig freifprechen 

(Berge. N. N. M. I. u. IV. ©, 503.) Der Leichnam des Geſchie⸗ 

denen wurde mit großem Pomp nach Riga gebracht und am Lamber⸗ 

tustage in der Domkirche zur Linfen deö Altars beigefebt. 

Es ift nicht zu verkennen, daß die gewiſſenloſe und frevelvolle 

Regierung diefed Prälaten viel dazu beigetragen hat, die Religion und 
die Geiftlichkeit, wie fie nun in ihrer äußerften Entartung waren, bei 

allen denkenden Menfchen in die größte Misachtung zu bringen, und 

den fivländifchen Boden für Aufnahme der Reformation vorzubereiten. . 
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1479—1486. 

Die Mat der Brüder Bord erfüttert. Iwan I. Waſſiljewitſch zerſtört Nowgorod's Hans 
belsblüthe. Verwüftungszüge der Auffen in Livland. Der Papft gegen, der Kaiſer für 
die Brüder Boch. Ausbrehender Kampf Rigad gegen diefelben. Kleiner Krieg um 
Riga herum. Treffen am Nabenftein. Der Landtag zu Wämel. Stephan von Gruben 
Erzbifhof und Legat. Seine gefahrvolle Neife nad Livland. Sein Einzug in Riga. 
Siegreihe Kämpfe Rigas. Abſetzung Bernhard's von der Bord. Steppan’d Tod. 
Der Adel des Erzftifts ſchwankt zwiſchen Stadt und Orden. Der Abfagebrief der Rit- 
ter von Harrien und Wierland. Der Landmeifter Freitag von Loringhofen belagert 
Niga. Rigas Sieg bei Dünamünde. Belagerung des Schloffes Wittenfteen. Kapitu⸗ 
lation des Schloſſes und Zerftörung deffelben. Waffenftillitand. Wahl eines neuen 
Erzbiſchofs. Michael Hildebrand. Biertaufend Schweden in Riga. Der Vertrag von 
Blumenthal. Der Stiftsrath. Ewiger Friede von Blumenthal. 

Durch Sylveſter's Tod fchien das lehte Meine Hinderniß auch zu 

der formellen Madhtvolllommenheit der beiden Brüder Borch befei- 

tigt.. War Simon ald Erzbifchof beftätigt'), dann wurden ja alle Bi⸗ 

fchöfe, die ohnehin auch ſchon im Intereſſe des Ordens waren, feine 

Untergebenen und Alles mußte nach den harmonifch geftimmten Pfei- 

fen diefer beiden Männer tanzen. Simon ließ die einzeln gefangen 

gehaltenen Domherren fammt Dekan und Propft nad Riga bringen; 

bier wurden fie am Tage nach dem Dom gebracht und durften in dem- 

felben, wohl bewacht, herumgehen, die Nächte aber mußten fie im 

Schloffe zubringen. „Bald brach ihr Beginnen aus“: ſechs von den 

1) Für den Fall, daß Simon nicht beflätigt würbe, hatten bie Brüder Borch 

den Plan gemacht, die Stiftögüter für immer beim Orden zu laffen und bie Erze 

nah Kurland oder Reval zu verlegen. Dadurch wäre eine Verbindung des Erz⸗ 

biſchofs mit Riga für alle Zeit unmöglich gemacht worden, Inder 2120 u. 2126, 
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Domherren ließen, vier Wochen nah Sylveſter's Tode, bekannt 

machen, daß fie den Herrn Bifhof von Reval, Simon v. d. Bord, 

zum Erzbifchof ermählet und davon den Heren Landmeifter durch zwei 

Domberren in Kenntniß gefeßt hätten. Weber Die gegen die Domherren 

angewendeten Zwangsmittel ift und nichtd aufbewahrt worden; als fie 

die befohlene Wahl vollzogen, wurden fie wieder in ihre frühern Ker- 

fer abgeführt. Simon aber wurde nunmehr nochmald vom Hochmeifter 

dem Papſte zur Beftätigung vorgeftellt und fpielte fchon ganz und gar 

den Erzbifchof. Er befebte die firchlichen Ehrenämter mit feinen Krea- 

turen und theilte alle Einkünfte mit feinem freunde und Dekan 

Hennig Rumor, welcher den beiden Brüdern feine Gedanken und feine 

Feder lieh. 

Das mwachfende Glüd der beiden Borch wurde zuerft durch eine 

vom 19. Auguft datirte Bulle des Papſtes (abgedrudt bei Dogiel V. 

85.) unterbrochen und erfehüttert. Sixtus hatte genau erfahren, wie 

die Brüder mit Sylvefter und dem Domkapitel verfahren waren, und 

gerieth darüber in den Außerfien Zorn. Den Ordendmeifter und feinen 

ganzen Anhang nannte er: Söhne der Bosheit; Simon und Rumor 

wurden aufs härtefte getadelt; über die Borch und ihre nächften 

Freunde wurde der fchärffte Bann ausgefprochen,, die ganze Kerker—⸗ 

gegend um Kofenhufen unter Interdikt geftellt; Alles endlich, was 

Propſt und Domberren zum Nutzen und Frommen des Drdend bes 

fchliegen würden, im Voraus für durch Gewalt und Furcht abgenöthigt 

und darum für ungültig ertlärt. — Und diefer Bulle folgte bald eine . 

andere‘), in welcher Sixtus den biöherigen Ordendprofurator, Biſchof 

von Troja, Stephan von Gruben, zum Erzbifchof ernannte, ihn der 

ganzen Diöcefe und befonders der Stadt Riga empfahl, und diefe er 

mahnte, nur ihn ald Vater und Hirten zu empfangen, nur ihm Gehor⸗ 

fam und Ehrfurcht zu erweifen. 

1) Die Bulle ift, jedoch offenbar durch ein Verſehen, vom 22. März 1479 da⸗ 
tirt, gehört aber in die lepten Monate des Jahres 1478. Vergl. N. N. M. III. u. 
IV. ©. 504. 
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Die Borch waren feſt entfchloffen, fich durch dieſe päpftlichen Bullen 

gar nicht irre machen zu laflen, verfuhren vielmehr gegen Diejenigen 

Geiftlichen, welche fich dem Papfte gehorfam zeigen wollten, mit der 
größten Strenge und appellirten von der päpftlichen Bulle an einen 

fünftigen Papſt und an ein fünftiged Konzil (ad futurum papam et 

futurum concilium); und Bernhard erflärte aufs beftimmtefte: er 

werde die Stadt Riga und die Ritterfchaft des Erzſtifts dem Stephan 

nimmermehr überliefern. 

Unterdeffen Hatte Bernhard, im übermüthigen Gefühl feiner 

Macht, auch ſchon angefangen, die Stadt Riga ganz willkürlich zu be 

handeln. Schon vor Sylveſter's Tode, am 1. Juni, hatte er verlangt, 

daß aus den vier Bürgermeiftern in Stelle ded verftorbenen Soltrump 

wieder ein Erzvogt ernannt werde, und diefer und die Stadt hatten 

ihm einen neuen Huldigungdeid leiften müllen. Sept erhob er „ganz 

unnöthigen und ungebührlichen Zank“ mit der Stadt und forderte nach 

einer Beftimmung des Monheim’fchen Sühnebriefd , die nie in Erfüls 

lung gefommen war, die Hälfte aller eingehenden Strafgelder. Damit 

erzwang er einen Vergleich"), in welchem Riga ein Darlehn von 2000 

Mark, für welches ihm von Dfthof der Koggeſar?) verpfändet war, 

aufgeben und noch vier Faß Rheinwein jährlich aufs Schloß liefern 

mußte. Auf ähnliche Weife verfuhr Simon mit der Geiftlichkeit. Ein 

Priefter Saſſenbach, weil dieſer fih vom Bifchof von Kurland hatte 

ordiniren laffen, mußte ihm ein Stüd braunes Leidenfched Tuch und 

eine Laft Hafer liefern ; ein anderer Priefter Segefried mußte ihm hun⸗ 

dert Mark Strafgelder erlegen. „Dies waren (fagt Fuchs) die Früchte 

ded neuen Regiments !“ 

Bom Zaar Iwan I. Wafftljewitfch, der vom J. 1462 an drei⸗ 

undvierzig Jahre lang regierte, wurde durch Bereinigung der ruffifchen 

1) Diefer fogenannte Weinbrief ift abgedruct in den N. N. M. III. und IV. 

©. 632. 

2) Der Koggeſar, auch Lockeſar genannt, befam fpäter den Namen Meifterholm, 

und heißt jept Benkersholm. 
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Theilfürſtenthümer und durch Befreiung Rußlands vom Joche der 

Zataren, der Grund zur gewaltigften Militärmacht der Neuzeit ges 

legt. Nowgorod war, in fteter Berbindung mit der Hanfa , did zur 

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderis eine der volfreichiten und blühend⸗ 

ften Handeldftädte Europas gemwefen, von der das befannte Sprichwort 

ging: „Wer fann wider Bott und Groß⸗Nowgorod!“ Diefed Now- 

gorod hatte aber nach und nach durch Bürgerzwifte und Krämergeift 

feinen Heldenfinn und feine Baterlandäliebe verloren und erlag, nach⸗ 

dem vorber fchon Pleskau erobert worden mar, im J. 1478 audy den 

Waffen ded Zaaren, wobei der deutfche Handelshof zerftört und die 

meisten deutfchen Kaufleute ermordet wurden’). Dies brachte nicht nur 

dem livländifchen Handel große Verluſte und dauernden Nachtheil, 

fondern ed war dadurch auch der mächtige Zaar der unmittelbare und 

furchtbare Nachbar des livländiſchen Staat geworden und bedrohte 

ihn mit fteter Gefahr. Bon jept an war Rußland für den livländifchen 

Drdensftaat, was Polen feit feiner Bereinigung mit Lithauen für den 

preußifchen Ordensſtaat geweſen war. 

Schon im %. 1478, wohl unmittelbar nach der Eroberung von 

Nowgorod, hatten die Ruſſen einen Verwüſtungszug gegen Livland 

unternommen, deffen oben fehon Erwähnung geichehen. Im Januar 

1480 waren fie wieder in Livland hineingedrungen (Inder 2133 und 

34.) und hatten große Berheerungen angerichtet, wogegen Borch dann 

im Sommer defjelben Jahres einen Rachezug nach Rußland unter 

nahm , zu welchem er namentlich auch, wegen der Berlufte in Nom- 
gorod, die Hanfeftädte eingeladen hatte. Er führte ein anfehnliches 
Heer, dad Kranz Lib. XIII. c. 18. auf 20000 Mann angibt, nach Ruß⸗ 

land hinein und belagerte Iſenburg; mußte aber, vielleicht weil der 

Biſchof von Dorpat feine Beihülfe zurückzog, fhon nach elf Tagen 

1) Ruffow (Blatt 20. b.) fügt Hinzu: Der Großfürft hat nach Moſkowitiſchem 
Gebrauch alle alten Einwohner fammt ihren Frauen und Kindern fortgeführt und in 
andere moskauiſche Lande und Städte verfireut und vertheilt und die Stadt Nowgo⸗ 

zod mit andern fehnöden Völkern befept. 
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(Ind. 2139.) unverrihteter Sache nach Livland zurüdkehren. Bon 

einem dritten Kriegszuge der Ruſſen wird gleich unten die Rede fein‘). 

Da unterdeffen die Beftätigung Stephan’s zum Erzbiſchof, zu 

deren Bollftredung die Bifchöfe von Strengnäd, Dorpat und Oefel 

vom Papſte befehligt waren, allgemein befannt geivorden, und da na- 

mentlich der Dekan Orgied von Defel während des ruffifchen Krieges 

nach Koͤnigsberg gereift war, um den Hochmeifter oder, wenn der nicht® 

thun würde, den König von Polen ind Intereſſe für Stephan zu 
ziehen; fo ließ der Landmeifter den Bürgermeifter Schöning und den 

Secretair Molner aus Riga zu ſich nach Wenden kommen, um fi mit 

ihnen wegen des Erzbifchofs zu verftändigen. Er erklärte ihnen mit 

beftimmten Worten: Er werde fich weder dem Papfte noch dem Hoch- 

meifter fügen; habe Stephan die Eonfirmation, fo habe er Dagegen die 

Poſſeſſion ſowohl des Ersftiftes als namentlich auch der Stadt Riga, 

„die mit ihm zufammen hineingewadet wäre und mit ihm zufammen 

auch hinauswaden mülle ; er fümmere ſich weder um den Bann des 

Papſtes noch um die Umtriebe des Orgies u. f. wm. — Solches über 

brachten Schöning und Molner der Stadt, und diefe ſchwieg vorerft 

noch, ſcheinbar zuftimmend. 

In den Wintermonaten 1481 brach in Livland ein ruffifches 

Heer von 25000 bi8 26000 Mann ein, deffen Zahl die Furcht verfechs- 

fachte, fo daß es im Lande allgemein hieß, es feien 150000 Mann im 

Anzuge. Bernhard wagte gar nicht diefem Heere entgegenzugeben, 

fondern ſchloß fich mit feinen Rittern in die fefteften Schlöffer ein und 

gab das Land der Berwüftung preis, die denn ganz gräßlich war. Die 

Stadt Bellin wurde gänzlich niedergebrannt, die Schlöffer Tarweſt, 
Karkus , Rönnen (Ronneburg ?) zerftört, eine unzählige Menge Volls 

gefangen fortgeführt. Bernhard fammelte ein Heer in Wenden, zu 

weichem Riga unter einem Hauptmann Holzhaufen 200 Mann zu Roß 

1) Meber die Zeit der bald auf einander folgenden rufflfchen Kriege find bie 
Nachrichten fehr ſchwankend und widerfprechenn. Man vergl. N. N. M. St. II. u. 

IV. S. 510; Inder 2136. Anm. ; befonders Richter IL. 179. 
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und 130 Mann zu Fuß, auderlefened Volt mit acht Serpentinen oder 

Feldſchlangen ftellte. Borch zog bid gegen Karfus ; als aber ein ſtarkes 

Heer der Ruſſen gegen ihn herankam, ift er „in aller eyl aufgebrochen und 

bat ſich mit feinen Rittern wieder nad) Wenden begeben“. Nach fünf 

Wochen fchredlicher Verwuͤſtung des Landes, wobei aber fonderbarer 

Weiſe das Erzftift gänzlich verfchont blieb, zogen die Ruſſen wieder 

beim, Die Unthätigkeit und Schwäche des Landmeifterd hatte die 

Städte und die Ritterfchaft und zum Theil auch den Orden felbft mit 

Unwillen erfüllt: von Stund’ an war Borch's Macht und Anfehen im 

Sinten. 

Am 27. Mai warf ein Schiff mit Gütern aus Königsberg vor 

Riga die Anker. Ein Unbekannter, der mit demfelben gefommen mar, 
ding während des Defpergottesdienfted ind Haus des Bürgermeifters 

Hülfcher, Tegte dort auf einen Tifch drei Schreiben, die er den Kindern 

und dem Gefinde wohl empfahl, und verſchwand wieder. Als Hülfcher 

beimfam, fand er ein fehr freundliches Schreiben vom Erzbiſchof Ste- 

phan und ein andered vom Dekan Orgied, beide aus Königäberg, und 

dabei eine Abfchrift von der Strafe und Bannbulle, weldhe Sirtus 

gegen die beiden Bord und deren ganzen Anhang erlafien hatte, 

Hülfcher theilte die Briefe den andern Bürgermeiftern mit: fie be 

riefen den Rath und die Gemeinde aufs Rathhaus, wo die drei Schrei- 

ben vorgelefen wurden. Hierauf wurde mit Einhelligkeit der Beſchluß 

gefaßt: „dem Papfte gehorfam zu fein und fi ded Banned zu ent- 

brechen” ; und in diefem Sinne denn auch fofort ein Schreiben an den 

Landmeifter erlaflen. 

Borch hatte den Komthur von Goldingen, Mallinfrodt, an den 

Hochmeifter und von da nach Wien gefendet, und diefem war es ge⸗ 

fungen,, den Kaifer Friedrich III. oder vielleicht nur deſſen Kanzlei 

ganz für den Orden und für Bord) zu gewinnen. Der Kaifer hatte 

den Landmeiſter ald deutfchen Reichöfürften anerkannt, er hatte ihm 

die Hoheitärcchte über die Stadt Riga und über dad ganze Erzftift ver- 

lichen und befahl (N. N. M. I. u. IV. ©. 635.) am 22. April 
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1481 der Stadt Riga: „den ehrwürdigen, unfern Lieben, andächtigen 

Bernhardum von der Burgk als ihren rechten Herrn anzuerkennen und 

ihm und feinen Rachfolgern Alles zu leiften, was getreue Unterthanen 

ihrem redhten, natürlichen Herrn zu thun ſchuldig find“. Zugleich Hatte 

der Kaifer an den Papft gefchrieben und ihn für die Beitätigung Si- 

mon’s von der Borch zum Erzbifchof zu gewinnen gefucht, auch an die 

deutfchen Reichdfürften und an die Könige von Polen und Dänemark 

in ordendfreundlihem Sinne Schreiben erlafien. Riga ließ fich aber 

durch den Faiferlichen Befehl, deſſen Erfüllung Bord drohend ver 

langte, gar nicht einfchüchtern, fondern war, weil das jetzt nüglicher 

fchien, fehr gut päpftlich gefinnt, gab vor drei Abgeordneten des Land⸗ 

meifterd die Erklärung ab, daß fie nur dem Römifchen Stuhle Ge⸗ 

horſam leiften wolle, und ließ darüber fogar vor vier Notaren eine 

Öffentliche Urkunde audfertigen. 

Darüber waren, wie man denken kann, die beiden Borch in 

hohem Grade erbittert. Bernhard z0g eine Krieggmannfchaft zuſam⸗ 

men und ließ die beiten und größten Gefchüge aus Wenden, Treyden, 

Segewold und andern Schlöffern auf den Wittenfteen bringen und 

gegen die ungehorfame Stadt aufpflanzen. Die Gemeine verlangte, 

daß der Rath von Seiten der Stadt daffelbe gegen dad Schloß thue, 

und ed wurden auch fofort tüchtige Söldner angeworben und auäge- 

rüftet. Auf die Anfrage der Stadt: warum der Hauskomthur fo viel 

Geſchütz aufs Schloß bringen laſſe? — antwortete diefer trogig: der 

Drden wolle damit mandem Schalt dad Maul ftopfen. Sept brach 

große Unruhe in der Stadt aus. Am Johannisabend wurde Sturm 

geläutet, in den Straßen mar großer Auflauf, die Pforte, die vom 

Schloß in die Stadt führte, wurde vernagelt, die ganze Bürgerfchaft 

war in Wehr und Waffen. Dann ließ der Hauskomthur der Stadt ent- 

bieten: fie möchte fich zufrieden geben, denfelben Abend komme der 

Zandmeifter, der nach Tuckum geritten, um einer Gefandifchaft des 

Hochmeiſters Audienz zu ertheilen, nach Riga zurüd und werde Alles 

in Ordnung bringen. Bor kam auch wirklich noch in derfelben Nacht 
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nach Riga und gab am folgenden Tage freundliche und verföhnliche 

Erklärungen, denen die Städter aber nicht trauten. Der Rath ließ 

Stadeten von der Stadtmauer bis an den Strom feßen und Hinter den 

Stadeten ein Blodhaus errichten, fo daß Niemand vom Schloß in die 

Stadt gelangen konnte. Den 25. uni reifte der Meifter ab, ließ den 

Schatz in befchlagenen Kiſten aus Riga nach andern Schlöffern brin- 

gen und dad Schloß Witlenfteen in vollen Bertheidigungäftand fepen. 
In der Stadt aber verbanden fich der Rath, die Gildeſtuben, die 

Aemter und die Schwarzhäupter durch einen Eid: der Stadt treu 

und hold zu bleiben und Leib und But gegen ihre Feinde einzufeben. 

Bom Juni bis zum Herbft zogen fich fruchtlofe Friedendunter- 

handlungen, in welche die Bilchöfe und die Ritterfchaft von Harrien 

und Wierland vermittelnd eingreifen wollten. Wir übergehen diefelben 

ganz, da fie feinen Erfolg Hatten und vom Landmeifter wohl nur des⸗ 

balb in die Länge gezogen wurden, weil er, von den Rufen bedroht, 

nicht im Stande war, ein tüchtiges Heer gegen die Stadt aufzubringen. 

Am 31. Oftober aber erflärte die Stadt wieder por öffentlichen No⸗ 

taren, daß fie Appellation von dem kaiferlihen Befehle an den Papft 

erhebe und daß fie einem Ordensmeiſter, der wie Judas Iſchariot ver 

flucht worden, nicht mehr Gehorfam leiften könne. Diefer Schritt fand 
volle Anerkennung durch eine Bulle Sirtus’ vom 11. Dezember 1481, 

welche den Eid, den die Stadt dem Landmeifter geleiftet,, völlig ver- 

nichtete, und derfelben befahl, einzig und allein den Stuhl des heiligen 

Petrus und den von diefem beftätigten Erzbiſchof Stephan ald ihren 

. Herrn anzuerkennen. 

Unterdeſſen wurden immer noch Friedensverſuche gemacht, an 

welchen namentlich auch der Komthur von Goldingen ſich betheiligte. 

Auch ein neuer Landtag wurde gehalten, zu welchem Borch die Stadt 

durch den Landmarſchall Haſſelbach und Odert Korves (Korff), twie- 

wohl vergebens, einladen ließ. Am 18. November wurde eine ganz 

befondere Ceremonie in Wenden aufgeführt. Bernhard von der Borch 
leiftete nämlich feinem Reffen Simon , der die Stelle des Kaiferd ver- 

v. Autenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 15 

⁊ 
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trat, fnieend den Huldigungseid und verlangte denfelben dann wieder 

ebenfo von der Ritterfchaft des Erzſtifts, welche ihn auch nach kurzem 

Bedenken dem Landmeifter ald ihrem Erbherrn leiſtete. 

Neben dieſen Feierlichkeiten des Friedens begann aber in und um 

Riga auch ſchon ein kleiner Krieg. Die einlaufenden Herbſtſchiffe 

wurden vermittelſt bewaffneter Prahmen (Flöße mit Rudern) an 

Dünamünde vorbei zur Stadt gebracht, und dabei von der Dünamün- 

der Schanze aus fcharf befchoffen. Auch vom rigifchen Schloſſe aus 

wurden verfchiedene Perfonen in der Stadt durch Pfeile getödtet oder 

verwundet, wogegen die Stadt durch Abbrennen mehrerer Ordens⸗ 

mühlen und der Borburg von Kokenhuſen ſich zu rächen ſuchte!). 

Auch der zum Wittenfteen gehörige Garten wurde verwüſtet, die Her: 

berge und die Biehftälle-wurden niedergebrannt. Am 19. Dezember 

fendete der Hauskomthur von Wittenfteen den Abfagebrief an Die 

Stadt Riga und Tieß darauf mit grobem Geſchütz hineinfpielen. Es 

fcheint dabei aber dem Landmeifter, da eben auch die Ruſſen (Inder 

2163.) einen neuen Einfall vorbereiteten, nicht ganz wohl zu Muthe 

gewefen zu fein; ein merfwürdiger Brief deilelben vom 16. Dezember 

(nd. 2161.) verräth fchon einen Kleinmuth, welcher die nachfolgen- 

den Ereigniſſe erklärt. Nun ließ auch der Rath die ſchwerſten Stüde 

auffahren, ſchoß aber noch nicht, fondern ließ noch einmal durch einen 

Mann aus Lübed beim Landmeifter anfragen: ob er den AUbfagebrief 

beitätige? — Bernhard im höchften Grimm wollte den Boten erfäufen 

laffen, fendete ihn aber endlich, weil er ein Fremder war, jedoch ohne 

Antwort, zurüd. Unterdeffen hatte die Befagung des Schlofied das 

vor der Stadt lagernde Eichenholz und mehrere ftädtifche Mühlen in 

Brand geftelt und nun begann auch das Feuer von Seiten ber 

Stadt”). Nach einigen Tagen verlangten „Die vom Schloß“ mit dem 

1) Bei diefer Gelegenheit follen die Schwarzhäupter wieder und zum legten 

Mal ald bewaffnetes Corp 3 aufgetreten fein. Vergl. Monum. Liv. ant. IV. 

88. unten. An den Kämpfen der Stadt nahmen fie auch ferner noch Antheil. 
2) Ihr größtes Gefchüß hieß der Rabe und diejes hatte folgente Infchrift: Ich 

heiße Rabe und leg’ ein Ei; was ich erfafle, das geht entzwei. Melch. Fuchs fagt: 
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Stadthauptmann Hennig Wolke fich zu befprechen. Diefer ging mit 

einem Reiter und mit feinem Jungen in gutem Glauben aud dem 

Blockhauſe heraus auf den Wall. Während er dort mit den Ordens- 

feuten im Gefpräch ftand, wurde aus dem Schloß nach den drei Män- 
nern gefchoffen. Wolfe felbit wurde ſchwer verivundet, die beiden Ber 

gleiter getödtet. „Das war (fagt Fuchs) ein Stückchen vom alten deut- 

Shen Glauben der Kreuziger!“ — 

Am 17. Januar 1482 ſchickte die Stadt eine tüchtige Neiterfchaar 

aus, um die Ziegelhütte des Meifterd, den Hof des Hauskomthurs 

und einige andere Ordenshoͤſe in Brand zu fteden. An demfelben Tage 

waren auch 5600 Reiter aus Wenden gegen Riga aufgebrochen, die 

beiden Reiterhaufen trafen auf dem Sandberge vor Riga beim Raben- 

ftein auf einander und es fam zu einem hitzigen Gefecht, bei welchem 

„von beiden Seiten aute Leute blieben“. Die Städter behaupteten den 

Play und brachten gute gefattelte Pferde, ‚feine Harnifche und etliche 

Gefangene mit in die Stadt. Der Landmarfchall Heffelrode (vergl. 

N. R. M. 1. u. IV. ©. 513.) war, ſchwer verwundet, faum nach 

Neuermühlen entlommen , ein Ordendgebietiger, Dietrich von Blod 

(wahrfcheinlich Bock), war todt auf dem Platze geblieben. 

Am 6. Februar wurden die Blocdhäufer der Stadt vom Schloß 

aus in Brand gefchoffen, aber bald wieder gelöfcht. Dagegen brannte 

der Thurm der Jakobskirche, „der fehr ſchoͤn mit wier Giebeln und großen 

vergoldeten Knöpfen gebaut war“, durch zwanzig Feuerpfeile entzündet, 

völlig nieder, brachte auch einigen benachbarten Häufern Gefahr und 

Schaden. Sonft wurde dad audbrechende Teuer überall gelöfcht. Bald 

erfihienen wieder Gefandte aus allen Landestheilen und wollten — vers 

mitteln. Aus Harrien und Wierland fam namentlich neben einem Dietrich 

von Taube auch jener Ernft von Wolthufen-Herfe, der mit den Schwer 

den im Bunde geftanden hatte und fich, wie es fcheint, eine bevorzugte 

Stellung erfämpft hatte; bei den Verhandlungen in Riga ſcheint er das 

„An den Rabeneiern aßen ſich Viele auf dem Schloß den Tod. Anf dem Witten⸗ 

ſteen aber Hatten fie einen Löwen, deſſen Junge die Dächer der Häufer zerriſſen. 

15* 
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große Wort geführt zu Haben. Nebenbei dauerte aber etwas Krieg auch 

noch fort. Die Ordenöritter ließen namentlich (weil den Rigifchen, da 

fie dem Paiferlichen Befehl nicht nachgefommen , kein Haldgericht mehr 

gebühre) den Galgen!) niederreigen; die Städter dagegen erbeuteten 

in einem neuen Reitergefecht eine Ordensfahne und ließen diefelbe als 

Trophäe im Dom aufhängen. 

Am 27. März kam ein zweijähriger Beifriede zu Stande, der bie 

Johannis 1484 dauern folte?). Alle Feindfeligkeiten follten während 

der zwei Jahre ruhen, jeder Theil follte in dem Beſitz, den er eben 

innehatte, bleiben ; alle Land» und Waſſerſtraßen follten offen fein; am 

29. Juni follte ein Landtag zu Riga gehalten werden ; mo man fich 
in Güte nicht einigen könnte, da follten Danzig, Lübeck und die fünf 

wendifchen Städte Schiedärichter fein u. f. w. — Der Landtag zu 

Riga unter Leitung des Biſchofs Martin von Kurland dauerte vom 
29. Juni bie 15. Juli. Riga, durch feine glücklichen Waffenthaten 

ermuthigt, fpannte feine Forderungen ziemlich hoch: es verlangte Wie- 

dergabe eines Stüd Landes am linken Dünaufer, die Aahaken genannt 

(vermutlich in der Gegend, wo das Heutige Dünamfinde liegt), ferner 

Befreiung vom Weinbriefe und 3000 Mark ald Schadenerfaß ; wo» 

gegen Bernhard Anerkennung feiner Oberhoheit und Gerichtsbarkeit 

über Riga forderte und — Großmuth verfprah. Auf diefen 

Grundlagen war ein Friede unmöglich. Man ging unverrichteter Sache 

aus einander: die wendifchen Städte follten Schiedärichter fein. 

Fast gleichzeitig mit dem Landtage zu Riga wurde zu Wämel, 

einem Dorfe beim Schloffe Karkus, ein anderer gehalten, der in man⸗ 

her Beziehung intereffant ift, und bei welchem wir darum einen Augen» 

bli verweilen wollen, Wir fagten oben fchon, daß außer den ordent- 

lichen Landtagen, auf denen alle Landesherren und alle dazu berechtig- 

1) Diefer ſcheint ein ganzes, großed Gebaͤu geweſen zu fein, bei deffen Ein- 
reißen mehrere Menfchen verunglüdten. 

2) Die Bedingungen deffelben find aufgezählt bei Fuchs S. 165, die Urkunde 
abgedrudt in ven N. N. M. II. u. IV. ©. 644. 
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ten Stände Livlands erfchienen und vertreten waren, manchmal auch 

noch andere Berfammlungen,, die auch Landtage heißen, abgehalten 

wurden, wo die Stände allein ohne die Landesherren zufammenfamen, 

oder wo auch blos die Glieder eined Standes ſich vereinigten, um 

ihre nächften Intereſſen zu befprechen und wahrzunehmen. In Wä- 

mel famen einige Tage vor Johannis 1482 nur die Ritterfhaf- 

ten aus allen Landeötheilen Livlands, aus dem ganzen Marien- 

Iande, zuſammen, um bei dem durch äußere und innere Kriege gänz« 
lich zerrätteten Wohlftande des Landes Befchlüffe zu fallen, welche 

den vollkommenen Ruin deffelben wo möglich noch abwenden foll- 

ten. Der Landtagdreceß iſt (fehlerhaft) abgedrudt in den N. N. M. 

VII. u. VIII. S. 475, und zu vergleichen mit v. Bunge Entwickelung 

S. 99. Anm. 70. 

Aus Harrien war wieder jener Ernſt von Wolthuſen erſchienen, 

dem wir ſchon öfter begegnet find, aus Wierland Bartholomeud Wran- 

gel, Ewald Maydel, Otto Taube, Barthol. Brakel; aus dem Erzftift 

waren gefommen zwei Roſen, ein Ziefenhaufen, zwei Drgied, ein 

Pahlen, zwei Werfüll, ein Ungern und Andere; aus dem Stift Dorpat 

Jürgen Wrangel, Heinrich Tiefenhaufen, Otto Burhömden ; aus den 
Drdensländern ein von der Borch, ein zur Mühlen, ein Schwarzhof, 

ein Lode, ein Bietinghof und Andere; aus Kurland endlich Johann 

Torck, Claus Franke, Johann von den Brinden und Werner Butlar. 

Der Haupigedanfe, der und aus den Verhandlungen ded Landtages 

zu Wämel entgegenfpringt, ift der: die Ritterfchaft ganz allein 

hatte ein Intereſſe dabei, daß im Lande nicht Alles zu Grunde ginge 

und namentlih auch, daß die Bauern wenigſtens fo weit gefchont 

würden, daB fie nicht verhungerten und im Stande blieben, ihre 

Frohnden zu leiften. Wie die drei andern Stände, alfo Geiftlichkeit, 

Orden und Städte, im Lande hauften,, das ſchildert die Wämelfche 

Urkunde, freilih von ganz egoiftifhem Parteiſtandpunkt aus, fo 

wahr und richtig. day wir die betreffenden Stellen hierher fepen wollen. 

„Die ehrwürdigen DBäter und Bifchöfe diefes Landes mit ihren 
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Kapiteln forgen ohne Zweifel nur für ſich und ihre Kirche und haben 

Alles genug für fich felbit und für ihre Tafeln‘). ‘Der hochwürdige 

Herr Meifter und feine Gebietiger denken nur an fih und ihren Or⸗ 

den; ebenfo die Städte nur an eignen Bortheil und den der Kauf 

mannfhaft. Jeder finnt nur auf eignen Gewinn, was aber nicht zum 

Beften, fondern zum größten Schaden diefer Lande gereicht. Durch 

die Geiftlichfeit wie Durch den Orden geht viel Geld und Gut an 

den Römifchen Hof zum Verderb diefed Landes; die herumziehenden 

Kaufleute aber wuchern die Ritterfchaft und die Bauern gänzlich aus, 

faufen, wenn die Hofedleute und Bauern Geldes bedürftig find, ihnen 

ihr Korn, ihren Flachs, ihr Wachs, ihr Vieh u. f. w. für ein Spott- 

geld ab und verlaufen es wieder in Zeiten der Noth um den doppelten 

und dreifachen Preis und noch höher, und die Ritterfchaften müflen 

e8 kaufen, damit die Bauern nicht vor Hunger fterben, wie Laufende 

in den legten Fahren der Noth geftorben find. Diele 

Dinge werden auch mit Gewalt angegriffen, ganz gegen Recht und 

Drdnung, wie 3. B. der Bifchof Wettberg von Defel thut, wor⸗ 

aus den Unterthanen viel Wehmuth und Unwille entſteht. Wir wollen 

darum die Bifchöfe, den Ordensmeiſter, die ehrfamen Städte dieſes 

Landes angehen, daß fie ihre Fehler und ihren Eigennug abftellen und 

nach Gotted Gebot ein ordentliches chriftliches Regiment in dieſem 

Lande führen.“ 

Was die Befchlüffe betrifft, welche die verfammelten Ritterfchafr 

ten zu Berbeiferung der Zuftände des Landes trafen, fo follte zuvör⸗ 

derft Jeder, der über zwölf Jahre war, dreimal im Jahr, am heiligen 

Leichnamsabend, am Abend der Krautweihe der heiligen Jungfrau und 

am heiligen Weihnachtsabend bei Waffer und Brod faften oder einen 

Schilling in die Kirchſpielskaſſe entrichten, wovon man billiger Weife 

die Bauern, die ohnehin Fafttage genug hatten, wohl hätte difpen- 

firen follen. Es wurden aber auch die Abgaben der Bauern genauer 

1) Die Geiftlihkeit Hatte unter Anderem beſchloſſen: Wenn ein Geiftlicher 
ohne ſchriftliches Teftament ſtirbt, fällt fein ganzer Nachlaß dem Biſchof anheim. 
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beftimmt: fie follten von einem Hafen in den Schatz des Meifters 

eine Mark, an andern baaren Abgaben in den verfchiedenen Landes» 

theilen eine bis vier Mark entrichten, am wenigften: eine Mark, 

in Wierland, am meiften: vier Mark, in Kurland. Die Zehnten, 

welche die Bauerfchaft noch außerdem an Hopfen, Honig, Hühner, 
Sänfen, Fleifh, Heu, Holz und Brettern, je nach der Gelegenheit, zu 

entrichten hatte, follten aus der Mitte der Adelfchaft niemals er, 

höht, wohl aber aus Barmherzigkeit verringert werben, 

„damit die Bauern nicht verftreichen und untreu werden“. 

Mit Freuden erfennt man, wie der Adel, zwar nicht aus Humanität, 

aber doc aus richtig verftandenem Eigennuß, anfängt daran zu den« 

ten, daß man die Bauern nicht ganz bis aufd Blut audfaugen dürfe, 

ohne fich ſelbſt Dadurch den empfindlichiten Schaden zuzufügen. Leider 

drängt fih und Hier wieder die Frage auf: Wurden denn num die Be- 

ftimmungen dieſes Geſetzes erfüllt? — — Auf die andern Befchlüfle 

des Adeldlandtages zu Wämel, die fih auf das Creditweſen, auf 

Zaren für Schreiber und Gerichte, auch auf Gegenftände des Land- 

und Lehnrecht3 beziehen, glauben wir nicht weiter eingehen zu müflen, 

wir bemerfen nur zum Schluß, daß die Unzufriedenheit mit dem Re⸗ 

giment der Brüder Borch auch ſchon den ganzen Adel durchdrungen 

hatte '). | 

Unterdeifen hatte der Papft in Bullen vom 24. und 25. Mai und 

vom 31. Juni inımer gegen die Borch gewüthet, hatte auch fhon am 

7. März (Ind. 2171.) dem vifariirenden Bifchof von Bremen und 

dem Biſchof von Lüũbeck eine Unterfuchung der rigifchen Angelegenheit, 

auf welche fonderbarer Weife Bernhard eingegangen zu fein fcheint, 

anbefohlen ; er hatte auch Stephan von Gruben zu feinem Legaten in 

Preußen und Livland ernannt und ihm dadurch gewifle Einkünfte zu- 

gewieſen, die ihm ein energifcheres Auftreten in den Ordensländern 

möglich machen follten; er hatte ihn endlich am 14. Juli aus Rom 

1) Eine merfwürdige Klage Fromhold's von Tiefenhaufen über die Tyrannei 

Bernt's von Borch findet fi in Hupe EN. N. M. VII u. VI. S 351. 
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nach Riga abgefendet. Stephan reifte zunächft nach Polen und Preu⸗ 

Ben und fuchte, wiewohl vergeblich, den König Kafimir und den Hoch⸗ 

meifter für thätige Unterftügung zu gewinnen; doch fendete Kafimir 

einen gewiſſen Alerius unter Bededung von fünfundfünfig Mann 

nach Riga, der dorthin neben einem freundlichen Schreiben von Ste 

phan auch eine Bulle des Papftes überbrachte, welche den Qandmeifter 

verfluchte und bannte und die Regalien des Kaiferd Friedrich töbtete 

und vernichtete. Diefe Bulle, vermuthlich die vom 14. Juli 1482, 

brachte eine lebhafte Wirkung hervor: der Orden wurde mit einem 

Interdikt belegt und die Priefter verweigerten Gefang und Mefle, fo 

oft Ordendleute zugegen waren. Ein Rathsherr Hermann Helwig aber 

wurde nah Wilna gefendet, um dort den Erzbifchof von Seiten der 

Stadt zu begrüßen und ihn nach Riga einzuladen. Und nunmehr trat 

Stephan auch wirklich die gefährliche Reife in Begleitung von fiebzig 

Dewaffneten an. Bid zur Memel, dem Grenzfluß zwifchen Kurs 

land und Lithauen, gab Kafimir ihm .eine Begleitung von dreihundert 

Reitern mit; in einer Burg am finfen Ufer der Memel!), die einem 
Hand Rufcher gehört haben foll (Radziwiliszki?), verabfchiebeten fich 

die Dreifundert, und Stephan ritt durch eine Sommernadht die zehn 

Meilen nad Riga und langte unangefodhten am 29. Juli 1483 um 
fünf Uhr Morgens am linfen Dünaufer, Riga gegenüber, an. Hier 

trat er in einen der Stadt gehörigen Thurm?) in der heutigen Mi⸗ 

tauifchen Vorftadt, nahm dort nad) dem anftrengenden Nachtritt einige 

Erfrifhungen und benadrichtigte den Rath der Stadt von feiner An- 

funft. Die überrafchte Stadt geriet in die freudigſte Bewegung, zwei 

Bürgermeifter wurden fofort entfendet, um den Ergbifchof zu begrüßen: 

um die Veſperzeit hielt derfelbe unter allgemeinem Frohlocken feinen 

feierlichen Einzug in die Stadt und wurde überall ald der rechte und 

1) Es iſt hier natürlich nit vom Memelfttom, ſondern von jenem Fuuſſe die 
Rede, der fih bei Bauske mit der Muhs vereinigt. 

2) Die Gegend, wo diefer Thurm geſtanden, heißt noch Thoransberg vom let» 

tifhen : thornakelns (Thurmberg). 
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natürliche Herr derfelben empfangen und begrüßt. In einem Garten 

vor der Stadt beſchwor er, die Rechte und Privilegien derfelben zu 

halten und zu ſchützen, und wurde von der ganzen Geiftlichfeit mit 

„bellem Gefange durch die Stadt begleitet. Vor dem Glodenthurm 

des Doms leiftete er auch dem Kapitel den Eid auf deſſen Rechte und 

trat dann in den Dom hinein, wo ein Te Deum gefungen wurde. 

Der Orden, der feit Abfchluß des zweijährigen Waffenſtillſtands 

nichts weiter gegen die Stadt unternommen, die Wege und Stege, 

die zu derfelben führten, aber doch immer befept gehalten hatte, war 

äußerſt überrafcht und, wie es ſcheint, beinabe rathlos bei der Nach 

riht von den Borgängen in Riga. Diefed aber benußte den günftigen 

Augenblid, da die Söldner des Ordens im Lande zerftreut waren, es 

benugte die allgemeine Begeifterung, welde Stephan’ Erfcheinen 

hervorgerufen, brach ohne Bedenken!) den Waffenftillitand und ſchickte 

dem Haudfomihur zu Riga einen offenen Abfagebrief. Sofort wurde 

der Stadthauptmann Hartwig Winhold mit feinen Reitern aus Riga 

entfendet, um das Land und die Schlöfler des Erzſtifts zu erobern und 

zu befegen. Winhold eroberte die Stadt Kofenhufen, wo ein rigifcher 

Bürger, Behrens, ald Hauptmann zurüdblich , fireifte dann bid Lem⸗ 

burg und Schuien und brachte flarfen Raub nad) Riga zurüd. Der 

Landmeiſter ſchickte Truppen nach Kofenhufen und ließ die Stadt be⸗ 

lagern, die aber von Behrens tapfer vertheidigt wurde. Und während 

um Kokenhuſen gekämpft wurde, belagerten die Rigifchen unter An⸗ 

führung ihrer Rathdmänner, Dunfer und Holzhaufen , auch die ftarfe 

Feſte Dünamünde und zwangen fie nach vierwöchentlicher Verthei⸗ 

Digung zur Mebergabe. Darüber war großer Jubel in Riga: Hands 

werfer und Arbeiter firömten hinaus, riffen das Schloß und den 

Thurm nieder, ließen nur eine Seite des lebtern ftehen „damit die 

Seefahrenden Erfenntniß des Landes Hätten“?). Unterdeflen hatte der 

fühne Behrens, nachdem die Belagerung von Kofenhufen aufgehoben, 

1) Das Befepthalten der Straßen mag einen Vorwand bazu hergegeben haben. 
2) Nach andern Nachrichten wäre der ganze Thurm ftehen geblieben. 



| 234 * Dreiundzwanzigfted Kapitel. 

einen Streifzug durchs Land gemacht, hatte Jürgensburg und Schuien 

niebergebrannt, Pebalg erftürmt und zerftört, dabei viel Raub und 

viel Gefangene gemacht und fie nad) Riga gefchidt. Auch das Schloß 

Dalen wurde von den Rigifchen belagert; fchon nach wenig Stunden 

ftedte die Befagung einen Hut auf eine Stange, erhielt gegen das 

Derfprechen: dem Orden nicht mehr zu dienen, freien Abzug und 

übergab dad Schloß. Jetzt hatten fich auch ſchon viele Ritter ded Erz- 

ſtifts zu Stephan's Partei geſchlagen, namentlich auch Kerften Rofen 

und Hennig Burhöwden. Als darum der Drden das Schloß Rofen 

oder Hochrofen belagerte, z0g eine tüchtige Schaar aus Riga zum Ent» 

fat des Schloffed unter Winhold hinaus. Der tapfere Held wollte 

den Ordendmeifter vor Hochrofen angreifen, Bord aber „ift über 

Hald und Kopf davon geftrichen, hat alle Bictualien und Geräthe im 

Stich aelaffen und hat fich nach Wenden falviret.” Winhold zog jeht 

nach Burtned, nah Wolmaru. ſ. w., zulept vor Wenden, in der Hoff. 

nung, der Meifter werde fich „im Felde präfentiren“. Er fam jedoch 

nicht heraus, „fondern fpielte Defenfive”. Die Rigifchen aber kehr⸗ 

ten mit großer Beute zurüd. Während der Verwirrung in Wenden 

war ed dem Dekan Detmar Roper gelungen, aus feinem Kerker, in 

dem er vier Fahre gefeilen, zu entfommen, er wurde mit nad) Riga 

gebracht. Propft Holland war ald Gefangener in Karkus geitorben. 

Nach Richtenberg’ 8 Tode war ihm im J. 1477 Martin Truchfeß 

von Wephaufen ald Hochmeifter gefolgt; an diefen wendete fih Borch 

am 10. Auguft in feiner großen Bedrängnig und bat ihn um hundert 

Neifige und zweihundert Fußknechte. Truchſeß fendete den Komthur 

von Morungen, Conrad von Lichtenhain!) (Ind. 2203.), nah Riga, 

erklärte durch denfelben dem Landmeifter, daß er wegen Geldmangel® 

feine Bitte nicht erfüllen könne, ließ aber dem Erzbifchof Stephan und 

der Stadt Riga wegen des Krieges, den fie gegen den Orden führten, 

ernſte Borftellungen machen, die jedoch weiter feinen Eindrud auf die 

1) Lichtenhain war im Oktober in Riga, denn auf der Hinreife ſchrieb er am 
1. Oktober aus Kandau an den Hochmeifter. 
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Ermahnten gemacht zu haben fiheinen. Diefe gingen jest. vielmehr 

ernftlich an eine Belagerung ded Wittenfteen und liegen zu diefem Ber 

huf an der Jakobspforte Gräben ziehen, bei welcher Arbeit „Mancher 

ind Gras beißen mußte“. 

Unterdefjen hatte Bernhard von der Borch durch harte und eigen« 

finnige Behandlung der Ordensgebietiger, mehr noch durch fein 
ſchwaches Benehmen in den Kriegshändeln mit den Ruflen und mit 

Riga ſich auch Die Misachtung und den Haß des Ordens zugezogen, 

fo daß viele Gebietiger unter einander verabredeten, ihn feines Amtes 

zu entfeßen. Im November kamen die Verſchwornen nach Wenden, 

verfammelten fich in einem Bürgerhaufe der Stadt und gingen dann 

aufs Schloß. Sie erklärten dem überrafchten Landmeifter, fie hätten 

über eine wichtige Sache mit ihm zu verhandeln, faum aber hatten fie 

ſich alle zufammen unter Borch's Vorfig im Rathfaale niedergelaifen, 

da erhob fich der ältefte Komthur und fprach: „Herr und Bruder Bern- 

hard! die Komthure fprechen Euch von Eurer Berwaltung und vom 

Meiiteramte los. Weichet darum von Eurem Pla und gebt einem 

Andern Raum.” Darauf zum Komthur von Neval, Johann Freitag 

von Loringhofen, gewendet: „Herr Johann, , ftehet auf! Die heilige 

Jungfrau befiehlt Euch hinwiederum des Meifters Amt. und Eured 

Ordens Gebietiger heißen Euch‘, an diefem Plape niederzuſetzen.“ — 

Borch entfegte fich fehr, ex mochte wohl an feinen Vorgänger Wolt- 

hufen von Herfe denken, bei deifen Abſetzung er eine Hauptrolle ge» 

fpielt hatte. Doch hoffte er durch Nachgiebigkeit dem Kerker zu ent⸗ 

geben, willigte in Alles und wählte fich die Schlöffer Xeal und Pernau 

(Ind. 2206.) um feine legten Tage darin zu verbringen‘). Simon 

von der Borch verließ auch fofort das Schloß, fuchte fich eine Herberge 

in der Stadt und zog ſich dann in fein Bisthum Reval zurüd. Das 

einft glänzende Doppelgeftirn von der Borch verſchwand in Neben, 

1) Nah Arndt verlebte er feine Iepten Tage in Mariendurg. Daſſelbe fagt 

Kranz Lib. XII. c. 41. und dies wird auch anderweitig beftätigt. Vergl. 3. B. R. 

N. M. VII. u. VII. ©. 351. 
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ehe e3 eigentlich unterging. Bernhard ftarb 1486 ald Altmeifter, Si⸗ 

mon, ber übrigens noch einmal auf der Bühne der Gefchichte erfcheint, 

im J. 1492 als Bifchof von Neval. Freitag wurde allgemein als 

Statthalter anerkannt, als folder von den Gebietigern am 18. No⸗ 

vember dem Hochmeiſter vorgeftellt und von diefem beftätigt. Den Ti⸗ 

tel des Landmeiſters erhielt er erft im 3. 1485, alfo doch fehon vor 

Bernhard's Tode. 

Ungeachtet der Abfegung ihres Hauptfeinded fuhr die Stadt 

Riga doch mit Belagerung des Wittenfteen fort, umzog das Schloß 

ganz mit Gräben und gedachte ed auszuhungern. Am 30. November 

forderte der Rathsmann Dunfer die Beſatzung zur Gapitulation auf; 

— diefe verlangte ſpöttiſch: zehn Donate Bedenkzeit. Jetzt wurden 

die vierhundert Reiter der Stadt von neuem gedungen und ed wurde 

ihnen, um fie defto williger zu machen, ein Theil an der Beute des er- 

oberten Schloſſes zugefagt. Zum Unglüd für Riga ftarb aber am 

20. Dezember unter großen Leiden der ſchon lange fränfelnde Erz 

bifchof Stephan. Man dadıte an Vergiftung. Die Leiche wurde ge 

öffnet: man fand die Lunge blättrig, die Leber hart wie ein Holz 

u.f. w. Die ärztlihe Kunft lag noch in der Kindheit, man wußte 

aus all den Symptomen feinen Schluß zu ziehen. Irgend ein Beweis, 

ja nur irgend ein näherer Verdacht der Vergiftung bat fich nicht be 

gründen laſſen; wir dürfen fie alfo aus Livlands Annalen weaftreichen. 

Die Beifegung der Leiche im Dom fand unter den üblichen Ceremo- 

nieen ftatt?). 

Um während der Bacanz die Güter der Kirche zu verwalten, wur⸗ 

1) Voigt (IX. 139— 143.) hat den Erzbifchof Stephan nad preußiſchen Or«- 

dendquellen ald einen ganz erbärmlichen Menfchen gefägildert. Wir jegen darauf 
gar kein Gewicht, mollen den Erzbiſchof aber auch nicht weiter vertheidigen , da wir 

ihn zu wenig haben bandeln fehen, um ein eigenes Urtheil auszuſprechen. Das 

Mäbrchen, welches Voigt den ältern Chroniken nacherzäͤhlt —: Stephan fei mit ver- 
Bundenen Augen, auf einer weißen Stute figend, deren Schweif er in der Hand hal» 

ten mußte, aus Riga binausgeführt und bald darauf in Roth und Schwermuth ge- 
ſtorben — ift beſtimmt unwahr. 
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den drei Männer erwählt: der Propft Hennig Hilgenfeld, der Stifts- 

ritter Kerften Rofen und der Bürgermeifter Schöning von Riga. Zum 

erſten Mal nahm die Stadt, auf der fait die ganze Laft des Krieges 

lag, auch Antheil an der Berwaltung des Erzitiftd. Bevor man noch 

zur Wahl eined neuen Erzbifhofs fchritt, fam ein harted Schreiben 

von Loringhofen an die Stadt, defien Empfang der Rath einfach be- 

fheinigte, ohne eine weitere Antwort zu ertheilen. Am nämlichen 

Zage kamen aber auch einige Adliche vom Schloffe Hochrofen nach 

Riga und fragten beim Rathe an, ob fie ſich, wenn der Orden das 

Schloß belagern würde, auf die Hülfe der Stadt verlaffen könnten. 

Der Rath verficherte Died, fcheint aber den Herren fhon angemerkt zu 

haben, daß fie fi, was nur zu natürlich war, ſchon wieder dem Or⸗ 

den zumeigten. Loringhofen, der lange Komthur von Reval gemefen 

war, hatte auögebreitete Freundfchaft und Befanntfchaft in Eſthland; 

die Ritter von Harrien und Wierland, voll innerftem Grimm gegen 

die heldenmüthige Stadt, fuchten die Ritterfchaft des Erzftiftd mit dem 

Drden auszuſöhnen und vorerft eine Annäherung auf einem Landtage 

zu Wolmar zu Stande zu bringen. Es gingen auch, troß dem Ab⸗ 

rathen Rigas, drei Stiftsritter, Rofen, Calcar und Patkul, nach Wol⸗ 

mar und fhloffen dort, während fie fich immer noch Freunde der Stadt 

nannten, einen Vergleich mit dem Orden; Riga aber mußte bald 

ertennen, „daß die Guten von Adel nur ihren Privatnugen im Auge 

gehabt, und daß der Stadt Riga und dem Stift möge erhehen, wie 

Gott wolle, wenn fie nur ihre Güter in Ruhe befigen könnten.“ 

Auch an der Wahl eined neuen Erzbiſchofs betheiligte fich Died» 

mal die Stadt neben den Domherren und Nittern des Erzſtifts. Be⸗ 

fonders auf Empfehlung des Stadthelden Winhold wurde ein Graf . 
Heinrih von Schwarzburg, Domherr zu Hildesheim , poftulirt, und 

ed wurde eine Deputation an denfelben abgefertigt , welcher die Stadt 

1200 Mark ald Neifegeld vorfiredte. Während folches aber in Riga 

vorging, ftellte der Hochmeifter, der zuerft-feinem eigenen Kanzler Niko⸗ 

laus Kreuder das Erzbisthum zugedacht hatte, auf Wunſch Loring⸗ 
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hofen's den revalfchen Domherrn Michael Hildebrand als Candidaten 

dem PBapfte vor, und Loringhofen unterftügte diefe Vorftellung durch 

3000 Gulden, die er nad Rom fendete. Hier folgte im %. 1484 

auf Sigtus IV. der Papft Innocenz VIII., der das Geld eben fo 

liebte, wie die meiften feiner Borgänger, deren Belanntfchaft wir nad 

und nach gemacht Haben. Die Entfcheidung über Belegung des erz- 

bifhöflichen Stuhls neigte ſich alfo bald zu Gunften Hildebrand’s. 

Am 5. Februar fam ein Schreiben an den rigifchen Rath, das 

war mit einem Schilling gefiegelt und enthielt die Erklärung der Rit- 

ter von Harrien und Wierland, daß fie, weil die Stadt den zweijaͤh⸗ 

rigen Waffenftiliftand gebrochen, dem rechtigen Part beiftehen 

würden. „Sollte wohl ein Abfagebrief fein, war aber übel ftilifirt.“ 

Auch die Ritter und Bafallen des Erzſtifts Hatten ſich größtentheild an 

den Orden angefchloflen, und man erfennt aus der geringſchaͤtzigen 

Art, wie die Ritter gegen Riga verfuhren , den ganzen Neid, den fie, 

der heldenmüthigen Stadt gegenüber, empfinden mußten. Riga. aber 

verlor auch jest nicht den Muth. Mit dem Abfagebrief zugleich erhielt 

die Stadt die Nachricht, daß fünf Gebietiger des Ordens mit ziemlich 

viel Volk nad) Kirchholm gefommen wären, um fi von da aus mit 

dem Statthalter zu vereinigen und den Wittenfteen zu entiegen. In 

der Abendzeit machten die Rigifhen, 300 Mann ſtark, fih auf, über- 

fielen in Kichholm die Ordensmannſchaft im Schlaf und brachten 

"Morgend um 8 Uhr den ganzen „Entfah“ gefangen in die Stadt. 

Schon am 10. Februar kam Loringhofen felbft mit einem ſtarken 

Heere, bei welchem auch „die von Harrien und Wierland” waren, vor 

Niga, Tagerte fich auf der Weide und hatte einige taufend Schlitten 

bei fi}, in welchen Lebensmittel und Kriegdvorräthe aller Art wie zu 
langer Belagerung mitgeführt waren. Gleich am folgenden Tage bes 

gannen Einzelfämpfe und Heine Scharmützel, die den Muth befeuer- 

ten. Die Beſatzung des Wittenfteen wollte zum Theil heraudbrechen, 

um Proviant und neue Mannfchaft zu empfangen; die Städtifchen 

aber hatten rund um dad Schloß in den Gräben das Eis aufgehauen, 



Fortfegung ded Krieges zwifchen Riga und dem Orden. 239 

fo daß Niemand leicht aus dem Schloß entkommen konnte. Zwei 

Männer hatten fich dennoch durchgefchlihen, wurden von Ordens⸗ 

veitern hinten auf ihre Pferde genommen und entlamen ind Lager, mo 

fie über die Lage der Befapung und über alle Gelegenheit der Stadt 

und ded Schloſſes Bericht erftatten Tonnten. Dennoch wurden alle 

Berfuche, Proviant ind Schloß Hineinzubringen, von den Städtern 

vereitelt, und Loringhofen mußte nach vier Wochen, da bereitd Mangel 

im Lager fühlbar wurde und fehr viel Ausreißer dafjelbe verließen, die 

Rettung der bedrängten Befabung aufgeben und das Lager aufheben. 

Um jedoch Rache an der fiegreichen und verhaßten Stadt zu nehmen, 

befchloß er, da Friedensunterhandlungen unter Bermittlung des Bir 

ſchofs von Kurland gefcheitert waren, den Hafen von Riga für alle 

Zeit unbrauchbar zu machen und fo der Stadt und dem ganzen Lande 

einen umerfeglichen Schaden zuzufügen. Er ließ aus Ballen große 

Kaften zufammenfchlagen, und wollte diefelben, mit Steinen angefüllt, 

von der Eisfläche ded Stroms bei Dünamünde in den Grund defielben 

hinabſinken laſſen und fo die Einfahrt aus der See in die Düna allen 

großen Schiffen unmöglich machen. 

| Sobald die Stadt von der großen Gefahr, die ihr drohte, Runde 

erhalten, befchloß fie ein großed und allgemeines Unternehmen zur 

Rettung ihres Hafens und ihred Handeld. Der Hauptmann Winhold 

mit feinen Reitern und neben ihm die Bürgermeifter Kurt von Löwen, 

die Rathsherren Eduard Stöwer und Johann Holzhaufen, ald Häup⸗ 

ter der Gildeftuben , und die Companie der Schwarzhäupter zogen am 

22. März mit einem ftarfen Haufen, zu welchem auch der Propft Hil⸗ 

genfeld mit vierzig Reitern und Einige vom Adel des Erzitift fließen, 

auf den Stintfee hinaus und über das Eis deffelben gen Dünamünde, 

wo der Orden fie an der Niflas- Kapelle in Schlachtorbnung erwartete‘). 

1) So erzählt mit flaren Worten Melchior Fuchs. Bergmann II. 1. 27. läßt 
die Schlacht bei Dubbenaa (morunter er die Rothe Düna verfteht) vorfallen. Auf 

C. Neumann’s trefflicher Karte von Kurland, der wir manche Belehrung verdanken, 

ift die Riklas⸗Kapelle ald Drt der Schlacht zwiſchen Pintenhof und der Aa bezeichnet. 

Dadurch würde, wenn man unter Dubbenaa die untere Aa verftünde, die von Menge 



240 Dreiuntzwansigfted Kapitel. 

Die Rigifchen machten einen heftigen Angriff: im erften Kampf blieben 

von beiden Seiten ziemlich viel Menſchen. Bald war die volllommene 

Niederlage ded Ordens entfchieden. Der Komthur von Goldingen, 

Friedrich von der Borch, die Komthure von Dünaburg, Selburg und 

Neval und drei andere Ordensritter blieben todt auf der Wahlftatt, 

dreiundswanzig vornehme Drdenäherren, darunter die Komthure von 

Mitau, von Windau und von Sonnenburg wurden ald Gefangene 

nad Riga eingebracht. Friedrich von Mengden mit fünf andern Or⸗ 

dendrittern war bei Dubbenaa ertrunfen , ald er die dort überinintern- 

den rigifhen Schiffe verbrennen wollte. Auch eine reiche Beute, dar- 

anter zwölf Feldſchlangen, fiel in die Hände der Sieger. Diefe aber 

verfolgten, von der Schlacht ermübdet, zum Glück für den Orden‘) 

nicht ihren Sieg, fondern zogen nah Dünamünde und zerhieben und 

verbrannten dort alle Bauten des Ordens, infoweit diefer fie nicht 

fchon felbft vor feinem Abmarſch in Brand geſteckt Hatte. Bei erftem 

offenem Waſſer aber, da fich die Rigifchen deſſen nicht verſahen, er- 

hielt die Befagung des Wittenfteen auf einer halben Strufe, die von 

Kichholm bei Rachtzeit herunterfam, Hülfe an Mannfchaft und Le⸗ 

bensmitteln, fo daß fie fi, wieder eine Weile halten Tonnte. 

Nach dem Siege bei Dünamünde erfchienen die Ritter des Erz- 

ſtifts, namentlich die aus Hochrofen, mit neuen Freundfchaftöverfiche- 

zungen in der Stadt, erboten fi auch zu Bermittlern mit Zoringhofen. 

Sie wurden anfangs ziemlich kurz abgewiefen, ihre Vermittlung aber 

endlich Doch angenommen. Diefe fcheiterte aber und mußte ſcheitern 

an dem Worte: Wittenfteen. Die Rigifchen fahen das Schloß ſchon 

halb als ihr Eigenthum an; Loringhofen aber erflärte: er wolle lieber 

den verfuchte Verbrennung der Schiffe in unmittelbare Beziehung zur Hauptſchlacht 
treten. — Hier find noch Zweifel zu löfen. 

1) Mei. Fuchs fügt Hinzu: „fonften wär ed alhier mit dem Orden damablen 

gethan gewefen ; dann auch die Uebrige des Ordens auf ihre Knie gefallen und Gott 

im Himmel gedanket, daß er der Rigfchen Herk alfo gelenket, das fie weder den Flüch⸗ 
tigen nachgefepet noch ihres Sieges fich gebraucht haben.“ Daſſelbe mit etwas an- 
dern Worten fagt Kranz Lib. XIV. c. 15. 
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das Halbe Land verlieren, ald das Schloß übergeben. So dauerte der 
Kampf fort und die Ritterfchaft blieb in äußerer Freundfchaft mit Riga, 

in innerer mit dem Drden. | | 
Am 10. April wurde der Wittenfteen durch Maften, welche durch 

Ketten mit einander verbunden und durch Anker im Strom befeftigt 

waren, nach der Dünafeite gänzlich abgefperrt,, und um diefelbe Zeit 

wurde bei Dünamünde eine Baftei errichtet, um den Ort gegen 
einen Angriff des Ordens zu decken. Gegen Ende ded Monats famen 

bei eröffneter Schifffahrt auf der Oftfee viele Fahrzeuge mit Proviant 

und Borräthen aller Urt aus Reval und Roſtock nach Riga, fo daß 

dieſes auf lange hinaus mit Lebensmitteln verforgt war. Den Revalen- 

fern hatte der Orden mit ſchwerer Rache gedroht, Reval kam aber doch 

der bedrängten Schwefterftadt zu Hülfe. In den erften Tagen des Mai 

30g der Stadthauptmann mit hundert Reitern nach Tuckum in Kur 

land, nahm den Ordenshauptmann und viele Andere gefangen, brannte 

dad Hakelwerk nieder und brachte „herrliche Beute“ in die Stadt. 

Ginige Wochen fpäter überfiel eine aus jungen Burfchen gebildete 

Freifchaar auch dad Schloß Mitau, verbrannte dad Hakelwerk und die 

dabei gelegenen Höfe. Daß auch dabei tüchtig geraubt wurde, verfteht 

fi von ſelbſt. 

Am 14. Mai follte ein Sturm auf. den Wittenfteen gemacht wer: 

den. Die Söldner aber erhoben Schwierigkeiten und es wurde nichts 

aus den Sturm. Die Söldner wollten nämlich die ganze Beute 

haben. Als der Rath foldyes erfuhr, wurde ihnen die Beute zugefichert, 

nur die Gloden und Hauptgefchüge ſollten der Stadt verbleiben. Jetzt 

wurden am Rathhauſe und an den Stadtpforten öffentliche Bekannt: 

machungen angefchlagen, durch welche Alle, die Luft hätten am Kampfe 

Theil zu nehmen, auf den folgenden Tag um 8 Uhr Morgend auf den 

Markt eingeladen wurden. Zur beftimmten Stunde ftanden die vier 

Bürgermeifter in blanfen Harnifchen an der Spige einer wohlgerüſte⸗ 

ten Schaar, zogen vor das Schloß und forderten die Mebergabe deſ⸗ 

felben. Der Schlophauptmann wies die Aufforderung zurüd. Jetzt 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 16 
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follte geftürmt werden. Die Reiter verweigerten aber wieder den Ge⸗ 

horfam, weil fie die Beute allein haben und nicht mit den Freiwilligen 

teilen wollten. Am folgenden Morgen aber, den 18. Mai, ſteckte die 

Beſatzung einen Hut auf und begehrte eine Unterredung mit dem 

Stadthauptmann. Es wurde wegen Uebergabe des Schloffed verhan- 

deit, alle vier Bürgermeifter nahmen an den Unterhandlungen Theil. 

Endlich wurde folgende Capitulation gefchloffen: „Der Wittenfteen 

wird der Stadt übergeben, die Befasung behält das halbe But, alles 

Zafel» und Kirchengefchmeide und außerdem, was Jeder als fein per- 

fönlihes Eigenthum befchmören könnte; die Bejagung zieht am 

folgenden Tage ab und erhält das Geleit nach Neuermühlen. Als 

darauf das Schloß befeßt wurde, find in demfelben an Herren und 

Knechten nicht mehr als zehn gefunde Menfchen gefunden wor: 

den, die fich geraume Zeit nur von Pferdefleifch genährt Hatten. Alle 

Andern lagen frank und elend darnieder. Die zehn Helden wurden zu 

Waſſer über den Stintfee nach Neuermühlen gebracht, die Beute aber 

den Reitern, die fie gar nicht verdient hatten, überlaſſen; und diele 

haben jich „hernacher mit Silber dermaßen befchlagen laſſen, das fie 

fih faum beugen konnten.“ Drei Tage darauf ließ der Rath befannt 

machen, daß es Jedermann, Alten und Jungen, Deutfchen und Un- 

deutfchen frei Hände, das Schloß in Grund zu brechen, womit denn 

auch fofort der Anfang gemacht wurde. 

Weil aber das Abbrechen nur langfam von Statten ging, fo ließ 

man am Pfefferthurm und an der Martermauer unten die Fundamente 

durchbrechen und ftatt derfelben hölzerne Stügen anbringen. Dann 

wurden am 17. Juni die hölzernen Pfeiler, um welche Stroh und 

Reifig aufgehäuft wurde, in Brand geftedt, und als fie nach und nach 

verfohlten und brachen, da wankten die gewaltigen Mauern und flürz 

ten endlich unter unermeßlichem Jubel der Bevölkerung mit furdt- 

barem Krachen in fich felbft zufammen. Der feitefte Thurm des Schlof 

ſes, der fogenannte Bleierne Thurm, ftürzte erft am 15. Auguft ein. 

Die armen Leute holten die Backſteine und verkauften fie für wenige 
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Schillinge dad Hundert, die reichen Bürger liefen dad Baumaterial 

abführen und bauten ſich daraus neue Häufer zu dauernder Erinne 

rung. Bald bezeichnete nur noch ein wüſter Schutthaufen die Stelle 

wo Zwing⸗ Riga geftanden. Die Freude der Städter über die De- 

freiung vom Ordensjoch war fo groß, daß fie ihren Sendungen von 

Birkhühnern und Hafelhühnern, die jährlich regelmäßig nach den Hanfes 

ftädten abgingen, auch eingewidelte Baditeine aus der Schloßruine 

beilegten: als Zeugen ihres Heldenmuths, ald Zeugen der errungenen 
Freiheit. 

Der innerlichſt kochende Grimm der gedemüthigten Ordensritter 

machte ſich Luft in Thaten roher Grauſamkeit. Sie überfielen das 

Schloß Kreuzburg und wütheten dort „ärger als Türken und Tartaren, 

davon um züchtiger Herzen willen nicht zu ſchreiben gebühret“. Auch 

die Schlöffer Uexküll, Seßwegen, Lennetwaden und andere wurden um 

biefe Zeit, zur Rache für den Wittenfteen, vom Orden zerftört. Den⸗ 

noch wurden bald neue Unterhandlungen eingeleitet, an welchen auch 

drei ſchwediſche Abgefandte fich betheiligten,, welche Ende Juni, noch 

auf Einladung ded Erzbifchofd Stephan, nach Riga gefommen waren. 

Am 14., 15. und 16. Juli wurden die Bifchöfe Peter Wettberg von 

Defel, Martin Levita von Kurland und Johann Bertlow von Dorpat 

mit „großer Solennität“ empfangen und von den Bürgermeiftern an 

der Spige von zweihundert Reifigen,, alle in voller Rüftung, zu ihren 

Wohnungen geleitet. Die Stadt hafte in ihren Heldenfämpfen ein 

ganz militairifches Anfehen gewonnen. Auch Deputirte der Städte 

Dorpat und Reval und die angefehenften Ritter des Erzftiftd waren 

nad Riga gekommen, um einen Frieden mit dem Orden zu vermitteln. 

Zu allen diefen war uneingeladen auch wieder Ernft von Wolthuſen⸗ 

Herfe aus Harrien gelommen und forderte, fich vordrängend, in ziem- 

lich frecher Rede die Stadt Riga auf, das niedergeriffene Schloß wieder 

aufzubauen und dafjelbe nebft allem Schadenerfag dem Orden zu über 

geben. „Hierauf hat der Bifchof von Defel fehr ſcharf geantwortet und 
dem Orden fein muthwilliged und tyrannifches Verfahren mit der 

16* 
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Kirche und mit der Stadt Riga in genere demonstrirt.* Rad, langen 

und mühfamen Unterhandlungen wurde am 22. Auguft, bis zur Bes 

flätigung des neuen Erzbifhofs, ein Waffenſtillſtand abgefchloffen '), 

deffen wefentliche Punkte folgende waren: der Stadt Riga verbleiben 

die Schlöffer Wittenfteen und Dünamünde fowie die ganze untere 

Aa von Schlof bid Bullen und bis in die falzige See, nur Kouwern 

(Kaugern ?) und Degerhof erhält der Orden, die Kirche erhält alle ihre 

Süter und Befitungen mwieder, fammt Stadt und Borburg Kofen- 

hufen ; das Schloß Kofenhufen und die andern (meift verwüſteten) 

Schlöſſer des Erzftifts bleiben einftweilen im Sequefter des Orden ; 

alle Wege, die nad Riga führen, und überhaupt in ganz Livland 

follen frei und offen fein; die bei Dünamünde gefangenen Ordens» 

brüder werden, unter Bürgfchaft der Prälaten, gegen cin Löfegeld von 

20000 Mark in Freiheit gefegt u. f. w. 

Gerade um die Zeit, da diefer Waftenftillftand gefchloffen wurde, 

famen Briefe aus Rom an den Rath der Stadt Riga und an das 

Kapitel von Michael Hildebrand, worin diefer meldete, daß er durch 

eine Bulle des Bapited vom 4. Juni (Dogiel V. 89.) als Erzbifchof 

von Riga beftätigt worden wäre. Während über diefe Nachricht bes 

rathen wurde, traf ein gefchiworener Bote vom Bifhof von Münfter 

ein und überbrachte ein Schreiben von demfelben, worin er die Anzeige 

machte, daß fein Bruder, Graf Heinrich von Schwarzburg, die Roftu- 

lation zum Erzbifchof von Riga angenommen habe und die Betätigung 

zu Rom betreiben wolle, morauf denn Kapitel und Stadt ſich für den 

Grafen erklärten und Gefandte mit diefer Erklärung an denjelben ab» 

fertigten. 

Hildebrand war über Lübeck und Danzig, wo er zufällig mit der 

Gefandifhaft an den Grafen Schwarzburg zufammentraf, nadı Kö⸗ 

nigdberg gefommen und überfendete von hier aus am 8. Dezember ein 

Stüd Schienbein von einem der 10000 Streiter an Loringhofen zu 

1) Er ift abgedrudt in ven N. N. M. IM. u. IV. ©. 676. 
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vierzigjähriger Indulgenz für Jeden, der die Heiligen Spfitter 

auf die rechte Weife füffen, anbeten und anrufen würde (Ind. 2220.). 

Der Hochmeifter, der ebenfalls einen heiligen Splitter erhalten hatte, 

beförderte den Erzbifchof, weil der Oftfeeftrand um Polangen herum 

(Ind. 2210.) durch die Sameiten fehr unficher war, unter ftarfer Be 

dedung zum Biſchof von Kurland nach Pilten. Bon bier aus fendete 

er eine Botfchaft „Durch Michael Burwind und Einen von. den Sackens“ 

an Riga, die in der erften Woche des Jahres 1485 dafelbft eintrafen. 

Der Rath erklärte die päpftliche Beftätigung für ungültig, da Hil- 

debrand in derfelben Electus (Erwählter) der Kirche zu Riga genannt 

war: weil er nicht erwählt worden, mithin fein Electus geweien , fo 

fei au die Eonfirmation ohne Kraft u. f. wm. — Da Michael in die 

Stadt nicht aufgenommen wurde, fo ritt er, von dreihundert Reitern 

und den Kurländern begleitet, an derfelben vorbei nadı Wenden und 

wurde hier fehr ehrenvoll empfangen. Die Schlöffer Ronneburg, Lem⸗ 

fal, Zreyden und Smilten wurden ihm, jedoh unter flarfer Or- 

densbeſatzung, übergeben, auch das erzbifchöfliche Tafelgefchmeide 

vor Notar und Zeugen ihm ausgeliefert; worauf dann der Orden 

durch eine Gefandtfchaft nach Rom um Aufhebung des von Stephan 

audgefpsochenen Banned nachſuchte und diefelbe auch erwirkte. Sept 

begann auch die Ritterfchaft des Erzſtifts wieder zu wanken. Viele von 

ihnen gingen zum neuen Erzbifchof über, und auch „Herr Detmar Ro⸗ 

per Dekanus begunnte zu hinken“. Er fchrieb an Loringhofen, daB er 

für Hundert Mark jährlich und einen anftändigen Unterhalt zu Hilde 

brand übergehen wolle. Sein Brief wurde aufgefangen, erbrochen, ihm 

vorgelegt. Da er ihn anerfennen mußte, wurde er zur Haft gebracht. 

Der Graf Schwarzburg, vielleicht heimlich vom Orden gewonnen 

(Mel. Fuchs ©. 215.), hatte in einem neuen Schreiben die Annahme 

der Boftulation an Bedingungen geknüpft, welche Riga und das Ka⸗ 

pitel nicht eingehen wollten und gar nicht eingehen fonnten; und 

weil feine geftellten Bedingungen nicht angenommen wurden, fo ent 

fagte er gänzlich feinen Anfprüchen an den erzbifchöflichen Stuhl. Jetzt 
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wurden wohl Unterhandlungen mit Hildebrand angefnüpft, fie führten 

aber zu feinem Erfolge, weil der Orden, der fich jebt wieder zu neuem 

Maffenfampfe gerüftet hatte und die empfangene Scharte auswetzen 

wollte, ftörend und hemmend dazwifchentrat und „wieder auf allen 

Straßen wacker um fih griff“. Riga unternafm nun audy wieder 

Raubzüge nach Kurland, plünderte Mitau, Berfen und Neugut aud 

und nahm dabei einige Ordendritter gefangen. Dagegen würden die 

frädtifchen Beſitzungen am Babitfee von Mitau und Bauske aus über: 

fallen und beraubt, die Schlöffer ded Erzſtifts, Pebalg, Erla und an- 

dere, vom Orden belagert. Riga ließ Söldner in Danzig anwerben und 

forah Schweden um Hülfe und Unterftügung an. Bei neuer Wahl 

eined Erzbiſchofs trennte jih nun auch die Stadt vom Kapitel. Letz⸗ 

teres wählte den Propft Hilgenfeld, einen ehrgeizigen Prälaten, der in 

den Kriegsfehden tapfer mit einhieb, Riga aber einen Grafen von Ol⸗ 

denburg, Verwandten ded Königs von Dänemark'). 

Die Stadt, dad Kapitel und die Stiftöritterfchaft?) hatten am 

1. Oktober durch Bevollmächtigte zu Stodholm einen Vertrag mit 

Schweden gefhloffen (N. N. M. III. u. IV. ©. 684.), in Folge deilen 

im November Nils Erichfon Güldenftern mit 4000 Schweden bei 

Niga landete. Damit war freilich das Lebergewicht der Stadt im Felde 

wieder entfchieden. Der Qandmeifter wußte aber neue Friedensbe⸗ 

ſprechungen auf fchlaue Weife fo in die Länge zu ziehen, daß die 4000 

Gäſte, melche von der Stadt unterhalten werden mußten, derfelben 

bald zu einer großen Laft wurden. Am 6. Januar fam es endlich zu 

Treyden zu ernftern Unterhandlungen mit Hildebrand, bei welchen 

1) Riga hatte eigentlich fein Recht, bei der Wahl eines Erzbifchofd mitzuftim- 

men, es bat dieſes Recht ſonſt auch niemals ausgeübt. In damaligen Zeitumftänden 
feiftete die Stadt aber fo viel an Geld und Kraft, dag man ihr gern dad Mitwahlredht 
zugeftand. N. N. M. II. u. IV. ©. 525. 

2) Man muß wohl annehmen, daß es unter der Ritterfchaft des Erzſtiſts zwei 
Parteien gab, von denen es dic eine mit Riga, die andere mit dem Orden hielt, daß 

aber die Maffe der Charakter» und Urtheildfofen es bald mit dieſer, bald mit jener 

Partei hielt, je nachdem die eine oder die andere im Bortheil war. 
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diefer den Rigifhen und befonderd dem Bürgermeifter Schöning fo 

freundlich entgegenfam und fie durch Mäpigung und Friebfertigfeit fo 

fehr zu gewinnen wußte, daß man fich gegenfeitig näherte und einzelne 

beſonders ftreitige Punkte hier fchon audgeglichen wurden. Wir hören 

hier noch einmal einen Nachklang von dem alten Habitäftreit, denn 

Schöning warf ed dem Erzbifchof ganz befonderd vor, daß er die weiße 

Drdendtracht angenommen, welche alfo das Kapitel in feiner unab⸗ 

hängigen Stellung unter Stephan, troß den Eugenius-Bullen , gleich 

wie es nur fonnte, wieder abgelegt hatte. Hildebrand entfchufdigte fich 
deshalb, verfprach' einen Difpend vom Papfte zu erwirken und dann 

die ſchwarze Tracht wieder anzunehmen. Am folgenden Tage famen 

die Oefandten des Ordens, begrüßten die Schweden fehr höflich, woll- 

ten aber Schöning, der ihnen auf jedes Wort mit fräftiger Rede diente, 

die Hand nicht zum Gruße reichen. Das Refultat der Verhandlungen 

war, dag ein Landtag auf den Sonntag Reminifcere nach Riga aus: 

gefchrieben wurde, wo alle Streithändel zu einem friedlichen Ende ge- 

führt werden follten. 

Die Bifchöfe von Kurland und von Dorpat und der Dekan Jo⸗ 

hann Orgies ald Stellvertreter des Biſchofs von Defel famen zum bes 

flimmten Tage nach Riga, Hildebrand refidirte zu Neuermühlen, Los 

ringhofen zu Kirchholm. Hildebrand fam allen Wünfchen der Stadt, 

des Kapitels, der Nitterfchaft genehmigend entgegen, ja legte den Ab⸗ 

fhluß des Vergleichs ganz in die Hände der Bifchöfe. Es wurden ihm 

achtzehn Artikel zur Annahme vorgelegt: er erflärte fchriftlich,, daß er 

fie annehme, und daß er diefelben treu halten und befchügen wolle; 

nahm zugleich Wohnung ganz in der Nähe Rigas zu Blumenthal (jept 

Kl. Zungerndof). Nunmehr wurde er von allen Ständen als Erz⸗ 

biſchof anerkannt, hielt am 1. März unter den gewöhnlichen, fchon 

| mehrmals von uns befchriebenen Feierlichkeiten feinen Einzug in Riga 

und leiftete die vorgefchriebenen Eide. Am darauf folgenden Tage, alfo 

am 2. März vollzog er den fogenannten Blumenthalfchen Vertrag, bei 

welchem wir, weil er im lioländifchen Staatsrecht eine nicht unmwichtige 
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Stelle einnimmt, ein wenig verweilen müſſen. Er ift abgedruckt in 
den N. N. M. IM. u. IV. ©. 690. 

Neben Beftätigung aller frübern Privilegien und neben manchen 

Einzelnheiten, die wir übergehen , verſprach Hildebrand im Vertrage 
von Blumenthal: 1) daß er alle erzbifchöflichen Schulden tilgen, die 

Stiftögeiftlichkeit und die Stadt Riga wegen ihrer großen Ausgaben 

für das Erzftift entfchädigen wolle; 2) daß er in Zukunft die nöthigen 

Söldner und Hauptlente auf den Stiftefehlöffern ſelbſt beſolden werde ; 
3) daß er den Dispens wegen des Drdendmanteld durch eine befondere 

Gefandtfhaft in Rom nachfuchen und den Bann, der auf der Stadt 

lag, fofort aufheben werde; er fagte endlich, und darauf kommt es und 

hier befonders an, im fiebenten Artikel: „Weil die drei Barten unferer 

heiligen Kirche in Riga Uns anders nicht wollten, noch gedachten aufs 
zunehmen für einen Herrn ; fo wollen Wir ernennen einen Gefchworenen 

Rath aus allen drei PBarten, Kapitel, Mannfchaft und Stadt, ohne 

welchen in wichtigen Angelegenheiten entweder der Freiheit Unſerer 

Kirche oder werm fie die Parten ſelbſt betreffen, nicht handeln, . thun 

und befchließen wollen. Was dennoch in folhen Fällen von Uns 

allein gefchähe, foll für nichtig (won unwerde) gehalten fein.“ 

Es wurde alfo durch den Biumenthaler Bertrag nach dem Mufter 

des efihnifchen und preußifchen Landesraths, aus welchem leptern fich 

in der Folge der Preußifche Bund entwidelt hatte, aud im Erzftift 

ein Landesrath oder, wie er hier heißt; ein Stiftsrath gebildet; 

und diefem Stiftsrath im Ersftift wurden bald aud Stifträthe in 

den Stiftern Dorpat, Defel und Kurland nachgebildet. Weber die 

DOrganifation des Stiftsraths wiſſen wir nur, daß im Erzſtift zwölf 

und im Stift Defel zehn ritterfchaftliche Glieder, Die gewöhnlich Ael- 

tefte im Rathe genannt werden, daran Theil nahmen. Ob aus den 

andern Parten ebenfoviel Perfonen zu demfelben berufen waren , Tiegt 

nicht deutlich vor, ift aber doch wohl wahrfcheinfih. In den Bisthü- 

mern Defel und Kurland gab ed (fiehe oben Kap. 18.) nur zwei 

Stände: Kapitel und Ritterfchaft; hier Fonnte alfo auch der Stiftörath 
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nur aus Männern dieſer zwei Stände gebildet werden. Vergl. 

dv. Bunge's: Entwidelung S. 76 u. 77. und die Anmerkung dazu. 

Der Stiftrath war alfo von jept an in den bifchöflichen Landes» 

theilen die oberfte Regierungsbehörde, ohne deren Beirath und Ge 

nehmigung , wie wir hörten, nichts Wichtiges vorgenommen werden 

durfte; er war aber zugleich auch die oberfte Juftigbehörde und wurde 
als folche von den fpätern Bifchöfen und Erzbifchöfen anerkannt. Die 

Mitglieder derfelben wurden vermuthlich alle von den Landeäherren 

ernannt, wodurch er in gewiſſer Abhängigkeit von denfelben blieb, 

während er auf der andern Seite doch auch Die Rechte der Landftände 

vertreten mußte, die in den wichtigften Angelegenheiten immer zu 

den Landtagen berufen wurden, wo man ihre Stimmen, befonder® die 

der immer mächtiger werdenden Ritterfchaften, auch hören und berüd- 

fichtigen mußte. — So verhielt es ſich in der Theorie. Wie e3 fich in 

der Praxis geftaltete, ift fehwer zu beitimmen, da ed auch in diefer 

Periode, wie wir fchon öfter ſagten, in Livland gar feinen feften, gar 

feine Staatdgrundgefehe gab. So erfahren wir denn auch hier (Bunge 

9.0.0. S. 90. Anm. 80.), daß fhon innaher Folgezeit, als 

die Macht und das Anſehen der Städte Riga und Dorpat gefunfen 

war, auch feine fädtifhen Mitglieder des Stiftsraths mehr 

ernannt wurden. 

Als Friede und Eintracht zwifchen den Ständen und dem neuen 

Erzbifchof durch den Vertrag von Blumenthal bergeftellt war, wurde, 

unter Bermittlung aller Prälaten, am 14. und 15. März auch ein 

Friede mit dem Orden zu Blumenthal verabredet, zu Riga abgeſchloſſen 

und unterfiegelt. Erleichtert wurde diefer Friede befonders durch die 

4000 Schweden, die noch in Riga waren und dem Orden imponirten. 

Die Urkunde ift abgedrudt in den N. N. M. II. u. IV. ©. 701 fle. 

und zerfällt eigentlich in zwei Hauptiheile. In dem erften derſelben 

werden die einzelnen Friedensartikel erörtert und feftgeftellt: Die gegen 

Buͤrgſchaft in Freiheit gefehten Ordensritter follen entweder in Perſon 

geftellt oder ftatt ihrer foll die Bürgfchaftsfumme von 20000 Mark auf 
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einen beitimmten Termin erlegt werden; die Stadt und der Meifter 

follen im ruhigen Befig der von jedem Theile eroberten und befeflenen 

Güter und Schlöffer bleiben; bei ftreitigen Fragen foll durch den Papſt 

oder durch die ſechs wendiſchen Städte Entfheidung getroffen werden; 

alle Flüffe und Wege follen offen, alle Zölle und Abgaben aufgehoben 

fein u. |. wm. — Im zweiten Haupttheile des Vertrages verbinden fich 

alle Theile des Landes, feinen ausgenommen, einen feſten, chriſt⸗ 

lichen, freien und ewigen Frieden unter fich indgefammt zu halten, 

fo daß Niemand Gewalt gebrauchen oder Krieg anfangen oder den 

Andern Unrecht zufügen foll, fondern ein Jeder an dem Wege Rechtend 

ſich ſolle genügen lafien ; widrigenfalld das aanze Land fi wider 

feben und dem unſchuldigen Theile mit Leib und Gut beiftehen foll. 

Sept glaubte Riga auf einen dauernden Frieden rechnen zu dür- 

fen und verabfchiedete die 4000 Schweden. Sie wurden in Dünas 

münde mehrere Tage von den rigifchen Bürgermeiftern gaftlich bewirtet 

und fchifften fih darauf unter freundlichem Abfchiede nach ihrer Hei« 

math ein. „Niemand aber dachte daran (fagt Bergmann), daß man fie 

fo bald wieder nöthig Haben könnte! — 
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Vierundzwanzigſtes Kapitel. 

1486—1502. 

Der preufifche Ordensſtaat. Simon von der Bor in Rom. Riga im Bann. Livlande 
Berbindung mit Schweden. Neu ausbrechender Kampf Rigas mit dem Orden. Walter 
von Plettenberg. Melchior Fuchs und Ruſſow. Plettenberg und der Krieg gegen Riga. 
Bolllommene Niederlage Rigas bei Neuermühlen. Die Wolmarfhe Abſprache. Bi- 
fhofswahlen in Defel und Reval. Hungerenoth in Reval. Polen und Schweden. Der 
Zaar Iwan Waffiljewitfh. Sten Sture und Johann von Dänemark. Plettenberg 
Zandmeifter. Sein Verhaͤlmiß zu Rußland. Er fucht Hülfe beim deutſchen Reich, beim 
Hocmeifter , beim Könige von Polen. Sein Sieg an ber Siriga. Die Ruſſen ver-, 
wüften Livland. Plettenberg’8 großer Steg bei Pleöfau. Yünfzigjähriger Friede mit 
Rußland. Bofgen des Sieges. 

Auf den Orden in Preußen und namentlich auf den Hochmeilter, 

der in Abhängigkeit und gänzliche Ohnmacht geſunken war, brauchen 

wir jept nur noch einen flüchtigen Blid zu werfen. Er wurde vom 

Landmeifter in feinen Briefen immer noch mit ſehr demüthiger Formel 

angeredet!), fein Unfehen und fein Einfluß auf Livland war aber 

äußerft gering, beinahe gänzlich geſchwunden. Dabei befand er ſich 

fortwährend in fo drüdenden, ja wirklich in fo elenden Geldverlegen- 

heiten, daß er 3. B., als er dem Könige von Polen zum Kriege gegen 

die Türken folgen follte, fich dazu ein Streitroß vom Landmeifter in 

Livland erbitten mußte; ja daß er feinen Gäften in Königäberg nicht 

einmal ein Glas Wein vorfegen fonnte u. f. w. Auf Truchfeg von 

1) Diefe lautet immer: „Unfern gar willigen unterthänigen Gehorſam mit 

demüthiger unfern ganzen Vermögens Erbietung zuvor” ; während der Hochmeifter 

an den Randmeifter mit der Eingangsformel ſchrieb: „Chrfamer, beſonders Tieber 

Herr Gebietiger”. 
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Werhaufen, der am 5. Januar 1489 ftarb, folgte der hochbetagte, 

aber achtungswerthe Hand von Tiefen, ein geborener Schweizer, der 

dad Meifteramt bis zum 25. Auguft 1497 verwaltete. Zur Wahl 

defjelben waren — troß wiederholten Einladungen — aus Livland 

nur die Komthure von Goldingen und Windau erfchienen, aus 

Deutfchland Niemand. 

Bei der äußerften Verfunfenheit der Ordengritter dachten die bei- 

den Hochmeifter, Truchfeß und Tiefen, oft daran, in einem allgemeinen 

Ordendfapitel, das feit fünfsig Jahren nicht mehr war gehalten wor⸗ 

den, wieder ftrengere Geſetze zu verabreden und durch diefelben wieder 

einige Zucht und Drdnung in den Orden zu bringen. Der Deutich- 

meifter und der Landmeifter blieben aber unter allen möglichen Vor⸗ 

wänden zu allen angefegten Terminen aus, und es konnte fein Kapi« 

tel gehalten werden. Auch die Vifitationen, welche die Hochmeifter in 

Livland vormehmen wollten, wurden bald unter höflicher bald unter 

fränfender Form verbeten: überall tritt der Gedanke zu Tage, daß die 

livländifchen Gebietiger fich felbft jegt für mehr hielten, als den Hoch⸗ 

meifter, und daß fie diefem keinen Gehorfam mehr leiften wollten. Wo 

der Hochmeiſter fonft noch — mit ſchwacher Kraft — in die livlän⸗ 

difchen Dinge eingeariffen, da wollen wir es bei Erzählung derfelben 

bemerken. „Der Deutfchorden (Richter II. 30.), von augen geſchwächt, 

innerlich desorganifirt, ohne Lebenszweck und fittlihen Halt, von 

Freund und Feind gehaßt und verachtet, ging feiner Aufldſung mit 

raſchen Schritten entgegen.“ 

Während der freie, feſte, chriſtliche und ewige Friede zu 

Diumenthal und Riga verhandelt und abgefchloffen wurde, dachte der 

Orden fchon darauf, mie er denfelben brechen wollte, und als die 

4000 Schweden den livländifchen Boden faum verlaffen hatten, be 

nachrichtigte Loringhofen am 21. Mai 1486 den Hochmeifter von Als 

lem, was in Riga vorgegangen, und bat denfelben namentlich, in 

Rom dahin zu wirken, daß der Erzbifchof für den Fall, daß er die 

DOrdenstracht ablegte, mit dem Bann? bedroht würde. Weil diefer erſte 
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Schritt feine befondere Wirkung in Rom machte, fo fendete Loring- 

bofen am 28. Januar 1487 den ehrgeisigen Biſchof Simon von der 

DBorch mit dem Domherrn Mathei aus Reval nach Rom, und da Sir 

mon mit Geld und Schlauheit audgerüftet an den päpftfichen Hof 

fam, fo wußte er bald „gefährliche Bullen wider die Stadt zu erprafs 

tifiren“. Zuerſt gelang ed Simon, deffen Herz noch voll Grimm gegen 

die Stadt Riga war, den Profurator derfelben am Römifchen Hofe, 

den Dr. Conrad Lebenter, durch Geld zu gewinnen, fo daß diefer alle 

Privilegien der Stadt verrieth und zu allen Ränken Simon’s felbft die 

Hand bot; und auch der von Riga bei der Wahl zum Erzbifchof zu- 

rüdgefebte, ehrgeizige Propft Hilgenfeld oder Heiligenfeld ſchloß fich 

ihm gerne an, um an Riga und an Hildebrand Rache zu nehmen 

(Ind. 2235.). So gelang ed Simon leicht, am 28. Juli 1487 (Ind. 

2238.) von Innocenz VIII. eine Bulle zu erwirken, durch welche dem 

Rathe und der Gemeinde der Stadt, unter Androhung des Bannes, 

auferlegt wurde, die Schlöffer Wittenfteen und Dünamünde dem Or 

den wieder herauszugeben, allen zugefügten Schaden zu erfegen, na⸗ 

mentlich auch die zeritörten Schlöffer wieder aufzubauen, endlich auf 

das Löfegeld der 20000 Mark für die gefangenen Ordensritter Ver⸗ 

zicht zu leiften. Sept reifte auf Simon’d Betrieb der Bifchof Franz von 

Bolterra nach Livland und forderte am 27. Auguft, unter Androhung 

aräulicher Flüche (Bergmann Mag. II. 1. ©. 41—43.), wie fie nur 

die Nömifche Kirche gefannt und ausgeſprochen, von der Hberrafchten, 

fih in tiefem Frieden wähnenden Stadt die fofortige Erfüllung der 

Bulle vom 28. Juli. Warum — fragt man fich mit Grauen — 

- warum dieſe Flüche gegen die fehuldlofe Stadt? — Die Antwort 
lautet: Weil Simon von der Bord) (Ind. 2270.) 560 Dukaten (für 

welche er zugleich den Zitel eines Legaten und Nuntius erhielt) dafür 

bezahlt hatte. 

Die Stadt appellirte fofort von dem „unrechtmäßigen Proceß“ 

und ſchickte Abgeordnete an den Erzbiſchof, um fih von ihm „Raths 
zu erholen“. Er erfchien der Stadt „ſehr ſuſpekt“, als Hätte er mit 
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Rath und That dem Orden beigeftanden ; gegen die ftädtifchen Abge⸗ 

ordneten aber entfchuldigte er fich fehr und „hat fich bei feinem Theil des 

Himmelreichs verſchworen“, daß er nicht dazu geholfen. SFedennoch war 

fein Rath dahin geftellt, daß die Stadt fih unter den Bann begeben 

und des Pupfted Gnade anflehen folle. „Die Rigifchen aber ließen fich 

nicht fobald in den Sad jagen“; fie beriefen alle Priefter und Mönche 

der Stadt, erzählten ihnen die neueften Vorgänge und forderten von 

ihnen die Erklärung: ob fie der AUppellation beitreten wollten? — 

Die Domherren gaben eine ausweichende Antwort; bie niedern SPriefter 

und Pifare blieben bei der Stadt und kümmerten fih nicht um des 

Biſchofs Interdikt. Sept wurden zwei Männer, der hochverdiente 

Bürgermeifter Schöning und der Secretair Prange nad) Rom entfen« 

det, um dort die Appellation zu betreiben. Schöning ſcheint nur die 

erften Schritte in Rom eingeleitet zu haben und dann nach Riga zus 

rüdgefehrt zu fein‘) (vergl. Bergmann a. a. O. ©. 44. Note 37.). 

Prange aber überfendete bald, weil er ſelbſt die Gefährlichkeit der Reiſe 

fcheute, durch einen Mann aus Lübeck eine päpftliche Bulle nach Riga, 

welche. der Stadt günftig war; und der Lübeder gelangte glücklich und 

zur großen freude der Stadt im Februar 1489 in diefelbe hinein. 

Durch diefe neue päpftliche Bulle waren die Rigifchen vom Banne ge 

löſt, das Interdikt waraufgehoben. Zu Commiflarien, um diefe Bulle?) 

zu volljiehen, waren ernannt der päpftliche Kapellan Guilelmus de 

Perusiis und der Bifhof von Dorpat. Riga ließ Peter von Wettberg 

auffordern, die Abfolution zu vollziehen, der Drden aber „erhob 

inhibitiones und fhloß dem Bifchof die Hand“. Am 19. April aber 

famen von dem rigifchen Bürger, Wennemar Mey, der aus Vaterlands⸗ 

liebe auf eigne Koften nach Rom gereift war und den Papſt Innocenz 

anders informirt hatte, wieder günftige Briefe an, und nun wagte es 

Wettberg, den der Papſt am 1. November 1487 für feine Lebenszeit 

1) Im 3.1487 war er auch auf einem Hanfetage zu Lübeck, wo verfchärfte Ber- 
ordnungen gegen Aufrührer erlaffen wurden. Gadebufch 11. 237. 

2) Wie viel fie der Stadt Riga gefoftet, erfahren wir nicht. 
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von der Gerichtöbarkeit und Oberhoheit des Erzbifchofd befreit hatte, 

die Abfolution audzufprechen, nachdem die Rigifchen ihm noch befon- 

ders verfprochen hatten, ihm mit Gut und Blut gegen den Orden zu 

ſchützen. 

Inzwiſchen hatte Hildebrand ed an vielfachen Vermittlungdver- 

fuchen, bei denen er immer der Stadt gegenüber eine zweideutige Rolle 

fpielte,, nicht fehlen laffen , hatte befonderd vor allem Anwerben frem- 

der Söldner ald einer unnügen Geldverfplitterung gewarnt. Alle diefe 

Bermittlungen, an denen abwechfelnd auch die Bifchöfe von Dorpat 

und von Kurland, man weiß nicht recht mit welcher Gefinnung, Theil 

nahmen, führten zu feiner Ausgleihung , und beide Theile bemühten 

ſich, durch Ausbeſſern der Schlöffer, durch Anmerben von Söldnern 

und durch Berbandlungen mit Schweden fih auf den unvermeidlichen 

Kampf vorzubereiten. Hildebrand war in feinem ganzen Wefen viel» 

leicht eben fo unwahr, eben fo dDoppelzüngig wie Sylvefter; da er aber 

ohne heftige Leidenfchaft war, fo wußte er feine Schlihe und Gänge 

viel tiefer anzulegen und viel beffer zu verbergen, als der bei aller 

Falfchheit auch noch jähzornige und bösartige Syivefter, und die Stadt 

fcheint lange felbft nicht recht gewußt zu haben, woran fie eigentlich mit 

ihm war. Im Sommer 1488 hatte Riga einen Rathoͤherrn Heinrich 

Gotten nah Schweden gefendet. Diefen nahm der Reichsverweſer 

Sten Sture mit fih nach Ratzeburg, wo er auf dem Preftholm mit 

den Bevollmächtigten ded Landmeifterd, dem Vogt von Wefenberg, 

Johann von Stael-Holftein, am 30. Juli einen Vergleich zu Stande 

brachte (abgedruckt in den N. N. M. I. u. IV. ©. 709.), in welchem 

der Landmeifter verfprach, bis Pfingften 1489 nichts Feindſeliges 

gegen Riga zu unternehmen, um diefe Zeit aber zu Abftellung aller 

Zwiftigfeiten und Unordnungen fowie zu gemeinfchaftlicher Leitung 

eined Kriegszuges gegen Rußland einen Landtag abzuhalten, zu wel⸗ 

chem auch die ſechs wendifchen Städte eingeladen werden follten. Am 

17. November aber wurde unter Bermittlung Hildebrand's (Inder 

2246.) ein weiterer Vertrag zwifchen Sten Sture und Loringhofen 
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zu Reval gefchloffen,, in welchen Loringhofen zwar verfprach, bis zur 

Entfcheidung des Papfted die Stadt Riga nicht anzugreifen, Sten 

Sture dagegen ſich anheifchig machte, die Entfcheidung des Papftes 

zu achten und der Stadt Riga feinen Beiftand zu leiften. 

Mährend des Krieges zwifchen Riga und dem Landmeifter von 

der Borch Hatte die Stadt die Hälfte ihrer Beſitzungen auf der Inſel 

Defel , die ihr gleich nach Eroberung diefer Infel von Albert I. waren 
zugetheilt worden, verloren, indem der Bifchof Wettberg fie zum Vor⸗ 

theil feiner Kirche fequeftrirte. Es mar daraus ein Rechtöftreit entſtan⸗ 

den, der bis zum Jahre 1489 gedauert Hatte. In der Entfcheidung 

deflelben verlor Riga (Arndt ©. 157. 158.) „dur die Kunftgriffe der 

Geiſtlichen“ für immer jene fequeftrirten Beſitzungen. 

Ein Landtag zu Segewold im Anfange April 1489, auf welchem 

Schöning ſich fehr energifch gegen den Drden audfprach, führte zu 

feinem Refultate, und ald Simon von der Bor, der am 21. Mai 

1488 zum Legaten und Nuntius des Papftes für Dänemark, Preußen 

und Livland ernannt worden war, als Ordenöbotfchafter nach Riga 

fam, da ließ fich die Stadt (vergl. Bergmann a. a. O. ©. 46.) mit 

diefem ihrem Feinde in gar feine Unterhandlungen ein. Auch alle 

Sendungen Michael’d an die Stadt und wieder Riga's an Michael 

waren vergeblich, da „genugfam zu merfen war, daß er bei feinen guten 

glatten Zuderworten noch was Galled im Herzen hegte, fo er zu feiner 

Zeit audzufpeien gefinnt mar“. Als Alles zum Losbrechen reif war, 

da fendete der Orden am 30. September 1489 der Stadt den Abfage- 

brief und begann zugleich ein Plündern, Rauben und Brennen, „wie 

die ärgſten Tartaren und Muſcowitter“. Riga hatte bisher immer noch 

auf Erhaltung ded ewigen Friedend gehofft, war aber auch zugleich 

durch die Schangen auf der Inſel Paſewalk von ausländifcher Hülfe 

abgefchnitten , es fand ſich darum nicht in fo kriegerifcher Verfaſſung, 

daß ed den Angriff des Ordens mit voller Energie hätte zurückweiſen 

fünnen. Der Erzbiſchof war, ald der Ubfagebrief fam, fo weit als 

möglich von Niga fort auf fein Schloß Schwanenburg gereift, wo er 
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wichtige Verhandlungen mit ruffifchen Gefandten vorgab, und über- 

ließ Riga feinem Schidfal. Dieſes fendete Boten nad Schweden und 

an die „Anfee-Städte‘, um fih Hülfe zu erbitten und um Söldner 

anzumwerben ; es war aber, befonder8 auf Betrieb des Hochmeifters 

von Tiefen (Inder 2256— 2259), von allen Seiten von Feinden um⸗ 

geben und erhielt bald auch vom Hochmeifter felbit am 14. Juni 1490 

einen Abfagebrief. Der Orden nahm unterdeifen Anführer von Sold⸗ 

truppen in feine Dienfte und übertrug die eigentliche Leitung des Krie⸗ 

ges, während der alte Zoringhofen fich nach Reval, vielleicht in ein 

Klofter, zurüdzog, dem Landmarfchall Walter von Plettenberg, 

dem Manne, welcher berufen war, durch feinen Geift und feine That- 

kraft dem finkenden Orden noch einmal neues Leben und neuen Glanz 

zu verleihen und den Zufammenfturz des Ordensſtaats um ein halbes 

Jahrhundert Hinauszufchieben. 

Es thut und leid, diefen jungen Kriegöhelden mit einer, wenig⸗ 

ſtens nach unfern jepigen Anfichten, unfchönen That in die Gefchichte 

einführen zu müffen. Er nämli und die Komthure von Marienburg 

und Bellin hatten zwei inechte gedungen, die in Stabtdienfte traten 

und. zu verabredeter Zeit, da die Ordensmacht zum Ungriffe bereit 

nahe vor Riga liegen würde, die Stadt in Brand fteden ſollten. 

Durch einen aufgefangenen Brief, der vermuthlich die Stunde ber 

That näher beftimmen follte, kam der Plan zur Kenntniß ded Raths. 

Die beiden Knechte wurden bei nächtlicher Weile in ihren Betten auf- 

gehoben und geftanden im Berhör, daß fie zu der That erbeten und 

erfauft wären. Die Unglüdlichen wurden geviertheilt, ihre Glieder 

an der Landftraße aufgeftedt. Bergmann a. a. D. ©. 47, und wie 

es Scheint auch Richter H. 73, faſſen die Sache fo auf, als hätte die 

Stadt Dünamünde von den „beiden Schälfen” angezündet werden 

tollen, Melchior Fuchs auf der Tegten Seite feined Buchs aber fagt 

nur, daß die Anechte in Dünamünde in Stadtdienfte genommen wor⸗ 

den ; die „Eonfpiration und Mordbrennerei” bezieht er aber offenbar 

auf die „gute Stadt Riga.” 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. IT. 17 
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An diefer Stelle verläßt uns der fichere Führer, dem wir durch 

die legten fünfundvierzig Jahre der livländifchen Gefchichte vorzugs⸗ 

weife gefolgt find, und es ift darum wohl billig, daß wir bier auch 

ein Wort von diefem Führer felbft fagen. Melchior Fuchs war Bür- 

germeifter von Riga und flarb als folder im J. 1678. Unter feinem 

Namen hat fich ein Buch erhalten, welches den Titel führt: das Rothe 

Buch inter archiepiscopalia. Dieſes Buch hat die livländifche Ge- 

ſchichte bis gegen die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts nach den 

bekannten Chroniken mager zufammengeftellt, für die zweite Hälfte 

diefed Jahrhunderts aber reichhaltige Quellen benugt, welche felbft 

für ung verloren gegangen. Die Sauptguelle ift Höchft wahrfcheinlich 

eine Darftellung der Kirchholmifchen Verhandlungen von Hermann 

Heleweg gewefen, welche die Stadt Riga von diefem ihrem Secretait 

fhon im J. 1456 anfertigen ließ. Heleweg lebte aber bis zum 

J. 1500, mag alfo auch wohl die fpätern Ereigniſſe, welche fih aus 

dem Kirchholmer Vertrage entwidelten, feinem erften Werke beigefügt 

haben, wie er denn namentlich auch (Bergmann a. a. D. ©. 23) 

eine Biographie des Erzbiſchofs Stephan von Gruben gefchrieben ha⸗ 

ben joll. In den Scriptores retum liv. ift fogar die Vermuthung 

audgefprochen (II. XXII.), dag Melchior Fuchs nur eine Abfchrift 

des Rothen Buches habe anfertigen laffen, die nachher für fein eige- 

ned Werk fei gehalten worden. Dem fei wie ihm wolle: Das Rothe 

Buch ift jept für und eine wichtige Geſchichtsquelle; es trägt das 

ſichere Gepräge der Wahrhaftigkeit und wird überall durch die aufbe- 

wahrten Urkunden aufs volllommenfte beftätigt und beglaubigt. 

Zuerft befannt gemacht wurde dad Buch von Wilhelm Chriftian 

Triebe in Hupeld Nord. Miſcell. St. 26, fpäter von dem geiſtrei⸗ 

hen und fcharffinnigen rigifchen Gelehrten Schwarz mit Anmerkun- 

gen verjehen, welche in den Neuen Nord. Mife. St. 1—4 abgedrudt 

find, und auf die wir oft fchon in unferer Erzählung Bezug genommen. 

Für die Regierungöperiode Plettenberg's (1494— 1535) wird 

neben den erhaltenen Urkunden Balthafar Ruffow, den wir auch fchon 
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öfter genannt, zu einer wichtigen, und von Plettenberg's Tode bis zur 

Auflöfung des Ordensſtaats zu einer Hauptquelle; wir wollen darum 

auch von diefem Manne, der aus Neval gebürtig war, gleich hier ein 

paar Worte fagen. Er war vom J. 1563 oder 1567 bis zum 3.1600 

Pfarrer in feiner Baterftadt ; dad Fahr feiner Geburt wird alfo mit 

dem Todesjahre Plettenberg's ungefähr zufammengefallen fein. Bis 

gegen das J. 1500 Hin ift feine Chronik meift den Altern Chroniken 

entnommen, manches Einzelne ift derfelben jedoch auch aus andern 

Quellen, die ihm zugänglich waren, oder aus genauer Kenntniß des 

Landes und feiner Bewohner hinzugefügt, worauf wir ſchon öfter im 

Laufe diefer Erzählung hingewiefen haben. Für das fechzehnte Jahr: 

hundert tritt er bei Marem und ruhigem Urtheil und genauefter Be- 

fanntfchaft mit den innern Berhältniffen des Landes volltommen als 

Gefhihtfhreiber feiner Zeit (scriptor sui aevi) auf, „fo daß 

er mit Recht ald vollgültige Autorität aufgeführt werden kann und 

muß.* Er hat fein Werk in der plattdeutichen Mundart gefchrieben, 

welche fich bekanntlich aus Niederdeutfchland nach Livland hinver- 
pflanzt hatte, und melche bis in's achtzehnte Jahrhundert herein in 

den Oſtſeeprovinzen die herrfchende geblieben. Vergl. Script. rer. 

liv. B. II. Borrede pag. X. u. XI. 

Nach diefer kurzen Wſchweifung wenden wir und wieder zu 

Walter von Blettenberg zurüd, in deffen ftarfer Hand jetzt das Schick⸗ 

fal des Landes lag. Plettenberg gehörte einem der älteften und ans 

gefehenften Gefchlechter von Weftphalen an, er hatte eine hohe und 

fräftige Heldengeftalt, dabei aber einen wohlwollenden Ausdrud der . 

Gefichtözüge, der ihm alle Herzen gewann. Jung ſchon war er in den 

Deutfchen Orden getreten, in welchem fich bereitd Diehrere feines Ge⸗ 

ſchlechts vor ihm ausgezeichnet hatten’), war dann bald nach Livland 

gefommen und wurde, beinahe noch ald Jüngling, feiner hervorra- 

genden militairifchen Talente wegen, zum LZandmarfchall ernannt. 

1) Ein Walter von Plettenberg war im 3. 1426 Komthur von Mitau. Arndt 

©. 175 unten. 

17* 
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Fabricius, felbit ein fehr frommer, polnifch-Fatholifher Mann, hebt 

in feiher Historia Livonica (Script. rer. liv. ©. 462.) befonders 

die Frömmigfeit Plettenberg’ hervor ; und ed mag allerdings feine 

Befangenheit in der mittelalterlich-fatholifchen Anfchauung der Welt- 

begebenheiten die Haupturfache gemwefen fein, warum er, im vollen 

Beige der weltlichen Macht, doch nicht zu dem Entfchluffe gelangen 

fonnte, fich der vordringenden Reformation mit freiem Geifte anzu« 

ſchließen und Die Gefchide des Tivländifchen Staats in neue und große 

Bahnen hinüberzuleiten. Er bielt leider im Berfennen der Zeit noch 

an Rom und am Orden feft, als beide ſchon allen Boden ganz und 

für immer in Livland verloren hatten. 
Die Ariegäbegebenheiten, welche im 3. 1489 beginnen und mit 

volllommener Demüthigung Rigas im J. 1491 ihren Abſchluß fin- 

den, werben von den ältern Chroniken, von Kranz, Ruffow, Hiaͤrn 
und Kelch in die Jahre 1486—1488 verlegt; e8 hat aber Schwarz in 

den N. N. M. a. a. O. S. 540—555 mit großem Scharffinn un« 

widerleglich dargethan, daß fie in die Jahre 1489—1491 gehören: 

wir berufen und darum, ohne felbft weiter auf die Streitfrage einzu: 

gehen, auf Schwarzend Unterfuchungen und gehen gleich zur Darſtel⸗ 

lung des Krieges felbft über. — Da der Anfchlag ded Aufbrennend 

der Stadt zum Verderben der dabei gebrachten Werkzeuge gefcheitert 

war, fo begann Plettenberg nunmehr feine militairifchen Operationen, 

befegte alle Straßen und Wege, die nach Riga führten, namentlich 

alfo die ganze Gegend zwifchen NMiga, Neuermühlen und Rodenpois, 

und fuchte befonderd Dünamünde, dad von den Rigifchen neu mar 

befeftigt worden, durch eine firenge Belagerung im Winter 1489/90 

und dadurch bewirkte Aushungerung zur Uebergabe zu zwingen. Da 

diefes aber bi in den März 1490 nicht gelungen war, fo legte Plet⸗ 

tenberg, um dennoch den Handel und die Zufuhr Riga zu hemmen, 
noch unterhalb Dünamünde, wohl auf der Außerften Landfpibe, 

Blockhaͤuſer an, verfenkte Laften in den Strom (Ind. 2268) und be- 

mächtigte fich der Werke, welche Riga auf der Infel Parwalk oder 
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Pafewalt in der Nähe von Dünamünde im Strom hatte anlegen laſ⸗ 

jen. Den Sölönern wurde bei dieſer Gelegenheit freier Abzug ges 

währt, die armen Bauern aber, die bei den Arbeiten geholfen hatten 

und die vermuthlich verftrichene waren, wurden ohne Weiteres in 

der Düna ertränkt!). Sobald das Eis im Frühlinge aufging, fendete 

Riga bewaffnete Böte den Strom hinab, welche dem bedrängten Dü- 

namünde Hülfe bringen follten, welche aber gegen die Verſchanzungen 

des Ordens nichts ausrichten fonnten. 

In dieſer Gefahr der Stadt bewieſen einzelne Bürger derſelben 

hohe Vaterlandsliebe und die größte Opferwilligkeit. Der edle Schö- 

ning ftellte allein ans feinen Mitteln, ungeachtet feine Beſitzungen 

ppm Orden waren verwüſtet worden, dreißig Neifige fammt Streit. 

roffen und Harnifhen. E3 gelang denn auch den Rigifchen, auf 

einem Streifzug nach Kurland, den Komthur von Goldingen gefan- 

gen zu nehmen?) ; ja fle erfochten noch einmal einen ſchönen Sieg bei 

Treyden, bei welchem ſechs Ordengritter blieben, fech® andere, unter 

denen der Komthur von Mitau war?), gefangen genommen wurden. 

Dennoch waren ihre Mittel und ihre Kräfte, da fie von aller Berbin- 

dung mit Deutfchland und den livländifhen Städten abgefchnitten 

waren, bald erfhöpftt). Es fam noch dazu, daß ihre, wie es fcheint, 

ſchwediſchen Söldner, die vermuthlic nicht regelmäßig bezahlt und 

1) So erzählt Bergmann a. a. O. ©. 50. nach einem Tagebuch des Bürger. 
meiftere Schöning, das ung felbft nicht zugänglich war, das aber volle Beftätigung 
durch Kranz (Lib. XIH. c. 14.) findet, der wörtlich fagt: „Die Bauern, die mit den 

Söldnern waren, wurden auf unmenſchliche Weife unters Eid geftedt. Die Lage der 

Elenden ift aber der Art, daß der Tod ihnen erjehnt, das Leben eine Laft if. Sie 
machten, an ben Füßen gefeffelt, da8 Zeichen des Kreuzes und fprangen freiwillig ind 
Waller. O bejammerndwertbed Loos der Armen!“ 

2) Er machte einen Fluchtverfuh aus Riga; brach aber durch's Eis oder blieb 

im Schnee fleden und wurde ſterbend nad) Riga zurüdgebracht. 

3) Der Komthur von Mitau entkam glüdlich aus der Gefangenfchaft. 

4) Riga war von lauter Feinden umgeben. Der einzige Bifchof von Kurland, 
der fi ein wenig auf die Seite Rigas hinneigte, wurde (Ind. 2284.) mit der gan⸗ 
zen Rache des Ordens bedroht, wenn er nicht fofort die Partei der Stadt verließe. 
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beföftigt werden konnten, ungehorfam und widerfpenftig wurden, und 

daß fo auch die Ordnung im Innern der Stadt ſich auflöfte. In 

einem Berzweiflungsfampf bei Neuermühlen. im März 1491 wurden 

die Nigifchen vollfommen geſchlagen und mußten fi darauf unter 

den härteften Bedingungen dem Orden ergeben. Mit diefer Nieder: 

lage endet die zwanzigjährige Heldenzeit Rigad. Sie liefert ein ſchö⸗ 

nes Blatt zur Gefchichte des deutichen Städtelebend im Mittelalter, 

und diefe® Blatt erfcheint und um fo ſchöner und erfreulicher, als es, 

fo viel wir willen, von feinen Graufamkeiten und Unmenfchlichfeiten 

befleckt und verungiert ift. Die Namen Winhold, Behrens, Dunker, 

Stöver, Schöning und andere verdienen eine heilige Stelle in der 

dankbaren Erinnerung ihrer Vaterftadt. 

Dag Riga nach der Niederlage bei Neuermühlen feinen Wider- 

ſtand mehr leiften fonnte, fo mußte e8 feine Feinde, den Erzbifchof 

Michael und die Biſchöfe von Dorpat und Kurland ald Schiedörichter 

annehmen. Bergmann nennt auch den Hauptfeind Rigad, Simon 

v. d. Borh'), unter den Schiedsrichtern; in der Urkunde, die wir 

gleich werden kennen Iernen, iſt er nicht genannt. Die würdigen Praͤ⸗ 

laten traten im März 1491 in Wolmar zufammen und diktirten da- 

felbft am 30. diefed Monats der hülflofen Stadt den fogenannten 

Wolmarifchen Abforuch (Affſpröke), der feinem ganzen langen und 

jhweren Inhalte nach bei Arndt S. 167—173 abgedrudt ift. Sn 

der Einleitung Heißt es ausdrüdlich, daß die Schiedsrichter nicht nach 

dem ftrengen Recht, fondern nach der Billigfeit urtheilen würden: 

wir werden jegt die Billigkeit der Prälaten kennen lernen. Die Haupt⸗ 

punkte der Wolmariſchen Affſpröke ſind folgende: 

Der Rigiſche Rath ſoll mit entblößtem Haupt alle dem Orden 

zugefügten Beleidigungen abbitten; — ſoll die ſchwediſche Bundesakte 

1) Er hatte (Ind. 3457.) mit Michael zuſammen am 23. Jan. 1491 in Fege⸗ 

feur über die Unfhuld des Ordens ein glänzendes Zeugniß audgeftellt. Die 
Schlöffer Borgholm und Fegefeur (Bügeführ) hatte Simon im Bistum Reval 

gebaut. 
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vernichten ; — foll alle Öefangenen ohne Löfegeld?) ausliefern; — 

foll den Wittenfteen innerhalb ſechs Jahren wieder aufbauen und dem 

Drden übergeben, — fol Dünamände und alle andern Eroberungen 

dem Orden zurüdgeben ; — foll zwei Kirchen, eine in Riga (Johan⸗ 

niöfirche) umd eine in Dünamünde, dem Orden überlaffen, — foll 
alle verlaufenen und gehehlten Bauern ausliefern, Teine wieder bei 

fi aufnehmen ; — foll alle neuen Einrichtungen in Zöllen und Acciſe, 

in Maaß und Gewicht ꝛc. wieder abfhaffen?); — foll die fünf erlaſ⸗ 

fenen Strafvicarien fammt Seelmeſſen wiederherftellen, u. f. w. — 

Diefe Art pfäffifcher Billigkeit jchien der Stadt firenger ald das 

firengfte Recht, fchien ihr eine fehreiende Ungerechtigkeit: fie verwei⸗ 
gerte die Erfüllung ded Abſpruchs. Da auch der Orden ſich in großer 

Erfchöpfung befand und da zugleich die Ruſſen kriegerifche Anftalten 

machten, fo erließ der Orden einige der härteften Bedingungen. Die. 

baarhaͤuptige Abbitte wurde gleich von Loringhofen geftrichen; über 

andere Punkte einigte man ſich befonderd mit dem Orden und mit 

dem Erzbifchof. Der fehwierigfte Punkt wegen der Oberhoheit über 

Riga war unentfchieden geblieben, im J. 1492 aber wurde der fo oft 

getödtete und immer wieder von den Todten erftandene Kirchholmifche 

Bertrag wieder bergeftellt: die Stadt huldigte abermals dem ſymbo⸗ 

lifchen Doppelfchwert ; und der zum Erzvogt erwählte Bürgermeifter 

Schöning leiftete (man denke mit welchen Empfindungen!) im Namen 

der Stadt dem Meifter und dem Erzbifchof den Eid der Treue. Man 

hatte aber doch Mefpelt vor dem Heldenmuthe der Stadt befommen: 

fie wurde von Loringhofen, und wurde befonderd von Plettenberg mit 

Mäpigung behandelt, und erhob ſich, wenn auch ihre fhöne politifche 

Rolle ausgeſpielt war, doc bald wieder zu Reichthum und faufmän- 

nifhem Anfehen und erhielt auch ald Hauptpflanzftätte der Reſor⸗ 

1) Die Bürgfehaft der drei Bifchöfe von Dorpat, Defel und Kurland (Borch⸗ 

tucht) wurde faffirt. | | 

2) Die neuen Zölle, Acciſen, Maaße und Gewichte waren (Amdt ©. 166.) 

mit Einwilligung ded Papſtes Innocenz VIII. eingeführt worden. 
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mation in den Oftfeeländern bald wieder eine hohe hiftortfche Be» 

deufung. Ä 

Nachdem die Kraft Rigas gebrochen war, wollte der Orden nun 

endlich auch die Geiftlichkeit in eine dauernd abhängige Stellung brin- 

gen, wollte namentlicd nur Ordensglieder zu den Bifchoföftühlen ges 

fangen laſſen; ja er fuchte vom Papite (Ind. 2307) eine Zwangd- 

bulle zu erlangen, wornach die Bifchöfe nur aus den Ordendbrüdern 

genommen werden müßten. Dennoch fcheiterte er mit diefen neuen Ab⸗ 

fihten bei den neuen Bifchofdwahlen in Defel und Reval, die um 

diefe Zeit vor fich gingen. In Defel zanften fi) nach Peter Wett- 

berg's Tode (Ind. 2294. Note) drei heilige Väter um das Bisthum; 

der Hochmeifter von Tiefen ftellte wieder feinen allzeit fertigen Kaplan 

Nikolaus Kreuder dem Papfte zur Beflätigung vor; — dad Kapitel 

aber erwaͤhlte, unter Begünftigung des Erzbifchofs Michael, den frü- 

hern Widerfacher deffelben, jenen Dekan von DOrgied-Rutenberg, dem . 

wir fchon öfter in unfrer Erzählung begegnet find. Diefer leptere 

erhielt die päpftliche Beftätigung, kam im Sommer 1492 ins Land 

und wußte fih bis an feinen Zod tm J. 1516 auf dem Bifchofsftuhle 

zu behaupten‘). Im Oktober 1492 ftarb auch, mit Hinterlaffung 

großer Schulden (Ind. 2305), der Bifchof Simon v. d. Borch, der 
fo oft mit entfcheidendem Willen in den Gang der livländifchen Ge⸗ 

ſchichte eingegriffen hatte. Nikolaus Kreuder trat wieder ald Kandis 

dat auf. Das Domkapitel aber wählte auch hier einen Nichtordend- 

bruder, Nikolaus Roddendorff, und auch diefer mußte fich gegen Niko⸗ 

laus Kreuder?) zu behaupten und lebte ale Bifchof von Reval bis zum 

%. 1509. Die beiden legten Bifchöfe von Reval, Eberhard und Si- 

mon, waren beide nicht Ordensbrüder geweſen; dadurch waren wohl 

1) Am 29. Juni 1502 bat er den Hochmeifter, Herzog Friedrich, indem er ihn 

an früher geleiftete Hülfe erinnerte, um Unterflügung gegen die Rufjen, und 
empfahl feinen Oheim v. Szöge-Mannteufel für die Propftei in Dorpat. Ind. 2481 

und 2482. 
2) Der vielmald Durchgefallene wurde endlich im J. 1497 Bifchof von Samland. 
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viele Domberren ind Kapitel gelangt, die nicht zum Orden gehörten 
und die nun Oppofition gegen denfelben machten. In Dorpat war 

auf Johann Bertkow, wie es feheint ohne allen Streit, Dietrih Hake 

gefolgt, der bid 1499 Tebte, und in Kurland lebte der Bifchof Martin 

Levita, den wir fchon öfter genannt, bis zum J. 1500. 

In den Fahren 1491 und 1492 herrſchte auch wieder eine große 

Hungersnoth in Livland, die aber nicht eine Folge von Miserndten, fon- 

dern nur von habſüchtigen Spekulationen war. In Folge der Kriege, 
welche zwilchen Frankreich und dem Römifchen Reiche geführt wurden, 

waren die franzöfifhen Häfen für die Getraideausfuhr gefchloffen. 

Dadurch fliegen die Preife der Cerealien auf eine ungewöhnliche Höhe, 
und die Holländer, die damals den Großhandel vorzugsweiſe in Hän- 

den hatten, holten für diefe Hohen PBreife das Getraide aus Livland, 

aus Preußen und aus andern Oftfeeländern. Und hier verkauften 
nun die Grundeigenthümer, von holländifchem Golde geblendet, ihr 

Getraide in folher Menge, daß bald Mangel und zulebt die ſchreck⸗ 

lichfte Hungersnot daraus entftand. Wir wollen die betreffende 

Stelle aus Kranz (Vand. L. 14. ce. 18), der diefe Dinge mit erlebte 

und mit anfah, hier in der Meberfepung folgen laſſen: 

„Die Holländer kauften damals in Livland, in Preußen und 

Bommern alles Getraide auf, was fich dort vorfand. Da nun aus 

jenen Gegenden nicht zugeführt wurde, die Kaufleute vielmehr auch 

aus den benachbarten Ländern die Früchte aufkauften und nach Hols 

land verfendeten, wo fie in hohem Preiſe fanden, fo entftand daraus 

eine bejammernswerthe Hungersnoth (Mebilis caristia), in welder 

viele Landbewohner zu Grunde gingen. Und ed wären noch unver- 

gleichlich mehr umgefommen, wenn nicht von den benachbarten Städten 

wäre Hülfe geleiftet worden. Man fah damals, da die Fürften fich 

wenig um diefe Dinge fümmerten, (cum principes terrarum illi rei 

minus prospexissent) in jenen Städten an den Kirchthüren ganze 

Schaaren von Unglüdlichen liegen, die vor Hunger umfamen. Man 

fagt, daß einige von den Fürften mit ihren Rittern oder Dienfiman- 
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nen (cum militaribus) and; Kaufleute geworden. Traurig verkehrte 

Drdnung der Dinge! — wenn die Fürften fih in den niedern Ge- 

winn der Privatleute, und wieder diefe unverfchämt in Die Ehre der 

Fürften ſich hineinmiſchen!“ — 

Diefe Erklärung von Kranz ift ein treffender Beleg zu jenen 

Klagen der Ritterfchaft in Wämel, die wir oben mittheilten. Wir 

fehen hier die Fürften des Landes (in Livland die Bilchöfe und Or⸗ 

densgebietiger) mit den Kaufleuten im Bunde, um die Länder auszu⸗ 

faugen, und die unglüdliche Bevölkerung derfelben dem Hungertode 

zu überliefern. Auch Kranz fchiebt, wie die Ritter in Wämel, die 

Haupiſchuld anf die Kaufleute, namentlich auf die Holländer, welche 
er ein ſchädliches Gefchlecht der Menfchen nennt, das nur zur Verwü⸗ 

ftung der Exde geboren fei (noxium genus hominum, quod popu- 

landis terris natum est). Uns aber dünkt, Daß diejenigen, die das 

Getraide kauften, in weit geringerer Schuld waren, als jene, die es 

verkauften. 
Im 53. 1492 ftarb nach langer Regierung König Kafimir von 

Polen. Auf dem polnifchen Throne folgte ihm, da fein ältefter Sohn 

fhon König von Ungarn war, durch die Wahl der Nation fein zweiter 

Sohn Johann Albrecht; die Lithauer aber ermählten, wie fie vorga- 

ben auf den Wunſch des fterbenden Vaters, feinen dritten Sohn 

Alerander zum Großfürften. Diefer Thronmwechfel war von doppelt 

günftiger Wichtigkeit für den Orden in Preußen und Livland , denn 

einedtheild wurde die Macht Polens dadurch wieder getheilt, und an- 

derntheild war Aleramder feit fange fchon ein befonderer Freund des 

Ordens gewefen und trat auch, wie wir fehen werben, mit demfelben 

bald in nähere Freundfchaftsverhältniffe. — Wir haben fchon meh. 

tere Male vom ſchwediſchen Reichsverweſer Sten Sture gefprochen. 

Er hatte im J. 1471 nad) der Schlacht am Brunkenberge vor Stod- 

holm den Unionskönig Chriftian aus Schweden vertrieben und 

regierte feitdem volföfreundlich und befonderd als Beſchützer der 

Bauern, zwar ohne föniglichen Titel aber-mit Löniglicher Macht, bis 
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zu Chriſtian's Tode, der im J. 1482 erfolgte. Auch Chriftian’s Sohn 

Johann hieß zehn Fahre lang Unionskönig, ohne dag er irgend etwas 

in Schweden zu fagen hatte; dann aber verband er fich mit dem Baar 

Iwan Waffiljemitih von Rußland gegen den mit Livland und 

Lithauen verbundenen Sten Sture und griff dadurch unmittelbar in 

die Gefchichte Livlands ein, deſſen Derhältniffe zu Rußland wir jept 

einer nähern Betrachtung unterziehen müflen. 

Nach den Berwüftungen Livlands durch die Ruffen in den Jah⸗ 

ren 1479-—1481 war im %. 1483 (Richter II. 179.) ein Waffenftill- 

ftand auf zehn Jahre gefchloffen worden. Diefe Zeit verfloß auch in 

äußerm Frieden, aber doch nicht ohne innere Unruhe und Aufregung, 

denn wir finden eine ganze Reihe von Berichten Loringhofen’d an den 

Hochmeiſter, in denen immer von drohender Gefahr vor den Ruffen, 

die (nd. 2250.) ganz Livland erobern wollten, die Rede ift, und in 

welchen der Hochmeifter, wiewohl vergeblich, wiederholt um Hülfe 

gegen diefelben angegangen wird‘). Kurz vor Ablauf des zehnjäh« 

rigen Waffenſtillſtands, im J. 1492, bauten die Ruffen am rechten 

Ufer der Narowa oder Rarwa, der Stadt diefed Namend gegenüber, 

ein Schloß mit diden Thüärmen?) und Mauern und eine Stadt, welche 

Iwangorod (Iwansſtadt) oder Ruffiih-Nariwa genannt wurde, und 

bedrohten von diefem Punkt aus das deutfche Narwa und die ganze 

Provinz Efihland, und ebenfo das fchwedifche Finnland mit täglich 

wachſender Gefahr. 

Die feindfelige Stimmung Iwan's gegen Schweden und gegen 

Sten Sture, der in fteter Berbindung mit Livland war, benutzte der 

König Johann von Dänemark; er fendete eine Botichaft unter dem 

Biſchof von Röskiold nah Moskau, um den Zaaren gegen Schweden 

aufzuhetzen und ihn zur Eroberung Finnlands anzutreiben _ und em- 

1) Nur einmal hatte der Hochmeifter Hundert Mann nad Livfand gefendet, bie 

wurden aber, wie Tiefen klagt, von den Stallbrüdern in Doblen gar übel behandelt. - 

nd. 2285. 

2) Es foll dabei ein italienifcher Baumeiſter geholfen Haben. Gebhardi. S. 468, 
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pfing bald darauf auch eine ruffifche Gefandtfchaft in Dänemark. Der 
zehnjährige Waffenitillftand zwifhen Livland und Rupland war zwar 

im 3. 1493 auf weitere zehn Jahre verlängert worden; im J. 1494 

aber geſchah ed, dag zwei ruffiiche Kaufleute wegen gemeiner Ber- 

brechen, der eine wegen Falfchmünzerei, der andere ivegen eines un⸗ 

natürlichen Verbrechens, in Reval auf barbarifche Weife hingerichtet 

wurden: der eine twurde gefotten, der andere gebraten. Als die an 
dern Ruſſen fich über die furchtbare Strenge dieſes Urtheild beklagten, 

fol man ihnen zugerufen haben: Wenn der Zaar felbft ſolche Ver⸗ 

brechen in Reval beginge, würde er eben fo beftraft werden! — Die- 

fer ganze Hergang wurde dem Zaaren berichtet: er gerieth darüber in 

die äußerfte Wuth und befchloß, für feine gemordeten Ruſſen, welche 

von den ruffiichen Annaliften für ganz unfchuldig erklärt werden, die 

graufamfte Rache zu nehmen. Er ſchloß am 8. November 1493 

Dahlmann III. 253.) ein Bündnig mit Johann gegen Schweden und 

Lithauen und gegen die Hanfe; forderte zuerft Auslieferung der, wie 

er meinte, ungerechten Richter aus Reval und überfiel, weil diefe ver- 

weigert wurde, den deutfchen Kaufhof in Nowgorod, bemächtigte fich 

‚großer Geldfummen , deren Betrag von 300000 bis zu einer Million 

Gulden angegeben wird, verfiegelte darauf alle Höfe und Buden der 

Deutfchen und ftedte neunundvierzig hanfeatifche Kaufleute in haͤß⸗ 

liche Kerker, in welchen fie beinahe drei Fahre ſchmachteten und in 

denen Biele von ihnen die Gefundheit, Einige das Leben laſſen muß- 

ten. Die Namen der neunundvierzig Kaufleute find und zum Theil 

aufbewahrt worden ; ed waren darunter namentlich auch Männer aus 

Dorpat und Reval, welche wohl die härtefte Behandlung getroffen. 

haben mag. Zu gleicher Zeit erlitten die Einwohner von Narwa, troß 

der Dauer des Waffenſtillſtands, von den ruffifchen Nachbarn vieler- 

lei Rränfungen und Nedereien (fpyte und fpott); ja es wurden fogar 

einzelne Perfonen, und darunter der Bürgermeifter Johann von Mei⸗ 

ningen, vom ruffifhen Schloß aus in den Straßen der Stadt er- 
ſchoſſen. 
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Das Buͤndniß zwiſchen Dänemark und Rußland und ein Einfall 

der Ruffen in Finnland im 3. 1495 (Geijer 1. 253.) zwang Sten 

Sture, eine Derföhnung mit dem Könige Johann zu fuchen. Es er 

oberte zwar eine ftarke ſchwediſche Macht, die auf Schiffen die Na⸗ 

rowa beraufgefahren kam, die Stadt und das Schloß Narwa, und 

die Schweden, welche diefe Eroberung, fo fern von ihren Grenzen, 

nicht wohl behaupten fonnten, boten das rufftfche Schloß Nariva dem 

kiokändifchen Orden an. Diefer aber wagte ed nicht, während der 

Dauer des Waffenftillftands die Eroberung anzunehmen und dadurd 

bie Rache der Ruſſen nur um fo ſicherer auf ſich zu ziehen: er ſchlug 

das dargebotene gefährliche Gefchen? der Schweden aus. Diefe zer 

ſtörten daranf das Schloß und die Stadt und zogen mit reichem Raub» 

gute auf ihren Schiffen wieder heim. Die Ruſſen aber ftellten das 

Schloß mit nody feftern Thürmen wieder her. 

Sept mußte Sten Sture ſich der Notwendigkeit fügen. Johann 

kam nach langen Uinterhandlungen im Sommer 1497 mit 30000 

Mann nah Stockholm, empfing im November Huldigung und Kroͤ⸗ 

nung, überhäufte aber Sten Sture mit Lehen und Gnaden und er- 

nannte ihn zum Reichöhofmeifter, machte ihm nur darüber Borwürfe, 
daß er den Abel, „der geboren fei um über die Bauern zu herrſchen“, 

niedergedrädt, und daß er dagegen die Bauern, „welche Gott zu Skla⸗ 

ven erfchaffen“, zu Herren habe machen wollen. Das neu gefchaffene 

Verhaltniß, welches Dahlmann: eine Union auf dem Papiere 

nennt, dauerte bis zum J. 1500. Nach der großen Niederlage, 

welche Johann der Bauernfeind am 17. Februar 1500 durch die 

Bauern in Ditmarfchen erlitt?), Töfte die papierene Union ſich faktiſch 

wieder auf, und Sien Sture trat in fein früheres Verhältniß als 

1) In der furchtbaren Schlacht bei Himmigftedt famen mehr als dreihundert 

Edelleute auf die elendefte Weife ums Leben, darunter zweihundert allein aus Schled- 

wig-Holftein. Die fiegenden Bauern liegen in ihrem Grimme die dreihundert adeli- 

chen Reihen unbeerdigt auf dem Felde und in den Sümpfen verweſen. Dahlmann 

III. 298. 
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Meichövermwefer zurüd. Er ftarb, wahrfcheinlich vergiftet, am 13. Der 

zember 1503. Ihm folgte unter denfelben Berhältniffen fein Neffe 

Swante Sture. 

"Am 26. Mai 1494!) war Loringhofen geftorben, am 7. Juli 

wurde Plettenberg einftimmig zum Landmeifter erwählt und am 

9. October als folcher vom Hochmeifter betätigt. Wahrfcheinlich 

hatte Loringhofen fih fchon im 3. 1491 dauernd von den Regie 

rungsgefchäften zurüdgezogen und diefelben ganz und allein Plet⸗ 

tenberg überlaffen. Wir fchließen Died, während andere Nachrichten 

damit übereinftimmen , befonderd aus den Leichenfteinen der beiden 

Männer in Wenden, deren Befchreibung fich bei Arndt S. 173. fin 

det. Loringhofen ift nämlich in Mönchsfleidung und mit dem Rofen- 

franz in der Nechten dargeftellt, während Plettenberg in voller ritter- 

licher Rüftung erfcheint. Darnach fcheint ed und wahrfcheinlich, daß 

Loringhofen die legten Fahre feines Lebens in Flöfterlicher Zurückge⸗ 

zogenheit verlebt habe, und diefe Wahrfcheinlichkeit wird weiter da⸗ 

durch beftätigt, daß auf dem Leichenfteine Plettenberg's, der einund« 

vierzig Sabre, von 1494 bis 1535, Landmeifter geweſen, doch vier 

undvierzig Jahre als Regierungszeit angegeben fein follen, fo daß er 

alfo von 1491 an als eigentlicher Regent des Landes angefehen wer- 

den müßte. 

Plettenberg's nächte Sorge war es, im eigenen Haufe vollkom⸗ 

mene Ruhe und Frieden zu fchaffen, fich namentlich gegen eine neue 

Erhebung Rigas ganz ficher zu ftellen. Er ließ befonderd Dünamünde 

„vor Gewalt befeitigen”, denn er wußte wohl, daß durch den fichern 

Befig Dünamündes auch Riga in fefter Abhängigkeit gehalten wurde; 
ex trieb ferner die Stadt, die bei dem verhaßteften Gefchäft gern 40° 

gexte, zu befchleunigtem Aufbau des Wittenfteen, während er fie fonft 

mit Schonung und Mäpigung behandelte, er ließ endlich auch das 

1) Weber dad Todesjahr Loringhofen's ift viel gelehrter Streit gewefen, der jeßt 

durch den Inder Nr. 2324 u. 25 vollkommen entſchieden ift. 
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Schloß zu Wenden durch drei neue und gewaltige Thuͤrme ſehr ſtark 

befeſtigen. Dann aber erließ er mit klarem Geiſt, vermuthlich nach ge⸗ 

troffener Uebereinkunft mit dem Hochmeiſter, eine Verordnung, welche, 

früher erlaſſen, viel Unglück, viel Haß und Zwiſt aus dem Ordens⸗ 
ſtaate gebannt hätte: er befahl nämlich, dag in Livland nur Nieder 

deutfche in den Orden aufgenommen und in demfelben befördert wer⸗ 

den follten, während alle Oberdeutfehe zum Orden in Preußen hinge- 

wiefen murden?!). Dadurch wurde freilich die Sonderung der beiden 

Drdendzweige in Livland und Preußen noch vermehrt, die völlige 

Trennung detfelben erleichtert und gewiſſermaaßen fchon eingeleitet: 

ed wurde aber wenigftend der verderbliche Nationalismus im Innern 

des lisländifchen Staats befeitigt und demfelben dadurch viel mehr 
Einheit und Kraft gegeben, ald ex biöher beſeſſen. Auch mit der 

Geiftlichkeit wußte ‘Plettenberg vortrefflich umzugehen; erhielt fie zwar 

in politifcher Abhängigkeit von feinem Willen; er war dabei aber ein 

hriftlich frommer und auch wohl ein beſſer gebildeter Mann, als alle 

feine Borgänger ; er behandelte darum die hohe Geiftlichfeit mit Ach⸗ 

tung und Auszeichnung, fehmeichelte ihrer perſönlichen Eitelkeit, wies 

ihr auch wohl perfünliche Bortheile zu: fo waren fie Alle mit ihm zu- 

frieden und der Kampf zwifchen Orden und Geiftlichfeit verſchwindet 

auf einige Zeit beinahe ganz aus der Twländifchen Geſchichte oder 

nimmt wenigftend viel mildere Formen an. 

Da er Ordnung und Sicherheit im Innern des Staats fefter be 

gründet hatte, als dies feit Albert's I. Zeiten jemals in Livland ge 

fihehen war, und da er zugleich ein geborner Kriegdheld war, fo 

fonnte Plettenberg noch in der letzten Periode des Ordens wirkliche 

Kriegeölorbeeren pflüden, welche der ganzen Gefchichte Livlands feit 

Unterjochung der Eingebornen bis hierher eigentlich gänzlich geman- 

1) Bon jept an betrachtete der weftphäfifche Adel die Oſtſeeprovinzen wie eine 
Art Secundogenitur für feine Familien: die meiften nahgeborenen Söhne dieſes 
Adeld wurden nach Livland geſchickt, um dort Ehren und Güter zu erwerben. Biol. 
Dtto dv. Höpel, Borrede zu Thomas Horner in: Script. rer. livon. II. 877. 
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gelt hatten. Alle überfhüffige Kraft war in rubmlofen innern Käm⸗ 

pfen vergeudet worden, einem äußern Feinde gegenüber hatte Livland 

faft immer eine matte Rolle gefptelt: jebt zum erften Mal ging es 

als Sieger aus einem ſchweren Kampfe hervor, ald Sieger über eine 

große, mächtig heranwachſende Militairmacht. 

Durch das Bündnig der Ruffen mit Dänemark und durch die 

Entwaffnung Schwedens unter Sten Sture, von der wir oben fpra- 

chen, fhien Livland ohne alle Bundesgenoſſen ganz den ehrgeizigen 

und-rachfüchtigen Plänen Iwan's preiögegeben. Plettenberg erfannte 

fehr wohl die Gefahr feiner Lage und fah fich in der Nähe und in der 

Ferne nad Unterftügung um. Die nächſte und natürlichfte Hülfe 

follte wohl aus Preußen kommen; wir willen aber, in wie elender 

Geldnoth Tiefen fich befand, und da nun gar der geplagte Mann im 

J. 1497 auch noch dem Könige von Polen gegen die Türken folgen 

follte, fo war er gar nicht im Stande, irgend etwas Bedeutendes für 

Livland zu thun, denn feine ohnmächtigen Briefe an den Nömifchen 

König, an den Papft, an Diefen und Jenen verloren fich erfolglos in 

den betreffenden Archiven. Auch die Hanfeftädte waren vergeblich an- 

gegangen worden. Es waren zwar Gefandte von fiebzig deutfchen 

Städten mit denen des Hochmeiſters und Alerander’d von Lithauen 

nah Moskau gereift, um die gefangenen neunundvierzsig Kaufleute, 

fofern fie noch am Leben waren, zu befreien. Diefes gelang ihnen denn 

auch; dad Vermögen derfelben aber wurde nicht herausgegeben und 

der Handel der Hanfe mit Nowgorod war zerftört und wurde gänzlich 

aufgegeben. Im J. 1498 unterhandelten noch einmal Gefandte des 

Drdendmeifterd zugleich mit Sendeboten der Städte Lübeck, Reval 

und Dorpat zu Narwa mit den Ruflen. Man konnte fich nicht eini- 

gen, und ald die Rufen gar in der Nähe Krieggmannfchaft zuſam⸗ 

menzogen, entwichen mistrauifch die deutfchen Abgefandten. 

Auch auf den Reihstagen in Deutfchland fuchte Plettenberg 

Hülfe gegen den Neichöfeind. Die fehmwerfällige, verroftete deutſche 

Neichdmafchine kam natürlich zu feiner energifhen Bewegung. 
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Maximilian im Namen der deutfchen Stände ſchrieb zwar am 17. Au⸗ 

guft 1495 vom Reichötage in Worms an die Herzöge Magnus und 

Balthafar von Meklenburg und trug denfelben auf, gegen den furcht⸗ 

baren Muskowitter zu Felde zu ziehen, verfprach ihnen dafür Gottes 

Lohn, auch Lob und gut Gericht vor der Welt. In ihrer Antwort an 

den Kaifer theilten die Herzöge demfelben einige geographifche und fta- 

tiftifche Notizen über ihr Berhälinig zu Lioland und Rußland mit und 

damit war die Sache zu ewiger Ruhe gelegt‘). Ob der Reichötag zu 

Lindau im J. 1497, wo Plettenberg feine Sache wieder angebracht 

haben foll, überhaupt etwas und was er gethan, erfahren wir gar 

nicht. Der Papſt erließ eine Aufforderung an die Hanfeftädte, fi 

Livlands anzunehmen ; das Kreuz aber gegen Rußland predigen zu 

laflen, wie Plettenberg gebeten, fand er nicht für gut. (Inder 2370 

und 80.). 

Während all diefe Unterhandlungen Plettenberg's erfolglos blie- 

ben, fielen die Ruffen mit einem großen Heere von Narwa aus ind 

lioländifche Gebiet ein und vermüfteten nicht nur Eſthland, fondern 

fiebzig Meilen weit auch die Stifte Dorpat und Riga auf die ſchreck⸗ 

lichfte Weife. Die deshalb nach Rußland gekommenen Tivländifchen 

Gefandten aber wurden ohne Weitereö gefangen genommen und reite- 

ten fih vor dem Galgen nur durch die Flucht. (Ind. 2400.) ept 

kamen die livlaͤndiſchen Stände auf einem Landtage dahin überein, 

dag man unter allen Umftänden einen Krieg gegen den graufamen 

Rahbarn wagen müſſe. Plettenberg machte nochmals Berfuche, Bun⸗ 

desgenofjen für den nunmehr unvermeidlichen Krieg zu gewinnen und 

diesmal fchien es ihm auch befler zu gelingen. 

Der Prinz Friedrich von Sachſen, der im J. 1498 an Tiefen’d 

Stelle zum Hochmeifter gewählt worden war, ohne daß er vorher Or⸗ 

dendritter gewefen , fonnte freilich auch jept feine Hülfe leiſten, da er 

dem Könige Johann Albrecht von Polen ohne alles Recht den Hul- 

1) Bon Bunge hat die intereffanten Schreiben aus dem meklenburgiſchen Ars 

Hiv bernorgezogen und diefelben im Archiv IV. 58. abdruden laſſen. 
v. Rutenberg, Geſch. dv. Oſtſeeprovinzen. II. 18 
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digungseid verweigert hatte und ebendeöhalb von einem Kriege mit 

Polen bedroßt war. Ja er war naiv genug, der Bitte Plettenberg's 

um Unterftügung gegen die Ruflen, die no an Tiefen‘) ergangen 

war (Ind. 2340 u. 41.), die eigene Bitte an Plettenberg um Unter- 

ſtützung gegen die Polen (Ind. 2439.) entgegenzufegen, und wäre 

ohne Zweifel im 3. 1501 von Johann Albrecht durch Waffengewalt 

zur verweigerten Huldigung gezwungen worden, wenn diefer König 

nicht in Thom, wohin er eben den ungehorfamen Hochmeifter befchie- 

den hatte, am 17. Juni diefed jahres geftorben wäre. 

Dagegen gelang es Plettenberg, mit Johann , dem Könige der 

feit 1497 wieder unirten flandinavifchen Reiche, am 25. November 

1499 ein Bündniß gegen Rußland zu verabreden, nach welchem Fein 

Theil ohne Zuſtimmung ded andern einen Krieg anfangen oder einen 

Frieden eingehen follte (Richter II. 234.). Auch gelang es ihm, mit 

Iwan's eigenem Schwiegerfohn,, dem Großfürften Alerander von Li- 

thauen, am 21. Januar 1501 ein Bündniß auf zehn Jahre abzu- 

ſchließen, während welcher Zeit einfeitig fein Waffenſtillſtand mit dem 

Zaaren gefchloffen werden follte. In diefem 3. 1501 fand denn 

auch Plettenberg volllommen gerüftet da, um den Krieg ind Land des 

gemeinfchaftlichen Feindes zu tragen, ja diefer Krieg hatte bereits da- 

mit begonnen, daß in Dorpat zweihundert ruffifche Kaufleute waren 

gefangen genommen und audgeplündert worden. Im enticheidenden 

Augenblid fand der Landmeifter ſich aber doch wieder ganz allein und 

blos auf feine eigene Kraft und feinen eigenen Geift gewiefen. Johann 

von Dänemark hatte nämlich im 3. 1500 in der Schlacht von Him⸗ 

migftedt, von der wir oben fprachen, die Blüthe feiner Ritterfchaft und 

in Folge diefer Schlacht auch fein Königreich Schweden wieder ver 

loren, und Alexander wurde durch den Tod feines Bruderd im Juni 

1501 plöglic auf den polnifchen Thron berufen und mußte fofort nad 

Warfchau reifen, um von diefem Throne Befig zu nehmen. 

1) Ziefen hatte in diefer Angelegenheit feinen oberften Kompan, Werner von 
Drachenfels, nach Livland gefendet. 
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So zog denn Plettenberg, nur von den livländiſchen Bifchöfen 

unterftüßt, in den lebten Tagen des Auguftd 1501 mit nur 4000 Rei- 

jigen und einer tüchtigen Anzahl von Landöfnechten und Bauern und 

mit einer guten Artillerie von Bellin aus gegen ein ruffifches Heer, 

das in den Ehronifen auf 40000 Mann angegeben wird. An der 

Siriga, zehn Meilen von Iſenburg, trafen die beiden Heere auf ein- 

ander: Plettenberg's Kriegskunſt und gut bedientes Geſchütz trug mit 

nür geringem Berluft von feiner Seite über den rohen Muth der Ruf 

fen und Tataren einen volllommenen Sieg davon; er verfolgte den 

Feind drei Meilen weit, nahm ihm feinen Nachtrab und viele Beute 

ab, verwäftete dad Land weithin und plünderte und verbrannte die 

Burgen Oſtrowa, wo (nad Karamfin) allein 4000 Menfchen erfchla- 

gen wurden, Krasnowa und Iſenburg“). Er hätte feinen Sieg auch 

wohl noch weiter verfolgt, wenn nicht aus Mangel an Salz und in 

Folge feuchter Herbftwitterung und unvorfichtigen Genuffes von rohem 

Obſt eine verderbliche und anftedende Ruhr unter der Mannfchaft 

ausgebrochen wäre, von welcher auch der Landmeiſter felbft ergriffen 

wurde. Er mußte fih nunmehr eiligft zurüdziehen und wurde 

krank nach Bellin gebracht, während die Söldner fich theils verliefen, 

theils auf die andern feften Schlöffer verteilt wurden. Der Erzbiſchof 

Michael Hatte immer treulich neben Plettenberg ausgehalten und war 

auch gefund nach Livland heimgefehrt. 

Sobald die Rufen inne geworden waren, daß das livländifche 

Heer ſich aufgelöft hatte, fielen fie, nachdem fie die fpäter ind Feld ge 

1) So erzählt Ruffow die friegerifchen Begebenheiten des J. 1501, fo auch 

Hiärn und Kelch, die ihm zunächſt gefolgt find, fo endlich die ruffifchen Annalen und 

Karamfin. Später hat man die eine Schlacht in zwei Schlachten gefpalten, von 
denen die eine an der Siritza, die andere bei Maholm zwifchen Narwa und Weſen⸗ 

berg vorgefallen fein fol. Vergl. Richter II. 434. Uns aber fcheint dad Zeugniß 
Ruſſow's, der den Begebenheiten am nächften ftand und viele Männer gekannt haben 

muß, die an dem Kriege Theil genommen, das zuverläffigfte zu fein. Auf die Votiv- 
firhe, die Plettenberg am Orte der Schlacht bei Maholm gebaut haben fol, ſetzen 

wir wenig Gewicht. Hätte fie dort geftanden, fo würde der geborene Efthländer Ruf- 
ſow fie ficher gefannt und ihrer Erwähnung gethan haben. 

18* 
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rüdten Lithauer am 14. November bei Mftifflam aufs Haupt gefchla- 

gen, fofort in Livfand ein und machten einen furdhibaren Rachezug 

durch das unglüdliche Land. „Sie haben das ganze Stift Dorpat, 

einen Theil des Erzſtifts und den öftlichen Theil von Efthland alfo 

verheert und verdorben, daß ed unmöglich ift zu befchreiben, und haben 

an Frauen, Jungfrauen und jungen Kindern fo gehandelt, daß man 

von den Türken niemals dergleichen gehört hat." Bierzigtaufend Men⸗ 

ſchen follen unter dem Schwerte der Ruffen umgelommen oder von 

denfelben ald Gefangene mit fortgefchleppt worden fein. Eine auser⸗ 

lefene Schaar, welche der Bifchof von Dorpat und die Ritter von 

Harrien und Wierland ind Feld ftellten, wurde am 24. November 

von dem ruffifchen Feldherrn Schtſchenja zurückgeworfen; ein Angriff 

des Fürften Obolindfi auf Helmet aber mit ftarfem Berluft der Ruffen 

zurüdgeichlagen. Da diefe fein Belagerungdgefchüg mit ſich führten, 

fo zogen fie, nur rauchende Trümmer binter fih laſſend, vor Weih- 

nachten 1501 nah Rußland zurüd. Als Plettenberg, von feiner 

Krankheit genefen, wieder ins Feld rücken wollte, waren die Ruſſen 

ſchon fort; er verbat fih darum jebt (Inder 2491 und Poigt IX. 

290.) die Hälfsmannfchaft, welche der Hochmeifter ihm zufenden wollte. 

Dem Komthur von Reval aber gelang ed (Ind. 2469.), im Mär; 1502 

fechzehnhundert geharnifchte Ruſſen, meift Bojarenföhne, in der Ge⸗ 

gend von Jamburg in die Flucht zu fchlagen. Zweihundert blieben 

todt auf dem Plape, die andern verfolgte der Komthur bis Jamburg 
und verkrannte auf dem Rüdzuge die Vorftadt von Jwangorod. Auch 

der Landmarfchall erfocht, wie er am 22. März aus Noffitten berichtete, 

um dieſelbe Zeit einige Bortheile über die Nuffen. Aber die ſchwachen 

Siegestöne aus Jamburg und Roffitten verloren ſich in dem allge 

meinen Schmerzensſchrei über die ſchreckliche Verwüſtung des Landes). 

1) Die Urkunden im Inder Nr. 2457 und 2459—2462 beſtätigen in allen 

weſentlichen Stüden die Erzählung Ruſſow's; nur hat diefer irrthümlich den Ver⸗ 

wüjtungdzug der Ruffen in den Februar 1502 gefept, während er vor Weihnachten 
1501 flattfand. Beſonders zu vergleichen ift Richter II. 234—236. 
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Piettenberg’d Lage war im Frühjahre 1502 fo, daß ein gewöhn- 

licher Menſch an allem glücklichen Erfolge hätte verzweifeln müffen, 
denn er fand fich in einem verwüfteten Lande ohne Heer, ohne Gelb, 

ohne Bundesgenoffen und wurde in der Außerften Noth felbft von den 

livlaͤndiſchen Bifchöfen und von den efthnifchen Rittern verlaffen. Jene 

wollten ihm, wie wir aus einem Berichte der nach Livland gefchickten 

Komthure von Ragnit und Memel (Ind. 2467.) erfehen, nach dem 

unglüdlichen Ausgange des Feldzuged von 1501 nicht mehr folgen; 

und die ftolzen Ritter von Harrien und Wierland fprachen offen davon 

(Richter I. 236.) , daß fie fich einen andern ftärfern Herrn fuchen 

wollten. Der Ordensbaum hatte hier fo wenig wie in Preußen irgend 

tiefere Wurzeln getrieben, bid ind Herz der Untertbanen reichte nicht 

eine einzige: jeder Sturm drohte ihn umzuftürzen ! 

Im Unglüd aber zeigte Plettenberg feine Größe. Ex verzweifelte 

nicht in der verzweifelten Lage. Er verfchaffte fih Geld, indem er die 

in Preußen gefammelten Ablaßgelder auf feine Bitte vom Papſte er- 

hielt; er brachte die Stände von Livland dazu, daß fie fih im Sommer 

1502 alle wieder gegen den graufamen Feind rüfteten ; er erhielt auf 

neue Bitten an den Hochmeifter von diefem 200 Söldner?) zugefchidt; 

er erneuerte (Inder 2484 u. 85.) dad Bündnig mit dem nunmehrigen 

Könige. Alerander von Polen und wußte Dänemark, das fich nach dem 

Berlufte der Schlacht von Himmigftedt wieder dem Zaaren genähert 

und ihm (Ind. 2414.) eine Gemahlin geliefert hatte, wenigſtens in 

Unthaͤtigkeit zu erhalten. 

Plettenberg wollte die ungünftige Rage, in welcher fich eben der 

Zaar befand., da er zugleich von Polen, von den Tataren und Mol⸗ 

dauern angegriffen war, benugen und rüdte im Auguft 1502 mit 

1) Die Zweihimdert, welche der Komthur Nikolaus von Bord nach Livland 
führte, waren freilich von der Art, daß man (Boigt IX. 295.) für nöthig erachtete, 

die Bevölkerung der Orte, durch melde fie kommen follten, überall zu verwarnen: 
fie möchten ihre Hühner, Gänſe und überhaupt alle leicht bewegliche Gegen⸗ 

flände vor den zweihundert Helden in Sicherheit bringen. Sie feheinen mit Fall- 

ſtaff s berühmten Rekruten eine Familien Aehnlichkeit gehabt zu haben. 
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einem verhältnigmäßig fehr geringen Heere in Rußland ein!) und ges 

ade auf Pleskau, das er belagerte. Durch zwei ruflifche Gefangene 

erhielt er genaue Kundfchaft über die Größe und Stellung der ruffifchen 

Macht, die herangezogen fam; er hob die Belagerung von Pleskau 

auf und ging derfelben entfchlofen entgegen. Die Führer des rufe 

fiſchen Heeres , deſſen Stärfe auf 90000 Mann angegeben wird, die 

Fürften Schtfchenja und Schuiski, hielten ed nicht der Mühe werth, 

den Deutfchen eine regelmäßige Schlacht zu liefern, fie dachten viel- 

mehr den fchwachen Feind zu umzingeln und zu erdrüden, „ihn vor 

fi wie das Vieh nah Moskau zu treiben“ und dann ohne Weiteres 

von dem wehrlofen Livland Beſitz zu nehmen. Am 13. September, 

dem Tage vor Kreuzerhöhung , trafen die beiden Heere am See Sino» 

fin auf einander. Plettenberg mußte jebt fiegen oder mit feinem 

Staate zugleich untergehen. Er betete mit frommer Ergebung in den 

göttlichen Willen, er gelobte nach gervonnenem Siege eine Pilgerreife 

nach Serufalem , er hielt eine feurige Anrede an fein Heer, dem auch 

nur die Wahl zwiſchen Sieg und Tod blieb, und nahm die ihm ange 

botene Schlacht an. Bald wendete er fi feitwärtd wie zur Flucht. 

Die Rufen flürmten wild heran, theil® um fich des Gepädes der 

Deutfchen zu bemädhtigen, theild um ihnen den Rüdzug abzufchneiden. 

In diefem Augenblid aber eröffnete das wohl aufgeftellte und wohl 

bediente Geſchũtz der Linländer ein furchtbares Feuer gegen die in Un⸗ 

ordnung heranftürmenden Ruſſen und richtete namentlich durch Ket⸗ 

tenfugeln (Fabricius ©. 77. in Scriptores rer. liv. I1.462,) eine fo 

ungeheure Berwüftung in den ruffiichen Reihen an, daß diefelben bald 

in die größte Unordnung geriethen. Pfettenberg felbft, ganz von 

Feinden umringt, fol fi dreimal durch diefelben durchgehauen haben 

1) Auf die Zahlen der Streiter darf man bei fo unbeflimmten Nachrichten wenig 

Gewicht legen. Die Zahl der Neifigen wird in den verfchiedenen Quellen von 2000 
bis 7000 angegeben. Eine wichtige Quelle für den Feldzug von 1502 ift ein Bericht 

des fpätern kaiſerlichen Botſchafters am Hofe zu Moskau, ded Baron von Herber- 
flein in: Scriptores varii rerum moscov. Frankfurt 1600. 
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und eilte mit ſeinen geharniſchten Reitern dem Fußvolk zu Hülfe, 

welches durch den Verrath eines Braunſchweigers, Namens Hammer⸗ 

ſtäͤdt'), in große Gefahr gerathen war. Dieſer nämlich wollte dem 

fhwerverwundeten Yahnenträger Schwarz feine Fahne abnehmen und 

hieb ihm, da er fich Dagegen wehrte, die rechte Hand, in welcher er die 

Sahne hielt, ab. Schwarz fol fie darauf mit der linken Hand und 

mit den Zähnen feftgehalten haben, bis feine Kräfte fchwanden. Dann 

erfaßte fie Hammerftädt und führte 400 Mann in die Reihen der Ruf 

fen hinein, wo fie niedergemacht wurden?). Dennoch mar der Sieg 

der Deutichen nach wenig Stunden entfchieden. Die Ruſſen follen 

40000 Mann, d. h. fehr viel Menſchen, verloren haben, der Verluft 

der Linländer war, mit Ausnahme jener 400 Mann, fehr gering ?). 
Bon den livländifchen Rittern waren neben Schwarz nur zwei Brüder 

Bernauer geblieben. Im euer des Kampfes und in der Begeifterung 

der Andacht glaubte Plettenberg während der Schlacht die Geftalt der 

heiligen Jungfrau felbft gefehaut zu haben: er befahl, zur Erinnerung 

an diefen Tag und an feine wunderbare Rettung den 13. September 

für alle Zeit ald einen Feſttag in Livland zu feiern und ließ fpäter 

eine Goldmünze im Werth von zwanzig Dukaten prägen, auf welcher 

die heilige Jungfrau, wie fie ihm in der Schlacht erfchienen, abgebil- 

det war. 

Plettenberg verfolgte diesmal die Ruſſen nicht, fondern blieb drei 

Tage auf der Wahlftatt und kehrte dann mit reicher Beute im Triumph 

und in guter Ordnung nad Livland zurück“). Die Ruſſen hatten 

durch die Niederlage bei Pleöfau einen folchen Refpekt vor der deutfchen 

1) Er foll der natürliche Sohn eined Herzogs von Braunschweig gemwefen fein. 
2) Diefe Fahnenepiſode ſtammt nur von Herberftein , der den Berrätber Ham- 

mertädt am Hofe zu Moskau ſelbſt gefehen haben will. 
3) Rad der Erzählung von Bredenbach (Archiv I. 172.) blieben 100000 Ruſ⸗ 

fen, die Tivländer aber Hatten nur einen Todten. Bredenbach ſcheint ald Model 
für viele Kriegsbülletind der neuern Zeit gedient zu haben. 

4) Gr hatte alfo endlich auch eingefehen, daß es bei.Kriegdunternehmungen 
nicht auf Rauben und Brennen, fondern auf militairifhe Difcipfin ankommt. 
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Schaar!), die fie nun wieder „die eiferne* nannten, befommen, daß der 

Zaar, freilich noch mit grollender Miene, auf Friedensunterhandlungen 

mit Livland einging. Zuerft wurde mit Pleskau (Inder 2497.) ein 

Waffenftillftand auf fechd Jahre gefchloffen, nad) welchem den in Dor- 

pat verhafteten ruſſiſchen Kaufleuten Freiheit und Vermoͤgen zurückge⸗ 

geben wurde und die Pledfauer nur an ihrem Ufer des Peipus fifchen 

durften. Am 7. Januar 1503 aber fendeten die livländifchen Stände 

eine Gefandtfchaft nach Moskau und Hier wurde im Auguft auch der 

Hauptfriede in 54 Artikeln, ebenfalls auf ſechs Jahre, abgefchloffen ?). 

Das Inftrument dieſes Friedens ift verloren gegangen , e3 ſcheint den 

Livländern nicht fehr günftig gewefen zu fein, denn der Biſchof von 

Dorpat mußte einen, freilich fehr unbedeutenden, Glaubenszins an 

Wachs und Honig an Nupland entrichten und den Bau einer griedie 

ſchen Kirche in Dorpat geftatten, während die livfändifchen Gefangenen, 

vermuthlich von dem Berwüftungszuge im 5. 1501, nicht heraudger 

geben wurden. Am 25. März 1508 wurde vom Zaar Waflil Iwan⸗ 

nowitſch, der feinem Vater im J. 1505 auf dem ruffifchen Throne ger 

folgt war, ein neuer Friede auf vierzehn Fahre abgefchloffen, in Folge 

deſſen nunmehr die Gefangenen, die jegt noch am Leben waren, nad 

Livland zurüdgefchidt wurden. Diefer Friede wurde am 1. September 

1517 auf neue zehn Jahre und endlich im 3. 1531 wieder auf zwan⸗ 

zig Jahre verlängert. Im J. 1533 beftieg der Zaar Iwan II., der 

Graufame, den ruffifchen Thron, den wir fpäter in der livländifchen 

Gefchichte näher werden kennen lernen. — Bergl. Richter II. 240, wo 

1) Das Fußvolk in der Schlacht bei Pleskau führte Thieß v. d. Rede. Im 
fiebzehnten Jahrhundert (Mirbach Kur. Briefe I. 77.) zeigte man noch in Neuen- 
burg den eifernen Handſchuh, den er in jener Schlacht getragen. 

2) Zu feierlichfter Vollziehung der Verträge mit den Ruffen fommt neben dem 
Kreuzküffen auch dad Hauptichlagen vor. Dieſes fcheint darin beftanden zu haben, 

daß man fich in demüthiger Stellung auf die Kniee warf und dabei die Stirn auf den 
Fußboden aufihlug. Es ift davon noch die tiefe Berbeugung bed gemeinen Ruffen, 
der fogenannte Boflan, übrig. Arndt ©. 177. — Befonders heilig war den Ruf» 
fen der Bart. Das Zupfen an ruffifchen Bärten wurde darum beſonders ſtrenge ver» 
yont. Amdt ©. 184. 
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alte diefe Friedensſchlüſſe und nebenbei auch die des Hochmeifters und 

Polens mit Rußland fehr vollftändig angegeben find. 

Die eine Heldenthat bei Pleskau hatte dem livländifchen Stante 

noch fünfziajäßrige Dauer, hatte ihm fünfzigjährigen Frieden erfämpft. 

Das zur volllommenften Unnatur ausartende Dafein des Ordens 

wurde dadurch auch, und freilich nicht zum Glüd des Landes, um ein 

halbes Jahrhundert länger gefriftet; Dagegen war die Rettung und der 

lange Friede des Deutfchen Staates an der Dftfee in allen andern 

Beziehungen von der Höchften Wichtigkeit und hat auf die ganze fol 

gende Gefchichte des europäifchen Nordens, in welcher die Oftfeepro- 

vinzen faft immer das Objekt der friegerifchen Kämpfe bildeten, den 

entfchiedenften Einfluß gehabt. Ohne den Sieg bei Pledfau wäre der 

fivländifche Staat fhon im Beginn des fechzehnten Jahrhunderts von 

den Ruflen, die damals afatifche Barbaren waren, zertreten, jede 

Spur abendländifcher Kultur und germanifhen Weſens audgerottet 

worden. Während des langen Friedens konnte die Reformation in die 

Oftfeeländer hineindringen, fonnte ungeftört den geiftigen und den 

damit verbundenen politifchen Kampf durchfämpfen, konnte endlich dem 
deutfchen Leben an der Oftfee für alle Zeit das germanifche Siegel mit 

der Devife: Innigkeit und Wahrheit, aufdrüden, das in allen Stür- 

men der fommenden Zeit heilig und unverlept ift bewahrt und erhal» 

ten worden, und das unter dem Namen Proteſtantismus feitdem im 

Banzen und Großen die germanifche Welt von der romanifchen 

und flavifchen trennt und unterfcheidet. 

Der lange fünfzigjährige Friede hatte auch die weitere wichtige 

Folge, daß die deutfchen Oftfeeprovingen nad) der Mitte des ſechzehn⸗ 

ten Jahrhunderts, als fie ihre Selbftändigfeit nicht länger mehr be- 

haupten konnten, nicht unmittelbar an den innerlich mächtigften der 

Nachbarn, an Rußland, fondern zuerft an das um dieſe Zeit mächtig 

gewordene Polen, dann an das in begeifterter Kraft ſich erhebende 

Schweden, an Rußland aber dann erft fielen, als diefes durch ‘Peter 

d. Gr. aus afiatifcher Barbarei zu europäifcher Kultur herübergeführt 
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wurde, zum Theil ſchon herübergeführt war. Peter achtete das deutfche 

Weſen und die deutfche Kultur in den Oftfeeländern,, er erfannte mit 

feinem hellen Blick, daß die baltischen Deutfchen ein wichtiges Bermitt- 

lungsglied zwifchen der rohen und urfprünglichen Kraft feiner Ruſſen 

und der Kultur des Abendlanded werden könnten, ja er wählte fich 

eine deutfch-Tivländifche Gemahlin, welcher er fterbend das Scepter 

feiner Staaten in die Hand gab, Linland hatte mit Muth für feinen 

Glauben und feine Rationalität gegen die polnifchen Sefuiten ge 

kämpft, Glaube und Nationalität erftarkten dann unter ſchwediſcher 

Hoheit und beide wurden fpäter von allen ruffifchen Herrfchern aner- 

fannt und befchügt. Während Lin- und Eſthland von den mächtigen 

Staaten ded Oftend auf breiten Bahnen der Gefchichte mit fortgegogen 

wurden, wandelte Kurland, faft unbemerkt, unter angeftammten deut⸗ 

fhen Füriten auf fchmalem Pfade der Gefchichte durch beinahe dritter 

halb Jahrhunderte, entwickelte fich in rohem, aber ächt deutſchem Klein⸗ 

leben auf ganz eigenthümliche und originelle Weife und wurde in die 

gewaltige ruffifche Strömung erſt mit hineingezogen, als die große Ka- 

tharina abendländifche Sitte und Bildung, aber leider! auch verderb- 
liche Eorruption, die ald furchtbares Unkraut dad ganze ruffifche Leben 

zu überwwuchern droht, mafjenweife in ihr unermeßliches Reich gepflanzt 

hatte. Seitdem wandeln die drei deutfchen Schweftern wieder Hand 

in Hand mitten durch das ruffifche Leben und bewahrten fich deutfche 

Sitte und Sprache, deutfche Innigkeit und Wahrheit bis auf den 

heutigen Tag. 
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1502—1520. 

Herzog Friedrih von Sachſen Hochmeiſter. Cr verweigert die Huldigung. Das Näuber- 
unmwefen in Preußen. Friedriche Tod. Gine Wallfahrt nah Serufalem. Plettenberg 
deutſcher Neihsfürft. Die Eifenprobe. Rigas Verhältniſſe. Die Tivlänbifchen Bis: 
tkümer. Der Erzbifhof Linde. Die Leibeigenen, die Geiftlichkeit und der Orden. Die 
eingemauert gefundenen Gerippe. Schilderungen der livländifchen Sitten nah Ruſſow. 
Die Hochzeiten des Adels und der ſtädtiſchen Bürger. Das Vogelſchießen. Andere 
Beluftigungen in den Städten. Neue Bilarien in Kurland. 

Während Plettenberg den Orden in Livland aus tiefem Verfall 

noch einmal zu neuem Anfehen erhob, ging der Orden in Preußen mit 

raschen und unaufhaltfamen Schritten dem Berderben und der Auf- 

löfung entgegen. Der Herzog Friedrich von Sachfen war im 3. 1498 

als faum fünfundzwanzigjähriger Jüngling mit dem ganzen gewöhn- 

lichen Leichtfinn feiner Fahre und feiner Stellung an die Spike des 

Drdend getreten, indem er ald Hochmeifter eine eitie und leidlich ver⸗ 

gnügliche Rolle in der Welt zu fpielen gedachte. Er mußte aber bald 

ertennen, daß ein Hochmeifter um diefe Zeit über fehr wenig Rofen 

und über fehr viel Dornen wandelte, und daß die Lage eined nachge⸗ 

bormen Prinzen in Deutfchland noch viel mehr Annehmlichkeiten bieten 

fonnte, ald die Stellung eines Hochmeifterd ohne Macht und befonders 

— ohne Geld. Vor allen Dingen ging Friedrich von dem Grundge 

danken aus, daß er um jeden Preis dem Könige von Polen die Hul- 

digung, welche, wie wir wiflen, durch den ewigen Frieden zu Thorn 

jedem Hochmeifter zur Pflicht gemacht war, verweigern muͤſſe. Ihm 

ſchien das Niederfnien vor dem Könige von Polen für einen deutfchen 
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Fürftenfohn eine durchaus unbequeme und unmürdige Stellung zu 

fein, er erfann darum alle möglichen Ausflüchte, Verzögerungen und 

Berbinderungen, um der verhaßten Huldigung aus dem Wege zu 

gehen. Bei diefem fchlauen und unredlichen Verfahren wurde er be 

fonderd durch einen zweimaligen Thronmwechfel in Polen unterftügt, 

denn auch der König Alerander, den wir ald Großfürſten von Lithauen 

tennen lernten und der feinem Bruder Johann Albrecht gefolgt war, 

ftarb fhon nach kurzer Regierung im $. 1506, und ihm folgte fein 

jüngfter Bruder Sigidmund I., unter deffen Regierung Polen fi zu 

bedeutender Macht erhob. Als Sigismund mit drohendem Ernſt die 

Huldigung forderte, reifte Friedrich, der ſich, obgleich er ſchon Hoch⸗ 

meifter war, vom Papfte (Boigt IX. 332.) auch zum Coadjutor des 

Erzbifchofs von Magdeburg hatte ernennen laſſen, am 26. Mai 1507 

(Ind. 2538.) mit folcher Befchleunigung nach Deutfchland ab, daß er 

erſt auf der Reife, in Preußiſch Mark und Marienwerder (Voigt IX. 

337.) eine Regentfchaft, die aus zwei Bifchöfen und zwei Ordensge⸗ 

bietigern beftand, für den Ordensſtaat ernannte. Im Mär; vorher 

war er mit Plettenberg in Memel zufammengetroffen , hatte dort in 

lauter nichtöfagenden Phrafen ein Bündnig mit Livland verabredet 

(Boigt IX. 334.), nebenbei auch mit Plettenberg beſchloſſen, dad Or⸗ 

densgeſetzbuch, blos weil es in mancher Laien Hände gefommen, er 

neuern und zum Theil verändern zu laflen. So fehr fcheute man jeden 

fremden Bli in das innere Leben des Ordens! — 
Zu Friedrich's Zeit hatte das Näubermwefen in Preußen, das fich 

feit dem Kriege dort feftgefett,, die weitefte Ausdehnung und den 

hoͤchſten Grad der Verwilderung erreicht. Der König Sigismund be 

klagte fih, da auch ‚die polnifchen Grenzländer viel darunter litten, 

bitter darüber in jedem Schreiben an die Regentfchaft und drohte mit 

um fo firengern Strafen, al er wohl wußte, daß die Ordensbeamten 

felöft die Räubereien begünftigten. Die Regenten erlaubten fich die 

dreifteften Zügen, die von Voigt als lauter heilige Wahrheiten behan- 

delt werden: fie leugneten glattweg, daß es überhaupt Räuber in 
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Preußen gebe, noch viel mehr, Daß der Orden fie begünftige, und er» 

liegen auch, um Sigiömund zu beſchwichtigen, firenge Geſetze gegen 

die Räuber, die aber Niemand befolgte und befolgen follte. An an- 

dern Stellen — nur nicht dem Könige von Polen gegenüber — gibt 

auch Boigt felbft (IX. 357 u. 390.) dad Räuberivefen in feinem gan« 

zen Umfange zu ; wir wollen aber, um es ind rechte Licht zu fegen, hier 

noch eine Stelle aud: Schüß historia rerum prussicarum , wörtlich 

anführen. Diefer fchildert nämlich das Räuberwefen im Ordensſtaat, 

dad er mit eigenen Augen angeſehen, fehr ausführlich und ganz nach 

der Natur und fagt darüber (Blatt 452.) unter Anderm Folgendes: 

„Aus den Geſchichten, die fich bis zu dieſen Tagen begeben, ift wohl zu 

merken, daß diefe grauſame feindliche Uebung nicht aus der Räuber 

Macht und Vermögen hergefloſſen, fondern aus Rath, Angeben und 

Macht hoher Leute, die wir zu nennen gerne ſchonen wollten, wenn 

die offene That fie nicht meldete... .. Es ift befannt, daß bei dem 

Ritt, über welchen die Räuber find ereilet worden, etliche von des 

Herrn Hochmeifterd Hofdienern, Lehnleuten und Verwandten, auch 

etliche Pferde vom fürftlihen Hofe und von der Balga 2c. mit ge 

weſen find." Wir willen alfo fo gut, wie Sigismund es gewußt hat, 

daß alle Berficherungen der Regenten in Beziehung auf die Räuber 

Lügen waren, daß Diele vielmehr von den Ordensrittern begünftigt 

und unterftägt wurden, und dag viele Ordendritter felbft auch Räuber 

waren. Was aber die Ritter in Preußen zufammenraubten umd er- 

preßten, das legten fie in Deutſchland für fpätere Tage fruchibringend 

an, worüber der Deutfchmeifter (Boigt IX. 343. N. 3.) fehr interef- 

fante Mittheilungen machte. Der Ordenemarfchall Graf von Eifen- 

berg, ein Dann, der wohl ewas beſſer war, als feine rohe Umgebung, 

erflärte auch öffentlich: „Der Eigennup ift die Urfache der ganzen Zer⸗ 

rüttung unfered innern Weſens; durch ihn wird unfer Aller Ein- 

trat, Ehreund gemeine Wohlfahrt zerftört.“ Diefe Worte 

aber ſowie die damit verbundenen Vorfchläge des Ordensmarſchalls 
blieben beim Hochmeifter ohne alle Wirkung, ohne allen Erfolg. 
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Dem Hochmeifter gefiel es in Deutfchland fo wohl, daß er an 

eine Rückkehr nach Preußen gar nicht mehr dachte. Er lieh aus Preu- 

fen, was ihm dort das Liebfte geweſen: fein Silbergefchire, feine Zo⸗ 

beipelze, feine BernfteinBaternofter, feine Jagdhunde und Falten und 

„ein Stüd von unferd Herr Gotts Rod", nach Sachſen kommen und 

richtete fich auf dem Schlofle Weigenfee häuslich ein. Der Deutfche 

meifter war mit dem ganzen Aufenthalt des Hochmeiſters in Deutſch⸗ 

fand und mit den Reifen, die er durch Deutfchland machte, gar nicht 

zufrieden. Im Spätherbft 1507 follten die beiden Meifter zu Aus⸗ 

gleihung mehrerer Streitpuntte in Marburg zufammentreffen, der 

Deutfchmeifter aber blieb aus, weil er, wie der Hochmeifter fchrieb, 
„mit ſchwacheit feines Leybs ald nemlich mit den Franzoſen beladen 

war“'). Länger brauchen wir bier bei der erfolglofen Thätigfeit des 

Hochmeifters nicht zu verweilen. Um die Sitten, um die Lebensweiſe 

der Ordensbrüder und befonderd der Komthure kümmerte er fih — 

und wohl mit gutem Grunde — gar nicht mehr; fondern fah nur 

firenge darauf, daß Zölle und Abgaben pünktlich erhoben wurden, und 

daß die Rechnungen der Gebietiger ordentlich geführt waren und rich⸗ 

tig ftimmten. Nachdem er drei Jahre lang in Deutfchland vielerlei, 

aber doch fehr wenig gethan, ftarb er im. 1510, erft fiebenunddreißig 

Fahre alt, wie man fagt an der Wafferfucht, auf dem Schloffe Roch⸗ 

fig. Voigt fpricht pflichtfehuldigft auch von feinem Nachruhm, den 

er übrigens nur einem officiellen Schreiben des Herzogs Georg von 

Sachfen, eines Bruders des Hochmeifters, entliehen. Dem Geftorbenen 

folgte als Hochmeifter der Markgraf Albrecht von Brandenburg, durch 

deilen Hand dann der traurige und verächtliche Reſt ded Ordens in 

Preußen aufgelöft, Staat und Kirche diefes Landes aber in ganz neue 

Formen umgegoflen und von neuem Geifte belebt wurde. 

1) Einige Jahre früber, im 3. 1503, flarb der Erzbiihof von Gnefen, ein 
Bruder ded Königs von Polen. Schütz a. a. O. S. 402. fagt von diefem würdigen 
Prälaten: Wie er in Müßiggang, Freffen und Saufen allezeit gelebt Hatte, fo ward 
er auch endlic, von den Franzoſen aufgezehrt. 
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Wir wenden und nunmehr wieder zu Plettenberg zurüd. Gr 

hatte vor oder während der Schlacht von Pleskau der Jungfrau Maria 

dad Gelühde gethan, nad gemonnenem Siege eine Pilgerreife nach 

Jeruſalem zu machen. Als der Sieg wirklich gewonnen war, da hatte 

ex keine Luſt zu dieſer Reife und fühlte eine Förperliche Schwäche, welche 

ihm diefelbe ganz unmöglich machte. In folchen Fällen half die Geift- 

fichfeit gern. Er wurde von feinem Gelübde entbunden und durfte 

ftatt feiner einen Stellvertreter zum heiligen Grabe fenden. Er for 

derte die ältern Komthure auf, daß einer von ihnen die Pilgerreife 

unternehmen möchte, ed fand ſich aber, daß fie fämmtlich auch Arndt 

Hi. 177.) von großer Leibeöfhmachheit befallen waren, und ed war 

lange fein ftellvertretender Pilger aufzutreiben. Endlich erklärte der 

Komthur Rupert von Bellin: er wolle die Wallfahrt unternehmen, 

jedoch nur unter der Bedingung, daß er die Reife ald Gefandter und 

mit einer Begleitung von fünfzig Reitern machen dürfe. Der Land- 

meifter willigte in diefen Plan; und Rupert 309 im J. 1504 mit ftatt- 

lichem Gefolge, unter welchen fich auch der Ordensſyndikus Dionyfius 

Faber befand, zuerſt an den faiferlichen und päpftlichen Hof und von 

da mit guten Empfehlungsfchreiben an den Sultan Soliman ins hei- 

fige Land, von wo er nach verrichteten Gebeten und Geremonien glück⸗ 

lih nach Livland zurüdfam. Vergl. Dionysius Fabricius in Script. 

rer. liv. IH. 463, ' 

Diefe Wallfahrt foll fehr viel Geld gefoftet, aber auch fehr viel 

Geld eingebracht Haben, denn wahrfcheinlich durch den Gefandien 

Rupert find Derfügungen des Kaiſers und des Papftes erwirkt worden, 

die dem Orden fehr reiche Einnabmequellen eröffneten. Der Kaifer 

Marimilian ertheilte nämlich zu Brüffel am 13. September 1505 dem 

Orden in Livland ein Privilegium, wornach alle in livländifchen Häfen 

ein» und auslaufenden Schiffe einen je nach der Größe der Ladung bes 

ftimmten Pfundzoll zum Kampf gegen die Ruſſen entrichten follten’); 

1) Es findet fih übrigens (Ind. 2525 u. 26.) eine Gorrefpondenz zwiſchen 

Plettenberg und dem Hochmeifter darüber, ob man diefen Pfundzoll wirklich erheben 
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und diefer Derfügung traten am 10. Mai 1506 (Index 2533.) vier 

deutfche Kurfürften zu Oberweſel bei. Der Papſt aber erließ auf vor- 

bergegangene Unterhandlungen eine Bulle, durch welche zum Beften 

des Krieges der Livländer gegen die Ruffen der Derfauf eines Ablafies 

bewilligt wurde, welcher diefelbe Wirkung haben follte, wie der im 

Zubeljahr 1500 in Rom verkaufte; er hieß darum au: die Zubel- 

gnade (gratia jubilaei), Ein Drittheil dieſes Ablaffes, mit dem in 

Preußen und Deutfchland ein bedeutender Handel getrieben wurde, 

floß in die päpftliche Kaffe, vielleicht ein anderes Drittheil blieb an 

den Händen der Commiffarien und Unterhändler hängen, die Ein- 

nahme für den Orden ſcheint aber doch noch bedeutend geweſen zu fein. 

Denn Plettenberg wußte die Bulle gut auszubenten. Es ift und eine 

Schrift defielben vom 27. November 1506 in Häberlin’d analectis 

medii aevi p. 477. aufbewahrt worden, in welcher er die Stadt 

Soeft um die Erlaubnig des Ablaßverkaufes bittet, bei welcher Ger 

legenheit er von den Rufen, mit denen er Übrigens Damals fchon im 

vierten Jahre in Frieden lebte, eine ganz fchredliche Befchreibung 

macht, denn er fpricht von „ungehuren,, verbolgen , Tetterfchen und af 

gepneden (ungeheuren, grimmigen, ketzeriſchen und abgefchnittenen) 

Ruſſen, die den Orden in die „utterfte Sware Not (äußerfte Schwere 

noth) bringen. 

Sehr intereffant ift das mechfelvolle Verhältniß Plettenberg’3 

zum dentfchen Reich. Wir wiſſen, daß er vor Ausbruch des Krieges 

mit Rußland ald Unterthan des deutfchen Reiches fich Die Hülfe deflel- 

ben erbeten, daß er aber feine Art von Unterftühung dorther erhalten 

hatte. Er mag auch fchon damals daran gedacht haben, ſich vom Hoch» 

meifter gänzlih unabhängig zu machen, denn auf dem Reichötage zu 

Augsburg (Gadebufch II. 256.) wurde befchloffen, daß der Hochmeifter 

und Plettenberg (diefer nach dem Beifpiel feiner Vorgänger Borch 

fol. Die einlaufenden fremden Schiffer ſahen mit eignen Augen, daß c3 gar keinen 
Krieg mit Rußland mehr gab. Plettenberg fchämte fih darum wohl, dieſe Kriegs⸗ 
fleuer von ihnen zu erheben. 
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und Loringhofen) das was fie in Preußen und Livland befäßen , nebft 

den Regalien, gleich den andern Reichöfärften, vom Römifchen Könige 

und Reiche zu Zehn erhalten follten. Dieſes ift denn wohl auch ge- 

ſchehen, und ‘Plettenberg wurde feit Diefer Zeit und namentlich in den 

ruſſiſchen Friedensvertraͤgen auch Fürſt oder Fürſtmeiſter genannt. 

Sobald aber Plettenberg die Ruſſen beſiegt und fürs Erſte nichts mehr 

von ihnen zu fürchten hatte, fo änderte ſich gänzlich ſeine Geſinnung 

gegen dad Reich und er fuchte fih nun auf alle Weife von dem Ver⸗ 

bande mit demfelben loszumachen. Schon im 3. 1507 verbot er ftreng 

jede Appellation von den einheimifchen Gerichten an die ausländifchen 

Fürften oder an die Meichögerichte ‘). Died war für Privatperfonen 

wohl auch fchon früher verboten gewefen, war aber nicht befolgt wor- 

den ; und daß die verfhiedenen Landeöherren und die einzelnen Stände 

fi immer und immer Tlagend bald an den PBapft, bald an den 

Kaiſer, bald an die Reichögerichte und bald felbft an andere benadh- 

barte Fürften gewendet hatten, dad willen wir nur zu gut aus dem 

ganzen Derlauf der livländifchen Geſchichte. Im 3. 1512 wurde das 

ganze deutfche Reich in zehn Kreife getheilt, und es follten aus den 

Ländern Böhmen, Preußen und Livland noch zwei weitere Kreife ge- 

bildet werden, wogegen aber die Fürſten diefer Länder (Plettenberg 

namentlich auf einem Reichötage zu Trier) proteftirten, weil fie fürdhte- 

ten, vom Reiche mit großen Auflagen belaftet zu werden. Vergl. Ga⸗ 

debufch II. 281. wo auch die Quellen angegeben find. 

1) Darum hörten die Klagen bei auswärtigen Fürften und Gerichten aber gar 
nicht auf. Ein Ritter Hermann von Szöge-Manteufel zum Beifpiel Bat von 1513 

bis 1516 über den Ordensmeiſter Plettenberg beim Könige von Dänemark, beim 
Hochmeiſter, beim Könige von Polen und beim Papft fehwere Klagen erhoben. Er 
verband fi mit dem Defelfchen Dekan v. Wettberg und deffen Bruder, welche durch 
Sabrifation falfcher Urkunden fi große Summen als Reifegeld erfhwindelten, und 
zog mit diefem edlen Brüberpaar unter wechfelvollen Schidfalen in der Welt umber, 
bis endlich Szöge'8 Tod, über welchen Plettenberg unverhohlen feine Freude äußerte, 
dem widerwärtigen Proceß ein Ende machte. Mehr als dreifig Nummern des 

Inder, die man alle bei Richter IL. 249. angezogen findet, beziehen fih auf diefen 

Rechtsſtreit. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 19 



290 Fünfundzwanzigfted Kapitel. 

In diefer Entfernung und Entfremdung vom Reiche verblieb 
Plettenberg bis zum 3. 1525, da der Orden in Preußen aufgeläft 
wurde, und der nunmehrige Herzog Albrecht diefed Land von Polen 

zu Lehn nahm. Sept fürchtete Plettenberg den Ruffen gegenüber eine 
völlige Iſolirung und mochte auch wohl nicht gern die Stellung unter 
dem Deutfchmeifter, ald neuem Adminiftrator des Deutfchen Oxdeng, 
einnehmen; er zog ed darum vor, fich nun wieder dem deutfchen Reiche 
zu nähern, und erhielt unter dem 5. Auguft 1527 von Karl V. 

(Amdt S. 196.) eine ausdrüdliche Betätigung aller Ordensrechte 

und Privilegien, namentlich auch der freien Meiftermahl, und wurde, 

wie Ruffow ausdrädlich fagt, weil fein Ruhm als Befieger der Ruffen 

in ‘ganz Deutfchland gefeiert tourde, auch in die Zahl der Fürften des 

Römifhen Reiche aufgenommen '). Seitdem beſchickte er denn auch 

alle Reichdtage und zahlte die Kammergerichtöftener ; und dafjelbe 

thaten auch alle Tivländifchen Prälaten, weil auch fie jetzt lieber reiche» 

unmittelbare Herren, ald Untergeordnete des Ordensadminiſtrators fein 

wollten. Bon diefer Zeit an werden alle livländiſchen Ordensmeiſter 

in allen Urkunden mit dem Fürftentitel geehrt ?). ' 

In der Zeit des geficherten innern Friedens dachte Plettenberg 

auch an die Gefebgebung und wollte (Arndt 177.) „die altedeutfch- 

livlaͤndiſchen Misbraͤuche“ abfchaffen. Es fiel ihm dabei aber gar 

nicht ein, durch Schule, durch Erziehung, durch Beiſpiel, auf die Be⸗ 

1) In welchem Jahre Karl V. dem Landmeifter Plettenberg den Fürftentitel 

verliehen, ift nicht genau zu beflimmen. Nord. Mife. XX. XXI. ©. 360. Am 
wahrfcheinlichften ift das 3. 1527, unmittelbar nach oder mit der neuen Beflätigung 
der Drdensprivifegien, und dieſe Annahme wird infofern durch Ruſſow betätigt, als 
er bie Standeserhöhung zwifchen 1522 und 1528 fept. 

2) Ueber die Rangordnung der livländifchen Fürften unter einander und über 
die Pläge, die ihnen in den deutfchen Reichsverſammlungen angewiefen worden, fine 
den ſich quellenmäßige Mittheilungen bei Gebhardi. S. 487. Der Hochmeifter faß 
über, der Erzbiſchof von Riga unter dem Erzbifchof von Befangon. Den vierzigften 
und die folgenden Pläge hatten die Bifchöfe von Kurland , Reval, Defel und Dorpat 

inne; dann folgte der Deutfchmeifter, der Herrmeifter von Livland, der Meifter ber 
Sohanniter u, f. w.' 
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völferung der Städte oder auf die Lebendweiſe des Landadels einwir⸗ 
fen zu wollen; er erhob ficy nie über die niedere Sphäre der Polizei 

gefeße, die ganz befonderd bemüht waren, dem übermäßigen und frei- 

lich verderblichen Luxus zu fteuern. Ein folches Gefeb, das nament- 

lich die üblich gewordenen Foftbaren Hochzeitögefchenfe befchränten 

wollte, erließ ex am Johannistage 1507; wir wollen hier ald Beis 

ſpiel der Gefepgebung jener Zeit einige Beitimmungen deffelben an- 

führen. Darnach follte Die Morgengabe der Braut an Gefchmeide nie 

mehr als zehn Mark betragen; die Geſchenke aber, welche die Braut 

und die Mutter des Bräutigams von den Gäften erhielten, follten 

nicht den Werth eined Rofenobel überfteigen; die Schiweitern der 

Brant follten nicht mehr als einen rheinifchen Gulden, der Bräuti- 

gam nicht mehr ald ein Hemd im Werthe eines Guldens erhal» 

ten u. f. w. — Damit war natürlich nichts geändert und gebeffert, 
denn wie fann man dad Schenken unter Polizeiaufficht ftellen? — 

Auf Harrien und Wierland, mo der Adel befondere Vorrechte hatte, 

follte Died Geſetz feine Anwendung finden. 

Dagegen wurden andere Geſetze nur für Harrien und Wierland 

gegeben. Wie dort die Macht des Adels, fo war dort auch das Elend 
der Bauern am größten. Das Berftreichen der Leibeigenen fam nit 

gende fo häufig vor, als gerade dort, und ed wurde darum unter 
AZuziehung des Biſchofs von Reval, des Abtes von Padis, der Or 

densgebietiger fowie der Ritter und Knechte für diefe Landeötheile 

eine befondere Verordnung verabredet und erlaffen, die bei Arndt 

©. 180. abgedrudt ift und die wir einer etwas nähern Betrachtung 

unterziehen wollen. Zuvörderſt wurden zwei Hafenmänner ernannt, 

einer für Harrien und einer für Wierland, fpäter auch ein dritter für 
Jerwen: diefe follten beim Auffinden und Ausliefern der Läuflinge 

dem befchädigten Herrn Hülfe Teiften und ihm fein Recht verfchaffen; 

und es find die Pflichten diefer Hafenmänner forwie desjenigen Here 

ren, dem der Berftrichene zugelaufen war, für alle fpeciellen Fälle im 

Gefep genau beftimmt. Wir heben bier nur ein paar. befondere 
19* 
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ES chärfungen grade diefed Läuflingsgeſetzes hervor, die übrigens ſpaͤ⸗ 

ter wohl auch in den andern Landestheilen mögen angenommen worden 

fein. Wenn ein Herr feinen Bauern auf fremdem Boden ergriff, fo 

mußte die Herrfchaft und der Thäter (Hehler) und die ganze Gemeinde 

(dad ganze Land) ihm für denfelben einftehen, oder er hatte das Recht, 
den Läufling gleich mit fortgunehmen. Ein ſolches Verantwortlich. 

machen einer ganzen Gemeinde für das Vergehen eined einzelnen 

Mitgliedes derfelben kam nach Arndt (a. a. O. Note.) auch in an. 

dern Fällen vor; und es ift nicht unintereffant, daß auch heute wie⸗ 

der, wenn ein entlaufener ruffifcher Soldat bei feinen Verwandten 

in den Oftfeeprovinzen gehehlt worden, die dafür angedrohte Geld- 

ftrafe von 500 Rubeln vom Hehler, und wenn dieſer fie nicht erles 

gen kann, von der ganzen Gemeinde bezahlt werden muß, durch wel- 

ches harte Geſetz oft ganze Gemeinden unverfchuldet verarmen, 

Nah einer andern Beſtimmung des Geſetzes follte der Haken⸗ 

mann, wenn der Herr den Läufling eines Diebſtahls, eines Mordes 

oder einer andern Mifiethat bezüchtigte, einen Termin von ſechs Wo⸗ 

hen anfeben: am beftimmten Tage mußte dann der Herr eine Mark 
einſetzen, der unglüdliche Läufling aber fonnte fih nur durch die 

Eifenprobe von der Anklage reinigen. Die Eifenprobe beftand darin, 

daß der Angeklagte entiveder ein heißes Eifen eine beftimmte Strede 

weit tragen, "oder über glühendes Blech hingehen, oder auf glühend 

gemachte Pflugfeharen treten mußte. Das Leben des Entlaufenen 

war alfo immer in der Hand des Herrn, wenn diefer ed nicht vorzog, 

den Läufling zu fernerer Arbeit und Mishandlung in feine Gewalt 

zurüczunehmen. Auch noch in einer andern Weife wurde die Eifen- 

probe jeßt angewendet. Wenn nämlich zwei Edelleute Streitigkeiten, 

befonders wohl Grenzftreitigfeiten, mit einander befamen, fo fonnten 

fie von jeder Seite einen ihrer Erbbauern ftellen, und diefe mußten 

im Ramen ihrer Herren und zur Entfcheidung der Sache das heiße 

Eifen tragen. In einem folchen Rechtöftreit bat ein Mannrichter 

Wolmar v. Fircks mit feinen zwei Beifipern Robert Stael und Jafpar 



Die Eifenprobe. 293 

Szöge am 5. Juni 1511 in Jerwen zwifchen einem v. Rothauſen und 
einem von Bremen (Archiv. V. 318.) ein Urtheil zu Gunften des 

Letztern gefprochen, weil der Bauer deſſelben unverbrannt oder weniger 

verbrannt war ald der des Rothauſen. Wir haben im erften Bande 

dieſes Werled angeführt, daß die Eifenprobe troß den Verboten der 

Bäyfte und Kaiſer in Livland und namentlih in Harrien und Wier⸗ 

fand im Gebrauch geblieben , wir erfahren mit Schauder, daß fie, ob- 

aleich-fie auch durch die Kirchenordnung des Erzbiſchofs Henning im 
J. 1428 ſtrenge war verboten worden‘), zu Plettenberg's Zeiten von 

neuem beftätigt, ja daB derſelben noch eine erweiterte Anwendung 
zugeftanden wurbe?). In anderer Beziehung enthielt das angeführte 
Geſetz auch eine Befchränfung der Herrengewalt; denn einestheils 

ſollte der Herr, wenn er einen Leibeigenen auf Hals und Hand, oder 
wie e8 bier heißt, auf Hald und Haut anflagte, zu dem Gericht ge⸗ 

folgter Freunde, von welchem oben die Rede war, „zwei ded Herrmei- 

ſters Männer“ zuziehen, und anderntheils follte für den Entlaufenen 

eine dreißigjährige Berjährung eintreten, fo daß über diefen Zeitpunkt 

hinaus, der freilich weit genug gefept war, das Zurüdfordern der 

Entlaufenen verboten wurde. 

Riga befand fich, wie wir willen, wieder unter dem Doppel- 

fhwerte des Meifterd und des Erzbifhofs. Plettenberg feheint die 

Stadt immer mit Mäßigung und Gerechtigkeit behandelt zu haben 

und ſetzte ihren SProteftationen gegen die Gültigkeit der Wolmarifchen 

Affſpröke und des Kirchholmer Vertrages Ruhe und Feſtigkeit entge- 

gen, zwang aber die Stadt dazu, den Weiter- und Ausbau des Wit- 

1) Auch hier Haben wir ein neues Beifpiel, wie ohnmächtig in Livfand das Ge⸗ 

feß war. 
23) Der Eifenprobe analog war das fogenannte Herenbad. Wenn eine Perfon 

der Zauberei verdächtig war, fo wurde fie, an Händen und Füßen gebunden, vom 
Scharfrichter ind Waſſer gemorfen, und aus dem Obenauffchwimmen oder Unterfin« 
fen wurde dann auf Schuld oder Unfhuld gefchloffen. Auch das Verbrennen von 
Heren nad vorbergegangener Zortur fand in Livland wie in ganz Deutſchland oft 

flatt. Monum. Liv. ant. IV. p. 131. 
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tenfteen fortzufeßen und zu vollenden. In einem innern Hofe des 

rigifehen Schloffes finden fich jetzt noch die Standbilder der Jung. 

frau Maria und des Herrmeifters Plettenberg und darunter die Jahr 

reszahl 1515 ; ed ift alfo wahrfcheinlich, daß in dieſem Jahre der Neu⸗ 

bau vollendet und dem Orden übergeben wurde‘). Bon eigentlichen 

Zwift, von Streitigkeiten zwifchen Riga und Plettenberg hören wir in 

den Urkunden und Chroniken nichtd. Dagegen war das Berhältniß 

der Stadt zum Erzbifchof und überhaupt zur hohen Geiftlichkeit nicht 

immer freundfchaftlicher Art; aber auch der Erzbifchof Michael bewies 

im Ganzen friedlihen Sinn, und zu eigentlichen Feindfeligkeiten 

zwifchen ihm und Riga ift e8 auch nicht wieder gefommen. 

Schon ein Jahr nach der Wolmarifchen Abfprache hatte Michael 

fih mit der Stadt über billigen Erſatz wegen der frühern Beleidigun- 

gen und Befchädigungen geeinigt; die Stadt mag aber ihren Ver⸗ 

pflichtungen ſchlecht nachgekommen fein, denn im 3. 1504 fendete er 

dem Rathe eine Abfchrift der Abfprache „die er legthin nicht hatte 

mitnehmen wollen“, von neuem zu und ermahnte ihn zu befferm 

Berftändnig und genauerer Befolgung derfelben. In der Abſprache 

war das Hofpital St. Jürgenshof oder „Zum heiligen Geift“ dem 

Erzbifchof zugefprochen worden. Als dieferim 3. 1503 neue Borfteher 

für dafjelbe ernannte, beftritt die Stadt ihm das Recht der Ernennung. 

Darüber gerietb Michael in Zorn und erließ aus Ronneburg am 

30. April 1503 ein harted Schreiben, drohte darin „das muthwillige 

und unerlaubte Verfahren“ den wendifchen Städten anzuzeigen, und 

wenn dad nicht fruchten follte, mittelft Kirchencenfuren Strenge zu 

gebrauchen. Der Streit wegen des heiligen Geifted dauerte mehrere 

Jahre, wurde aber ohne Erbitterung geführt und endete, da Michael 

die Hand zur Verföhnung bot, im 3. 1508?) durch einen Vergleich. 

1) Rad Gebhardi ©. 473. hätte die Stadt nur den Plap und das Geld herge- 

geben und Plettenberg hätte felbft den Bau geleitet und vollendet. 
2) In diefem Jahre hatte der Bifchof Lukas von Ermland, der dem Orden feind- 

lichl gefinnt war, den Plan gemacht, fich von der Superiorität des Erzbifchofd don 
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Während der Dauer dieſes Streited, im J. 1506, ließ Michael den 

Stabtdeputirten auf einem Landtage zu Lemfal‘) unter Androhung 

ded Banned harte Borwärfe darüber machen, daß die Stadtohrigkeit 

Geiftlichen den Erwerb von Häufern und liegenden Gründen im 

Stadtgebiet verwehre. Dazu hatte dieſe aber ein gutes altes Necht 

und hat diefes, wie es fcheint, auch aufrecht erhalten. Weber die Strei- 

tigkeiten zwifchen dem Erzbifchof und Kiga vergl. man beſonders: 

Monum. IV. p. 99 u. 100. 

Auch wegen des Titijerw (Titerfee), des fogenannten Kyf⸗ oder 

Zankgutes, dauerte der alte Streit zwiſchen Stadt und Geiftlichkeit, 

von welchem fchon öfter die Rede war, noch in diefer Zeit fort. Wir 

glauben denfelben, da er feine intereffanten Seiten bietet, bier über- 

gehen zu koͤnnen, und bemerken nur, daß endlich (N. N. M. III. und 

IV. ©. 472.) am 2. April 1518 ein Bergleich zu Stande kam, wo⸗ 

durch das Kapitel gegen die Summe von 1205 Mark dem Gute 

Titijerw, mit Ausnahme von Keckau, zum Beſten der Stadt entfagte. 
Diefer Bergleich wurde im folgenden Jahre im Auftrage des Papftes 

vom Erzbifchof beftätigt und damit der langwierige Proceß für immer 

abgefchloffen. — Auch ein anderer Streit über ftädtifche Befibungen 

am Babitfee?), welche der Landmarfchall Johann von Plater in Beſitz 

genommen, wurde im 3. 1515, nachdem eine Citation aus Rom an 

den Marfchall ergangen war, gütlich beigelegt. 

Die beiden legten Vergleiche waren nicht mehr von Michael, ſon⸗ 

dern von feinem Nachfolger abgefchloffen worden ; denn Michael war 

am 5. Februar 1509 geftorben und nach feinem Willen im Kreuz⸗ 

gange der Domfirche beigefegt worden. Eine Beranlaffung zu häufi⸗ 

Riga ganz loszumachen und fich felbft zum Erzbifchof von Preußen ernennen zu laſ⸗ 
fen. Er fcheiterte aber, da der Orden ihm kräftig entgegentrat, mit diefen Plänen. 

Boigt IX. 353. 
1) Gadebuſch und Gebhardi nennen biefen Tag in Lemfal einen Prälatentag 

oder eine Synode. 
2) Genauer Täßt fich die Rage dieſer Befigungen nach der Befchreibung derfelben 

im Inder. 3487. nicht beflimmen. 
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gen Streitigkeiten zwifchen dem Erzbifchof und dem rigifchen Domta- 

pitel hatte er in den lebten Jahren feines Lebens dadurch zu befeitigen 

gefucht, daß er die Tafelgüter des Erzbiſchofs zur Hälfte zwifchen dem 

Erzbifhof und dem Domkapitel theilte, und diefe Theilung im Jahre 

1505 vom Papfte beftätigen ließ. Unter feinem Nachfolger wurde 

diefe Theilung im J. 1522 abgeändert und verbeffert: ed erhielt nun 

namentli der Dompropft das Schloß Dalen mit Zubehör, der Dekan 

das Schloß Sunzel, jeder Domberr fein eigenes Gut u. f. w. Vergl. 

Dogiel Cod. dipl. V. p. 183, 
Ehe wir vom neuen Erzbifchof fprechen, wollen wir noch einen 

flüchtigen Blick auf die livländiſchen Bisthümer werfen. Als der Bi- 

fhof von Kurland, Martin Levita, am 31. Januar 1500 geftorben 

war, fehritt das Domkapitel zu Hafenpoth fofort zur Wahl eines 

neuen Bifhofd und erwählte feinen Dekan Ambrofius. Plettenberg 

war aber gar nicht gewillt, den Domkapiteln folche freie Willensäuße- 
rungen zu geftatten, ex empfahl daher den Ordensprokurator Michael 

Sculteti ſowohl dem Papft als dem Hochmeifter und verweigerte die 
Anertennung des Ambrofius. Das Domkapitel zu Hafenpoth ent- 

ſchuldigte fih am 23. Februar wegen der eigenmächtig vorgenomme⸗ 

nen Wahl und verfprach, den Wünfchen Plettenberg's und des Hoch⸗ 

meifter8 zufolge, eine andere Wahl vorzunehmen, ‘Plettenberg aber 

fendete Dionyfiud von Saden nach Rom und ließ dem Electus Am- 

broſius den Befehl zugehen, die auf ihn gefallene Wahl auf Scuf- 
teti zu übertragen. Diefer wurde denn auch vom Papfte am 11. Juli 

beftätigt, ftarb aber bald darauf in Rom. Inder 2401 — 2412 u. 2416, 

Nunmehr fhlug der Hochmeifter Friedrich einen fächfifchen Prälaten, 

Jakob v. Dobened, Propft zu Zfihillen, dem Papfte zum Bifchof von 

Kurland vor. Diefer Dobeneck, der fpäter der „eiferne Bifchof” ge 

nannt wurde, erhielt aber um diefe Zeit dad Bistum Pomefanien; 

für Kurland ernannte der Papft einen Heinrih von Bafenan ober 

Baſedow, der vorher in den Deutſchen Orden getreten war, und diefer 

regierte dann bis zum J. 1526. — Dem Nikolaus von Rottendorf, 
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der im 3. 1492 in Simon von der Borch's Stelle Biſchof von Reval 

geworden war, folgte im 3. 1509 Gottſchalk Hagen und diefem im 

J. 1515 Johann V. Blanfenfeld, der fpäter Bifchof von Dorpat und 

Erzbifchof von Riga wurde. — Den Dörptfchen Biſchofsſtuhl beftieg 

im 3. 1499 Johann von Buxhöwden. Seine nächſten drei Nachfol« 

ger, die feinen Einfluß auf den allgemeinen Gang der livländiſchen 

Geſchichte gehabt haben, übergehen wir; im J. 1409 aber fam jener 

Blanfenfeld aus Reval nach Dorpat und hat zuerft hier und dann ale 

Erzbiſchof in der Geſchichte der Reformation in Livland eine wichtige 
Rolle geſpielt. — Auf Johann Orgies folgte in Deſel Johann 

Kiewel, der dort die Reformation erlebte. 

Das rigiſche Domkapitel hatte am 5. April 1508 ı vom Bapfte 

Julius I. eine Bulle erlangt, die ihm Auferft günftig war. Darnach 

follte der Erzbifchof, weil das Erzftift zu Deutfchland gehöre (Dogiel V. 

p. 168.) , ohne Einmifchung des Ordens, nach den Eoncordaten der 

deutfchen Ration, nur von den Domberren gewählt werden. Auf die- 

fer Bulle fußend, erwählte das rigifche Domkapitel ſchon am 28. Fe⸗ 

bruar 1509 feinen Dekan Kafbar oder Jaſpar Linde, einen einfachen 

Buͤrgers⸗ oder Bauernſohn aus Weftphalen, zum Erzbifchof, und 

Plettenberg feheint gegen dieſe Wahl, entweder aus Achtung vor dem 

Bapft oder weil der Gewählte ihm angenehm war, feine Einfprache 

erhoben zu haben. Linde-reifte ſelbſt nach Rom und erhielt die päpft- 

liche Beftätigung am 23. Mat, Die Wahl des Kapitels war Diesmal 

eine fehr glückliche gewefen, denn unter allen Erzbiſchöfen, die Liv⸗ 

land gehabt hat, war er der würbigfte und befte, oder vielleicht richti« 

ger der einzig würdige und gute. Mit Plettenberg und Riga lebte er 

in ununterbrochenem Frieden, in ungeftörter Eintracht; dabei war er 

ein einfacher und fparfamer Mann und verwendete die immer noch bes 

deutenden Einnahmen des Erzſtifis zu nüglichen Bauten und Unter 

nebmungen. Er tilgte in der kurzen Zeit feiner Regierung (bid 1524) 

alle Schulden des Erzſtifts; er Löfte alle verpfändeten Güter befjelben 

und felbft die ſchon vom Erzbifchof Henning verkauften Tafelgüter 
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wieder ein; er ftellte alle verfallenen Schlöffer, infonderheit Koken⸗ 
hufen und Ronneburg ') wieder her; er baute an der ruffifchen Grenze 

mitten in einem See von Grund aus neu das Schloß Marienhaufen; 

er verforgte bis zum Weberfluß alle Magazine und feften Schlöfler 

mit Getraideporräthen und Kriegsbedarf; er fehaffte zum Beften des 

erzbifchöflichen Hofes viel filberneg Gefchmeide am und ſchenkte der 

Domkirche ein großes filberned Marienbild; er Hinterließ endlich bei 

feinem Tode feinem Nachfolger noch einen bedeutenden Schag an baa⸗ 

rem Gelde. Da Plettenberg und Linde zugleich für Ausbreitung und 

Sicherheit des Handeld Sorge trugen , fo erfreute Livland fich in die- 

fer Periode eines äußerlichen Glüds und Wohlſtandes, wie ed in der 

ganzen Gefchichte ded Landes noch nicht dagewefen war. Man vergl. 

3. B. Gadebuſch S. 273. 

Und nicht nur für das körperliche Wohlergehen ſeiner ihm unmit⸗ 
telbar Untergebenen war der Erzbiſchof beſorgt, ſondern er dachte ſelbſt 

daran, ein wenig Aufklärung unter den armen Letten zu verbreiten 

und der unter ihnen allgemein herrſchenden Abgötterei durch einigen 

Unterricht in der chriftlichen Religion entgegenzuwirken. Der fpätere 

turländifche Superintendent Paul Einhorn , der aus dem fechzehnten 

ind fiebzehnte Jahrhundert herüberlebte, hat uns in feiner: refor- 

matio gentis letticae, darüber eine Nachricht aufbewahrt. Es war 

im fechzehnten Jahrhundert und vielleicht viel früher ſchon in Livland 

Sitte, dag die Zugehörigen eines Gutes alle ihnen obliegenden Ra- 

turalabgaben, wie Eier, Hühner, Schafe, Schinken u. ſ. w. an einem 

beftimmten Tage nad vollendeter Erndte, alfo in der Zeit von Mi« 

chaelis bis Weihnachten, abzuliefern hatten. Un demfelden Tage ver- 

fammelte fi) die ganze Bauernſchaft zu einem ländlichen Feſt mit 

Efjen, Trinken und Tanzen und mußte dabei zugleich ihren Herrn und 
deſſen Säfte aufnehmen und bewirten, .Diefer Tag der Abgabe und 

1) Der größte Thurm in Ronneburg, der fpäter eingeſtürzt fein fol, hieß nach 
ihm: der große Kafpar. 
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der Freude hieß die Wade’) (RAuffow 31.,a.). Zur Zeit diefer 

Waden nun reifte der Erzbifchof Linde auf allen erzbifchöflichen Gü- 

tern umber und ließ bei diefer Gelegenheit alle Kinder der Letten, die 

den Religiondunterricht erhalten hatten, in feiner Gegenwart prüfen. 

Die gut dabei beftanden, die wurden (Script. rer. liv. II. 615.) noch 

befonders mit Effen und Trinken belohnt, die aber nichts gelernt hat⸗ 

ten, die ließ er mit Ruthen ftreihen. Wir wollen diefe Art der Ver⸗ 

breitung chriftlicher Erkenntniß, die Einhorn bitter tadelt, nicht ver 

theidigen. Daß indeffen Linde überhaupt nur daran dachte, einigen 

Unterricht unter dem ganz verwilderten und in Abgötterei verſunkenen 

Landvolk zu verbreiten, erfcheint und immer fchon verdienftlich ; zudem 

kann man fich eine folche Maaßregel auch nicht gänzlich vereinzelt 

denken, da fie doch mit Anftellung befferer und der Landeöfprache kun⸗ 

diger Geiftlihen und mit anderm Fortfchritt gewiffermaagen noth⸗ 

wendig zufammenhängt. Dennoch hat diefe chriftliche Sorge Linde’s, 

die auf zu kleinen Raum, d. h. bios auf die unmittelbaren Beſitzun⸗ 

gen des Erzbiſchofs befchränft war, kaum einen bleibenden Erfolg 
gehabt, denn wir finden das Landvolf zur Zeit, da der Orden aufge- 

löſt wurde, offictellen und zuverläffigen Nachrichten zufolge, in dem 

BZuftande der grenzenlofeften Unwifjenheit und von allem Aberglauben 

der alten Abgötterei umfangen und erdrüdk. 

Der Zuftand der Leibeigenen, nachdem fie einmal ind tieffte 

Elend geſunken waren, konnte fi kaum weiter verändern; nur ger 

waltfame Erfehütterungen hätten die eifernen Bande fprengen können, 

die durch immer gefchärfte Läuflingöverordnungen nur immer feiter 

geihmiedet und vernietet wurden. Die Reformation fchien eine folche 

Erfhütterung bringen zu müffen: die gereinigte Lehre der Menſch⸗ 

lichkeit und der Liebe, die nun bald ind Land hineindrang, fie hätte 

1) Rame und Sitte hat fih bis ind neungehnte Jahrhundert erhalten, nur daß 

in der neuern Zeit nicht die Bauernfhaft dem Herrn, fondern ber Herr der Bauern« 
ſchaft das ländliche Feſt bereitete oder noch bereitet. 
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— follfe man meinen — die verhärteten Herzen der Herren erweichen, 

und den armen Sklaven eine mildere, eine wirklich chriftliche Behand- 

lung bereiten müflen. Wir werden aber fpäter zu zeigen haben, daß 

diefe gereinigte Lehre des Chriſtenthums von dem Adel der Oftfeepro- 

vinzen nicht fowohl aus Liebe und Begeifterung für diefelbe, als viel 

mehr aus Haß und Verachtung gegen die katholiſche Geiſtlichkeit auf⸗ 

genommen wurde und daß darum die neue Lehre anfangs für den uns 

terdrückten Theil der Bevölkerung gar. Feine günftige Wirkung ge⸗ 

äußert bat. 

Die katholiſche Geiftlichkeit Livlandd hatte im Anfange des fech- 

zehnten Jahrhunderts wohl die legte Stufe der Verſunkenheit erreicht; 

fie erfüllte Feine einzige von den Pflichten, welche ihr Stand ihr auf⸗ 

erlegte, und lebte — darin flimmen alle glaubwürdigen Nachrichten 

überein — in der äußerften Rohheit und Sittenverwilderung. Seit 

einer langen Reihe von Fahren hatten die Bürgerfchaften der Städte, 

hatten viele andere redlich gefinnte Leute die Unterfuchung und Ab- 

ftellung der fchreiendften Misbräuche der katholiſchen Kirche gefordert; 
feit einer langen Reihe von Jahren Amdt S. 184.) war fowohl in 

den Huldigungsbriefen wie in den Landtagsrecefien öfter auf ein Pro» 

vinzial⸗Concil gedrungen worden, das von allen Bifchöfen und Erz⸗ 

bijhöfen verfprochen, aber unter allen möglichen Vorwaͤnden immer 

verfehoben wurde, Für Schule und Unterricht that die Geiftlichkeit, 

obgleich fie bedeutende Steuern dafür erhob, durchaus nichts und 

wiberfegte ſich zugleich der Errichtung von Bollöfchulen in den Städten 

fowie überhaupt der Gründung irgend einer höhern Bildungsanftalt 

im Lande. Die reichern und angefehenern Bürger der Städte, die in 

ftetem Verkehr mit Deutfchland ftanden , wo damals ein neues Licht 

der Bildung fich verbreitete, mußten ihre Söhne nach Deuifchland 

ſchicken, um ihnen dort die den Anforderungen der Zeit nöthige Bil⸗ 

dung geben zu laffen, und mancher Landedelmann mochte feine Söhne 

zu den Bettern nach Weftphalen fenden, um ihnen dort den nothwen⸗ 

digften Unterricht geben zu laffen, oder Tieß fie auch an den Höfen 



Sittliche Zuſtaͤnde in Livland im 16. Jahrhundert. 801 

deuifcher Furſten erziehen, wo fie adelige Zucht lernen follten. Be⸗ 

fonders berühmt war in jener Zeit eine Schule zu Treptow in Pom⸗ 

mern. Dorthin fendeten viele wohlhabende Familien der Städte ihre 

Söhne, die zu Haufe nichts lernen fonnten und nach dem Willen der 

GSeiftlichkeit nichts Ternen follten; und von diefem Treptow aus 

drang dann, wie wir unten fehen werden, Luther's Lehre zuerit in Liv⸗ 

land ein. 

Gleichen Schritt in der Sittenverderbnig mit den Geiftlichen 

hielten die Ordendritter , nur die äußere Erfcheinung war im Allge⸗ 

meinen verfchieden. Denn während diefe Sittenverderbniß bei den 

Geiſtlichen fi unter Lüge und Scheinheiligkeit zu verbergen fuchte, 

mar fie bei den Rittern von Hochmuth und Eitelkeit begleitet. Ein. 

ganz graufenhaftes Licht über das ganze Leben der livländifchen Rit⸗ 

ter und Geiftlichen im Mittelalter verbreiten die zahlreichen menſch⸗ 

lichen Gerippe, die man ſowohl in den alten Ordensſchloͤſſern als in 

den Kirchen und Klöftern eingemauert gefunden hat. Wir wollen 

ein Regifter folcher aufgefundenen Denfchengerippe aus den Monum. 

Liv. ant. IV. p. 123. hierberfegen: „Man fand zum Beifpiel 
in der Jakobikirche zu Riga ein ftehend eingemauerted Gerippe in ſei⸗ 

dener Kleidung; in einem Keller bei dem alten‘ Arensburgſchen 

Schloſſe auf Defel ein Gerippe auf einem Stuhle vor einem Tifche, 

auf dem ſich ein Trinfgefchire und Zeichen von mitgegebenem Brod 

fanden; ein Gerippe in dem alten Schloife auf dem Gute A in Eſth⸗ 

land, wo auch Kindergerippe waren ; in einem abgebrochenen Edthurm 

des revalichen Schloffes einen liegend eingemauerten Menfchen; in den 

alten Schlogmauern zu Hapfal und Weigenftein Gerippe von erwach⸗ 

fenen Menfchen und von Kindern; ebenfo im alten Schloſſe zu Weſen⸗ 

berg; im rigifchen Schloffe ward ein in der Erde ausgemauertes klei⸗ 

ned vierediged Loch wol mit Kindergerippen und außer 

dem ein ftarted Gemäuer entdect, worin ein ganz kleines vieredi- 

ges Zimmerchen und darin dad Gerippe eined Menfchen, welches 

an Händen und Füßen mit 70 Pfund. fehweren eifernen Ketten ge 
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fehloffen war‘), die in der rigifhen Commandantur aufbewahrt 

wurden.“ 

Wie viele andere Opfer mittelalterlicher Sünde und Graufam- 

feit ſchon früher aufgefunden und fill bei Seite gefehafft find, mie 

viele jegt noch in alten Mauern verborgen Tiegen, Täßt fich nicht 

beitimmen. Ausführliche Nachrichten über die aufgefundenen Ge⸗ 

rippe finden fich in Hupel's N. M. XIIL.XIV. 506508. u. XVII. 

XIX. 574—580,. In dem lebten Auffage bat namentlich der Graf 

Ludwig Auguft v. Mellin im 3. 1789 dem empörten Menfchengefühl 

fhöne und beredte Worte geliehen, auf welche wir gerne vermeifen. 

Seitdem find noch andere menſchliche Gebeine eingemauert gefunden 

worden, wie namentlih im 3. 1790 in der Kirche zu Arrafch ein auf 

den Knieen Tiegended Gerippe. In den N. IR. XX. XXI. 422—434 

ift darauf hingewieſen worden, daß es möglicher Weife auch wohl 

Religionsſchwaͤrmer gewefen fein könnten, melche fich, wie die heilige 

Dorothea, hätten einmauern laffen, um unter feligmachenden Qualen 

fih würdig auf den Himmel vorzubereiten. Man bat zur Unter 

ftügung diefer Anficht die Bitte eines gewiſſen Heinrich angeführt, der 

im 5%. 1455 in Riga um eine folche Einmanerung zum Behufe from- 

mer Befchaulichkeit felbft gebeten. Bon Genehmigung und Vollzie⸗ 

hung feiner Bitte ift feine Nachricht auf und gekommen. Wäre fie 

wirklich erfolgt, fo könnte man allenfalld in dem am Tifche figenden 

Gerippe den frommen Heinrich erfennen wollen; aber auch das nur 

mit fehr geringem Grade von Wahrfcheinlichkeit. Denn wäre er ala 

frommer Büßender geftorben,, fo hätte die Geiftlichkeit ihn gewiß mit 

Pomp begraben, ihn wo möglich heilig gefprochen, wicht aber feine 

fterblihe Hülle in einem dunklen Keller vermodern laffen. — Die 

große Anzahl der Getödteten, namentlich die zahlreichen Kin- 

derleichen machen es ganz unzweifelhaft, daß wir hier eine lange 

Reihe von graufamen Mordthaten vor und haben, die man freilich 

1) Hier ſcheint ein ähnliches Verbrechen. wie an Dietrich von Cuba im Hunger» 

gewölbe zu Zapiau begangen zu fein. 
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dem ganzen Tivländifchen Mittelalter in Rechnung ftellen muß, da es 

unmöglich ift zu beftimmen, welcher Zeit befonderd bie einzelnen 

Mordthaten angehört haben. Nur eines der Gerippe, jenes dad man 

in der Jakobikirche zu Riga gefunden, war in vornehme Männertracht, 

aus Sammt und Seide mit Bandfchleifen, gefleidet und ſoll nach 

dem Schnitt des Kleides beftimmt dem fechzjehnten Jahrhundert ange 

hört haben, alfo der legten Zeit des Ordens oder vielleicht fehon der 

polnifchen Zeit, wo die Jalobikirche den Sefuiten eingeräumt war. 

AU die unglüdlihen Schlachtopfer kommen nach den Orten, wo fie 

gefunden, zu ziemlich gleichen Theilen auf Rechnung ded Ordens und 

der Geiftlichkeit; beide, Ritter und Geiftliche, reiften jetzt als böfes 

Unfraut, das jede Ausſaat der Tugend und Menfchlichkeit überwu⸗ 

herte und vergiftete, der ernſten Todesſichel entgegen. | 

Auch unter den Bewohnern der Städte und befonders unter dem 

Landadel herrfchte um dieſe Zeit noch große Rohheit und Verwilde⸗ 

rung, wenngleich im deutſchen Familienleben wenigſtens Keime 
fünftiger Gefittung und Beredlung lagen. Das ganze Leben und 

Zreiben der Höhern livländifchen Stände, wie es fich in der erften Hälfte 

des ſechzehnten Jahrhunderts in der Außern Erfcheinung dem Auge 

des Beobachters darftellte, hat Rufſſow und mit voller Meifterichaft 

nach der Natur gefchildert; wir wollen aus feinen Aufzeichnungen das 

Wichtigfte herausnehmen, und überall die eigenen Worte des Erzäh- 

lers in hochdeutfcher Meberfeßung hier folgen laſſen. 

Nachdem Walter von Plettenberg einen großen Sieg über die 

Moskowiter und dadurch einen langen dauernden {Frieden erlangt 

hatte, da ift Dann je länger je mehr eine große Sicherheit und dabei 

Müßiggang, Hoffarth, Pracht und Prablerei, Wolluft, unmäßige 
Schwelgerei und Unzucht, unter den Regenten ſowohl als unter den 

Unterthanen allmählig eingetreten, fo daß man es nicht genugfam er» 

zählen und befchreiben kann. Etliche DOrdenäherren find durch diefe 

guten faulen Tage in ſolche Unzucht nicht allein mit gemeinen Wei⸗ 

bern, ſondern auch mit anderer Leute Ehefrauen und daneben in ſolche 
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Biutfchande gerathen, daß man fich fehämt, daran zu gedenken. Bon 

ihren Concubinen (Meierinnen, Meierſchen) aber ift gar nichtd zu far 

gen, denn das war ihnen feine Schande, Wenn fie eine ſolche eine 

Weite gehabt hatten, fo haben fie Diefelbe verforgt und ſich eine andere 

zugelegt. Solches ift von den Bifchöfen und Domherren nicht viel 

weniger gefehen worden. Wenn eines Bifhofs Eoncubine alt wurde 
oder ihm nicht Länger behagte, fo wurde fie an einen Landfreien unter 

Mitgabe einer Mühle oder eined Stüd Landes zur Ehe gegeben und 

zu etlichen Malen wieder eine frifhe Dirne genommen. So haben 

auch alle Domberren und Aebte gethan. Als aber ein Domherr zu 

Reval, Johann Blankenburg, feine rechte Frau aus Deutichland 

nah Reval mitbrachte, durfte er vor dem Biſchof und den andern 

Domherren nicht eingeftehen, daß fie feine angetraute Ehegattin war, 
fondern mußte fie für feine Magd und Eoncubine ausgeben. Als aber 

ein Mann dennod Kenntnig davon erhielt, da gab der Blankenburg 

ihm ein gemäfteted Schwein, damit er es nicht befannt machte, daß er 

eine rechte Frau hätte, denn das war den heiligen fatholifchen Leuten 

eine große Sünde und Schande. Das Lafter der Unzucht ift endlich 

fo gemein geworden, daB es von Dielen für feine Sünde und Schande 

mehr geachtet worden‘)... . . . Und man hat auch nie hier zu Lande 

gefehen und gehört, daß Unzucht und Ehebruch von den Ordensherren, 
von den Bifchöfen oder vom Adel fei geftraft worden. 

Nur bei den Stallbrüdern, der Dienerfchaft der Ordensherren, 

fam eine Strafe der Unzucht vor. Denn wenn ein folcher auf der 

That ertappt war, fo wurde er unter Pfeifen und Trommeln von dem 

Schloſſe durch die ganze Stadt und über den Marktplab von allen 

andern Stallbrüdern bi vor das Thor der Stadt begleitet und da mit 

allen Kleidern in einen Brunnen gewworfen, ganz durchnaͤßt und vor 

aller Welt befhämt. Darnach ift er triefend wieder unter Pfeifen und 

1) Auch unter dem Landadel und der evangeliſchen Geiſtlichkeit wurde das Leben 
in wilder She häufige Sitte. 
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Trommeln nach dem Schloffe geführt und dann von dem Welteften 

oder dem Vogt der Stallbrüder abfoloirt worden‘). 

Auch von den unverftändigen undentichen Bauern ift ein folch 

unzüchtiged Leben geführt worden, wie von feinem andern Bolt 

in der Chriftenheit. Der große Haufen wußte von feinem Cheftande. 

Wenn man fie aber deshalb befragte und beftrafte, weil fie nicht in 

der Ehe lebten, fo gab Mancher zur Antwort: Es wäre dies eine alte 

livlaͤndiſche Sitte, ihre Bäter hätten auch fo gethan. Andere ſprachen: 

die nicht mit den Weibern getraut wären, denen ſchmeckte das Brod 

eben fo gut wie den ächten Leuten. Noch Andere fprachen: Thun doch 

unfere Herren und Sunfer eben fo; — warum follte es und verboten 

‚fein! — No Andere endlih: Ihre Herrfchaft Hielte nicht darauf, 

(wohl befonderd aus dem Grunde, damit fie die Bauernkinder ald un- 

ächte behandeln und nad dem Tode der Aeltern vom väterlichen Erbe 

um fo gefüglicher verdrängen koͤnnte). 

Was der Ordensherren, Domberren und des Adels tägliche Arbeit 

und Beichäftigung anbelangt,. fo ift zu der Zeit nicht viel Andered ge⸗ 

jehen worden, ald Sagen und Hegen, Würfeln und Spielen, Reiten 

und Fahren von einer Hochzeit zur andern, von einer Taufe zur an⸗ 

dern, von einer Wade zur andern, von einer Kirmeß zur andern. Weil 

nun doch der Tivländifchen Hochzeiten, Taufen, Waden und Kirmefjen 

ift gedacht worden, fo gehört fich’9 wohl, in Kürze darüber zu berich⸗ 

ten, wie diefelben ehemals hier im Lande gehalten wurden. 

Wenn eine adliche Hochzeit bevorftand, fo hat man ein viertel 

Fahr voraus in eine Stadt oder in einen Fleden, wo eine große 

Gildeftube für folche Hochzeiten gebaut war, den Adel aus ganz Liv⸗ 

land dazu eingeladen; denn wiewohl die Edelhöfe in Livland fehr 

groß find, fo waren fie doch zu fo großen Berfammlungen viel zu 

klein ...... Sie haben ſich an einer Stadt Trompetern und Spiel⸗ 

leuten nicht genügen laſſen, ſondern haben auch des Landesfuͤrſten 

1) Dieſe naſſe Komödie diente wohl mehr zu roher Beluſtigung der Ordensrit⸗ 
ter, als daß fle eigentlich Strafe wer. 

v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 20 
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Heertrommeln und anderer Städte Trompeter mit dazu beftellt?). Wenn 

dann Braut und Bräutigam fammt allen geladenen Gäften angekom⸗ 

men waren, fo Hat man am Sonnabend der ganzen Berfammlung ein 

ftattlich Bankett und Abendmahlzeit bereitet. Bor dem Abendeflen 

aber ift die ganze Gefellfchaft in zwei getheilten Haufen, der eine des 

Bräutigams, der andere der Braut, überaus prächtig und ftattlich aufs 

Teld Hinausgeritten, wobei die großen und ſchweren Hengfte und bie 

muntern Rofje mit goldenen Ketten und Federbüſchen und anderem 

Zierath ausgeputzt waren und immerfort hüpfen und tanzen muß» 

ten.... Wenn fie. Alle zufammen aufs Feld gefommen, hat der 

Aeltefte vom Adel eine Rede gehalten und der ganzen Gefellfchaft ge 

dankt, daß fie dem Bräutigam und der Braut zu Ehren erfhienen; 

daneben aber auch freundlich gebeten, das chriftliche Feſt in aller 

Treude beendigen zu wollen. Wenn Einer oder der Andere einen Haß 

oder Groll gegen Einen der Anmefenden bege, fo möge er deß hier 

nicht gedenken. Wer folches zu thun bedacht wäre, der folle feine Hand 

aufheben und ſolches angeloben. Da haben fie Alle die Hände aufge. 

hoben , und haben’3 angelobt, und haben's auch fo lange gehalten, 

bis — das Bier in den Mann kam. — Nachher find fie mit Heer 

trommeln und Zrompeten wieder in die Stadt gerückt, auch mit großem 

Schießen und Lärmen, ald Hätten fie eine große Schlacht oder eine 

Feſtung gewonnen. Wenn fle in die Stadt kamen, mußten fie durch 

die ganze Stadt und an der Gildeftube zweimal Hin und her vorbeis 

reiten, während die Braut, mit allen Frauenzimmern, mit ‘Perlen, 

Gold und vergoldetem Gefchmeide fammt einer hohen Krone fo gegiert 
war, daß fie wegen der fchmeren Laft kaum auf ihren Füßen ftehen 

fonnte und die Ritter nur vom hohen Söller der Gildeftube anfchauen 

mußte. Zuletzt haben beide Haufen ſich getrennt und in allen Gaſſen 

der Stadt mit Sprengen und Nennen ihre Ritterfchaft dargethan. 

1) Bei befondern Veranlaffungen, wo der Lärm ganz ungeheuer fein mußte, 
wurden fogar auch noch Trompeter aus Preußen verfchrieben. Ind. 2694, 
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Dann hat fich Jeder in feine Herberge begeben, hat Stiefeln und Spo- 

ven abgelegt, ift dann auf die Gildeftube gegangen und hat es fich da 

Bid um Mitternacht wohl fein laffen. 

Am Sonntage hat man Bräutigam und Braut mit Heertrommeln 

und Trompeten und mit großen Kerzen und Fackeln gar ftattlich und 

prädtig zur Kirche geführt. Nach dem Sermon bat man fie vor den 

Altar gebracht, wo dann der Priefter der Braut fchier eine halbe Stunde 

lang das: Fa abdringen mußte.... Nach dem Bankett oder der 

Mahlzeit Hat man ſtracks ohne Gratiad oder Lobgeſang angefangen zu 

tanzen und zu bofiren, wobei aber mit Saufen und Schweigen feine 

Berfäumnig gewefen. Solch Schmwelgen geſchah auch nicht, ohne daß 

viel Bier vergoffen wurde; die Dielen der Gildeftuben wurden fo 

naß von dem verfchütteten Bier, daß man überall Heu freuen mußte, 

wenn man darauf fteben, gehen und tanzen wollte. Der am beften 

faufen, ſchwelgen, hauen, ftechen und balgen, auch Wunden, Martern 

und Flüche und aller Welt Plagen anwünſchen fonnte, das war der 

befte Habn und ward von den Andern: obenan gefebt und geehrt. 

Penn fie Alle voll und toll waren, dann ging ed an ein Hauen, Bal- 

gen und Stechen u. ſ. w., daß die Bader Tag und Nacht genug zu 

thun hatten. Was da für Mord und Zodtichlag, fammt anderem 

Gräuel mehr, nicht ohne großed Aergerniß der züchtigen Ohren der 

Jugend ift gefehen und gehört worden, dad Alles zu befchreiben, will 

ſich nicht gesiemen. 

Den Montag darauf hat man den Bräutigam mit der Braut 

wieder in die nächfte Kirche geführt, wo man ihnen über den Eheftand 

vorgepredigt hat. Nach dem Sermon find fie zur Gildeftube zurückge⸗ 

bracht worden, wo die Säfte wie am vorigen Tage fich Iuftig machten. 

Nach dem Feſte haben dann noch der Stadt Krüge und Weinkeller das 

Beite thun müſſen, ehe Alle von einander fehieden. Obgleich ed nun 

unglaublich ift, wie viele gemäftete Ochfen, Schweine, Schafe, Gänfe, 

Hühner, Kapaunen, Wildbret und Fifche, und wie manche Laft Vier 

auf ſolch einer Hochzeit verzehrt worden find, fo ift bach diefe Demuth 
20” 
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geübt worden, daß fie feinen Wein gefchentt und nicht mit filbernen 

Löffeln gegeffen haben u. f. w. 

In ähnlicher Weife tft ed mit den Kindtaufen gehalten worden, 

denn fo oft Einem von Adel ein Kind geboren worden, mußten fie be 

fonderd einen Schreiber miethen, Der ſechs Wochen zuvor einen Haufen 

von Adel und von Drdendherren zu Bafte und zu Gevattern bitten 

mußte!)..... Die ftiftifchen Edelleute, fo unter den Bilchöfen be 

figlich waren, die waren auf die Ordendherren nicht gut zu fprechen 

und fagten öffentlih: Es wäre nichts mit dem Ordenspapſt; wenn 

man einen gebornen deutfchen Yürften hätte, fo follte es wohl beifer 

umd Land ftehen. Die Ordendverwandten fprachen dagegen: Wir 

haben gute Herren nach unferm Sinn; bei denen wir bei Tifche fipen, 

mit denen wir efjen und trinken. Und wenn wir einmal einen Herm 

"mit der Kanne auf den Kopf ſchlagen, des andern Tages find wir 
wieder gute Freunde. Das würde und mit einem deuifchen Füͤrſten 

wohl fehlen?). 

Mit den Waden aber verhielt es fih ſo).... Zu Michaelis 

haben die Ordensherren angefangen Wacken zu halten, wozu fic ihr 

Hofgefinde fammt dem umliegenden Adel und den deutfchen und un. 

deutfchen Landfreien hinverfügt Haben. Da ging denn die livländifche 

Kunft, Ritterfpiel und Tugend erft recht an. Da wurden die großen 

hölzernen Becher, die man Kaufe*) nennt, und die fo groß find, daß 

man Kinder darin baden fann, hervorgebracht, woraus dann zwei 

Männer zwei andern vortranten, und fo immer fort nicht blos mit 

1) Hier verläuft auf engerem Raum innerhalb drei Tagen ungefähr Alles fo, 
wie bei den Hochzeiten. 

2) Ruffow fpriht an diefer Stelle von der livländifchen Sitte, nach welcher 

Männer mit Männern, fowie Männer mit Frauen fic; bei jedem Begegnen mit einem 
Kuffe begrüßten , eine Sitte, die bie ind neungehnte Jahrhundert gedauert hat und 
noch nicht ganz verſchwunden iſt. 

3) Das Wort Wade, wovon wir oben ſchon ſprachen, wird nunmehr erörtert. 
4) Dad Wort Kaus fcheint eftänifch zu fein. Es ſoll in diefer Sprache noch 

jegt einen Napf oder eine Schale bedeuten und lautet im Lettifchen kausis ober 
kausinsch. Script. rer. liv. II. 162, 
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einem Kaufe, fondern mit vielen großen und kleinen, bis ihnen die 

Augen übergingen. . 

Wer der legte blieb und die Andern alle heruntergefoffen hatte, 

der war des andern Tages ein tapferer Held und hatte Ruhm und 

Lob, ald wenn er ein Land erobert hätte. Da fah man auch adliche 

Knaben von vierzehn Jahren, die dem Beifpiel der Alten-folgten, ein» 

ander halbe und ganze Becher und Klappfannen zutranfen und ſich 

darin übten. Diefe Wadenfefte haben durch das ganze Jahr von 

Michaelis bis Weihnachten gedauert, dann gingen die Hochzeiten an, 

weiche immer zwifchen Weihnachten und Faftnacht zu fein pflegten, 

weil man um diefe Zeit die weiten Reifen beffer machen fonnte, als im 

Sommer. Im Sommer aber ift man wieder fleißig auf allen Kirmeffen 

geweſen, wo dann ein Nachbar, Schwager und Freund auf des An- 

dern Kirmeſſe fich treulich finden ließ’)... Es ift auch unmöglich 

in Kürze zu befchreiben , welch ein gräulich Weſen man hier mit den 

Johannisfeuern gehabt hat, denn in den drei Nächten St. Johannis, 

Betri und Pauli und Marienberggang ift in allen Städten, Flecken, 

Höfen und Dörfern nichtd Anderes gefehen worden, denn eitel Freu⸗ 

denfeuer durch3 ganze Land, wobei man auch getanzt, gefungen und 

gefprungen und die großen Sadpfeifen nicht gefpart hat. Zudem ift 

am Tage Johannis des Täuferd am St. Brigittenflofter bei Reval ein 

großer Gräuel wegen des Ablaſſes geweſen, da fich in diefer Zeit eine 

ganze Welt von Volk von Deutfchen und Undeutfchen aus fernen Ge- 

genden dahin verfügt hat.... Es ift unmöglich, daß im Venusberge 

ein gräulicher epifuräifches Leben ift geführt worden, als bei dieſen 

Ablaß⸗ und Wallfahrten von den abgöttifchen Bauern ift geführt 

worden. Und dennoch, waren fie in dem lofen Wahn befangen, daß 

folched Alles Gott dem Allmächtigen ein fonderlich angenehmer Dienft 

1) Herren und Bauern foffen, fihwelgten, fprangen und tanzten bei diefen Kir- 

meffen unter dem Klange der großen Sadpfeifen oder Dudelfäde die ganze Nacht 
vom Sonnabend zum Sonntag und gingen am Sonntage betrunken in den Got⸗ 

tesdienſt. 
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geweſen, und fie dadurch eine große Gnade bei Gott erlangt haben. 

Solche Abgötterei und gottlod Wefen ift aber nicht allein beim Bri⸗ 

gittenklofter, fondern bei allen Klöftern und Kapellen im gan- 

zen Lande geübt worden. 

Wenn Einer von Adel oder auch nicht von Adel feiner Gefchäfte 

wegen aufs Schloß gehen mußte, fo durfte er nicht denken, daß er 

nüchtern und obne Raufch wieder herunterfäme, denn das war der 

livländifchen Herren Lob und Ehre, daß fie auf ihren Häufern Jeder⸗ 

mann hohen und niedern Standes mit einem ſchweren Trunk bewirte- 

ten und durchaus gaftfrei waren; welchem Beifpiel denn auch all ihre 

Untertbanen gefolgt find, fo daß endlich Saufen und Schweigen für 

fein Laſter, fondern bei den vornehmen Leuten für eine Ehre und eine 

Zugend ift geachtet worden. Ja, der Livländer befter Preis ift in 

jener Zeit geweſen, daß fie gewaltige Säufer waren, wie deflen denn 

auch in mancher Hiftorie ift gedacht worden. Und wiewohl Gott der 

Allmächtige an den Livländern nichts vergeilen und fie mit guten Ga⸗ 

ben des Geifted und Leibes wohl geziert, fo haben doch die Meiften zu 

jener Zeit durch unmäßige Böllerei, Mangel an Bildung und Müpig- 

gang ſolche Gaben fchlecht angelegt, und die Meiften bat man in ihren 

Berfammlungen von feinen ernfthaften und wichtigen Sachen und 

Derhandlungen, fondern nur von Hafen, Füchfen, Braden und Wind- 

bunden und von andern unnügen Dingen fprechen hören, und Eis 

nige von ihnen haben fich gerühmt, fo viele Jagd- und Windhunde 

zu befipen, daß fie für diefelben ſechs bis fieben Laft Korn jährlich 

gebraucht. 

Was nun der Bürger Thun und Leben in dieſer Zeit geweſen, 

das ſoll hier kurz gemeldet werden, denn die Bürger und Kaufleute in 

den Städten haben ſich auch nicht wenig der Schwelgerei, Hoffahrt, 

Prunkfucht und Prablerei befleißigt; und wenn eines Kaufmanns 
Hochzeit gehalten werden follte, da bat man immer einen Sonntag 

dazu genommen, denn eine Werktagshochzeit wäre nach ihrem Ber 

bünfen eine große Herabfegung, Unehre und Schande gewefen. Wenn 
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das Feſt angehen follte, da wurde faft die ganze Gemeinde und alle 
fremden Kaufleute mit dazu gebeten. Wenn aber Braut und Bräus- 
figam in die Kirche und aus derfelben begleitet und auf die Gildeftube 
geführt- waren, fo ftand dort ſchon eine herrliche Mahlzeit bereit, bei 

welcher Wein und Bier gereicht wurde. Dabei hat man dann feinen 
geringen Schag von filbernen Löffeln, Bechern und andern Trinfges 

fäßen gefehen; nach der Mahlzeit aber ift das filberne Gefchmeide 

wieder bei Seite gefept worden, und die großen und Pleinen zinnernen 

Rannen haben herhalten.müflen, welche dann Einer dem Andern über- 

Aüffig und in Menge zugetrunfen. Nach der Mahlzeit und dem Lob⸗ 

zefange ging der Tanz an bis zur Abendmahlzeit ; darauf ift es wieder 

an ein Tanzen und Schwelgen gegangen bis Mitternacht. Bei diefen 

Hochzeiten ift feine geringe Hoffahrt in Löftlichen Kleidern und Ge- 

fehmeide geübt worden, denn die Röde der Vornehmften waren mit 

Luchs⸗, Leoparden⸗ und Marderfellen gefüttert, die der Unbemittelten 

mit Wolf und Fuchs. Auch hat es den Frauen an filbernem und vers 

goldetem Haubengejchmeide, jedes an zwei Mark wiegend, und an fil» 

bernen und filbervergoldeten Halsketten mit Föftlichen Kleinodien be 

bangen, und an filbernen und vergoldeten Landen (?) und Tafchen 

iammt vergoldetem Futteral, zufammen über fechzig Loth ſchwer, auch 

an vielen Foftbaren Ringen, Knöpfen und Schnüren; endlich den 

Jungfrauen an Goldborten und Perlenbändchen (zum Kopfputz) und 

an vielen großen und diden Metallplatten und Spangen, einige Mark 

wiegend, und an großen Leibgürteln und Scheiden, von dreißig Loth 

zuſammen, und an großen mit ftattlichen Kleinodien behangenen Pa⸗ 

ternoftern !) nicht gemangelt. So war jede Frau und Jungfrau ge 

ſchmückt und geziert, und wenn Mancher das Silber und Gold hätte, 

was eined gemeinen Bürgers Frau und Tochter zu der Zeit auf Hoch. 

zeiten getragen, fo möchte er damit einen ziemlichen Handel und Wan⸗ 

1) Die Paternofter hingen von Gürtel beinahe bis zur Erde hinab. Ste waren 
manchmal von Bernftein und hatten dann einen hohen Werth; oft beftanden fie aus 
fildernen Münzen, aus fogenannten Hentelthalern. Arndt 210. Note. 
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del treiben und fi fammt Weib und Kind billigermangen damit er- 

nähren!). 

Der Bürger Luft und Kurzweil, befonderd in ded Sommers Ta- 

gen ift ed gewefen, daß eine Gilde und Gefellfchaft nach der andern 

den Vogel geichoffen hat, welches fo zugegangen ift, daß derjenige, der 

im Jahr zuvor den Dogel beruntergefchoffen hatte und der alte König 

genannt wurde, unter Begleitung der Stadipofaunen und mit einem 

fangen Zuge aller Güldenbrüder an einem Sonntagnachmittag zwiſchen 

zwei Gemeindeälteiten aufs Feld zu den Bogelitangen hinausgeleitet 

worden, wo dann die ganze Gemeinde, Jung und Alt, ſich auch hin⸗ 
verfügt hat, um der Kurzweil, mit nicht geringer Gefahr vor den 

eifernen Bolzen, von denen Mancher verwundet wurde, zuzufehen. 

Wenn fie den halben Tag nach dem Vogel geſchoſſen und ihn herunter- 

gebracht hatten, da ward ftrads dem neuen König unter großem 

Frohlocken von Jedermann Glüd und Heil gewünfcht, und ed war 

1) Rach diefen Beſchreibungen des übertriebenften und dabei rohen Luxus ver⸗ 
fiehen wir erft ganz die oft, aber immer vergeblich wiederholten Kleiderordnungen, 
Hochzeitdordnungen und andere gegen den Luxus gerichtete Polizeigeſetze, welche fich 

duch die ganze Geſchichte des mittelalterlichen Livlands hinziehen. Bergl. auch 
Monum. Liv. ant. IV. 130. u. 131. Zugleich erkennen wir aus allen Polizeige- 
fegen diefer Art, daß der Unfug nicht allein dem fechzehnten Jahrhunderte angehörte, 

fondern daß er im Lauf der Jahrhunderte, allen Gefegen zum Trog, bie zu diefer 
Höhe herangewachſen war. für die Stadt Riga war im 3. 1502 ein befonderes 
Polizeigeſetz erlaffen worden, das ein intereſſantes Licht über die Zuftände der Stadt 
verbreitet. Unter Anderm wurde, trog der feit vielen Jahren beitehenden Buurfprake, 

jegt die ganze Stadtbauerfchaft in Maſſe aufgeboten, um den unermeßlichen Schmug 
und Unrath aller Art aus den Straßen und Hofräumen zu entfernen ; der aufgehäufte 
Schmup in den Straßen der Städte trug aber neben den Kriege- und Hungerjahten 
gewiß viel mit bei zu den anftedenden und peflartigen Krankheiten, von denen bie 
preußifchen und Livländifchen Annalen voll find. Durch das Gefeg von 1502 follte 
der Kleiderlurus befchräntt werden und die Geſchenke für die Neuvermählten und 
für den Zäufling wurden nah Schilling und Pfennig bemeffen, und weil auch die 

Hausbringung des jungen Paares wieder mit neuen Unkoften und neuer Bewirtung 
verbunden war, fo wurde befohlen, daß die Neuvermählten die erfte Nacht auf der 

Gildeſtube in der fogenannten Brautfammer zubringen follten. Aber auch dicfe 
Sefeb und das analoge von 1507, deffen wir oben gedachten, waren ebenfo ohn⸗ 
mächtig und erfolglos wie die ganze livländifche Geſetzgebung des Mittelalter. 
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feine geringe Freude unter ded neuen Königs Freunden und unter 

denen, die auf ihm gewertet und gewonnen hatten. Nicht lange dar- 
nach wurde der neue König unter Pofaunenfchall mit dem vorigen 

Zuge der Gildenbrüder durch die Stadt nach der Gildeftube begleitet. 

Da ftand an allen Thüren viel Volks von Männern, Frauen, Jung⸗ 

frauen, Kindern und allerlei Gefinde, welche den neuen König mit 

großer Bewunderung und Freude anfchauten. Der König trug einen 

fübernen Bogel auf einer Stange in feiner Hand und fein ftählerner 

Bogen fammt dem Bolzen, womit er den Bogel heruntergefchoflen, 

ward hoch vor ihm hergetragen. Wenn fie in die Gildeftube famen, 

wo Alles herrlich und wohl hergerichtet war, da find die Frauen und 

Zöchter zu dem Banfeit auch herbeigelommen, und man hat dem Kö⸗ 

nige aus den ſchmuckeſten SSungfrauen eine Königin erwählt, die ſtets, 

wenn er auch eine rau hatte, bei ihm fipen und mit ihm tanzen 

mußte, Solches Feſt der Vogelftangen hat die drei Sonntage nad) 

Dftern gewährt. Die Prediger haben diefe drei Sonntage nach Mittag 

gemeiniglich gefeiert, weil Jedermann fich lieber bei den Bogelftangen 

als in der Kirche finden ließ. | 
Zu Pfingften find die Bürger und Gefellen in den Mai geritten 

und haben Einen, der am beften ein herrliches Feſt ausrichten konnte, 

unter fi zum Maigrafen ermählt und mit großer ‘Pracht eingeführt. 

Später find folche Maigraffchaften von Jedermann, aud) von dem ges 
meinen Pöbel, den ganzen Sommer bindurd alle Sonntage gehalten 

worden, nicht ohne vielfältige und arge Leichtfertigkeit. Vogelftangen 

waren auch fonft noch an manchen Luftorten aufgeftellt, wo junge Or⸗ 

dendherren, Bürger und Gefellen alle Sonntage den Bogel um irgend 

einen Preis fchoffen, wozu denn auch viel Volk fih verfammelte und 

den Sonntag fo hinbrachte. 

Auch in den Wintertagen um Weihnachten und Faftnacht haben 
die Bürger in den Gildeftuben und die Gefellen in ihren Kompanieen 

nicht geringes Vergnügen gehabt. Wenn die Trinfgelage der Kauf- 

herren ein Ende hatten, dann haben fie einen großen und hohen Tan⸗ 
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nenbaum ‚mit vielen Rofen verziert und denfelben in den Faften auf 

dem Marktplatze aufgerichtet. Spät gegen Abend haben fie fih mit 

vielen Grauen und Jungftauen binverfügt, haben erft „gefungen und 

geſchlungen“, und darnach den Baum angezündet, der im Dunkeln ge 

waltig aufflamnte. Dann haben die Gefellen ſich unter einander an 

der Hand gefaßt und find paarweife um den Baum und um das Feuer 

herumgehüpft und herumgefprungen, während die Feuerwerker Nafeten 

fliegen liegen. Wiewohl ſolches von den Predigern geftraft und als 

ein Kalb-MofissTang gefcholten wurde, ift doch ſolche Strafe nichts 

geachtet worden. Ebenfo ift dad Ringfahren (Karouflel- oder Schlit- 

tenfahrten?) mit Frauen und Jungfrauen bei Tage und bei Nacht ohne 

Maaß und Ziel geweien, oftmald den Predigern, die folches firafen 

wollten, zu Trog und Leide‘). 

AU diefer Dinge haben wir nicht gedacht, damit Jemand ver- 

achtend meinen follte, es wären zu jener Zeit unter allen Livländern, 

adlichen und unadlichen, gar keine verfländigen Leute und gottesfürdy- 

tigen Chriften geweſen. Das fei ferne von und. Denn ed find unter 

allen Ständen viel gute Leute gewefen, die an dem gedachten Weſen 

gar fein Gefallen hatten. Einige von Adel, in Betrachtung des See 

Ienheild ihrer armen Bauern, haben befondere Prediger, welche die 

undeutfche Sprache kannten, auf.eigene Untoften, in ihren Höfen ge 

haften, und diefe mußten jeden Sonntag die Bauern und dad Ge 

finde in der Lehre Chrifti unterrichten; ja, einige tugendfame Wittwen 

und Matronen von Adel haben fich nicht gefchämt, in Ermangelung 

eines Paſtors bei der Stirche, ihren Bauern und ihrem Gefinde in 

ihren Höfen die fünf Stüde des Katechismus auf undeutſch vorzulefen 

und fie zur Gottesfurcht zu ermahnen. So Haben auch Etliche ihre 

Söhne auf hohe Schulen und an der Herren und Fürſten Höfe weit 

fort nach Deutichland gefhidt und haben es laut ausgefprochen: fie 

1) Auch Faſtnachtsmummereien fcheinen allgemeine Sitte gewefen zu fein. Sie 

wurden namentlich in Pernau im 3. 1548 ald „nicht allein heidnifch , fondern ganz 

teufliſch“ bei großer Strafe verboten. N.R. M. XV. u, XVI. 558—560. 
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wollten Riemandem rathen, daß er feine Söhne lange in Livland 

bei fich behalte, weil fie zu Haufe nichts lernten und weil hausge⸗ 

zogene Kinder, wenn fie felbft etwas Iernten und wenn fie auch ge 

feheidt würden, doch unerfahren wären wie ein Rind‘). 

Zu der ausführlichen Sittenfchilderung der Blettenberg’fchen Zeit, 

welche Ruffow und geliefert, wollen wir nur noch einen Strich hin⸗ 

zufügen, theild weil die Nachricht, die wir mittheilen wollen, nad 

Allem, was wir vom Orden und von der Geiftlichfeit wiſſen, doch 

noch eiwad Weberrafchendes hat, theild weil fie und über die 

Stiftung der Bifarien, von denen in unferer Erzählung öfter Die Rede 

war, eine aufklärende Notiz ertheilt. Plettenberg beftätigte nämlich im 

%. 1516 auf Bitte des Komthurd zu Doblen, Gerd von Brüggen, 

die Stiftung einer Bilarie zu Doblen „zu Ehren der hochgelobten 

feufhen Jungfrau Maria“. Zuerſt wırrden die Mittel beftimmt, aus 

denen die Vikarie gegründet und der Priefter der Bifarie feinen Unter. 

halt beziehen follte. Damit diefe Vikarie aber beftändige Dauer habe, 

ernannte ‘Plettenberg zugleich aus Brüdern und Schweftern eine 

Bilde oder Brüderfchaft „zu Ehren unferer Lieben Frauen.” Diele 

Brüpderfchaft follte zweimal im Jahr, zu Weihnachten und zu Pfingften, 

fi) verfammeln und einen Trunf halten. Für diefen Trunk aber 

bat Piettenberg für nöthig erachtet, befondere polizeiliche Maaßregeln 

zu nehmen, die wir hier nun wörtlich folgen laffen: „Wer fein Meiler 

in der Gilde auf einen Andern loszieht, gibt ein Pfd. Wachs. Wer 

ben Undern verwundet, wird vom Komthur gerichtet. Niemand geht 

mit feinem Gewehr in die Gefellfihaft. Wer der Gilde Gläfer oder 

Zeller zerbricht oder zerwirft, läßt für jedeö zwei neue machen. Wer 

fo viel verfchüttet, daß er es mit einem Fuße nicht zudeden fann, gibt 

ein Pfund Wachs. Ebenfo viel gibt derjenige Strafe, welcher fein 

Trinken in der Gildeftube wieder audbricht und von fich gibt. Wer 

1) Volle Beftätigung finden Ruſſow's treuherzige, ungekünftelte Erzählungen 
duch alle gleichzeitigen Rachrichten,, befonderd durch den Receß des Landtages zu 
Wolmar von 1545. Siehe Arndt II. 210. 
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während ded Trunks in feiner Kammer Bier. auflegt und der Gilde 

Brüder und Schweftern zu fih zieht, gibt ein Pfund Wachs. Wenn 

die Aelterleute den Tod eines Bruders oder einer Schweiter erfahren, 

fo follen fie felbigen fofort mit Bigilien und Seelmefjen begehen laſſen, 

und jeder lebende Bruder und jede lebende Schwefter beten, fobald es 

ruchbar wird, der Seele nah: fünf Paternofter und fünf Avemaria.“ 

Wir haben felten eiwas gelefen, das einen widrigern und empörendern 

Eindrud auf und gemacht hätte, als die Stiftung dieſer Vikarie zu 

Doblen, die abgedrudt ift bei Amdt S. 192. — Ganz um diefelbe 

Zeit ftiftete Plettenberg au Bilarien zu Selburg (1516), zu Kandau 

(1518), zu Bauske (1518), wo die jedesmal dabei gegründete Brüder- 

fhaft, die unter dem Namen von „fchwarzen Häuptern” auftritt, und 

trog allen gelehrten Grübeleien darüber nichts Anderes zu fein fcheint, 

ald eine Sauflompanie, wie jene zu Doblen, die nur zufällig den Na⸗ 

men von den ftädtifhen Schwarzhäuptern entlehnt Hatte. Vergl. 

Monum. Liv. ant. IV. 63. 

Nachdem wir fo die innern Zuftände Livlands ziemlich genau 

fennen gelernt, werden wir fchließen müflen, daß in allen Schichten 

der Gefellfchaft viel Rohheit, Eitelkeit und niedrige Genußfucht ger 

bericht habe, es ift dabei aber doch nicht zu verfennen, daß die Bes 

wohner der Städte, namentlich der drei großen Städte, dem Landadel 

an Sitte und Bildung weit voraudgeeilt waren. Und dies Tonnte 

unter den gegebenen Berhältniffen nicht wohl anders fein. Einmal 

war ed in den Städten weit eher ihunlich, den Kindern durch Privat» 

lehrer einigen Unterricht geben zu laſſen; dann war Fleiß und Thätig- 

feit den ftädtifchen Zünglingen unerläßlich nöthig, um irgend ein bür- 

gerliches Geſchäft mit Erfolg betreiben zu können ; ferner lag der her⸗ 

anwachſenden ftädtifchen Jugend der feelenverderbende Anblick des ge- 

knechteten und midhandelten Volls nicht fo unmittelbar vor Augen 

wie der adlichen Jugend; und endlich waren die großen Städte auch 

von den ganz verdorbenen Orbdendrittern mehr gefchieden, als der 

Landadel, der in täglichem Verkehr mit dem Orden ftand. Wir wer- 
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den darum die Reformation, die wefentlich ein Fortſchritt in-der Kul- 

turgefchichte der Menfchheit war, zuerft in den livländifchen Städten 

Wurzel fehlagen, und von da aus über das Land und die Meinen 

Städte fih ausbreiten fehen, während Orden und Geiftlichfeit meiften- 

theils erft durch Die Gewalt der Umftände zur Reformation ge⸗ 

zwungen wurden. | 
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1 0-88. 

Albrecht von Brandenburg Hochmeifter. Albrecht und Plettenberg in Memel. Ausbruch 
des Krieges zwiſchen Preußen und Bolen. Waffenftillftand gu Thorn. Die evangelifhe 
Lehre in Preußen. Albrecht und Luther. Livland befreit fi beinahe ganz von ber 
Oberhoheit des Hochmeiſters. Friede von Krakau. Das Herzogthum Preußen. Erſte 
Verbreitung der Iutherifchen Xehre in Rivland. Andreas Knöpken. Landtag zu Wol—⸗ 
mar. Der Erzbiſchof Rinde und der Goadjutor Blankenfeld. Jakob Tegetmeier. Plet⸗ 
tenberg und Lohmüller. Der Erzbiſchof Blantenfeld. Das Evangelium in Reval. 
Melchior Hofmann in Dorpat. Das Bisttum Defel. Lohmüller und Tegetmeier in 
Wolmar. Plettenberg und Riga. Blankenfelb als Gefangene. Landtag zu Rujen 
und Wolmar. Landtag zu Wolmar. Plettenberg alleiniger Herr von Livland. Hof⸗ 
mann wieder in Dorpat. Bartholomäus Grefenthal, Die Erbverbrüderung des Adele 
im Erzſtift. Das Kiewelſche Privilegium. Die livländiſchen Biſchöfe, Fürſten. 

Bevor wir zur Geſchichte der Reformation in Livland uͤbergehen, 

müſſen wir kurz noch über den Untergang des Deutſchen Ordens in 

Preußen berichten, weil dieſes wichtige hiſtoriſche Ereigniß natürlich 

von entſchiedenſtem Einfluß auf die livländiſchen Angelegenheiten war. 

Nach dem Tode des Hochmeifters Friedrich wurde durch einen Vertrag 

des Ordens mit dem Markgrafen Friedrich von Anfpach und Baireuth 

deſſen faum zwanzigjähriger Sohn Albrecht zum künftigen Hochmeifter 

defignirt. Derfelbe trat denn auch am 13. Februar 1511 in den Or⸗ 

den ein und wurde gleich am folgenden Tage zu Rochlitz in Sachen 

durch die anmwefenden Ordendgebietiger, ohne Zuziehung ded Deutich- 

meifterd und Plettenberg’8') oder überhaupt der außerpreußifchen Ge⸗ 

1) Der Deutfchmeifter (Boigt IX. 409. N. 3.) ertheilte fpäter feine Zuſtim⸗ 

mung. Wahrſcheinlich ebenfo Plettenberg. 
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bietiger, zum Hochmeifter gewählt‘). Albrecht war ein Schwefterfohn 

des Königs Sigidömund von Polen und durfte darum vielleicht hoffen, 

einige Nachſicht und mildern Sinn bei feinem Oheim zu finden: ex 

eignete fich ganz-die Politik feines Borgängerd an und fendete, indem 

er vorläufig in Deutfchland verblieb und eine Regentfchaft für Preußen 

ernannte, mit feinem Vater zufammen eine Botfchaft an den Koͤnig 

von Polen, welche viele glatte und fchöne Worte enthielt, den weſent⸗ 

lichen Punkt der Huldigung aber mit diplomatifcher Kunſt umging. 

Sigismund antwortete (Boigt IX. 411.) auf Hare und würdige Weife: 

verfprah Gunft und Wohlwollen, wenn der junge Hochmeifter der 

Berpflichtung des ewigen Friedens nachläme, drohte aber mit ftrengem 
Ernft, wenn er die Huldigung verweigern follte. Albrecht betrat nun- 

mehr ganz die frummen Wege feined Vorgängerd, verweigerte nicht 

ausdrüdlich die Huldigung , verfchob und verzögerte aber biefelbe, 

während er die Schlöffer in Preußen in Bertheidigungdftand ſetzen ließ, 

auf alle Weife, und brachte durch diefe falſche Politit großes Unglück 

über Preußen, welches fih in um fo gefährlicherer Lage befand, als 

"auch der Bifchof von Ermland dem Orden wegen des fortdauernd zu⸗ 

nehmenden Räuberunmwefens fehr feindlich gefinnt und mit dem Könige 

Sigismund eng verbündet war. Die Finanzen des Ordendftants waren 
immer noch) in den allererbärmlichften Zuftänden und wurden dadurch 

noch mehr verfchlimmert, dag Albrecht ald geborener Fürft eine 

ganze Schaar von Hoffchrangen um fich haben mußte, wie die frühern 

Hochmeiſter fie gar nicht gefannt hatten?). So ftand der. Wille des 

1) Bon Seiten des Bater8 und der Brüter wurden dem jungen Hochmeifter 
2000 Gulden jährlich als Leibrente ausgeſetzt; für den Kallaber, daB er aus Preußen 

vertrieben werden follte, wurde ihm der Befig der Städte Erlangen und Beyers- 
dorf zugefichert. Voigt IX. 407. Aehnliche Zuficherungen hatte auch Friedrich von 
Sachſen, ald er dad Hochmeiftcramt übernahm, von feinem Vater erhalten. Inder 
2379. Der Ordensſtaat erfchien alfo lange ſchon in feinen Fundamenten erſchüttert. 

2) Er Hatte einen Hofmarſchall, einen Hoflanzler, einen Hofjägermeifter, einen 
Hofmaler, einen Hoffechtmeifter und noch viel anderes Hofgefinde. Boigt IX. 471. 
Auch ein glänzendes Turnier, das viel Geld koſtete, hielt Albrecht. im J. 1518 zu 

Königäberg. Es foll das erfte in diefer Stadt geweſen fein. Boigt IX. 528. 
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jungen Fürften von Anfang an zu feinen Mitteln in einem ganz fal- 

fhen Verhältniß, und es war klar vorauszuſehen, daß der Staat den 

gefährlichften Berwidiungen entgegenging. 

Auf den erften Blick ift e8 faft unbegreiflich, wie bei den traurigen 

und ganz entarteten Zuftänden ded Ordens dennoch der Zudrang des 

jungen-deutfchen Adeld zu der Saufpalle: Livland und zu der Räu- 

berhöhle: Preußen immer noch fehr bedeutend war, ja daß deutfche 

Aeltern fogar, wenigftens in Preußen, ihre Söhne mit bedeutenden 

Summen in den Orden einfauften; denn ed. war allgemeine Sitte ge- 

worden, daß die in den Orden eintretenden Yünglinge reich mit Rof- 

fen und Harnifchen ausgeſtattet werden mußten und daß ihnen außer 

dem auch noch ein bedeutendes Leibgedinge ausgeſetzt wurde '). Das 
Glück, das Einzelne machten und das in ganz Deuiſchland auspofaunt 

wurde, wirkte auch in diefen Verhältniffen, wie bei unferer heutigen 

Auswanderung nach Amerika, viel gewaltiger, ald der moralifche und 

phufifche Untergang der Dielen, die von der Bühne des Lebens ver- 

ſchwanden und bald vergeflen waren. Und dann dürfen wir freilich 

auch nicht vergeffen, daß damals der Adel in Deutfchland faft eben’ 
fo roh und räuberifch war, wie der Adel und die Drdendritfer in Liv⸗ 

land und Preußen. Man vergleiche 3.8. Luther's Buch: Vom deut- 

chen Adel, oder Sartorius: Der deutfche Bauernfrieg, wo S. 28 die 

Stelle vorkommt: Brav waren die Ritter, aber auch rachfüchtig, voll 

von einer fonderbaren Metaphufit der Ehre, wenn Gleicher gegen 

Gleichen ftritt, aber hart, graufam und ohne menfchliches Gefühl, 

wenn der Nitter mit einem Menfhen aus einer niedern Klaffe zu 

thun hatte. Was ihre Brutalität vermehrte, war das ewige Saufen 

u. ſ. w. 

Im J. 1512 war Albrecht nach Preußen gekommen, und von 

1) Als ein Bruder des Pfalzgrafen vom Rhein, der Herzog Wolfgang, in den 
Orden aufgenommen werden ſollte, da machte der Hochmeiſter die (freilich nicht an⸗ 
genommene) Bedingung, daß ber Pfalzgraf dafür 1500 Fußtnechte nach Preußen 
ſtellen ſollte. Voigt IX. 629. N. 1. 
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diefem Augenblid an zog ſich durch die nächften Jahre eine feingeglie- 
derte Kette von Intriguen, durch welche alle benachbarten Fürften ind 
preußifche Intereſſe mit Herangezogen werden follten, immer nur zu 

dem einen Zweck: dem Könige Sigiömund die Huldigung nicht zu leiften 

und das polnifche Schwert dennoch in feiner Scheide zurüdzubalten. 

Wir glauben Died ganze fntriguenftüd hier beinahe ganz übergehen 

‚zu dürfen; es ift ausführlih, aber natürlich immer vom ‘Barteiftand- 

punfte aus dargeftellt von Voigt IX. 429—565.; furz und unpar⸗ 

teiifch von Richter II. 240— 245. Die Hauptrolle in demjelben ſpielte 

der Kaiſer Maximilian. Dieſer hatte allerdings ein deutſches Intereſſe 

und auch eine deutſche Pflicht, dafür zu ſorgen, daß der Orden in 

Preußen nicht vom deutſchen Reich abgeloͤſt würde und ganz an Polen 

ũberginge: er vermittelte denn auch (Ind. 2636.) Bündniffe des Hoch⸗ 

meiſters mit deutſchen Fürſten, mit Dänemark, mit der Wallachei und 

beſonders mit dem Zaar, wobei auch ‘Plettenberg thätig war’). Ruß⸗ 

land war dem Hochmeifter befonderd wichtig. da ed nicht nur ein Heer 

gegen Polen ind Feld ftellte, fondern auch Geldfummen vorfchoß. 

Deffentlich aber leugnete Albrecht die Berbindung mit dem ketzeriſchen 

Rußland, weil er fonft den Papft und viele fromme Seelen in Deutfch- 

fand ganz von ſich abgewendet hätte. Marimilian blieb der Freund 

des Ordens big zum 3. 1515. In diefem Jahre ſchloß er befanntlich 

die folgenreichen Heirathen zwifchen feinen Kindern und denen des 

Königs von Ungarn, und da diefer ein Bruder des Königs von Polen 

war, fo opferte er unbedenklich das deutſche Intereffe feinen Familien- 
plänen auf und erklärte am 22. Juli 1515, daß er den Orden in 

Preupen nicht länger der polnifchen Lehnshoheit entziehen, fondern 

den ewigen Frieden ald gültig anerfennen wolle. 
Dennoch verblieb Albrecht auf feinem Willen und Iud zunächſt 

Plettenberg, den er in feinen Briefen: lieber Bruder, titulirte, im 

Wrühlinge 1516 zu einer Zuſammenkunft nach Memel ein. Pletten⸗ 

1) Bei diefer Gelegenheit foll Marimilian dem Zaar Waffll Iwanowitſch zuerft 

den kaiſerlichen Titel zugeflanden haben. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 21 
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berg fcheint ungern dorthin gekommen zu fein, und mußte für die Reife 

von der heiligen Aa bis Memel große Vorſichtsmaaßregeln gegen die 

Polen und Sameiten nehmen‘). In Memel legte Albrecht, nachdem 

von beiden Seiten die größte Borfiht und Berfchwiegenheit gelobt 

worden war, dem Landmeifter von Livland einen Kriegsplan vor, der 

- von feinem Lieblinge, dem Manne feines Bertrauend, Dietrich von 

Schönberg, war ausgearbeitet worden. Auf dem Papier figurirten da⸗ 

bei fehr bedeutende Geldfummen und ganz anfehnliche Heere, die aber 

alle erft von auswärts kommen follten (Inder 2715—17.). Pleiten⸗ 

berg fcheint zu den vielen Nullen fein rechtes Vertrauen gefaßt zu 

haben, erhielt aber beim Abfchiede doch eine Ehrengabe von Nheinwein 

und füßem fpanifhem Wein?). Der neue Deutfchmeifter, Dietrich 

von Klee, der in Stelle Adelmann’d von Adelmanndhofen gewählt 

worden war, verfagte feine Zuftimmung zu Albrecht's Plänen und 

rieth zu einem gütlichen Vergleich mit Polen. Albrecht aber gab nicht 

nach, fondern fhloß am 10. März 1517, ohne weitere Skrupel wegen 

der Keperei, mit dem Baaren, und im %. 1519 durch Plettenberg 

und die livländifchen Bifchöfe mit Dänemark offene Bündnifle ab. 

(Ind. 2778.). 

Gebt war die Frucht reif, — aber e8 war eine bittere Quitte. 

In den legten Tagen des 3. 1519 brach der König Sigismund mit 

einem wohlausgerüfteten Heere von 20000 Mann in Preußen ein, 

verwäftete mit Feuer und Schwert zuerit das Bistum Pomefanien 

und hatte bis Mitte Mai, da Albrecht nur geringen Widerftand leiften 

1) Am 2. Juni 1517 forderte der Hochmeifter den Komthur von Goldingen, 

Dtto von Goes, auf, mit ihm vereint die Schranken und Schläge der Sameiten 
zwifchen Memel und der turifchen Grenze zu zerftören (Ind. 2756.). Es ift aber 
nicht gefcheben. 

2) Auf der Rücreife erlitt Plettenberg einen Beinbruch. Der Hochmeifter fen- 
bete ihm, weil es in Livland wohl immer noch an Aerzten fehlte, feinen eigenen Bars 
bier und Wundarzt, Meifter Jakob. Ind. 2739. Im J. 1518 hören wir von einer 
langwierigen Krankheit Plettenberg d. War fie vielleicht nod die Folge dieſes 

Beinbruchs? — 
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konnte!), alles Land bis Königäberg erobert, und der ganze Ordens⸗ 
ftaat befand fich ſchon im Zuftande vollfommener Auflöfung. Bei 

diefem traurigen Anfange des Krieges verließen den unglücklichen 

Hochmeifter alle feine Bundesgenoffen , und er ftand beinahe hilflos 

der Rache ded Königs preisgegeben. Auch Plettenberg und die livlän- 

difchen Biſchoͤfe fagten fich von ihm los, rieihen unbedingt zum Frieden 

und proteflirten gegen die Fortſetzung ded Krieges. Als aber Albrecht 

dennoch mit neuen und dringenden Bitten um Geld und Hülfämann- 

ſchaft fih an Plettenberg wandte, da benupte diefer die Bedraͤngniß 

des Hochmeiſters und verſprach die geforderte Geldunterſtützung zu 
leiften, jedoch nur unter der doppelten Bedingung, daß der Hochmeifter 

ihm Harrien und Wierland ohne allen Borbehalt abtrete und dag er 

jedesmal den von den livländifchen Gebietigern erwählten Landmeiſter 

unbedingt beftätige. Schon am 9. Auguft 1520 hatte der Hochmeifter 

dem Orden in Livland das Recht zugeflanden, einen Qandmeifter unter 

fih zu kieſen, die Urkunde, die nach einem von Plettenberg mitge- 

ſchickten Concept darüber ausgeftellt wurde, fcheint aber (Ind. 2822. 

Note.) nicht vollzogen worden zu fein. Plettenberg wiederholte darum 

feine Forderung am 19. Auguft, und nunmehr erließ Albrecht am 

29. September (Richter 245 u. 436 Note 20.) die bei Arndt S. 183 

im Auszuge mitgetheilte Urkunde, durch welche die beiden fForderungen 

Plettenberg’3 bewilligt wurden. Jetzt zahlte Plettenberg die dagegen 

verfbrochenen 30000 Sorngulden (26666 Mark) und ftellte, ftatt der 

erbetenen fechähundert, unter Melchior von Galen wenigftend hundert 

Neifige, und bat dagegen, dag die früher nach Preußen gezogene 

Mannſchaft zurückgeſchickt würde?) (Ind. 2841.). Die haare Geld» 

— — — — —— — 

1) Pr. Holland wurde mit Glück und Muth lange vertheidigt, und es ſoll fi 

dabei ein tapferer linfändifcher Nitter ausgezeichnet haben. Auch ein livländifcher 

Edelmann, von Biere, und der Ordenshauptmann Friedrich Truchſeß vollbrachten 

fhöne ritterliche Thaten. Die Raubritter waren mit Diorden und Rauben aud in 

voller, gewohnter Thätigkeit. 
2) Die livländiſchen Hüffstruppen waren im Treffen bei Bartenftein gefehlagen, 

21” 
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fumme überbrachte der Bogt von Baudfe, Hermann v. Haſenkamp, 

nach Preußen (Ind. 2835.). 

Mit diefem Tivländifchen Gelde und mit andern Summen, die er 

aus Rußland und vom Deutfchmeifter erhielt, nahm Albrecht, die zu 

Thorn begonnenen Friedensunterhandlungen abbrechend, eine beträcht- 

liche Anzahl von deutfchen Söldnern in feine Dienfte; und im Herbft 

1520, als vierzehntaufend Mann derfelben wirklih nah Preußen 

famen und vor Danzig zogen, ſchien des Hochmeifterd Sache fich viel 

befier zu geftalten. Allein es fehlte in dieſem Kriege an jedem milis 

tairifchen Talent, ja fogar an jedem nur einfichlig anordnenden 

Mann: nad wenig Wochen fchon verlief fich der ganze Söldnerhaufe 

aus Mangel an Sold und Brod. Die livländifhe Hülfdmannfchaft 

mußte wegen Mangeld an Lebendmitteln die Stadt Wormdit verlafjen, 

und neuer Zuzug aus Livland fonnte, weil der Strandiveg von den 

Sameiten ftrenge gefperrt war, nicht mehr nach Preußen gelangen. 

Die deutfchen Söldner aber, die im Lande geblieben, waren bald, da 

fie fih in vollem Aufruhr befanden, die gefährlichften Feinde des Hoch» 

meifterd. Albrecht war, aber der König war auch, ſchon im Frühjahr 

1521 völlig erfchöpft: beide fehloffen am 5. April zu Thorn einen 

Waffenſtillſtand auf vier Fahre (abgedrudt bei Boigt IX. 632.). Nach 

demfelben follten feine Diebe, Räuber und Mörder in einem Lande, 

zum Nachtheil ded andern, gehauft und geherbergt werden; 

über die Verpflichtung des Hochmeifterd aber, den Huldigungseid nach 

dem Wortlaut ded ewigen Friedens zu leiften, follte ein Schiedsgericht 

entfcheiden; u. |. w. 

Unterdeffen hatte in Preußen, wohin vor hundert Jahren die 

huffitifche Lehre fo rafch gedrungen war, auch Luther's begeiftertes Wort 

fchnell großen Anhang gefunden. „Nirgends mochte man, fagt Voigt 

IX. 692, die Lafterfleden und Ungebührlichkeiten, die Gräuel und 

Abfcheulichkeiten, die am römifchen Hofe im Schiwange waren, die 

die Komthure von Riga und von Goldingen gefangen genommen worden. Arndt 
©. 183. Voigt IX. 593. 
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Geldgier und Beftechlichkeit,, die Intriguen und Umtriebe, und das 

ganze fittenlofe und fündhafte Unmwefen, wie ed vom Papfte an durchs 

ganze Kardinalscoflegium hindurch bis auf die unterften Thürfteher 
im päpftlichen Palaſte herrfchte, fo genau kennen, ald in Preußen und 

(fügen wir hinzu) in dem eigentlichen Pfaffenlande Livland!“ — 

Schon im J. 1518 wurde in Danzig das Evangelium geprediat, und 

es verbreitete fih von da aus während der Dauer des Krieges, welcher 

die polnifche Widerftandöfraft gegen die neue Lehre lähmte, bald über 

alle preußifchen und deutfch-polnifchen Provinzen. Als nach geſchloſ⸗ 

fenem Waffenſtillſtande Polen mit Strenge gegen die neue Lehre ein» 

greifen wollte, da war fie ſchon tief in die Herzen der Menfchen ge- 

drungen und nicht wieder and denfelben herauszureißen. Die Lehrer 

des Evangeliums predigten überall unter ungeheurem Zulauf der Ber 

völferung, die Bilder und Reliquien wurden aud den Kirchen entfernt 

oder mit Gewalt aus denfelben herausgeworfen, die Mönche und 

Nonnen verließen die Klöfter und traten ind bürgerliche Leben zurüd, 

ja ſelbſt der Hochgebildete Bifchof von Samland, Georg von Polenz, 

erklärte fich offen für die neue Lehre und predigte fchon im J. 1523, 

abwechfelnd mit dem von Luther felbit nach Preußen gefendeten Bried- 

mann, in der Domlirche zu Königsberg in ächt evangelifchem Geifte. 

Die Ordendritter durften ed nicht mehr wagen, ſich in ihren weißen 

Mänteln zu zeigen, ohne fi) dem Spott und der Berhöhnung des 

Bolfes auszufegen,, und Albrecht mußte es ihnen geftatten, die ver 

haften Mäntel abzulegen und nur noch das Ordendfreuz zu tragen, 

worauf dann auch die Convente fich allmählig Teerten und die Auf 

löfung ded Ordens faktiſch begann. 

Im J. 1521 nad gefchloffenem Waffenftiltftande war Albrecht 

nach Deutfchland gereift und war dort bei längerem Aufenthalt in 

Nürnberg mit dem evangelifchen Prediger Andread Dfiander, den er 

fpät noch mit dankbarem Herzen „feinen geiftigen Bater“ nannte, be 

fannt geworden, und von demfelben fpäter an Martin Luther felbft 

gewiefen worden, den er in Wittenberg kennen lernte. Schon im J. 
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1519 hatte Leo X. durch ein Breve vom 6. November dem Hochmeifter 

befohlen, eine gründliche Reform feines in fo tiefen Derfall gerathenen, 

fittlich und religiös entarteten Ordens vorzunehmen, nach Leo's Tode 

erneuerte Hadrian VI. im 3. 1523 mit großem Ernft denfelben Be» 

fehl. Albrecht aber fah ein, daß ed unmöglich war, einem todten Kör- 

per wieder neued Leben zu geben. Er wandte ſich zuerft in geheimniß- 

voller Sendung mit einer Anfrage in diefer Reformangelegenheit des 

Ordens an Luther, fragte ihn fpäter felbft auch perfönlich um feinen 

Rath. Luther fprach zu ihm die fräftigen Worte: er folle die al- 

berne und verfehrte Drdendregel auf die Seite wer- 

fen, eine Frau nehmen und Preußen in ein weltliches 

Herzogthbum umwandeln; und diefem Rathe, der auf des Hoch⸗ 

meifterd Seele einen tiefen Eindrud machte, ftimmte auch Melanchthon 

vollfommen bei. An die Ordendritter aber erließ Quther bald die Er- 

mahnung: falfhe Keufchheit zu meiden und zur rechten 

ehelichen Keuſchheit zu greifen, worauf fich denn auch einzelne 

Ordensritter ſchon verheiratheten. 

Der von Natur ſchwache und vorſichtige Albrecht wagte ed aber 

noch nicht, feine innerfte Gefinnung offen auszufprechen, fondern ver 

hüllte diefelbe unter der Maske katholischen Eifers, um nur erft durch 

den Spruch der Schiedörichter mit dem Könige von Polen fich ausein- 

anderzufepen. Auch die Angelegenheit mit Plettenberg wegen uneinges 

fhränfter Abtretung der efihnifchen Provinzen fam zu neuer Berhand- 

lung. Albrecht forderte nämlidy für Entlaffung der harrifch-wierifchen 

Nitterfchaft von ihrem dem Hochmeifter geleifteten Huldigungseide jept 

abermals eine bedeutende Geldfumme. Im 3. 1523 bot Plettenberg 

20000 Horngulden, Albrecht verlangte 24000. Um den Hochmeifter 

in die ſchwierigſte Lage zu bringen und um ſich dadurch ganz von feiner 
Oberhoheit zu befreien, verklagten Plettenberg und Klee (Boigt IX. 

726. N. 3.) ihn im November 1524 wegen feiner Hinneigung zum 

Lutherthum, die bald ruchbar geworden, beim Papſte. Vielleicht trug 

diefe® mit dazu bei, daß am 24. Januar 1525 zwifchen Albrecht und 
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Plettenberg, indem dieſer letztere wirklich 24000 Horngulden erlegte, 

ein Vergleich abgeſchloſſen wurde (Arndt S. 190.), durch welchen der 

vor fünf Fahren verabredete Handel von neuem beſtaͤtigt und nun⸗ 

mehr — zu voller Gültigkeit — mit dem großen Ordensſiegel ver- 

fehen wurde. Diefem neuen Bergleich wurden dann aber auch einige 

neue Bedingungen beigefügt: Zuerft follte der Hochmeifter bei feinen 

Defenfivfriegen den Livländern feine Schagung, Steuer oder Beiftand 

auferlegen dürfen, außer mit Einwilligung der oberften Gebie- 

tiger von Livland und Welfchland und ihrer Räthe. Wenn der Hoch. 

meifter einem neugemwählten Landmeifter innerhalb ſechs Monaten die 

Regalien nicht verfchaffen würde, fo follte der Landmeifter berechtigt 

fein, diefelben vom Römiſchen Reich, vom Kaifer und den Kurfürften 

innerhalb Jahresfriſt felbit zu empfangen. Endlich follten alle vor 

handenen, einem Theile nachtheiligen Briefe ungültig fein, und fein 

Theil follte, dem andern zum Schaden, ferner päpftliche Briefe 

auswirken. Am 16. Februar entließ der Hochmeifter von Preßburg 

aus (Monum. Liv. ant. II. N. 38.) Harrien, Wierland und Allen 

tafen förmlich von dem ihm geleifteten Huldigungdeide. Livland war 

durch den Bergleich vom 24. Januar, obgleich der Hochmeifter fich 

formell noch ein Oberhoheitörecht vorbehalten haben foll, dem Weſen 

nad) gänzlich von Preußen getrennt, die Schuggenoffenfchaft der bei- 

den Ordensſtaaten hatte mit diefem Tage ein Ende genommen. 

Der Deutfchmeifter hatte im J. 1523, auf ähnliche Weife wie 

Plettenberg , für die ſchon geleifteten und noch zu leiftenden Geldzah» 

lungen, fi auch von der Oberhoheit des Hochmeifterd Iodzumachen 

und die volle Freiheit der Deutfchmeiftermahl und auch noch andere 

Borrechte zu erlangen gefucht. Albrecht hatte, troß feiner größten 

Geldnoth, diefed Anfinnen beharrlich zurückgewieſen; es hatte fich dar- 

aus aber ein langer und erbitterter Federkampf zwifchen den beiden 

Meiftern entwidelt, der damit endete, daß Albrecht die vom Deutſch⸗ 

meifter geftellten Forderungen, die fogenannten zehn Artikel (Boigt 

IX. 741.) annehmen mußte. 
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Albrecht reifte die vier Fahre des. Waffenſtillſtands immer in 

Deutfchland umher und befand fich, ohne. Anſehen und ohne Geld, in 
wahrhaft verzweifelter Qage. In diefer Zeit follen allerhand abenteuerliche 

Pläne in feiner Seele aufgetaucht fein. Einmal wollt’ er an der Spige 

al feiner Ritter gegen die Türfen ziehen und in biutigem Kampfe den 

Tod oder neuen Ruhm gewinnen; ein andermal wollt‘ er Friedland 

vom Saifer Karl faufen (momit?) und mit feinen Rittern dorthin 

überfiedeln ; wieder einmal wollt” er das Hochmeifteramt niederlegen, 

dafielbe auf den Komthur von Memel, Eric) von Braunfchweig, über» 

tragen und felbft in franzöfifche Dienfte treten; einmal endlich unter. 

handelte er mit dem Könige Sigigmund wegen Uebertragung der hoch» 

meifterlichen Würde auf ihn felbit oder auf feinen Alteiten Sohn. So 

viel war ihm Mar: ald Hochmeiſter konnte er nach Preußen nicht 

zurüdtehren. Dazu war feine Berbindung mit dem Lutherthum fchon 

viel zu innig und viel zu befannt, dazu war in Preußen felbft ſchon 

viel zu viel gefchehen, was mit der hochmeifterlichen Stellung nicht 

mehr vereinbar war. Das ganze Land befand fich in einem Ueber⸗ 

gangszuftande chaotifcher Dämmerung , aud welcher ed vorwärts ins 

volle Licht, aber unmöglich zurück in die alte Nacht geführt werden 

fonnte. Bei dem langen Ausbleiben Albrecht's war auch (Voigt IX. 

724.) fehon vielfach davon die Rede, einen andern Herrn, und na- 

mentlich Plettenberg, ala weltlichen Fürften anzuerfennen und fich 

dadurch aud dem gänzlich verworrenen und troftlofen Zuflande, in 

welchem dad Neue und Alte unvermittelt fich fchroff gegenüberftanden, 

herauszuretten. 

So war endlich das J. 1525 herangekommen, in welchem die 

Zeit des Waffenſtillſtands ablief. Bon den vier ernannten, eifrig ka⸗ 

tholifhen Schiedsrichtern konnte Albrecht für die neuen Ideen, die 

ihn bewegten, feine Zuftimmung hoffen, er verfuchte alfo noch einmal 

durch feinen Schwager, den Herzog Wriedrich von Liegnig, und dur 

feinen Bruder, den Markgrafen Georg von Brandenburg, direkte Un 
terhandlungen mit dem Könige anzufnüpfen, welcher dem Ende der 
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langen Streitigkeiten und Kriege auch mit Sehnfucht entgegenfah. Im 

März 1525 begannen die Berhandlungen zu Krakau, zu welchen auf 

Albrecht's Aufforderung auch Abgeordnete aus Preußen gelommen 

waren. Das Einzelne derfelben, dad der preußifchen Gefchichte ange⸗ 

hört‘), übergehen wir hier: am 8. April wurde der wichtige, folgen« 

reiche Sriedendvertrag gefchloffen, welcher dem preußifchen Ordensſtaate 

ein Ende machte, und dafür ein erbliches, unter polnifcher Lehens⸗ 

hoheit ſtehendes Herzogihum Preußen fchuf. Das Friedensin- 

firument ift abgedruckt bei Boigt IX. 749. Als die wichtigften Punkte 

defielben heben wir folgende heraus: 

6) Der Herzog foll dem Könige als ‚feinem Erbheren einen Eid 

leiften und ſich forthin gegen ihn in allem, wie ed einem belehnten 

Fürften gegen den Erbherrn gebührt, gehorfam erzeigen. Auch- foll 

Markgraf Georg von feiner und feiner Brüder wegen die Lehensfahne 

mit angreifen und die Markgrafen Kafimir und Johann binnen Jah⸗ 

veöfrift diefen Bertrag durch Brief und Siegel genehmigen. 8) Der 

König foll den Herzog Albrecht, deſſen Erben und alle Einwohner des 

Landes hei allen ihren Privilegien laſſen und gegen ungerechte Gewalt 

fhügen und vertheidigen. 9) Der Herzog von Preußen erhält auf 

Zandtagen und in Rathöverfammlungen die erfte Stelle und einen 

Sig neben dem Könige. 10) Der Herzog und feine Erben und Nach- 

folger follen von dem Fürftenthum Preußen nicht? verlaufen 2c. Ber 

pfändungen von Schlöflern und Städten follen nur an ded Herzogs 

Lehnleute geſchehen koͤnnen. 15) Kein Zheil fol Hinfort Straßen- 

räuber, Diebe und Landbefchädiger zu ded Anden Schaden hegen 

und Herbergen. 17) Der Herzog ſoll auf alle von Päpften, Kaifern 

oder Königen von Polen dem Orden verliehenen Privilegien auf ewig 

Derzicht leiften und foldye dem Könige einhändigen u. f. mw. 

Am 9. April beitätigten die Abgeordneten von Preußen den 

Briedensvertrag in allen feinen Punkten, und am darauffolgenden 

1) Zur Geſchichte des letzten Hochmeiſters vergleiche man: Stengel, a. a. O. J. 
286--294. 
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Tage fand die feierliche Belehnung ftatt, deren ausführliche Beſchrei⸗ 

bung fich bei Boigt IX. 751—753 findet. Bon Brieg aus beftellte 

Albrecht fih in Nürnberg den herzoglichen Schmud, den er fortan bei 
feierlichen Gelegenheiten anlegen wollte, und hielt darauf am 9. Mai, 
vom lauten Jubel des Volks empfangen, feinen glänzenden Einzug in 

Königsberg. Voigt fließt fein aropes Werk, dem wir fo viel Be: 

lehrung verdanken, mit den Worten: „Luther'd Mahnung an Herzog 

Albrecht war erfüllt und ind Werk geſetzt; das neue Licht des reinen 

Evangeliums hatte ihm erleuchtet. Hocherfreut fprach jener nun die 

Worte: Vide mirabilia, ad Prussiam pleno cursu plenisque velis 

currit Evangelion! (Sieh died Wunder, in vollem Laufe, mit vollen 

Segeln eilt jebt dad Evangelium nach Preußen.) 

Nachdem wir fo den preußifchen Staat des Mittelakterd zu ruhm- 

fofem Grabe und zu fchönerer Auferitehung begleitet haben, wenden 

wir und nun wieder nach Livland, wo um diefelbe Zeit die Reforma⸗ 

tion auch Eingang und Verbreitung gefunden hatte. Die fchreienden 

Mishräuche in der fatholifchen Kirche jener Zeit, welche eine Revo- 
Intion auf dem Gebiete des Denkens und Glaubens für ganz Europa 

und bejonderd für das gequälte Dentfchland zu einer unabwendbaren 

Nothivendigkeit machten, gehören der allgemeinen Gefchichte an und 
find auch fo befannt, daß wir fie bier nicht weiter auszuführen 

brauchen, wir machen nur die ein e Bemerkung: daß alle jene Mis- 

bräuche nirgends ärger waren und nirgends ärger fein fonnten, als 

in der päpftlichen Schöpfung „Livland“, wo im Lande der heiligen 
Jungfrau Maria vaterlandslofe Pfaffen, und nichts ald vaterlandd- 

Iofe Pfaffen ein wahrhaft gottlofed Regiment führten und dad un. 

glüdliche Land nur für ihre eigenen perfönlichen, und in zweiter Linie 
für römifch-päpftliche Intereſſen ausbeuteten. Died ganze Syftem 

fonnte feinem Weſen nach nur in der didften Finfterniß der Unwiſſen⸗ 

beit beftehen und gedeihen. Die geiftige Bewegung in Prag hatte es 

vor hundert Jahren ſchon in feinen Grundfeften erfchüttert, der neue 

Auffhwung Deutfchlands in Willenfhaft und Bildung bedrohte es 
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bald mit völliger Bernichtung. Es hatten zwar in Livland die ritter- 

fihen und unritterlichen Pfaffen, im richtigen Inſtinkt der Selbfter- 

haltung, alles Mögliche geihan, um jedes Licht der Bildung von 

ihrem Mufterftaat abzuwehren ; durch die forgfam gefchloffenen Fenfter- 

läden war aber hin und her doch ein Sonnenftrahl Durchgebrochen und 

batte ein ſchwaches Licht im Innern des weitläuftigen Pfaffenbaus 

verbreitet. Es vegten ſich ſchwache geiftige Triebe, die, wie fie im. 
Halbdunkel nicht gedeihen konnten, Licht und Wärme auswärts 

fuchten. . 

Zroifchen Colberg und Kamin liegt in Bommern dad Städtchen 

Treptow. In diefem Städtchen hatten zwei gebildete und geachtete 

Männer, Johann Bugenhagen und Andreas Knöpken, ein geborener 

Küftriner, eine Schulanftalt gegründet, in welcher feit einer Reihe von 

Jahren Knaben und Sünglinge aus den livländifhen Städten, be 

fonderd aus Riga, ſich die neue Bildung, welche ihnen zu Haufe ver 

fagt war, anzueignen ftrebten. Als im J. 1517 Luther'd freied Wort 

die Welt erfchütterte, da drang daſſelbe auch in die Schule zu Treptow 

und in die Herzen der beiden Männer, welche diefer Schule vorftan- 

den. Aus den Herzen der Lehrer aber drang ed in die Herzen der Ler⸗ 

nenden, und mit jedem Jahre kehrte eine Anzahl junger Männer nach 

Livland zurüd, die mit Liebe und Dankbarkeit an ihren Lehrern hingen 

und die neuen Ideen von geiftiger Freiheit und Unabhängigkeit in ihre 

Familien und überhaupt in ihre Heimath herüberbrachten und daſelbſt 

mehr und mehr verbreiteten. 

Nun gefhah ed im 3. 1521, daß junge Leute, vermuthlich aus 

oben bezeichneter Schule, bei einem Umzuge der Antoniusmönde in 

Zreptow die Bilder und Reliquien derfelben beihimpften und in den 

Koth zogen, während Männer aus dem Volk, durch dies Beifpiel an- 

geſtachelt, auch die Bilder aus den Kirchen herausholten und in einen 

Brunnen warfen. Solcher Gewältthat Tonnte der ftreng Fatholifche 

Bifchof Erasmus von Mannteufel zu Kamin natürlich nicht mit gleich» 

gültigem Auge zuſehen: er firafte die Schuldigen,, löfte die Schule zu 
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Treptow auf und verwies die Lehrer derfelben aus feinem Bisthum. 

Knöpfen zog mit den eben in Treptow anmefenden jungen Livländern 

fort und zwar, auf Melanchthon's Rath, gerade nach Riga, mo er 

unter den jungen Männern viele Freunde und frübere Schüler hatte 

und wo eben auch fein Bruder Jakob Knopken Domberr war, Anfangs 

ſetzte er den Unterricht feiner mit ihm gefommenen Schüler fort, war 

dabei aber bald durch feine Beſcheidenheit und Gelehrfamkeit, ſowie 

durch feine Predigten, in denen er die Wittenberger Lehre vortrug. der 

Gegenftand allgemeiner Aufmerkfamkeit und Verehrung geworden. 

Luther's Lehre war ſchon feit einigen Jahren in Riga befannt und 

hatte der Geiftlichfeit in Livland manche Sorge gemacht, denn ſchon 

am 12. Januar 1521 hatte Kaifer Karl V. eine Berordnung erlaffen, 

durch welche alle benachbarten Fürften fowie die Magiftrate der Hanſe⸗ 

ftädte zu Schupherren und Bewahrern des Erzbisthums und der 

Bisthümer in Livland ernannt. wurden. Durch Knoͤpken's begeifterte 

Worte wurden die bisher ftillen Freunde Quther’s plöglich feine lauten 

Berwunderer ; und da der friedliebende und in feinem Alter aud wohl 

ſchwach gewordene Erzbifchof Linde der Lehre Knöpken's nicht mit 

Energie entgegentrat, fo nahm die Zahl feiner Anhänger ungemein 

fhnell zu, und ſchon im Suni 1522 begann Knöpfen, unter Ber 

günftigung des damaligen Bürgermeifterd Durkop, in der Petri 

kirche öffentliche Difputationen mit den päpftlichen Geiftlichen. Durch 

folde Difputationen wurde die Gemeinde mit Luther's Lehre und mit 

dem Inhalt der Bibel immer mehr vertraut und gewann fie immer 

mehr lieb, während fie daraus, wie Brevern') fih ausdrüdt, für die 

päpftlichen Mishräuche „einen mehreren Ekel fchöpfte”. 

Noch im Herbfte deffelben Jahres wurde Knöpfen von der Ger 
meinde und dem Magiftrat der Stabt Riga unter Genehmigung Plet⸗ 
tenberg's zum Archidiafonus an der Petrikirche ernannt. Als ſolcher 

hielt er feine Antrittärede am 22. Oltober 1522 und wirkte dann mit 

1) Hermann v. Brevern: Kurze Nachrichten über den Beginn der Reformation 
in Livland, abgedrudt im Arhiv VIII. 1. ©. 44 fig. 
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Sanftmuih und Milde, aber zugleich mit der Kraft fefter Ueberzeugung 

und, darum mit großem Erfolge, für Verbreitung des reinen Evan 

geliumd, erflärte dabei auch einzelne Theile der Bibel!) und verfaßte 

nach den Palmen eine Reihe geiftlicher Lieder, die fpäter ind Rigiſche 

Geſangbuch aufgenommen worden find. Er drang dabei nicht auf ges 

waltfame Abänderung des äußern Gottesdienfted und der hergebrach- 

ten Geremonien,, fondern ftrebte vielmehr durch eine Umwandlung im 

Gemuͤthe der Menfchen nach und nach auch den äußern Kirchendienft 

umzugeftalten. In diefem Sinn und mit redlichem Willen war er bis 

an feinen Tod im J. 1539 an der Petrifirche thätig und hat fih um 

den Sieg des Proteftantismus in Livland ein großes und dauerndes 

Berdienft ertvorben. 

Bald nachdem Knöpfen feine erfte Predigt gehalten, hatte der ri- 

giſche Magiftrat fih an den alten Erzbifchof Kafpar Linde mit der 

Bitte gewendet, für aute und treue Lehrer des reinen Evangeliums 

Sorge zu tragen. Der alte Dann als eifriger Katholi hatte dies ab- 

geſchlagen und auf einem im Juni 1522 zu Wolmar gehaltenen Land» 

tage, zu welchem alle Biſchöfe mit großem Pomp herangezogen kamen, 

wurden Luther's Schriften, die in Livland ſchon fehr befannt und be- 

liebt waren, auf Antrag des gelehrten und fanatifchen Biſchofs von 

Dorpat, Johann Blankenfeld, für ketzeriſch, Täfterlich und verführerifch 

erflärt und zur Flamme verurtheilt. Der StadHecretait Johann Loh⸗ 

müller aber, ein geborener Rigenſer, der früher eine Reihe von Fahren 

Kanzler des Erzbifchofs gewefen war und die Schäden und Misbräuche 

der Kirche in Livland aufs genauefte kannte, diefer Lohmüller, der 

ſelbſt ein leidenfchaftlicher Anhänger der Kirchenverbeilerung geworden 

war, batte den Haß und Widerwillen der livländifchen Nitterfchaft 

gegen die Geiftlichkeit gut zu nugen gewußt und eine Derbindung der 

Nitterfchaft mit den drei großen Städten in Wolmar zu Stande ger 

1) Seine Erklärung der Epiftel an die Römer ift im 3. 1525 zu Straßburg 
gebruct worden. — Livland hat bis zum Sturze ded Ordensſtaates keine Druderei 
gehabt. j 
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bracht, die auch vom Orden begünftigt wurde. Die Bifchöfe mit ihrem 
Anhange zogen nunmehr unter dem Hohnlachen der Ritter und Knechte 
fill und Fleinlaut aus Wolmar ab: Luther's Schriften blieben un. 
verbrannt, Knöpfen predigte fort in der Petrifirche und die erfte 

Saat des Evangeliums war bin und her über ganz Livland aus- 
geſtreut. 

Linde fühlte ſich jetzt dem drohend zunehmenden Sturm nicht 

mehr gewachſen; er ernannte Blankenfeld zu ſeinem Coadjutor, und 

dieſer wurde auch von Riga, jedoch unter der ausdrücklichen Be⸗ 

dingung: „daß er die Stadt bei der neuen Lehre laſſen und alle Vor⸗ 

rechte und Freiheiten derſelben beſtätigen ſolle“, als ſolcher anerkannt. 

Blankenfeld verſprach mündlich Alles, was man verlangte, wußte 

aber die ſchriftliche Beftätigung feiner Verſprechungen ſchlau bis zu 

dem Zeitpunft zu verzögern, da er nach Linde's Tode mit dem ganzen 

Gewicht eined Erzbiſchofs auftreten Tonnte, und fuchte dann die neue 

Lehre durch faiferliche und päpftliche Befehle zu unterdrücden. 

- Reben dem fanftmüthigen und befcheidenen Knoͤpken wirkte bald 

zu gleichem Zweck, aber mit ganz andern Mitteln, Jakob Tegetmeier, 

der, aus Hamburg gebürtig und biöher Kaplan an der Domtirche zu 

Roſtock, um Michaelis 1522 nah Riga gefommen war, um da den 

Nachlaß feines Bruders in Empfang zu nehmen. Gleich feine erften 

begeifterten und Hinreißenden Reden für die Lehre des reinen Evan- 

geliums machten in den von Knöpfen angeregten Gemüthern eine un- 
geheure Wirkung: er wurde fofort an der Jakobikirche ald Prediger 

angeftellt und hielt am erften Advent feine Antrittörede. Bon diefem 

Augenblid an richtete er die Keule feines Wortes gegen alle tief gewur⸗ 

zelten. Misbräuche der papiftichen Kirche und dedte ſchonungslos alle 

innern Schäden der (mie er fie nannte) fatholifchen Abgötterei auft). 
— 

1) Man hat, was fehr nahe lag, Tegetmeier und Knöpfen oft mit Quther und 
Melanchthon verglichen. Die, linländifchen Reformatoren waren aber nicht lange fo 

treue und rebliche Freunde, wie die beiden größten Männer der Zeit bid an ihren 
Tod geblichen. 
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Die Folgen diefer Art von Beredſamkeit blieben nicht lange aus: die 

Bilder und Reliquien der Kirchen wurden vom Pöbel entweiht und 

zertrümmert'), die Leichenfteine aufgeriffen, die Ablaßkrämer?) zur 

Stadt Hinausgeworfen, die Kloftergeiftlichen mit Spott und Drohun⸗ 

gen. in den Straßen verfolgt u. f. w. Die ganze Stadt gerieth in 

große Unruhe und Aufregung. 

Fest hatte die katholiſche Geiftlichkeit ein Recht, fich über die 

ſtraflos gebliebenen Frevel des Pöbeld, und wohl nicht blos des Ps 

bels, zu beflagen: fie fendete heimlich drei Mönche an den Kaifer nach 

Wien und bat unter bittern Klagen um Schub und Hülfe. Der kaiſer⸗ 

liche Statthalter, Marfgraf Philipp von Baden, befahl auch, unter 

Androhung der Oberacht, die alten Zuftände in Riga vollkommen wies 

der herzuftellen. Allein die mit diefem Befehl rücfehrenden Boten 

wurden bei Dünamünde erfannt, darauf überfallen und ind Gefäng- 

niß gebracht, unter ihnen auch der Fabeldichter Burchard Waldis, der 

aber bald (Rapiersfi Mon. IV. p. 102.) aus feinem Kerker zur neuen 

Lehre überging. Ueber die Gemwaltihat- der Städter entftand neuer 

Streit, der die Gemüther nur immer mehr erbiste?). Auf Luther's Er⸗ 

mahnung „Zur rechten Keufchheit” verließen einzelne Orbendritter auch 

ſchon in Livland ihre Convente und verheiratheten ſich, und der ri« 

gifche Hauskomthur, Hermann Hoyte, ein ächter Ordensritter, übers 

fendete der rigifchen Bürgerfchaft eine Knotenpeitfhe*), um damit die 

1) Der Ort, an welchem die verftümmelten Heiligenbilder zufammengeworfen 
wurden, befam den Namen: Allerbeiligenplag. Vergl. die in ihrer Art fehr interef» 
fante: Gefhichte ded Marienmagdalenenfioftere, vom Sefuiten Tolgsdorf, im 
Archiv V. 78. 

2) Nichts war in jener Zeit verhaßter als der Ablaßhandel. Man „machte” - 

damals in Seligkeit und Sündenvergebung,, wie heute in Tabak und Baumwolle. 
Luther fagte von den Ablagmöndhen: Siemüffenlügen, fonft glaubt man ihnen nicht. 

3) Aus dem Schwarzbäupterhaufe zog am’ 10. März 1524 der Haufe der jun⸗ 

gen Brüder, von einer feurigen Rede fortgeriffen, in die Petrilirche und zerftörte dort 

Allee, was zum Altar der Schwarzhäupter gehörte. Tilemann, Gejchichte ber 

Schwarzen Häupter in Riga, ©. 21. 
4) Sie wurde im Schwarzhäupterhaufe aufbewahrt und neugierigen Reifenden 
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Mönche und Nonnen aus der Stadt zu jagen. Diefe aber (Brevern 

a. a. D.) „hielten nicht für rathfam, dergleichen Traktament abzuwar⸗ 

ten“; fie zogen’ unter „grimmigem Dräuen“ am Charfreitsge mit 

Fahnen und in voller Proceffion zur Stadt hinaus, Tehrten aber, da 

man fie gar nicht zu vermiffen fehien, in der Stille der Nacht wieder 

in ihre Zellen zurüd. 

Plettenberg hatte bisher ber neuen religiöfen Bewegung freien 

Lauf gelaffen; die ftürmifchen Auftritte aber bei Plünderung der 

Kirchen Hatten ihn bedenklich gemacht und er fchien ſich mit der Geift- 

lichkeit gegen die Stadt verbinden zu wollen. Ein im rechten Augen: 
blitk zu ihm gefprochene® Wort Lohmüller's: „Ob S. Gnaden nit 

leiden fund, das Ir die gebrothen Raphüner felb3 in den Mund flogen?“ 

fheinen eine fehr gute Wirfung gemacht zu haben, Plettenberg mifchte 

fich fürs Erfte nicht weiter in die religiöfen Streitigkeiten und ließ fo 

gar (Luther's Brief an Spalatin vom 26. Januar 1523.) Luther bit- 

ten, er möge an die Livländer ein Schreiben über die neue Lehre (de 

re christiana) erlaffen. Luther that died auch und richtete „An die 

Freunde in Riga, Reval und Dorpat“ ein Schreiben, worin die Stelle 

vortommt: Dad Wichtigfte in der ganzen chriftlichen Lehre ift der 

Glaube an Ehriftus und dann die Liebe zum Nächſten. Den Ablap- 

handel, die Anbetung der Heiligen und was fonft von foldhen Werken 

zum Heil unferer Seelen gebraucht wird, das fliehet und vermeidet, 

tie das fchnellfte tödtende Gift (ut venenum lethale et praesentis- 

simum). Quther’d Briefe von De Wette II. 304. 

Am 29. Juni 1524 ſtarb der gute Kafpar Linde. Blankenfeld, 

der neben dem Erzbisthum auch das Dörptifche Bisthum beibehielt, ge- 

wann die Ritterfchaft des Erzſtifts durch Beftätigung ihrer Privilegien 

und namentlich eines Vergleichd vom J. 1523, auf den wir noch zu- 

rüdfommen werden, und begann dann fein felbftändiges ſtrenges Re- 

giment mit Abfegung der evangelifchen Prediger zu Lemfal und Ko» 

als Symbol und Neliquie der Deren vorgewieſen. Erſt in allerneuefter Zeit foll 
fie verſchwunden fein. 
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kenhuſen. Jetzt wandte Riga fich an Plettenberg, welcher, von Preußen 

losgetrennt, als beutfcher Reichöfürft nunmehr eine höhere Stellung 

einnahm, mit der offenen Bitte: er möchte die alleinige Oberhoheit 

über die Stadt annehmen. Anfänglich fchlug Plettenberg diefe Bitte 

rund ab. Als die Stadt darauf aber dem neuen evangelifchen 
Herzog von Preußen die Oberhoheit über Riga anbot, da änderte 

Diettenberg fchnell feine Anficht, und verfprach der Stadt heimlich, 

fih ihrer anzunehmen, während er öffentlich der alten Lehre anzu- 

hängen ſchien und ihr auch wirklich immer ergeben blieb. Diefe Dop⸗ 

pelftellung des Fuͤrſten ift wichtig und intereffant , weil fie die fpätere 

Stellung ded ganzen Ordens und eines großen Theiles der Ritterfchaft 

einleitet und erflärt. So wie Plettenberg die neue Lehre nicht ungern 

ſah, weil fie feinen Erbfeinden , den Bifchöfen,; einen Todesſtoß ver- 

feßte, wie er dabei aber doch für das Wefen diefer Lehre im Geifte fein 

Berftändniß, im Gemüthe keine Empfindung hatte; fo nahm fpäter 

der Orden, fo der Adel der Provinzen in ftumpfer Gleichgültigkeit die 

neue Lehre an, blos weil fie der verbaßten und midachteten katholiſchen 

Geiftlichkeit den Untergang bereitete, und war derfelben Lehre auch 

wieder völlig abhold, fobald ihnen ihre eigenen Intereſſen durch die- 

felbe bedroht erfchienen. 

Als Linde ftarb, Hatte ſich die Iutherifche Lehre fehon von Riga 

aus nach Reval, nad) Dorpat, nach dem Bisthum Oefel verbreitet, 

auf welchem Eroberungdzuge wir ihr jest folgen wollen. Der Sieg in 

Reval war leicht und faft ohne Kampf gewonnen. Da Reval, wie wir 

und aus dem erften Bande diefed Werkes erinnern, im J. 1343 vom 

Drden erobert und darauf von Dänemark abgefauft worden war, fo 

hatte auch der Drden allein das Hoheitörecht in der Stadt; der Bifchof 

von Reval übte feine Autorität nur über die ihm untergebene Geift- 

lichkeit und hatte außerdem in der Stadt nur diejenige Geltung, welche 

feine perfönlichen Eigenfchaften ihm gaben. Im J. 1515 war Blan- 

Tenfeld dort Bifchof geworden , hatte im J. 1518 den dörptichen Bir 

ſchofoſtuhl beftiegen, ohne darum den von Reval aufzugeben, war end» 
v. Autenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 
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lich im J. 1524 Erzbiſchof geworden und hatte nun das Bisthum 

Dorpat daneben beibehalten, das Bisthum Reval aber an Georg Tie- 

fenhaufen überlaffen. Blantenfeld war im J. 1471 in Berlin geboren, 

war fpäter Lehrer des Rechts in Frankfurt a. d. DO. und darauf Dr- 

densprofurator in Rom gemefen und hatte den Ruf eines gelehrten, 

fhlauen und energifchen Manned. Außerdem erkennen wir fchon aus 

dem ungemein langen und abgefchmadten Titel, den er fich felbft bei- 

legte (Arndt S. 183. 8.), dag er ein eitler und hochmüthiger Mann 

war, was auch durch alle Nachrichten, die und von ihm aufbewahrt 

worden, vollfommen beftätigt wird. Während er noch die beiden Bis⸗ 

thümer Dorpat und Reval verwaltete, fat um diefelbe Zeit, ald Knöp⸗ 

fen und Tegetmeier öffentlich als evangelifche Lehrer in Riga auftra- 

ten, fingen auch die Priefter in den verfchiedenen Kirchen Revald an, 

im Iutherifhen Geifte zu predigen , gingen dabei vorfichtig von Stufe 

zu Stufe weiter und führten ihre Gemeinden ohne befondere Aufregung 

und ohne Thaten der Gewalt zur neuen Lehre herüber. Im J. 1524 

waren die fatholifchen Prieſter evangelifche Prediger und die Bevöl⸗ 

ferung der Stadt war fat unbewußt auch evangelifch gemorden. In 

biefem Jahre aber traten auch hier zwei Eiferer auf, die frühern Kloſter⸗ 

brüder Johann Lange und Johann Maffien, welche gegen die Mis- 

bräuche und Gebrechen der alten Kirche, infonderheit gegen Ablap- 

främerei und Bilderanbetung mit Heftigfeit anftürmten. Plettenberg, 

ber hier jest ähnliche Exceffe wie in Riga befürchtete, unterfagte alles 

Predigen gegen die katholiſche Kirche und deren gottesdienftliche Ger 

bräuche und Einrichtungen; der Magiftrat von Reval aber trat dieſem 

Defehl mit Freimuth und Entfchiedenheit entgegen und behauptete, 

daß die Prediger nur das reine Wort Gotted lehrten u. |. w. Jetzt 

brachten die Ritter von Harrien und Wierland, denen die neuen Lehren 

von evangelifcher Freiheit und von chriftlicher Gleichheit wor Gott in 

den Tod zuwider waren, eine förmliche Klage und Denunciation gegen 

die Prediger in Reval bei Plettenberg an. Diefer erließ am 25. Auguft 

1524 an den Rath von Reval ein firenged Mandat, welches der Bür 
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gerfchaft öffentlich vorgelefen wurde und gerade die Wirkung hervor⸗ 

brachte, welche man vorber, vielleicht ohne Grund, von den Predigten 

gefürchtet hatte. Jetzt wurden die Klöfter und Kirchen der Stadt ge 

plündert, Bilder und Altäre zertrümmert und verbrannt ; jebt wurden 

Mönche und Nonnen aus der Stadt vertrieben, die Klöſter von der 

Stadt in Befig genommen; jept predigten Lange und Maffien erft recht 

in revolutionäre Geifte; und jet zeigten fich auch unter den un« 

glücklichen Efthen unruhige Bewegungen, die einige Nehnlichfeit mit 

den Bauerntumulten in Deutfchland hatten und der efthnifchen Ritter⸗ 

fchaft fehr bedrohlich erfchienen. Gerade um diefe Zeit wurden die eſth⸗ 

niſchen Unterthanen, wie wir oben erzäßlten,, vom Hochmeifter ihres 

Eides entbunden, und Plettenberg beftätigte ſowohl der Nitterfchaft 

von Harrien und Wierland ald der Bügerfchaft von Reval am 27. März 

1525 ihre alten Rechte und Freiheiten. Der evangelifchen Xehre und 

des freien Bekenntniſſes wurde dabei nicht ausdrüdlich Erwähnung 

getban, doch ließ Plettenberg vorfichtig der Stadt feinerlei Gewalt 

anthun. Ueber die Borgänge in Reval vergleiche man beſonders: Theo» 

dor Haller im Archiv VIIL 1. ©. 25—31. wo die Quellen angeführt 

find. Einige Briefe von Luther und Melanchthon an die Stadt Reval 

find im Archiv V. S. 274. unter dem Titel: Reliquien der Reforma⸗ 

tion, abgedruct worden. Heilige Erinnerungäblätter ! die aber weiter 

feine hiftoriiche Bedeutung haben. 

Ganz anderd und viel ftürmifcher zog dad Evangelium in Dorpat 

ein. Diefe Stadt ftand unter der alleinigen und unmittelbaren Herr⸗ 

Ichaft des Biſchofs, und Blanfenfeld war der Mann, um jede Frei« 

heitöregung im Denken und Handeln mit Starker Fauſt niederzubalten, 

So bewegte ſich denn in Dorpat bid zum Ende des Jahres 1524 Alles 

in hergebrachten Tatholifchen Formen, aber dumpfe Schwüle lag über 

der Biſchofsſtadt. Im Herbft 1524 fam ein geborener Schwabe, ein 

‚armer Kürfchner oder Pelzer, Namens Melchior Hofmann, nad Dor« 

pat, und diefer Dann war berufen, der Reformator der Stadt zu wer⸗ 

den. In Deutfchland Hatte fich um diefe Zeit der junge Baum der 
22” 



840 Sechsundzwanzigſtes Kapitel. 

Reformation fchon in mehrere Aefte gefpalten ; der eine davon war, ab» 

wärts gefenkt, in das Herz des leidenden und duldenden Volks ge- 

drungen und hatte dort ganz andere Blüthen getrieben, ald an den 

Höfen der Fürften, an den Univerfitäten, in den Edelhöfen und reichen 

Kaufmanndftädten. Die deutfchen Bauern befanden ſich, wenn auch 

meift nicht in vollkommener Leibeigenfchaft, doch unter einem Drud 

von Frohnden, Steuern und Abgaben und befonderd unter einem 

Drud der Willtühr, der fie eben fo elend machte, wie die wirklichen 

Sklaven. Bei Verbreitung der evangelifchen Lehre kümmerten fie fi 

gar nicht um Dogmen und Dogmenftreit , aber das Wort von der 

evangelifhen Freiheit, das drang tief in ihre Seelen, und aus 

dem nunmehr aufgefchlagenen Buch der Bücher lafen hundert Prädi- 

fanten die Stellen heraus, welche, nach ihrer Auslegung, den Ablap- 

fram'!), die Meßmaͤkeleien, den privilegirten Bettel und alle Taſchen⸗ 

fpielerfünfte der Geiftlichkeit für keperifch und fündhaft, die evangelifche 

Freiheit , worunter man bald überhaupt alle Freiheit verftand, für 

das Fundament des Chriſtenthums erflärten. Jeder Prädifant war 

dem Volk ein Apoftel der Wahrheit, weil er das lehrte, was ihm wohl⸗ 

gefiel, die Zahl und die Kühnheit derfelben wuchs darum, trotz allem 

Drude von oben, von Tage zu Tage, und das Blut der Märtyrer be- 

fiegelte ihr Wort mit heiligender Kraft. Der Schandpfahl, fagt Sar- 

torius, war ein Ehrenplag, das Schaffot ein Altar geworden. Unter 

den Prädilanten in Würtemberg trat zuerit jener Melchior Hofmann 

auf, entwidelte bei mangelhaften Kenntniffen ein Talent der Rebe, 

einen Muth der Ueberzeugung und eine Kraft des Willens, welche ihn 

vor vielen andern Prädikanten auözeichneten. Aus Würtemberg, das 

damals, nach Vertreibung des Herzogs Ulrich, von Defterreichern Acht 

1) Die Ahlaßzettel wurben meift bei Berfammlungen des Volls vor ben Kirchen, 
bei denen auf fonft Marktung und Handel getrieben wurde, feil geboten und ver- 

tauft. In Livland nannte man biefen ganzen Schadher: „Afflaten“. Mon. Liv. 

ant. T. V. p. 272. Anm. — Tegel ſoll fi öffentlich gerühmt haben, dag er 

durch feine Ablaßzettel mehr Leute in den Himmel gebracht habe, ald der Apoftel 

Paulus durch feine Briefe. 
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öfterreichifch regiert wurde, bald verjagt, wendete er fih nad Nieder- 

deutfchland, trat mit Thomas DMünzer und andern Männern diefes 

furchtbaren Schlaged in Verbindung, und ging dann mit Rink, mit 

Knipperdolling und Andern nach Schweden hinüber, wo fie unter den 

Bauern heftige Unruhen veranlaßten. Aus Schweden verjagt, wen⸗ 

dete fih Hofmann, während feine Kameraden nach Deutfchland zurück⸗ 

gingen, nach Livland und ließ fich als Kürfchner in Dorpat nieder. 

Hier fand er in dem mit Gewalt zufammengepreßten Haß gegen die 

Geiftlichkeit und die geiftlihe Misregierung einen Stoff, in welchem 

fein brennendes Wort nothwendig zünden mußte. Sn wenig Wochen 

hatte er einen Kreis von feurigen Schülern um fich gebildet, fchon in 

den legten Tagen des jahres brach die Empörung aus. Der Vogt des 

Biſchofs wollte Hofmann, weil er dad Evangelium in feiner Art pre 

digte, gefangen nehmen; dem widerfepten fich feine Anhänger und 

viele Bürger der Stadt, und ed fam zu einem offenen Straßenfampf, 

bei welchem vier Bürger getödtet wurden. Dann aber mußte der Vogt 

fih ind Schloß zurüdziehen, und nun ging ed an ein Aufbrechen der 

Kirchen, in denen alles abfonderlich Katholifche von der leidenfchaft- 

lichen Menge zerftört und zertrümmert wurde. Darauf luden die Dor⸗ 

pater auch noch Kriegäfnechte aus Neval ein und eroberten mit Hülfe 

derfelben das Schloß. Vergl. die Aufzeichnungen aus Tegetmeier's 

Zagebuch bei Arndt S. 190. 

Den gebildeten und befigenden Klaſſen der Geſellſchaft in Dorpat 

mag es bei diefem Siege der Maffen nicht ganz wohl zu Muthe ge» 

wefen fein; der Rath der Stadt wußte Hofmann zu entfernen und lud 

dagegen Durch feinen Secretair Saffen den in Riga hochgeachteten 

Zegetmeter nach Dorpat ein, um den überfehmwellenden Strom der Em- 

pörung in ein geregelted Bett der Reform zu leiten und zu bannen. 

Zegetmeier, der vor zwei Jahren in Riga die Bewegung befeuert hatte, 

kam nach Dorpat und fuchte hier, wo zu viel Feuer war, zu beruhigen 

und zu befänftigen , ex blieb den ganzen Februar in Dorpat, predigte 

jeden Tag, befeftigte die Reformation und fcheint die Stadt wirklich 
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in einem beruhigten Zuftande verlaffen zu haben. Hofmann aber war 

zunächſt nach Riga und von da, wie er felbft behauptet, von Lügen 

und DVerleumdungen verfolgt, nad Wittenberg gereift, wo er bei 

Quther und Bugenhagen freundlihe Aufnahme fand. Er berichtete 

diefen Männern über den dermaligen Stand der Reformation in Liv⸗ 

land. Beide erließen darauf unter dem 17. und 22. Juni 1525 

Schreiben an die Livländer, die in Wittenberg gedrudt wurden und 

denen Hofmann felbft ein drittes Schreiben durfte beidruden fallen, 

in welchem er „feinen Freunden in Dorpat“ feine baldige Rückkehr zu 

ihnen anmeldete. 

Ganz ohne allen Kampf gelangte dad Evangelium im Bisthum 

Defel zur Herrfchaft. Hier nämlich neigte fich der Biſchof felbft, Io: 

hann Kiewel, ebenfo wie Georg von Polen; in Samland, zur neuen 

Lehre hin und ertheilte feiner Ritterfchaft in der Wiek und auf Defel 

am 15. December 1524 ein neues Privilegium, das in vieler Ber 

ziehung wichtig und intereffant ift. (Abgedruckt in den N. N. M.IX. 

u. X. 424 flg.) Wir werden fpäter noch davon zu fprechen haben, und 

wollen hier nur den Inhalt des erften Artikels anführen: „Wir find 

wohl damit zufrieden, daß das gnadenreiche Wort Gottes des heiligen 

Evangeliums nach Laut und Inhalt des Alten und Neuen Teftaments, 

fonder Menfchenfapung, fo wie Chriſtus felbft und feine Heiligen Apoftel 

e8 gelehrt, unverfälfcht gepredigt und gelehrt werde. Wir wollen auch 

nach all’ unferm Vermögen darnach ftreben, daß wir gute Paftoren für 

die Kirchfpieläfirchen anordnen, welche da den armen Bauern den 

hriftlichen Glauben lehren und das heilige Evangelium predigei fol 

len u. f. w.” — Damit war dem Evangelium das Thor zum Bistum 

vom Pförtner felbft breit geöffnet worden, und ed zog auch bald als 

Sieger ein. 

Auch in den Meinen Tivländifchen Städten hatte die neue Lehre 
fih um diefe Zeit ſchon befeftigt, denn wir finden für die meiften der: 

felben fhon evangelifche Prediger genannt; nur in Kurland fcheint 

das Evangelium bis zum J. 1526 beinahe gar feinen Eingang ges 
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funden zu haben. Es fehlte dort ganz an größern Städten, welche 

den herumziehenden Predigern ald Stüppunfte hätten dienen können, 

ja e8 fehlte dort fogar, wie wir fpäter hören werden, beinahe ganz an 

Kirchen , in welchen die Prediger die Gemeinden hätten verfammeln 
fönnen. Die Leiten und Eſthen blieben in diefer Zeit noch beinahe 

völlig unberührt von der neuen Lehre. Die fremden Prediger konnten 

das Volk nicht belehren, weil ihnen die Sprache deilelben fremd war; 

die Gutöherren thaten nichts für Verbreitung einer Lehre, die fie felbft 

nicht verftanden und zum größten Theil nicht mochten, die Geiſtlich⸗ 

feit, mit Ausnahme vielleicht der dfelfchen,, arbeitete im Allgemeinen 

dem Evangelium entgegen; — nur die in den Städten zahlreich die- 

nenden Letten und. Eſthen, welche neben ihrer Mutterfprache das 

Deutfche erlernt Hatten, mochten etwas von der neuen Bewegung er 

faffen und begreifen, und durch dieſe Dienftboten mochte dad midver- 

ftandene Wort Freiheit unter die Eingebornen eindringen und na⸗ 

mentlich jene Bewegungen veranlaffen, vor denen die efthnifchen Rit⸗ 

ter erſchraken. | 
Am 2. Juli 1525 hatte Plettenberg auf den Wunſch beider Par: 

teien einen Landtag nach Wolmar berufen. Lohmüller überreichte hier 

dem Landmarfchall Johann Plater, genannt von dem Bröhl, eine fehr 

ausführliche Schrift zur Rechtfertigung der neuen Lehre, und fuchte be» 

ſonders aus der Bibel zu beweifen (Ind. 2928 a. b. c.), daß Papft 

und Bifchöfe niemald Land und Leute befigen , überhaupt die Geift- 

lichkeit nie die Regierung eined Landes in Händen haben dürfte. Er 

hatte auch Tegetmeier nach Wolmar mitgebracht, der dort mit Pletten⸗ 

berg 8 Genehmigung täglich feine Predigten hielt. Durch die gewalt⸗ 

famen Vorgänge in Dorpat ſowie durch die Unruhen unter den.efth- 
nifhen Bauern war jept aber die Stimmung des Ordens wie deö 
Adels gegen die Iutherifche Lehre eine durchaus feindliche: dies mußte 

zunaͤchſt Zegetmeier empfinden. Als er eines Tages zur beftimmten 

Stunde in die Kirche trat, in welcher er gemöhnlich predigte, fand ex 
die Kanzel von einem Dominikaner eingenommen, und um die Kanzel 
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herum flanden in dichter Schaar die Ritter aud Harrien und Wierland, 

die den Dominikaner aus Reval mitgebracht hatten. Als viefer feine 

Rede mit den Worten: In nomine Patris etc. anfangen wollte, da 

murrte die verfammelte Gemeinde, und Tegetmeier trat auf ihn zu 

und ſprach: „Bruder, fleig herunter, ich will erſt predigen ; dann pre⸗ 

dige Du’! — Plöplich aber ſah fi Tegetmeier von den efthuifchen 

Rittern umringt , die unter den Worten: „Du Berräther! Du Belrü- 

ger! Du willft und um Land und Leute bringen! Deine Schalfheit foll 

nun aufhören! Pfui, pfui über dich!" — mit Meilen und Fäuften 

auf ihn eindrangen, und ihn vielleicht ermordet hätten, wenn nicht 

Markus Hahn und Plettenberg’s Hofleute, die auch in der Kirche 

waren, fich dazwifchen geworfen und den Bedrohten errettet hätten. 

Jetzt rief Tegetmeier laut die Worte: „Wer Gottes Wort hören will, 

der folge mir nach !* und zog hinaus aufs Feld und die ganze verfam- 

melte Bemeinde ihm nad; nur die efthnifchen Ritter mit ihrem Do⸗ 

minikaner blieben in der Kirche. Die Hofleute Plettenberg's und 

felbft die des Erzbifchofs nahmen aber fo entfchieden Partei für Te 

getmeier, daß Plettenberg ihm das fernere Predigen nicht verbieten 

konnte. 

Bei den Verhandlungen in Wolmar ſahen die ſtädtiſchen Abge⸗ 

ordneten fich gänzlich ifolirt; fie verabfchiedeten fi beim Landmeifter 

und wollten abreifen, erfuhren dann aber no, daß am 8. Juli ein 

Landtagsreceß (abgedrudt in: Taubenheim, Einiged aus dem Leben 

Johann Lohmüller's. Riga 1830 ©. 35.) war verabredet worden, 

weicher der neuen Lehre durchaus feindfelig war und darauf audging, 

fie ganz zu unterdrüden (Archiv VIII. ©. 36.). Die Proteftation, 

welche die ftädtifchen Abgeordneten gegen diefen Receß abgeben woll⸗ 

ten, wurde nicht angenommen. Ehe aber der Landtag in Wolmar aus 

einander ging, fam dorthin eine Gefandifchaft des neuen Herzogs Als 

brecht von Preußen , durch welche alle Berhältniffe wieder umgeftaltet 

wurden. An der Spitze diefer Gefandifchaft ftand Friedrich von Hey 

de (Ind. 2929.), der den Auftrag hatte, dem Meiſter und den Ge- 
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bietigern in Livland die Gründe auseinanderzuſetzen, warum Albrecht 

den Frieden in Krakau gefchloffen und die Staatöveränderung in 

Preußen vorgenommen hatte. Died mochte fehon einigen Eindrud 

auf Plettenberg machen; einen noch viel entfchiedenern übten die heim- 

lichen Unterbandlungen, welche Heydeck durch Lohmüller mit der 

Stadt Riga eröffnete und welche darauf abzielten, daf Riga, vom Dr- 

densmeifter verlaſſen, fich Albrecht unterwerfen follte. Sobald Plet⸗ 

tenberg davon Wind erhielt, änderte er plöglich feine ganze Politik: ex 

erflärte nunmehr der Stadt Riga, daß er die ihm allein angetragene 

Dberhoheit annehmen wolle, und fchloß mit derfelben am 21. Sep» 

tember 1525 einen Bertrag (abgedrudt in Mon. Liv. ant. IV. p. 261.), 

in welchem Plettenberg ihr außer der Beftätigung aller frühern Rechte 

und Privilegien auch freie Religiondäbung nach dem Alten und Neuen 

Teftamente zugeftand und ein ſtrittiges Stüd Land an der Miffe und 

eined am Babitfee ihr überließ. Der Kirchholmer Bertrag wurde dabei 

durch eine ſchlaue Klauſel bei Seite geſchoben, fpäter aber, nach dem 

feierlihen Einzuge Blettenberg’3 in Riga und nach empfangener Hul- 

digung, auf Andringen des Rath abermals getödtet und für immer 

vernichtet. 

Blankenfeld, der nunmehr in Riga wie in Dorpat um alle Macht, 

um alles Unfehen gelommen war, foll fih im größten Aerger mit Li⸗ 

thauen und Rußland in Derbindung geſetzt und namentlich vom Zaa⸗ 

ren im Schloß Neuhaufen eine Gefandtichaft empfangen und biefelbe 

mit Geſchenken geehrt haben‘). Darüber erwachte in Livland allge: 

meine Sorge und allgemeiner Unwille, der fich bis zu dem Grade 

fteigerte, daß die Ritterfchaften des Erzftifts und des Stift Dorpat 

die erzbifchöflichen Schlöfler befegten und endlich den Erzbiſchof ſelbſt 

in Ronneburg am 22. December 1525 gefangen nahmen. Pletten⸗ 

1) Ueber das Bündniß Blankenfeld's mit den Ruffen vergleiche man die In⸗ 
firuction Plettenberg’d an den Vogt von Candau, Heinrich von Galen, Inder 2932, 
wo aber (Bunge in Mon. Liv. ant. V. 4.) fast Wilhelm von Brandenburg: 

„Blankenfeld“ gelefen werden muß. 
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berg. der die Gefahr vielleicht abſichtlich noch vergrößerte, ließ Söldner 

in Deutfchland anwerben , bat den Herzog Albrecht um freien Durch» 

zug für diefelben und um Unterftügung gegen Rußland und berief einen 

Landtag nach Rufen. Diefer- Landtag, der in Rujen begann und in 

Wolmar endete, bildet eine Hauptlrife in dem innern Leben des liv- 

ländifhen Staats, wir müflen darum die Verhandlungen deffelben, 

fo verworren und unerquidlich fie auch find , doc, etwas genauer ins 

Auge faflen. Sie find ins Hochdeutfche übertragen von Georg v. Bre⸗ 
vern und abgedrudt im Archiv II. 93—130. 

Es iſt natürlih, daß die Umwandlung des preußifchen Ordens⸗ 

ſtaats in ein weltliches Herzogthum umd die damit beginnende beflere 

Ordnung und Berwaltung des Landes einen tiefen Eindrud auf alle 

denfenden Männer in Livland machen mußte. In den drei großen 

Städten war der Wunfh: ganz Livland unter einem einzigen welt 

lichen Herrn vereinigt zu ſehen, allgemein verbreitet; bis zu einem 

flaren Gedanken hatte der dunkle Wunſch fich vielleicht vorerft nur in 

einem Kopfe geläutert, im Kopfe des von und ſchon öfter genannten 

Lohmäller, der felbit ein treuer Sohn des Landes war, der für die 

Reformation in Livland unabläffig thätig gewefen war, und der jept die 

übrige Kraft feines Lebens an die Berwirklihung feines großen Ge- 

danken fepte. Als Biankenfeld durch feine Derbindung mit den Ruſ⸗ 

fen den Haß aller Parteien auf fich gezogen, als er felbit gefangen ges 

nommen war und ganz allgemein von feiner Beftrafung und Abfegung 

die Rede war, da fchien allen mit Zohmüller verbundenen SBatrioten 

der Augenblick gekommen, wo Plettenberg ohne Mühe und Gefahr 

die herrenlo8 gewordenen Bisthümer Riga und Dorpat, denen die 

andern Bisthiimer von ſelbſt folgen mußten, in Befig nehmen könnte. 

In Rujen traten denn auch Riga und Reval und die Ritterfchaft von 

Harrien und Wierland durch ihre Abgeordneten offen mit diefem Ge⸗ 

danken gegen Plettenberg hervor, die Stadt Dorpat ſchloß fich zwar 

den beiden andern Städten an, machte dabei aber doch allerlei Mein» 

liche Bedenken, au Vortheils⸗ und Rachtheildberechnungen geltend, 
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wollte auch nicht gern allein ohne Domkapitel und Ritterfchaft Handeln, 

auch nicht die günftige Rage, welche ihr Durch ein Eompromiß gewonnen 

war, aufgeben. Die dörptiche Ritterfchaft erklärte nun zwar beftimmt: 

„daß fie fhon längft dem Bifchofe aufgefagt und daß fie gefinnt fei, 

einen andern Herrn zu erwählen“, machte aber für ihre Bereinigung 

mit der Stadt doc verfchiedene dunkle und unverftändliche Bedingun- 

gen, worauf dann die dorpater Sendeboten befchlofjen, lieber bei ihrem 

Compromiß zu bleiben. Der Abgeordnete von Harrien und Wierland, 

Robert Stael v. Holftein, trat nunmehr im Namen des LQandmeifters 

mit dem Begehren an die Stände hervor: fie möchten mit fleipigem 

und treuem Rath die ſchweren und gefchwinden gegenwärtigen Zeit 

läufte und Bebrängnifie dieſer Lamde betrachten und wie diefelben mit 
bequemer Remedur beigelegt werden fönnten, worauf dann alle aufge 

ftellten Klagepunkte gegen den Erzbifchof, die offenbar auf eine Ab- 

fegung deffelben berechnet waren, öffentlich verlefen wurden. Am fol- 

genden Tage wurden duch die Abgeordneten des Stifts Defel aus der 

Beikammer berbeigerufen, und wurden an dad berührte Gelobte 

erinnert, vornehmlich in Betracht der Sache des Erzbiſchofs, jedoch 

unverfänglich ihrer Privilegien und Herrlichleiten. Die öfelfche Ritter: 

fchaft aeftand auch das Gelobte zu; die Ritterfchaft von Dorpat er 

Märte durch Johann Wrangel von Royel: wie ihnen des Erzbifchofe 

Schuld oder Unſchuld unbewußt; weil er aber fo gröblich berüchtigt 

worden, hätten fie ihm Eid und Gehorſam aufgefündigt,, bis er feine 

Sache erledige u. ſ. w.; die rigifche Ritterfchaft endlich, die ſelbſt 

Dianfenfeld gefangen gefept, war jebt für ihre Vorrechte beforgt, viel. 

leicht auch durch neue Verfprechungen gewonnen worden; fie erklärte 

durch den Stiftöfanzler Wolfgang Log: Weil ihr Here von Jugend 

auf bei Bapft, Kaifer und Kurfürften und allmänniglich nicht anders 

ald ehrlich und aufrichtig erfannt worden; ihnen auch gar nicht 

bewußt, welches die Bezüchtigungen und Befchuldigungen wären, 

jo fähen fie feinen Grund, ihren Herrn zu verlaffen; — worauf Ro⸗ 

bert Stael fie ziemlich derb an die ſchriftlichen Anftructionen 
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aus Pernau und Lemfal erinnerte und an die freundliche Ab⸗ 

machung, deren Erfüllung man jebt begehre. 

Wir wagen ed nicht, die Geduld des Leferd länger auf die Probe 

zu ftellen und den Lauf der Verhandlungen, die bald in rohe Berfön- 

lichkeiten, bald in harte Drohungen ausarten, bald zu ganz fremd» 

artigen Dingen Überfpringen,, endlich auch eine gerichtliche Procedur 

gegen den Exzbifchof mit umfaffen, hier weiter zu verfolgen: aus dem 

Geſagten if ed fchon klar, daß ed im Allgemeinen darauf abgefehen 

war, ftatt der vielföpfigen Regierung in Livland eine einheitliche, 

weltliche Macht mit ſtarker Eentralgewalt herzuftellen. Diefer. Plan 

ſcheiterte in der legten entfcheidenden Stunde, denn Plettenberg erklärte 

am Ende der weitläuftigen Landtagsverhandlungen: daß er dad An- 

erbieten, die Stadt Dorpat ebenfo wie Riga unter feinen unmittel⸗ 
baren Schup zu nehmen, — womit die Berhandlungen begonnen 

hatten — nicht annehmen könne, bevor die Stadt fich mit dem Dome 

fapitel und der Ritterfchaft darüber geeinigt hätte, und berief zum 

Juni einen neuen Landtag nah Wolmar. Der Greis Plettenberg 

fonnte fi von den Gewohnheiten und Borurtheilen eines langen Le 

bend nicht mehr losmachen: er wollte im Glauben feiner Kinderjahre 

ruhig fterben und zu geficherter Seligfeit eingehen; er wollte den Or⸗ 

den, dem er Glanz, Ruhm und Reichthum verdankte, nicht undankbar 

verlaffen und vernichten; er wagte es nicht, mit dem Kaifer, mit dem 

Papfte, mit dem Könige von Polen in gefährliche und weitaudfehende 

Verwicklungen zu gerathen; er begriff ed nicht, wie man dem neuen, 

aus fo verfchiedenartig gemifchten Beftandtheilen fich bildenden Staate 

die neue Kraft und Einheit geben und alle widerftrebenden Leidenſchaf⸗ 

ten und Intereſſen unter einen Willen bringen könnte; er fonnte 

endlich, dem Grabe nahe, den Gedanken: Stifter einer neuen Erb» 

monarchie zu werden, nicht mehr ergreifen und liebgewinnen; kurz er 

ariff zu halben Maafregeln und entfchied damit unmiderruflich den 

baldigen Untergang des Staatd. So mar denn der Gedanke Loh⸗ 

müller’3 und der mit ihm verbundenen Baterlandöfreunde an der Eng. 
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berzigkeit der einzelnen Städte und Stände, er war an den fleinlichen 

Zänkereien und Eiferfüchteleien der verfihiedenen Landestheile, er war 
an dem Widerftande der Heinen Landesfürften, die von der Elle ihrer 

Macht nicht ein Zollbreit abgeben wollten, er war an dem Mangel 

eined großen Entfchluffes in der Seele ded Mannes, dem die Entſchei⸗ 

dung zufiel, er war endlih — mit einem Wort — an der deutſchen 

Natur der Einwohner ded Landes traurig gefcheitert. Neu-Deutfch- 

fand (nova Germania) ging nach der Krife von Rujen und Wolmar 

feiner Auflöfung entgegen und fiel, zerriffen, in einzelnen Stüden den 

ftärfern, weil einheitlichen Nachbarn als Beute zu; fein Untergang aber 

mag ald Warnungsftimme dienen dem großen, alten, heiligen Deutfch- 

land, in welchem, in vergrößertem Maßftabe, all diefelben Misftimmun- 

gen, Miöverhältniffe und Midregierungen wie im damaligen Liv 

land herrichen und alle wahren Freunde des Baterlands mit Sorge 

erfüllen. 

Auf dem neuen Landtage zu Wolmar ließ Plettenberg fich freilich 

am 15. Juni 1526 von fänmtlichen geiftlichen Landesherren mit ihren 

Kapiteln und Ritterfchaften eidliche Reverfalien ausftellen (abgedruckt 

in Mon. Liv. ant. Tom. V. p. 52.), durch welche fie alle den Or- 

dendmeifter ald ihren Schupherrn anerfannten und demfelben, 

jedoh unbefhadetihrer Rehteund Privilegien, die Kriegd- 
folge verfprachen, und durch welche Blankenfeld auch noch befonderd 

gelobte, die Stadt Riga ohne Genehmigung des Landmeifters nicht 

anzugreifen u. |. w. — Damit war Biettenberg denn ald Orden3- 

meifter zu dem Ziele gelangt, nach welchem der Orden feit 300 

Jahren ununterbrochen geftrebt hatte, er hatte eigentlich aber — doch 

nichts erlangt; denn das neue livländifche Stantsrecht ruhte auf lau⸗ 
ter verfchrobenen und unnatürlichen Derhältnifien und konnte darum 

feiner Natur nach Teine Dauer haben. ‘Plettenberg geftattete volle Re- 

ligiondfreiheit, blieb aber an der Spige eined Ordens, deſſen erfte 
Pflicht der Iehenslängliche Kampf für den Tatholifchen Glauben war; 
die Ordendritter traten in immer größerer Zahl zur neuen Lehre über, 
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bezogen daneben aber gern die fhönen Revenüen aus dem Fatholifshen 

Orden; die Bifchöfe hatten Plettenberg zwar ald Schupherm aner- 

fannt, blieben fonft aber in unveränderter Stellung an der Spike 

ihrer Bisthümer und warteten natürlich trog allen geleifteten Eiden 

nur auf eine Gelegenheit, um die verlorene fouveräne Macht, die 

ihnen fo lieb geworden, wieder zu gewinnen. in katholiſcher Ordens⸗ 

meister und katholische Bifchöfe blieben alfo die Fürften eined Landes, 

das ſchon zum bei weitem größten Theil proteftantifch getvorden war; 

ja bald fam es fo weit, daß der Ordensmeiſter und die Bifchöfe ſelbſt 

proteftantifch waren und nur noc äußerlich eine fatholifche 

Rolle fpielten, um ein Land zu beherrfchen , in welchem es nach aus⸗ 

drüdlihem Zeugniß der Gefchichte (Kallmeyer, Begründung der pro- 

teftantifchen Kirche in Kurland. ©. 22.) nicht einen einzigen 

wahren Katholiken mehr gab. Der ganze Staat war eine Züge ge⸗ 

worden und wurde als folche von den Tafeln der Gefchichte weggewiſcht. 

Gleichzeitig mit den Landtagen zu Nujen und zu Wolmar fpielte 

der zweite A des Hofmann’fchen Dramas zu Dorpat. Der arme 

Laienpelzer, wie der ſchwäbiſche Kürfchner öfter genannt wird, war im 

Fruhjahr 1526 wieder nad) Dorpat gefommen, lebte von feinem Hand⸗ 

wert, fchloß aber bald wieder durch heimliche Predigten, in denen er 

nun ſchon die Grundfäpe der Wiedertäufer gelehrt haben foll, einen 

Kreid von Anhängern um füch, die er zu neuen Thaten der Gewalt 

gegen den wiederhergeftellten oder gar nicht ausgerotteten katholiſchen 

Gottesdienſt zu befeuern wußte. In den erften Tagen des Juni trat 

ex ſchon wieder öffentlich in der Marienkirche auf und vergrößerte bald 

ausnehmend feinen Anhang. Die katholiſchen Geiftlichen predigten 

zwar mit Heftigfeit gegen ihn und follen, wie Gadebufch II. 318. bes 

richtet, unter Anderm gefagt haben: „Seht auf Eure Lehrer; der eine 

ift fo fange ein Dompfaff , der andere fo lange ein Monch, der dritte 
jo lange ein Kapellan gewefen! Sollten drei folche gelehrte Leute nicht 

fo wahr reden, follte man ihnen nicht fo viel glauben, als einem Un- 

gelehrten der Welt? als einem Laien? ald einem einfältigen Hand» 
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werker?" — Die Anhänger deö Alten fanden dad aut und fchön, aber 

das Bolt dachte anderd. Es fchaarte fih um den einfältigen Hand- 

werfer, ed plünderte fämmtliche Kirchen und Klöfter der Stadt und 

verbrannte alle Heiligenbilder, Meßgewänder, Reliquien u. f. m. Das 

Eigentfum der Klöfter nahm die Stadt für fih in Anſpruch; die 

Mönche erhielten das Bürgerrecht der Stadt, wenn fie die Kutte 

ablegten, — und fie legten fie ab, die Nonnen durften in den 

Klöftern bleiben '), wenn fie fich verheirathen wollten, — und 

fie wollten faft alle?). Zulept fam ed an die fchöne Domlirche, und 

auch diefe und Die Wohnungen der Domberren wurden nach heftigem 

Widerftande erftürmt und geplündert®). Hofmann aber, der fehon 

während des Kampfes feinen fehr glänzenden Muth gezeigt haben 

ſoll, ſah ſich durch die rachſüchtigen Nachftellungen der katholiſchen 

Geiſtlichkeit ſo bedroht, daß er bald nach dieſen blutigen Auftritten 

Dorpat und Livland für immer verließ. Ueber ſein ſpäteres ſturmbe⸗ 

wegtes und ſturmerregendes Leben, das ſich in einem ſtraßburger Ge⸗ 

fängniß ſchloß, und über die Sekte der Wiedertäufer, die er grün⸗ 

dete, finden ſich gute Nachrichten bei Gadebuſch 317—322, melde 

aus: Krohn, Geſchichte der Wiedertäufer, Abfchnitt: Melchior Hofe 

mann und die Hofmannianer, ©. 63 flg. entnommen find. 

Für die ganze Reformationdgefchichte in Livland ift zu ver- 

leihen: Bartholomensd Grefenthal, Liefländifche Chronik, zum erften 

Mal herausgegeben von Bunge im J. 1845 in Monum. Liv. ant. 

1) Ein NRonnenflofter wurde befonderd verfchont, weil fich viele Tächter der 
Ritterſchaft in demfelben befanden. 

2) Im Marienmagdalenentlofter zu Riga blieben nur drei Nonnen zurüd: fie 
waren mehr ald fiebzigjährig. Die jungen verheiratheten fich alle. Dafür entfland 
aber durch den Glückwunſch ded Teufels, in dem Augenblid ald die jungen Bräute 
das Klofter verließen, ein donnerähnliches Getöſe, vor dem fie fehr erfchrafen. Tolgs⸗ 
dorf im Archiv V. 76 u. 77. 

8) Den Domberren wurde fpäter durch einen Vergleich geſtattet, den Gol⸗ 
tesdienft in ihrer Kirche zu halten; der Rath aber verbot den Bürgern, bei 
Strafe von zehn Mark, Meile und Predigt in der Domkirche zu hören. Und diefe 
Vorſchrift ſoll mehr ald dreißig Jahre beobachtet worden fein. Arndt S. 195. 
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Tom. V. $ür die Zeit bis zum 3. 1500 iſt dieſe Chronik hoͤchſt un- 

fritifch und unzuverläffig und verdient wohl dad wegwerfende Urtheil, 

das Arndt II. 39. Anm. darüber gefällt hat. Mit dem Beginn deö 

fechzehnten Jahrhunderts, befonders von 1524 an, wird fie eine wich⸗ 

tige Quelle der livländifchen Gefchichte. Im. 1529 kam der aus 

Gera gebürtige Markus oder Mary Grefenthal mit dem Erzbiſchof 

Wilhelm von Brandenburg ald deflen geheimſter und vertrautefter 

Rath nach Livland und bat von da an bid zum J. 1558 felbft 

eine Rolle in der livländifchen Gefchichte gefbielt und namentlich das 

erzbifchöfliche Archiv unter feinen Händen gehabt. Entweder hat nun 

Markus felbft unter dem Ramen Bartholomeus die Urkunden des Ar- 

chivs benutzt, um die Gefchichte feiner Zeit zufammenzuftellen, oder es 

bat ein Bruder oder ein Sohn ded Markus, der Bartholomeus hieß, 

die von jenem gefammelten Materialien benußt und darnach die Ehro- 

nit verfaßt, welche wir von num an oft mit Ruffow werden zu vers 

gleichen haben. 

Da wir jet in der Geſchichte der Reformation in Livland bis zu 

der Krife von 1526 gekommen find, fo wollen wir hier einen Halt 

machen und rücblidend einige andere wichtigere Erfcheinungen in der 

innern Entwidelung des Staats betrachten , welche wir oben, um die 

zufammenhängende Erzählung nicht zu unterbrechen, feitwärtd liegen 

liegen. Wir haben im Kap. 17. gejagt, daß die vier Familien: Tier 

fenhaufen, Rofen, Ungern und Uexküll im Erzftift die Gefammte 

Hand errichtet Hatten, wodurd alle Güter, die einmal in den Beflg 

dDiefer Familien kamen, niemalö wieder von denfelben abkommen foll- 

ten. Als darauf der Erzbifchof Sylvefter (Kap. 22.) durch fein Gna⸗ 

denrecht (feudum gratiae) den größten Theil der alten Mannlehne im 

Erzftift in beinahe freie Güter verwandelt hatte, in welchen auch die 

Frauen fuccediven Tonnten, da zogen jene vier Familien, die im Beſitz 

großer Neichthümer waren, nach und nach durch neuen Ankauf von 

Gütern oder durch Verheiratfung mit den Erbtöchtern der andern Ge- 

fehlechter fo großen Grundbefig und dadurch fo große Macht in ihre 



Übelöverbrüderungen. 353 

Hand, daß die andern Familien darüber beforgt wurden und endlich 
am 20. März 1523 eine Erbverbrüderung (abgedr. bei Arndt ©. 187.) 

unter einander errichteten, durch welche fie der weitern Ausdehnung 

des Grundbefiped jener vier bevorrechteten Familien entgegentraten. 

Fünfunddreigig Männer der angefehenften Gefchlechter des Erzftifts, 

unter denen von jebt noch blühenden Familien namentlich die Patkul, 

die Plater und die Koskull, die Aderkaß, die Schwarzhof und Pletten⸗ 

berg, die Pahlen, die Nerfüll?) und Blankenfeld, die Maßow, Orgied- 

Rutenberg und Bietinghof, die Albedyl, Krüdener und Nagel, die 

Wrangel, Salta, Ofthof-Mengden und Hahn fich befanden, Tamen 

in diefer Erbverbrüderung, bei Ehre und Treue, dahin überein, daß 

fie feines ihrer Gnadengüter an Mitglieder jener vier Familien ver- 

äußern oder verpfänden oder auf irgend eine andere Weile, wie z. B. 

als Heirathögut einer Tochter, an diefelben gelangen laſſen würden. 

Die vier Familien hatten durch große Reichthümer und weiten Land» 

befig gewiffermaaßen die Stellung eines hohen Adels in der Provinz 

angeftrebt, welchem Gelüfte die Fünfunddreißig kräftig und fiegreich 
entgegentraten. Die abgefchloffene Erbverbrüderung wurde, ungeach- 

tet des Widerfpruchd der vier Familien, noch im J. 1523 von Kafpar 

Rinde zu Ronneburg, im folgenden Jahr von Blantenfeld zu Lemſal, 

endlich von Kaifer Karl V. am 17. September 1528 zu Speier be 

ftätigt und hat ihren Zweck vollfommen erreicht. 

Michtig für die Kortentwidelung der Macht des Adels in den 

livländiſchen Provinzen ift ach das zu Hapfal ausgeftellte Privile- 

gium des Bischofs Kiewel von Defel vom 15. Dezember 1524, deffen 

1) Zwei Uexküll, Dietrich und Claus, nahmen an der Erbverbrüderung Theil. 
Die Familie v. Merfüll muß alfo in zwei Linien getheilt gewefen fein, von denen nur 

die eine die Geſammte Hand errichtet hatte. Ein Meiendorf, der vom erften Albert 
mit dem Schloffe Uexküll war belchnt worden, hatte, wie das häufig gefchah, den 

Namen feines Lehnguted angenommen und iſt der Stammvater der in der livfändi- 
ſchen Geſchichte fo oft genannten Familie v. Uexküll geworden. — Es blühet aber 
jest nod in Liofand die Familie von Meiendorf neben der von Uexküll. Archiv. VII. 
101. Nach einer alten, unzuverläffigen Tradition foll der Papft Clemens II. (1047) 
ein Meiendorf gewefen fein. . | 

v. Rutenberg, Gef. d. Oftfeeprovinzen. II. 23 
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wir oben fhon bei Einführung der enangelifchen Lehre im Bisthum 

Defel Erwähnung gethan. Kiewel ertgeilte nämlich durch diefes Brivi- 

legium auch der Ritterſchaft feines Stifts für ihre Güter daffelbe Gna⸗ 

denrecht oder feudum gratiae, dad Sylveſter Stodewäfcher der Ritter- 

Schaft des Erzſtifts ertheilt Hatte und das von den fpäteren Erzbifchöfen be- 

flätigt und erweitert worden war, fo daß von nun an alle adligen Güter, 

mit Ausnahme der bifhöflichen Zafelgüter, die im ftrengen Lehnrecht 

verblieben, frei verkauft, verpfändet und auf Frauen vererbt werden 

fonnten, während die von den Bürgern und Bauern, alfo wohl von 

den Landfreien befeflenen Güter von diefem Borrechte ausgefchloffen 

blieben. Ferner verſprach der Bifhof, jährlich einen Manntag zu hal- 

ten, auf welchem, nach Ablegung der Waffen, nicht nur nach erzitiftie 

ſchem Recht in allen ftrittigen Berbältnifien entfchieden , fondern auch 

gegen den Bifchof felbft und das Domkapitel Klage erhoben werden 

durfte. Ferner wurde der Hergang bei der Kür eined neuen Biſchofs 

genau beftimmt und auch hierbei der Ritterfchaft eine fehr bedeutende 

Mitwirkung zugeflanden. Ferner follten die Domberrnftellen und die 

damit verbundenen Pfründen in Zukunft nur an Berfonen vom 

Stift3adel vergeben werden. Die Ritterfhaft hatte fogar verlangt, 

daß die nichtablichen Domherren fofort verjagt, und adliche an die 

Stelle gefebt werden follten; man hatte fich jedoch dahin geeinigt, 

daß die nichtablichen Bid an ihren Tod im Beſitz der Pfründen 

blieben, aber innerhalb Jahresfriſt Coadjutoren aus den Adels⸗ 

familien erwählen follten, wogegen diefen Familien zur Pflicht ge- 

macht wurde, ihre Kinder in die Schule zu fhiden. Auch 

follten diejenigen Domherren, die fih außerhalb Landes aufhielten 

und dort ihre Einnahmen verzehrten, binnen acht Monaten bei Ver⸗ 

luft ihrer Pfründen nach Livland zurückkommen. Ferner follten die 

Stiftsvögte nur aus der eingebornen Ritterfchaft gewählt werden, und 

biefelben follten Recht und Gerechtigkeit (4) mit Strenge üben. End- 

lich ſollte die Ritterfchaft nad altem Herfommen nur zur Bertheidi« 

gung des Landes, nicht aber zur Kriegsfolge außerhalb Landes ver 
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pflichtet fein. Anderes auf das Privatrecht, auf Gerichtöfporteln und 

Taren Bezügliche übergehen wir, ertennen aber aus dem ganzen In- 

halt der merkwürdigen Urkunde, mit welcher Beharrlichkeit der Adel 

bemüht war, feine Einnahmen zu vermehren, feine Macht zu erwei⸗ 

tern und ſich über die andern Klaſſen der Gefellfchaft in ftrenger Ab- 

fonderung zu erheben‘). Aus dem ganzen Inhalt des Geſetzes 

möchte man fehließen, daß ed dem Biſchof fei abgetrogt worden, 

daß mithin Kiewel's freundliche Aufnahme des Evangeliums vielleicht 

auch nur eine erzwungene gewefen! — Abgedrudt ift die Urkunde 

in den N. N. M. IX. u. X. S. 424 folg.; im Auszuge bei Arndt 

S. 189, Kaifer Karl hat fie am 30. Oktober 1527 zu Speier beftä- 

tigt, Kiewel aber nennt fich in der Unterfhrift: Aus Gnade der kai⸗ 

ferlichen Majeftät in der Wiek und zu Oefel Fürft. 

Aus diefer und andern Unterfchriften erfehen wir, daß auch den 

Heinen livländifchen Landesherren aus Taiferlicher Machtfülle das 

Mörthen „Fürft“ war zugeworfen worden, welches den Kiewels und 

Conforten ungemein lieb fein mochte, welches aber die Bereinigung 

Livlands unter einem Herm wefentlich erſchweren mußte. Ob und 

wenn allen einzelnen lioländifchen Bischöfen (Arndt S. 195. Anm.) 

der Kürftentitel wirklich ift ertheilt oder ob er von denfelben nur ift 

ufurpirt worden, laſſen wir unentfchieden : es fommt ja fo wenig dar- 

auf an! — Mlettenberg dachte, als der preußifche Ordensſtaat fich 

auflöfte, wohl zunächft daran, Die Hochmeifterwürde für fich felbft in 

Anfpruch zu nehmen; es wurde aber auf einer Tagfahrt zu Mergent⸗ 

heim nah Inhalt der Orfeln’fhen Statuten nicht nur ein neuer. 

Dentfchmeifter, Walter von Kronenberg ?), fondern auch, ohne Zuzie- 

hung der livländifchen Gebietiger, ein fünftiger Hochmeifter gewählt. 

Plettenberg fcheint fich dem nicht weiter widerfegt zu haben, ex ſchickte 

1) Das Kiewel’fche Privilegium wurde fpäter auch in die andern Bisthümer 
übertragen ; nach Dorpat im 3. 1540 beinah wörtlich. 

2) Auf dem Reihdtage von 1530 wurde Kronenberg von Kaifer Karl V. mit 
der Adminiftration ded Hochmeifteramts förmlich belehnt. 

23* 
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auch eine Gefandtfchaft an den Deutfchmeifter ald nunmehrigen Ad⸗ 

miniftrator des Ordens, erklärte dabei aber, daß ex nur den 

Kaifer und Papft als feine Oberherren anerkenne. Eine formelle 

Berbindung des livländifchen Staats mit dem Deutfchmeifter ald Ad⸗ 

miniftrator ded Ordens, die fich einmal im J. 1556 bid zu dem Ge- 

danfen einer Wiedereroberung des verlorenen Preußens erhoben ha⸗ 

ben fol, Hat bis zum Untergange des Tivländifchen Staats gedauert, 

und es ift Dadurch das Deutfchordendarchiv zu Mergentheim‘), wel⸗ 

ches fpäter in’d Würtemberg’fche Staatdarchiv übergegangen, von jeht 

an auch eine Quelle der livländiſchen Gefchichte. Vergl. Richter IL. 
250. und alle dort angezogenen Quellen. 

1) Um Often 1525 mußte fih Stadt und Schloß Mergentheim dem wüthen- 
den Bauernhaufen unter Mepler’d Anführung ergeben. Dad Schloß wurde zerftört, 

die Magazine des Ordens wurden eplundert, der Deutſchmeiſter kn war nach Hei« 
delberg entflohen. 
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1526 — 1535 . | 

Blankenſeld's Ende. Thomas Schöning Erzbifchof. Der Lohmüller'ſche Vergleih. Wilhelm 
von Brandenburg Coadjutor. Die Taiferlihen Mandate. Mennike von. Schierftäbt. 
Dalen’fcher Vergleich. Briesmann's Brief. Der Vertrag vom 15 Juni. Wilhelm in 
Livland. Georg von Ungern. Reinhold von Buxhöwden Bifhof von Defel. Beginn der 
Deſel' ſchen Fehde. Berwüflung des Stiftd. Bürgerkrieg. Wilhelm beflegt. Buxhoͤwden's 
Nahe. Die Kirhenagende und das Riga’fche Geſangbuch. Der erfte Superintendent. 
Reform der Schule in Niga. Der Proteftantismus. Der Schmalkaldifhe Bund. Riga 
fchließt eine Reihe von Verträgen zum Schutz der neuen Lehre. Schöning's Verhältniß 
zu Wilhelm und zu Riga. Neue Handelöwege für den Welthandel. Haß der deutfchen 
Fürften gegen die Städtebünde. Sinten der Hanfe. Verhältniß der Iinländifchen Städte 
zur Hanfe. Plettenberg’ 8 Tod. 

Blankenfeld hatte ſchon auf dem Landtage zu Rujen ald Schwer- 
beffagter erfcheinen follen, um fich vor den verfammelten Ständen 

wegen des Bündniffes mit Rußland zu vertheidigen ; er war aber, 

unterftüßt von der wiedergewonnenen erzftiftifchen Ritterſchaft, in 

deren Gefangenfchaft er fich befand, Damals unter verfhiedenen Bor 

wänden nicht gefommen. Auf dem Landtage zu Wolmar im Juni 

1526 erfhien er und fuchte fich unter Begünftigung einer polnifchen 

Gefandtfhaft, aber dennoch ohne Erfolg, zu vertheidigen und die 

Schuld des Verraths von fich abzumälzen. Wir irren gewiß nicht, 

wenn wir annehmen, — was freilich durch keine unferer Quellen 

ausdrücklich beftätigt wird, — daß Blanfenfeld feine Freiheit 

durch den höchſt ungünftigen Vergleich vom 15. Juni 1526, durdy 

welchen alle livländifchen Prälaten Plettenberg als ihren Schußherrn 

anerkannten, erfauft habe; er hatte alfo einigermaaßen ein Recht, 

diefen Vergleich ald einen erzwungenen zu betrachten, und der 
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erite Gebrauch, den er von der wiedergewonnenen Freiheit machte, 

war eine Proteftation gegen denfelben (Arndt II. 195.) und eine 

Reife zum Papfte und zum Kaifer, mit deren Hülfe er den verhaßten 

Bergleih vom 15. Juni zu vernichten gedachte. Er ift felbft zu die 

fem erfehnten Ziele nicht gelangt. Nah Rom kam er gerade in der 

Zeit, ald Clemens VII. fi in vollflommener Ohnmacht befand, und 

die heilige Stadt von Karl von Bourbon belagert und fpäter von den 

Söldnern deffelden barbarifch verwüftet wurde. Auf der Reife von 

Mom nad Madrid aber erfrankte er in einer Kleinen fpanifchen Stadt 

in der Nähe von Palencia an der Nuhr und ftarb am 9. November 

1527, nachdem er jedoch vorher feinem Rath und Kapitel den Herzog 

Georg von Braunfchweig, Dompropft zu Köln, zum Erzbifchof, und 

den kaiſerlichen PVicefanzler, Johann Merklin von Waldfich, zum 
Bifchof von Dorpat empfohlen hatte. Diefe beiden einflußreichen 

Männer follten, fo hoffte er fterbend, die Macht der Bifchöfe in Liv» 

land herftellen und die eigene Demüthigung nach feinem Tode an dem 

verhaßten Orden rächen. 

Sobald Plettenberg erfuhr, dag ein deutfiher Fürst Erzbifchof 

von Riga werden follte, da trat er mit dem Domfapitel zu Riga in 

Unterhandlungen und verfprach,, die Stadt zur Herausgabe aller dem 

Kapitel abgenommenen Güter und Befibungen zu zwingen, wenn 

dieſes fofort einen Mann aus feiner Mitte zum Erzbifchof ermählen 

wollte. Die Domberren waren gleich dazu bereit und wählten ihren 

Domdechanten Thomas Schöning'), den Sohn des trefflihen Man« 

nes, den wir ald Bürgermeifter von Riga fennen lernten, und Ritter 

haft und Domkapitel fehidten ihn mit einer Vollmacht vom 15. März 

1528 an den Reichötag zu Negendburg, um dort feine eigene Beftä- 

tigung und die der ‘Privilegien des Erzftiftd zu erwirfen und fich mit 

Georg von Braunſchweig auf irgend eine Art abzufinden. Da diefer 

1) Auch in Dorpat wurde nicht Merklin, fondern ein Johann Gellingshaufen 
zum Bifchof gewählt. 
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gegen eine Summe Geldes freitillig zurücdtrat!), fo erlangte Tho- 

mas leicht Die vorläufige Beftätigung und forderte dann von Pletten- 

berg die Erfüllung feines Verſprechens, d. h. Herausgabe des Erz- 

ſtifts und Rüdgabe der Befigungen des Domkapitels. Plettenberg, 

dem dies zudringliche Verlangen des Erzbiſchofs im höchften Grade 

miödfiel, lieg (Grefenthal 57.) „all fein Anhalten. und Begehren an 

tauben Ohren vorüberraufchen“, antwortete gar nichts und gab auch 

gar nichtd heraus. Thomas war aber nicht der Mann, für den Blet- 

tenberg ihn gehalten hatte. Ex erhob Klagen gegen den Orden und 

gegen die Stadt Riga auf den Reichstagen zu Speier und zu Augd- 

burg und beim kaiſerlichen Kammergericht und wußte diefen Klagen 

auch den nöthigen Nachdruck zu geben. 

Bald fah Plettenberg fih auf unangenehme Weife aus feinem 

fügen aber kurzen Traum unbefchränkter Ordendmacht gewedt; er er 

theilte, nicht ohne Widerftreben, feine Einwilligung dazu, daß Johann 

Lohmüller, der fhon am 12. Mai mit einer Vollmacht der Stadt 

Riga zu Unterhandlungen mit Schöning verfehen war, nun au in 

feinem Namen in Deutfchland einen Bergleich mit demſelben abſchlie⸗ 

Ben jollte. Lohmüller reifte zuerft zum Herzog Albrecht, mit dem er - 

in ftetem Einverftändniß ftand, und dann, mit Empfehlungdfchreiben 

an die evangelifchen Fürften Deutfchlands ausgerüftet, nach Lübeck, 

wo er mit Schöning zufammentraf. Mit demfelben ſchloß er ſchon am 

30. Juli 1529 einen Anftand auf fechd Jahre (nd. 2962. abge: 

drudt bei Zaubenheim 1. c. S. 39.). Die wichtigften Bedingungen 

defielben waren folgende: 1) Freie VBerfündigung des Evangeliums; 

2) Rückgabe aller entzogenen Güter, Häufer, Mühlen u. ſ. w., die 

früher dem Erzbifhof und Domkapitel gehört hatten, 3) Weitere 

gütlihe Verhandlungen mit dem Erzbifchof wegen feiner Oberherr- 

lichkeit über die Stadt, 4) Neutralität des einen Contrahenten in 

Streithändeln der andern u. f. w. u. f. w. — Lohmüller hatte offen⸗ 

1) Weil ſpäter Schöning das verſprochene Geld nicht zahlte, verklagte ihn Georg 

auf einem Reichstage zu Speier. 
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bar feine Bollmacht überfchritten und mußte vorausfehen, daß biefer 

Bergleih ſowohl beim Orden ald bei der Stadt Riga die lebhaftefte 

Misbilligung finden würde: er nahm ein empfehlendes Schreiben 

non Luther an die Stadt Riga und eine rechtfertigende Schrift des 

Wittenberger Doktord Hieronimus Schurf mit nach Riga; auch der 

aus Preußen nah Riga berufene Briedmann pried, vielleicht auf 

einen Wink von Luther oder Aibreht, den Lübecker Vergleich; — es 

half aber Alles nichts: der Rohmüllerfche Vergleich wurde weder von 

der Stadt noch von Plettenberg angenommen, Lohmüller felbft aber 

wurde überall bitter getabelt, weil er feine Vollmacht überfchritten, 

ja er wurde felbit von Bater und Mutter und allen nächften Freunden 

verlaffen und beinah als Berräther in Anklageftand gefebt. Man hat 

vielfach, aber ohne Befriedigung, nach den Motiven herumgefucht, 

welche Zohmüller veranlaßt haben, dieſen Vergleich, der ſcheinbar mit 

all feinen frühern Beftrebungen im Widerfpruch ftand und der Geift- 

lichfeit vermehrte Macht zugeftand,, mit Schöning abzufchließen. Es 

laͤßt fich vielleicht aber doch ein folhed Motiv in der Seele des Man- 

nes auffinden. Der Blan, den Lohmüller in Rujen hatte in's Leben 

einführen wollen, war elend gefcheitert; was darauf am 15. Juni 

1526 in Wolmar gefchehen war, konnte ihn natürlich nicht befriedi- 

gen. Der Orden, der jeden Fortſchritt Hemmte, war ald Anachronis⸗ 

mus ftehen geblieben, die fürftlichen Bifchöfe trieben ihr geiftliches 

Unweſen in alter Weife fort, und Lohmüller hatte feitdem drei Jahre 

lang Zeit gehabt zu beobachten, daß der livländifche Staatswagen in 

den tiefausgefahrenen Gleifen der Tatholifchen Zeit fih nur mühſam 

fortbewegte und jeden Tag fteden zu bleiben oder umzuftürzen drohte, 

In diefer äußerften Noth des Vaterlands fuchte er nach fremder Hülfe 

und hoffte fie vielleicht bei dem evangelifchen Herzog von Preußen zu 

finden. Mit ihm, das ift Mar, hatte er vorher den ganzen Vergleich 

mit Schöning verabredet, ihm wollte er eigentlich den livländifchen, 

Staat oder mwenigftend feine liebe Baterftadt Riga in die Hände 

fielen. 
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Kaum war am 30. Juli der Vergleich zu Lübeck abgefchlofien, 

da fendete Schöning ſchon am 3. Auguft in heimlicher Miffion feinen 

Rath Wolfgang Loos zu Albrecht und ließ ihm für ſich felbft das 

Conſervatoramt für das Erzftift Riga und für feinen Bruder Fried- 

rih, Domherrn zu Würzburg, die Coadjutur antragen?). Diefe ein- 

geleiteten Unterhbandlungen wurden unter Lohmüller's Bermittlung 

weiter geführt und fchon am 15. September wurde ein Schug- und 

Trutzbündniß zwifchen Thomas und Albrecht abgefchloften. Der 

Markgraf Friedrich hatte die ihm angebotene Coadjutur ausgefchla- 

gen, der Bruder deffelben, Wilhelm, Dompropft zu Mainz und Köln, 

war aber in feine Stelle getreten. Er wurde durch den Bertrag vom 

15. September zum Coadjutor ernannt, nachdem Thomas ihm fchon 

am 7. September zu feinem Unterhalt die fieben Schlöffer und Ge- 

biete: Ronneburg, Pebalg, Smilten, Serben, Lemfal, Wainfel und 

Luban?) zugefichert hatte, und Albrecht übernahm nun wirklich das 

Confervatoramt, wodurch er fih zum Schub des Erzftiftd gegen jeden 

Gegner, mit Ausnahme feined Oheimd, des Königs von Polen, und 

feines Schwiegervaterd , ded Königs von Dänemark, verpflichtete. 

Einige Tage fpäter wurde Wilhelm in aller Form vom Erzbifchof 

Thomas als Coadjutor poftulirt. Sobald Wilhelm fich entichieden 

für die Annahme erklärt hatte, machte Thomad am 27. Dezember 

dem Meifter und den verfammelten Ständen in Wenden officielle 

Anzeige von der getroffenen Wahl, erhielt aber, unter Hinweifung 

auf den 15. Juni, eine kurze ablehnende Antwort, worauf dann Tho⸗ 

mad, unter Albrecht’ und des Könige von Polen Bermittelung,. an 

den Papſt fich wendete, eine baldige Beftätigung erbittend. 

1) Rebenbei wurde auch ein Graf Johann v. Henneberg dem Papft und Kaifer 

als Soadjutor zur Beftätigung vorgeftellt. Das gefchah aber wohl nur, theild um 

die Berbandlungen mit Albrecht zu maskiren, theils für den Fall, daß der Markgraf 
Friedrich die Coadjutur nicht annehmen würde. 

2) Die Schlöffer, die Thomas für fich behielt, zählt Arndt S. 197 auf; es 

waren: Treiden, Uexküll, Lennewaden, Kokenhuſen, Kreuzburg, Laudon, Seßwegen, 
Schwanenburg und Marienhaufen. 

& 
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Lohmüller befand fich in feiner peinlichen und gefährlichen Lage, 

die er felbft in einem vertrauten Briefe an den Herzog Albrecht v. Preu- 

Ben vom 18. Oktober 1530 fehildert, bis eingegangene Schreiben von 

dem Kurfürften Johann Friedrich von Sachen und Philipp von Hef- 

fen, welche fich für Lohmüller verwendeten, den Ordensmeiſter milder 

fiimmten. Am 1. Januar 1530 erließ Plettenberg eine den ange- 

klagten Lohmüller freifprechende Sentenz und am 2. Februar ließ 

auch der rigifche Rath eine Ehrenerflärung hinfichtlich des mit Unrecht 

gegen Lohmüller erregten kränkenden Verdachts zur Herftellung feiner 

Ehre ind Denkelbuch der Stadt eintragen. Er blieb feitdem aber 

immer in Berbindung mit Albrecht und mit Wilhelm, und in Livland 

war, wie der preußiſche Geſandte, Mennike von Schierftädt am 

13. Februar 1530 an Albrecht fhrieb, ganz allgemein der Argwohn 

verbreitet, man beabfichtige durch die Eoadjutur eine Verbindung Liv⸗ 

lands mit Preußen unter polnifcher Hoheit. Und diefer Argwohn 

wird wohl nicht ganz unbegründet geweſen fein. 

Am 15. Januar 1530 erließ Kaifer Karl auf die angebrachte 
Klage des Erzbifchofs ein Mandat aus Speier (abgedr. in Mon. Liv. 

ant. IV. p. 263), durch welched er dem Ordensmeiſter und den Stän- 

den befahl, den Bertrag von Lübeck aufrecht zu erhalten und den Erzbi⸗ 

ſchof bei feinen daraus hergeleiteten Rechten zu ſchützen; und ein an⸗ 

dered Mandat an die vier livländifchen Bifchöfe, welchen aufgegeben 

wurde, den Erzbifchof gegen etwaige feindfelige Handlungen und An- 

griffe des Ordensmeiſters zu fehügen und zu vertheidigen. Der Ge- 

heimfecretair des Herzogs Albrecht, Anton Morgenftern, war am 

12. Januar nad Speier gekommen, hatte vermuthlich durch Erlegung 

der Kanzleigebühren die Ausfertigung der Mandate befchleunigt, und 

hatte ſich dann bemüht, diefelben ficher nach Livland zu befördern. 

Er hatte nämlich (Mon. Liv. ant. V. p. 161.) erfahren, daß Pletten- 

berg, der deutfche Reichsfürft, die livländifchen Grenzen aufs fchärfite 

befept halten ließ, um allen Taiferlichen Befehlen, die ihm ungünftig 

und midfällig wären, den Eingang zu vermehren. Die Original. 
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urkunden hatte der Kammerbote Muider zur Beforgung nad Livland 

erhalten, Morgenftern aber fendete beglaubigte Duplifate an einen 

vertrauten Mann in Lübed, diefer mußte fie in ein Fäßchen mit Mehl 

oder dergleichen verpaden und fie an einen andern vertrauten Freund 

des Erzbifchofd nach Riga befördern.” So gelangten fie glücklich, aber 

erft nach Eröffnung der Schiffahrt, im Sunimonat zur Kenntniß der 

Betheiligten. 

Im Anfange des Jahres 1530 Hatte Albrecht den Vogt von 

Samland, Mennite von Schierftädt, nach Livland gefendet, um der 

Nitterfchaft des Erzftiftd davon Anzeige zu machen, daß der Markgraf 

Wilhelm die Eoadjutur angenommen; er hatte demfelben aber auch 

noch andere geheime Aufträge mitgegeben. Mennike wurde nur ungern 

über die Tivländifche Grenze gelaffen, in Goldingen, wie es ſcheint, 

eine Weile feftgehalten, und gelangte nur mit Mühe bid Wenden. 

Diefer berichtete: es fei der zwiſchen Herzog Albrecht und dem Stift 

Riga heimlich abgeſchloſſene Vertrag nebft vielen michtigen 

Briefen durch eine Nachläffigkeit in die Hände ded Ordensmeiſters 

gefallen und diefer habe daraus alle Händel Märlich erfehen. Als 

der Erzbifchof erfahren, daß die Briefe zur Kenntniß des Meifterd ge 

kommen, fei er fammt feinen vertrauteften Räthen, Georg Krüdener, 

Georg Ungern und Wolfgang 2008 auf fein befted Schloß Kofen- 

Hufen entwichen. Der Orden und die Stadt hätten gleich dorthin 

ziehen und die Derräther aufheben wollen, Plettenberg aber habe das 

nicht gefitten, fondern ein allgemeines Aufgebot erlaffen und auf 
Sonntag nad) Faſtnacht einen allgemeinen Landtag zufammenberufen, 

wo er der Stiftöritterfchaft unter Drohungen das Berfprechen abge: 

nommen, den Coadjutor nicht anzunehmen. — Schierftäbt blieb das 

ganze Fahr in Livland und unterhandelte, nicht ohne Erfolg‘), wegen 

Anerkennung de3 Markgrafen ald Coadjutor, mit der Stadt Riga, 

mit den Stiftöritterfchaften und mit den Rittern von Harrien und 

1) Er wurde dabei auch von einem Geſandten ded Königs von Dänemark, Hand 
von Kindelbruck, unterftügt. Orefenthal S. 67—70. 
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Wierland. Auf fein officielles Gewerbe wegen Annahme Wilhelm’s 

als Eoadjutor aber antwortete Plettenberg ausweichend: Er werde 

diefer Hochwichtigen Sache wegen nächftend einen Landtag zufammen- 

berufen und dann die Antwort dem Herzoge und dem Markgrafen 

durch eine eigene Botſchaft mittheifen. 
Sobald im Juni die Mandate des Kaiferd bekannt geworden, 

forderte Themas die Stadt Riga auf, innerhalb drei Wochen die kai⸗ 
ferlihen Mandate in Erfüllung zu fepen oder einen neuen Bergleich 

mit ihm abzufchließen. Riga mußte jegt wohl auf neue Verhandlun⸗ 

gen eingehen und fendete, trog der größten Erbitterung gegen den 

Erzbifchof, gegen den treulofen Sohn der Stadt, Abgeordnete zu ihm 

nach Kofenhufen und verfprach, unter Bermittlung Lohmüller's und 

Briegmann’s, Rückgabe aller beweg- und unbeweglichen Güter, wor⸗ 

auf dann am 14. Auguft ein neuer Anftand auf zwei Jahre zwifchen 

. Schöning und der Stadt zu Dalen abgefchloffen wurde. Darnach 

wurden (Richter 11. 275.) die Kirchengüter nun wirklich an den Erz⸗ 

bifchof und an das Kapitel Herausgegeben, ihnen atıch der Gebrauch 

der ftädtifchen Häufer geftattet, jedoch unter der ausdrüdlichen Bedin« 

gung, daß ihre Miethsleute, wenn fie eine bürgerliche Nahrung trei⸗ 

ben wollten, den Stadtgefehen unterworfen wären. Berbrechern follte 

in den Befigungen der Geiftlihen fein Aſyl wieder geftattet 

fein, auch follte in denfelben feine Borfäuferei mehr zum Nach⸗ 

theil der Stadt getrieben werden. 

Ehe wir in unferer Erzählung weiter fortfahren, wollen wir aus 

einem Briefe Briesmann's an den Herzog Albrecht eine Stelle her- 
fegen, welche gewiffermaaßen ald Schlüffel zu den verworrenen Unter 

handlungen und Bewegungen dienen fann, von denen wir zuleßt ge- 

fprochen und von denen wir zunächit fprechen werden. Er fagt näm- 

ih in einem Schreiben vom 10. September 1530: „Wiffet, mein 

freundlicher, lieber Gevatter, daß bei und die Sachen feltfam und 

wunderlich verlaufen und hier alle Monde ein neues Ans 

fehen gewinnen. Wiewohl es ganz gefährlich ift, Hier zu Lande 
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von ſolchen Dingen zu fprechen, fo will ih Euch doch ein wenig davon 

mittbeilen u. f. m.” — Ein Mann wie Briedgmann mußte ed erkennen, 

dag in dem wirren und wüſten Getreibe, dem cr zuſah, faum die 

Spur eines Princips oder einer Ueberzeugung zu entdeden war, er 

fühlte fich auch höchſt unwohl in Livland und bat den Herzog, ihn 

wieder nach Preußen zurüdzurufen, was denn auch bald darauf ges 

ſchah. Die Haupttriebfeder aller Handlungen wird alfo auch in der 

nächften Zeit roher Egoismus fein , der ohne Bedenken und ohne Ur- 

theil, wie fich eben ein augenblidlicher Bortheil darbot, bald hierhin 

und bald dorthin fich wendete. 

Durch die faiferlihen Mandate, vielleicht mehr noch durch, die 

preußischen Umtriebe geſchreckt und beunruhigt, auch von feinen Stän- 

den, befonders vom Biſchof von Dorpat vielfach dazu gedrängt, berief 

Plettenberg im Juli einen Landtag nah Wolmar. Auf demfelben 

war auch der Erzbifchof (oder richtiger Electus, denn die päpftliche 

Deftätigung war noch nicht eingegangen) Thomas erfchienen und hatte 

die Epadjutur Wilhelm’s empfohlen und vertheidigt. Auf diefem Land» 

tage wehte, befonders von Harrien und Wierland her, wieder einmal 

ein durchaus katholiſcher Wind, und Plettenberg ſah fich genöthigt, 

den ganzen Bertrag vom 15. Juni fammt allen eidlihen Reverfalien 

der Bifchöfe zum Opfer zu bringen, um dadurch, wie er hoffte, die 

von Preußen her drohende Gefahr.zu befchwören. Die beiden Bifchöfe,. 

Johann von Dorpat und Georg Tiefenhaufen von Reval madh- 

ten fich mit großen Scheeren über den abfcheulichen Vertrag her, töd⸗ 

teten ihn, fchnitten ihn mit wahrer Mordluft mitten durch und riffen 

die daran hängenden Siegel ab (Grefenthal S. 59.): das alte Liv» 

land mit ſechs geiftlihen Fürften ftynd wieder in voller Blüthe da. 

Die evangelifchen Städte zogen fich, überſtimmt, vom Landtage zurüd 

und erklärten fih auf Lohmüller's Rath in der Sache des Coadjutors 

für neutral, Riga aber fchloß jet den Vertrag von Dalen, von dem 

oben ſchon die Rede war. 

Hatte Plettenberg gehofft, durch Aufopferung des Vertrages vom 

x 
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15. Suni den Eoadjutor zu befeitigen, fo hatte er fich auch hierin ge- 

täufcht. Er foll zwar nach Inhalt jenes Briefed von Briedmann vom 

10. Sept., den wir oben anführten, mit Schöning felbft und mit 
dem Bifchofvon Dorpat ein Complott gegen Wilhelm gefchmiedet haben, 

er fuchte dieſen auch fonft auf alle Weife von den Livländifchen Gren⸗ 

zen fern zu halten ; — es half Alles nichts: der gefürdhtete fürftliche 
Coadjutor kam doch. Er hatte den Abgeordneten ded Landtags, Heine⸗ 

mann Rode, welcher ihm die von der Ritterfchaft des Erzſtifts auf- 

geftellten Artikel zur Beftätigung vorlegen follte, gar nicht in Preußen 

erwartet, fondern war, nachdem er am 8. Juli (N. N. M. St. VII. 

u. VIII. S. 290.) feine „erfte Vorſchriwinge“ für das Erzſtift unter⸗ 

zeichnet hatte, fofort nach Livland abgereift. Der Bogt von Grobin, 

Ernft von Münchhaufen, wollte ihn zwar in Memel aufhalten und 

porerft noch bei Plettenberg anfragen, Wilhelm reifte aber ohne 

Aufenthalt bis Kandau, wo er mit Heinemann Rode zufammentraf. 

Er empfing denfelben gar nicht, nahm auch das Bealaubigungsfchrei« 

ben defjelben, weil ed zugleich an den Herzog Albrecht gerichtet war, 

nicht an, reifte vielmehr fo fehnell wie möglich nach Livland und langte 

am 3. Oftober in Ronneburg an. Hier wurde er vom Erzbiſchof und 

von der Ritterfchaft des Erzſtifts freundlich empfangen, unterfchrieb 

fhon am 5. Oktober eine Wahlfapitulation und empfing dagegen an 

demfelben Tage neben einer Verſicherungsſchrift die Huldigung des 

Kapiteld und der Ritterfchaft. Als Wilhelm Ende November nad 

Menden zum Ordensmeiſter ritt, wollte ihn diefer, eine Krankheit 

vorfchügend, nicht empfangen, that auch fonft wohl noch feindliche aber 

erfolglofe Schritte gegen ihn, bis er endlich am 5. März 1532 einem 

zu Wolmar non fänmtlichen livländifchen Landesherren und Ständen 

angenommenen Recefje beitrat, durch welchen Wilhelm allgemein ala 

Coadjutor anerkannt wurde. Die päpftliche Confirmation für Tho- 

mas fowohl ala für Wilhelm erfolgte erft im 3. 1531, weil man die 

großen Summen, die der päpftlihe Hof verlangte, nicht fo bald 

berbeifchaften konnte, denn Thomas mußte 1840, Wilhelm gar 
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2500 Dufaten für die päpftliche Confirmation erlegen. (nd. 3018.) 

Livland war alfo dem Bapfte immer noch eine fehr liebe Provinz und 

der drohende Verluſt derfelben mußte feinem väterlichen Herzen fehr 

wehe thun. 

Im 3. 1531 betätigte und erweiterte Thomas in zwei Urkun⸗ 

den vom 17. November die Wahlkapitulation') Wilhelm's und fügte 

namentlich für die Kür eined neuen Erzbiſchofs die Beſtimmung bei, 

daß das Kapitel mit ſechs Aelteften vom Rath und „mit Rade der 

ahtbaren Ritterſchop“ die Wahl vollziehen follte, und dag fie 

alle zufammen bei ihrer Seelen Seligkeit einen Heren wählen follten, 

welcher dem GEraftift „nutte und provittlich“ fein würde. Im Allge- 

meinen follte die Nitterfchaft des Erzſtifts aller Vorrechte theilhaftig 

fein, deren die Nitterfchaften von Defel, von Dorpat, von Harrien 

und Wierland ſich erfreuten. So wurde alfo namentlich auch das 

Kiewelfche Privilegium für Defel, welches von deſſen Nachfolger, 

Georg von Tiefenhaufen im J. 1528 noch mar erweitert worden, 

auch auf das Erzftift übertragen. Was die Pfründen der Domherrn⸗ 

ftellen betrifft, fo follten die Kinder des Stiftändeld, „wenn fie Dazu 

gelernt und gefchidt wären“, vor allen andern einen Borzug haben. 

Es zeigte fich bald, dap Wilhelm auch nicht der Mann war, dex 

Lohmüller’3 Schönen Traum von einer einheitlichen, weltlichen Regie» 

rung in Livland verwirklichen konnte. So wie von jebt an dad ganze 

Staatöleben Livlands eine allgemeine Lüge war, fo war Wilhelm’d 

Leben und Stellung darin eine befondere Lüge; denn fo wie Pletten⸗ 

berg aus Haß gegen die Geiftlichleit den Evangelifchen die Hand bot, 

1) Die Wahllapitulation befland aus den dem Rode -mitgegebenen Artikeln. 
(Mon. Liv. ant. V. p. 190.) Der Eoadjutor mußte beſchwoͤren, alle alten Freihei⸗ 

ten, Geſetze, Gebräuche, Gewohnheiten, Hertommen u. f. w. mit einem Worte: alle 
Misbräuche unverändert zu erhalten, ex mußte aber auch noch beſonders beſchwören: 
fye von fodanem Eyde und norfegelacion von VBebftlicher Hoheit nicht abfolviren und 
an Röm. Kayſ. Majeftät relagiren zu laffen.” Gr leiftete alfo einen Eid, daß er kei⸗ 
nen Meineid begehen würde. Aber konnte er nicht aud von diefem Doppelcide ab- 

folsirt und relagirt werden? — Es hätte wohl nur die doppelten Sporteln gefoftet! 
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während. er felbft Katholik blieb, fo war im Gegenfap Wilhelm nach 
allen Zeugniffen der Gefchichte im Herzen ein Proteftant, blieb aber 

deffenungeachtet, weil ihm das nüglich fehien, äußerlich bis an feinen 

Tod und bis zum Tode des livländifchen Staats ein Prälat der 

römifchen Kirche‘). Wenn ihm auch gelungen wäre, wozu es ihm 

wohl an Luft nicht gefehlt hat, fich nach und nach aller Bisthümer in 

Livland zu bemächtigen, fo hätte man von einem foldhen Manne doch 

faum einen wirklich großen und fühnen und begeifterten Entfchluß er- 

warten dürfen ; er fcheiterte aber, obgleich von Preußen mit Rath und 

Geld unterftügt, gleich mit den erften Verfuchen, feine Macht.zu er- 

weitern, auf fo Hägliche Weife, daß er dadurch für immer alles An⸗ 

fehen und alles Bertrauen verlor und für fein ganzes langes Leben zu 
einer unwahren und gedrüdten Stellung im Staate verurtheilt war. 

Zuerft fuchte er ſich, um feine Geldeinnahmen aufzubeffern, in 

den Beſitz verfchiedener Pfründen, darunter namentlich der Dom⸗ 
propftei in Riga und der Propftei in Dorpat zu feßen. Bei dieſen 

Deftrebungen aber trat der Erzbifchof ſelbſt, obgleich er ſich nebenbei 

gegen allen wohl nit ganz unbegründeten Verdacht heimlicher Intri⸗ 

guen gegen Wilhelm verwahrte, demfelben doch offen und beftimmt 

entgegen und fuchte die erwähnte Dompropftei fogar einem erklärten 

Feinde Wilhelm's, dem Heinemann Rode, zuzuwenden. Es erfolgten 

darauf lange Verhandlungen, Klagen und Proteftationen, Wilhelm 

aber gelangte nicht zu feinem Biel. 

Im Oftober 1531 ftarb der Bifchof Dieſenhauſen von Oeſel. 

Unter der nächſten und vertrauteſten Umgebung Wilhelm's, der ſpeci⸗ 

fiſch preußiſchen Partei, befand ſich auch ein reicher und angeſehener 
Mann, Georg von Ungern?) auf Porkull (Puͤrkel) der vielleicht lange 

1) Auch der Jeſuit Tolgedorf a. a. D. S. 77. nennt Wilhelm den eigentlichen 
Berderber des Katholicismus in Livland. 

2) Am 16. Juli 1531 wurde Georg von Ungern mit all feinen Angehörigen 
von Kaifer Karl V. zu Brüffel in des heil. Röm. Reihe Schug und Schirm aufge 
nommen. Ein Transſumt der Urkunde findet fich im Archiv zu Königsberg. Ob das 
Driginal noch von der in Livland blühenden Familie von Ungern-Sternberg aufbe⸗ 
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ſchon den Wunſch gehegt hatte, feinem Sohne Jürgen Ungern, der 

Dompropft in Defel war, zum Biſchofsſtuhl zu verhelfen. Das 

Domkapitel ſammt Ritterfchaft kam aber den ehrgeizigen Plänen 

Ungern’3 zuvor und erwählte, jedoch mit getheilten Stimmen, ſchon am 

18. Oft. den Dekan Reinhold Buxhöwden zum Bifchof. Georg Ungern 
verbig feinen Zorn und fprach in einem Briefe vom 28. Novbr. an Herzog 

Albrecht mit großer Liebe von feinem Oheim und Blutsverwandten 

Buxhöwden und empfahl denfelben der Gnade des Fürften. Bald 

aber entwarf er, vielleicht von Preußen aus angeregt, den Plan, an 

Stelle des gefcheiterten Sohnes den Coadjutor Wilhelm ald Gegen- 

Tandidaten gegen den verhaßten Buzhöwden aufjuftellen und diefen 

aus feinem Bisthum zu verdrängen. An Gründen dazu fehlte es 

freilich nicht, denn Buxhöwden hatte fich eine Menge Ungefeplichkeiten 

zu Schulden kommen lafien und führte außerdem ein frevelvolles 

Leben, wie ed unter der hohen livländifchen Geiftlichleit Sitte war. 

Er hatte nämlich verfäumt, zu rechter Zeit die päpftliche Beftätigung 

einzuholen und verwaltete fein Stift ganz eigenmächtig und ohne Zu⸗ 

ziehung des gefehlich beſtellten Verwaltungsraths, machte außerdem 

auch Schulden, quälte die Bauern mit neuen Auflagen, und — was 

dad Aergſte war — kümmerte fih wenig um die Privilegien des 
Adels, den er vornehm und fchnöde behandelte. Zu dem Allen trieb 

ihn ein böfes, hochmuͤthiges Weib, Urfula oder Urfel genannt’), die 

unumfchränkte Macht über ihn ausübte. Kapitel und Ritterfchaft 

hatten fie durch Urtheil und Necht aus dem Stift verwieſen, „weil 

durch ſolche böfe Weiber fhon Könige und Fürften um Land und 

Leute gekommen.“ Buxhoͤwden aber hielt an feiner Urſel feit und 

trotzte allen nahenden Stürmen. 

wahrt wird, ift und unbefannt. Georg Ungern wird feit diefem Gnadenbrief mit 
dem freiherrlichen Titel geehrt, und dürfte der erfte Livländer geweſen fein, ber diefen 
Zitel geführt hat. Die Stammmutter diefer Familie foll eine Tochter von Caupo, 

dem edlen Liven, gewefen fein. 
1) Sie wird in einem Bericht ded Kapitel und der Ritterfchaft (Mon. Liv. ant. V. 

259.) „eines Eemanns Weib“ genannt; Reinhold lebte alfo auch im Ehebruch mit ihr. 
v. Qutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. II. 24 
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Das Bisthum Defel beftand bekanntlich aus zwei gefonderten 

Theilen: aus der Inſel Defel und der efthnifchen Provinz, die Wiek. 

An diefem letztern Theile des Bisthums war der Adel von Anfang an 

gegen Buxhoöwden's Wahl geweſen, e8 war Darum Ungern leicht, un« 

ter der unzufriedenen Ritterfchaft diefer Provinz eine Partei für Wil- 

helm zu gewinnen. Unter den Rittern traten zuerft Joachim Bulgrin 

und Asmus Heinbe offen zu Wilhelm's Partei über. Unter welchen 

Umftänden aber ſolches geſchah, erfehen wir aus einem fehr interefs 

fanten Briefe, welchen Mennite von Schierftädt am 18. Rovember 

1532 an Albrecht gefchrieben hat (Mon. Liv. ant. V. p. 282.) und 

den wir feinem Hauptinhalt nach mittheilen wollen. Georg Ungern, 

der im Erzſtift wie im Stift Oeſel befiglich war, hatte eine Verſamm⸗ 

lung der Ritterfchaft in der Wiek nach Hapfal audgefchrieben, zu welcher 

unter Andern auch Bulgrin und Heinte gefommen waren, die fich fehr 

feindlich gegen Burhöwden audfprachen und nach einem andern Herrn, 

welcher den Adel und feine Privilegien befchügen könnte, laut verlang- 

ten. Sie traten deöhalb mit dem Kapitel in Unterhandlungen ; während 

derfelben aber fam der Bogt des Biſchofs vom Schlofle Hapfal herunter 

und fprach in Gegenwart des Kapiteld und der Ritterfchaft zu Bul⸗ 

rin: „Mein anädiger Herr von Defel hat mir befohlen, wo ich Euch 

in feinem ganzen Lande anträfe, da ſollt' ich Euch fejtnehmen und 

um einen Fuß fürzer machen“ ; worauf Bulgrin anfwortete: „Wohlen, 

weil ich bier ſteh und bitte um mein Recht und mir mein Recht ver- 
weigert wird, fo fag’ ich Euch anftatt des Biſchofs, und fage auch dem 

Kapitel mit allen meinen Helferähelfern ab.“ Darauf erflärte die 

Nitterfchaft: „Weil Bulgrin Recht begehrt und ihm felbiged nicht wi⸗ 

derfahren, fo wollen wir ihn nicht verlaffen, denn wir gedenken und 

um des Herrn willen nicht verderben zu laſſen!).“ Gleich darauf gab 

ed ein kleines Scharmügel mit Leuten des Biſchofs, in welchem Bul- 

grin im Bortheil blieb. Er fammelte nunmehr eine vertwegene Schaar 

1) Es iſt dies ein Intereffantes Beiſpiel von dem geſeglich geftatteten Recht 
bed BWiderfiand von Geiten der Ritterfchaft gegen ihren Laudesherrn. 
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junger Zeute um fich und eroberte und befehte mit denfelben den Dom 

und vermuthlich die Wohnungen der Domherren. Hierauf forderte 

die Ritterfchaft von dem Kapitel eine unummwundene Erflärung, ob 

ed beim Biſchof oder bei der Ritterfchaft bleiben wolle. „Die armen 

Pfaffen aber waren erfchrogfen und hatten ziwgefagt, leib und gud bei 

der Nitterfchaft aufzwſetczen.“ Jetzt forderte die Ritterfchaft die Dom- 

berren zu fih; fie ſetzten ſich zufammen nieder und „befchloffen ein- 
trächtiglich, meinen gnädigen Herrn den Coadjutor vor ihren 

Herm zu haben u. ſ. w.“ Un Wilhelm wurde nun ungefäumt eine 

Borfchaft abgefendet, und er wurde eingeladen ind Stift zu fommen, 

dad Schloß Hapfal aber wurde nach einigen Unterhandlungen zwei 

Dienern Wilhelm's, Rofen und Bernöftorf, übergeben. Nach diefem 

ächt mittelalterlich⸗livlaͤndiſchem Hergange war Wilhelm, der eben 

erft (Mon. V. p. 276.) dem Erzſtift alle Privilegien und Freiheiten 

von neuem beftätigt und Aufrechthaltung des Landfriedens als hei- 

lige Pflicht anerfannt hatte, nah Hapſal gefommen, hatte die 

Brivilegien der Ritterfhaft und ded Domkapitels natürlich anerkannt, 

beftätigt, wo möglich erweitert, und ſchon vor dem 18. November 

(Ind. 3054.) die Huldigung des halben Bisthums empfangen. 

So weit war ed gut und rafch gegangen, — und Plettenberg 

ertheilte am 19. November auch feinen Glückwunſch und feine Geneh- 

migung zu Allem, was gefchehen. Buxhöwden war aber feit ent 

ſchloſſen, die Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Die bis zur Ankunft 
Wilhelm’d ernannten Verwalter (Oekonomi) des Bistums hatten am 

12. November an den Vogt von Arendburg, Gotthard von Silfen, 

geſchrieben und ihm befohlen,, dad Schloß zu Arensburg fammt allen 

Kleinodien für Wilhelm im Befig zu bewahren. Gilfen aber antwor⸗ 

tete am 18. des Monats, daß er dad Schloß St. Johannis zu Arens⸗ 

burg nur für den rechten erwählten Herrn, für den Biſchof Reinhold, 

der hoffentlich bald die faiferlichen Regalien erhalten würde, bewah⸗ 

ren und vertheidigen werde, und fihrieb auf die Adrefle des Briefes: 

Dem Ehrenfeiten 2c. Jürgen von Ungern fammt denjenigen, welche 
24” 
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vermeinen Oekonomi des Stifted Defel zu fein. Damit Hatte der Wi⸗ 

derftand begonnen, bald fand das ganze Bisthum in Feuer und 

Flammen. 

Schon um Weihnachten machte Bughöwden eine Razzia durch 

die Wiek, plünderte Die Kirchen und raubte aus denfelben das Silber 

und das Kirchengeichmeide, nahm bejonders die proteftantifchen Pa⸗ 

ftoren,, felbft vom Altare der Kirchen weg, gefangen und ließ fie mit 

all ihrer ärmlichen Habe in den Thurm nach Arendburg ſchleppen; ein 

Johann von der Pahlen wurde auf öffentlicher Yandftraße überfallen, 

ausgeplündert und nach Defel gebracht, den armen Bauern aber 

wurde ihr Vieh geraubt, ihre Wohnungen zerftört u. |. w. Vergl. 

Memorial!) über die Gewaltthätigleiten des Electud zu Defel in 

Mon. V. 263., wobei wir aber freilich berüdfichtigen müflen, daß dies 

Memorial von Burhömden’d Feinden aufgefept wurde. Bon jept an 

war Defel von der Wiek gefchieden, dort herrfchte Buxhöwden, bier 

Wilhelm. Während diefer feine Beftätigung in Rom zu erlangen 

fuchte, knüpfte er unter Bermittlung der Städte und Plettenberg's 

mit Buxhöwden Unterhandlungen an, in welche auch der König von 

Polen, der Papft und Albrecht von Preußen fich einmifchten. Auch 

ein Landtag wurde im Jahre 1533 zu Wolmar gehalten, wo man die 

ftreitenden Parteien zu verfühnen fuchte. Es kam aber zu keinem Ber- 

gleich, weil Buxhöwden, der unterdeſſen die päpftliche Beftätigung 

und die Negalien-erhalten hatte, fteif auf feinem beſſern Recht be» 

barrte. 

Im Sommer 1533 fam es dann, nicht zum Schlagen, fondern 

zu gegenfeitigem Rauben und Brennen. Wilhelm fammelte auf Wer- 

der, dem Gute feiner Anhänger von Uexküll, 700 Söldner, mit denen 

1) Als Beifpiel der Titelfucht jener Zeit führen wir aus diefem Memorial fol 
gende Stelle an: die ehrwürdigen, würdigen, adhtbaren, geftrengen, ehrenfeften, ehr⸗ 
baren, ebrfamen, wohlmweifen Herren, Ritterfchaften, Städte und Gemeinden u. f. w. 

— In manchen Gegenden Deutfchlands gibt ed noch: hoch⸗hochwohl⸗wohl ⸗hochedel⸗ 
edel- und vielleicht noch anderd.geborene. Wir follten aber billiger Weife wohl auf. 
bören, und vor dem Auslande und vor und felbft lächerlich zu machen. — 
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er nach der Infel Dagden überfepte, wo er (Brief des Vogts von Son- 

nienberg in Mon. V. 345.) einen Hof und viele Bauernwohnungen 

ansplünderte. Da er aber weder von Plettenberg noch von Riga auf 

feine Bitten Unterftügung erhielt, fo mußte er die weitere Raubfahrt 

nach Defel aufgeben und auf's Feltland zurüdkehren. Buxhöwden 

verftand fich beffer auf Raub und Brand, Er fendete einen Bernd 

von Borch mit einer tüchtigen Schaar in die Wiek. Diefer fuhr über 

den Sund, landete bei Werder, verbrannte diefen Hof und die um« 

liegenden Dörfer und „machte die Gegend Mar." Zugleich brach Gil- 

fen, der Bogt von Arensburg, in die Wick ein und plünderte, raubte 

und mordete auf die graufamfte Weife, fo daß der Coadjutor fchrieb: 

man könnte von Türken nicht Aergered erwarten. Der Markt Alt- 

Pernau wurde namentlich ganz niedergebrannt, fogar dad Grab des 

erſten Bifchofd von Defel entweiht und geplündert. Diefe Raubfahrt 

wirkte fichtbarlich. Jetzt erklaͤrte Burhöwden fich zu neuen Unterhand⸗ 

lungen willig, und jegt-neigten Kapitel und Ritterfchaft, die von Wils 

helm feinen Schug erhalten hatten, auf die Seite des Stärfern. 

Im Oftober 1533 traten Abgeordnete des Meifterd, des Erzbifchofs 

und des Bischofs von Dorpat in Leal zufammen und forderten Ein- 

ftellung der Yeindfeligfeiten, und im J. 1534 fand in Bellin ein 

Landtag ftatt, auf weichem Herren und Stände fich für das Recht 

Burhömwden’d audfprachen und mit demfelben zugleich ein Schub- und 

Zrupbündniß zu Aufrechthaltung des Friedens fchleflen, zu welchem 

dem Coadjutor der Beitritt offen gelaffen wurde. Wilhelm proteftirte 

gegen die Entfheidung des Landtags und fuchte fein vermeintliches 

Recht bei Papft und Kaifer geltend zu machen. Aber auch diefe er- 

klärten fich bald für Buxhöwden und befahlen den Ständen der Wiek, 

demfelben zu Huldigen. Weil aber Wilhelm noch im Befig einiger 

Schlöffer in der Wiek geblieben war, fo fiel Burhömwden wieder mit 

gewaffneter Sand in diefe Provinz ein und befepte unter neuen Ver⸗ 

wüftungen einen Theil derfelben. Sept erklärten Kapitel und Ritter 

haft, fie feien nur durch Ungern zum Abfall von ihrem rechtmäßigen 
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Herrn verleitet worden, und baten den Eoadjutor, fie von dem ihm 

geleifteten Eide zu entbinden. Wilhelm that diefed au, übergab zu⸗ 

gleich, fein gutes Recht wahrend, am 30. September 1534 die feften 

Schlöffer Hapfal und Lode und lieferte an demfelben Tage auch das 

Stiftögefchmeide aus. Buxhöwden mit feiner Freundin Urfula ging 

fiegreih,, Wilhelm gedemüthigt und von allen Anhängern verlaflen 

aus dem traurigen Bürgerkriege hervor: die preußifche Partei war 

aufgelöft, die lete verzweifelte Hoffnung der Patrioten zerftört ! 

Zulegt kamen von Seiten Buxhöwden's noch die Thaten der 

Rache, bei denen Urfula befonders thätig geweſen fein mag, und die 

wir hier, die eigentliche Grenze des Kapiteld überfchreitend, noch kurz 

zuſammenfaſſen wollen. Zuerft wurde (vergl. den Brief Wilhelm's 

an Albrecht vom 18. November 1534 in Mon. V. 423.) Johann Lode 

fammt feinem Better Otto Lode bei abendlicher Weile über einem 

Gelage meuchlings ermordet, und fonft auch noch „gegen verſchiedene 

Perfonen des Kapiteld und der Ritterfchaft, ja felbft gegen Frauen 

und Sungfrauen mit Mord und Raub gehandelt.” Das Gut Georg's 

von Ungern, PBürkel, wurde fequeftrirt. Buxhöwden forderte auch 

Schadenerfag, und um diefen feftzuftellen, wurde aus dem Erzbiſchof 

Thomas, dem Biſchof von Dorpat und dem Ordensmarſchall Brüggen 

ein Schiedögericht gebildet. Diefed ſprach am 29. Juli 1536 Wil- 

belm von aller Schuld frei und warf diefelbe auf die aufrührerifchen 

Edelleute der Wiek: auf Dito Uexküll von Fidel, Johann Fahrens⸗ 

bach von Udenküll, Georg's von Ungern auf Pürfel Erben, auf Klaus 

Haftfer und Reinhold Ungern, welche zufammen 1300 Mark rigifch 

erlegen follten. Bulgrin, Heinge und Reinhold Sachs (Saß), die zu 

Albrecht nach Preußen entflohen waren, follten geächtet und ausgelies 

fert werden; die Brüder Johann und Peter von Uexküll und Helmold 

Schwerthof wurden freigefprochen, jedoch durfte das den Uexkülls ge⸗ 

hörige niedergebrannte Werder nicht mwiederaufgebaut werden „weil 

von dort aus der Angriff auf Dagden und Defel audgegangen war.“ 

Damit mar aber die Sache noch nicht abgethan, denn die flüchtigen 
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Edelleute, die von Albrecht nicht ausgeliefert murben, blieben mit 

ihren Bettern und Freunden in Verbindung und machten wiederholte 

Raubeinfälle ind Stift Defel, wofür dann wieder die Uexküll, die 

Ungern, die Maydel, die Taube zur Rechenfchaft gezogen und verhaf⸗ 

tet wurden. Damit verliert fich der Nachklang des öſel'ſchen Bürger- 

kriegs in perfönliche Fehden, die fi bid ind J. 1540 hinziehen, 

denen wir aber in diefen Blättern keinen Raum weiter überlaffen 

können!). 

Wir treten jetzt wieder zurück bis ind Jahr 1526, um von jenem 

Zeitabfehnitt an die innere Entwidelung und die Weiterverbreitung 

der evangelifchen Lehre in Livland zu verfolgen. Ihr Sieg in den drei 

großen Städten war damals fchon entichieden, in den Heinen Städten, 

mit Ausnahme der furländifchen, hatte fie feften Fuß gefaßt und auch 

unter dem Adel und felbit unter den Drdendrittern und unter der 

Geiſtlichkeit nahm die Zahl ihrer Anhänger, da Plettenberg ihr feinen 

Widerſtand leiftete und Wilhelm fie heimlich begünftigte, täglich zu. 

Der eigentliche Mittelpunkt der ganzen Reformbewegung war und 

blieb aber Riga; was dort für Befefligung und Entwidelung der 

evangelifhen Lehre geſchah, wird und darum hier beinah allein ber 

ſchäftigen. 

Sm J. 1527 berief der rigiſche Rath den ſchon öfter genannten 

Prediger aus Königsberg, Dr. Briesmann, nad Riga und übertrug 

demfelben die Ausarbeitung einer Kirchenagende, welche im 5. 1530 

publicirt und in den Stadtkirchen eingeführt wurde. Sie ift in durch⸗ 

aus verfländigem und verföhnlichem Geifte abgefaßt, und ed wurde 

in derfelben, um den Uebergang zu erleichtern und manches ängſtliche 

Gemüth zu beruhigen, auch Vieles aus dem fatholifhen Kultus bei- 

behalten. Nur freilich wurde der Kultus, der in der römifchen Kirche 

1) Richter U. 369. hofft, daß mit diefen öſel'ſchen Fehden die Privatfehden in 
Livland ganz aufgehört haben. Wir theilen diefe Hoffnung nit. Da die Menſchen 
und die Verhaͤltniſſe dieſelben blieben oder wo möglich ſich noch berſchummerien, ſo 
werden die Sitten ſich wohl auch ſchwerlich verbeſſert haben. 
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die Hauptfache war, jetzt zur begleitenden Nebenfache, während das 

Borlefen der Epifteln und der Apoftelgefhichte und befonders Die Pre- 

digt jept den eigentlichen Mittelpunkt des Tirchlichen Gottesdienſtes 

bildete. Die Briedmannfche Kirchenagende, die im Auszuge bei Richter 

II. 287. mitgetheilt ift, wurde fpäter in ganz Livland eingeführt. — 

Um den proteftantifchen Kirchengefang erwarb fich neben Andreas 

Knöpken auch der Sohn deſſelben, Matthias, großes DVerdienft, 

welcher, jedoch erft-im J. 1561, auch das erfte Rigifche Gefang- 

buch herausgab. Vielleicht noch verdienftlicher war eine lettifche Lie- 

derfammlung von Nikolaus Ramm'), der von 1524—1540 let⸗ 

tifcher Prediger an der Jakobikirche war, und der den armen Letten die 

erfte gefunde geiftige Nahrung in ihrer eigenen Sprache bot. 

Bald fühlte man in Riga auch das Bedürfnig einer Kirchenver- 

faffung und Kirchenverwaltung für die neue evangelifche Gemeinde. 

Die proteftantifchen Prediger, urfprünglich nur Lehrer ded Worts, die 

feine befondere Inſpiration für fih in Anſpruch nahmen, konnten 

auch keine Gerichtöbarkeit beanfpruchen, fondern mußten die Berech⸗ 

tigung dazu erft von der weltlichen Macht erhalten. Zuvoͤrderſt er⸗ 

nannte man einen weltlihen Superintendenten,, der befonders ſchwie⸗ 

rige Fälle an den Rath bringen follte, welcher dann felbft entfcheiden 

oder einige Glieder dem Superintendenten beiordnen follte, woraus 

dann fpäter das Conſiſtorium hervorgegangen ift. Zum erften Superin- 

. tendenten berief man unter fehr vortheilhaften Bedingungen Bries⸗ 

mann, der im J. 1531 nach Königäberg zurüdgelehrt war. Da diefer 

die ehrenvolle Stelle ausſchlug, wurde fie Lohmüllern übertragen , der 

fie aber nur kurze Zeit verwaltete, indem er fhon im J. 1535, der 

armen Heimath hoffnungslos den Rüden wendend, nah Preußen 

auswanderte. 

Von groͤßter Wichtigkeit war die Reform der Schule, die nun 

1) In Eſthland blüht noch eine adliche Familie von Ramm. Wir wiſſen nicht, 
ob der würdige Geiſtliche zu derſelben gehört hat. 
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endlich der katholiſchen Beiftlichfeit ganz aus den Händen gewunden 

war und den Bedürfnifien der neuen Zeit enifprechend organifirt wer⸗ 

den follte. Zu dieſem Zwecke berief der Rath im %. 1529 einen 

Freund des Erasmus und Luther's, Jakob Battus, den Sohn eines 

feeländifchen Bauern, nach Riga und ernannte ihn zum Rektor der 

neu organifirten Domfchule. Gr bekleidete died Amt zehn Fahre lang 

und ftreute die Saat ded Evangeliums und die Saat edlerer Bildung 

in die Geifter und Herzen der Jugend. Dann verließ auch er wieder 

den fatholifch-proteftantifchen Zmwitterftaat Livland und fol, als er im 

J. 1543 ald Superintendent nach Riga zurückkehrte, bald darauf vor 

Kummer und Gram, den ihm einige feiner eigenen frühern Schüler 

bereiteten, geftorben fein. — Die katholifchen Kirchen und die Klöfter 

wurden nad) und nach von der Stadt eingezogen ; die drei legten im 

%. 1539. Nur das Marienmagdalenenklofter, in welchem die Töchter 

des Adels fich befanden, blieb beftehen und wurde nach der Unterwer⸗ 

fung an Polen den Jeſuiten übergeben. — Nach dem Beifpiele Rigas 

richteten und entwidelten fich auch die beiden andern Städte: Nepal, 

fo weit und das vorliegt, in ganz Ähnlicher Weife wie Riga; Dorpat 

durch den bifchöflihen Hof und Anhang etwas mehr gehemmt und 

wahrfcheinlich mit ftärferer Beimifhung Fatholifcher Elemente in der 

evangelifchen Bevölkerung. 

Es ift befannt, daß diejenigen Stände des deutfchen Reiche, 

welche die Reformation angenommen und in ihren Gebieten eingeführt 

hatten, auf dem Reichdtage zu Speier am 19. April 1529 gegen den 

von den Tatholifchen Ständen und vom Kaiſer einfeitig gemachten 

Reichötagsbefchluß proteftirten, und daß fie ihre Proteftation we⸗ 

fentlih auf den Grundſatz gründeten: daß die Autorität der Bibel 

die hoͤchſte ift und über der Autorität der Eoncilien und Bifchöfe fteht, 

und daß die Bibel nicht nach der Tradition auszulegen ift, fondern 

aus ſich felbft, aus ihrer Sprache und ihrem Zufammenhange erflärt 

werben muß. Seit diefer Proteftation in Speier erhielt und behielt 

: die Partei der Evangelifchen den Namen: Proteftanten, und diefe 
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wurden, ald am 27. April 1531 der Schmalkaldifche Bund geſchloſſen 

war, auch zugleich zu einer politifchen Partei, die im Glauben wie im 

Leben einen fcharfen Gegenfag zur Tatholifch gebliebenen Bevölkerung 

bildete. Wie die Katholiten die Gebeine der Apoftel zu öffentlicher 

Verehrung ausftellten und das lebendige Wort derfelben ſtrenge ver- 

pönten, während umgekehrt die Proteftanten die Knochen befeitigten 

und das Wort, mit Webertreibung, zur einzigen und heiligen 

Quelle des Glaubens erhoben, fo war von nun an das ganze Le⸗ 

ben der beiden großen Religionsparteien in Deutfchland zum Un» 

glüd der Nation voll unlösbarer und unentwirrbarer Widerfprüche 

und ift es leider zum Theil bis auf den heutigen Tag geblieben. 

Noch im J. 1531 trat Riga mit dem Schmalfaldifchen Bunde 

in Berührung und ſchloß dann felbft nach dem Mufter des großen 

Fürften« und Städtebundes zum Schuß der evangelifchen Lehre eine 

ganze Reihe intereffanter Bündniffe ab, die wir etwas näher beleuch- 

ten wollen. Zuerit vereinigte die Stadt fi) am 4. Januar 1532 mit 

dem Rathe und der Nitterfchaft des Erzſtifts, alfo nicht mit einzelnen 

Rittern, fondern mit der ganzen Adelsforporation, zu einem Vertrage, 

der außdrüctich nach dem Mufter des Schmalfaldifchen Bundes for- 

mulirt wurde, und nur zu gegenfeitiger Bertheidigung und Aufrecht⸗ 

haltung der evangelifchen Lehre, nicht aber zum Angriff gegen irgend 

Jemand oder überhaupt zum Bruch ded von Kaifer und Reich be- 

fohlenen Landfriedens gefchloffen war. 

Am 30. Januar und 6. Februar ſchloß Riga dann weitere Der- 

träge in demfelben Sinne ab, die Beziehung auf Kurland haben. Auf 

welche Weife und durch welche Männer die evangelifche Lehre nach 
Kurland gelommen, darüber willen wir durchaus nichtö ; wir erfahren 

nur ganz zufällig aus einem Aktenſtück über die Wahl des Ulrich Behr 

zum Coadjutor des Biſchofs von Kurland vom J. 1556 (Kallmeyer 

Begründung der lutheriſchen Kirche in Kurland ©. 25. Note.), daß 

gewiſſe Ortichaften, Städtchen und Dörfer in Kurland (loca, oppi- 

dulae et villae ecclesiae Curoniensis) ungefähr feit dem 3. 1526 
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von der Tatholifchen Lehre abfielen und der Iutherifchen und andern 

verdammten Kepereien anbingen. Im 3. 1530 fommen zuerft feit an« 

geftellte Iutherifche Prediger vor, das Land hatte ſich aber noch nicht 
allgemein für die neue Lehre entfchieden. Am 30. Januar 1532 ſchloß 

nun der Komthur zu Windau, Wilhelm von der-‘Bahlen , wahrſchein⸗ 

fich der erfte der höhern Ordensbeamten, der fidh öffentlich und mit 

Entfchiedenheit für dad Evangelium ausfprach, mit der Stadt Riga 

einen Dertrag (Kallıneyer a. a. D. S. 203.) und verband fich in dem⸗ 

felben zu Erhaltung und Beſchützung der evangelifchen Lehre, weil es 

am Tage liege „dat de furft der Dufternid datfulwige licht nicht irdul⸗ 

den fan und derhalven, feiner olden dunelfchen art nach, vel und me 

nigerlei wege und practifen focht und vornymmet, um datfülwige Wort 

thobehindern, thobedrowen, thoverdilgen und gancz utthoroden” (aus⸗ 

zurotten). Pahlen!) aber getraute ſich, mit Herrn Satanas fertig zu 
werden! — 

Vielleicht durch Pahlen's Beifpiel angetrieben, verbanden ſich mit 

Riga zu ähnlichem Zweck und namentlich zum Kampf gegen den Fürften 

der Dufterniß , eine ganze Reihe kuriſcher Edelleute aus den Familien 

Yutlar, Frank und Grothuſen, Wilchel, Saden und Freitag, Hahn, 

Schöpping und Berg, Krummes, Brinden, Korff und Keröfeld?). 

Hier tritt alfo nicht die ganze kuriſche Ritterfchaft mit Riga in Ver⸗ 

bindung, fondern nur eine gewiſſe Anzahl von Rittern, woraus wir 

den Schluß ziehen müſſen, dag auch noch andere Glieder der Ritter 

Schaft dem Katholicismus anhingen, was namentlich noch dadurch wei⸗ 

ter beftätigt wird, daß durch eine befondere Klaufel der Zutritt zu 

dem Bündniß denen offen gelafien wird, die noch „dem heiligen, gött- 

1) Die gräfliche Familie v. d. Pahlen if gegenwärtig eine der begütertften und 
angefehenften in den Oftfeepropingen. Mehrere Glieder derfelben haben in ruffifhen 
Staatsdienſten eine hervorragende Hiftorifhe Rolle gefpielt. 

2) Bon den Familien Butlar, Frank, Grothufen, Saden, Hahn, Schöp⸗ 
ping und Korff Haben die Wappen fich ziemlich unverfehrt an dem Driginaldofus 

ment erhalten. Die Befchreibung derfelben findet fich bei Kallmeyer a. a. D. 

©. 21. 

[1 — — _L 
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lichen Wort zufallen möchten“. Zwei gute Männer, Weſſel und Ber⸗ 

fen, ließen fich wirklich auch noch nachträglich in das Bündniß mit 

aufnehmen. 

Am 25. Oktober folgte ein Bündnig Rigas mit dem Rathe, dem 

Hauptmann, dem Ausſchuß und der ganzen Ritterfchaft von Defel 

(abgedrudt im Inlande von 1838.). Hier war alfo offenbar auch 

fhon die ganze Ritterfchaft für die evangelifche Lehre gewonnen; fie 

bezieht fich fogar ausdrüdlich auf eine Berfammlung (vergaddering) in 

Reval, wo fie fhon im J. 1525, alfo unmittelbar nach dem Kiewel⸗ 

hen Privilegium, Leib und Gut für Gottes Wort eingefept. Am 

27. Dezember ſchloß Riga ferner mit dem Herzoge Albrecht, mit dem 

die Stadt immer im freundlichften Einvernehmen blieb, ein Bündniß 

zum Schuß der evangelifchen Lehre gegen die Feinde derfelben , wobei 

bier aber (Richter II. 284.) ausdrüdlich auf die Feinde im deutfchen 

Neich und auf den den Reformirten ungünftigen Reichötagsfchluß zu 

Augsburg hingewieſen wird. Endlih am 1. April 1533 ſchloß auch 

Wilhelm, der Eoadjutor des fatholifchen Erzbifhofs, mit dem fatho- 

liſchen Orbendmeifter und dem Ordendmarfhall von Brüggen und 

mit der Stadt Riga eine Derbindung, in deren erftem Artikel ebenfalls 

die Aufrechthaltung und Befchügung des reinen Wortes Gottes nad 

Inhalt des alten und neuen Teſtaments ald der Hauptzweck derfelben 

bingeftellt wird (abgebr. in Mon. IV. 268°). 

Betrachten wir die Thätigkeit, das Anfehen, den Einfluß der Stadt 

Niga in diefer Zeit, fo mäffen wir anerfennen , daß fie die eigentliche 

Seele der ganzen Neformbewegung in Livland gewefen, und daß fie 

1) Die Urkunde vom 1. April hat einige auffallende Unregelmäßigfeiten. Zu⸗ 
erft fteht bei der Inhaltdanzeige dad Jahr 1532, während am Ende der Urkunde 
ſelbſt fich der 1. April 1533 findet. Dann nennt die Einleitung nur zwei Parten, 
nämlih Wilhelm und den Orden im Namen aller Stände, während fpäter 
immer von drei Barten die Rebe ift und die Urkunde auch wirklich von zwei Bür- 
germeiftern,, einem Rathöfreunde , dem Syndikus und einem Secretair der Stadt 

Riga unterzeichnet iſt. Wir halten darum dieje Urkunde für diejenige, die Arndt 
©. 201 angeführt bat und von welcher in den Monum. IV. 267. 5. die Rede ifl. 
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fih um Verbreitung und Sicherftelung der von ihr mit wahrer Liebe 

und Begeifterung aufgenommenen lutherifchen Lehre die größten Der- 

dienfte erworben. Nach all den aufgezählten Bündniffen aber dürfen 

wir annehmen, daß mit dem %. 1532 die Reformation im ganzen 

livländiſchen Staat überall entfhieden die Oberhand gewonnen 

hatte, und daß die alten und veralteten Schöpfungen der fatholifchen 

Zeit mehr und mehr abftarben, oder hin und her als leeres Gehäufe 

ftehen blieben, in dem fein eigentliches Leben mehr pulfirte. 

Als im 3. 1532 der Vertrag von Dalen ablief, da verlangte 

Thomas nad dem Wortlaut eined neuen faiferlihen Mandats vom 

22. Februar 1531 (abgedrudt bei Grefenthal ©. 59.) Anerkennung 

der halben Oberberrlichfeit und die Huldigung von Seiten der Stadt 

Riga. Die proteftantifche Stadt wollte den Erzbifchof ald weltlichen 

Oberherrn anerkennen, verweigerte aber die geiftliche Jurisdiktion, die 

Thomas nicht aufgeben wollte. Diefer bot eine Berlängerung des Dax 

lenſchen Bertraged an, den aber die Stadt zurückwies. Als darauf 

(Hiärn in Mon. Liv. ant. I. 198.) „die in Riga in Erfahrung 

brachten, daß Thomas den Drdendmeifter zu Hülfe gerufen, da legten 

fie dagegen eine Proteftation ein, und ed wurden darauf die Kapitels⸗ 

häufer, der bifchöfliche Hof und der ganze Theil der Stadt, den die 

Domperren inne hatten, auch was fie außerhalb der Stadt an Aedern, 

Zandgütern, Mühlen u. |. w. befaßen und was im J. 1530 auf 

des Kaiſers Befehl der Geiftlichkeit war eingeräumt worden, wieder 

eingenommen und befeftigt“. Darfiber entftanden vielfache Klagen 

beim Kaifer und den Reichögerichten, deren Entfcheibungen immer 

dem Erzbifchof Künftig waren, gegen welche Riga ſich aber dadurch 

fhüste, daß es fich jebt feiter an den Schmalfaldifchen Bund an⸗ 

ſchloß). 
Unter ſolchen Umſtaͤnden gab Thomas die Hoffnung auf, die 

1) Im J. 1541 wurde Riga durch den Kurfürſten Johann Friedrich von Sach⸗ 
fen förmlich in den Schmalkaldiſchen Bund aufgenommen. Siehe die Urkunde dar⸗ 
üßer in Mon. IV. 275. 
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Huldigung und den Eid der Stadt für fich felbft zu erlangen und 

ſchloß, da er dad Recht des Erzbiſchofs um jeden Preis aufrecht 

erhalten wollte, am 3. Juli 1533 einen fehr merfwürdigen Vertrag 

mit feinem Coadjutor Wilhelm ab. Er verfprach nämlich demfelben, 

wenn ed ihm gelänge, die Stadt dahin zu dringen, daß fie ihm (dem 

Coadjutor) die Huldigung leiftete und alle in Beichlag genommenen 
Güter, Beſitzungen und Kleinodien der Geiftlichfeit zurüdgäbe, — er 

verſprach, in diefem Falle ihm die Regierung ded Erzſtifts allein zu 

überlaffen und ihm auch noch die Schlöfler Treiden, DRarienfee, 

Schwanenburg und Luban abzutreten. Wilhelm aber konnte die Be- 

dingungen des Bertragd nicht erfüllen, erhielt darum auch den ver- 

fprochenen Lohn nicht, das Verhältniß zwifchen Thomas und Wilhelm 

fheint fich aber in nächſter Zeit nicht fehr günftig geftaltet zu haben, 

denn am 18, Februar 1534 wurde zu Bellin von allen Landesherren 

und allen Ständen zu Aufrechtbaltung ded Landfriedend ein Schuß. 

und Trupbündniß gegen äußere und innere Vergewaltigung ge- 

ſchloſſen, zu welchem dem Coadjutor nur der Zutritt offen ge» 

laffen wurbe.- 

Bir find bis zu der von und abgeſteckten Grenze diefed Kapitels, 

bis zum Tode Plettenberg’d gefommen, wollen aber, ehe wir den mü- 

den Greis zu Grabe geleiten, vorher noch auf die Hanfa und auf ihre 

um dieſe Zeit fich völig verändernden Berhältniffe hinüberblicken. 

Wir haben ed nicht angemeflen gefunden, die Geſchichte dieſes 

deutfchen Städtebundes, auch nur in einer Miniaturzeichnung, in den 

Rahmen unferes hiftorifchen Bildes mit hineinzuſtellen: es hätte dies 

auch ein befonderes hiſtoriſches Studium erfordert, das und zu ferne 

lag ; wir haben aber doch die Hauptereigniffe, welche das Wachsthum 

und die Ausbildung der Hanfa bezeichneten, im Borübergeben berüßtt, 

und müflen jest auf das Sinken derfelben und auf die Urfachen dieſes 

Sinkens, welches auch auf die Schickſale Rigad und ganz Livlands 

wefentlichen Einfluß geübt Bat, wieder einen flüchtigen Blid werfen. 

Wir folgen dabei befonders der trefflichen Abhandlung von Franz 
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Loͤher in der Zeitſchrift für Geſchichte und Alterthumskunde Weſt⸗ 

phalens, Reue Folge III. u. IV. | 

Bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts waren die Produfte 

des Orients auf zwei großen Handelöftraßen , die beide Deutfchland 

durchfchnitten, dem Weiten Europas zugeftrömt. Die eine diefer Stra- 

Ben führte zu Lande aus Indien nach Konftantinopel und von da die 

Donau hinauf oder über Benedig und Genua nach Frankreich u. ſ. w.; 

die andere war die von und fchon öfter ‚bezeichnete Straße durch Ruß⸗ 

land über die Oſtſee nach den Hanfeftädten,, welche dann die Paaren 

ded Ditend weiter nach dem Weiten Europas beförderten. Durch die 

Entdedung des Goldlandes Amerika und ded Seewegs nad Indien 

wurden jene beiden Handelöftragen überflügelt und die indifchen Pro- 

dufte ftrömten nunmehr umgefehrt vom Weften Europas, aus Por: 

tugal und Spanien, in den Dften und Rorden ded Welttheild. Da- 

mit waren die alten Handelöverbindungen und Handelsverhältniffe 

Deutfchlands freilich über den Haufen geivorfen; aber die Hanfa, 

welche im Befip der größten Kapitalien war und an zwei leeren in 

trefflichen Häfen die größten Kriegd- und Handelöflotten der das 

maligen Zeit und nebenbei Energie und Unternehmungsgeiſt be- 

ſaß, — fie hätte fich gern und gewiß mit vollem Erfolge an den neuen 

Handeldöunternehmungen betheiligt und ebenfo wie die andern euro» 

päifchen Nationen Kolonien über dem Meere gegründet, wenn nicht 

andere hemmende und niederdrüdlende Berbältniffe fie daran gehindert 

hätten. 

Während kräftige Zyrannen und große Könige in den meiſten 

europäifchen Ländern die Macht der Barone brachen und die fefte Ver⸗ 
kettung derfelben fprengten und den dann aufftrebenden Städten Raum 

und Luft zu freiem Wachsthum und zu fchöner und. nüglicher Ent- 

faltung ihrer Kräfte verfchafften, wurden im Gegentheil in Deutſch⸗ 

land die freien Städte, welche hier die zweite Hälfte des Mittel⸗ 

alters beberrfcht hatten, auf jede Weife verfolgt und angefeindet, ihre 

Handelögröße planmäßig zerftört. Derfelbe Haß und Neid, der ben 
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Drden und die Ritterfchaften in Livland gegen Riga und Reval be- 

feelte, erfüllte auch in der Heimath jener Ritter, in Deutfchland, die 

Herzen der Kleinen Dynaften und der größern Neichöfürften, die es 

durchaus nicht ertragen konnten, daß die einfachen Bürger der freien 

Städte, wie die Fugger und fo viele andere, fie an Reichthum, an 

Luxus, an Bildung weit übertrafen. Die Stimmung und die Rich⸗ 

tung der Zeit finden einen vortrefflichen Ausdrud in der Wahlkapitu- 

lation, welche Kaifer Karl V. unterzeichnete; es heißt da im $. 17: 

„Bir follen und wollen aud die großen Gefellfchaften der Kauf: 

getverböleute — fo bisher mit ihrem Gelde regiert, ihres Wif- 

ſens (nach freiem Willen) gehandelt und mit Theurung viel Unge⸗ 

ſchicklichkeit dem Reich, deflen Einwohnern und Unterthanen aber merk⸗ 

lihen Schaden, Nachtheil und Beichwerung zugefügt‘), — mit der 

Kurfürften,, Yürften und anderer Stände Rath u. f. w. ganz ab- 

tun.“ Nach diefen und nach ähnlichen Worten in den Reichötagd- 

abfchieden wurde gehandelt, die Folgen konnten nicht ausbleiben. 

„Der Hanfebund hatte es verabfäumt, fich in der Zeit feiner 

Dlüthe die Anerkennung des Reichs als eines Bundes freier Städte 

zu verfchaffen und die Herrfchaft der Fürften in einem großen Theile 

feines Bereich, ald fie ihm gegenüber ohnmädhtig waren, aufzuheben. 

Dann hätte er gleich dem Bunde der holländifchen und ſchweizeriſchen 

Freiftanten für fich felbft Macht und Freiheit und für Deutfchland den 

Welthandel zu behaupten vermocht.“ Die wachfende Fürftenmacht be- 

fam unterdeffen immer mehr Mittel in die Hände, eine Hanfeftadt 

nach der andern zu umzingeln und auf freundlichem oder feindlichen 

Wege von dem Bunde abzulöfen?). Der Bund aber wurde von den 

Fürften fortwährend als gefährlich und fchädlich dargeſtellt; man fuchte 

1) Es ift fehr überrafchend,, in der Wahlfapitulation des Kaiſers beinahe die 
felben Worte wieberzufinden,, die wir in der Adelöverfammiung im Dorfe Wämel 
kennen gelernt. 

2) Den Kampf Rigad gegen den Drben und den Erzbifchof kennen wir; ähnlich 

war der Kampf der andern großen Hanfeftäbte gegen ihre Landesherren. 
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ihn, was am Ende gelingen mußte, unter Bolizeigemalt zu brin 

gen‘), womit dann fein Derderben entfchieden war. Eine Weile 
fämpfte die Hanfe noch gegen die Ungunſt ber Zeit und gegen den Haß 

der Fürften an, bald aber konnte fie die Rivakität der auffirebenden 

Gandelsſtaaten in Holland, in England, in Dänemark, wo einfichts- 

volle Regierungen die Unternehmungen des Handelögeifted durch ihre 

Kraft unterftügten, nicht mehr aushalten. Die Bortheile des Bundes 

wurden immer geringer, hörten zuletzt völlig auf, ganze Gruppen von 

Städten löften fi) von demſelben ab, die audgefprochene Acht aber 

Tonnte nicht woliftrectt werden, wurde vielmehr von den Reichögerichten 
geftraft. Einzelne Berfuche, fi) am großen Welthandel zu betheiligen, 

mußten fcheitern, weil e8 in Deutfchland Feine ſtarke Eentralgewalt 

mehr gab, welche den überfeeifchen Unternegmungen Achtung und An- 

fehen hätte verleihen können. „Der einft fo gewaltige Städtebund ver- 

lief fich wie der Rhein im Sande, und Deutfchland Hatte aufgehört, 

auf dem Meere, der rauhen Heimath freier und kühner Männer, wür⸗ 

dig vertreten zu fein.“ Wir fchliegen mit den Worten Sartorins’, die 
auch Löher and Ende feiner Abhandlung gefeht hat: „Auf jeden Fall 

werden die Beftrebungen der Hanfe immer ein denfwürdiged Monu- 

ment der Emfigfeit, der Kühnheit, des ftolzen Geiſtes und der Energie 

dieſer deutfhen Bürger bleibe, fo lange unter den Menfchen nicht alle 

Achtung für die Enwickelung feltener Kräfte erftorben fein wird. Es 

werden die ſchwaͤchlichen Nachlommen die Erzählung ihrer verſchwun⸗ 

denen Größe um fo mehr bewundern, ba fie des Gefühls ihrer eigenen 

Ohnmacht fich dabei nicht entfchlagen fönnen“. 

Die rufflfchen Städte hatten ſich ſchon im fünfzehnten Jahrhun⸗ 

dert ganz von der Hanſe abgelöſt, auch die livländiſchen und preußi⸗ 
ſchen Städte loderten jept mehr und mehr ihr Verhältniß zum alten 
Städtebunde und fuchten für fich allein andere Handelöverhältniffe zu 

1) Wir fahen, wie Kaifer Karl in den Streithändeln zwifchen Riga und dem 
Erzbiſchof arundfäglic immer zu Bunften des letztern entſchied. Nach demfelben 
Srundfage wurde in allen ähnlichen Fällen gehandelt. 

v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 25 
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ihrem Bortheil auszubeuten, konnten aber natürlich in der Stunde der 

Gefahr auch auf keine Fräftige Unterſtützung von den alten Verbünde⸗ 

ten mehr rechnen. Die livländifhen Städte namentlich fuchten feit 

dem durch Plettenberg erfämpften Frieden mit Rußland den Handel 

nach diefem Lande ganz ausfchlieplic in ihre Hände zu befommen 

und griffen dabei zu Lleinlihen und gehäffigen Mitteln. Sie ver 

boten 3. 3. den Außerhanfefchen in Livland die ruffifhe Sprache zu 

erlernen, und geftatteten feinen unmittelbaren Handelsverkehr zwifchen 

einem Deutfchen und einem Ruſſen, alfo zwifchen Gaft und Gaft, auf 

livländifchem Boden.. Dafür ſchloß dann die Hanfe im J. 1522 mit 

dem Zaar Waſſil Imannowitfch einen neuen Handelsvertrag, dem 

dreiundfiebzig Hanfeftädte beitraten, und durch welchen fchon der Han- 

del von Dorpat zum großen Theil nach Narwa abgeleitet wurde. Ale 

dann im %. 1558 der legte livländifch-ruffifche Krieg ausbrach, da 

nahm der ganze ruffifche Handel feinen Weg über das von den Ruſſen 

eroberte Narwa, und Livland wurde für längere Zeit aänzlich von 

demfelben audgefchlofien. Vergl. Napieröfi in Mon. Liv. ant. Tom. 

IV. 133., wo man aud, alled Speeiellere über den livländifchen Han- 

del findet. Wir wollen hier nur noch bemerken, daß der Biſchof Her- 

mann (Konnenderg) von Kurland, der im J. 1526 auf Baſedow ger 

folgt war, am 6. Rovember 1532 von Dondangen aus der rigifchen 

Kaufmannfchaft dad Anerbieten machte, gegen eine ehrliche Er. 

kenntlichkeit an Salz, die nachher jährlich zu wiederholen wäre, eine 

Kennunge (Feuerbake, Leuchtthurm) auf Domesnäd (Thomas Nafe, 

auch Domes Neft genannt) bauen zu Taffen. | 

Plettenberg fühlte ſich ſchon im 3. 1533 fo ſchwach und fo müde, 

daß er den Drdendmarfchall, Hermann von Brüggen’), genannt Ha- 

fenfamp, zum Coadjutor ernannte, dem er dann den größten oder 

wenigftend den beſchwerlichſten Theil der Ordensgeſchaͤfte überließ. 

Dem hohen Greife war nach einem langen und glorreichen Leben ein 

1) So nennt ſich die jept noch in Kurland blühende Familie. Im Mittelalter 
ift fie immer Brüggeney oder Brüggenoye geichricken. 



Plettenberg's Tod. 387 

fhöner, friedliher Hingang gegönnt; er entfchlummerte fanft am 

18. Februar 1535, ald er dem Morgengetteödienft in der St. or 

hanniskirche zu Wenden, vor dem Altare figend, beivohnte. — Man 

hat ihn oft mit überfchwenglihem und übertriebenem Lobe überhäuft, 

ein Duc de Roban foll die lächerliche Behauptung aufgeftellt haben: 

die drei größten Helden der Weltgefchichte feien Alexander, Cäfar und 

Plettenberg! — Unter den Tivländifchen Herrmeiftern war er der 

größte, vielleicht auch der edelfte, das will aber noch nicht fehr viel 

fagen. Wir würden ihn ungefähr auf eine Linie mit Kniprode ftellen, 

mit dem er manche Berwandtfchaft gehabt haben mag. Seine Zeit, 

die Bedürfniffe und Forderungen derfelben hat er miöverftanden, in⸗ 

dem er ein geiftliched Regiment, das in Livland feinen Boden mehr 

hatte, noch aufrecht zu erhalten fuchte. Bis zur Krife von 1526 war 

er feiner Stellung gewachſen, von da an aber erfcheint er ſchwach, 

wir fagen vielleicht richtiger: alterfhwach, und wird auf ber 

Bühne der livländiſchen Geſchichte zu einer Nebenfigur, während die 

Difchöfe mit ihrem Gefchrei und Gezänk den Vordergrund derfelben 

erfüllen. 

Sein Grabftein in der St. Johanniskirche zu Wenden trägt die 

lebendgroße Figur des Herrmeifters in vollem Küraß, unbededten 

Hauptes, den Helm zu feinen Füßen. Die Rechte ruht auf einem brei« 

ten Reiterſchwert, die Linke hält das Familienwappen, welches auch 

in den vier Eden ded Steind angebracht if. Das Ordenskreuz deckt 

die Bruft. Plettenberg's Büfte, von Schwanthaler gearbeitet, ift in 

der Walhalla aufgeftellt, aus welcher feine viel größern Zeitgenoflen, 

Luther und Melanchthon, verbannt find. Die neueften Monographien 

über ‘Plettenberg find von: 3. S. Seiberz, Walther von ‘Plettenberg, 

in der Zeitfchrift für Gefehichte und Alterthumskunde Weſtphalens, 

Reue Folge IH. u. IV., und von: C. A. Kurzenbaum, Regierung 

des Ordensmeiſters Plettenberg 1836 u. 37. 

— 

25” 
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1535 —1554. 

Brüggen Orbensmeifter. Uexküll von Riefenberg in Reval enthauptet. Tumult in Reval. 
Streitigkeiten zwiſchen Stadt und Adel. Urtheilöfpru einer von Brüggen ernannten 
Commiſſion. Wolmarſche Vereinigung. Das Marienmagdalenenklofter. Riga im 
Schmalkaldifhen Bunde. Eine Adelöverfammlung zu Wolmar. Die livländifhen Bi⸗ 
f&höfe. Bertrag von Neuermühlen. Die Taiferlide Sommiffion in Wolmar. Die Dr- 
densmeifter von der Rede und von Galen. Dur bie Receſſe von 1552 und 1554 
wird in Livland allgemeine Religiondfreigeit anerkannt. Die livlaͤndiſchen Schloͤſſer. 
Jodokus von ber Recke verkauft fein Bisthum Dorpat. Die Schulen in Livland und 
Gotthard Kettler. Die Nachbarftaaten : Rußland, Schweden, Dänemark und Polen, 
Ein Sriminalproceh in Livland. 

Hermann von Brüggen war fhon als Coadjutor vom Admi⸗ 
niftrator des Deutfchordend und vom Kaifer beftätigt worden; er 

wurde nach Plettenberg's Tode von allen Seiten ohne Widerrede ale 

Drdendmeifter anerfannt. Am 23. Yufi beftätigte er der Stadt Riga 

ihre Privilegien’) und namentlich ihre Glaubensfreiheit, überließ der- 

felben gegen eine Bergütung von 100 Mark jährlich "die Wedde, d. h. 

die eingehenden Strafgelder, verordnete dabei, daß fein Bürger ohno 

gegründete Urfache gefangen gefept oder fein Bermögen mit Arreft be 

legt werden follte und verlieh der Stadt auch fonft noch einige neue 

Rechte. Er trat damit von Anfang an in ein fehr freundliches Ver⸗ 

hältnig zu Riga, das feine Oberherrlichteit gern anerkannte und die 

Huldigung leiſtete. 

1) Auch eine freie Landſtraße, welche Plettenberg von Riga über die Keckau, 

Miffe und Ekau nah Bauske und von danad Lithauen eröffnet hatte, beftätigte 
Brüggen auf weitere vier Jahre. 
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Wenige Wochen nach feinem Regierungdantritt ereignete fich in 

Neval ein Vorfall, der auf die Sitten der Zeit ein grelles Licht wirft 
und der auch wichtige Folgen gehabt Hat; den wir daher, foweit bie 

Quillen und den fpärlichen Stoff dazu bieten, bier darftellen wollen. 

Ein angefehener Edelmann, Johann von Uexküll auf Riefenberg , er- 

kannte und ergriff auf. ftädtifchem Boden einen feiner Erbbauern und 

ließ ihm ohme alle weitere Unterſuchung gleich im erften Zorn auf 

nüpfen. Weber die Deranlaffung feiner wilden Leidenfchaft erfahren 
wir aus den Quellen nichts, und was fonft in der Sage davon erhals 

ten, ift völlig unzuverläffig. Am wahrfcheinlichften erfcheint wohl, daß 

der Bauer ein Läufling war und daß er fich fchon.längere, vielleicht 
fhon lange Zeit in Reval aufgehalten und dort gewiſſe Rechte erwor⸗ 

ben, vielleicht eine Familie gegründet hatte. Nur dadurch würde es 

erflärlih, daß die Stadt ſich fo lebhaft feiner annahm und daß na- 
mentlih die Freundſchaft des Bauern dem vornehmen Herm 

das Geleit in die Stadt verfagen fonnte. Einige von Uexküll's Freun- 

den meldeten ihm die böfe Stimmung der Stadt gegen ihn, und warn⸗ 

ten ihn ernftlich, dad Stadtgebiet nicht zu betreten. Uexküll aber hielt 

es für ganz unmöglich, daß er von der Stadt „um eines Bauern wil- 

len“ follte angefochten werden, und kam in ftolzer Berachtung des Bürs 

gervolls doch nach Reval. Kaum aber war er dort auf ftädtifchem 

Grunde abgeftiegen, da wurde er vom Stadtvogt Schröder angehalten 

und ind Gefängniß gebracht. Als er den ernftien Willen ded Stadt- 

gerichtd erkannte, bereute ex feine Verwegenheit und bot „Geldes und 

Gutes genug“, um fi Freiheit und Leben damit zu erfaufen ; es half 
aber Alles nichts und er wurde am 7. Mai 1535 zwifchen den Stadt- 
pforten mit dem Schwerte hingerichtet. Der Adel in ganz Livland 

und namentlich in Harrien und Wierland erirug aber den ihm ange. 

thanen Schimpf mit dem größten Verdruß und Aerger. Die eigentlich 

juriftifche Seite diefed Criminalfalls, auf welche Richter II. 291. ein- 

geht, wollen wir ganz unerörtert laffen, weil ed dazu eigentlich doch 

an allem Material fehlt. Wichtig aber ift der Mord des Bauern für 
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die Sitten des efihnifchen Adels, wichtig die Hinrichtung des Edel. 

manns für den Geift, der in der Stadt Reval berrichte, und für die 

unabhängige Stellung , welche fie dem mächtigen Adel gegenüber un- 

erſchrocken behauptete. 

Ein ganzes Jahr lang glomm das Feuer ded Grolls in den Her⸗ 

zen der eſthniſchen Ritter, bis es bei ſich darbietender Gelegenheit zum 

offenen Ausbruch kam. Als Brüggen um Lichtmeß 1536 nad) Reval 

kam, um dort die Huldigung zu empfangen, wurden in dieſer Stadt 

Feſte gefeiert und dabei auch auf dem Marftplap der Stadt ein Tur⸗ 

nier gehalten , welchem der Meifter von den Fenftern des Rathhaufes 

aus zuſah. Unter den Kämpfenden trat auch ein aufgefelle auf, der 
vermuthlih einem patrizifhen Gefchlechte‘) angehörte und dadurch 

tumierfähig war, der aber bier für feinen Stand, den Kaufmanns⸗ 

ftand, auftrat und den Adel berausforderte. Diefer ftellte ihm feinen 

Mann, wahrfcheinlich einen der beften Kämpfer aus feinen Reihen. 

Als die Beiden mit Kraft gegen einander ritten, hob der Kaufgefelle 

den Ritter aus dem Sattel und ftad ihn herunter. Darüber brach 

unter dem zahlreich verfammelten Adel lauter Unwille aus, bald kam 

es zum Handgemenge und endlich zu allgemeinem Tumult und offenem 

Kampfe, von dem der ganze Marktplag erfüllt war. Brüggen gebot 

mit der Hand und mit dem Munde Frieden, allein vergebens ; er warf 

feinen Hut, er warf dad Brod und die Teller von den gedeckten Tifchen 

unter die Kämpfenden und Ringenden, — es half Alles nichts und 
der Kampf wurde allgemein. Endlich gelang e8 dem angefehenen und 

hochverehrten Bürgermeifter, Thomas Degefad, durch feine Stimme 

und durch fein Wort die Kämpfenden zu beruhigen und endlich aus 

einander zu bringen, indem er namentlich verfprad, (Arndt S. 206.) 

daß Alles gründlich unterfucht werden folle. Weil aber der von Brüg- 

gen ertheilte Beſcheid ungünftig für den Adel ausfiel, fo warf diefer 
— — — 

1) In Reval hatten ſich im dreizehnten Jahrhundert verhältnißmäßig noch mehr 

Bafallengefchlechter niebergelaffen, al® in Riga und Dorpat. Vergl. Georg v. Brevern 

im Archiv I. ©. 260. 
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dem Ordensmeiſter Parteilichkeit vor, und mehre vom Adel griffen laut 

feine Hoheitsrechte an. Brüggen lieg die Unruhigften in Verhaft 

nehmen '), und fie mußten, aller Proteftationen ungeachtet, mehrere 

Jahre gefangen figen. Am 9. December 1538 aber wurde dur) Com⸗ 

miffarien des Ordens unter dem Vorſitz des Landmarfhalld Heinrich 

v. Galen in Betreff diefer Gefangennehmung ein Vergleich gefchloffen 

und von Brüggen beftätigt. 

Aus dem Straßenfampf und den damit zufammenhängenden 

Händeln ging aber, wie Ruſſow ausdrüdlich fagt, zwifchen dem eſth⸗ 

nifchen Adel und den Bürgern der Stadt Reval vermehrter Haß und 

vermehrte Zwietracht hervor. Um alle verjchiedenen und vielfachen 

Streitigkeiten beizulegen und zu entfcheiden, ernannte Brüggen den 

Biſchof Münchhauſen von Kurland und die Komthure Johann v. d. 

Rede zu Bellin und Rembert von Scharenberg zu Reval zu Commif- 

farien, vor denen alle Klagen der eſthniſchen Ritterfchaft verhandelt 

werden follten. Der eigentliche Proceß, zu welchem der ganze Adel 

von Harrien und Wierland und der ganze Rath von Reval fammt 

allen Aelteften und der ganzen Bürgerfchaft in den Dom und in die 

Gildeftuben nach Reval befchieden war, wurde erft am Johannistage 

1543 vollendet, und Ruſſow Bl. 25—27 Hat und aus den Proceß⸗ 

alten einen ziemlich ausführlichen und fehr intereffanten Auszug aufs 

bewahrt, der fich befonderd auf die vier wichtigiten Klagepunfte des 

Adels bezieht und aus dem wir hier Einiges mittheilen wollen. 

Die erſte Befchwerde des Adeld ging dahin, daß er fein Korn 

nicht unmittelbar im Hafen von Reval an fremde Kaufleute veräußern 

dürfe und daß ihm daraus große Nachiheile entftünden. Die Stadt 

berief ſich auf altes Recht und altes Herkommen, denn alle Jahre 

würde in der Buurfprafe auögerufen, „daß Gaft mit Gaft nit kop⸗ 

ſchlagen fol". Die engherzigen und egoiftifchen Beftimmungen für 

den Handel nach außen waren alfo auch im innern Verkehr in An⸗ 

1) Arndt ©. 207. nennt einen Andreas von Deden und feine Söhne. 

— — —— ._ — 
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wendung gebracht worden, und die Beſchwerde des Adels, der im 

eigenen Lande ſehr ungaſtfreundlich als Fremder behandelt wurde, 

war nicht ungegründet. Auch wurde von der Commiſſion die Ent⸗ 

ſcheidung getroffen, daß in Zukunft der Adel des Landes ſein Korn in 
der Stadt aufſchütten und nach Gelegenheit der Zeit mit Vortheil ver⸗ 

faufen durfte. 

Die ziweite Beſchwerde deö Adels bezog ſich auf die Hinrichtung 

Uexküll's „um eines lofen Buren willen”, die dem ganzen Adel zu 

Schmach und Unehre gereihe. Die Stadt berief fi auf ihr gutes 

fübifched Recht, das ihr von Kaifern und Herren confirmirt worden 

und das fie nicht überfchritten habe. Die Commiſſion entfchied, daß 

in fünftigen ähnlichen Fällen die Sache erft an den Kömthur von Ne- 

val gebracht werden follte'). 

Terner beklagte fih der Adel, daß bei dem feierlichen Einzuge 

ded Herrmeifterd in Reval die Städter Gewalt an dem Adel geübt 

hätten. Diefe Anklage wurde von der Stadt mit großer Energie zu⸗ 

rüdgewiefen, die Spige derfelben gegen den Adel felbft gekehrt, von 

deſſen herausfordernden Reden und Gefängen einige Proben angeführt 

wurden, wie 3. B. „Sie wollden de Börger up de Köppe ſchlan, das 

Blodt ſcholl up den ftraten ſtan.“ Aus folchen und ähnlichen Worten 

könne man wohl entnehmen, auf welcher Seite der Anfang der Händel 

geweſen. Mit diefer Klage wurde der Adel abgewielen. 

Endlich — und dies war wohl der fhärffte Sporn des Halles — 

klagte der Adel, daß „die Revelifchen die Erbbauern des Adeld, wenn fie 

ihren Junkern entliefen, entgegen und in Schuß nähmen, ‘worüber die 

Dörfer und Güter diefer letztern wüfte und unbefept blieben. Wenn . 

fie aber Jemand in die Stadt ſchickten, ihre verlaufenen Bauern zu 

fuchen und zu holen, fo wärden ihre Leute von den Padträgern und 

Haudfnechten gehöhnt, geſchmäht und gefchlagen u. f. w.“ Die Stadt 

behauptete, es fei in derfelben bei keines Menfchen Gedenken vorge- 

1) Das Thor, wo Uerfüll war hingerichtet worden, foll fpäter (Arndt ©. 207.) 
jugemauert worden fein. 
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tommen , daß fie fremde Bauern gefangen und gebunden audgefiefert 

hätte, und bezog ſich auch Hier auf die Begnadigungen der dänifchen 

Könige und auf das lübifche Recht, das in ihren Mauern gelte. Da 

aber der Adel weiter auf feinem theuerften Rechte beſtand, fo bemerfte 

der Bürgermeifter Thomas Vegeſack: wenn fte denn die gefunden Leute 

ausliefern follten, fo möchte der Adel auch die vielen Kranken zurüd- 

nehmen, die nebft Wittwen und Waifen in den Spitälern und Kran» 

tenhäufern der Stadt verpflegt würden und derfelben große Unfoften 

verurfachten. Die Entfcheidung der Commiffion ging fonderbarer Weife 

dahin, daß nur die Hafenmänner (die Gefindeswirte) die einen 

Bauernhof übernommen und eine Weile inne gehabt und dann den- 

felben im Stich laffen wollten, nicht in der Stadt aufgenommen wer⸗ 

den follten. Bon den Lostreibern und Drellen ift in der Entfcheidung 

nicht die Rede: fie konnten alfo vermuthlich nicht zurückgefordert wer⸗ 

den, wodurch denn freilich alle Läuflingdordnungen einen ftarfen Ri 

bekamen, zumal wenn man annimmt, daß die beiden andern großen 

Städte daffelbe Recht, wie Reval, für ſich in Anfpruch genommen. 

Und diefes thaten fie wirklich, wie wir aus dem rigifchen Buch der 

Aeltermänner, Monum. IV. 71, erfehen. 

Trotz der billigen Entfcheidung der Commiffion dauerte der Haß 

zwifhen Stadt und Land fort und wuchs noch von Tage zu Tage. 

Zu einer beftimmten Zeit im Jahre kam der ganze efthnifche Adel in 

Reval zufammen, um alle feine Geldgefchäfte fürs verfloffene Jahr 

abzuthun und um alle nöthigen Vorräthe fürs fünftige Jahr einzu- 

faufen. Die Stadt griff nun zu dem fchlechten Mittel, die Preiſe der- 

jenigen Waaren, welche der Adel beſonders kaufte und kaufen mußte, 

bis zu jenem Termin, da der Adel zur Stadt fam, nicht feftzufeßen, 

damit die Kaufleute von den Adlichen den größten Wuchergewinn 

nehmen könnten. Erſt wenn der Adel die Stadt verlaffen hatte, wurde 

ein feiter Preis für jene Waaren angefept. Weber folch unrebliches 

Berfahren war die Nitterfchaft natürlich fehr erzürnt, und verbot dafür 

den Bauern, ihre Gefälle zur Stadt zu bringen. Die Herren fauf« 
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ten fie ihnen felbit ab und fuchten bei Eröffnung der Schifffahrt von 

den Bürgern der Stadt auch wieder einen höhern Preis zu er- 

zwingen. 

Gegen den Handwerkerftand zeigten die Kaufleute diefelbe An- 

maaßung, die fie vom Adel nicht erdulden wollten, und übten diefelbe 

Gewinnſucht, die fie dem Adel gegenüber immer geübt hatten. Sie 

litten durchaus nicht, daß die Handwerker unmittelbar am Hafen et» 

was von den. fremden einlaufenden Schiffen kauften; und wenn gar 

die Frau oder Tochter eined Handwerkers fich wie eine Kaufmanns⸗ 

Frau oder Tochter Fleidete, fo gerietben zuerft die Weiber und durch 

diefe auch die Männer vom Raufmanndftande in große Aufregung und 

erlaubten fich gemeine Gewaltthat. Als einftmald eined Kürfchnerd 

Tochter in Dorpat, wie eine Kaufmanndfrau gepupt, in die Kirche 

ging. da wurden vom Rath der Stadt einige Stadiknechte beftellt, 

und ald dad arme Mädchen, nichts Arges fich vermuthend, aus ber 

Kirche herausging, da fielen die Schergen der Polizei über fie ber, 

riffen ihr die Kleider vom Leibe und befchimpften fie vor aller Welt. 

Noch ſchrecklicher war der Zorn der Kaufleute, wenn die Handwerker 

einen von den abgefehmadten Titeln, welche durch Geſetz und Sitte 

der Kaufmannfchaft zuerfannt waren, für fih in Anſpruch nahmen: 

darüber Tonnte der ärgfte Zwiſt ausbrechen. Dem Ordendmeifter 

ſchienen diefe Lappalien fo wichtig und fie waren es in jener Zeit auch 

wirklich fo fehr, daß er wieder eine Commiſſion ernannte, welche die 

Kaufe, die Kleider, die Titelordnungen revidiren und emendiren follte, 

Ruſſow aber fchließt feinen Bericht über alle diefe Dinge mit den Wor⸗ 

ten: „Obwohl diefe Händel einigermaßen abgemacht worden, fo ift 

der alte Groll (de olde wroch) zwifchen denen vom Adel und den Bür- 

gern, und wieder ziwifchen den Kaufleuten und Handwerkern allewege 

geblieben und hat fich täglich vermehrt „beih dat de grote Wyge aver 

fe alle geflagen hefft (Bid der große Weih oder Adler über fie alle ge 

fommen ifl). 

Wir dürfen an diefer Stelle wohl auch noch anmerken, dag im 
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%. 1547 Gaukler und Seiltänger, die in Deutfchland oft herumzogen, 

auch nach den großen livländiſchen Städten gekommen waren und dort 

ihre Kunftftücte. zur höhhften Verwunderung der Bevöllerung gemacht 

baben. In Reval fpannten fie ein Tau von der Seilerbahn bis zur 

Spipe ded Olaithurms und machten dann auf dem fo gefpannten 

Tau allerhand haldbrechende Stüde. Ruſſow, indem er davon er- 

zählt, fcheint noch eine Art Schauder und Schwindel zu empfinden. 

Der Coadjutor Wilhelm, welcher die Huldigung der Stadt Riga 

nicht hatte erreichen fönnen und welcher von dem Bertrage von Bellin 
ausgefchloffen geblieben war, fand fich feitdem in ganz ifolirier und 

äußerft unangenehmer Stellung: er hatte alled Vertrauen und alle 

Achtung verloren. Es ſcheint fait, ald ob ernſtlich davon die 

Rede geweſen, daß Albrecht und Wilhelm zufammen ſich der Stadt 

Riga bemächtigen wollten, denn Wilhelm fendete am 23. Juli 1535 

feinen Kanzler Baul von Spanden an den Rath. der Stadt, um diefem 

den Argwohn eines feindlichen Angriffd von Seiten des Herzogs Al- 

brecht zu benehmen und um Lohmüller von dem Verdacht eines heim⸗ 

lichen Einverftändniffes mit Albrecht zu reinigen, ihn wegen feines 

Entweichend nach Preußen zu entfchuldigen. Der Rath äußerte fich 

befriedigt und berief fogar im 3. 1537 Lohmüller wieder ald Syndi- 

tus und mit anfehntichem Gehalt nach Riga. Wilhelm fuchte fich jetzt, 

feine proteftantifche Ueberzeugung zum Opfer bringend , dem Ordens» 

meifter und den Biſchöfen durch Gefchenfe, durch freundliche Worte 

und durch Empfehlungen vom Könige von Polen und vom Herzoge 

Albrecht zu nähern, und: wurde von denfelben auch bald in ihren ka⸗ 

tholifchen Bund aufgenommen. Am 29. September wurde darauf zu 

Wolmar vom Ordensmeifter und Landmarfchall, vom Erzbifchof und, 

Coadjutor, und von allen Landesbifchöfen fammt allen Ständen 

des Landes über eine neue Bereinigung unterhandelt, in welche 

der ganze Bellinfche Vertrag von Wort zu Wort mit aufgenommen 

war, dem aber auch noch einige neue Artikel beigefügt wurden. Durch 

diefe Bereinigung wurde der vielmal getödtete Kirchholmſche Vertrag, 
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wurden die alten Kleiderbullen, wurden alle alten Gerechtfame und 

Gebräuche der weltlichen und geiftlihen Stände wieder hergeftellt 

und anerfannt. Auch der „fimplen Pawren“ wurde in Gnaden ge- 

dacht. Die Priefter und Prediger follten ihnen im Leben und befon- 

ders in Dodesnöten“ den rechten Weg zur Seligkeit, und zwar un- 

entgeltlich zeigen; Handel und Erwerb aber wurde den Bauern ftrenge 
unterfagt und die Rüdlieferung der Läuflinge aufs neue befräftigt. 

Das was und befonderd an diefer Bereinigung intereffirt, ift ihre 

durchaus antiproteftantifche Richtung, die mit verwandten Erfcheinun- 

gen in Deutfchland zufammenhing. Wilhelm erfaufte und befiegelte 

durch feine Theilnahme an berfelben die Freundſchaft mit den übrigen 

Landesherren ; mit den Städten aber, namentlich mit Riga, hatte er 

e8 dadurch gänzlich und für immer verdorben. Die Städte hatten fich 

ohne Zweifel von den Verhandlungen in Wolmar zurüdgezogen, denn 

ihre Unterfchrift fehlt unter der Urkunde, welche in Monum. V. 480. 

abgedruckt ift. Der Stiftsadel dagegen war, trog den Bündniffen mit 

Niga vom %. 1532, bei diefer Einigung von 1537 wieder fehr ſtark 

vertreten. j 

Riga ſchloß ih, durch das Fatholifhe Bündniß geſchreckt, jept 

fefter an den Schmalkaldifchen Bund und aus Schred darüber foll 

Schöning in eine ſchwere Krankheit verfallen fein; er farb aber erſt, 

ohne die erfehnte Huldigung der Stadt erlebt zu haben, am 10. Aus 

guft 1539. Grefenthal Hat und (©. 97.) das Inventarium feines 

Nachlaſſes aufbewahrt, dad manchen intereffanten Blid in das Haus⸗ 

wefen der geiftlichen Herren jener Zeit gewährt. Am überrafchendften 
ift es vielleicht, daß ſich unter dem Nachlaß des greifen Erzbifchofs 

zweiundzwanzig Nöde von Sammt, Seide und Damaft in allen leb» 

bafteften Karben, mit Darder- und Hermelinfrägen und zum Theil 

mit Futter von andern fihreienden Karben, und außerdem auch noch 

eine beträchtliche Anzahl rother, fchwarzer und blauer „Wammfen“ vor- 

gefunden. Der Kleiderlugus, und zwar ein.fehr geſchmackloſer, fcheint 

alfo unter der hohen Geiftlichkeit in Livland fehr groß geweſen zu 
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fein, und der heftige bundertjährige Kampf über die Habitöverände- 

rung, der noch immer nicht ganz erlofchen war, muß fich mohl nur 

auf dad Fungiren in der Kirche bezogen haben, denn im täglichen 

Leben werhfelte der eitle Greis, Thomas Schöning, — der kleinliche 

Sohn eines edlen Baterd — mit zweiundzwanzig bunten Röden ab, 

Der Evadjutor wurde vom Kapitel und der Stifteritterfhaft 

ohne Weiteres ald Erzbiſchof anerkannt; Riga aber verweigerte die 

Huldigung, gab die Befikungen der Geiftlichfeit innerhalb der Stadt⸗ 

grenzen nicht heraus, bemächtigte fich vielmehr, und zwar mit Ein- 
willigung des Drdendmeifters , des erzbifchöflichen Hofs und z0g alle 

noch übrig gebliebenen Klöfter, mit Ausnahme ded Marienmagda- 

lenenkloſters, für ftädtifche Zwecke ein. Das lektgenannte Nonnen- 
kloſter blieb beftehen und der Jefuit Tolgsdorf hat und aus dem in- 

nern Leben defjelben eine Nachricht aufbewahrt, welche, alles from» 

men und erdichteten Schmudes entkleidet, immer noch einen fchönen 

und rührenden Kern darbietet, den wir unfern Leſern nicht vorenthal- 
ten wollen. Die jüngern Nonnen hatten, wie wir oben fchon fagten, 

alle das Kloſter verlaffen, nur drei jehr alte: Anna Zöpel, Anna 

Nötken und Dttilia, lebten noch in den verödeten Mauern. Für die 

zwölf Altäre des Kloſters war nur noch ein Priefter übrig geblieben, 

der den alten Nonnen die Meffe Ins und das Abendmahl reichte. 

Endlich ſtarb auch diefer. Im Anfange fuchten die Nonnen wohl 

noch einen andern Priefter in der Nähe von Riga zu erreichen; nach 

und nach verſchwanden fie aber alle und es lebte in ganz Livland nur 

noch ein einziger alter und ſchwacher Mönch in einer Zelle des Klo- 

ſters Hafenpoth. Wenn die drei Nonnen, die allein und verlaffen da- 

flanden in einer neuen Welt, die ihnen fremd und fündlich erfchien, 

nach Bergebung ihrer Sünden und nach dem Genuß der Hoftie fich 

ſehnten, fo mußte die alte Ottilie, die allein noch im Stande war ein 

folches Unternehmen auszuführen, die verfiegelte Beichte ber beiden 

andern mitnehmend, fünfzig bis fechzig Stunden weit durch Wind 

und Wetter, vielleicht manchem Spott roher Jugend ausgeſetzt, nad) 
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Hafenpoth wandern, und brachte von dem alten Mönch ein tröftendes 

und erlöfended Wort und brachte den heiligen Leib des Herrn mit. 

So lebten die drei noch manches Jahr und Ottilie machte immer wies 

der die befchwerliche Reife, bis fie eined Tages, in Hafenpoth ankom⸗ 

mend, die Zelle des Mönches Teer fand: der letzte Mönch in Livland 

war heimgegangen! — Bon da an fuchten die drei Klofterfrauen, 
trog mancher Drohung und Störung von außen, in ihrer Weife ein 

frommes und gottgefälliges Leben fortzuführen, und follen ed noch, 

alfe drei mehr ala hundertjährig,, erlebt haben, daß der König Ste- 

phan Bathory nach Riga kam, die drei Nonnen befuchte und das Klo- 

fter den Jeſuiten übergab. Der dann noch, folgende letzte Theil der 

Erzählung ift fo fehr jefwitifch zugerichtet und aufgepupt, daß die 

Wahrheit dabei fichtbar zur Nebenfache geworden. Tolgsdorf zielt 

wohl auf eine Heifigfprechung der Anna Nöten, die aber, foviel wir 

wiſſen, nicht erfolgt iſt. 

Wilhelm hatte feinen vertrauten Rath, Markus Grefenthal, an 

den Kaifer und Papft gefendet, um ihm von jenem die Belehnung und 

die Regalien, von diefem das erzbifhöfliche Pallium!) zu Holen. 

Markus entledigte fich fehr gut feines Auftrages, kam ald von Gre⸗ 

fenthal oder Greifenthal nach Hauſe und hatte, wie er ſehr erfreut 

und umſtändlich erzählt, vom Könige Ferdinand einen Greif im Wap⸗ 

pen erhalten. Der neue Erzbiſchoſ hatte die Stadt durch Unterhand⸗ 
lungen, bei welchen der Syndikus Lohmüller zum letzten Mal thätig 

auftritt, zur Huldigung zu bewegen geſucht. Man konnte ſich nicht 

einigen, und Riga’, das zum abtrünnigen oder wenigſtens doppelzün⸗ 

gigen Markgrafen alles Bertrauen verloren hatte, trat jebt, nachdem 

ed vorher 1400 Gulden erlegt hatte, in den Schmalfaldifchen Bund 

und wurde am 6. November 1541 vom Kurfürften Johann Friedrich 

1) Die päpftlicde Rechnung für das Pallium betrug 1264 Dufaten, welche das 
Haus Fugger auslegte. Der Bote, welcher dad Pallium nach Livland überbrachte, 
ſoll damit (Grefenthal S. 100.) lange in den Dorffchenten herumgezogen fein. 
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von Sachen zu Torgau förmlich in diefen Bund aufgenommen '). 
Wilhelm bot jept zu einem Bertrage mit Riga beffere Bedingungen, 
wollte fich namentlich mit der halben weltlichen Oberherrfchaft be 

gnügen, auch fonft in manden Stüden den Forderungen der Stadt 

nachgeben. Es wurde auch wirklich zu Lemfal ein neuer Bertrag zwi⸗ 

fhen dem Erzbifchof und der Stadt Riga verabredet und niederge- 

fchrieben, er ft bei Arndt ©. 197—200 unter dem Namen des Lem» 

fal’fhen Bertrages abgedrudt. Es fcheint und aber trog manchen 

dagegen erhobenen Zweifeln (Arndt S. 200. Anm. und Monum. IV. 

280.) doch höchſt wahrſcheinlich, daß dieſer Vertrag, vielleicht Durch 

Hinderniffe , die der Ordensmeiſter erhob, nicht vollzogen und unter- 
fiegelt worden, und daß er mithin feine verbindende Kraft erhalten. 
Bergl. befonderd Richter U. 297. Dies wird beinahe zur Gewißheit, 

wenn wir durch Grefenthal S. 108. erfahren, daß Wilhelm wegen 

fortbauernder Widerſetzlichkeit Niga’s im J. 1544 wieder zwei Ge- 

fandte mit ausgedehnten Vollmachten an eine bevorftehende Reichs⸗ 

verfammlung und au das Taiferliche Kammergericht abfendete, Don 

dem Erfolg diefer Sendung erfahren wir nichts, er wird alfo wohl 

fehr unbedeutend gewefen fein. Die innern Berhältnifie kamen erft im 

J. 1546 zu kurzer Feftigkeit und Ruhe; bevor wir aber von den Ver⸗ 

handlungen und Berträgen diefed Jahres fprechen, wollen wir eine 

Adelöverfammlung zu Wolmar, die ein intereffanted Seitenftüd zu 

der Derfammlung von Wämel bildet, etwas näher beleuchten. Der 

Receß diefes Adelslandtages ift vom 8. März 1543 und ift abgedrudt 

in Hupe IN. N. M. VII u. VIII. 310-326. aus des Bannerheren 

des Erzſtifts, Heinrich's von Tiefenhaufen?) auf Berfon im 3. 1575 

1) Die Urkunde ift abgebrudt in Monum. IV. 275. Eine beglaubigte Abſchrift 
derfelben findet fich in der Brieflade des Gutes Stenden in Kurland, in welcher fich 
auch fonft (Arndt S. 209. Anm ) viele wichtige biftorifche Dokumente, vermuthlich 

aus der Zeit des Ordensmeiſters Brüggen, vorfinden follen. Stenden ift jept noch 

das Stamm» und Majoratögut der Familie von Brüggen in Rurland. 
2) Die Familie von Tieſenhauſen, die hiftorifch wichtigfte des livlaͤndiſchen 

Mittelalters, ift auch heute noch eine der angefehenftcn in den Oſtſeeprovinzen. 
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vollendeter Geſchlechtsdeduktion. Bunge nennt diefen Receß: „den 

wichtigften Akt der Autonomie der Ritterfchaften in der angeftammten 

Periode.” Diefer wichtige Akt erhebt jich nicht um eine Linie über den 

hölzernen Mechanidmus des geiftlofeften Polizeiregiments und hat, 

‚wie wir feft überzeugt find, auf das Leben im livländiſchen Staat 

nicht den mindeften Einfluß geübt; er ift aber nichtödefloweniger in- 

tereffant, theild durch die Selbſtbekenntniſſe des Adels in einer Ber- 

fammlung, wo er blos unter fi und von der Außenwelt unbeobachtet 

war, theild ald Beleg zu den Sittenfchilderungen Ruſſow's, die übri- 

gend, beiläufig gefagt, auch durch den nengebadenen Edelmann Gre- 

fenthal (a. a. D. ©. 896) in fürzern, aber noch viel grellem Worten 

beftätigt werden‘). Wir lafien jebt aus dem Receß diejenigen Stel- 

Ien, die und die bezeichnendften fcheinen, hier in hochdeutfcher Ueber⸗ 

fegung folgen: 

„Weil diefe Lande durch den überflüffigen Aufwand bei Hochzeiten 

und Kindtaufen, in Gefchmeide, Kleidung und Mitgift und auch an- 

ders noch in merfliche große Theurung gefeht und deshalb Jeder⸗ 
mann zu Berderb und endlihem Untergang kommen 

mödhte; fo haben wir für gut angeſehen“ .... Hier folgen dann wie- 

der die Beſtimmungen, die wir in ähnlicher Weife fchon kennen ge- 

lernt: wie theuer die Audftener einer Tochter, wie groß die Gefchente, 

die alle Berwandte fich geben, fein dürften u. f. w.: Wiederholungen 

oft gefagter Dinge, die auch hier fo wirfungölod waren, wie fie ihrer 

Natur 9 immer fein mußten ?). 

. Den andern unzüchtigen und berüchtigten Weibsperſonen 

1) Unter Anderem erzählt er, daß die Ritter fih im Zrog und Ucbermuth „fo 
und fo viel Neußen zugefoffen haben“, und daß fie in dummer Sicherheit behauptet : 
„Wer einen livländifchen Soft (aus neunerlei Fiſchen bereitet) effe, der fönne von keinem 
Auffen erfchlagen werden u. f. mw.” 

2) Bielleicht intereffirt es unfere Leferinnen , daß die Fungfrauen einen, aber 

nur einen mit Perlen geflidten Kragen befigen durften, und daß der Bräutigam 
feinen Verwandten nidyts anderes als Hemden ſchenken follte, und auch diefe nur 
mit weiß genähten Krägen, ohne Perlen und Bold. — Sie ſchenkten fih ein- 
ander aber doch, was fie wollten, und thaten auch recht daran. 
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und befonderd den Meierfchen (Concubinen) ſoll nicht geftattet werden, 

ſich den Ehefrauen in Gefchmeide und Kleidung gleich zu zieren oder 
in löblicher Gefellfchaft neben ihnen her zu treten, fondern follen fich 

bei gebührlicher Strafe. ihrem Stande gemäß halten“. Die Meierfchen, 

von denen auch Ruffow fprach, bewegten ſich alfo mit in der Gefell- 

ſchaſt, follten aber jet durch Kleidung und Schmud zu ihrem Nach 

theil ausgezeichnet fein. Dies war aber gewiß ſchwer durchzufegen, da 

gerade die geiftlichen Landesfürften und Diele vom Adel unter dem 

Einfluß ſolcher Meierfchen ftanden. 

„Die Unfoften, fo bisher am Freitage vor der Hochzeit ftattger 

funden,, follen hinfort ganz und gar abgetban fein, und der Bräutie 

gam foll nicht eher ald am Sonnabend im Felde empfangen und ehr- 

lich eingeholt werden, und die Hochzeit fol nicht länger ald Sonn- 

abend, Sonntag und Mondtag dauern.” — Die Gefchente, welche der 

Bräutigam überreichen und empfangen darf, werden aufgezählt und 

nach dem Geldwerthe beftimmt. Der Wein wird, außer zur Sonn⸗ 

tagsmittagdmahlzeit, verboten. 

„Wenn fi eine Wittwe ohne Mitwiffen ihrer ehrlichen Freund» 

haft mit einem [hlihten Geſellen verehelichen oder aber eine 

rechten Mannes Frau mit einem folchen fich unehrlicher Weife verfehen 

würde, fo follen fie ihre fräuliche Gerechtigkeit entbehren und ihre 

Rechte follen an ihre nächften Freunde erblich verfallen.“ Gegen die 
Wittwe, die einen Nichtodlichen geheirathet hatte, war man viel ftrenger; 

als gegen die Meierfchen. 

„Wenn befunden würde, daß Einer von Adel oder ein wohl» 

geborener Knecht eine Jungfrau an ihrer Ehre geſchwächt und zu 

Tall gebracht, fo follen fie fih mit einander verehelichen; wo nicht, 

fo fol man fie nach dem Rechte ftrafen, ihrer Beider Güter aber den 

nächſten Erben verfallen fein. Gefchähe es aber mit einem [hlichten 

Knechte, fo follen fie beiderſeits gefchmächtigt werden (eine Hunger⸗ 

fur gebrauchen?). Wenn ein Bauer eine Dirne entführt, ohne Willen 

und Genehmigung der Berwwandten, den foll man richten am Halle. . 
v. Rutenberg, Gef. d. Oſtſeeprovinzen. II. 26 
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„Mit den Mönchs⸗ und Nonnenklöftern, fo jegt noch vorhan- 

den, foll ed fo gehalten werden. Weil man die Mönchsklöſter um 

der Undeutfchen willen, die Fungfrauenflöfter um der adlichen Töch- 

ter willen nicht entbehren fan, fo foll man fie neben unfern Obrig- 

feiten [hüten und bei Würden erhalten, doch dag alle Unordnung 

und Einlaufen Jedermanns möge abgefhafft werden.” — Hier er: 

ſcheint alfo der ganze Adel wieder dem Klofterivefen und dem Kathos 

licismus zugeneigt, nachdem er fich früher fo oft für die evangelifche 

Lehre ausgeſprochen. Briesmann's Wort: daß in Livland mit je 

dem Monde die Anfichten fih änderten, bemahrheitet fich auch bier 

wieder. 

„Es follen die Adlichen, den Andern zum Erempel, alled Opens 

(Affens für Küffens) fowohl mit begewenen (verlobten ?) ald andern 

Jungfrauen, fonderlih im Tanz, ſich enthalten, und zumal die ge 

meinen Diener alles unhöflihe Scherzen und „Händegebehren” mit 

denfelben,, das Küffen aber ganz und gar nachlaffen, und fih ihrem 

Stande gemäß erzeigen.” — Wer mag hier unter den gemeinen 

Dienmern zu verftehen fein? — Etwa die Kaufgefellen in den Städ» 

ten; — die Radendiener! — 

„Wenn fich ergeben follte, daß Perfonen Geld liefen und dafür 

zwei oder drei Mal daſſelbe Pfand verfiegelten, die follen des Leibes 

und der Ehre 108 fein.“ 

„Weil auch Perfonen, nicht vom geringften Adel in Livland, eine 

Zeit lang und noch bis jet mit großer Unwahrheit unleidlihe Schmaͤh⸗ 

worte zu reden bedacht geweſen, fo foll hinfort einem oder mehr Lügen» 

ftiftern nicht mehr Glauben gegeben werden u. |. w.“ — Zulept 

wird jedem Zumiderhandelnden vom Adel, ſowie deren ehelichen 

Frauen, Söhnen und Töchtern u. f. w. eine Strafe von 200 rheinis 

(hen Gulden angedroht. Dies waren die ohnmächtigen Maapregeln, 

welche der Adel ergriff, um der immer mehr überhand nehmenden Sit- 

tenverderbniß zu fleuern! — 

Im J. 1543 machten die fänmtlichen Bifchöfe von Livland einen 
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Verſuch, eine Ausgleihung zwifchen dem Erzbiſchof und der Stadt 

Riga zu Stande zu bringen.. Dabei erfahren wir ganz beftimmt, daß 

Wilhelm (N. N. M. VI. u, VII. S. 324.) von dem Lemfaler Ber: 

trage abgetreten, und daß dadurch von neuem dem Lande viel 

Sorge und Bedenken entftanden war. Die Bifchöfe wollten Riga wer 

fentlich auf den Kirchholmfchen Vertrag zurückbringen; dagegen fträubte 

fih die Stadt und es kam zu feinem Vergleich. Die Bifchöfe aber 

fchlofjen am 9. März mit dem Orden und mit den Ständen ein Bünd- 

niß zu Aufrehthaltung ded Landfriedend und zu Bertheidigung des 

Landes gegen jeden feindlichen Angriff, woher diefer au kommen 

möchte. Der Vertrag hat feine befondern Folgen gehabt; wir wollen 

aber bei diefer Gelegenheit die Tivländifchen Bifchöfe, die wir fpäter 

noch werden handeln fehen, Hier vorläufig kennen lernen. In Dorpat 

war im J. 1543 noch Johann Gellingshaufen Biſchof; von ihm ift 

der Bertrag dieſes Jahres unterfchrieben. Ihm folgte noch in dem- 

felben Jahre Hermann Bey und fpäteftend im J. 1545 (wahrfcheinlich 

fhon früher) Jodokus von der Rede, von dem weiter unten die Rede 

fein wird. In Reval war um 1543 Arnold von Annaberg Bifchof, 

fein Nachfolger im 3. 1553 hieß Friedrich, der dann die Kataftrophe 
des Staats erlebte. In Kurland aber war auf Hermann Konnenberg 

feit dem J. 1541 Ernft von Münchhaufen gefolgt und diefer wurde 

in demfelben Jahre auch zum Adminiftrator ded Stiftes Defel ernannt, 

wo Burhömden zwar bis zum J. 1543 gelebt haben foll, feit 1541 

aber; wahrfcheinlich wegen fchlechter Verwaltung, einen Adminiftrator 

neben fidh hatte. Im J. 1543 erhielt Münchhaufen neben dem Did» 

thum Kurland zugleich auch das Bisthum Defel, und dies ift. wichtig, 

weil er die beiden Bisthümer in ein Beſitzthum verband, welches dann 

beim Zufammenfturz des Staatd aus feiner Hand in eine ganz 

fremde und unberechtigte, in die des Herzogs Magnus von Holiftein 

überging, von dem bei der Auflöfung des: Staats noch vielfach Die 

Rede fein wird. 

Im %. 1546 fam es endlich doch zu einem Dergleich zwifchen 
26* 
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Wilhelm und Riga. Auf einem Landtage zu Wolmar erlichen die ver- 

fammelten Fürſten und Stände am 28. Juli einen Receß (abgedrudt 

in den N. N. M. VI. u. VII. ©. 330.), der auf jenem von 1537 

ruhte und nur bemühtwar, dad alte Linland mit feinen trofllofen Zu⸗ 

fländen gegen jede Neuerung und Berbefferung in Schup zu nehmen. 

Es wurde namentlich heilig beiheuert,, daß kein Erzbiſchof und fein 

Serrmeifter, welche jegt lebten oder jemald leben würden, feinen 

Stand wandeln oder fih „auf die Fürſtenthume voran- 

dern“ dürfte, und daß ebenfo feiner von ihnen einen ausländifchen 

Fürften zu einem Coadjutor annehmen oder einen foldyen adoptiren, 

elegiren, poftuliren oder fonft auf irgend-eine Weife, wie ed menſch⸗ 

liche Bernunft nur immer erdenfen Tönnte, ind Land hineindbringen 

follte. — Der Weisen der Fürftbiichöfe und des herrenlofen Adels 

ftand wieder in voller Blüthe! — In einem andern Artikel deilelben 

Receſſes wurde dann befchloffen, den Lemſalſchen Bertrag. von welchem 

Riga nicht abging, der aber den andern Ständen vielerlei Dedenfen 

erregt hatte, nunmehr doch anzunehmen. Dabei verfprad) dann Brüg- 

gen, die Halbe Obrigkeit über Riga auf Wilhelm zu übertragen ; diefer 

mußte fich aber fo ganz dem Willen des Ordens beugen, daß er vorher 

in den Orden eintreten und ded Ordens Habit annehmen follte. Der 

Kirchholmſche Vertrag und mancher andere alte Quark, der ſchon un⸗ 

zählige Mal niedergelegt und getödtet worden, wurde von neuem ind 

Leben eingeführt, in den beiden Hauptfragen aber wurde der Stadt 

nachgegeben : in -geiftlihen Dingen nämlich wurde fie nicht dem Erz⸗ 

bifchof unterworfen, fondern darüber follte ein fünftiges Konzil ent- 

ſcheiden; und über des Kapitel Häufer und Befigungen,, die inner 

halb der Stadigrenzen lagen, follte erſt befondere freundliche 

Handlung vorgenommen werden, — bis dahin verblieben fie der 

Stadt. Auf diefe Bedingungen fchloß Riga, vollends da der Schmal- 

faldifche Krieg ſchon eine den Proteitanten ungünftige Wendung 

nahm, nun wirflih mit Wilhelm am 6. November 1546 zu Neuer» 

mühlen einen Bertrag ab und leiftete darauf gegen. das Berfprechen ber 
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Erhaltung beim göttlichen Wort alten und neuen Teſtaments, nach 

der Eidesformel, die im Lemfalfchen Vertrage war verabredet worden, 

den Huldigungseid. Das ſymboliſche Doppelfchwert, jedoch das eine 

halb abgebrochen, hing zum legten Mal über der Stadt. 

Am 27. Januar 1547 zog Wilhelm mit feinem Stiftdadel, 700 

Pferde ftark, in feierlihem Zuge in die Stadt hinein ; am folgenden 

Tage der Herrmeifter Brüggen mit dem Coadjutor v. d. Rede und 

dem Ordensmarſchall Heinrich v. Galen, von 1500 Reitern gefolgt. 

E3 wurden „herrliche anfehnliche Solennitäten“ gehalten und der ver⸗ 

fammelte Rath der Stadt leiftete erft dem Orden (und zwar ſowohl 

Brüggen ald Rede) und dann dem Erzbifchof den verabredeten Hul⸗ 

digungdeid. Ob die Stadt bei diefer Gelegenheit die in den Stadt- 

grenzen gelegenen Befigungen des Erzbilchofs und ded Domtapiteld 

herausgegeben, darüber find und widerfprechende Nachrichten aufbe- 

wahrt worden, indem die Chroniken, und namentlich Ruſſow und 

Grefenthal, die Frage bejahen, während das Buch der Heltermänner‘) 

(Monum. IV. p. 37.) mit befjerm Recht diefelbe verneint. Die praf- 

tifche Bedeutung diefer Streitfrage wird dadurch verringert, daß im 

Sommer deffelben Jahres eine große Feuersbrunſt die Domlirche, den 

erzbifchöflichen Hof und alle Wohnungen der Domherren und Daneben 

noch viele Bürgerwohnungen in Afche legte?). Der Orden beftätigte 

noch vor dem feierlichen Einzuge in die Stadt am 27. Januar bie 

alten Rechte und Freiheiten derfelben, Wilhelm that dafjelbe am 

3. Februar: beide verficherten, die Stadt „bei dem alleinfeligmachen- 

den Worte Gottes, wie ed jegt in der Stadt Riga nach Inhalt der 

biblischen Schrift gelehrt und gehalten wird“, bleiben zu laflen u. |. w. 

1) Dad Buch der Neltermänner ift in drei verfchiedenen Abtheilungen abge 
druckt inden Monum. Liv. ant. Band IV. Die erfte Abtheilung , welche die Jahre 

von 1540—1566 umfaßt, ift für diefe Epoche eine neue Quelle der inländischen 

Geſchichte, befonders für die innern Berhältniffe der Stadt Riga. 
2) Eine ausführliche Befchreibung diefer verheerenden Feuersbrunſt findet fich 

im Buch der Aeltermänner. S, 40. md damach in der Rigiſchen Stadtbibliothek, 
1813. ©. 68-70. 
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So hatte Riga noch einmal die evangelifche Lehre für fich felbft und 

für ganz Livland gerettet, und das zwar in einem verhängnißvollen 

Augendlid, denn wenige Wochen nach Bollziehung des neuen Ber 

trages, am 24. April 1547 wurde bekanntlich der Schmaltaldifche 

Bund, an welchen Riga fich angefchloffen, durch die unglückliche 

Schlacht bei Muͤhlberg aufgelöft und vernichtet. Riga, von der kaiſer⸗ 

lichen Acht bedroht, wurde im 3. 1548 nach Augsburg vorgeladen. 

Die Stadt fendete ihren Syndikus hin und ertheilte demfelben die 

Vollmacht, einige taufend Thaler als Contribution zuzugeftehen , jede 

neue Unterhandlung mit dem Erzbiſchof aber auszufchlagen. (Buch 

d. Aelt. ©. 47 u. 48.) 

Zum Glüd für die Sache des Proteftantismud war im J. 1548 

der Kaifer felbft mit dem Papft zerfallen. Da Karl jept die Unmög⸗ 

lichkeit einfah, durch eine allgemeine Kirchenverfammlung eine Res 

ligionseinigung für Deutfchland herbeizuführen, fo erließ er am 

15. Mai 1548 das fogenannte Augsburger Interim, durch welches 

den Proteftanten einige, aber höchſt befchränfte Rechte vorläufig zuge⸗ 

ftanden wurden. In Deutfchland wurde es zum Theil mit Gewalt 

eingeführt, der Norden aber leiftete entfchiedenen Widerftand. In Liv- 

land nahmen Orden und Bifchöfe das Interim an, die Städte ver- 

weigerten die Annahme deffelben. Diefe Verhältniffe benugte Wilhelm, 

um troß dem eben abgefchloffenen Vergleich beim kaiſerlichen Kammer- 

gericht eine Klage gegen Riga wegen Vorenthalten des Kirchenver- 

mögens (der Befisungen des Domkapitels) und wegen Verweigerung 

des Eides (wohl in Beziehung auf die geiftliche Oberhoheit) anzu« 

bringen. Der Kaifer aber, der dem im Glauben verbächtigen Erzbifchof 

nicht Hold war, ernannte eine Commiffion, welche erft im Anfange des 

Jahres 1551 in Wolmar zufammentrat, vorläufig aber die Stadt bie 

zu einem allgemeinen Konzil im Befig der Stiftshäufer ließ. Vergl. 

Richter II. S. 302. 

Um 4. Februar 1549 ftarb der Ordendmeifter Brüggen, der in 

allen Borurtheilen, im ganzen Nebel der alten Zeit fortgelebt, fich 
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jeder Neuerung widerſetzt hatte und kaum eine dauernde Spur feiner 

viergehnjährigen Regierungsthätigkeit .hinterlaffen hat’). Er Hatte 

ſchon im 3. 1541 den Ordensmarſchall Johann v. d. Rede zu feinem 

Coadjutor ernannt; diefer wurde nach Brüggen’d Tode ohne Schwie⸗ 

rigfeit allgemein ald Ordensmeifter anerfannt. Er hat nur zwei Jahre 

regiert, und während biefer zwei Jahre wüthete eine fchredliche peft- 

artige Krankheit, an welcher auch Brüggen geftorben war. Sie foll 

im Ganzen fünf Jahre gedauert haben und hat wieder das ganze un« 

glüdlihe Land von einem Ende zum andern verödet und entvölfert. — 
Im Anfange des %. 1551 trat die vom Kaifer ernannte Commiffion 

in Wolmar zufammen: fie beftand aus dem Ordendmeifter v. d. Rede. 

und den Bilchöfen Münchhaufen von Kurland und Rede von Dorpat; 

auch der Ordensmarſchall v. Galen war gegenwärtig. Der Erzbifchof 

forderte als Schadenerfag 100000 Gulden, ging auf 80000 u. 70000 

herunter. Die Abgeordneten der Stadt ließen fich auf nichts ein und 

beriefen fich auf den Lemfalfchen Vertrag, welchem aber Wilhelm ent- 

gegenhielt: der fei nicht vollzogen worden. Endlich bot die 

Stadt 20000 Mark, Wilhelm wollte nicht fo weit herunter, und es 

fam zu feiner Einigung. Neben dem Schadenerjap verlangten Die 

Eommiffarien von der Stadt ein Neverfal, daß fie in die von der Re» 

gierung etiva für nöthig befundenen Beränderungen des Gottesdienſtes 

einwilligen würde, und daß fie eine feierliche Einführung ded Doms 

fapiteld in den Dom unter Glodengeläute und unter dem Gefange 

eined Tedeums anordnen follte. Die Abgeordneten meinten: dad 

möchte ein rounderliched Tedeum geben! und die Herren Commiſſarien 

möchten nur felbit die Domberren in den Dom geleiten, der Rath der 

Stadt getraute fich deifen nicht. Der Komthur von Goldingen, 

Chriſtoph von der Leyen ?), wurde beauftragt, die Firchliche eier zu 

1) Am Tage nad Luciä 1546 hatte er ein Privilegium (Richter II. 372.) zu 

Regelung der Gefammten Hand erlaflen. 
2) Das Buch d. Aelt., das überhaupt für die Eigennamen und Fremdwörter 

oft eine überrafchende Orthographie entwidelt, nennt diefen Komthur „derlei”. 
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vollziehen. Er ging mit dem Hausfomthur, Philipp Schall von Bell, 

auf die Gildeftube und trug dort den Befehl der Commiffion vor. 

„Die Gemende wort arich, bofe und qwath“ (ärgerlich, böfe und auf: 

gebracht) und äußerte fich in folcher Weife, daß v. d. Leyen erflärte: 

die Gemeinde follte fi darüber bedenken und ibm dann Antivort 

geben. Der Komthur ging dann lieber fort ald er gefommen war und 

foll gefagt haben: „Das ift ein toller Haufe! — Der Teufel mag an 

die noch etwas bringen und ihnen etwas fagen; ich will nichts mehr 

mit ihnen zu fchaffen haben.” Das Tedeum und die ganze firchliche 

Eeremonie unterbfich, die Domherren zogen nicht in ihre Häufer ein. 

Buch d. Aelt. S. 55—58. Vergl. auch Richter II. 303. 

Im Sommer deflelben Jahres ftarb der Drdensmeifter Rede, und 

der Ordensmarſchall Heinrich von Gulen wurde fein Nachfolger. Er 

beftätigte der Stadt Riga ihre Privilegien und empfing ohne Streit 
die Huldigung. Die unterbrochenen Unterhandlungen zwifchen Wil: 

helm und Riga wurden wieder aufgenommen, und es wurde Dabei um 

die Entihädigungdfumme, welche Riga erlegen follte, auf eine wider» 

wärtige Weife gefeilfeht,, indem Wilhelm mit feinen Forderungen von 

100000 Dark immer weiter herunter, Riga aber von feinem erften- 

Gebot von 5000 Mark langfam heraufging. Man einigte fih endlich 

auf 18000 Mark und dann wurde am 16. Dezember ein Vergleich ab» 

geſchloſſen. Die Domkirche verblieb der Stadt, eben fo alle von 

Predigern, Schullehrern und Kirchendienern eingenommenen Bifarien ; 

die Häufer und Befiglichleiten der Domherren im Gebiete der Stadt 

wurden, jedoch ohne Entfhädigung für die vieljährige Nutznießung, 

zurüdgegeben. Damit endete dann wieder einmal für furze Zeit der 

innere Zwift im livfändifhen Staat, und das Buch der Aelterm: 

fehließt die Erzählung al Ddiefer Streitigkeiten mit den Worten: 

„Bott Helfe diefer armen Stadt von den Papiften, daß fie einmal 

Ceremonien heißen: Tzarmonen und Coadjutor gar: — Gordiator und Qwat⸗ 
jätor. " 
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möchte zum Frieden fommen, Amen!" — Und Gott bat ihr ge- 
Holfen. — 

Im Sommer 1552 twurde bekanntlich der liftige Kaiſer Karl von 

dem noch liſtigern Morib überliftet und mußte am 30. Juli im Paſ⸗ 

fauer Bertrage den Proteftanten Deutſchlands freie Religionsübung 

zugeftehen. Diefer große Tag entfchied auch in Livland ganz zu Gunſten 

des Proteftantiömus und aller künſtliche Widerftand gegen denfelben 

durch die Bischöfe und deren nächfte Umgebung und durch einen: Theil 

der Ritterfchaften,. befonders in Harrien und Wierland, war von diefem 

Zeitpunft an gebrochen. Noch im Sommer 1552 wurde von den Vers 

fammelten Ständen auf Berufung der Aelteften des Erzſtifts und ohne 

Zuziehung der Landesfürften durch einen Receß aus „der olden Par⸗ 

naw“ (abgedruckt in N. N. M. VIE. u. VIII. S. 341.) im erften Ar⸗ 

tikel feftgefeßt: „Daß ein Jeder hohen und niedern Standes beim 
Worte Gotted, vermöge aufgerichteter Receſſe, bis auf ein allgemeines 

General⸗Konzil (d. h. auf eiwige Zeiten) unangefochten und unturbirt 

gelaffen werden fol. Die andern fiebzehn Artikel dieſes Receſſes wie⸗ 

derholen dann nochmals all die fhon oft dageweſenen Polizeibeſtim⸗ 

mungen wegen Beſteurung, wegen allgemeinen Landfriedens, Degen 

des Luxus bei Hochzeiten und Kindtaufen, wegen der Läuflinge, wegen- 

des Vorkaufs im Handel u. f. w. u. f. w. All diefe neuen Verord⸗ 

nungen waren gerade fo fruchtlos, wie alle früher über diefelben Ge⸗ 

genſtände gegebenen geweſen waren. Die eirtheimifchen Juriſten (dergl. 

Bunge Entwidelung S. 85.) legen auf diefe Geſetze für die Ent- 

widelung der Nechtsinftitute einen gewiſſen Werth; der Hiftorifer geht 

völlig gleichgültig daran vorüber, und muß nur immer die traurigen: 

Worte wiederholen: Im mittelafterlichen Livland gab es ein: leben⸗ 

diges und heilig gehaltenes Geſetz, denn Willkür und Gewalt waren 

in dieſem Lande die einzigen und immer wechſeinden blutigen Ge⸗ 

febgeber. 

Im Landtagsadfchiede zu Wolmar vom 17. Januar 1554 er- 

fannten die Landesfürften, der Orbendmeifter und die Biichöfe, den 
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erften Artikel des Pernauſchen Receſſes faft mit denfelben Worten an, 

befchloffen auch in Zukunft für beffere Paftoren und Kirchendiener zu 

forgen; verboten nebenbei au dad Concubinat unter den 

Bauern und ebenfo die Heirath durch Raub, wie denn au 

frühere Geſetze Zauberei und heidnifchen Gotteddienft oft verboten 

hatten: Alles ohne Erfolg; — denn alle diefe verbotenen Dinge fin- 

den wir beim Sturz der Ordens⸗ und Bifchofäherrfchaft noch in 

gleich allgemeiner Berbreitung in allen livländifchen Provinzen. Dur 

das Geſetz vom 17. Januar war das Prinzip derallgemeinen 

Neligionsfreiheit in Livland nach dem Mufter des Paſſauer 

Vertrages audgefprochen ; ed fand durch den Reichstagsſchluß zu Augs⸗ 

burg vom 13. September 1555 volle Beftätigung und Befeftigung. 

Seit den Receſſen von 1552 und 1554 verfchwand der Katholicismus 

gänzlich aus Livland, und nur vereinzelte Perfonen, welche ihre Stel⸗ 

lung oder ihre Einnahme aus Tatholifchen Berhältniffen herleiteten, 

fpielten äußerlich die ihnen auferlegte katholifche Rolle fort, während 

fie im Herzen Proteftanten geworden waren oder wenigftens aufgehört 

hatten Katholiken zu fein. 

Nachdem wir den-Religiondftreit und den langen Kampf zroifchen 

der weltlichen und geiftlichen Macht bis zu dieſem vorläufigen Abſchluß 

geführt, wollen wir nun die andern Berhältniffe im livländifchen 

Staat, die ein allgemeinered Intereſſe darbieten,, aufluchen und be 

traten. Seitdem Wilhelm nach Schöning’d Tode Erzbiſchof gewor- 

den und in den Beſitz ded ganzen Erzbisthums gekommen war, hielt 

er abwechjelnd fein Hoflager in drei verfchiedenen Schlöffern des Lan⸗ 

des, wie auch wahrfcheinlich ſchon die frühern Erzbifchöfe gethan. Er 

lebte nämlich die vier Monate von Anfang Februar bis Pfingften in 

Lemfal, verbrachte dann die Sommermonate in dem herrlich an der 

Düna gelegenen Kokenhuſen?) und verlegte dann feinen Hof in 

1) Kokenhuſen gehört jept der Familie von Löwenſtern. Weber die Stelle, mo 
bie gemauerte Stadt geflanden, geht jept der Pflug des Landmanned. Wie Koken⸗ 
Hufen find auch die Städte Roop, Ronneburg, Marienburg, Odenpäb und Reuhaufen 
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die wald» und wildreiche Gegend von Ronneburg. Alle im Eriftift 

gelegenen erzbifchöflichen Güter waren in fechzehn Aemter eingetheilt, 

von weldhen Smilten, Pebalg, Seßwegen und Serben zu Ronne- 

burg —; Salid, Wainfel und Treiden zu Lemſal —; und Laudon, 

Kreuzburg, Lennewaden und Uexküll, fammt den Grenzfchlöffern 

Schwanenburg und Marienhaufen zu Kokenhuſen — zugeiheilt waren. 

Jedes diefer Aemter lieferte eine beftimmte Quantität an Roggen, an 

Gerfte und Hafer, alle zufammen (nach Grefenthal S. 111.) 392 

Laft Roggen, 457% Laft Gerfte und 260%, Laft Hafer. Zu jeder der 

drei Nefidenzen wurden zum Unterhalte des Hofes 41 Laft Roggen, 

54 Laft Gerfte und 17 Laft Hafer geliefert. Der ftärkfte Verbrauch 

fcheint in Bier gewefen zu fein. Dem rigifchen Domkapitel gehörten 

die Schlöffer Dahlen, Sunzel und Cremon. Zum Bisthum Dorpat 

gehörten ſechs Schlöffer und die Abtei Falkenau; zum Bistum Defel 

fünf Schlöffer und die Abtei Padis; zum Bisthum Kurland fieben 

Schlöffer und das Klofter Hafenpoth;, zum Bisthum Reval endlich 

zwei Schlöffer und einige Höfe. Der Drden befaß in diefer lebten Zeit 

in allen feinen Provinzen unter dem Drdendmeifter, dem Ordensmar⸗ 

fhall, acht Komthuren und acht Vögten zufammen dreiundfünfig, 

der Adel endlich in allen Provinzen dreiundvierzig Schtöfler. Im 

ganzen Lande waren alfo ungefähr hundertunddreißig befeftigte Schlöfs 

fer, deren Werth und Bedeutung aber durch den erweiterten und ver 

volltommneten Gebrauch des Schießpulverd mehr und mehr fank. 

Siehe Richter II. 389, wo fämmtliche Schlöffer genannt find. Ber 

gleiche jedoch Archiv VI. 139. 

Aus dem Leben der Bifchöfe ift uns in diefer Zeit nicht viel 

Wichtiges und Charafteriftifches aufbewahrt worden; nur bei dem 
Bisthum Dorpat müſſen wir einen Augenblid verweilen. Nach dem 

Tode Gellingshauſen's wurde Hermann Bey zum Bifchof gewählt, 

trat aber fein Bisthum gegen eine Summe baaren Geldes an Jodokus 

don der Erde verſchwunden; und noch eine ziemlich, große Anzahl von Flecken oder 
Hakelwerken find in den ruffiichen Berwüftungszügen untergegangen. 
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v. d. Rede ab, der vielleicht ein Bruder, jedenjalld ein naher Der- 

wandter des damaligen Goadjutord war. Jodokus wußte fein Geld 

mit guten Zinfen herauszufchlagen. Er verpfändete ſämmtliche Güter- 

des Stifts für eine anfehnliche Summe Geldes und ging mit derfelben 

in fein Vaterland Weftphalen. Er hatte verfprocden fehr bald wieder. 
zukommen, die Domherren warteten aber vergebens auf ihn mit banger 

Ungeduld und fendeten’eben fo vergebens mehrere Botfchaften an ihn, 

die ihn zur Rückkehr nach Dorpat einluden. Jodokus faufte fih Gü- 
ter für das livländifche Geld, trat zur proteftantifchen Kirche über und 

vermaͤhlte fich in ziemlich hohem Alter mit einem weftphälifchen Klofter- 
fräulein.. Sein Bisthum aber verkaufte er an den Meiftbietenden. Er. 

unterhandelte zugleich mit Peter von Tiefenhaufen und mit einem Hut⸗ 

machersſohn aus Wefel, Namens Hermann Weiland. Jener hatte 

einen großen Namen und vornchme Verwandte, diefer aber war viele 

Fahre Abt im Klofter Falkenau geweſen und hatte fich dort ein großes 

Bermögen zufammengefhlagen. Er konnte mehr zahlen und erhielt 

das Bisthum, Tiefenhaufen ging leer aus und befam den Spottnamen : 

Gernbiſchof. Dad Kapitel war auch fehr für Hermann geitimmt, weil 

diefer mit feinem vielen Gelde die von Jodokus verpfändeten Stiftd- 

güter einlöfen konnte und follte. Ex felbit foll, ald er im J. 1552 

die Bifchofswahl annahm, die prophetifchen Worte gefprochen haben: 

Als reicher Abt fteh’ ich auf, als armer Bifchof fe’ ich mich nieder). 

Hiärn S. 205. Vergl. auch Richter II. 310, wo die andern Quellen 

angegeben. | 

Eine Fortentwickelung der proteftantifchen Inſtitutionen fand 

nur im den. drei großen Städten ſtatt; fie gehört der Specialgefchichte 

derfelben an, auf die wir nicht eingehen wollen, Nur über die Schule, 

1) Der Volkswitz bat den Schacher um dad Bistum Dorpat in einen Reim ger 

bracht, der in den Chroniken ift aufbewahrt worden; er lautet: 
Der Biſchof Hermann Bey 
Gab fein Bisthum um ein Ei. 
Herr Jodokus von der Ned 

Darf fein Bistum gar in D.... 
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bie meishtigfte der neuen Schöpfungen, fagen wir noch ein flüchtiges 

Wort. Sie wurde zum Theil aus den eingezogenen Klöftern dotirt, ja 

das Klofter der Grauen Nonnen in Niga wurde im 3. 1553 unmit- 
telbar in eine proteftantifche Mädchenfchule umgeflaltet, Aber es war 

‚auch fhon im J. 1540 eine fogenannte Kirchenordnung (Richter 

II. 308,) aus Beiträgen des Raths und der Aelterleute zur Erhaltung 

der Kirchen und Schulen und zum Unterhalt der Prediger wie zur Er- 

ziehung junger Theologen geftiftet worden, zu welcher der Bürger: 

meifter Ulenbrod allein 10000 Mark :hergab. Zu ähnlichen Zweden 

‚wurde, aber erft im J. 1558, von der.großen Gilde mit einem Kapi⸗ 

tal von 8000 Mark die Milde Gift gegründet und der Verwaltung 
zweier Aelteften und zweier Bürger übergeben. Aehnliches gefchah in 

Reval, vielleicht auch in Dorpat. Sonft ift in allen Provinzen des 

livländifchen Staatd von derartigen Gründungen und Stiftungen nir- 

gends die Rede; ganz allein der Komthur zu Dünaburg, Gotthard 

‚Kettler, wollte den Orden zur Stiftung einer Schule in Pernau für 

die Eingebornen bewegen und war zu diefem Zweck ‚mit dem Ge⸗ 

ſchichtſchreiber Chyträus wegen Uebernahme des Rektorats in Unter- 

handlungen getreten. Die Sache ſelbſt ging in den ausbrechenden 

Kriegäftürmen unter, aber der edle Gedanke ſchon ehrt den, der ihn 
gedacht, erhebt ihn meit über alle. feine Umgebungen und weiht ihn zu 

der fchönen Fürftenrolle ein, die er fpäter in den Oftieeländern und 

namentlich in Kurland gefpielt hat. Die Abficht Kettler'd erfcheint und 

fo überrafchend ſchön, dag wir die Worte des Chyträus in der Vorrede 

zu Salomon Henning, die darauf Bezug haben (Script. rer. liv. II. 

200.) hierher fegen wollen: 

„Ihre Fürftlihe Gnaden hatten ſchon vor dreißig Jahren, al$ 

Sie noch Komthur zu Dünaburg waren, durch den edlen Georg ven 

Sieberg, Hauskomthur zu Riga, mit mir handeln laffen: dieweil Sie 

bedacht, eine gute Schule oder Gymnaſium zu Bernau einzurichten, 

darin neben den Redefünften und Sprachen befonders der Katechismus 

und die Summa dhriftlicher Lehre fleißig gepflanzt, und der un» 
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deutfhen Eſthen, Letten und Kuren Kinder in lateinifcher 

Sprache und chriftlicher Lehre gründlich unterwiefen und zum ‘Predigt. 

amt bereitet und zugerichtet würden; — daß ich zu derfelben Schule 

Rektor mich follte gebrauchen laſſen.“ 

Hier fteht man endlich mit Theilnahme und Verehrung vor einem 

Manne, der nicht nur feine Zeit begreift, fondern derfelben mit hellem 

Bli und entfchloffener That voraugeilen will. Hätte er im J. 1526 

an der Spibe ded Ordens geftanden, oder wäre ihm jebt, da er Or⸗ 

dendmeifter wurde, noch die Zeit zu. Reformen gegönnt gewefen; fo 

hätte er vielleicht den manfenden und zufammenbrechenden Staat von 

Grund aus umgeftaltet und auf neuen Grundpfeilern, wie Albert in 

Preußen ihat, aufgebaut und befeſtigt; der edelfte und innerlich bedeu- 

tendfte Mann des Ordens trat zu fpät in die Gefchichte ein und 

konnte den Untergang des Staatd nicht mehr verhindern, ja nicht ein- 

mal mehr verzögern. 

Der fünfzigjährige Friede Livlands mit Rußland nahte jekt feinem 

Ende. Iwan Waſſiljewitſch II., der feinem Vater Waſſil Imwanno- 

witfch im J. 1533 in der Regierung gefolgt, war ein graufamer und 

bfutiger Tyrann, er war aber zugleich auch ein großer Regent. Er be 

nutzte die Zeit, da der Friede mit Livland noch dauerte, zu Kriegen 

und Eroberungen gegen die Tataren, und war zugleich bemüht, durch 
Herbeiziehen ausländifcher Gelehrten, Künftler und Handwerker Bils 

dung und Kunfifertigkeit unter feinen Ruffen zu verbreiten. So fen- 

dete er (Amdt S. 212.) im. J. 1547 einen Deutfchen, einen gewiffen 

Hand Schlitte, nach Deutfchland und ließ durch denfelben dreihundert 

Männer: Aerzte, Gelehrte, Papiermacher, Bergleute, Goldſchmide, 

Glockengießer, Brunnenmacher u. f. m. aniverben, welche, von Schlitte 

geleitet, von Zübed aus die Reife nach Rußland antreten follten. Die 

Livländer erfuhren davon und mußten erfennen, daß ihnen aus diefer 

Meberfiedelung fo vieler Lehrer für das ruffifche Volk für die Zukunft 

eine bedeutende Gefahr ermachfen fonnte. Sie wendeten fich an den 

Kaifer und erwirkten einen Befehl, in Folge deſſen dem Schlitte und 
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allen angeworbenen deutfchen Männern die ſchon ertheilten Päffe in 

Lübed wieder abgenommen wurden. Die meiften derfelben gingen dar⸗ 
auf wieder nach Haufe zurüd, einzelne fuchten fich auf eine oder die 

andere Weife nah Rußland durchzuſchleichen. Ein Büchfenmeifter 

wurde (Grefenthal ©. 115.) in Livland ergriffen und, weil er einen 

Fluchtverſuch machte, in Schwanenburg auf Markus Grefenthal’3 Be 

fehl hingerichtet. Schlitte felbit wurde in Lübeck anderthalb Jahre im 

Gefängniß feftgehalten. Iwan war höchft erbittert über die Livländer, 

verbiß feinen Zorn, weil noch der Krieg mit den Zataren dauerte, be⸗ 

reitete fich aber darauf, zu feiner Zeit Rache zu nehmen. Im J. 1552 

eroberte er Kafan, im J. 1554 Aftrafan und zerftörte Damit gänzlich 

die Macht der Tataren; dann erft wendete er feinen Sinn und feine 

Waffen gegen Livfand, wo wir von nun an viel von ihm werden zu 

fprechen haben. 

Da wir hier einen der mächtigen Nachbarn Livlands genannt, fo 

wollen wir auch gleich die drei andern, die mit Rußland zugleich die 

Hände nach dem Raube des zerfallenden Staats ausftredten, ein wenig 

näher kennen lernen, nämlich Schweden, Dänemark und Polen. Der 

Reichsverweſer Swante Sture, den wir oben genannt, war im J. 

1512 geftorben, und ihm war fein einziger Sohn, Sten Sture der 

jüngere „der edelfte und ritterlichfte unter den Sturen“ in der Ber- 

waltung des Staats gefolgt. Am 21. Febr. 1513 ftarb der Uniond- 

könig Johann, ihm folgte fein Sohn Chriftian II. , der einen ſchwar⸗ 

zen Namen in der Geſchichte Hinterlaffen. Er ftand unter dem Einfluffe 

eined frühern Barbiergefellen oder wohl richtiger Wundarztes, Dietrich 

Schlaghök, und einer holländifchen Höferfrau Sigbritte,, welche durch 

die Schönheit ihrer Tochter über den König eine Gewalt gewonnen 

hatte, die fie mährend feiner ganzen Regierung zu behaupten wußte, 

Chriftian wollte die Fönigliche Gewalt in Schweden wieder herftellen 

und unternahm zu diefem Zwed im J. 1520 einen großen Kriegszug 

nach diefem Lande. In der entfcheidenden Schlacht wurde Sten Sture 

tödtlich verwundet. Dadurch löſte Die Regierung fich auf und Ehriftian 
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Eonnte fich leicht des ganzen Landes und trog der tapfern Bertheidigung 

Stockholms durch Chriſtina Gyllenftierna, Sten Sture's Wittwe, endlich 

auch diefer Hauptftadt bemächtigen. Hier erfolgte dann am 8. No⸗ 

vember 1520 dad fogenannte Stodholmer Blutbad, eine der verruch- 

teften Thaten in der Gefchichte der Menſchheit, deren ausführliche Be⸗ 

fehreibung fich bei Geijer I. 249. findet. Chriftian kehrte, nachdem 

mehr als fechshundert der edelften Häupter in Schweden gefallen 

waren, triumphirend nach Kopenhagen zurüd. Unterdeſſen bereitete 

Guſtav Wafa unter den Bauern in Dalekarlien in romantifchen Aben- 

teuern!) die künftige Befreiung feined Baterlanded vor und vollendete 

diefelbe im J. 1523 durch die Eroberung Stodholme. Er beftieg 

dann am 7. Juni d. 3. den volföthümlichen Thron ?), auf welchem 

er ruhmgekrönt noch faß, als die Kataftrophe des livländifchen Staates 

begann. Schon im J. 1536 hatte Guſtav — weil die Hanfa den ver 

triebenen Chriftian gegen ihn unterftügt und weil Hanfeaten an einer 

Verſchwoͤrung gegen fein Leben, durch welche „das Reich unter die 

Hanfeftädte gebracht werden ſollte“, Theil genommen — alle Handels- 

privilegien des deutfchen Städtebundes in Schweden für immer auf. 

gehoben. Geijer II. 88. 

Die Dänen waren ihres launenhaften und graufamen Tyrannen, 

dem übrigens die gute Abficht: die Bauern gegen den Drud des 

Adels zu befchügen, nicht abgefprochen werden kann (vergl. Schloſſer's 

Weltgeſch. XII. 370.), auch bald überdrüßig. Die dänifchen Großen 

verbanden fi) mit den Hanfeftädten und traten mit dem Oheim des 

Königs, Herzog Friedrih von Holftein, in Verbindung, dem fie ver- 

möge einer Wahlfapitulation?) den dänifchen Thron anboten. Als fle 

fich mit demfelben ganz, und zwar ganz zu ihrem Bortheil, geeinigt 

1) Die Scheunen, in denen er gedrofchen, find Reichsmonumente geworden. 
2) Ueber den Haß des ſchwediſchen Volkes gegen die verderbte katholiſche Geift- 

Tichkeit vergl. Geijer IL. 38. und bef. 39 Anmerkung 1 u. 2. 
3) Der dänifche Adel benupte die Wahlfapitulationen mit den Königen ganz 

auf diefelbe Weife, wie der livländifche Adel die mit den Bifchöfen. 
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Hatten, fündigten fie Chriftian den Gehorfam auf, und diefer entfloh 

mit feiner Gemahlin, mit feinen Kindern und mit Sigbritte (diefe in 

eine Kifte gepackt) am 20. April 1523 aus feinem Reiche und gründete 

einen Seeräuberftaat auf Gothland, von wo aus er dann, wieder mit 

Hülfe der Hanfe und namentlich Lübecks, feine Reiche wieder zu er- 

obern trachtete. Friedrich und Guftav aber führten fofort beide in ihren 

Staaten die evangelifche Lehre ein. 

König Friedrich 1. ftarb im J. 1538, fein Sohn Chriftian ger 

langte erft nad) langem und biutigem Striege, nach der fogenannten 

Grafenfehde, in welcher Kübel durch feine beiden kühnen Demagogen, 

Mejer und Wullenwever, noch einmal den nordifchen Reichen Könige 

geben wollte, auf den väterlichen Thron. Er ließ ſchon im Fahr 1542 

feinen Sohn Friedrich zu feinem Nachfolger erwählen und ftarb im J. 

1559 während des Tivländifch-ruffifchen Krieges. Friedrich's jüngerer 

Bruder aber war jener Magnus, der berufen war, eine Rolle in dem 

ſich auflöfenden livländifhen Staat zu fpielen. Friedrich IL. entzog 

der Hanfe und Hamentlich den wendifchen Städten im 3. 1560 einen 

Theil ihrer Handelsprivilegien in Dänemark; in Bergen aber, wo 

eined der Hauptlagerhäufer der Hanfa fich befand, wurden berfelben, 

wegen allerdings großer Misbräuche und Unredlichkeiten im Handel 

(Geijer I. 244.), faft alle ihre Vorrechte genommen. Je mehr der 

Städtebund fanf, defto mehr griff er, um ſich noch zu halten und zu 

retten, zu fehlechten Mitteln, und um fo mehr wieder fanf durch diefe 

fehlechten Mittel feine Macht und fein Unfehen. Auch in England, in 

Holland, in Portugal wurde der Handel der Hanfeftädte mehr und 

mehr befchränft,, von dem der andern Nationen überflägelt. Die liv⸗ 

ländifchen Städte verfolgten jetzt meift ſchon gefonderte Intereſſen 

und ftrebten nach andern Zielen, als die deutfchen Hanfeftädte: das 

Band zwifchen diefen und jenen hatte fich fchon fehr gelodert, als es 

durch den Untergang des Tivländifchen Staats völlig aufgelöft wurde. 

In Polen endlich ftarb Sigismund der Alte, mie die Geſchichte 

ihn nennt, nach einer langen und glänzenden Regierung im J. 1548. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 27 
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Er hatte Preußen mit Polen vereinigt und glüdliche Kriege mit Ruß⸗ 

fand geführt, er hatte auch die erfte Bildung und feinere Sitte in 

feinem Lande gepflanzt und gepflegt. Schon im %. 1529 hatte er 

feinen damals erft elfjährigen Sohn zum Großfürften von Lithauen 

erwählen und im J. 1530 als König von Polen krönen faflen; im 

J. 1548 wurde Sigismund Auguft allgemein ald König und Groß- 

fürft anerfannt. Unter diefem legten der Jagellonen, einem geift- und 

kraftvollen, dabei aber eitlen und verfchiwenderifchen Fürften , erhielt 

der Staat fi noch in hoher Blüthe, und diefem Könige fiel auch, 

wie wir fehen werden, der größte Theil des Iivländifchen Raubes zu. 

Nachdem wir fo die Fürften fennen gelernt, welche in dem Schluß- 

aft des Livländifhen Dramas eine Rolle gefpielt, werden wir im 

nädhiten Kapitel zur Darftellung dieſes Schlußaftes felbit übergehen. 

Zuvor wollen wir aber noch die aftenmäßige Darftellung eines Rechts⸗ 

falls Hier einfchalten, welcher über die Bildungszuflände, über die 

Sitten und namentlich über die Rechtöpflege.im damaligen Livland 

ein helleres Licht verbreiten wird, ald alle deklamatoriſche Beredtfam- 

feit es jemals fönnte. Die beregten Alten find der Brieflade des 

Gutes Sad in Efthland entnommen und von Yulius Pauder im 

Archiv VI. 153. in hochdeutfcher Bearbeitung mitgetheilt worden. 

Im Frühlinge 1542 verfchied der Befiber des Gutes Poll in 

MWierland, der betagte Junker Hand Meckes nach ſchmerzhaftem Kran- 

Tenlager, und fein Sohn, der erft feit wenig Jahren vermählte junge 

Johann Medes verfiel gleichzeitig in eine ſchwere Krankheit, die ihm 

den Tod drohte. Der Bater hatte auf dem Sterbebette behauptet, 

daß er feine Krankheit einzig und allein feiner Schwiegertochter zu 

danken habe und hatte den Sohn vor feiner jungen Gemahlin Anna 

Szöge ernftlich gewarnt. Diefer, ſchwer franf, erklärte dann auch 

feinen Freunden und Nachbarn, daß feine Hausfrau Anna Szöge die 

Urſache feines Todes fei, dag er von ihr Gift erhalten. Die befchul- 

digte Frau war zu ihrem Bruder Johann Szöge auf Huliell ent- 

flohen; fie fcheint die ſchwere That felbft nicht geleugnet zu haben, 
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hatte zugleich aber zwei alte Weiber genannt, welche ihr bei Der- 

übung des Verbrechens hülfreiche Hand geleiftet Haben follten. Diefe 

zwei Weiber wurden auf Befehl des Vogts von Wefenberg verhaftet, 

ihnen der Proceß gemacht. Bor dem Mannrichter Wolmar Wrangel 

zu Addinal und zwei Beifigern wurde ein ſummariſches Verhör der 

beiden Frauen, vermuthlich mit dem gehörigen Nachdruck, vorgenom- 

men. Die zuerft verhörte Anna fagte aus: Ihre Herrin habe Wohl- 

gefallen an einem jungen Cavalier, Jürgen Maydel, gefunden, und 

habe durch fie, die Deponentin, bei der alten Margarethe, die im Auf 

der Zauberei und geheimer Künfte geftanden, anfragen laffen, ob fie 

den Jürgen Maydel „zur Ehe kriegen“ werde oder nit. Margarethe 

habe eine Nadel durch eine Brodkugel geſteckt, diefe in einem Siebe 

berumlaufen laffen und darauf erflärt: Die Herrin werde den Maydel 

befommen und Johann Meckes werde fterben. Auf diefe ermünfchte 

Nachricht habe die Herrin der Margarethe einige Gefchenke gefchidt und 
babe fie zu fich in den Hof fommen laffen , wo fie die ganze Nacht mit 

ihr allein in einer Kammer zugebracht und ihr fo viel Branntwein zu 

trinken gegeben, dag fie diefelbe, mit Kleidern zugededt, in einem 

Hofesfchlitten habe nach Haufe ſchicken müſſen. Als bald darauf die 

Margarethe aus dem Dorfe, mo fie gewohnt hatte, verjagt worden, 

habe die Herrin fie durch den Biehhüter Laur wieder zu fich kommen 

lafjen und habe fie mit Brod, Sped uw. dergl. befchentt. 

Die Audfage der Anna wurde durch die Zeugniffe des Laur, 

eined Kellermädchend Grete, endlich durch das Geftändniß der alten 

Margarethe ſelbſt in allen weſentlichen Stüden beftätigt. Die alte 

Zauberin geftand nämlich ohne Zaudern, daß fie dreimal Salz be- 

ſprochen und vergiftet und ſolches der Gutöherrin durch das Weib 

Anna zugefendet habe, mit der Anweifung, ed dem Johann Meckes 

unter die Füße zu freuen‘). Als die Margarethe von zwei Bauern 

1) Anna Medes Hatte der Margarethe auch ein Stüd Golbdraht von Mayr 
del's Hemde geſchickt. Das Gold follte bezaubert und dadurch Maydel's Liebe bes 
feuert werden. 

27* 



420 | Achtundzwanzigſtes Kapitel. 

zum Gericht abgeholt wurde, da hatte fie ihren Freunden und Ver⸗ 

wandten zugerufen: fie follten nur den Schlüfjel zu ihrem Kaſten 

nehmen, denn fie werde nicht wiederkehren, fondern verbrannt werden, 

weil fie den Johann Meckes vergiftet. Als darauf der Zehntner Tho- 

mad fie unterwegs gefragt: Wie fie das Habe bewirken wollen, daß 

Fürgen Maydel ihr Junker werden und ihre Herrin heirathen follte? — 

da hatte fie geantwortet: Wie die Herrin folches befohlen; und als 

der Zehntner weiter gefragt: Wo follte denn unfer Junker bleiben? — 

da hatte fie entgegnet: Wo die Andern alle geblieben! — 

Das Berhör, dad am 28. und 29. Mai begonnen hatte, wurde 

am 2. Juni in Gegenwart Pieler vom Adel fortgefegt. Weber die 

Natur ded Giftes, das die Margarethe dem von der Herrin gefchidten 

Salze beigemifcht, konnte man nichts Beſtimmtes erfahren, fie hatte 

aber ausdrüdlich die Anmeifung ertheilt: das Salz dem alten Meckes 

unter die Füße zu freuen. Die Frage: ob davon der Tod hätte er 
folgen müffen, bejahte fie. Ebenfo geſtand fie, daß fie das zu drei 

Malen ihr zugefandte Salz für den Johann Meckes vergiftet habe, 
doch wiſſe fie nicht, ob die rau es ihm etwa mit dem Eſſen und Trin⸗ 

fen in den Leib eingegeben habe. Weber die Wirkung des eingenom- 

menen Salzed befragt, fagte die Alte: Es entftünden Kröten und 

Mürmer daraus. Und richtig bezeugte auch ein Kammermädchen des 

Haufes, daß der Johann Meckes in Gegenwart feiner Schweiter 
Knigge beim Aufhuften einen Wurm von fich gegeben, eines Finger- 

glieded lang wie eine Made. Empfangen hatte die Margarethe als 

Lohn ein Hemd und zwei Schillinge, ein wollenes Kleid war ihr noch 

verfprochen worden. Zuleht eindringlich zur Wahrheit ermahnt, blieb 

fie in Allem bei ihrer Ausfage und ſchloß damit: fie hoffe, daß ihre 

Seele zu Gott fommen, die der Frau von Medes aber zum Teufel 

fahren werde. Damit glaubte der Richter genug zu willen. Bon einer 

Unterfuchung des Leichnamd oder des vorgefundenen Salzes, von 

einem Verhör der Hauptfchuldigen ift feine Rede; die beiden Weiber, 

die Zauberin Margarethe und die Bötin Anna wurden nach Mofes 
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B. 2. K. 22.2. 18: Die Zauberinnen ſollſt Du nicht leben laffen ! 
zum Tode verurtheilt und durch den Nachrichter dem Scheiterhaufen 

übergeben. 

Sonderbarer Weife wurden jet mehrere zur Freundfchaft der Meckes 

gehörige Edelleute, die beim Tode und bei der Krankheit der beiden 

Meckes und bei den Geftändniflen der beiden verbrannten Weiber ge- 

genwärtig gewefen, vom Manngericht verbört, und wiederholten alle 

die Ausfagen der beiden DVergifteten und der verhörten Zeugen und 

alle Geftändniffe der beiden Weiber. Vermuthlich durften nur Edel⸗ 

leute ald Zeugen gegen die Edelfrau auftreten. In der Anklage des 

alten Meckes gegen feine Schwiegertochter war unter Anderm auch 

vorgefommen, daß er einmal Salz unter feinen Füßen gefunden und 

daß er diefed Salz habe verbrennen laſſen. Es ift nicht unmwahrfchein- 

ih, daß Margarethe das Salz ausdrücklich nur zum Streuen unter 

die Füße beſtimmt, daß fie es aber der Herrin auch zu beliebigem an. 
derm Gebrauch überlaffen hatte. Als ed unter den Füßen feine Wir- 

tung that, gab Anna Meckes ed dem Mann und Schwiegervater in 

Speifen ein. Auch die Ausfage ded Kammermädchend von dem Wurm 

wurde wiederholt, Johann Medes hatte jept aber zwei Würmer, jeden 

zwei Fingerglieder lang und eine Kröte aufhuftend ausgeworfen. Die 

jweifelhafte Schuld der beiden gerichteten Weiber wird dadurch ganz 

unficher, daß fich plöplich noch zwei andere Mitichuldige fanden. 

Klaus Meckes nämlich, ein Vetter ded Johann, ließ auf feinem Gute 

von fünf Edelleuten aus der Freundſchaft der Meckes einen Müller 

Nano und eine Zauberin Elfe vernehmen, und diefe Beiden erzählten 

mit größter Offenberzigfeit und Geſchwaͤtzigkeit ganz dieſelbe Gefchichte, 
wie Anna und Margarethe erzählt hatten; nur geftanden fie die Ab» 

ficht der Vergiftung viel beftimmter und unummwundener zu und hatten 

auch viel beilern Lohn empfangen: für jede Salzvergiftung zehn bis 

elf Schillinge und auch noch Schaffleiſch, deutfched Brod, Schinken 

u. f. w. Nano und Elfe wurden vom Mannrichter gar nicht verhört, 

fondern nur die fünf Edelleute, die von jenen Beiden, Gott weiß dur 
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welche Mittel, die Geftändniffe erhalten Hatten. Auch dieſe beiden 

Mitſchuldigen der Anna Meckes wurden ſofort zum Scheiterhaufen 

verurtheilt, und mit ihnen oder mit Margarethe und Anna zugleich 

auch der Viehhüter Laur, denn die Akten ſprechen aucdricuiqh von 

hingerichteten Frauen und Männern. 

Am 25. Juli erfolgte endlich auch das Todeburtheil gegen die 

Hauptſchuldige. Auf Fürbitte ihres Bruders Johann Szöge und feiner 

Freundfchaft, und auf Fürbitte der ehrbaren Frauen und Sungfrauen 

der Schwarzhäupter zu Wefenberg') (ohne Zweifel eine ähnliche Sauf⸗ 

tompanie wie jene in Doblen) wurde aber dad Zodesurtheil gegen 

Anna Meckes in bloße. Berbannung aus den Provinzen Harrien und 

Mierland verwandelt, unter Androhung der Todeöftrafe, wenn fie 

binnen vier Wochen das Land nicht verlaffen hätte. Aber auch diefe 

Strafe ſchien ihr noch zu hart; fie wollte den Schauplag ihrer Gräuel⸗ 

thaten, wo fech oder fieben Menfchen durch fie einen qualvollen Tod 

erlitten, nicht verlaffen, fondern blieb ruhig auf Huliell bei ihrem 

Bruder oder vielleicht bei ihrem Freunde Maydel. Das litt bie 

Freundſchaft der Meckes nicht, die Berbrecherin wurde im 3. 1544 
von neuem verklagt, und ed erfolgten neue Berhandlungen vor dem 

Manntage in Reval. Hier trat Johann Szöge ald Vertheidiger der 

Schweſter auf und behauptete, daß dad Gericht in Reval in der Sache 

nicht competent fei: da das Urtheil in Wierland gefprochen, fo müſſe 

auch dort die weitere Verhandlung ftattfinden. Max Poll, aus der 

Freundfchaft der Szöge, trat mit der Drohung hervor: wenn man fo 

firenge gegen die Anna Medes fein wolle, fo werde er den bewußten 

Tall des Jakob Löwenwolde auch zur öffentlichen Anzeige bringen, 

worüber die Freundfchaft der Meckes in lauten Hohn und in Drohun- 

gen ausbrach?). Die weitere Derhandlung wurde nach Wierland ver- 

1) Wefenberg war wegen Rohheit der dort herrfchenden Sitten in ganz Livfand 
berüchtigt. 

2) Diefer Kampf der Familie gegen die Familie ift ald Spur der frühern Blut⸗ 
rache ſehr intereffant. 

% 



Ein Unterſuchungsproceß. | 423 

legt. Hier vertheidigte Johann Szöge noch einmal feine Schwefter und 

ftellte namentlich die Anficht auf, daB die Zeugniffe von Leibeigenen, 

wie die hingerichteten Männer und Frauen geweſen, gegen eina Edel- 

frau nicht beweifen könnten, und drang auf Freifprehung. Diesmal 

aber erfolgte Doch von neuem ein Todesurtheil. Mit Eröffnung defe 

felben fchließt der ganze Prozeß und dem Lefer fteht nunmehr (nach 

Pauder) die Wahl frei, ob er annehmen will, daß die Berurtheilte 
1) als Zauberin verbrannt, oder 

2) als Giftmifcherin mit dem Schwerte gerichtet, oder 

3) als Batermörderin aufs Rad geflochten, oder 

4) ald Gattenmörderin auch mit glühenden Eifen gezwidt, ober 

endlich (dies fügen wir hinzu) 

5) ald- Frau von Medes, geb. von Szöge — garnicht geftraft 

worden. 

Daß diefer legte Fall der wahrfcheinlichfte ift, wird gewiß Jeder 

zugeitehen, der da bedenkt, dap Anna Medes fich auf freiem Fuße bes 

fand, und daß fie alfo jept, fobatd fie erfuhr, das Mefjer gehe ihr num 

wirklih an den Hals, nur die früher verfchmähte Luftreife nach Dor- 

.“pat oder Narwa zu. machen brauchte, um fich jeder Strafe zu entziehen. 

Auch hätte fich wohl, wäre die Edeldame wirklich hingerichtet worden, 

irgend eine Nachricht, irgend eine Sage davon erhalten; eö findet ſich 

aber feine Spur der Art. Wenn man diefen Eriminalproceß durchge 

lefen, fann man den Gedanken nicht ganz zurückweiſen, daß es viele 

leicht doch beffer gewefen wäre, wenn bie Fehme in Livland fefteren 

Fuß gefaßt hätte, und wenn der Richter des heimlichen Gerichts über 

Anna Medes, wie über die fehöne Zeitgenoffin derfelben, Adelheid 

von Weidlingen, fein Wehe! Wehe! Wehe! gerufen und fie durch 
Strang und Dolch vom Angeficht ded Himmels hätte vertilgen laffen. 
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1554— 1557. 

Salomon Henning und Franz Nyenftädt. Drei politifche Gedichte. Livland und Iwan II. 
Waſſiljewitſch. Der Glaubenszins. Treuloſigkeit der Livländer. Der Erzbiſchof er- 
nennt den Prinzen Chriſtoph von Meklenburg zum Coadjutor. Gotthard Kettler. Wil⸗ 
helm Fürſtenberg, Galen's Coadjutor. Der Drdensmarfhall von Münſter. Unkriege⸗ 
riſche Zuſtände In Livland. Der Erzbiſchof und fein Coadjutor gefangen genommen. 
Krieg mit Polen und Friede zu Poewol. Cine Tivländifhe Gefandtfhaft bei Iwan. 
Einfall der Ruſſen in Livland unter Schig Aley. Neue Unterhandlungen mit Iwan. 
Die Ruflen erobern Rarwa. Weſenberg und viele livländiſche Schlöffer werden vom 
Drden aufgegeben. Elender Beginn des Krieges. Kettler Goadjutor. Belagerung und 
Uebergabe Dorpats. Nächſte Folgen der Uebergabe. Der Bifhof nach Rußland abge⸗ 
führt. Das Bistum Dorpat Loft fi auf. 

Als im J. 1554 der innere Friede in Livland für längere Zeit 

wieder hergeftellt fhien, da waren in den Boden des unglüdlihen ° 

Landes ſchon wieder ziwei Keime eingefenft, aus deren einem fich ein 

neuer Bürgerkrieg, aus dem andern aber cin verheerender und zerſtö⸗ 

tender Krieg mit dem gewaltigften und graufamften der Nachbarn ent« 

wideln follte. Diefe Keime des Verderbens, welche den innerlich 

fhon lange in Auflöfung begriffenen Staat nun auch der äußeren 

Zerilörung und Zerfeßung entgegen führten, wollen wir jet in ihrer 

erften Entwidelung und in ihrem Wachsthum betrachten, wir werden 

dann das Berderben felbft um fo natürlicher und nothwendiger finden. 

Es fließen und für diefe lebten Jahre des Tivländifchen Staats 

noch mehrere neue Quellen zu, von denen wir die wichtigiten gleichzei- 

tigen ſchon hier nennen und charakterifiren wollen, damit wir fpäfer 

unfere Erzählung dadurch nicht weiter zu unterbrechen haben. Den 

erſten Platz verdient hier unftreitig: Salomon Henning, Liefländifche, 
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Churländifche Chronik, neu abgedruckt und mit vortrefflichen Anmer⸗ 

tungen von Theodor Kallmeyer verfehen, in Script. rer. liv. I. 

S. 197. Henning war in Weimar geboren, war mit Gotthard Kette 

fer im J. 1553 nah Livland gefommen und bat von diefem Zeit- 

yunft an ald Freund und als Geheimer Rath des fpäteren Ordens⸗ 

meifterd und Herzogd eine hervorragende und glänzende Rolle in der 

Geſchichte der Oftfeeländer gefpielt. Bei vielen wichtigen Gefandt- 

haften betheiligt und in viele Geheimniffe der benachbarten Cabi⸗ 

nette eingeweiht, erzählt er die Gefchichte feiner Tage, wenn auch mit 

einer gewiſſen Vorliebe für feinen Herm und Freund, doch mit voll- 

kommener Redlichkeit und Unparteilichkeit, ſtimmt auch in allen wich⸗ 

tigften Momenten mit Ruffow und Grefenthal überein. Er flarb im 

Sahre 1589, zwei Jahre nach feinem geliebten Herrn, auf feinem 

Erbgute Wahnen in Kurland, wo er die Gefchichte feiner Tage nie- 

dergefihrieben hat. In der von ihm felbft gegründeten, im J. 1660 

umgebauten Kirche dieſes Gutes findet fich gegenwärtig noch fein 

Leichenſtein. | 

Neben Henning verdient noch Nyenftädt'3 Chronik einer befon- 
deren Erwähnung; fie ift mit einer Vorrede und Noten von ©. Tiele- 

mann abgedrudt in Mon. Liv. ant. II. Nyenftädt war im J. 1540 in 

der Grafichaft Hoya in Weftphalen geboren, fam im 3. 1554 nad) 

Dorpat um da die Handlung zu lernen, erwarb fich dort ald Kaufmann 

ein großed Vermögen, zog im Jahr 1571 nad) Riga, wurde hier um 
1585 Bürgermeifter und hat feitdem bis 1605 eine fehr wichtige 

Rolle in der Gefchichte diefer Stadt gefpielt. Er farb im J. 1622. 

Seine Chronik ift im Allgemeinen äußerft dürftig und unkritiſch; nur 

die Gefchichte der Zeit, die er felbft Durchlebt und mitangefehen, hat 

er ausführlich und mit redlihem Willen erzählt. 

Cine Gefchichtsquelle ganz anderer Art bilden drei politifche Ge- 

dichte aus der zweiten Hälfte des fechzehnten Jahrhundert, welche im 

Archiv IT. 148. abgedrudt und von Eduard Papft mit Noten und 

Anmerkungen verfehen find. Das erfte ift das Lied eines Landsknechto 
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aus dem %. 1558, der die Dinge, die um ihn her vorgingen, mit ger 

funden Sinnen betrachtet, und fie fo, wie fie ihm erfchienen, unge- 

fünftelt niedergefchrieben hat. Wir wollen zur Charalteriſtik des 

Mannes ein paar Berfe in neudeutfcher Ueberſetzung mittheilen: 
B.1. Der Hochmuth, der thut nimmer gut, 

Gott kann keine Hoffarth leiden ; 
Gr ſchweigt eine Weil’ und fieht wohl zu 
Borgt auch wohl auf die Kreiden; 
Doch wenn die Hoffarth hochher reit', 

Und Gott erſieht die Stund' und Zeit, 

Muß fie herunter fallen 
Mit Schallen. 

V. 7. Im Felde zu liegen, mit Ruſſen zu kriegen, 
Das haben fie (die Ordendritter) ganz vergeſſen, 
Thun fi) und das ganze Land betrügen 
Mit ihrem großen Vermeſſen, 
Die Schwerter hängen fie an die Wand, 
Die Happlannen nehmen fie in die Hand, 
Thun ritterlich damit fechten, 

Sa fehten. 

V. 8. Und wer wohl faufen und prablen kann 
Nur immer toller und breifter, 

Ihres Ordens Oberfter muß er fein, 

Sie nennen ihn ihren Meifter. 

Sie fehen vor Anden ihn oben an. — 
Pop blig! Herr Bruder, das ift der Mann, 

Der die Ruffen wird verjagen 
Und erſchlagen. 

B. 26. Wer und dies Liedlein hat erdacht? 
Das bat ein froher Landsknecht gemacht; 
Er Hat ed neu gefungen. 
Er fingt es auch frifch zu jeder Zeit 
Und harrt eines Herrn , der ihm gibt Befcheid, 

Geld und Befcheid. 

Das zweite der politifhen Gedichte?) ift im $. 1565 in Mos⸗ 

fau von einem livländifchen Edelmann Hand von Taube verfaßt, der 

1) Bir haben, wo wir Stellen aus biefen politifhen Gedichten angezogen, 
ohne im Mindeften ihren Sinn zu verändern, in Reim und Rhythmus ein wenig nach. 
geholfen. Dem Lefer wird dad angenehm fein und die Gelehrten werden und deshalb 
Hoffentlich Teinen Borwurf machen. 
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im Erjftift anfäffigegewefen war und ald Eingeborner des Landes den 

tiefften Haß gegen die Sremdherrfchaft des Ordens empfand. Er war 

felbft, wie wir fpäter hören werden, ein durchaus unzuverläffiger 

Mann, verdient alfo nur da hiftorifchen Glauben, wo feine Berichte 

durch alaubwürdigere Zeugniffe unterftügt werden. Es enthält aber 

fein Tanges Gedicht eine Stelle, welche und gleichfam ald der Schlüfe 

fel zum Berftändniß der Schlußfeenen des untergehenden Staated er 

fheint, und die wir darum bierherfeen wollen. Sie lautet Vers 

255 bis 268 fo: 

Das Geld ging heimlich in großen Zahlen 
Zu Land und zu Waffer nad Weftphalen, 
Da fand ed guten Play und Ruh. 
Dort richteten unfere Herrn ſich zu 

Gar ſchöne Häufer, wohl abgeftedt, 
Mit guten Ziegeln alle bededt. 

Die vorher, von Stroh und Leim, nicht fefter 
Geweſen waren ald Schwalbennefter, 
Die wurden nunmehr in kurzer Zeit 
Ganz berrlich gebauet, Tang und breit; 
Sie mußten wie Königähäufer prangen; — 
Darüber ifl Livland zu Grunde gegangen. 
Weftphalen aber ift reich erbaut; — 
Wir hatten dem Priefter zu Babel getraut. 

Wir wien, was Zodofus v. d. Rede gethan, wie er fein Bisthum 
Dorpat zu Gelde gemacht hatte. Daſſelbe thaten, foweit fie es konn⸗ 

ten, alle Bifchöfe des Landes, daffelbe alle Gebietiger des Ordens, 

lauter geborene Weftphalen. Sobald fie merkten, ed gehe nun mit 

dem Staate zu Ende, da fuchte Jeder noch eine möglichft große Summe 

Geldes zufammen zu raffen und dann fidh felbft und das Geld nach 

Weftphalen in Sicherheit zu bringen. Es waren alfo nicht, wie man 

wohl gefagt hat, Tauter Feige, fondern ed waren lauter Fremde, 

die für das Land fein Intereſſe hatten, und fich in der Heimath mit 

dem geraubten Gelde eine angenehme Epiftenz verfchaffen wollten. 

Der Berlauf der Ereigniffe wird Taube's Wort volllommen beftätigen. 

Die beiden genannten Gedichte enthalten über die handelnden Perſo⸗ 
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nen manche Einzelnheiten, die man ſonſt nirgends findet und die 

darum einen gemiffen Werth haben. 

Das dritte der Gedichte ift vom J. 1571 und ift ein Spottge⸗ 

dicht auf die beiden Männer Taube und Krufe. Es ift in eine ge 

wiffe zu jener Zeit beliebte Kunftform gebracht, indem Poftreiter und 

Pasquillus fih mit einander unterhalten und Erfterer über die Thaten 

und „Praktiken“ der beiden abtrünnigen Männer berichtet. ‘Der Stoff 

diefed Gedichts liegt aber ſchon größtentheild jenfeitd der Grenze, 

welche wir und ald Ziel unſeres Werfed abgeftedt, wir werden daſ⸗ 

felbe alfo nur wenig benugen können. Wo wir diefen drei Gedichten 

Stellen entnehmen, werden wir fie unter den Namen: Landstnecht, 

Taube, und Poſtreiter anführen '). 

Wir haben oben erzählt, daß der Zaar Iwan Waffiljewitfch we- 

gen der Angelegenheit des Hans Schlitte auf die Livländer fehr er» 

zürnt war. Seitdem waren von Seite der Livländer noch manche 
empfindliche Nadelftiche hinzugekommen, welche den jähzornigen und 

eigenmilligen Dann auf's Höchfte erbitterten. Im J. 1548 war die 

ruffifhe Nikolailiche in Dorpat für einige Zeit gefchloffen worden ; 

die Klagen der Ruſſen über den verhinderten Durchzug der angewor⸗ 

benen Deutfchen blieb unberüdjichtigt; ein freier Verkehr zwifchen 

Ruſſen und Deutfchen (Gaft mit Gaft) war und blieb in Livland 

verboten; ein unmittelbarer Handel der Hanfe .mit Rußland wurde 

gehindert oder doch möglichit erfchwert ; ein gewiſſer Hand Vegeſack 

wurde wegen heimlichen Handeld mit Rußland (Gadebufch II. 143.) 

- am 18. Auguft 1550 in Dorpat hingerichtet u.f. w. Die Lage wurde 

fehr drohend und Rede befihloß im Jahre 1550 eine Gefandtfhaft 

an Iwan wegen Verlängerung des Triedend abzufchiden ; fie mußte 

in Pledfau (Inder 3542.) umkehren. Rede wendete fih duch einen 

Gefandten Philipp von Brüggen, "der Bifchof von Dorpat durch ſei⸗ 

1) Das Bruchſtück eines vierten Liedes (Archiv IH. 218.) ift feiner Form und 
feinem Inhalte nach ganz unbedeutend. Andere Quellen, die nicht diefer Zeit und 

dem Lande angehören, werden gelegentlich angezogen werden. 
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nen Kanzler Kaspar v. Holzſchuher an den deutfchen Kaifer, natür- 

lich ohne allen Erfolg. Im J. 1553 ſchickte Galen wieder eine Ge⸗ 

fandtfchaft nach Moskau, und dieſer wurden nun von Seite der Ruffen 

ganz neue und unerwartete Forderungen entgegen gehalten. Sie ver- 

langten nämlich nach dem für uns verloren gegangenen Friedensver⸗ 

trage von 1503 oder vielleicht aus jener Zeit her, da Meinhard nach 

Livland gekommen, einen fogenannten Glaubenszins vom Bis— 

thum Dorpat. Ob etwas der Art jemald von Seiten der Livländer 

zugeitanden gewefen, ift faum mehr zu ermitteln, ſcheint und auch 

ganz gleichgültig: fo viel fteht feſt, daß feit Menfchengedenten 

fein ſolcher Glaubenszins war entrichtet oder auch nur von den Ruf- 

fen gefordert worden. Jetzt aber forderten fie ihn, — und die Ge- 

fandten mußten nachgeben. Es wurde ein Friede auf fünfzehn 

Fahre gefchloffen unter der Hauptbedingung eines jährlichen Zinſes 

von einer Mark von jedem Einwohner des dörptfchen Gebiet? und 

einer binnen drei Jahren zu entrichtenden Nachzahlung für die verflof- 

fenen fünfzig Jahre. Das Friedenddofument vom 15. Juni 1554 

Aabgedr. in Mon. Liv. ant. V. 508.) beginnt mit den Worten: „Nach 

Gottes Willen und nad) des großen Herrn Befehl Swan von 

Sotted Gnaden Kaifer der Reußen u. f. w. hat Heinrich von Galen, 

Meifter des Deutfchen Ordens, und der Bifchof Hermann von Dorpat 

und hat ganz Livland feine Boten geſchickt zu dem großen Herrn 

Iwan u. |. w.“ Diefer Anfang ded Dofumentd fcheint und noch 

wichtiger als fein Inhalt, der übrigens auch hart genug war; denn 

der Ordensmeifter mußte neben dem Glaubendzind verfprechen, die 

ruſſiſchen Kirchen in Livland wiederherftellen zu laſſen, den Handel 

der Rufen mit den Deutfchen nicht zu ſtören, mit den Polen fein - 

Bündniß zu fehliegen u. |. w. Am 9. April 1555 beſchwor der Or⸗ 

dendmeifter auf einem Herrentage zu Wenden diefen Frieden in Ge- 

genwart eines rufjifchen Geſandten; und diefer, der und Terpigorrew 

genannt wird, fcheint fih unmittelbar aus Wenden nad) Dorpat ver- 

fügt zu haben. Hier überreichte ex dem Biſchof im Mooshaufe als 
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fumbolifches Geſchenk ein Jägerneg nebft zwei ruffiihen Windhunden 

und verlangte eine Urkunde über den zu leiftenden Glaubenszins. Jetzt 

war, vie Ruffow fagt, auter Rath theuer. Der Bifhof berief die 

Stiftd- und die Stadträthe zu einer Befprehung. Hermann jelbft 

mit feinen Räthen und feinem Kanzler war der Meinung: man folle 

den Tribut bewilligen. Der Bürgermeifter von Dorpat, Johann 

Henk, aber ſprach: dies wäre feines Bedünkens nicht wohlgerathen, 

denn was man gelobe und verfiegele, das müfle man auch halten. 

Darauf aber antwortete der Kanzler Holzfchuher: „Herr Bürgermeis 

fter, Sie mögen Sich auf Flachs und Bockshäute recht wohl verftehen, 

von diefen Dingen verftehen Sie nichts. Wir wollen dem Rufen den 

Tribut verfiegeln und halten ihm fo viel wie ein ſchwarz Härlein. Er 
ift ein Bauer und verfteht dad nicht. Beim faiferlihen Kammerge⸗ 

richt gewinnen wir ed ihm wieder ab.” Darauf wurde dann der Tri⸗ 

but: eine Markt Rigifch von jedem Einwohner, verfchrieben und bee 

fiegelt'). 

Al der verfiegelte Brief dem Secretair des rufjifhen Gefandten 

überreicht wurde und diefer ihn in die Tafche fteden wollte, nahm 

Terpigorrew ihn felbit aus deilen Hand und ſprach: „Nicht alfo! Du 

verjtehft damit nicht umzugehen. Das ift ein Fein Kindlein?), wel- 

ches man wohl pflegen, mit Weißbrod und füßer Milch aufziehen foll. 

Wenn es älter wird, wird ed auch fprechen.“ Und darauf zum Bür- 

germeifter Borftelmann gewendet: „Die Dörptfchen follen auch Geld 

berbeifchaffen,, denn menn das Kind älter wird, fo wird es Geld be- 

dürfen und folches auch fordern.” Diefe Worte, ald fie allgemein be- 

fannt wurden, machten den Livländern wohl mande- Sorge; Holz 

fhuher aber wiederholte immer: „Dan muß die Sache and Kammer- 

gericht bringen, da wollen wir ſchon Recht behalten.“ Terpigorrew aber 

1) Wir find bei Erzählung diefer Begebenheit befonderd Ruſſow gefolgt, mit 
dem Nyenftädt im Wefentlichen übereinftimmt. Etwas abweichend ift Richter II. 

322, welcher vorzugsweiſe den dörptſchen Rathsprotokollen gefolgt ift. 

2) Nyenftädt macht aus dem Kindlein ein Kalb, das fpäter brüllen wird. 
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berichtete dem Zaaren: man finne in Livfand auf Betrug, und er 

hatte ganz Recht. Galen unterhandelte, während er in Wenden den 

zuffifchen Frieden beſchwor, heimlich mit Guftav von Schweden und 

ſchloß mit demfelben ein Bündnig zu einem Kriege gegen Rußland. 

Als aber Guſtav den Feldzug eröffnete, wagte Galen es nicht, ihn 

offen zu unterftügen. Der Schwede ſchloß nun in tiefiter Erbitterung 

gegen die treulofen Livländer einen nachtheiligen Frieden mit Iwan 

und dieſer wendete feinen ganzen Zorn gegen die Deutfchen und 

nannte fih fhon: Herr von Livland. 

Jetzt, follte man meinen, hätte jeder nur Halbvernänftige in 

Livland die Gefahr der Lage erkennen, jest hätten alle Gemwalthaber, 

wenn fie den Tribut nicht zahlen wollten, mit vereinter Kraft fich zum 

ernften Kampf vorbereiten müffen. Statt defien zahlten die Livfän- 

der nicht, rüfteten fich zu feinem Kampf und — fingen einen neuen 

Bürgerkrieg an. Iwan fah demfelben mit ftiller Freude zu und war⸗ 

tete, bis die reife Frucht ihm mühelos zufallen würde. Wir erinnern 

ung, daß die livländiſchen Landesherren auf einem Landtage zu Wol- 

mar im J. 1546 fich hoch und heilig verſchworen hatten, unter kei⸗ 

nem Borwande und unter feiner Form einen deutfchen Prinzen ins 

Land zu ziehen. Died Hinderte den Erzbifchof Wilhelm nicht im Min- 

deften, feinen und ded König? von Polen Verwandten, den fiebzehn- 

jährigen Herzog Chriſtoph von Meflenburg im J. 1554 zu feinem 

Coadjutor zu ernennen!) und ihn im folgenden Jahr nach Livland 

kommen zu laſſen, wo er ihm einige Schlöfler abtrat und feine Wahl 

beim Domkapitel und beim Stifterath betrieb. Chriftoph erhielt auch 

1) Sobald Galen von der Abſicht Wilhelm's die erfte Nachricht erhielt, fendete 
er (Arndt ©. 216.) feinen Kanzler Chriſtoph Bödeder und den Ordensverwandten 
Johann v. Howen auf einen Reichätag nach Ulm, um dem Erzbiſchof entgegenzu- 
arbeiten. Der Biſchof von Dorpat aber fendete feinen Kanzler Georg v. Holzſchuher 

bireft zu Karl V. nach Brüffel. Als Antwort überbrachte er vom Kaifer drei Briefe, 
an denen die goldene Bulle hing; der Inhalt war unbedeutend. Bon diefem Holz 
ſchuher, einem edlen Franken, werden wir fpäter noch öfter zu fprechen haben. Ziem- 
lich ausführliche Nachrichten über denfelben finden fih bei Gadebuſch IL. 425. 
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die Huldigung des Erzftiftö und foll (Richter II. 311.) am 25. No⸗ 

vember 1555 feinen feierlichen Einzug in Riga gehalten haben. Dar- 

über gerieth der Orden, und diesmal nicht mit Unrecht, in großen 

Zorn, dabei aber auch in fo maaßloſe Wuth, daß er fich gegen den 

treulofen Erzbiſchof Alles glaubte erlauben zu dürfen. Der König 

von Polen, von Wilhelm um Bermittlung angerufen, verwendete fich 

durch eine Gefandtfchaft für Chriſtoph; fie hatte aber gar feinen gün- 

ftigen Erfolg. Galen berief vielmehr einen Landtag nad Wenden, 

verabredete mit den Ständen feindfelige Maaßregeln gegen Wilhelm 

und fendete den Komthur von Dünaburg, Gotthard Kettler, heimlich 
nah Deutfchland, um dort Kriegsknechte anzumerben. 

Da Kettler an diefer .Stelle zum erften Mal handelnd in den 

Oftfeeländern auftritt, fo wollen wir die Jugendgefchichte bed wichti⸗ 

gen, vielleicht wichtigften Mannes in der Gefchichte der Oſtſeeprovin⸗ 

zen gleich hier (nad) Salomon Henning BI. 4.b.) einfchälten. Kett- 

ler, im J. 1517 geboren, gehörte einem angefehenen, tapfern und 

rittermäßigen Gefchlecht in Weftphalen an !), kam ſchon ald Süngling 

von zwanzig Jahren nach Livland und wurde in den Deutfchen Orden 

aufgenommen. Dan erfannte nicht nur unter den Ordendrittern, fon. 

dern im ganzen ande bald feine Begabung und feine höhere Bildung 

fo allgemein an, daß er ſchon als Süngling zu den höhern Stellen 

bed Drdend befördert wurde. Der Landsknecht, der bie andern Kom⸗ 

thure arg mißhandelt, fagt von Kettler: 

Der Dünaburger ift fehr gelehrt. 

Denn er in fremde Länder fährt, 
Läßt er fih: Gnädiger Herr, gern nennen. 

und Taube harafterifirt ihn folgendermaßen: 
Die Ritter waren blind und verlogen. 
Nur Kettler fah mit beiden Augen 
Und hat fie alle weggebiffen, 
Gebiete und Schlöffer an fih geriffen, 
Alfo daß er allein geblieben. 
Die Andern bat der Teufel vertrieben. 

1) Seine Mutter war eine geborene Neffeltode. 
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In Lübed, wo Kettler die Kriegäfnechte für den Orden anwarb, 

machte er die Bekanntfchaft mit Salomon Henning, und es ſchloß ſich 

hier zwifchen beiden Männern ein Freundfchaftsbund, der beide ehrt 

und der Bid zum Tode gedauert bat. Vor feiner Reife nach Deutſch⸗ 

land war Kettler zum Komthur von Dünaburg ernannt worden, bei 

feiner Rückkehr wurde er Komthur von Bellin. Der abgetretene Kom- 

thur diefed Schloffed, Heinrich von Thülen, nahm ſich Kettler’, viel 

leicht ald eines Verwandten, befonderd an und lieferte ihm Alles, 

was er zu feinem Haudbedarf in Dünaburg nöthig hatte. Bald dar- 

auf wurde Kettler auch ald Gefandter nach Polen gefchidt, Tnüpfte 

hier am Hofe und befonderd mit dem Woiwoden von Wilna, dem 

Großmarſchall Nikolaus Radziwil, Verbindungen an und verblieb 

auch fpäter immer in gutem Dernehmen mit Sigiemund Auguft und 

mit Radziwil. 

Sobald der Erzbifhof Wilhelm erfahren hatte, dag Kettler 

Söldner für den Orden in Deutfchland anwerbe, fendete er einen in 

Chiffern gefhriebenen Brief an feinen Bruder, den Herzog von Preu⸗ 

Ben, und bat diefen auch um Kriegsknechte, die zu Wafler nach Dü- 

namünde, Salid und Pernau befördert werden follten. Der Bote, 

der diefen Brief nad) Königsberg überbringen follte, wurde in Kur- 

land niedergeworfen,, der Brief aber „durch emfiges Nachdenken eines 

Secretarius“ entziffert!). Nun war „Feuer in allen Gaffen“. Der 

alte Galen machte mit allen Ständen zufammen Kriegdrüftungen ge⸗ 

gen den Erzbifchof, Tieß die um hohen Sold angeworbenen Kriegs⸗ 

knechte eilig aus Travemünde herüberfommen, und ernannte, da er 

ſelbſt fon bejahrt war, Wilhelm Fürftenberg, den Komthur zu Bellin, 

zu feinem Eoadjutor)?. Diefe Ernennung war ein doppelter Fehler ; 

1) Das Hiffrirte Alphabet findet fih bei Grefenthal S. 118. Der Inhalt des 
chiffrirten Briefes aber ift nicht angegeben. 

2) Die Ernennung eined Coadjutors fcheint öfters eine Art Abdankung oder 
mildere Form von Abfegung geweſen zu fein, denn der alte Meifter tritt in der Regel 
den wichtigften Theil der Gefchäfte oder auch wohl die ganze Regierung an den er» 
nannten Coadjutor ab. 

v. Rutenberg, Deich. d. Oſtſeeprovinzen. II. 28 
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denn Kürftenberg war eineötheild ein jähzomiger, eingebildeter und 

urtheilölofer Mann, und anderntheild war feine Ernennung eine tödt- 

liche Beleidigung für den Ordensmarſchall Kafpar von Münfter, 

Ueber Fürftenberg’d perfönliche Eigenfchaften gibt Henning, freilich 

durch den Mund Münfter'd, fchon einigen Aufſchluß; viel deutlicher 

fprechen der Landsknecht und Taube, am deutlichften Yürftenberg & 

Ihaten. Der Landsknecht fagt von ihm: 

Das war ein tapferer Ritterdmann, 

Er richtete viel Böfed an, 

Er war vom Teufel fo beſeſſen, 
Daß er wollt! Fürften und Könige frefien u. f. w. 

und Taube: 
Er wollte die Stifte all’ unter fich bringen, 
Es follt' ihm aber nicht gelingen. 

Er brachte das gute, edle Land 

In große Noth, — ſich ſelbſt in Schand. 
Denn es war deſſelben Meiſters Anfang 

Des armen Landes Untergang. 

Seit Freitag von Loringhofen's Zeiten war es im Orden immer 

Sitte geweſen, daß jeder Landmeiſter den Ordensmarſchall zu ſeinem 

Coadjutor ernannte. Weil nun aber Galen den Ordensmarſchall 

Münſter überging, ſo trat dieſer im Aerger darüber erſt heimlich und 

bald öffentlich zur Partei des Erzbiſchofs über, ſoll aber zum Beſten 

des Landes fchon damals Kettler ftatt des unfähigen Fürftenberg zum 

Coadjutor vorgefchlagen haben. Der Ordendmarfchall refidirte regel 

mäßig auf Segewold, aber auch die Schlöffer Dünamünde und 

Alcheraden, von befondern Hauskomthuren bewohnt, ftanden unter 

feiner Berwaltung. Als er offen vom Orden abfiel, wollte er mit ge 

fammelten 300 Reitern das äußerſt wichtige Dünamünde, mo die 

Söldner des Erzbifchofd landen ſollten, beſetzen; der Hauskomthur 

Jürgen von Brabed aber verehrte ihm, auf Warnung ded Meifters, 

die Befebung des Schloffes. Eben fo erging es ihm in Afcheraden. 

Da entfloh er zuerft nach Kofenhufen und von da mit Empfehlungen 

von Wilhelm zum Könige von Polen und zum Herzoge von Preußen, 
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die er beide gegen Livland und gegen den Orden foll aufgehept haben. 

Jetzt hieß ed in ganz Lioland, dag Wilhelm und Münfter einen Ans 

flag gemacht hätten, um das ganze Land in die Gewalt des Königs 

von Polen zu bringen. Daß Wilhelm vom Anbeginn feiner Regierung 

immer den Plan gehegt hatte und noch immer hegte, ganz Livland in 

die Gewalt feined Bruderd, ded Herzogd von Preußen und mittel» 

bar unter die Hoheit der Krone Polen zu bringen, ift nach Lage der 

Dinge und dem Gange der Ereigniffe faum zu bezweifeln, es haben 

fich aber fonderbarer Weiſe feine eigentlichen Beweisurkunden für diefe 

hohe Wahrfcheinlichkeit erhalten, und auch über Münfter's Unterhand⸗ 

lungen in Preußen und Polen liegen und wohl Nachrichten, aber feine 

eigentlichen Urkunden vor, Wilhelm's Abficht kann man nicht unbe 

dingt tadeln, denn ed wäre ohne Zweifel ein Glück gewefen, wenn 

Livland, mit Preußen vereinigt, unter die Lehndhoheit Polens ge 

fommen wäre; Wilhelm war aber nie glüdlich in der Wahl der Mit- 

tel, die zu feinen Zwecken führen follten, auch mit dem Plane der Ver⸗ 

einigung der beiden alten Drdendländer ift er traurig gefcheitert. 

In Livland war die ängftlihe Spannung vor einem Angrıff von 

Preußen her aufs Höchfte-gefliegen. Die Grenzen gegen Preußen und 

Polen waren gefchloffen,, aller Briefverkehr war gehemmt, im ganzen 

Lande aber wurden Kriegdrüftungen vorgenommen, alle Strandgegen- 

den mit Wachmannfchaft befeht. Welcher Art dieſe leptere war, das 

wollen wir mit Rufjow’d eigenen Worten berichten. „Bei den des 

Krieges unkundigen Livländern waren weder Anechte noch Rüftungen 

vorhanden. Undeutſche Stalljungen und alte halbtodtgefoffene und 

beweibte Sechsferdingäfnechte, die ihr Lebelang kein Rohr losgeſchoſſen 

hatten, mußten in der Eile heraus. Wenn fie den halbverrofteten 

Harnifch angelegt und den Hut aufgefept hatten, haben fie fich erft 

einen guten Naufch getrunfen und dann auf Tod und Leben Abſchied 

genommen. Die Frauen und Kinder aber haben geheult und geweint, 

ald wenn diefe Kriegäleute nie mehr wiederfommen follten. Als fie 

endlich an den Strand und den Hafen kamen, ift da nicht ein Schiff 
28” 
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und nicht ein Menfch gefunden worden; und ald die Helden einige 

Wochen fill gelegen und viel Biertonnen geleert hatten, find fie glück⸗ 

lich wieder nad Haufe gefommen.” Die einzige Heldenthat, welche 

fie verübt hatten, war die, daß fie einen Gefandten des Erzbifchofs, 

Ehriftoph Taube, als er in Salis ein Schiff beftieg, meuchlings nieder- 

ſchoſſen. 

In den Städten war gleicher Mangel an irgend brauchbarer 

Kriegsmannſchaft. Sogar an Trommelſchlägern, die ſonſt bei den 

Feſten in Livland ſo viel Lärmen gemacht hatten, fehlte es jetzt; und 

wenn ſich einer mit genauer Noth fand, ſo waren unerfahrene Hand⸗ 

werksburſchen noch die beſten Kriegsknechte. Die Leute liefen aus den 

Kirchen und auf den Marktplätzen zuſammen, um die unerhörten mili⸗ 

tairiſchen Schauſpiele mit anzuſehen, und als gar die Kriegsknechte 

aus Deutſchland kamen, „da iſt ein ſolches Aufſehen und Gaffen ge⸗ 

weſen, als wenn ein groß Meerwunder hergekommen wäre, denn 

folcher feltfamen Gäfte war man völlig ungewohnt.” — In fo elen- 

den und unfriegerifchen Zuftänden befand fich dad ganze Land, als 

zwei mächtige Nachbarn fich rüfteten, gegen dafjelbe heranzurüden. 

Der König von Polen hatte zum Erzbifchof einen Gefandten, 

Namens Lanski geſchickt; diefer wollte ohne Paß fich durchſchleichen, 

wurde erfannt und vom Komthur zu Roffitten, Werner Schall von 

Bell, fo arg mishandelt, dag er am dritten Tage an feinen Wunden 

ſtarb. Der Bifchof von Sameiten, der darauf im Auftrage ded Kö⸗ 

nigd nach Riga kam, konnte auch nichts erlangen und kehrte unver- 

richteter Sache zum erzürnten Könige zurüd. Riga kündigte feinem 

verhaßten geiftlichen Herrn förmlich den Gehorfam auf und empfing 

dafür am 8. Juni 1556 von Galen und Fürftenberg die fefte Zufage 

ihres Schutzes „gegen den Fürften Herrn Wilhelm, der ſich nennt Erz⸗ 

bifchof von Riga“. Am 16. Juni fündigten alle Bifchöfe mit dem 

Drdendmeifter dem Erzbiſchof Fehde an. 

Wilhelm konnte fih nur durch auswärtige Hülfe retten: Preußen 

und Polen rüfteten auch Heere, die nach Livland ziehen follten. Die 
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Rüftung ging aber fo langſam von Statten, daß Wilhelm gefangen 
genommen war, ehe nur die Heere audmarfchirt waren. Gleich nach 

Ankündigung der Fehde wurde dad Schloß des rigifhen Domkapitels, 

Eremon, eingenommen und beraubt, am 21. Juni, nad) zweitägiger 

Belagerung wurde Ronneburg berannt und ausgebrannt, das ganze 

Eriftift aber von Ordensſöldnern durchzogen und geplündert, die 

Domherren vom Meifter zum Huldigungseide gezwungen. Am 29. Juni 

erfchien Fürftenberg mit feinen Kriegsknechten und mit den rigifchen 

Fähnlein vor Kofenhufen. Der Sieg war leicht, denn e3 wurde 

eigentlich fein Widerftand geleiftet. Der Coadjutor, Herzog Chriftoph, 

ein hübfcher FJüngling von kaum zwanzig Jahren, ritt gleich ind Lager 

hinaus, ergab fich ald Gefangener und wurde nach Wenden und von 

da nach Treiden gebracht. Am folgenden Tage ergab ſich auch Wil. 

helm und überreichte felbft dem Coadjutor die Schlüffel der Fefte; 
dennoch wurde der fürftliche Greid „mit Unvernunft angefahren und 

zum Theil des Seinigen beraubt”. Er wurde nach Adfel geführt und 

dem Komthur von Marienburg, Philipp Schall von Bell, zur Ver 

pflegung übergeben, wozu die Einfünfte von Smilten und Adſel 

angewiefen wurden. Philipp aber fol (Kelh ©. 218.) das Geld in 

die Tafche geſteckt haben und hat den alten Mann Noth leiden laffen. 
Da jept gerade die Faiferliche Betätigung Fürſtenberg's zum 

Coadjutor ankam, fo begab Galen fich ganz zur Ruhe auf Schloß 

Tamwaft und der fehdefrohe Fürftenberg regierte allein. Wilhelm fo- 

wohl ald der Drden veröffentlichten Rechtfertigungsfchreiben über Al⸗ 

led, was fie gethan. Wir ſetzen auf diefe officiellen Lügen gar feinen 

Werth, übergehen fie darum ganz. Alle benachbarten Mächte fuchten 

fih vermittelnd in die Händel einzumifchen und die habfüchtigen 

Hände dadurch im Spiel zu behalten; Sigismund Auauft aber machte 

die Freilaffung Wilhelm's und die Wiedereinfegung deffelben in fein 

Erzbisthum zur Vorbedingung jeder Unterhandlung. Darauf wollten 

die Livländer nicht eingeben, überfendeten aber (Michter II. 316. und 

Monum. V. 684,) eine von Wilhelm felbft gefchriebene und befiegelte 
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Erklärung, durch welche er fein Erzſtift den Ständen, von denen er es 

empfangen, wieder zurüdgab. Durch welche Thaten der Gewalt diefe 

Erklärung dem gefangenen Erzbifchof abgeswungen worden, erfahren 

wir nicht; der König aber Durchfchaute den ganzen Frevel und ließ 

fih , trog allen möglichen Bermittlern,, auf feine weitern Unterhand⸗ 

lungen ein; zog vielmehr im Sommer 1557 mit einem großen Heer 

von mehr ald 100000 Mann gegen die furländifche Grenze bei Bauske. 

Fürftenberg zeigte unterdeflen noch fehr viel Muth und forderte lächer- 

licher Weife den Adminiftrator des Hochmeiftertbums zu gemeinfchafte 

licher Eroberung Preußens auf. Der Adminiftrator ſchickte eine Ge- 

fandifhaft nad Livland, die aber ſchon von Lübeck wieder gen Mer- 

gentheim zurückkehrte. Noch am 23. Auguft fehrieb Fürftenberg an die 

Revalenfer, daß der König mit den Feinden und mit den faiferlihen 

Geſandten einen Tag in Ekau halten wolle und verlangte Kriegs. 

fnechte, die ihm mit der Poſt zugefchict werden follten. Endlich er- 

ſchien er auch, trogig genug, mit 7000 Deutfchen, einigen taufend 

Bauern und einigen Fähnlein Ausländern bei Bauske. Die 

dänischen Geſandten vermittelten fehr eifrig und machten allerhand 

Triedensvorfchläge. Der König aber rüdte bis Poswol, fieben Meilen 

von Baudfe, vor und überfendete (Galen war im Mai geftorben) dem 

Ordendmeifter Fürftenberg einen bloßen Säbel mit dazu pafjenden 

Worten. Diefe fombolifche Handlung fheint gewirkt zu haben. Fürs 

ftenberg fühlte jet felbft feine ganze Ohnmacht und nahm den vom 

Könige diktirten, vom Gefandten des Kaifers Ferdinand vermittelten 

Frieden an, dem auch der Herzog von Preußen beitrat. Die Friedens» 

urkunde vom 5. September 1557 ift abgedrudt bei Dogiel V.S. 210 fl. 

Durch diefen Frieden wurde der Erzbifchof in alle feine Rechte und 

Befigungen wieder eingefegt, demfelben auch das halbe Hoheitsrecht 

über die Stadt Riga, die eben erft dem Ordendmeifter allein den 

Huldigungdeid geleiftet hatte, wieder übertragen. Der Herzog Chriftoph 

wurde ald Coadjutor anerkannt, ihm die Regierung des Erzſtifts unter 

Zuziehung des Stiftsraths übergeben. Allen von einer Seite zur ans 
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dern Vebergegangenen wurde verziehen. Der Orden follte 60000 Thaler 

Kriegskoſten erlegen, die ihm fpäter erlaffen wurden. Nebenpunfte 

wegen der Grenzen, wegen weggenommener Strufen u. f. w. über 

gehen wir. 

Der Orden mußte, wie Grefenthal fagt, zu Kreuz kriechen. 

Fürſtenberg kam perfönlich ind Lager nach Poswol, mußte Nyenftädt 

©. 42.) mit einem Fußfall Abbitte thun und erhielt die königliche 

Verzeihung. Der Komthur von Rofitten leiftete einen Reinigungseid, 

dag er den Gefandten Lanski nicht mit Abſicht ermordet, fondern daß 

diefer zufällig tödtlich verlegt worden, und mußte dann noch den Brü- 

dern des Ermordeten Genugthuung verfprechen. Der ganze dem Erz 

bifchof abgenommene Raub mußte zurücdgegeben oder der Werth des 

Geraubten erftattet werden‘). Wilhelm hielt mit feinem Coadjutor 

einen prachtvollen Zriumpheinzug in Wolmar und ging dann nad) 

Kiga, wo er den treulofen Unterthanen (Nyenftädt ©. 42.) in edler 

Weiſe verzieh. — Der Orden war ohne Waffenfampf befiegt, die mo- 

ralifche Niederlage eine volllommene. Bei allen Nachbarn des livlän- 

difchen Staat hatte fich biöher noch eine Tradition von dem alten 

Muth der Ritter, befonderd von Plettenberg's Heldenthaten erhal» 

ten, der Orden Hatte von feinem alten Ruhm gezehrt. Sept mit 

einem Mal lag die Schwäche, wir müffen wohl fagen die Erbärmlich» 

feit aller inneren Zuftände des Landes offen vor jedem Blid. Alle 

Nachbarn wußten von jet an, daß der wankende Staat auf eigenen 

Füßen nicht mehr ftehen konnte; jeder der Nachbarn entwarf darum 

gelegentlich einen Plan, wie er einen Theil des Staatd oder wie er 

vielleicht den ganzen Staat an fich reißen konnte. In günftigfter Lage 

befand fich eben Polen, das mit einem großen Heer an der Grenze des 

Landes ſtand, und wirklich ſchloß auch Sigismund Auguft fehon acht 

Zage nach dem Frieden von Poswol am 14. September ein Schutz⸗ 

und Zrugbündniß mit dem Orden. Diefed war natürlich und 

1) Die Inful allein fol einen Werth von 100000 Mark gehabt haben. 
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auch ausdrüdlich gegen Rußland gerichtet und war der erfte bedeu- 

tungsvolle Akt der Befipnahme ded Landes. 

Der Bilchof von Dorpat, welchem vor dem Gefchrei des bewuß⸗ 

ten Kindleins befonderd Angft fein mochte, fendete kurz vor Ablauf 

des dreijährigen Anftands im Februar 1557 eine Gefandifchaft nach 

Moskau. Da fie ohne Geld hinkam, wurde fie (Richter II. 324.) un- 

ter Borwürfen über Bundbrüchigfeit zurückgewieſen; die ruffifchen 

Kaufleute wurden zugleich aus Livland zurüdgerufen und Befehl zur 

Gründung einer Stadt an der Mündung der Naroma gegeben. Im 

Herbfte deffelben Jahres ftanden fchon 40000 Mann Ruſſen unter 

dem Zatarfürften Schig Aley an der Tioländifchen Grenze. Jetzt ſen⸗ 

dete auch Fürſtenberg, der nach dem Frieden von Poswol alles Kriegs⸗ 

volf abgedanft?) und den Antrag zu einem Bündnig mit Guftav von 

Schweden auf einem Landtage zu Wolmar in leichtfinnigfter Verblen⸗ 

dung zurüdgewiefen hatte, eine Gefandtfchaft nach Moskau. Sie bes 

ftand aus den Männern Claus Frank, Melchior Grothufen und Tho- 

mad Hörner, welchen fich in Dorpat auch der Stiftdvogt Elert rufe 

und einige Andere anfchloffen ?). 

Als die Gefandifchaft nach Rußland fam, mar Iwan ſchon feſt 

entſchloſſen, die völlige Erſchöpfung Livlands nach dem Bürgerkriege 

zu benutzen, und ſofort den erſten bewaffneten Angriff auf das un⸗ 

glückliche Land zu machen. Er war dazu auch berechtigt, da eines⸗ 

theild die Livländer den verfprochenen Tribut bisher nicht gezahlt 

Hatten, anderntheild das Schu: und Trutzbündniß des Ordens mit 

1) Rah Bredenbach (Archiv I. S. 174.) fol Iwan fogar erflärt Haben: 
Er werde nicht eher eine Gefandtfchaft aus Livland empfangen, ald bis alle fremde 
Kriegsknechte entlaffen wären. Und fyürftenberg wäre gehorfam gewefen. 

2) Bon diefer Gefandtfchaft fpricht wohl Nyenftädt ©. 43. Tielemann hat 
fie ind 3. 1554 gefegt und fie für identifch mit jener gehalten, von der Ruffow 
Bl. 36 Spricht. Tielemann fcheint durch den Namen Dietrich Kofer....... in Irr⸗ 
thum geführt zu fein, allein Nyenſtädt hat, den eigenen Irrthum fühlend, bie 
andern Namen mweggelaffen und die rechten hineinzufchreiben vermuthlich fpäter ver⸗ 
geilen. — So wenigftend erfcheint ung der Zufammenhang. 
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Polen den beſchworenen Frieden mit Swan in einer feiner Hauptbe- 

dingungen brach. Iwan war alfo zum Kriege entichloffen, er wußte 

aber auf die fchlauefte Weife die livländifche Gefandtfchaft durch immer 

wieder angefnüpfte und mwechfelmeife abgebrochene Unterhandlungen fo 

lange binzuhalten, bis er mit allen feinen Vorbereitungen und Zu⸗ 

rüftungen zum Kriege vollfommen fertig war. Die Relation, welche 

Hörmer darüber am 8. März dem Landtage machte und die Richter II. 

S. 325. im Auszuge mittheilt, ift fehr intereffant‘). Als man fi 

endlich über eine beftimmte Summe, welche die Livländer zahlen foll- 

ten, und über alle Nebenpunfte geeinigt hatte, verlangte Iwan fofor- 

tige Auszahlung der verabredeten 60000 Thaler. Die Livländer muß. 

ten nun eingeftehen, daß fie gar fein Geld mitgebracht hätten, erboten 

fi) aber, Bürgen oder Geißeln zu ftellen, oder dad Geld aus Livland 

fommen zu laſſen. Iwan, der den Ruſſen bei Todesftrafe verboten 

hatte, den Livländern Geld zu leihen, ftellte fich aber ſehr erzürnt und 

trieb die ganze Gefandifchaft mit Schimpf und Schande aus Moskau 

fort. Bon dem fie begleitenden Beamten (Priftav) wurden die Liv- 

länder fehr übel behandelt, von den Leuten deflelben fogar beftohlen. 

Schon im erften Rachtquartier holte aber ein anderer Beamte fie wieber 

ein und eröffnete neue Unterhandlungen, die wieder mehrere Tage dauer: 

ten, aber auch zu Feinem Refultat führten und führen follten. Endlich 

wurden fie ganz nach Haufe entlaffen, aber auch jest in fo Kleinen 

Tagereifen und auf folchen Ummegen weiter gebracht, daß fie erft im 

Januar des folgenden Jahres an der livländifchen Grenze anlangten. 

Auf ihrem Wege fahen fie überall Tebhafte Bewegung, denn überall 

war man befchäftigt, Pferde, Proviant, Munition und Gefchüpe nach 

der Tivländifchen Grenze bin zu befördern, fo daß auch (nach Nyen- 

1) Eine ausführlie Erzählung von der Aufnahme der Geſandtſchaft bei Iwan 
findet fich bei Bredenbach, Beſchreibung des dritten Tivländifchen Krieges mit Ruß⸗ 
land, in hochdeutfcher Weberfegung mitgetheilt von 2. v. Tiefenhaufen im Archiv I. 
170. Bredenbach erzählt gut und intereffant, ihm fehlt aber leider die erfle Tugend 
des Hiftorikerd: die Wahrhaftigkeit. Sein Werk hat darım doch nur fehr ge 
ringen Werth. 
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ſtaͤdt) die Gefandten wohl merken konnten, worauf es eigentlich mit 

den langwierigen. Unterbandlungen abgefehen war. 

Ein reicher Herr vom Landadel und ein angefehener Landrath 

aus Harrien verheiratheten ihre Kinder mit einander; zur Feier diefer 

Hochzeit wurde ein folches Felt, wie Ruſſow -und früher befchrieben, 

mit der allergrößten Pracht gehalten. Der ganze efthnifche Adel, viele 

Adliche aus den Stiftern und viele vornehme Ordenöritter waren ein« 

geladen. Das große Gildehaus in Reval faßte nicht die Zahl der 

Säfte, ein Theil der Geladenen wurde in den andern Gildehäufern 

bewirtet. Alles tummelte fich in wilder Luft, denn dies follte eine 

Hochzeit fein, wie fie (allen Luxuogeſetzen zum Trotz) noch nicht dage⸗ 

wefen war, an die Kind und Kindeskind denken follte. Da fiel mitten 

in die audgelaffene freude die furchtbare Nachricht: die Ruſſen find 

mit einem gewaltigen Heer in Livland eingefallen und brennen und 

rauben auf furchtbare Weife. Obgleich viele der Anweſenden um ihr 

Eigenthum in Sorge fein mußten, fo wurde dennoch die Hochzeit in 

alter Art zu Ende gebracht. „Dan foff fih (Ruſſow S. 53.) Halbe 

und ganze Laften Rufen zu, beim Saufen waren Alle gewaltige 

Krieger. Als aber die Hochzeit vorbei war und es zum Treffen fam, 
da find ihrer Viele nicht allein vor einem Ruſſen, fondern auch vor 

Zannenbäumen und Büfchen geflohen, die fie von weitem für eitel 

Ruſſen angefehen haben. Das Wort: Wendet, wendet! wurde fehr 

viel gehört, die Ruffen trieben ihren Spott mit diefem Worte”. Diefe 

Hochzeit mag wohl die legte geweſen fein, die nach der alten Sitte ger 

halten worden, und ed haben freilich Kind und Kindesfind daran ge- 

dacht und auch wir gedenken dabei noch mit dem redlichen Ruflow 

des Wechfeld aller irdifchen Dinge, der Dergänglichkeit irdifcher Herr- 

lichkeit. 

Iwan hatte ſchon im November 1557, während die livländifchen 

Gefandten noch in Moskau waren, die Kriegderflärung gegen Livland 

erlafjen ; diefe reifte aber eben fo langfam wie die Gefandten und fam 

auch erft im Januar kurz vor Einbruch des ruffifchen Heeres nach Liv: 
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land. Der Abfagebrief ift mitgetheilt bei Ruſſow S. 51. Iwan be 

klagt fih mit Recht, daß die Livländer ihre Berfprechungen und ihre 

Eide nicht gehalten, und fährt dann wörtlich fo fort: „Weil Ihr Gottes 

Geſetze und alle Wahrheit zurüdigelaffen, fo gedenken wir den allmäch⸗ 

figen Gott um Hülfe anzurufen und Euch um Eurer Ungerechtigkeit 

und um Eurer Uebertretung der Kreuzküſſung willen heimzufuchen, 

ſo weit der allmächtige Gott und Beiftand verleihen wird. Das Blut 

aber, das vergofien wird, das wird nicht um unferer, fondern um 

Eurer Ungerechtigkeit willen vergofjen werden“. Sobald der Tataren- 

fürft Schig Aley das livländifche Gebiet betreten, theilte er fein Heer, 

bei welchem auch Zatarenhorden waren, in drei Haufen und ließ das 

ganze Stift Dorpat, einen Theil ded Erzftifts bis gegen Riga hin und 

einen großen Theil von Harrien und Wierland verwüften und aus. 

rauben. Die Feder fträubt fih, die fcheußlichen Grauſamkeiten nach⸗ 

zufchreiben, welche die Chronifen (4. B. Henning ©. 11. in den 

Script. S. 222.) erzählen. Reißende Thiere find Zauben im Bergleich 

mit diefen reißenden Menfchen, die bald in brutalfter und bald in raf- 

finirtefter Grauſamkeit ihre teuflifche Luft fanden. Wir Hoffen und 

wünfchen Übrigens mit Karamfin, daß der Haß und die entflammte 

Einbildungskraft der Deutfchen manche Mebertreibung in ihre Dar- 

ftellung gebracht, denn das was fie fagen überfteigt das Glaubliche. 

Ein großer Theil der Bevölkerung hatte innerhalb der Mauern Dor- 

pats Schub und Rettung gefuht. Die Straßen, die Pläpe, die 

Kichhöfe waren voll hungernder Menfchengeftalten ; zehntaufend an- 

dere: Männer, Weiber und Kinder, die nicht mehr in die Stadt hin» 

eingelaffen wurden, lagen in den Stadtgräben. Abends hörte man in 

der Stadt die Klagen und dad Wimmern der Unglüdlichen,, die nach 

und nah dem Hunger, der Kälte und den ruffifhen Geſchoſſen er- 

lagen. Es wurde ftilfer, immer ftiller, zulegt ganz ftill: aus zehn⸗ 

taufend Menfchen waren zehntaufend Leichen geworden! — 

Nachdem ein großer Theil Livlands zur menfchenleeren Wüfte ge 

worden, kehrte das ruffifche Heer, ohne irgend erheblichen Widerftand 
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gefunden zu haben, wieder nach Rußland zurüd. Eroberungen wolls 

ten die Ruffen nicht machen ; Iwan hatte fogar verboten, die Schlöfler 

und Feitungen zu belagern. Erft nachdem er durch den Raubzug 

Schig Aley's fich überzeugt hatte, wie elend es in Livland ausſah, 

machte er andere und machte Eroberungs-Pläne. Der Fürft Kurbski 

hat eine Befchreibung des Kriegdzuged, an dem er felbft Theil genom⸗ 

men, binterlaffen; er fagt darin (Michter II. 327.) unter Anderm: 
Dad Land mar fehr reich und feine Bewohner waren fo ungemein 

ftolz, daß fie den chriftlichen Glauben und die Sitte und Weife ihrer 

guten Altvordern verlaffen hatten und fich blos auf große Völlerei 

und Unenthaltfamkeit, auf Langfehläferei und Faulbeit, auf Züge und 

Blutvergießen in innern Fehden geworfen hatten. 

Als Schig Aley mit feinem biuttriefenden Heer wieder in Ruß⸗ 

land war, erließ ex ein falbungsvolles Schreiben an die livländifchen 

Stände: „Was in Livland gefchehen,, thue ihm leid; aber die Livlän- 

der follten bedenken, daß Gott fie um ihrer Sünden willen fo geſchla⸗ 

gen; fie follten fich demüthigen, ihr Haupt fchlagen und feinen Herrn 

um Gnade bitten.” Er vergoß, wie Henning ſagt, Krofodilsthränen. 

Fürftenberg bat um Frieden und erhielt einen Geleitäbrief für eine 

neue Gefandifchaft nach Moskau und einen Waffenftillftand bid zum 

24. April. Diefelde Lift, die einmal fo gut gelungen, wurde nochmals 

verfucht und gelang wieder: Fürftenberg wurde durch neue Unterhand- 

lungen in Unthätigfeit erhalten, während Iwan einen neuen Kriegs⸗ 

zug vorbereitete. Am 13. März verfammelte fih ein Landtag zu Wol⸗ 

mar, befonderd um die 60000 Thaler, deren fofortige Auszahlung 

Rußland zur Borbedingung ded Friedend machte, ſchnell herbeizuſchaf⸗ 

fen. Auch bei den Berhandlungen diefed Landtags, welche Richter 

(11. 327.) im Auszuge mitgetheilt, findet fich nicht die Spur von 

Hingebung, von Baterlandsliebe, von Opferwilligfeit, ja nur von 

Erkennen der drohenden Gefahr. Die 60000 Thaler waren nur mit 

Mühe aufzutreiben. Fürftenberg hatte fich durch die Kriege gegen den 

Erzbifchof und gegen Polen in Schulden geftürzt; Wilhelm hatte eben 
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erft fein zwiefach verwüſtetes Erzftift zurücerhalten ; der Biſchof von 

Dorpat hatte mit feinem DBermögen die von Jodokus von der Rede 

verpfändeten Stiftögüter erft eingelöft, und diefe lagen nun gänzlich 

vernichtet; der Bifchof von Kurland und Defel wollte gar fein Geld 
zur Rettung ded Landes hergeben, er hatte ganz andere Pläne, von 

denen wir bald hören werden; — es hätte am Ende Jeder von ihnen 

und ed hätten auch noch viele andere Männer in Livland 60000 Tha- 

fer aufbringen können, aber zur Rettung ded Landes wollte Niemand 

fie hergeben. Die Sendeboten aus Kurland und Defel, deren Beſitzungen 

nicht unmittelbar bedroht waren, wollten gar kein Geld an die Ruſſen 

zahlen, fie waren für kühne und tapfere Bertheidigung ded Landes, 

für die fie aber auch nichts thun und nichts hergeben wollten. End» 

lich nach langem Hinundherzanken wurde eine allgemeine Steuer aus: 
geichrieben. Diefe ging aber langſam und unregelmäßig ein: am 

6. Mai waren erſt 35000 Thaler eingezahlt. Dann wurde noch das 

Fehlende von den Städten und namentlich von Dorpat aufgebracht, 

und eine neue Gefandifhaft unter Klaus Frank und dem Domdechan⸗ 

ten Wolfgang Zager‘) mit dem Gelde nah Moskau abgefertigt?). 

Ein Theil des ruffifchen Heeres war durch Wierland nad) Narwa 

gezogen und befhoß von Iwangorod oder Ruſſiſch⸗Rarwa aus die 

deutſche Stadt, welche nur durch die Narowa von der ruffifhen Stadt 

getrennt war. Dann aber fchloß der Vogt von Narwa, Ernſt von 

Schnellenberg, mit den ruffifchen Anführern in der Hoffnung eines 

allgemeinen Friedens einen Waffenftillitand auf vier Monate, und 

die Stadt Narwa fendete noch befonderd zwei Männer aus ihrer Mitte, 

Joachim Krummhauſen und Arndt von Deden nach Moskau, um im 

Namen der Stadt mit dem Zaar zu unterhandeln. Während der 

Dauer des Waffenſtillſtands aber, als fich die Nachricht verbreitete, 

1) Zager wurde ald guter und eifriger Katholik der livlaͤndiſche Papſt genannt. 
Er wurde zur Gefandtfchaft gewählt, weil Iwan ber fatholifchen Religion mehr zu⸗ 
gethan war, als der proteftantifchen. Zager ftarb aber auf der Reife. 

2) Nyenſtädt Half felbft beim Verpacken des Geldes in Dorpat. 
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dap Gotthard Kettler mit einigen Fähnlein Kriegsknechten im An- 

marfche fei, warfen die Deutfchen , nicht mit Muth, fondern in trun- 

tenem Muth oder aus Uebermuth in die ruffifche Stadt eine glühende 

Kugel hinein, die mehrere Menfchen tödtete. Darüber wurde an Swan 

berichtet, und diefer befahl fofort, während fein ganzes fampffähiges 

Heer fih ſchon gegen die Tivländifche Grenze in Bewegung gefept 

hatte, die Beſchießung und Eroberung der deutfchen Stadt. Krumm⸗ 

haufen und Deden fanden Swan in der fehlimmften Laune; fie wur- 

den bei ihrer Ankunft gefangen geſetzt. Dann gab er ihnen die Frei- 

heit wieder und ließ einen Dergleich aufleben, durch welchen der Stadt 

Narwa, die fih Rußland unterwerfen follte, glänzende Privilegien 

zugefichert wurden, Im Falle längeren Widerftands drohte Iwan: 

feinen Stein auf dem andern zu laflen. Die beiden Männer aus 

Narwa, um Freiheit und Leben zu retten, unterzeichneten mit Thränen 

die vorgelegte Unterwerfungdalte und reiften dann nach Haufe zurüd. 

Sie fanden hier Alled ganz anders, als fie gehofft und erwartet 

hatten. Seit dem 9. April war Narwa von Iwangorod aus befchof- 

fen worden, hatte aber keinen fonderlihen Schaden gelitten. Am 

12. Mai aber gefchah ed, daß in eined Barbierd Haufe ein großes 

Teuer entſtand, welches in wenig Stunden den größten Theil der 

Stadt und felbft Die Thore derfelben in Afche legte. Diefen Umstand 

benugten die Ruſſen. Sie famen „wie ein Immenfchwarm“ theild 

fhwimmend, theild auf Flößen und Böten über die Narowa und be 

mächtigten fich, da die Einwohner von Narwa in der äußerften Ver⸗ 

wirrung feinen Widerftand leiften konnten und nur mit Retten ihrer 

Habe beichäftigt waren, der offenen und unvertheidigten Stadt. Dann 

halfen fie den Einwohnern beim Löfchen der Feuersbrunſt. Das 

Schloß Narwa, auf einem Berge gelegen, ſtark befeftigt und mit dem 

nöthigen Kriegdbedarf verfehen, galt für das ftärkite Bollwerk der 

Provinz Efthland gegen den ruffifchen Nachbar, und Niemand dachte 

daran, daß ed von dringender Gefahr bedroht wäre. Fürſtenberg 

hatte dem Bogt von Weißenftein, Bernhard von Schmerten, den Be⸗ 
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fehl ertheilt,, der Stadt Narwa zu Hülfe zu eilen. Schmerten aber, 

nach allen übereinftimmenden Nachrichten der elendefte von allen Or⸗ 

dendgebietigern, war diefem gefährlichen Befehle nicht nachgelommen, 

fondern ruhig zu Haufe geblieben '). Kettler, jebt Komthur zu Bellin, 

und der Komthur zu Reval, Franz von Sigenhofen, waren darauf 

gen Narwa aufgebrochen, fie lagen am 12. Mai nur drei Meilen von 

der Stadt, hielten ſich aber mit ihren 600 oder 800 Kriegsknechten der 

ruffifhen Macht im offenen Felde nicht gewachſen, und dachten nicht 

daran, daß die Feſte Narwa ernftlich bedroht wäre. Sie biieben alfo 

die Nacht vom 12. Mai in ihrem Lager, wurden aber im Laufe der 

Nacht oder am folgenden Morgen auf fchredliche Weife aus ihrem 

Wahn gewedt, denn der Komthur von Narwa kam, nachdem er durch 

eine Kapitulation den Ruffen dad Schloß übergeben hatte, mit feiner 

frei abziehenden Mannfchaft ind Lager der beiden Komthure, wo 

Schnellenberg und Kettler fich gegenfeitig über ihr Verhalten bittere 

Borwürfe machten?). Schnellenberg war ein alter, unentfchloffener 

Mann: das geht aus der Erzählung der Chroniken und aus feiner 

Handlungdweife hervor, das wird durch den Landsknecht und durch 

Zaube auddrüdlich beftätigt. Jener fagt: 

Der Bogt von Narwa war alt und greis, 
Der fputete fi) mit allem Fleiß, 
Wie er davon würde fommen. 
Er fing zuerft den Lärmen an, 
Ließ dann fein Gebiet in der Traufe flahn. 

Und Taube beftätigt: 
Die Stadt an der Narwa, ein Schlüffel zum Lande, 

Ward übergeben mit großer Schande. 
Der Bogt auf demfelbigen Haus, 
So biffig er war, er macht' fi hinaus. 

1) Hläm ©. 213. fagt: Weber Lieb noch Leid hätten ihn nad Narwa brin- 
gen können. 

2) Henning, der mit Kettler im Lager vor Narwa war, gefteht übrigens felbft 

zu, daß fie, durch falfche Nachrichten getäufcht, fich wie in einer Art Berblendung 

befunden. An die Möglichkeit eines fo fehnellen Falles des Schloſſes hatten fie aber 
nicht gedacht. (Script. II. &. 224.) 
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Richt einen Tag thät’ er fich wehren, 
Den Ruffen thät’ er den Rüden kehren. 

Sobald die Stadt Nariva von den Ruſſen erobert war, bot Schnel» 

lenberg felbft Arndt S. 232.) die Uebergabe des Schloffes an unter 

der Bedingung eines freien Abzuged, den die Ruſſen gern zugeftanden. 

Nur die Bornehmften zogen mit Schnellenberg fort, die große Mehr⸗ 

zahl der Einwohner leiftete dem Zaaren den Unterthaneneid. Iwan 

war entzüct über die leichte Eroberung der wichtigen Oftfeeftadt, in 

welcher ſich 230 Kanonen vorfanden und eine reiche Beute gemacht 

worden war. Er ließ die Eroberung Narwas (Richter II. 329.) mit 

großer Pracht im ganzen Lande feiern, beftätigte, trotz der veränderten 

Sachlage, die dem Krummbaufen und Deden zugefagten Bedingun- 

gen?), fepte Die Gefangenen in Freiheit und befahl, jedem der ausge⸗ 

wanderten Einwohner, der zurückkehren würde, fein Bermögen zurüd- 

zugeben. Bald erfchien in Narwa ein Archimandrit, um den Ort im 

Namen des Heilands zu weihen, ihn durch Proceffionen und Gebete 

vom lutheriſchen und Fatholifchen Glauben zu reinigen und um zwei 

griechifche Kirchen auf dem Schloffe und in der Stadt zu gründen. 

Auch ein Wunder mußte dabei gefchehen. Ein Muttergottesbild, das 

die Deutfchen verbrannt hatten und durch welches das Feuer am 

12. Mai angegangen fein follte, hatte fich unverfehrt unter den rau⸗ 

enden Trümmern gefunden und wurde nun der Gegenftand großer 

Berehrung. 

War die Uebergabe des Schloffes zu Narwa unrühmlich gemwefen, 

fo war Alles, was unmittelbar darauf folgte, im höchften Grade 

ſchmählich und fchimpflih. Wir wollen darüber kurz mit Hiärn’d Worten 

berichten: „Weil Narwa ald Borburg des Landes in feindliche Hand 

1) Krummhauſen wurde in ganz Livfand für einen Berräther erflärt, auch Hen⸗ 
ning und Ruffow haben ihn fo genannt. Später ift die Unfchuld des Mannes be» 
wiefen worden, Henning und Ruffow haben ihr Urtheil zurücdigenommen, und die 
Stadt Narwa hat durch ihren Bürgermeifter Hermann von Zur Mühlen am 29. No⸗ 

vember 1559 ein befondered Zeugnig über die Unfchuld Krummhauſen's ausftellen 
lafien. Amdt S. 233. 
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gerathen, verließen die Gebietiger derfeiben Gegend, als nämlich Gert 

Hühn von Anſterieth, Vogt zu Wefenberg , Dietrich von der Stein- 

Tülle, Bogt zu Neufchloß am Ausflug der Narwa aus dem Peipusſee, 

Heinrich von Kellenbach, Vogt zu Toldburg, ihre Häufer. Gleicher 

GSeftalt wurden auch die Häufer Elz, Neubaufen und Lais und an» 

dere mehr verlaufen‘), dieweil fie in Friedenszeiten nicht wider 

Gewalt befeftigt waren. Daher der Moskowiter mehrentheild diefelben 

ohne Schwertftreich hat einnehmen koͤnnen.“ — Weber die Perſoͤnlich⸗ 

feit der handelnden Männer erfahren wir nur wenig. Der Boot von 

Neuhaufen, Georg Uexküll von Padenorm fol fih (mach Arndt) mit 

achtzig Mann Beſatzung eine Weile tapfer veriheidigt haben, wurde 

dann aber von feinen eigenen Leuten zur Mebergabe gezwungen, und 

diefe Leute follen auch gleich in ruffifche Dienfte übergetreten fein. 

Das Schloß Elz gehörte der Familie Taube, der Eigenthümer fcheint 

es in der erften Beftürzung nach Narwas Fall, vielleicht weil es nicht 

haltbar war, gleich verlaffen zu haben. Vom Vogt von Lais fagt Taube: 
Ganz ohne Noth übergab er das Haug, 

Ritt ſelbſt voran zum Thore hinaus; 
Nahm feine Liebfte, das fhöne Weib, 

Berlor durch fie feine Chr’ und Leib; 
Ward um des Weibed willen gefangen: — 
Ein Befferer hätte fie beide gehangen! — 

Etwas ausführlichere Nachrichten haben wir nur über Gert von 

Hühn. Wefenberg war gewiffermaßen der Mittelpunkt der Provinzen 

Harrien und Wierland, der Haupttummelplag des reichen und mäch⸗ 

tigen Adels diefer Gegenden. Der Adel, die Landfreien, die Bauern 

diefer Landestheile bezogen ihre Hauptbedürfniffe aus diefem Städt: 

hen, in welchem fich ein reicher Kaufmannd- und Handwerkerftand 

anfäffig gemacht hatte. Ruſſow fehildert diefes Städtchen wie ein 

Heined Sodom: „Treffen und Saufen, Hauen, Stehen und Balgen 

ift in Wefenberg die größte Ehre gewefen, und wer eine Narbe im 

Gefiht Hatte, der prahlte damit, wie mit einer goldenen Kette und 

1) Zu diefen gehörten namentlich: Oberpahlen, Ringen, Kawelecht u. f. m. 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. II. 29 
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durfte in Wefenberg den Vortanz führen. Berftändige Leute aber fag- 

ten: Gott behüte und vor dem Vellinfchen Sprung, vor dem Weißen» 

fteinfchen Trunk und vor dem Wefenbergfchen Bortanz u. |. w.“ — 

Dad Leben in den Heinen livländifchen Städten, wo jede geiftige An» 

regung fehlte, mag damals wohl grenzenlos roh und verwildert ge» 

weien fein. Hühn aber war ed werth, in diefer Umgebung zu leben 

und zu wirken. Ruſſow fagt, daß er Öffentlich ein fchändliches und 

fchamlofes Leben geführt, der Landsknecht und Taube gedenken feiner 

in gleihem Sinne. Jener fingt weiter: 
Er ift ein großer, einäugiger Held, 

Beklagt fi ſehr, er habe kein Geld. 

Er hat mit dem Oberften (Fürftenberg) fi vertragen 
Mit koftbaren Gaben und Geſchenken; — 

Der wird feiner in Liebe gedenken. 

Und Zaube fchließt mit den Worten: 

Der eine Vogel flog zum WVeft '), 
Der andere (der Ruffe) ſetzte fih in dad Neſt. 

Die Ruſſen befepten alle verlaffenen Schlöffer und befeftigten 

diefelben von neuem ; befonderd MWefenberg wurde zu einer ftarfen 

Feſtung gemacht. Das Städtchen fammt SKlofter und Pfarrkirche 

wurde niedergeriffen, das neue Schloß auf fteil abgegrabenem Berge 

gebaut und mit neuen Mauern und Thürmen umgeben, Das alte 

deutfche Schloß wurde die Wohnung ded Woimoden oder Komman⸗ 

danten. 
Fürftenberg hatte von Wolmar.aus (vergl. feine Briefe an die Stadt 

Riga im IndegN. 3572.) durch ganz Livland den Befehl zu einem allge 

meinen Aufgebot erlaffen, welches mit dem erften Grafe in der Ges 

gend von Dorpat eintreffen follte. Das Gras ging aber in diefem Jahre 

in manchen Gegenden Livlands fehr fpät, in andern gar nicht auf. In 

der Mitte des Mai, gleich nach dem Falle Narwas, erſchien Fürſten⸗ 

berg felbft bei Kyrempä, fünf Meilen von Dorpat, mit 400 Reiten, 

1) Zaube fagt: Nordweſt. Vielleicht flog der Vogel zunächft oder für immer 
nach Stodholm. 



Schwäche und Berzagtheit der Linfänder. 451 

der Bifchof von Dorpat mit 270 Reitern, der Eoadiutor des Biſchofs 

von Kurland, Ulrich Behr, mit 80 Reitern, die Komthure von Gol⸗ 

dingen, Doblen und Marienburg und die Vögte von Bauske und 
Selburg, alle zufammen mit 700 Pferden und 1500 Bauernfhügen. 

Der Erzbifchof ftellte gar feine Mannfchaft unter dem Vorwande, daß 

er felbft feine Schlöffer Marienhaufen und Schwanenburg vertheidigen 

müſſe; der Bifchof von Defel fam eben fo wenig, er ftand ſchon in 

Unterhandlungen mit dem Könige von Dänemark, dem er feine Bis⸗ 

thümer Kurland-Pilten und Oeſel⸗Wiek verfaufen wollte; in Har« 

rien und Wierland war dad Gras ebenfall® nicht aufgegangen, denn die‘ 

Ritter unterhandelten ſchon wegen Unterwerfung des Landes an Däne⸗ 

mark oder Schweden; der Adel aus Liv» und Kurland blieb unter 

allerhand Borwänden auch größteniheild aus; Kettler endlich mit 

feiner fleinen Schaar blieb in Bellin, um den Norden zu deden: — 

die ganze elende Macht, die Livland dem gewaltigen und fiegreichen 

ruffifchen Heere entgegenftellen fonnte, war mit allen Bauernfchügen 

faum 8000 Mann ftark. Plettenberg hatte freilich mit nicht viel größerer 

Macht die ruffifchen Heere befiegt; feit dem halben Jahrhundert aber 

hatten die Ruſſen als Krieger große Fortfchritte gemacht, und dann — 
Fürftenberg und Plettenberg! — das waren zwei fehr verfchiedene 

Derge. Fürftenberg fprach und fchrieb zwar fehr tapfer und wollte im- 

mer „gegen die Nuffen ind Feld ziehen“, zu tapfeın Thaten aber ift 

ed nicht gekommen. 

In Dorpat wurde eine Art Kriegdrath gehalten und dabei die 

Trage erörtert: ob man (in diefer äußerften Noth, wo jeder Augenblid 

Berderben drohte) den König von Polen, den König von Schweden 

oder den König von Dänemark zu Hülfe rufen wollte. Der Bürger 

meifter von Dorpat, Anton Thiele (Henning BI. 13. b.) ergriff das 

Wort und ſprach, mit Thränen im Auge: „Wir haben nun etliche 

Tage mit Meberlegen zugebracht, haben aber, Gott erbarm’s, nichts 

ausgerichtet. Bedenket wohl! wenn und aus Norden, Süden oder 

Weiten Hülfe fäme, fo müßten wir fie auch mit unferm Gelde be 
29* 
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zahlen. Es gibt nur noch eine Rettung fürs Land, eine Rettung für 

Frauen und Kinder! — Jeder bringe, was er an Baarfhaft, an 

Schmud, an Ketten und Kleinodien beſitzt, hierher und lege ed, wie 

auch in andern Ländern und bei andern Völkern gefchehen, zur Ret⸗ 

tung ded Baterlandd zufammen. Für dad gewonnene Geld müſſen 

dann fo fehnell wie möglich Kriegsfnechte aus Deutfchland herbeige 

holt werden ; unterdeffen aber muß Hier Alles einem Willen gehorchen, 

und mit vereinter Kraft muß dem Feinde die Stirn geboten werden. 

Wir Dorpater erbieten und (Gebhardi S. 510.) mit dem Rath und 

der ganzen Bürgerfchaft, fofort dem Herrn Zandmeifter zu huldigen.“ — 

Diefe Rede, die dem warmen Herzen eined geborenen Livländers ent⸗ 

ftrömt war, mag den Herren Weſtphalen, die für Frau und Kinder 

nicht zu forgen, die aber ganz allein über dad Land zu verfügen hat- 

ten, fomifch genug geflungen haben: — fie zudten die Achfeln, be- 

fhloffen: alle drei Könige zu Hülfe zu rufen, und zogen fich wieder 

nach Siyrempä, das Hinter weiten Moräften unangreifbar gelegen war, 
in angenehme Sicherheit zurüd. ‘Der Bifchof von Dorpat drang dar⸗ 

auf, dem bedrohten und beftürmten Neuhaufen, der Bormauer Dor- 

pats, zu Hülfe zu ziehen; Fürſtenberg hielt das für unthunlich und 

blieb in der gededien Stellung. Um 30. Juni wurde Neuhaufen, 

wie wir oben gefagt, übergeben. Jetzt warf Fürftenberg dem Biſchof 

von Dorpat Berrath vor, und ed kam zwifchen den beiden mweitphä- 

liſchen Landsleuten nicht nur zu Heftigem Gezänk, fondern (Arndt 

©. 234.) „ed fehlte nicht viel daran, daß fie ſich gegenfeitig über den 

Haufen geworfen und erwürgt hätten, Einzelne wurden tödtlich ver- 

wundet und famen in große Lebensgefahr.“ Bon nun an fchien ed dem 

Landmeifter auch hinter den Moräften nicht mehr geheuer ; er nahm dem 

Biſchof von Dorpatdie Hälfte feiner Mannſchaft ab, hob das Lager bei ſy⸗ 

rempäauf, ftedte den Flecken mit allen bedeutenden Borräthen inBrand') 

1) Nach andern Nachrichten wäre das in der Eile der Flucht nicht einmal ge⸗ 

fhehen, fondern die Bauern der Umgegend hätten die reichen VBorräthe geplündert 

und mit den berbeieilenden Ruſſen geteilt. 
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und zog flugd nach Walt zurüd. Kettler, den er auch zu Hülfe her⸗ 

beigerufen, mußte mit der Nachhut den Rüdzug des Heeres deden; er 

gerieth Dabei in die dringendfte Lebensgefahr, Fämpfte aber tapfer und 

wehrte die verfolgenden Ruſſen glüdlich ab. Den erften Tag des Rück⸗ 

zugs, der in brennendfter Sonnenhibe vor fich ging, fehildert Henning 

mit den düfterften Karben. Am Abend gelangte das fliehende Heer auf 

dem Tiefenhaufenfchen Schloife Helzen an einen See, wo die Der- 

fhmachteten „wie die verwundete Hindin“ ſich an und in das Wafler 

ſtuͤrzten. „Hätten wir nicht einige Brüden hinter und abgeworfen und 

hätte Gott den Feind nicht fonderlich aufgehalten, fo wäre es fchon 

an diefem Tage mit Livland aus geweſen.“ Die ganze Wagenburg 

des Ordensmeiſters fowohl als die des Bifchofd ging verloren‘, Her⸗ 

mann felbft fam nur mit 80 Reitern und 80 Kriegsknechten nach Dor⸗ 

pat zurüd. Vom Stiftsadel folgten ihm nur fiebzehn Männer, und 

auch von diefen machten fich einige ohne Abfchied , andere unter ver- 

fchiedenen Borwänden davon, 

Fürftenberg hatte feine Unfähigkeit fo glänzend dargethan, daß 
die Ordendgebietiger, ald man in Walk nur einigermaaßen zur Rube 

gefommen war, fofort zur Wahl eined Coadjutors fhritten. Sie fonnte 

nach Lage der Dinge auf feinen Andern, ald auf Gotthard Kettler fal⸗ 

len. Diefer fträubte fih lange unter innern Kämpfen, die gefährliche, 

die verzweifelte Würde anzunehmen, inußte aber doch den ver- 

einten Bitten und den Ordendgefeben nachgeben und erklärte endlich 

die Annahme der Coadjutur (Henning ©. 225.) „am 9. Juli um 

7 Uhr früh”. Die Leitung des Krieges und der Verhandlungen mit 

dem Auslande wurden wohl jebt fhon ihm allein Übertragen, in 

den innern Angelegenheiten des Landes mag Fürftenberg noch einiger: 

maaßen thätig geblieben fein, bis er im folgenden Jahre auf Schloß 

Bellin ganz und gar zur Ruhe fich fepte oder gefept wurde. Ein 

talentvoller und entfchloffener Dann fland nun an der Spipe des 

Staats, diefer Staat aber war, ohne Heer, ohne Geld, ohne Achtung, 

ohne Selbfivertrauen, und von einem mächtigen Feinde erbrüdt, ſchon 
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in vollkommener Auflöfung begriffen. Im Drefiel (Ordensſchatz) fand 

fih nicht ein Heller, Schulden aber waren genug und mehrere 

Schlöffer für bedeutende Summen verpfändet. Von Kettler's Thä⸗ 

tigkeit werden wir im folgenden, im legten Kapitel zu fprechen haben, 

hier wollen wir nur noch von der Belagerung und von der Uebergabe 

Dorpats, mit Allem was daran hängt, erzählen. 

Sobald das Ordendheer die Gegend von Dorpat ganz geräumt 

batte, fehritten die Ruffen zur Belagerung diefer Stadt. Der ſchred⸗ 

liche Tatar Schig Aley Hatte feheuplich verftümmelte Bauern, Männer 

und Frauen, in die Stadt bineingefchictt, der Bevölkerung gleiches 

Schickſal verfündigend, wenn fie fich nicht fofort dem Zaaren unter 

werfen würde; und 300 SKofaden hatten dad an der Mündung ded 

Embachs in den Peipus gelegene Schloß Warbed bei Nachtzeit über- 

rumpelt und die betrunfene Befabung fammt dem Burggrafen Helmuth 

ohne Kampf zu Gefangenen gemacht. Der edle Burggraf trat mit 

feiner ganzen Mannfchaft in ruffifche Dienfte und foll die Schwäche 

Dorpats dem Feinde verrathen haben. Sept ließen die Ruffen ſchweres 

Belagerungsgeſchütz aus Pleskau zu Wafler nach) Dorpat fommen und 

eröffneten, nachdem fie getwaltige Schanzen aufgetworfen und Mauern 

und Thürme minirt hatten, am 11. Juli ein heftiged Feuer. Im In⸗ 

nern ‚der unglüdlihen Stadt aber war Alles in ben erbärmlichiten 

Zuftänden. Es mangelte an Mannfchaft, an Munition, an Vor⸗ 

räthen, die Thürme und Mauern befanden fich in fo baufälligem Zu- 

ftande, daß man nicht wagen durfte, das ſchwere Gefchüg auf dieſelben 

hinaufjubringen. Zudem war zu größter Entmuthigung eben erft die 

Nachricht eingegangen, dag Swan die 60000 Thaler mit der Erklä- 

rung: er brauche jebt das Geld nicht mehr und werde lieber die er⸗ 

oberten Städte und Schlöffer behalten, — zurüdgefchict hatte. Und 

in Livland hatte man fich wirklich noch bis zu dieſem Augenblid 

in der lächerlihen Hoffnung gewiegt, der Zaar werde aus Reſpekt 

vor dem Kaifer Frieden ſchließen und die eroberten Schlöffer zurückgeben. 

Sobald die Ruffen anfingen, die Stadt einzufchließen, machten 
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die meiften der Domberren und Bafallen, die noch in der Stadt waren, 

darunter auch der Kanzler Holzfchuber fich aus dem Staube oder viel. 

mehr aus dem Pulverdampf'). Darüber brach ein Zumult in der 

Stadt aus: die Proteftanten glaubten fi von den Katholiken ver- 

ratben und wollten diefe erfchlagen oder aus der Stadt vertreiben. 

Endlich gelang es dem Bifchof und dem Hauptmann der Kriegäfnechte, 

Gröningen, die Ruhe wieder berzuftellen und eine Ausföhnung zu 

Stande zu bringen; die Domkirche aber mußte den Proteftanten über- 

laſſen oder wenigſtens dad Meſſeleſen in derfelben eingeftellt werden. 

Bald fah die Bürgerfchaft deutlich ihren Untergang vor Augen. Sie 

fhite eine Deputation zum Bifchof, um über die zu ergreifenden 

Maafregeln mit ihm zu berathen. Dan fah ed von allen Seiten ein, 

daß ohne Rettung von außen, ohne Entfab durch den Ordendmeifter 

die Stadt fich nicht Iange halten fönne, wollte aber noch einen legten 

Verſuch machen, den Ordensmeiſter zu Hülfe herbeizurufen. Man er- 

Taufte zwei Bauern, die fich wollten „abenteuern“ laffen und die es 

übernahmen , zwei Briefe an Fürſtenberg zu beforgen. Es wurde erft 

der eine, und drei Stunden fpäter der andere aus der Stadt entlaffen. 

Sie fuhren in einem Bote den Embach hinauf bis zu einem Walde 
und gelangten glüdlich nah Walt und am dritten Tage darauf mit 

der Antwort auch wieder zurücd nach Dorpat. Fürftenberg erflärte in 

derfelben, daß er nicht im Stande fei, irgend etwas für die bedrohte 

Stadt zu thun, ermahnte aber die Bewohner derfelben: „fie möchten 

einen Heldenmuth faſſen und foviel irgend menfchlich und thunlich, die 

gute Stadt befchügen“. Mit diefem Briefe war das Urtheil Über Die 

Stadt gefprodhen. Die Ruffen warfen immer neue Schanzen auf, die 

Wälle und Mauern waren an einigen Stellen gebrochen , die ſchwache 

Beſatzung mar faum im Stande, die Wachtpoften zu befepen und die 

Gefchüge zu bedienen. Ein eigentliher Sturm aber hatte noch nicht 
® 

1) Nyenftädt fagt: bei Nachtzeit; Arndt und Andere: bei Gelegenheit eines 

Ausfalls, den fie nur unternahmen, um auf gute Art aus der Stadt herauszu⸗ 
fommen. 
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ftattgefunden und ed war nur erft ein Mann fampfunfähig geworden. 

Eben ließ der Feind abermals im falle der Unterwerfung die Gnade 

des Fürften und Friede anbieten; im Verweigerungdfalle drohte er, 

nicht das Kind an der Mutterbruft zu fhonen. Eine neue Berathung 

wurde gehalten, in welcher der Brief des Hochmeifterd aud Walk vor⸗ 

gelefen wurde. Sept rieth der Bifchof offen dazu „mit dem Feinde eine 

Sprache zu halten.“ Der ruffifche Feldherr war diesmal nicht der blu⸗ 

tige Tatar, fondern ein menfchlicher und gefitteter Mann , ein Fürft 

Schuisfit); diefer fehlug dem Bifchof und der Stadt glimpfliche Be⸗ 

dingungen vor und verfpradh bei feiner Ehre, die Betätigung der⸗ 

jenigen Punkte, über welche man fich einigen würde, vom Zaaren zu 

ſchaffen. Der Bifhof bat um einen Waffenftillftand ; er wurde auf 

zwei Tage bewilligt. Jetzt trat die ganze Gemeinde unter Begleitung 

ihrer Paftoren mit dem Stadtrath,, mit dem Stiftörath (mas davon 

übrig war), mit dem Bifchof und mit Gröningen in der großen Gilde⸗ 

ftube zu nochmaliger Berathung zufammen. In den zwei Tagen der 

Waffenruhe fonnte man ſich über die zu ftellenden Bedingungen nicht 

ganz vereinigen: ed wurde ein dritter Tag bewilligt. An diefem ſprach 

noch einmal der Patriot Anton Thiele fo zum Bifchof: „Weil wir Ars 

men diefe traurige Veränderung erleben müffen, mo viele aute ehrliche 

Zeute in fremde Dienftbarkeit gerathen, wir Andern zur Vermeidung 

derfelben Haus und Hof und Wohlfahrt verlaffen und dad Eril mit 

Weib und Kind wählen müflen, nicht wiſſend, wo ein jeder in Elend 

und Kummer fein Leben beendigen wird; fo wollen wir wenigſtens 

das eine Kleinod, das wir noch unfer nennen dürfen, nicht auch ver» 

lieren, wollen nicht fpäter gefchmähet und gefcholten werden, daß wir 

bei Mebergabe der Stadt Dorpat unfere Ehre auch mit übergeben 

haben. Ich aber möchte Alles, auch Mein Leben gerne hingeben, um 

die arme Stadt zu reiten. Glaubt alfo irgend Jemand noch, da die 

Stadt durch Wehr und Waffen zu retten, der fag’ es frei heraus — 

1) Sein Ahnherr fol Undrei, der Bruder des Helden Mierander Newski ge= 
weſen fein. 
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und wir wollen fämpfen. Wird aber die Stadt jest ſchon über- 

geben, fo erbitte ich mir eine fchriftliche Erklärung darüber , wer diefe 

Mebergabe veranlaßt Habe: ob Eure Fürftlihe Gnaden, oder die Rit- 

terfchaft, oder das Kapitel, oder die Gemeinde, oder ob Unten 

Thiele? — Denn ih will mid einft gegen falfche Berläumdungen 

rechtfertigen und meinen guten Namen bewahren“. 

Da ſteckte der Bifchof mit feinen Räthen und den Kapitelsherren 

“die Köpfe zufammen und fendete dem Thiele durch eine dritte Berfon 

diefe Antwort: „Es folle mit nichten Einem oder dem Andern vorge- 

worfen und aufgerüdt werden, daß fie an der Uebergabe der Stadt 

Dorpat ſchuld wären, fondern man habe es aus unvermeiblicher hoch- 

dringender Roth gethan“'). Sofort wurde der Stiftövogt Elert Krufe 

mit Otto Uexküll und Anton Wrangel, Friedrich Dunker aber mit 

einigen Rathsverwandten zu Schuidfi gefandt. Krufe übergab im Na- 

men des Bifchofd zwölf Artikel; Dunkler im Namen der Stadt und 

der Gemeinde fünfunddreißig Artifel. Sie finden ſich abgedruckt bei 

Nyenftädt S. 53, auch bei Arndt, im Audzuge bei Richter I. 335. 

Wir wollen nur diejenigen hervorheben, welche die Gefinnung der 

handelnden Perfonen und den Geift der Bürgerfchaft heller beleuchten. 

Der Bifchof verlangte: 

Zum Erften: Als Leibgedinge dad Klofter Falkenau am Em- 

bach fammt Land, Leuten und Gerechtigkeiten. 

Zum Zweiten. Noch ein Gutdgebiet dazu, das ihm am ber 

quemften gelegen wäre. 

Zum Dritten. Das Klofter follte für ewige Zeiten den 
Moͤnchen der päpftlichen Religion verbleiben. 

Zum Vierten. Die Domherren follten ihre Häufer und Güter 

unter Jurisdiktion des Biſchofs behalten. 

Zum Fünften. Diejenigen vom Adel, welche unter dem Groß⸗ 

1) Was fpäter der Bifhof und Krufe und Andere, Jeder zu feiner eigenen 

Rechtfertigung gefagt, das fcheint und von geringer Bedeutung. 
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fürften bleiben wollten, follten bei Land und Leuten gelaffen und nicht 

nah Rußland abgeführt werden. 

Zum Sehften und Siebenten. Der Adel follte zoll- 

und fteuerfrei und auch unter Jurisdiktion des Bifchofs bleiben. 

Die andern Artikel find von geringerer Bedeutung. Aus den 
Bedingungen der Stadt heben wir die folgenden hervor: 

Zum Erften. Daß fie bei ihrer Religion der Augsburgifchen 

Confeffion gelaffen würde. 

Zum Zweiten und Dritten. Daß ihre Kirchen fammt allen 

Drnamenten und der Adminiſtration, ſowie auch die Schulen in ihrem 

alten Zuftande blieben. 

Zum Bierten. Daß fie ihren alten Rath behielte mit dem 

Rathhauſe und allen Einkünften. | 

Zum Fünften. Daß ihre Rechte und Privilegien, von wen 

fie auch gegeben wären, beftätigt würden. 

Zum Sechſten. Daß Deutfche und Undeutfche ohne Ein- 

greifen eines ruffifchen Vogts nur vom Stadtvogt gerichtet werden 

dürften. 

Zum Achten. Daß die alte Buurfprafe fammt allen daran 

hängenden Gebräuchen aufrecht erhalten würde. 

Zum Neunten. Daß die beiden Gildeftuben ihr zur Abhaltung 

der Hochzeiten und zur Wahl der Brüder zu ihren Aemtern gelaflen 

würden, 

Zum Zehnten. Daß das Schwarzhäupterhaus zu gefelligem 

Dergnügen und zu „Gefellfchaft3-Drünfen“ fortbeftehen follte. 

Zum Elften bis Fünfzehnten. Daß freier Handel, freied 

Gewerbe, Freizügigkeit u. f. w. nicht geftört würden. 

Zum Sehzehnten. Daß ihre Kriegsleute mit all ihrer Habe, 

mit Ober- und Untergewehr fichere Päſſe befämen. 

Zum Zwanzigften. Daß Gaft mit Gaft nicht handeln 
dürfte. 
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Zum Fünfundzmwanzigftien. Daß die Bürger von aller 

Einquartirung befreit bleiben follten. 

Zum Sechs undzwanzigſten. Daß der Großfürft weder 

jebt noch in Zukunft Bürger von Dorpat nach Rußland abführen 

ließe. 

Zum Dreißigften. Daß neuen Bürgern (Rufen) das Bür- 

gerrecht nur nach den alten Geſetzen vom Rath ertbeilt werden koͤnnte 

u. ſ. w. u. ſ. w. 

Schuiski ließ alle übergebenen Artikel ins Ruſſiſche überſetzen, 
prüfte fie, genehmigte fie alle am 18. Juli und verſprach, die Beſtaͤ⸗ 

tigung ded Großfürften herbeizuſchaffen. Zum folgenden Tage follte 

der Bifchof und follten Alle, welche Dorpat verlaffen wollten, zur Ab⸗ 

reife fertig fein, und es follte Keinem ein Haar Leides dabei gefchehen. 

Der 19. Juli war dann der traurige Tag ded Sorgend und Packens, 

des Abichiednehmend und der Thränen. Freunde wurden von Freun⸗ 

den geriffen, Aeltern von ihren Kindern, der Bruder von der Schwefter: 

fie reichten fich wie zu etwigem Abfchied die Hände. Am Morgen ded 

20. Juli wurde der Bilchof unter der Bedeckung einer fogenannten 

Ehrenwache von 200 Mann nad Falkenau gebracht; um 8 Uhr ſetzte 

der traurige Zug der Auswanderer fih in Bewegung: manche auf 

Wagen, von Ochfen oder Pferden gezogen, manche reitend, die meiften 

zu Fuß. Als die lebten die Stadt verlaffen hatten, überbrachten einige 

Kapiteldherren und der Stadtrath dem Fürften die Schlüffel der Stadt, 

und diefer fchidte nun einen Woiwoden unter Begleitung einer ber 

wafineten Mannfchaft mit der Friedensfahne voraus in die Stadt 

hinein und ließ den Einwohnern befehlen, fich in den Häufern zu hal⸗ 

ten. Ein Woiwode beſetzte darauf das Schloß, ein anderer die ‘Pläße 

und Gafjen der Stadt; dann zog der Kürft Peter Iwannowitſch 

Schuiski felbft in die Stadt hinein, vor ihm her gingen die Abgeord⸗ 

neten des Kapiteld, des Rath und der Gemeinde — Dorpat war 

eine ruffifche Stadt! — Wir find bei Darftellung der Belagerung und 
Hebergabe Dorpats vorzugsweiſe Nyenftädt gefolgt, der als achtzehn. 
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jähriger Jüngling felbft die verhängnißvollen Tage mit durchgelebt 

hatte. Bredenbach, der neben Nyenftädt die Kataftrophe in Dorpat 

am ausführlichiten befchreibt, hat daraus einen Roman gemacht, der 

von der eigentlichen Gefchichte nur ziemlich entfernte Aehnlichkeit hat. 

Nach ihm wären die Proteftanten gleich im Anfange alle Davongelau- 

fen, der Bifchof, die Domberren und vierzig Sänger der Dom— 

kirche aber hätten einen Lowenmuth entwidelt u. |. w. Wir wagten 

felbft das, was wahr fein könnte, aus fo verbächtiger Hand nicht ent- 

gegenzunehmen. 

Bei der Nachricht von Dorpats Fall ging ein Schrei des Ent- 

febend durch ganz Livland, und diefer Schrei löſte überall ſich auf in 

das Wort: Verrath! Verraih! Man wollte eö nicht glauben, (denn 

man hatte es für unmöglich gehalten), daß die wichtige Stadt, die 
Starke Feſte fo ohne Kampf, ohne Widerftand in die Hände des Feindes 
gefallen fei. Gegen Berräther war natürlich Alles erlaubt. Die 60000 

Thaler, die von Iwan zurüdgefchidt worden waren, erflärte Fürften- 

berg für ruffifhes Geld und ftrich fie (mit Ausnahme kleiner 

Bruchtheile) für den Orden ein; gegen die unglüdlichen Flüchtlinge 

aus Dorpat aber entfendete er fofort einen Drdendangehörigen Wil» 

heim Wifferling'), der fich mit feinen Spießgefellen an dem Wege la⸗ 

gerte, auf welchem die Dorpater Auswanderer nach Reval zogen. 

Diefe waren, von Kofaden begleitet, glücklich durch das ruffifche Lager 

gefommen und zogen langfam und mit bitterem Heimweh der Stadt 

Reval zu, wo Feder nach den ſchrecklich durchlebten Wochen bei irgend 

einem Gaftfreunde Hülfe und Ruhe zu finden hoffte. Da werden die 

Armen plöglih von Räubern überfallen; es wird ihnen Alles, was 

fie an baarem Gelde, was fie an foftbaren Gegenftänden irgend einer 

Art mitgenommen, graufam entriffen, und fie müflen elend und hälf- 

1) Ruffow nennt ihn: einen Bürger aus Reval, Arndt: einen Gebietiger. 

Auch Nyenftädt fcheint ihn dem Orden zuzurechnen, denn er fpricht von Fürftenberg 
und feinen Gehülfen, ald Wilhelm Wifferling und feined Gleichen. Vielleicht war 

Wifferling der „legte Strutter"! — 
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108 den Weg ded Exils weiter wandern. Wifferling brachte den ganzen 

fehr anfehnlichen Raub zu Fürftenberg : die Räuber theilten brüderlich 

mit einander. Auf Straßenraub verftand der alte Meifter fich viel beſ⸗ 

fer, als auf Kriegführung. 

Fürftenberg Hatte übrigend den Beweis des Dorpater Verraths 

auch fehr bald ſchwarz auf weiß in aller juriftifchen Form hergeftellt ; 

er ließ nämlich drei Unglücdliche: einen Lübeder, Namens Pinekrufl, 

einen Weinfchenken aus Wenden, Falke, und einen Hofbedienten des 

Biſchofs von Dorpat, Luſtver, wegen gegen diefelben erhobenen Ber- 

dachts der Berrätherei in den Peinthurm in Wenden bringen, und 

ließ fie da auf der Folter vernehmen. Die Ausfagen Pinekrull's und 

Falke's, obgleich fie auch eine Schuld eingeftehen, find doch höchft ver- 
-worren und ftehen mit der Uebergabe Dorpats in feinem beftimmten 

Zufammenhange; wir übergehen fie darum ganz. Luſtver aber machte 

unter der Marter allerdings fehr umftändliche Geftändniffe, durch 

welche der Bifchof felbft und fein Kanzler Chriſtoph Holzſchuher ſchwer 

befehuldigt wurden. Diefe Geftändniffe, welche ſich ausführlich bei 
Amdt S. 240. finden, wiederholte Luftver in einem zweiten VBerhör 

ohne Tortur vor einem kaiſerlichen Notar, gleich darnach aber erhängte 

der Unglüdliche fich in feinem Gefängniß. Seht wurde auch Holz⸗ 

ſchuher in Hapfal feftgenommen und peinlich verhört, und im ganzen 

Lande wurde audgefprengt, daß er ſelbſt eingeftanden: er und der 

Biſchof Hätten Dorpat den Ruſſen in die Hände gefpielt. Die Dor⸗ 

pater Domberren, in der Angft vor dem Peinthurm, entflohen jett 

alle, fo fehnell wie fie fonnten, nach Deutfchland, gaben aber dadurch 

dem Verdacht des Verraths neue Nahrung, und diefer Verdacht mar 

nicht nur die allgemeine Volksſtimme, fondern ift felbit in die be- 

währteften Quellen übergegangen. Fragt man nun endlich nach dem 

Allen, ob wirklich ein Verrath ftattgefunden oder nicht? — fo ift die 

Antwort ſchwierig. Der allgemeinen Anklage gegenüber ftehen zwei 

Entlaſtungszeugen: Nyenftädt und Elert Krufe. Der eine zeugt zu 

Gunſten der Berklagten durch fein Schweigen, der andere hat eine 
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eigene Schrift: Gegenbericht auf Rufſow's Ehronit?), verfaßt, worin 

er auch den Dorpater Berrath zu widerlegen fucht. Wir wollen an 

diefer Stelle den Spruch des Korand anführen: Reden ift Silber, 

Schweigen ift Gold. Krufe vertheidigt am Ende doch nur feine eigene 

Sache; denn wären der Bifchof und fein Kanzler fehuldig geweſen, fo 

konnte der Stiftövogt leicht für einen Mitfchuldigen gelten. Nyenftädt 

aber erfcheint. durchaus unparteiifch und unbetheiligt, und in feiner 

Darftellung des Berlaufd der Ereigniffe liegen die Motive für die 

Handlungen, die wir kennen, fo einfach und klar vor, daß wir einen 

vorhergegangenen Berrath oder gar Verkauf Dorpats gar nicht anzu- 

nehmen brauchen. So viel aber ift freilich far und unleugbar, daß der 

Bifchof und feine nächften Umgebungen, um für fich felbft bef- 

fere Bedingungen zu erhalten, die Stadt übergaben, als fie 

fih noch eine Weile hätte halten und wehren können. Died geht ſchon 

aus der lebten Rede des Bürgermeifterd Thiele hervor, dies deutet der 

ruffifche Berichterftatter, Fürft Kurbski, ziemlich klar an, und, ſtreng 

genommen, fagt auch Ruffow nicht mehr ald das mit den Worten: 
„Aus großer Furcht und Leichtfertigfeit ift dem Feinde die Stadt über- 

geben worden ohne Noth, nicht anders ald wenn fie ihm die 

Stadt vorher zugefagt und verkauft hätten.“ Am deutlichften gegen 

den Verrath fpricht das Schickſal derer, die des Verraths befchuldigt 

waren. Der Bifchof wurde, mie wir bald hören werden, ald Gefan- 

1) Krufe tritt auch der Schilderung entgegen, die Ruffow von dem üppigen 
und rohen Leben des Livländifchen Adel! gemacht hat; Krufe ift aber nicht der Mann, 
der fo viel übereinftimmende Beweife auch nur im Mindeften entkräften könnte. Gr 
fagt (Arndt S. 237.) bezeichnend genug: wir find deſſen niht zu überführen, 
ob wir glei) vor Gott und deifen ſchuldig geben“, und fährt dann mit innerlich 

kochendem Grimm fort: „Haben wir und aber durch Sündigen biefe Gerichte Got⸗ 

tes auf den Hals gezogen, fo wird der Heilige Karthäuſer in Reval ihnen 
auch nicht entgehen“. Mit diefen Worten fchildert der Dann fich vollklommen, und 

. jeder Seelenfundige würde ihn durchſchauen, auch wenn fein Leben und feine Thaten, 
die der Poftreiter befingt, nicht offen vor Aller Augen lägen. Pauder in der Borrebe 

zu Brandis' Chronit (Monum. T. 111.) nennt ihn: einen berüchtigten charafterlofen 
Parteigänger. 
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gener nach Rußland gebracht, und iſt dort im Elend geſtorben, und 

Holzſchuher entfloh gleich im Anfange der Belagerung aus Dorpat, 

hat von den Ruſſen keinen Lohn empfangen, auf keinen zu rechnen ge⸗ 

habt. Er blieb ein ganzes Jahr im Gefängniß. Dann wurde er zwar 

auf Verwendung des Kaiſers und anderer deutſchen Fürſten aus der 

Haft entlaſſen; durch Sorge und Kummer war aber ſeine Lebenskraft 

gebrochen: er ſtarb am 6. September 1559 zu Hapſal und wurde da⸗ 

felbft vor der Thüre der Domkirche begraben. Kelch, Bredenbach, au 

Nichter laffen ihn im Gefängniß ſterben; es hat fich aber ein Brief 

(den Arndt noch gefehen) von feiner Gemahlin Dorothea von Orgies- 

Rutenberg erhalten, welche den DBerwandten in Nürnberg den Tod 

ihres Mannes in feinem eigenen Haufe anzeigt, und ihn einen 

Schuggenoflen ded hochwürdigen Fürften von Kurland und Defel nennt. 

Er war alfo kurz vor feinem Tode noch in den Dienft des Biſchofs 

Münchhaufen übergetreten. 

Der Fürſt Schuiöfi forderte ‚unmittelbar nach der Einnahme 

Dorpat3 den Landmeifter und die Stadt Reval zur Unterwerfung 

unter den Großfürften auf; Kettler antwortete darauf durch Rüftung 

zu neuem Kampf, Reval durch Ausbeſſern der Befeftigungämerke '). 

Die Ordendgebietiger aber, die noch nicht von ihren Schlöffern wegge⸗ 

laufen waren, die liefen jetzt mit unglaublicher Eile davon, Bernhard 

von Schmerten, der Bogt zu Weißenftein,, raffte bei der Nachricht von 

Dorpat3 Fall fein bemegliched Hab und Gut zufammen und ver- 

ließ mit all feinen Leuten das fehr fefte Schloß, während die Ruſſen 

noch gar nicht daran dachten, daffelbe zu belagern. Die Kriegsknechte, 

die von den Ruſſen aus Dorpat nach Reval entlaffen waren, fanden 
Weißenſtein offen und menfchenleer, mit allen Borräthen aufs Beſte 

verfehen. Sie aßen und tranfen da nach Herzendluft und nahmen 

mit, was fie fortbringen konnten. Ein junger muthiger Held aber, 

1) Damald wurde ein neucd Rundel vor der Lehmpforte nebft vielen neuen 
MWällen und Thürmen gebaut. 
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Kafpar von Alten-Bolum, warf fih mit einer Anzahl angewworbener 

Kriegsknechte in die Feſte hinein, verfchlog wieder die Thore und hat 

das Schloß lange und rühmlich gegen die Ruſſen vertheidigt. Bon 

dem elenden Schmerten fpricht Ruffow mit der tiefiten Verachtung, der 

Landsknecht aber fingt: 

Der Bogt von Jerwen bat die Tugend. 
Er hat nicht viel gebuhlt in der Jugend, 
Drum muß er’d im Alter treiben; 

Drum füffet er viel ſein, Hausgemach“. (Meierfche) 
Als er erfuhr den Dorpater Schlag, 

Thät er fein Gebiet verlaffen, 

Und floh über alle Straßen. 

Und Taube beftätigt: 
Der Feind war noch über fünfzehn Meilen, 
Da floh der Ritter mit großem Eilen, 
Ließ Alles offen Hinter fi ftehn. 

Der Komthur zu Reval, Kranz von Sigenhofen, genannt Anftel, 

überließ ſchon am 26. Juli fein herrliches Schloß mit dem befeitigten 

Domberge, die Krone von ganz Efthland (wahrfcheinlich für Geld), 

einem Ritter aus der Wiek, Chriftoph von Münchhaufen, der fi 
für einen Bevollmächtigten des Königs von Dänemark audgab, beftieg 

dann ein Schiff und fegelte flugd zur lieben Heimath nach Weſt⸗ 

phalen. Mündhaufen war wohl ein Bruder, ficher ein naher Ber 

wandter des Bifchofd von Kurland und Defel, der eben auch befchäf- 

tigt war, feine Bisthümer dem Könige von Dänemark zu verlaufen. 

Chriſtoph ließ die Befagung von Reval gleich dem Könige von Däne- 

mark den Eid der Treue leiten und durfte hoffen, fpäter das feite 

Schloß dem Könige mit gutem Vortheil wieder abzugeben. Er ver- 

anlaßte auch die Stadt Reval und den Adel von Harrien und Wier- 

land, fich bittend und Huldigend an den König von Dänemark zu 

wenden; über den Erfolg werden wir fpäter berichten. Zu den trock⸗ 

nen Nachrichten der Chroniken wollen wir aud) hier ein paar Verſe 

der beiden Sänger fügen, die meift durch einen pifanten oder charak⸗ 

teriftifchen Zug dad Falte Worterwärmen und beleben. Der Landsknecht: 
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Sacht thät der Komthur zu Reval gebahren; 
Er war im Kuͤege nicht viel erfahren, 
War ganpunfhuldig dazu gekommen. 
Da nirgends er Troft und Hoffnung vernommen, 
Verließ er bad Schloß zu Neval gern 

Und übergab ed dem rechten Herrn. 

Und Taube: | 
Pie ed mit Reval ergangen dann, 
Dad kann bezeugen wohl mander Mann. 
Der Komthur hat's ohne Noth verlaffen, 
Ließ hinter fi den Dom und die Straßen; 

Er fepte fi flugs aufein Schiff und entkam. 
Eh’ noch der Däne dad Schloß übernahm. 

Wir menden uns jept zunächft nad Dorpat zurüd. Schuidfi 

hatte bei der Kapitulation fehr viel verfprochen,, wahrfcheinlich mehr 

als er felbft zu halten im Sinne hatte, jedenfalld mehr ald der Zaar 

nachher gehalten hat. Schuiski hielt Manndzucht und beging feine 

Sraufamfeiten: das ift fhon ein Ruhm für jene Zeit. Im Ueb- 

rigen übte er ziemlich rückſichtdlos das Recht des Erobererd. Es wurde 

nicht nur Alles, was fih an Gold, Silber und Koftbarkeiten in den 

Häufern vorfand, weggenommen , fondern ed wurden aud Kirchen, 

Klöfter, Keller und Mauern durchforſcht, ja Grabfteine gehoben und 

Särge durchwühlt. Schuisfi foll feinem Herrn einen ungeheuren 

Schag zugefendet haben'); "beim reihen Yabian von Ziefenhaufen 

allein fol man 80000 Mark in baarem Gelde gefunden haben ?). 

Die Ehrenwache, welche Schuisfi dem Biſchof nah Falfenau 

mitgegeben, verwandelte ſich bald in eine Gefängnißwache. Schon 

— — — — — 

1) Eine reiche Monſnangdi die damals erbeutet wurde, ſoll fich jept noch in der 
Petersburger Kunſtkammer befinden. 

2) Ruſſow macht dazu die bittere Bemerkung: Mit dem Raube, den die Ruſ⸗ 

ſen in Dorpat gemacht, hätte man vielmal den gelobten Tribut zur rechten Zeit be⸗ 
zahlen oder Kriegsknechte, die das Land vertheidigt hätten, gegen Rußland anwer⸗ 
ben können. Krufe widerſpricht auch hier und behauptet: es fei gar nicht fo großer 

Reichthum in Dorpat gewefen, das Beſte aber fei nor der Belagerung weggeſchafft 
worden. 

v. Autenberg, Geſch. d. Oftferproningen. II. 30 
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am 23. Auguft lieg Schuiäfi den alten Mann nach Dorpat bringen 

und zeigte ihm einen Befehl des Zaaren vor, der ihn nach Moskau 

forderte. Seine Bitten, feine Berufung auf die Artikel der Kapitu⸗ 

fation waren vergebens: er wurde fortgebracht. In Moskau wurde 

er unter irgend einem Vorwande feitgehalten und mußte fein Leben 

unter Elend und Sammer in der Fremde befchliefen. Iwan hatte ihm 

zwar ein paar Güter zu feinem Unterhalt angewiefen, allein von den 

Einkünften derfelben erhielt er nichts. Er durfte auch einmal zwei 

feiner Diener nach Livland ſchicken, die ihm manches liebe Befip- 

thum nach Rußland bringen follten; er erhielt die traurige Nach⸗ 

richt: Falkenau fei zerftört, all’ fein Eigentfum verfchwunden. Sein 

prophetifches Wort: er werde ald armer Bifchof enden, fand fo eine 

tragische Erfüllung! — Die Dorpater Domherren waren theild ent- 

flohen, theil® in der Welt zerftreut: das Bisthum Dorpat hatte 

ſich aufgelöſt. 
Auch eine Anzahl Dorpater Bürger, darunter die beiden pro⸗ 

teftantifchen Prediger, Timan Brakel und Johann Wettermann wur« 

den unter der Anfchuldigung: fie hätten fich in verrätherifche Unter» 

handlungen mit dem Ordensmeiſter eingelaffen,, nach Pleskau abge, 
führt. Die beiden Prediger kamen fpäter (Arndt ©. 258.) nad 

wechjelvollen Schidfalen in ihre Heimath zurüd, und Brakel, ein ge 

borener Livländer, vermuthlich der angefehenen Familie Diefed Namens 

angehörend, hat ein Gedicht: Ryıhma de excidio Livoniae, ber 

faßt, worin auch er (Richter II. 238.) die Ueppigfeit und Sittenver- 

derbniß in Livland mit den fchwärzeften Farben fehildert. MWettermann 

foll dem Zaaren feine Bibliothek in Moskau geordnet haben. Auch 
die andern Bürger von Dorpat follen fpäter größtentheild nach Haufe 

zurückgekehrt fein. 

Die ruffifhen Heere beftanden damald noch in einem Aufge- 

bot, welches nur eine beftimmte Zeit im Kriegsdienſte bleiben mußte. 

Schuisfi z0g darum gegen den Herbft mit dem weitaus größten Theil 

feined Heeres nah Rußland zurüd und ließ nur in den eroberten 
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Städten und Schlöffern, deren-Zahl Karamfin auf zwanzig angibt, 

eine Befapung unter ruffiihen Woiwoden zurüd. Der Zaar Iwan 

aber erließ an den Kaifer Ferdinand ein Schreiben (Ruſſow BI. 45.), 

worin er ihm die Urfachen des Strieged auseinanderfehte und die 

Strafen, die er über die Livländer verhängt hatte, zu rechtfertigen 
fuchte. Und Ferdinand hat fich damit auch zufrieden gegeben. 

30* 
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15571561 . 

Kettler und Fölkerſahm im Felde. Der Bifhof Mündhaufen von Kurland und Defel. 
Neuer Berwüftungszug der Ruſſen durch Liv- und Kurland. Berhandlungen Kettler's 
mit Polen. Der Bertrag von Wilna. Münchhauſen verfauft feine Biethümer an 
Dänemark. Der Drden von den Ruffen, den Polen ’und den Söldnern aufs Aeußerſte 
bedrangt. Herzog Magnus von Holftein, Bifhof von Defel und Kurland. Der Biſchof 
Wrangel verfauft fein Bistum Neval an Magnus. Schlacht bei Ermes. Belagerung 
von Bellin. Verrath der Soldknechte und Uchergabe der Feſtung. Yürftenberg in 
tuffifher Gefangenfhaft. Die Ruſſen verwüften nochmals ganz Xiv- und Eſthland. 
Weißenftein und der Held Kafpar von Alten-Bodum. Unterhandlungen mit Schweden. 
Erih XIV. und die EftHländer. Kampf um das Schloß Reval. Efthland eine ſchwediſche 
Provinz. Der Reichstag zu Speier. Die Huldigung der Livländer in Wilna. Die 
Unterwerfungsverträge vom 28. Nov. 1561. Bollzug der Unterwerfung am 5. März 
1562. Letzte Sphidfale der Männer, die beim Hnsergange des Tivlandifchen Staats 
eine Rolle geipielt Haben. Schluß. 

Kettler, fobald er die Coadjutur angenommen hatte, wendete ſich 

noch einmal an Kaifer und Reich, wendete fih auch an den Deutfch- 

meifter; .an-alle ohne Erfolg. Ferdinand erließ wohl Schreiben an 

die Sanfeftädte Lübe und Hamburg und an den König von Schwe- 

den. Diefer aber wollte nichtö thun und die deutfchen Städte waren 

durch das feit fünfzig Fahren geübte, egoiftifche und unredliche Der- 

fahren der livländifchen Städte fo fehr gegen Ddiefelben erbittert, daß 

fie nicht nur nichts für fie thaten, fondern durch Verträge mit dem 

Haaren Iwan einen direften Handel mit Rußland über Narwa eröff- 

neten, der den livländifchen Städten die größten Nachtheile brachte, 

zumal da auch die Engländer und Holländer bald auf derfelben Han- 

delsſtraße direkte Verbindungen mit Rußland anfnüpften. Zugleich 

machte Kettler alle möglichen Anftrengungen, um nach dem unglück⸗ 
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lichen Ruͤckzuge aus Kyrempäh fo ſchnell wie möglich wieder eine an- 

tehnliche Streitmacht zufammenzubringen. Er forderte namentlich den 

Erzbifchof auf, feine Mannfhaft mit der des Ordens zu verbinden 
und dadurch wo möglich noch Dorpat zu retten. Wilhelm aber, voll 

Mistrauen gegen den Orden, verzögerte die Sendung der Hülfe, big 

ed zu fpät war. Nach dem Falle Dorpats verband fich der tapfere 

Dompropft Friedrich von Fölferfahm als Führer der erzbifchöflichen 

Mannfchaft mit den Ordendtruppen , und da unterdefien dad große 

ruffifhe Heer unter Schuisfi abgezogen war, fo fonnten die Livländer 
ed wagen, wieder ind Feld zu rüden. Sie belagerten Ringen '), er 

oberten ed nach fünfwöchentlicher Belagerung beim dritten Sturm und 

bieben die ruffifche Befagung nieder. Dann dieferten fie dem ruffifchen 

General Repnin beim Dorfe Torrifer ein vortheilhaftes Gefecht und 

hätten beinahe das den Rufien abgeneigte Dorpat wieder befept. Ihre 

Macht war aber dazu doch zu ſchwach, und im Oftober entließ Kettler 

feine Kriegöfnechte in die Winterquartiere. 

Bei dem allgemeinen „Berlaufen und Verkaufen“ hatte auch der 

Biſchof Johann von Münchhanfen ſchon lange daran gedacht, feine 

Bisthümer Kurland und Defel, oder wie man fle auch nannte: Pilten 

und Wiek, zu Gelde zu nahen. Schon im Jahre 1556 war er mit 

dem Dompropft zu Haſenpoth, Ulrich von Behr, in Unterhandlungen 

1) Das Schloß Ringen war von Gotthard von Tödwen im 3. 1340 erbaut 
worden, und war im Befig diefer Familie geblichen, bis Johann v. Tödwen es im 
J. 1558 aud Furt vor den Ruffen verlaffen hatte. Ruſſow (BI. 93. a.) hat uns aus 

der Geſchichte dieſer Familie einen jühen Schickſalswechſel aufberwahrt, wie er in jenen 
Kriegstäuften in Livland oft vorgekommen fein mag. Die Frau ded Johann Tödwen, 
Anna von Tiefenhaufen, eine der reichfien Frauen im Lande, hatte einft in den Tagen 

ihres Glücks einen Meifter aus Deutfchland Tommen laffen, welder ihrer Tochter, 

ihrem einzigen Kinde, ein Kleid machen mußte, das an Gold- und Perlenpracht Alles 
übertraf, was man bis dahin in Livland gefehen hatte und von welchem dad ganze 
Land „lange Zeit reden mußte”. Dieſelbe Frau von Tödwen, einft die „ftolze Burg: 
frau von Ringen“, flarb im 3. 1576 zu Hapfal in folchem Elende, daß fie nicht ein- 
mal ein Laalen hinterließ, in melches man ihren Leichnam hüllen fonnte. Und 
auch die Dede, die über den ärmlichen Sarg gebreitet war, wurde von den chen an« 
weſenden Ruſſen unter Spott und Hohn heruntergerifien. 
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getreten und batte demſelben, wahrfcheinlich gegen eine angemeflene 

Pergütung, die Coadjutur im Biſsthum Kurland angeboten. Das 

Aktenſtück, in welchem die Wahl des Ulrich Behr vollzogen wurde, ift 

ein Meifterftüc der Lüge. Beide Männer gebehrden ſich als die eif- 

rigſten Katholiken, beklagen laut den Webertritt fo vieler Städte und 

Lehnsträger zur Iutherifchen Kegerei und wollen durch die Ernennung 

ded Coadjutors mit dem Rechte der Nachfolge den völligen Untergang 

des fatholifchen Bisthums verhüten. Beide Männer waren aber zu 

derfelben Zeit fchon längſt Lutheraner und traten drei Jahre fpäter 

öffentlich zur proteftantifchen Kirche Über, und fpielten nur die katho⸗ 

liſche Komödie, um auf diefe Art leichter die päpftliche Betätigung zu 

erhalten). | 

- Bevor indeffen die Wahlakte des Ulrich Behr der päpftlichen Ber 
ftätigung unterbreitet, wenigftend gewiß bevor dieſe erfolgt war, trat 

die Krife von 1557 ein, und der Friede von Poswol und die ruffifchen 

Derwiclungen und Drohungen zeigten den Untergang ded Staats in 

nächfter Nähe. Sept dachte Münchhaufen ein viel beſſeres Geſchäft 

machen zu können, wenn er feine beiden Biöthümer, die zufammen 

einen fhönen Länderbefig bildeten, unmittelbar an eine auswärtige 

Macht verkaufte und bot diefelben im J. 1558 dem Könige Ehriftian III. 

von Dänemark an. Wir irren gewiß nicht, wenn wir diefen Handel 

um die beiden Bisthümer mit der Befignahme des Schloffed zu Reval 

durch Chriſtoph Münchhaufen, von der oben die Rede war, in innen 

Zufammenbang bringen, in welchen fih dann der Entſchluß der Stadt 

Reval und der Nitterfchaft von Harrien und Wierland: fich dem Kö⸗ 

nige von Dänemark zu unterwerfen, auf natürliche Weife mit hinein- 

fügt. Zu Betreibung all diefer Unterhandlungen mit Dänemark wurde 

eine Gefandtfhaft an Ehriftian III. abgefertigt, an deren Spike von 

1) Die Nachricht über die Wahl Ulrich's v. Behr verdanken wir Theodor Kall⸗ 
meyer, der fie aus den alten Archiven der Familie v. Behr hervorgezogen und alle 
betreffenden Altenflüde in den Mittheilungen Bd. IV. ©. 459—481 hat abdruden 
laſſen. 
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Seiten der Ritterfchaft Fabian Tiefenhaufen der jüngere und Bruno 

Mettberg, von Seiten der Stadt Reval Ivo von der Höhe und Kafpar 

Breitholz ſtanden. Der Syndikus Elodt follte dad Wort führen. Ent. 

weder waren die Bedingungen der beiden Münchhaufen, was Arndt 

©. 252 andeutet, zu hoch geitellt, oder der alte König, der ſich dem 

Tode nahe fühlte, wollte ſich in ein gefährliches und weitausfehendes 

Unternehmen jenfeit des Meeres und gegen den mächtigen Zaar nicht 

einlaffen?); kurz, er gab den livländifchen Gefandten die Erklärung: 

„Er babe in feinem eigenen Reiche Länder und Städte genug und 

wolle feinem Freunde und Nachbar, dem Ordendmeifter, das Seinige 

nicht abnehmen. Was Chriftoph Münchhaufen in Reval gethan, möge 

ihm nicht böfe gedeutet und angerechnet werden, er habe ed in guter 

Abſicht gethan.“ Zum Beweife endlich feiner königlichen Huld gab er 

den Gefandten 20000 Mark für den Orden mit, um dafür traut und 

Loth (Pulver und Blei) anzufaufen. Fabian von Tiefenhaufen ftarb 

in Dänemark, Bruno von Wettberg auf der Rüdreife auf dem Schiff, 

Epriftian III. felbft gleich nach dem Abzuge der livländifchen Gefandt- 

haft. Das Gefhäft war um ein Jahr verfchoben. 

Chriſtoph Mündhaufen wußte nun nicht, was er mit feinem 

Schloſſe Reval anfangen follte: er bot es der Stadt Neval für eine 

geringe Summe zu Kauf an. Ein Theil der Bürgerfchaft (Ruffow 

Bl. 44, b.) war für den Kauf: man wollte das Schloß niederreißen 

und den Domberg mit Häufern bebauen. Der Rath und die Gemeinde 

aber wiefen den Kauf zurüd. Im Herbſt fam Kettler nach Reval. 

Durch Bermittlung Dietrich's von Behr aus Küneburg und Heinrich's 

von Uexküll auf Fidel einigte er fi mit Münchhauſen dahin, daß 

Diefer ihm das Schloß für eine geringe Vergütung wieder abtrat. Die 

Heine Befabung, die ſchon den Dänen geſchworen hatte, ſchwor wieder 

1) Es fcheinen auch die Könige von Polen und Schweden (Senning Bl. 17. b.) 

von diefem Schritt lebhaft abgerathen zu haben, und died mag leicht dad Haupt⸗ 
motiv zur vielgepriefenen Mäßigung bed Königs gewefen fein. Vergl. Geijer II. 
140. Note 1. 
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dem Ordendmeifter; das wichtige Schloß Meval war noch, einmal 
für den Orden gerettet. Auch die Aebte machten fich jept aus dem 

Staube, Der Abt von Padis trat fein Klofter an den Orden ab. Die 

Bedingungen bei Arndt S. 248. Damit fehloß ſich das verhängniß- 

volle Jahr 1558. 

Am 17. Sanuar brach ſchon wieder ein ruffifched Heer von mehr 

als 100000 Mann in Livland ein. Diesmal hatte es fich den ſüd⸗ 

lichen Theil ded Landes zum Schauplag feiner Thaten erwählt, und 

es ftand wieder ein Tatar oder etwas dem Aehnliches an der Spipe 
des Heered. Nachdem das livländifche Heer bei Tyrfen gefchlagen und 

der tapfere Föllerſahm dort gefallen war, gingen die Ruflen auf Riga 

108. Zehn Schlöffer und Ortfchaften, aus denen die deutichen Be⸗ 

fagungen beim Herannahen der Ruſſen davonliefen, wurden auf Die 

ſem Zuge niedergebranat, darunter Smilten, Schujen, Nietau, Lem⸗ 

burg, Jürgensburg und Rodenpois; nur die Geſchütze und Glocken 

wurden von den Ruſſen mitgenommen. Riga machte in der Eile die 

äußerſten Anſtrengungen, um ſeine Mauern und Thürme auszubeſſern, 

auch Wilhelm und Kettler hatten Hinter den Wällen der Stadt eine 

Zuflucht geſucht. Alle Speicher, alle Land» und Lufthäufer (die foge- 

nannten Höfchen) , die außerhalb der Feſtungswerke lagen, wurden 

von den Rigaern felbit niedergebrannt. Am 30. Januar erfchien das 

ruffifche Heer vor den Thoren der Stadt, ftellte fih von der rothen Düna 

über, Die Sandberge und längs dem Stintfee bid gegen Dünamünde 

hin auf und bedrohte drei Tage lang die Stadt ohne einen Angriff zu 

mahen!). Dann wälzte das Heer fich in mehreren Abtheilungen über 

Kurland hin und vermüftete die Gegenden um Selburg, Bauske, 

Doblen, Mitau und den Babitfee. Zum Glück kam eben der Coad⸗ 

jutor, Chriftoph von Meklenburg, mit 200 angeworbenen Kriegs: 

fnechten aus Preußen herbeigezogen. Das Gerücht machte daraus ein 

großes Heer, die Ruſſen wendeten um und zogen, ohne irgendivo einen 

1) Intereffante Einzefnheiten über das Treiben im Innern der geängfteten Stadt 
finden fih im Buch d. Aelt. S. 112 fig. 
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weitern Widerfiand gefunden zu haben, beuteftoh in ihr Land zurüd, 

nur Trümmer und Leichen hinter fich laſſend. „Wer den Sammer mit 

angefehen, fagt Henning, ‚Tann ohne Thränen nicht daran denken. 

Große Haufen von gräulich verftiimmelten Frauen» und Kinder 

leihen bezeichneten die Straßen, über welche die Ruſſen gezogen 

waren. Türken und Heiden haben Aehnliches nie gethan‘). Die 

Deutfchen aber, die in faulen Zagen figen, fümmern fich wenig um 

das Elend in Livland. Ein deutfcher Fürft hat mich einmal gefragt: 

Was ift das für ein Kerl, der Moskowiter, der fich in Livland fo un 

nüg macht?" — 

Nach dieſem neuen Unglüd beichloß man, fich nochmals an die 

benachbarten Könige um Hülfe zu wenden. Salomon Henning und 

Rembert Gildesheim*) gingen an der Spitze einer Gefandifchaft nach 

Schweden?), SKetiler felbft nach Polen. Henning wendete fich zuerſt 

an den Sohn des Königs, den Herzog Johann in Finnland, und 

diefer war auch den Livländern gewogen und fendete fie mit Empfeh- 

lungsfchreiben an feinen Vater“). Guſtav empfing die Livländer in 

Süderkjöping, warf ihnen ihre Treuloſigkeit vom J. 1555 vor und 

wollte jebt nichts weiter mit ihnen zu thun haben. Er fchrieb zwar 

(Richter II. 341.) dem Zaaren: „Sch maße mir feine Stimme in 

Deinen Angelegenheiten an; ich fordere nicht, ich bitte Dich als groß» 

müthigen Nachbar nur, dem Kaiſer Ferdinand zu gefallen Livland 

Frieden zu ſchenken, aus Mitleiden gegen die Menfchheit und zum 

allgemeinen Beften der Ehriftenheit. Ich felbit Habe mich der aufrich⸗ 

tigen Freundfchaft der Livländer und ihrer Biederkeit nicht zu rühmen, 

1) Aber der Orden, ald er die heidnifchen Länder und Pommern verwüftete ? — 

2) Er wurde öfter ald Gefandter des Ordens an verfchtedene Höfe geſchickt. Buſſe 
in den Mitt. II. 293. hat eine biographifche Efizze diefed Mannes geliefert. Der 
Landsknecht fpricht mit Abſcheu von ihm. 

3) Die fivländifchen Chroniken fepen diefe Gefandtfchaft ind 3. 1559; Hen- 

ning felbft aber ind 3. 1559 nach dem rufftfchen Verwüſtungszuge. 
4) Die Livländer hatten dem alten Helden, vielleicht weiter nicht im Purpur gebo⸗ 

ren war, ftatt des Titeld Durchlaucht nur den Titel Erlauchtgegeben. Die Schweden 
bemerkten mit bitterm Spott: fie bedürften der Tiwländifchen Erleuchtung nicht. 
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ich Fenne fie aus Erfahrung! Wenn Du willft, fo fehreibe ich ihnen, 

daß fie fih Dir in Reue und Demuth zu Füßen werfen follen“ u. |. w. *) 

Iwan nahm die Vermittlung nicht an, fondern antwortete: ex wolle 

ſchon felbft den Ordensmeifter zu Vernunft bringen. Henning kam aus 

Schweden ohne Troft zurüd. 

Unterdefien hatte aber der König Friedrich II. von Dänemark, 

thätiger und ehrgeiziger als fein Vater, die abgeriffenen Fäden der 

Unterhandlung mit dem Bifchof Münchhaufen und mit den Eſthlän⸗ 

dern wieder angefnüpft und fendete, um fich die Liebe und das Ver⸗ 

trauen der Efthländer zu erwerben, auch eine Gefandtichaft an den 

Baar (Richter II. 342.) mit der Aufforderung: „Eſthland, eine von 

Alters her dänifche und dem Ordensmeiſter nur auf eine gewiſſe Zeit 

anvertraute Provinz nicht zu beunruhigen und dem Orden den Frieden 

zu ſchenken.“ Am 19. März fam die Gefandtichaft nach Moskau. 

Iwan ertheilte den Dänen eine ziemlich barfche und rüdfichtölofe Ant 

wort, geftand den Livländern aber Doch, vermuthlich nur, weil er fidh 

in einen Krieg mit den Tataren der Krimm verwidelt fah, am 11. April 

(index 3207.) einen ſechsmonatlichen Waffenftillftand zu. Und diefer 

Waffenftillftand, fagt Richter, rettete Livland! 
Dom März 1558 bis dahin 1559 waren drei Gefandifchaften 

hülfebittend nach Polen gegangen; Ifie wurden mit glatten und Falten 

Worten abgefertigt. Jetzt wußte man wohl, daß Polen feine Unter- 

ſtuͤtzung, die unvermeidlich einen Krieg mit Rußland herbeiführen 

mußte, nur um den entfprechenden Lohn leiften würde. Dom 

13. März bis Ende April 1559 tagten die Stände in Livfand, und 

ungeachtet fich dabei (Ind. 3216.) ein allgemeiner Widerwille, ber 

fonders der Ritterfchaften, gegen die polnifche Schugherrfchaft und eine 

große Anhänglichkeit am Reich ausfprach, fo wurden doch die Ge- 

fandien des Erzſtifts Jakob v. Meded und Heinrich v. Tiefenhaufen 

1) Der Herzog Johann ftand mit den Linländern und namentlich mit den Re⸗ 
valenfern, deren Kaperſchiffe er in Finnland fügte, in heimlichen Unterhandlungen, 
worüber der Bater ihm misbilligende Borftellungen machte. Vergl. Geijer II. 140. 
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am 6. Mai (nd. 3210.) dahin inftruirt: im Falle verweigerter 

Hälfeleiftung dad Erzftift der Schugherrfchaft des Königs zu unter 

werfen, im ſchlimmſten alle einen Theil deflelben zu verpfänden oder 

ganz abzutreten. Um diefelbe Zeit reifte Kettler mit einigen Ordens» 

gebietigern nach Krakau, um die Angelegenheit felbft beim Könige zu 
betreiben. Diefer zeigte fich jebt im Ganzen der livländifchen Sache ger 

wogen und fchrieb auf den 24, Juni einen Reichdtag nah Wilna aus, 

wohin auch die Linländer befchieden wurden. Gerade um diefelbe Zeit 
war auch ein Reichötag zu Augsburg, den Kettler hatte befuchen 

wollen. Ex fendete nun den Hauskomthur von Riga, Georg Sieberg 
von Wißlingen, nach Augsburg, reifte felbft zuerft zum Kaiſer nad 

Wien, dem er die livländifche Sache and Herz legte, von dem er 

aber eine fehr laue Antwort erhielt, und begab fih dann nah Wilna. 

Trotz der Fürfprache des Deutfchmeifterd und des Herzogs Jo⸗ 

hann von Meklenburg konnte Sieberg in Augsburg doch nichtd erlan- 

gen. Man machte den Livländern, freilich nicht mit Unrecht, den Vor⸗ 

wurf: Sie hätten fich felbit ‚durch Eigennup und Anmaßung fo 

heruntergebracht; zu den Reichsſteuern hätten fie nie etwas beige 

tragen, immer behauptend , fie bedärften al’ ihrer Hülfsmittel felbft 

gegen den Erbfeind, den Moskowiter. Auch hielt man ihnen vor: fie 

hätten einzig und allein Weftphalen zu den hohen Aemtern ihres Lan⸗ 

des befördert, fie möchten nun auch bei den Weftphalen Hülfe fuchen. 

Schreiben wollte man, viel fehreiben ; thun oder geben nichts. Kaifer 

Ferdinand fehrieb am 19. Oftober an den Zaaren ; diefer antiwortete: 

Ueber wichtige Angelegenheiten unterhandle man nicht durch Couriere. 

Man fehrieb auch an_die Hanfeftädte ; fie verweigerten Mannfchaft und 
Geld, wollten aber (menn?) Geſchuͤtz und Pulver liefern. Man fchrieb 

auch an die Könige von Spanien, England, Schweden, Dänemark 

und Polen; die drei legten wußten einen guten Gebrauch von den 

kaiferlichen Schreiben zu machen, fie vechtfertigten dadurch ihr fpäteres 

Eingreifen oder vielmehr Zugreifen in Livland: fie thaten ed ja auf 

faiferliche Einladung. Zulept bewilligte man gar auch noch 100000 
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Gulden; das Geld aber wurde nicht eingezahlt, es ift nie ein Kreuzer 

davon nad Livland gekommen. Vergl. die von Bulle mitgetheil- 

ten Reichstagdverbandlungen von 1559 in Monum. Liv. ant. V. 

p. 706 fig. 

Ein befferes Refultat hatten die Unterhandlungen in Wilna, bei 

deren Eröffnung Kettler und der Erzbifhof Wilhelm felbft zugegen 

waren. Kettler war fhon im Mai in Stelle des nun ganz zur Rube 

gelegten Fürftenberg von den Bebietigern des Ordens zum Meifter er⸗ 
wählt worden ; das gab ihm auf dem polnifchen Reichstage ein höheres 

Anfehen und einen freiern Entſchluß. Fürſtenberg hatte ſich auf das 

Schloß Bellin zurüdgezogen, welches für das feftefte Schloß in Liv⸗ 

land galt. Es war mit allem Kriegsbedarf reichlich verfehen und von 

einer tüchtigen Anzahl Kriegsknechte vertheidigt: der alte Herr fühlte 

fih in behaglicher Sicherheit. — Im Mai war auch fehon der Groß⸗ 

marfchall Radziwil in Riga erfchienen und hatte mit der Erklärung, 
daß fein König nur gegen Anerfennung der polnifhen Schutzherrſchaft 

von Seiten Livlandd Hülfe gegen die Ruſſen leiften werde, auch die 

Stadt Riga, mit Hinmweifung auf die Berhältniffe Danzigs, zur Un⸗ 

terwerfung unter Bolen aufgefordert. Riga ertheilte eine ausweichende 

Antwort, fendete aber Abgeordnete an Kettler nach Wilna mit der 

feften Erflärung: day man wohl einige Zandftriche, unter Zuficherung 

freier Religionsübung, an Polen überlafjen möge, aber unter feinen 

Umftänden die Stadt Riga. Auch auf einem Landtage, der im Zuli 

in Riga gehalten wurde, befchloß man einftimmig: die Stadt Riga 

und das Schloß Kofenhufen auf keinen Fall abzutreten. Am 31. Aus 

guft wurde endlich in Wilna der Vertrag gefchloffen und am 3. Sep⸗ 

tember befchtworen , durch welchen Kettler fi und feinen Orden unter 

den Schuß des Königs ftellte, jedoch mit beigefügter Phrafe: unbe 

fehadet der Oberherrlichkeit des Römifchen Reihe‘). Der Vertrag ift 

1), Die Worte des Tateinifhen Originals lauten: Contulimus nos ordinem- 
que nostrum et totam Livoniam in fidem, clientelam et protectionem Sacr. 
Reg. Maj., non derogando Sacri Rom. Imperii directo doniinio etc. 
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abgedrudt bei Dogiel T. V. N. 133, im Audzuge mitgetheilt in allen 

Chronifen und bei Richter I. 345. Der ganze Landftrich von der li⸗ 

thauifchen Grenze bei Druja an beiden Ufern der Düna bis gegen 

Afcheraden') mit den feften Schlöffern Dünaburg und Selburg, Lugen 

und Roffitten, außerdem noch das Schloß Bauske mit dem ganzen 

dazu gehörigen Landbezirk wurden vom Ordensmeiſter pfandiweife an 

Polen überlaffen, mit vorbehaltenem Recht, alle diefe Landestheile 

nach beendigtem Kriege gegen die Summe von 600000 Gulden wieder 

einlöfen zu können. Ebenfo überließ der Erzbifhof am 15. September 

dem Könige die Schlöffer Marienhaufen und Lennewaden und die 

Höfe: Lubahn und Berfohn, alfo die Grenzdiftrifte Livlands gegen 

Rußland Hin, die ſich unmittelbar an Lutzen und Roffitten anfchloffen, 

ebenfalls pfandweiſe, unter der Berechtigung ‚ diefelben für 100000 Gul⸗ 

den einlöfen zu können. Dagegen verfprach der König, den Orden 

und den Erzbiſchof und das ganze Land gegen Rußland zu fchügen 

und alle Einwohner der abgetretenen Landestheile bei ihrem Gotted» 

dienft, bei ihren Rechten und Gewohnheiten zu laffen, fie auch nicht 

willfürlih zu befteuern. Bon den Eroberungen, welche Polen und 

Livland zufammen gegen Rußland machen würden, follten diejenigen 

Landestheile, die früher zu Livland gehört, wieder an Livland zu⸗ 

rüdfollen. Den Zaaren endlich wollte der König fofort durch eine Ge⸗ 

fandifchaft auffordern, Livland in Frieden zu laſſen u. f. w. — Polen 

hatte, da die Derpfändung der Landestheile mwefentlih eine Abtre⸗ 

tung war, einen ſchönen Lohn vormeg genommen, ließ aber dad un- 

glücfiche Land doch noch auf Hülfe warten, bis es durch einen neuen 

Angriff von Seiten Rußlands und durch andere unglüdliche Um— 

fände fich gänzlich auflöfte und in gefonderten Theilen auseinanderftel. 

Schon während die Verträge von Wilna gefchloffen wurden, uns 

terhandelte der Bifchof Münchhaufen wieder eifrig mit dem Könige 

1) Aſcheraden felbft mit Allem, was auf beiden Seiten ber Düna dazu ger 
hörte, verblieb dem Orden. Auf der linken Seite alfo wohl das heutige Kirchfpiel 

Afcheraben. 
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von Dänemark über den DVerfauf feiner Bisihümer Kurland und 

Defel. Friedrich II., der feinem jüngern Bruder Magnus einen An⸗ 

theil an Holftein abtreten follte, fam mit feiner Mutter, Doro- 

thea von Sachfen-Zauenburg, dahin überein, daß fie zufammen (Geb⸗ 

hardi S. 517.) für Magnus ftatt feines Antheild an Holftein lieber 

ein Fürſtenthum in Livland, mo eben Land feil war, ankaufen woll⸗ 

ten. Man einigte fich leicht mit dem Biſchof Münchhauſen, und am 

29. September wurde zu Nyborg ein Bertrag gefchloflen, durch welchen 

der Doppelbifchof feine Bisthümer für die baare Summe von 30000 

Thalern verkaufte, auch wieder mit beigefügter Phrafe: unbefchadet der 

Hoheit des Römifchen Reichs. Friedrich II. aber ernannte fofort feinen 

Druder Magnus zum Bifchof von Defel und Kurland und fendete ihn 

im Frühlinge des folgenden Jahres mit Geld und Empfehlungen 

nach Livland, wo wir dann feine nähere Bekanntfchaft machen merden. 
Munchhauſen hatte zwar, ald er auf Berwendung feines Vetters, des 

damaligen Komthurd von Goldingen, Ernft von Münchaufen, vom 

Orden zum Bifchof von Kurland war empfohlen worden, am 4. Mat 

1541 die heilige DVerficherung gegeben (Henning ©. 23. a.): ohne 

Einwilligung des Ordens das Bisthum in- feined Andern Hände zu 

übergeben. Ein gegebened Wort, ein gefchloffener Vertrag hatten hber 

in Livland in politifchen Dingen nie innere Gültigkeit gehabt. Auch 

Münchhaufen brach fein Wort, fobald er es zu feinem Bortheil unge- 

ftraft thun konnte. Und derfelbe Dann, der fich vor drei Fahren fo 

überaus katholiſch angeitellt hatte, überließ jet dem proteftantifchen 

Könige das Recht, einen Bifchof ohne Wahl und ohne Einwilligung 

der Domherren zu ernennen, ging felbft mit den erbeuteten 30000 

Thalern nach Weltphalen, änderte Stand und Religion und trat am 

Abend des Lebens, wie fein Vorbild Jodokus v. d. Nede, in den 

heiligen Stand der Ehe. Ulrih von Behr (Kallmeyer a. a. D. 

©. 30.) „temporifirte noch eine Weile, wollte weder dem Bifchof noch 

Dänemark fonträr fein“, und erhielt, nachdem auch er zur proteftan- 

tifchen Kirche übergetreten war, im %. 1561 dafür, daß er feine An» 



Die Bisthümer Kurland und Defel an Dänemark verkauft. 479 

fprüche auf die Berwaltung ded Bisthums Kurland auch auf Herzog 

Magnus übertrug, von diefem, mit Bewilligung des Domtfapitels, 
den erblichen Befih der Güter Edwahlen und Schled'). 

Kettler empfing, nach Livland zurückgekehrt, ald Ordensmeiſter 

die Huldigung des Ordens und der Städte Riga und Reval und 

rüftete nunmehr, da er auf polniſche Hülfe rechnete, mit neuem Muth 

und neuem Vertrauen noch fpät im Jahr einen Kriegszug gegen die 

Auffen. Er verpfändete den Hof Kegel für 30000 Gulden an bie 

Stadt Reval, nahm für das Geld Söldner an und zog mit Ehriftoph 

von Meflenburg im Rovembermonat auf fchlechteften Wegen ins Feld. 

Am Martindabend Üüberfiel er bei Nüggen unweit Dorpat ein ruffifches 

Lager, fchlug den Feind und z0g vor Dorpat. Der ruffifche Woiwode 

fpertte die verbächtigen Bürger im Rathhauſe ein oder ließ fie nach 

Pleskau abführen, empfing dann die Deutfchen mit einem heftigen 

Feuer und machte einen glüdlihen Ausfall. Da auch ein anderes 
ruſſiſches Heer fich näherte, das die Deutfchen zu umzingeln drohte, 

fo ſah Kettler fich bald gezwungen, ſich aus der unmittelbaren Nähe 

Dorpats zurüdzugiehen. Ehriftoph war.mit den errungenen Lorbeeren 

zufrieden und ging nach Haufe, Kettler aber unternahm allein noch die 

Belagerung des Schloffed Laid. Bei zweimaligem vergeblihen Sturm 

verlor er viele Leute, mußte die Belagerung aufgeben und z0g fich nach 

Oberpahlen zurüd. Died midlungene Unternehmen ftimmte das Ber 

trauen zu Kettler in Livland wieder fehr herunter, und feine Lage 

wurde eine höchft bedenkliche, als die Kriegäfnechte, durch dad Mis⸗ 

geſchick entmuthigt, widerfpenftig wurden und die fofortige Auszahs 

fung ihres rüdftändigen Soldes mit Ungeftüm forderten. Nur mit 

Mühe wurden fie durch große Berfprechungen befchwichtigt und dann 

in die Winterquartiere verlegt?). 

1) Edwahlen und Schleck⸗Popen find jept noch der Hauptfern des großen Gü⸗ 
terbefiges der Familie von Behr in Kurland. 

2) So fagt Henning. Ruffow meint, die Kriegsknechte Hätten ſich zerfixeut. 

Nyenftädt bemerkt dazu: So geht ed, wenn man Rofen im Winter brechen will. 
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Polen erfüllte denjenigen Theil des Wilnaer Vertrages, kraft 

deſſen ihm Landftriche und Schlöffer abgetreten waren, mit großer Ge» 

wifienhaftigkeit: gleich im Anfange des J. 1560 erfchienen polniſche 

Beamte in Livland, welche die Pfandfchlöfier in Empfang nahmen. 

Nur Lennewaden wurde dem alten Erzbifchof zu febendlänglichem Nieß⸗ 

brauch gelaffen , wogegen er verfprechen mußte, fich des frühen Land» 

marfchalld von Münfter anzunehmen. Bon polnifher Hülfe aber 

war nichts zu verfpüren, das unglüdliche Land blieb neuen Ver⸗ 

wüftungd- und Eroberungszügen der Ruſſen rettungslos preidgegeben. 

Am 14. Februar waren die Pfandfchlöffer ſchon übergeben, und alle 

Komthure und Bögte, welche den Bertrag von Wilna noch nicht un⸗ 

terzeichnet hatten, vollzogen nachträglih an diefem Tage (Dogiel V. 

p- 230.) ihre Unterfchrift und fchworen , treu an demfelben zu halten. 

Wir lernen dabei einen Theil der damaligen Ordensgebietiger kennen. 

Es waren Ehriftoph von der Leyen, hier vom Neuenhof (de villanova) 

genannt, der Landmarfchall Philipp Schall von Bell, die Komthure 

Werner Schall von Bell zu Goldingen und Mathias von der Rede 

zu Doblen, die Bögte Heinrich von Galen zu Bauske, Chriftoph von 

Sieberg vom Dornftraudh (a dumeto) zu Kandau und Wilhelm 

Schilling zu Selburg, endlich noch die Gebietiger Johann v. Bodhorft 

und Gerhard v. Nolde. Sigidmund Auguft hatte audy eine Gefandtfchaft 

an Iwan geſchickt mit der Forderung: Livland zu räumen, weil ber 

Drdendmeifter fi) zum Eideömann des Königs gefchiworen. Iwan er 

theilte eine fehnöde Antwort und fendete fofort wieder ein Heer unter 

dem Fürften Schuisfi nach Livland. 

Schon in den eriten Tagen ded neuen Jahres brach dieſes Heer 

in Livland ein. Das Hauptheer wendete fi gegen Marienburg, das 

andere über Dorpat gegen Tawaſt und Bellin. DMarienburg, mitten 

in einem See gelegen, war durch diefe feine Lage und durch feine ftar- 

fen Mauern eined der fefteften Schlöfler im Lande und galt für die 

Hand Hau (der deutiche Söldner) verträgt den Livländifchen Winter nicht. Auch war 
das Bier audgegangen. 



Abermaliger Einfall der Rufen in Livland. 481 

eigentliche Grenziwacht gegen Rußland. Kaſpar von Sieberg war erſt 

feit kurzer Zeit in Philipps Schall von Bell Stelle Komthur diefes 

Schlofjed geworden und mag, wie Arndt ©. 250 fagt, bei dem un- 

vermutbeten Ueberfall nicht mit gehörigem Kriegsbedarf verfehen 
gewefen fein; Sieberg verfuchte aber auch gar nicht Die Bertheir 

digung ded Schloſſes, fondern übergab es guf fhmählihe Weile - 
dem Feinde, ehe diefer nur den erften Angriff darauf gemacht hatte. 

Ruſſow fagt mit Entrüftung: Das herrliche feſte Schloß befamen die 

Ruſſen durch Uebergabe des Komthurs und der andern Deutfchen. Zu 

diefer Zeit hat der Mosfowiter nicht eine von den livländifchen 

Feſtungen mit Gewalt oder durch Hungerönoth oder langwierige Be- 

lagerung erlangt, fondern fie find ihm alle aus großer Kleinmüthig- 

feit ganz leichtfertig und ungetreulich ohne Noth übergeben worden. 

Und Taube fingt: 

Marienburg das edle Schloß 

Ward übergeben ohne Schoß (Schuß). 

Kettler war über Sieberg 8 Pflichtvergefjenheit jo erzürnt, daß er 

ihn in Kirchholm ind Gefängniß fepen ließ, wo er bis zu feinem Tode 

geblieben. | 

Nah dem Fall von Marienburg fchweiften die beiden ruſſiſchen 

Heere, ohne ernftlichen Widerftand zu finden, durch ganz Livland bie 
an die See und verwüfteten auch wieder einen Theil von Semgallen. 

Schloß Adfel und der Flecken Smilten wurden niedergebrannt. Die 

ruſſiſchen Berichte (Richter I. 347.). fprechen von großen Siegen bei 

Tawaſt und Werpol (Oberpahlen); e8 waren wohl nur unbedeutende 

Scharmügel, welche von den Ruffen zu Schlachten geftempelt wur: 

den, um dadurch dem Großfürſten deſto größere Freude zu machen. 

Die Deutſchen wiſſen von dieſen Siegen nichts und würden fie gewiß 

nicht leugnen, wenn fte ftattgefunden hätten, denn Alles was fie jagen 

ift viel fchlimmer und viel fchimpflicher als verlorene Schlachten. Die 

aus ihren Wohnungen und Dörfern entflohenen und in den Wäldern 

aufgefpürten und eingefangenen Bauern in Livland wurden in großen 
v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovinzen. II. 31 
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Heerden, wie das Vieh, zum Verkauf nach Rußland getrieben, wobei 

die Pleöfauer befonders die Rolle der Mäfler gefpielt Haben follen. 

An Widerftand ded Ordens war von nun an gar nicht mehr zu den⸗ 

fen. Als die Söldner bald merkten, daß die Summen aus Deutich- 

land und Schweden, auf die man jie vertröftet hatte, ausblieben; da 

zogen die Soldreiter (Henning Bi. 22. b.) mit fliegenden Fahnen da- 

von, raubten unterwegs was noch zu rauben war und verließen zum 

Theil das unglüdlihe Land, um ihre blutigen Fäufte an andere 

Fürften für beileres Geld zu vermiethen. Die Soldfnechte aber, welche 

die Befagung der Schlöffer bildeten, erregten einen Tumult über den 

andern und bedrohten die Herren ded Landes und die Gebietiger der 

Schlöffer täglich mit neuem Berderben '). 

Natürlich wurde Polen jegt faut um den verfprochenen Schutz 

angerufen. Der König erflärte aber: vor dem J. 1562 fönne er 

feinen Krieg mit Rußland anfangen, denn dann erit laufe der fünf- 

zehnjährige Friede ab, den Polen mit Rußland gefehloflen. Dagegen 
erbot der König fi, die Pfandſchlöſſer fofort zu übernehmen und zu 

vertheidigen, und auch in die andern Grenzfchlöffer, welche von den 

Livländern nicht vertheidigt werden könnten, polnifche Beſatzung mit 

dem nöthigen Kriegöbedarf zu legen. Die Livländer zauderten, auf 

diefen gefährlichen Vorfchlag einzugehen ;' als aber Marienburg gefal« 

len war, mußte man am Ende in Alles willigen. (Ind. 3232 u. 33.) 

Der Herzog von Olika, Nikolaus Radzimil, kam nad Selburg und 

traf dafelbft (Henning Bl. 21. h.) mit Kettler und dem Landmarſchall 

und mit dem Coadjutor Chriftoph zufammen. Nach gepflogener Ber 

1) Weber die Söldner des fechzehnten Jahrhunderts wollen wir aus: Sartorius, 
Bauernkrieg ©. 35. eine Stelle hierherſetzen, die Alled das fagt, was wir darüber 
denken. „Diefe Elenden hatten kein Vaterland , fe fannten feined. Plündern war 
ihr Zwed, Rauben und Morden ihr Handwerk und ihre Kunſt. Wo ein Hauptmann 
feine Fahne aufftedte, da fchneiten ihm diefe Dienfchen von allen Seiten u. Man 
hielt fie für eine Plage fo arg wie Peft und Seuchen. Konnte Der, welcher fie in 
Sold genommen, fie unglüdlicher Weife nicht bezahlen , fo brachen fie in Empörung 
aus und fHafften fich ſelbſt durch Plündern Hülfe u. f. w. 
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rathung kam man dahin überein, die bedrohteſten Punkte des Landes 
den Polen zu übergeben; jedoch ſollten dieſe den Unterhalt ihrer Be⸗ 

faßungen auf eigene Koften beforgen, auch mußten fie fich anheifchig 

machen, nach erlangtem Frieden mit Rußland die anvertrauten Schlöf- 

fer und befeftigten Orte zurüdgugeben. Gleich von Selburg fuhr 

Radziwil die Düna hinunter und. befiytigte die feſten Schlöffer zu 

Aſcheraden, Kirchholm, Riga und Dünamünde; ed war alfo von den 

Polen wohl zunächft auf die Dünalinie abgefehen. Welche Schlöffer 

und wenn fie übergeben, ift nicht ganz deutlich, es gingen aber bald 

genug Klagen über die polnifchen Befahungdmannfchaften ein, welche 

das platte Land in Feiner Weife gegen die Plünderungen der Ruſſen 

beſchützten. 
Kettler, um die drohenden Kriegsknechte zu befriedigen und um 

wenigſtens die ihm noch übrig gebliebenen Schlöffer vertheidigen zu 

fönnen, mußte zu neuen DBerpfündungen feine Zuflucht nehmen. Er 

verpfändete dad Schloß Grobin mit dazu gehörigem Gebiet an den 

Herzog von Preußen, die Schlöffer Boldingen und Windau an den 

König von Polen, erhielt auch gegen Handfchein von einem alten 

patriotifchen Gefellen Billerbed in Riga 30000 Mark, die diefer 

(Nyenftädt S. 60.) nie wiedergefehen hat. Troß diefen Außerften An⸗ 

ftrengungen fühlte der Orden ſich in feiner ganzen Ohnmacht, und die 

Gebietiger deffelben traten im April in Riga zufammen, um nod ein 

mal zu berathen, ob und wie eine Rettung möglich wäre. Sie errich- 

teten (Ind. 3238.) am 4. April eine Defenfivallianz mit dem Herzog 

Albrecht von Preußen und faßten dann am-5. April einen Beſchluß 

(abgedr. bei Ziegenhorn: Kurl. Staatsrecht Beil. 46.), der Livland 

nun aud in eine Lage bringen follte, welche der Lage Preußens ähnlich 

gewefen wäre. Jetzt im lebten Elend fühlten die rohen Seelen Demuth 

und Zerfnirfchung, jebt erfannten fie, wie fie ſelbſt all diefen Sammer 

mitverfchuldet: die Einleitung diefer Urkunde ift ein Niederfnieen zu 

Buße und Beflerung. Sie befchloffen: endlih: „Um dad Land wo 

möglich bei feiner alten Freiheit, esse und Qualität zu erhalten”, noch 
31* 
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einmal alle benachbarten Fürften zu Hülfe zu rufen. Wenn das feinen 

Erfolg hätte, fo follte ed Kettlern freiftehen,, als weltlicher Fürft die 

Neyierung ded ganzen Landes zu übernehmen und eine Heirath zu 

fchliegen, durch welche er Hülfe und Unterftügung gewinnen fönnte') ; 

und wenn auch dad midlänge, dann follte dad ganze Land, je 

doch unter Bewahrung aller Rechte und Beſitzungen ded Ordens, 

dem Könige von Polen unterworfen werden. — Sept endlich kam 

man zu dem Entfchluß, der vor dreißig, der vielleicht noch vor drei 

Fahren das Land hätte retten Fönnen, jeht aber fam er: zu ſpät! — 

Schon wenige Zage nach diefer zu Riga abgefchloffenen Ver⸗ 

einigung landete in der Ofterzeit am 16. April der Herzog Magnus, 

mit Emprehlungsfchreiben gut, mit Geld leidlich verjehen , bei Arens⸗ 

burg und nahm fofort Beſitz von der Inſel Defel. Magnus war ein 

Jüngling von neunzehn Jahren, von einnehmender Geitalt, von 

freundlichem Weſen, dabei unerfahren und leichtfinnig: furz er war, 

was man in der Welt und oft auch in Büchern einen liebenswürdigen 

Prinzen nennt; dabei aber ohne innern Halt, ohne feiten Willen, 

ohne tiefere Bildung, natürlich alfo ein Spielball in den Händen 

feiner neuen und fchlimmen Umgebungen. Anfangs fam ihm Alles 

fehr freundlich entgegen. In Efthland und auf der Inſel Defel Herrfchte 

noch eine Tradition von der guten alten dänifchen Zeit, die aus wei» 

ter Entfernung und vollends im Vergleich mit dem Jammer der Ger 

genwart fih recht gut ausnahm; der König Friedrich fendete zugleich 

eine Gefandtfchaft an Swan, um den Bruder zu empfehlen und um 

einen Frieden mit Livland zu vermitteln. Die Livländer aber befanden 

fich eben in der Lage eines Mannes, welcher von einem gefcheiterten 

und unterjinfenden Schiff aus, wie das Sprichwort fagt, nach einem 

1) Für den Fall, daß Kettler erblicher Fürft des ganzen Landes würde, ftellte 

er Reverfalien an jeine Mitgebietiger darüber aus, daß er diefelben dann reichlich mit 

Gütern verforgen wollte. Mathias v. d. Rede lieh ſich namentlih die Schlöjfer und 
Höfe Doblen, Hofzumberge und Aug zufichern. Statt derfelben erhielt er fpäter nach 
langen Streitigkeiten mit dem Herzoge die Neuenburgfchen Güter, die fich heute noch 
im Befig der Familie v. d. Rede befinden. 
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Strohhalm greift; — warum follten fie nicht nach Magnus greifen, 

der immer noch mehr ald ein Strobhalm fhien? — 

Der Biſchof Morig von Wrangel benupte den guten Augenblick, 

da der dänifche Prinz noch Geld in der Tafche hatte, und verkaufte 

ihm flugs auch fein Bisthum Reval. Diefed ruhte von der dänifchen 

Gründung her anf viel ſchwächern Grundlagen, als die andern liv- 

ländifchen Bisthümer ; denn während die Biſchöfe von Dorpat, Oeſel 

und Kurland gleich von Anfang an reihdunmittelbare Fürften ge⸗ 

weſen oder bald geworden, war hingegen der Bifchof von Reval immer 

num ein unter dänifcher Hoheit ftehender Zandesbifchof gewefen. Seit 

dem Efthland von Dänemark an den Orden war abgetreten worden, 

hatte auch der eftänifche Bifchof nach einer freiern Stellung geftrebt, 

hatte Stimme im livländifhen Fürftenrath befommen und auf eine 

oder die andere Urt auch den Fürftentitel erhaſcht. Dem fürftlichen 

Namen aber entfprach fein fürftlicher Befitz; und ald dann Durch die 

Reformation die Stadt Reval ganz von ihm abfiel, ald auch der eſth⸗ 

nifche Adel in der Fatholifchen Treue wanfte, als ihm endlich auch das 

Sendeforn und der Zehnte vom Zehnten entzogen wurde, da gerieth 

er in eine fehr fchlimme Rage und bald in Schulden, und war darum 

herzlich froh, fein Bisthum auf gute Art zu Geld machen zu können. 

Er zog dann auch dahin, dahin, wohin Rede und Münchhauſen und 

jo viele Gebiefiger ded Ordens ſchon mit vollen Tafchen gezogen 

waren. 

Auch der Bogt von Sonnenburg, Heinrich von Qudinghaufen- 

Wolff‘), übergab ohne Wiffen des Ordens, vermuthlich für Geld, 

tein Schloß mit dazu gehörigem Gebiet dem Herzog Magnus, und 

diefer erklärte in einem Schreiben an Kettler: er habe dad Drdend- 

Ihloß nur übernommen, um es gegen die Schweden zu vertheidigen. 

Kettler Eonnte einen fremden Prinzen ald neuen livländifchen Landes⸗ 
herrn nur mit größtem Widerwillen betrachten, dennoch ſendete er 

1) Er iſt der einzige von allen Ordensgebietigern, deſſen ber Landsknecht mit 

Achtung und Liche gedenkt; es ift aber fonft wenig ven ihm befannt. 
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freundliche Botfchaft an Magnus und bot ihm verföhnfich die Hand. 

Diefer aber benutzte „auf Anftiften böfer Menſchen“ die verzweifelte 

Lage des Ordens, um für fih felbft einige Bortheile zu gewinnen ; 

und Kettler mußte ihm am Ende, wie wir fpäter hören werden, die 

Abtei Padis überlaffen. Magnus befaß dann ein Ländergebiet, welches 

ſich, beinah hundert Meilen lang, in einem fehmalen Streifen über 

Land und Meer vom Finnifchen Meerbufen bei Reval durch die Wiek 

über die Infeln Mone und Defel, und von Domeöneed über Hafen- 

poth, Neuhauſen und Amboten hinaus bis gegen die Grenze von 

Preußen und Lithauen hinzog. Magnus träumte einen ftolzen Kö- 

nigätraum und dachte von dem fehmalen Streifen aus die daneben 

liegenden breiten Länder zu gewinnen; Magnus war aber nur ein 

Mann eitler Königsträume, nicht ftolzer Königsthaten, er ift mit feinen 

Plänen elend geicheitert. Die lepte Möglichkeit, die livländifchen Pro- 

vinzen bei einander zu halten und unter eine einheimifche oder aus⸗ 

ländifche Macht zu bringen, hat er aber wefentlich erſchwert oder viel⸗ 

mehr ganz zur Unmöglichkeit gemacht, fein Erfcheinen war alfo ein 

neued Unglüd für Livland. 

Da Iwan jebt mußte, daß Polen fich in die livländifchen Ange⸗ 

legenheiten einmifchen werde, fo eilte er mit der Eroberung des Landes. 

Schon im Mai kam ein zweites Heer unter dem Fürſten Kurböfi nach 

Dorpat, verwüftete von da aus viele Ritterhöfe der Umgegend, ſchweifte 

nach Efthland Hin, eroberte das bifchöfliche Schloß Fegefeuer, zerftörte 

die Kirche zu Koſchkull und zog endlich vor Weißenftein, das noch 

immer von dem tapfern Alten - Bodum fiegreich vertheidigt wurde. 

Zwiſchen Koſchkull und Weißenftein ftellte jich aber bei Neuenhof eine 

tüchtige Schaar efthnifcher Edelleute mit nur fünfundneunzig Pferden 
in einem Walde dem Feinde entgegen, und diefe entfchloffenen Männer 
wußten Die Ruffen bei neblichter Witterung mehrere Tage lang aufju- 

halten, brachten ihnen empfindliche Berlufte bei und zogen ſich zuletzt, 

da fie bei hellem Wetter ihre geringe Zahl nicht länger verbergen fonn« 

ten, nad) Weißenftein oder Vellin zurück, wobei mehrere Edelfeute, 
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namentlich Ewert von Delwig, den Heldentod ftarben, während andere 

in Oefangenfchaft gerieten. 

Etwas fpäter, im Juli, fam ein drittes fehr zahlreiches ruſſiſches 

Heer mit Belagerungsgeſchütz nach Dorpat und zog von da gegen 

Vellin. Der Ordensmarſchall Philipp Schall von Bell hatte aus Kur⸗ 

land ein kleines Heer an“ ſich gezogen, das von dem Komthur von 

Goldingen, Werner Schall von Bell, den Vögten von Kandau und 

Bauske, Sieberg und Galen, und von einem vornehmen Edelmann 

des Erzſtifts, Reinhold von Saß, ihm zugeführt worden war, Mit 

der Kleinen aber auserlefenen Schaar wagte der Marfchall am 2. Auguft 

im Dunkel der Nacht bei Ermes einen Ueberfall des ruſſiſchen Lagers. 

Er glaubte, durch falfche Kundfchaft getäufcht, nur eine Abtheilung 
des ruffifchen Heeres vor fich zu haben, es war aber dad Hauptheer 

ſelbſt. Nach der erſten Verwirrung fammelten fich die Rufen, um⸗ 

zingelten die kleine deutfche Schaar und vernichteten diefelbe bid auf 

den legten Mann. Nur der Landmarfchall, die Befehlshaber und 120 

Drdendbrüder wurden gefangen genommen, zuerft im Triumph im 

Lande herumgeführt und dann nah Moskau geſchickt. Da wurden fie 

durch die Gafjen der Hauptftadt geführt und mit drahtenen Geißeln 

aefchlagen, bis fie vor Ermüdung und Erfhöpfung zufammenfanfen ; 

dann aber mit Zimmerbeilen enthauptet. Die todten Körper wurden 

auf den Rabenftein geworfen und wären dort von Hunden und Bögeln 

gefrefien worden, wenn nicht einige andere livländifche Chriften fich 

ihrer erbarmt und fie zur Erde beftattet hätten‘). Aus den lepten Les 

bendftunden des Marfchalld Hat Henning (BI. 23.b.) ung eine interef- 

fante Epifode aufbewahrt. Philipp Schall von Bell hatte durch fein 

würdevolled Betragen im Unglüd die Achtung der ruffischen Beſehls⸗ 
haber gervonnen ; diefe empfahlen ihn der Gnade ded Zaaren. Iwan 

ließ ihn vor ſich kommen, ſprach über die livländiſchen Angelegenheiten 

1) Warum Richter II. 352. an dieſer Mishandlung der Gefangenen zweifelt, 
wiſſen wir nicht. Sie wird durch die zuverläffigften Quellen übereinftimmend be- 
ftätigt. 
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mit ihm und bot ihm zuletzt Leben und Gnade, wenn er die Taufe 

nach griechiſch⸗ruſſiſchem Ritus empfangen wollte. Philipp ſchlug die 

Beanadigung aus und ging muthig zu Marter und Tod. Auf den 

Zaar aber hatte der Todesmuth und die Feſtigkeit des Mannes einen 

tiefen Eindruck gemacht, er fendete ihm einen Boten nach und ließ ihm 

unbedingte Gnade verfündigen. Der Bote’aber fam zu fpät: Philipp 
war fchon eine Leiche‘). 

Nach dem Siege bei Ermes zog das ganze ruffifhe Heer vor 

Bellin, um dieſe ftärffte Feſte des Landes zu belagern, vorher aber 

war ſchon eine Neiterfchaar abgeſchickt worden, um Bellin einzu- 

fchließen und vom Meere abzufchneiden,, denn die Ruſſen hatten er- 

fahren, daß reiche Schäße in Vellin aufgehäuft waren, und wollten 

diefelben nicht aus dem Lande bringen laffen. Um diefelbe Zeit waren 

die livländifchen Fürften: Kettler, der Erzbifhof und fein Coadjutor 

und Herzog Magnus mit den noch übrigen Ständen des Landes in 

Bernau vereinigt, um dort noch über die legten Maaßregeln zur Ret« 

tung des Landes zu verhandeln. Statt aber irgend etwas Nüsliches 

zu befchließen, machte der übelberathene Magnus, der befonderd unter 

dem Einfluß der früheren Stifteräthe von Dorpat geftanden haben 

folt, immer neue Forderungen an Kettler, worüber es beinah noch ein» 

mal zu innerem Kriege gefommen wäre, bis Kettler fih am 6. Auguſt 

entſchloß, das übrigens noch den Kriegsknechten verpfändete Kloſter 

Padis an Magnus abzutreten. Da kam die fhredliche Botfchaft von 

der Niederlage bei Ermes und von der Belagerung Bellins, und die 

ruffifche Reiterei ftreifte bi8 and Meer und bis vor die Thore Pernaus. 

Der lepte Landtag des alten Livlands ftob aus einander, indem Jeder 

Leben und Freiheit zu retten fuchte, und Ruſſow bemerkt ausdrüdlic : 
— 

1) Nach ruffifchen Nachrichten (Richter IT. 350.) wäre er ein eifriger Katholik 
geweſen. Der Landsknecht aber fingt mit mehr Wahrfcheinlichkeit von ihm : 

Er ift gelernt in der heiligen Schrift 
Und jagt: der Orden ift vom Teufel geftift‘. 
In reinem guten Gewiſſen 

Will er des Eh'ſtands genießen. 
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„Wenn die Ruſſen gewußt Hätten, wie Pernau gar nicht gegen Gewalt 

vertheidigt werden konnte, fo hätten fie mit einem fühnen Handſtreich 

die ganze Fürftenverfammiung gefangen nehmen fönnen.“ 

Das Städtchen Vellin mar gleich beim Beginn der Belagerung 

erobert und bis auf fünf Häuſer niedergebrannt worden; das Schloß 

aber war durch feine natürliche Lage und Durch feine vielfachen ftarfen 

Mauern und Thürme äußert feſt und war mit allem Kriegsbedarf und 

aflen nöthigen VBorräthen reichlich: verfehen , der alte Fuͤrſtenberg faß 

mit all feinen Schägen und Kleinodien in voller Sicherheit auf dem 

hohen Mauerneft. Auch die Bewohner des flachen Landes hatten Als 

led, was fie von Koftbarkeiten befaßen, vertrauensvoll in den Gewöl⸗ 

ben von Bellin niedergelegt. Seit der eriten Einfchliegung des Orts 

am Marienmagdalenentage dauerte die Belagerung ſchon vier Wochen 

und die Ruffen batten noch feine bedeutenden Bortheile errungen. 

Dann aber wurden die deutfchen Kriegsfnechte, welche die Beſatzung 

der Feſte bildeten, unruhig, verlangten mit Ungeftüm von Fürften- 

berg ihren rüdftändigen Lohn und traten heimlich mit den Ruſſen we⸗ 

gen Webergabe der Feſtung in Unterhandlung. Jetzt mußte Füriten- 

berg die drohende Gefahr feiner Lage erkennen; er vertheilte alle feine 

Baarfchaft und einen Theil feines Gefchmeides unter die wilden Ge- 

fellen, reiste dadurch aber mehr ihre Gier, als daß er ihre Forderungen 

befriedigt hätte. Sie wußten, daß reiche Schäge in Vellin verborgen 

lagen, nach diefen fand ihr Sinn und ihr Verlangen. Der unglüd: 

liche, fürftliche Greid bat fie um Gotteswillen mit gerungenen Händen, 

fie möchten Mitleid haben mit feinem greifen Haupte, fie möchten dies 

gewaltige Haus nicht dem Feinde übergeben ; das würde ihnen zum 

Schimpf und Spott vor Gott und der ganzen Chriftenheit gereichen, 

das könnten fie in der Ewigkeit nimmer verantiworten. Alle Worte 

und alle Bitten prallten ab von den fteinernen Herzen, in welche nur 

zwei Worte gegraben waren: Blut und Geld! — Sie waren bald 

einig mit den Ruffen, die ihnen freien und ungehinderten Abzug mit 

Allem, was fie forttragen könnten, bewilligten. Nun wiederholten 
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fih die fchredlichen Auftritte aus den legten Tagen der preußifchen 

Mariendburg. Alle Zimmer und Gewölbe wurden durchſucht, alle 

Schränke, alle Kiften und Kaften erbrochen und geplündert. Jede 

Bitte, jede Borftellung wurde mit rauhem Wort, mit roher Fauft ab- 

gewiefen , die breite Raubtafche mit Koftbarkeiten aller Art gefüllt). 

Am 20. Auguft wurden die Thore der Feltung geöffnet: die Ruflen 

zogen hinein, die Kriegöfnechte heraus. Als die Ruſſen merkten, 

welchen reichen Raub die Blutmenſchen davontrugen, ftelen fie über. 

diefelben. ber, leerten die vollen Zafchen wieder aus und trieben die 

Audgeplünderten mit Hohn in die Welt hinaus. Kettler aber ließ den 

Böſewichtern am Meereöftrande und fonft überall auflauern; wo fich 

einer von ihnen zeigte, da wurde er an den nächſten Baum geknüpft. 

Und in diefer fhwebenden Stellung fol die Mehrzahl der Buben ihren 

fhändlichen Berrath mit dem Tode abgebüpt haben. 

Die ftärkite Feftung des Landes mit reichen Borräthen und 450 

Kanonen war in die Hände der Ruffen gefallen, die von hier aus ihre 

Eroberungszüge durch Livland weiter fortfeßten. Der unglüdliche 

Fürstenberg und alle feine treuen Gefährten und Diener wurden als 

Gefangene nad) Moskau gebracht und Hier wieder zum Schaufpiel für 
die Menge durch die Gafjen der Stadt auf- und niedergeführt. Zwei 

tatarifche Fürften, die dem traurigen Zuge mit zuſahen, follen die 

Deutfchen angefpieen und ihnen zugerufen haben: „Euch deutichen 

Hunden gefchieht Euer Recht. Ihr Habt dem Moskowiter die Ruthe in 

die Hand gegeben, womit er und geftäupt hat; nun fläupt er Euch 

felbft“*). Dem armen Fürftenberg wurde der Flecken Ljubin im Gou⸗ 

1) Fabricius in feiner Livländiſchen Gefchichte S. 114. fagt: Fürftenberg habe 
in Berzweiflung, fein letztes Geld dafür audbietend, die Umftehenden gebeten, ihn au 

tödten. Diefe Erzählung erfcheint in fih nicht unmwahrfcheinlich, wir wagten ed aber 
nicht, fie in den Zert aufzunehmen, denn Fabricius fteht mit Bredenbach auf gleicher 

Stufe der Slaubwürdigkeit. 
2) Sie meinten damit: Die Deutfchen hätten aus kaufmänniſchem Eigennug 

den Ruſſen allen Kriegsbedarf geliefert und fie mit dem Gebrauch deſſelben befannt 
gemacht. — Auch hatten die Tataren (nah Ruſſow) einmal eine Selandtfchaft nach 
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vernement Koſtroma ald Aufenthaltsort angewiefen. Es foll noch ein 

Driginalbrief des alten Meifterd an feinen Bruder vom 16. Mai 1566 

eriftiren, in welchem er fchreibt: „er könne (dürfe) über feine Behand⸗ 

lung nicht lagen; wie ihm aber zu Muthe fei, möge fich jeder ehr⸗ 

fiebende Chriſt ſelbſt vorftellen”. Alle Berfuche deutfcher Fürften und 

Berwandten, ihm bie Freiheit wieder zu verfchaffen, waren vergebens, 

er bat in traurigem Exil die Fehler feines Lebens abgebüßt, ift einfam 

und verlaffen in der Fremde geftorben. Mit der Niederlage bei 

Ermes, mit dem Falle von Bellin war die letzte Kraft des Ordens. ge- 

brochen. Der weiße Mantel, die fchöne Tracht fo vieler ahnenſtolzer Ge- 

nerationen, verfchwand jetzt in Livland, wie er vor vierzig Jahren in 

Preußen verfchwunden war. Er mar die Zielfcheibe ded Spottes und 

Hohn, er war der Gegenftand allgemeiner Verachtung geworden und 

fan? von den Schultern der gedemüthigten Ritter hinab in Staub 

und Schmup. 

Nach der Eroberung Vellins theilte die ganze ruffifche Macht fich 
in drei verfchiedene Heere, von denen dad eine Die Gegend von en» 

den und Wolmar, das zweite die Wied und die Umgegend von Reval 

durchplünderte und verwüftete, das dritte aber mit dem Belagerung?» 

geihüs vor Weißenftein zog, um dieſes Schloß zu belagern. Als das 

erfte diefer Heere mit großem Raube an Menfchen und Bieh an Wol- 

mar vorüberzog, erfaßte die Bewohner ded Städichend Wuth und 

Verzweiflung: die ganze Bürgerfchaft ftürzte fich auf die Ruffen und 

wollte ihnen den Raub wieder abnehmen. Die tapfern Männer wur 

den aber alle theild niedergemacht, theild gefangen nah Moskau ab» 

geführt. „Was damals für Wehmuth und Betrübniß unter den 
Frauen und Kindern in Wolmar geweſen, möge Jeder ſich felbft 

fagen”. — Das zweite rufiifche Heer plünderte die Wiek und machte 

hier eine ungeheure Beute, Weil man in Livland glaubte, Magnus 

fei in Frieden mit Rußland, fo hatte man aus den benachbarten Pro- 

Livland geſchickt, um mit dem Orden ein Bündniß gegen Iwan zu ſchließen, waren 
aber abgewieſen worden. 
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vinzen, befonders aus Harrien und Wierland alled bewegliche Gut in 

die Wiek geflüchtet. Die Nuffen aber fagten: Magnus habe dadurch, 

daß er in Pernau mit den andern livländifchen Fürften getagt, feinen 

MWaffenftiliftand mit Rußland gebrochen, fielen in die Wiek ein und 

nahmen alle aufgehäuften Befipthämer mit fort, während Magnus fo 

ſchnell wie möglich nach Defel entflob. Die kleinern Schlöfier des 

Landes, wie Tawaſt, Rujen, Oberpahlen u. f. w. fielen ohne Wi» 

derftand in die Hände der Sieger. Aus der Wiek zogen fie in die Ges 

gend von Reval und errichteten ein Lager bei Harle, anderthalb Mei⸗ 

len vor der Stadt. Hier wiederholte ſich ein ähnlicher Auftritt wie bei 

Wolmar. Eine ftarfe wohlgerüftete Schaar brach am 11. September 

aus Reval hervor, überfiel eine Abtheilung des ruffifchen Heeres und 

nahm derfelben einen großen Raub an Pieh und einige Gefangene 

ab. Der Raub wurde auch, wie e8 feheint, glülih zur Stadt ges 

bracht, die dedende Schaar aber wurde von einem nacheilenden rufe 

ſiſchen Trupp ereilt und zum großen Theil niedergemadht. Ruſſow 

nennt unter den gefallenen „Itolgen Helden“ einen Johann von Galen, 

einen Jürgen von Ungern, den Rathövermandten von Oyten, einen 

Bürger Hochgrefen. "Die Schwarzhäupter follen fich bei diefer Belegen» 

heit auch noch befonderd ausgezeichnet haben. Die Ruffen bewunder⸗ 

ten den Muth der Nevalenfer und fagten: fie müßten toll oder von 

Branntwein voll gewefen fein, daß fie einen foldhen Angriff gewagt. 

Gegen die Zollen und Bollen aber unternahmen die Ruſſen nichts wei⸗ 

ter, verbrannten nur ihre Zodten in und mit den umliegenden Dörfern 

und zogen dann auch zu jenem dritten ruffifchen Heer, welches ſchon 

feit mehren Wochen Weißenftein belagerte. 

Hier hatte der treffliche Held Kafpar von Alten-Bodum mit einer 

Handvoll Menfhen und ohne irgend eine Hoffnung des Entſatzes fich 

gegen das rufjifche Heer ruhmvoll vertheidigt und wehrte auch jegt die 

Macht des verdoppelten Heeres mit Unerfchrodenheit und glänzenden 

Erfolge ab. Eine Seite der Mauer war halb eingeftürzt, fie wurde 
dennoch mit verzweifeltem Muth von der Fleinen Heldenfchaar behaup- 
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tet, Nach fünf Wochen vergeblichen Belagerns und Stürmens zog das 

rujfiiche Heer ab, nachdem es vorher die ganze Gegend verwüftet und 

auögebrannt hatte. Aus der allgemeinen Erbärmlichfeit der livlän⸗ 

difchen Zuftände hebt die Heldengeftalt Alten» Bocdum’s fih um fo 

höher und herrlicher empor'). Hätte ed mehr folhe Männer in Lin- 

land gegeben, die ſelbſt von Muth und Baterlandsliche befeelt, diefe 

edlen Gefühle auch ihren Lintergebenen einzuflößen gewußt hätten, fo 

wäre Livland noch nicht, oder wäre wenigftend mit Ruhm unterge⸗ 

gangen! — 

Zu dem Elend des äußern Kriegs kam in Eſthland auch noch ein 

Bauernaufſtand. Die unglücklichen Eſthen, ſeit Jahrhunderten von 

den ſchwerſten Laſten und der grauſamſten Behandlung erdrückt, nun 

auch der Plünderung und Beraubung der Fremden hülflos preisge⸗ 

geben, glaubten endlich die Stunde gekommen, wo fie an ihren Pei⸗ 

nigern, die-jich in eben fo trauriger Lage wie fie jelbft befanden, eine 

rohe und araufame Rache nehmen könnten. Sie fhhaurten fich im 

Haufen zufammen, überfielen einzelne adlige Höfe, ermordeten Jakob 

Verfüll von Lämmat, Otto Uexküll von Kirketa, Türgen von Rißbitter 

und Dietrich von Lieven?); fammelten fih darauf zu größern Haufen 

und wollten den’ Adel ganz „ausrotten und vertilgen“. Dann fchidten 

1) Daß der patriotifch gefinnte Kafpar in den Oftfeeländern geboren war, 
dürfen wir mohl mit Sicherheit annehmen. Auch war fhon um 1488 ein Dietrich 

don Grimberg, genannt von Alten-Bodum, Komthur zu Goldingen und berichtigte 

die Grenzen zwifchen den Dörfern Wangen und Zurlau, von denen eins ſchon da⸗ 
mals einem Johann von Alten-Bodum gehört zu haben fcheint. Sicher ift, daß 
um die Zeit, als Kafpar feine Heldenrolle fpielte, ein Philipp von A. B. Mannrich⸗ 

ter in Kurland war, der Kaſpar's Bater geweien fein mag. Die Familie v. U. 2. ifl 

erſt vor kaum dreißig Fahren in Kurland erlofchen. In den Ahnentafeln des kur⸗ 
ländifchen Adels wird der Name häufig vorfommen; wir wiſſen nicht, ob eine der- 
felben bid zum Helden Kafpar binaufreicht. 

2) Die Familie v. Licven, die ihren Urfprung von Caupo dem edlen Liven her⸗ 

leiten will, hat in der Geſchichte der Oftfeeprovinzen eine bedeutende und chrenvolle 

Rolle geſpielt. Ein Zweig derſelben ift im 19. Jahrhundert zu fürſllichem Range 
und in Kurland zu fürſtlichem Beſiß gelangt. 
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fie Abgeordnete an die Stadt Reval und boten derfelben Friede und 
Freundfchaft und ein Bündniß gegen den Adel an. Der Rath, nach 

dem er die Klagen der Bauern vernommen, ermahnte fie, von ihrem 

Borhaben abzuftehen. Sie wollten nichts davon hören und zogen in 

hellen Haufen gegen dad Schloß Rode, wohin Viele vom Adel fich ge- 

rettet hatten, und belagerten daffelbe. Hier aber fand ihr wildes Un- 

ternehmen fein biutiged Ende. Chriftoph Münchhauſen, der Käufer 

und Verfäufer ded Schloffed Neval, hatte eine Anzahl Hofesleute, 

vielleicht auch Kriegsknechte an fich gezogen und audgerüftet und über 

fiel mit denfelben unverfehend dad Bauernheer vor Lode, deſſen Zahl 

nah all den ruſſiſchen Raubzügen wohl nicht ſehr zahlreich fein konnte, 

und brachte demfelben eine vollfommene Niederlage bei. Viele Bauern 

wurden im Kampfe erfchlagen, die gefangenen Anführer vor Lode und 

vor den Thoren Revals hingerichtet, und damit war der Bauernaufruhr 

niedergefchlagen. 

Während die Ruffen mit Gewalt, die Polen mit Lift ſich Liv⸗ 

lands zu bemächtigen trachteten, fuchte auch Magnus, der aus leicht» 

finnigen und habgierigen Menfchen einen Rath um fich gebildet, durch 

„allerhand Praktiken“ die Länder zu gewinnen und fehmeichelte befon- 

ders der Stadt Reval und dem efthnifchen Adel, die er an die gute alte 

dänifche Zeit erinnerte und denen er viel neued dänifches Glüd ver- 

hieß. Er mar aber fchon fo ziemlich in feiner ganzen Kleinlichkeit und 

Unguverläffigkeit durchſchaut und fonnte fi fein Bertrauen mehr ge- 

winnen. Und eben fam dom alten Helden Guftav, den der Kaiſer 

von neuem um Hülfe für Livland angegangen, eine Botfchaft nad) 

Reval. Er ermahnte die Stadt, treu beim Orden auszuharren, fih 

weder durch die Drohungen der Rufen, noch durch die Lieblofungen 

und Prahlereien der Dänen gewinnen und bewegen zu laffen, denn er 

werde unter feinen Umftänden, und follte e8 einen großen Krieg 

koften, einen andern Herrn als den Ordensmeifter an feiner Grenze 

dulden. Zugleich verfpradh er der Stadt Unterftügung an allem nö- 
thigen Kriegsbedarf und bot die Provinz Finnland ald Zufluchtsftätte 
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für die Frauen und Sinder der Revalenfer an, wenn die Stadt be- 

lagert werden follte. 

Auf diefe freundliche Botfchaft Guſtav's wurde ſofort wieder vom 

Orden eine Geſandiſchaft unter Salomon Henning nad Schweden 

entfendet. Als fie in Stodholm anfam , war aber der König fchon fo 

krank, daß er fie nicht mehr fehen konnte. Um 29. September ftarb 

er, und ihm folgte fein ältefter Sohn Erich XIV. auf dem ſchwediſchen 

Thron. In den bewegten Monden nach dem Thronmechfel fonnten die 

Livländer nichts erlangen, Erich fprach fich vielmehr voll Miötrauen 

und Erbitterung gegen diefelben aus; fie wurden nach unfruchtbaren 

Unterhandlungen am Dreifönigdtage 1561 aus Schweden entlaffen 

und gelangten nach gefahrvoller und abenteuerlicher Reife wieder nach 

Livland zurüd. Bon Finnland nad) Neval machten fie die Fahrt, von 
acht Fifchern geleitet, bei grimmiger Kälte in einem kleinen Boot, das 

bald über das blanke Eid mit-ausgefpannten Segeln dahinglitt, bald 
über offene Stellen der See durch treibende Eidfchollen gerudert 

wurde, bald über aufgethfirmte Eidberge Hinübergetragen werden 

mußte. Henning fagt: Wer ein Königreich gehabt hätte, der hätte 

damals gern die Hälfte deffelben für eine warme Stube hingegeben. 

Während die Livländer in Schweden fich aufhielten, waren dort- 

hin auch befondere Gefandte der Stadt Reval gefommen. Diefe wur⸗ 

den, als die Livländer abreiften, unter irgend einem Vorwande von 

Erich zurüdgehalten und ihnen eröffnete er dann folgenden Beſcheid: 

„Wenn die Stadt Reval fih unter den Schuß der Krone Schweden 

begeben wollte, fo würde er, nicht aus Begierlichfeit nach Land 

und Leuten, deren er genug habe, fondern aus chriſtlicher Liebe 

und zu Dermeidung der moskowitiſchen Nahbarfhaft fi 

der Stadt annehmen, fie bei allen ihren Privilegien und Gerechtigkei⸗ 

ten laſſen und fie gegen jeden Feind beichügen.” Die Revalenfer ers 

flärten, hierauf feine beftimmte Antwort geben zu fönnen, fondern das 

königliche Erbieten dem Rathe der Stadt Reval vorlegen zu wollen. 

Der Rath, als er diefen Befcheid erhielt, lud die Ritterfhaft von Har⸗ 
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rien und Wierland zu gemeinfchaftlicher Berathung nach Reval ein. 

Adel und Stadt entfendeten darauf aufammen eine Botfchaft an Kett- 

ler mit der Erklärung: Wenn der Drdensmeifter ſich anheifchig mache, 

fie gegen äußere Gewalt zu vertheidigen,, fo verlangten fie feinen ans 

dern Herrn und wollten ihm treu bleiben; Tönnte er fie aber nicht 

mehr befchügen, fo müßten fie in dringendfler Noth zu andern Mitteln 

greifen. Kettler erſchrak nicht wenig vor dem neuen Mitbewerber um 

Livland. Er verſprach viel in viel fhönen Worten, aber eine fefte Hülfe 

fonnte er nicht zufagen. Doc, fendete er mit ded Königs von Polen 

Genehmigung eine kleine polnifche Befapung für das Schloß Reval. 

Die Polen wurden aber von der Stadt Reval mit fehr ungünſtigem 

Auge angefehen ; da fie dabei „etende und fahle Stümper“ waren, die 

deutfchen Kriegöfnechte, die das Schloß Neval inne hatten, ihnen daſ⸗ 

felbe auch unter feinen Umftänden einräumen wollten, fo dankte der 

Ruth zu Reval fie ab und ließ fie „mit Geſchenk und Verehrung“ wieder 

duvon ziehen. 

Das Schloß Reval befand fich noch in den Händen jener Sqaar 

deutſcher Kriegsknechte, welche dem Könige von Dänemark und dann 

wieder dem Ordensmeiſter den Eid der Treue geleiſtet hatten. Kettler 

hatte ihnen, da er den rückſtändigen Sold nicht auszahlen konnte, das 

Schloß Reval und die Abtei Padis verpfändet und ſie hielten dieſe 

Pfaänder mit ſtarker Fauſt feſt. Kettlern aber lag jetzt Alles daran, 

das wichtige Schloß Reval den Händen der unzuverläſſigen Söldlinge 

zu entreißen; er griff zu diefem Zweck zu einer unreblichen Lit. Er 

lieg nämlich den Hauptmann der Söldner, Johann Plate, zu fich 

fommen und hielt ihn in Unterhandlungen wegen ded rüfftändigen 

Soldes abfichtlich fehr lange bei fich auf, während er dem Helden Kafpar 

von Alten⸗Bockum, welchen er. zum Lohn für feine glänzende Waffen⸗ 

that mit dem Schloß und ganzen Gebiet Weißenitein belehnt hatte, 

den Auftrag ertheilte, fich des Schloffes Reval, auf welche Art es auch 

wäre, zu bemächtigen. Alten⸗Bockum ſcheint ein eben fo fchlauer ale 

tapferer Krieger gewefen zu fein. Er nahm bei Ausführung feines 
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Auftrages die Hülfe „zwei verfchlagener Füchfe* in Anſpruch, eines 

Doktor Freßner und jened Wilhelm Wifferling, den wir ald Wege 

lagerer kennen lernten. Diefe Beiden fchafften Schießgewehre und 

Säbel in verfehloffenen Kiften und in Säden heimlich aufd Schloß 

und führten dann unvermerkt audy eine Schaar Polen hinauf. Diefe 

ergriffen die Waffen, vereinigten fich mit Alten⸗Bockum's Dienern 

und Knechten und überfielen die wehrlofen Soldfnechte, die ohne 

Hauptmann und keines Angriff? gewärtig waren. Es blieb ihnen 

nichts übrig, ale dad Schloß zu räumen. Bald darauf fam Plate 

zurüd. Bon Kettler und den Polen perfönlich erfauft und gewonnen, 

vertröftete er die Söldner auf Sammt, Seide und andere Waaren, 

die ihnen ftatt Geldes überliefert werden follten. Sie merkten bald 

den Beirug, verlangten ihr Pfandfchloß zurüd und belagerten die Por 

len in demfelben. Der Rath der Stadt und der Adel legten fid 

aber dazwifchen und ed wurde noch auf vierzehn Tage ein Abkommen 

getroffen. 

So ftanden die Dinge in Efthland, als der Feldmarſchall Klaus 

Hom am 25. März an der Spipe einer ſchwediſchen Geſandtſchaft und 

unterügt von einigen Kriegsfchiffen in Reval landete‘). Er fendete 

fofort königliche Briefe an Kettler und forderte Genugthuung wegen 

Ausplünderung und Wegnahme mehrerer ſchwediſchen Schiffe auf der 

Narwa, drohte im Derweigerungsfall fich felbft fein Recht zu nehmen. 

Kettler erwiederte, er fönne auf die fehmedifchen Klagen nicht wor Jo⸗ 

hannis Beicheid geben, auch felbft nicht nach Reval kommen, bat aber 

zugleich den König von Polen um Schuß gegen den neuen Eindring- 

ling. In Eſthland erfannte man richtig, daß man, um der ruffifchen 

Eroberung zu entgehen, nur die Wahl habe, fich entweder Polen oder 

Schweden zu unterwerfen; an Magnus dachte ſchon Niemand mehr. 

In Eſthland aber waren, unter dem Adel fowohl ald in Reval, alle 

1) Die Hauptquelle für die fchwedifch-Tinländifchen Angelegenheiten ift Hiärn, 
der neben den deutfchen Rachrichten auch die ſchwediſchen Archive benupt hat. Bergl. 
damit Arndt S. 362. Note 1. 

v. Rutenberg, Geſch. d. Oftfeeprovingen. I1. 32 
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Sympathien für Schweden. Die günftigere geographifche Lage, die 

Derwandtfchaft der germanifchen Abftammung, die Gleichheit der Re- 

ligion, beijere Ausſichten endlich für Handel und Wandel entichieden 

zu Gunften ded nördlichen Nachbars: Abgeordnete des Adels ſowohl 

als der Stadt Reval traten mit Horn in Unterhandlungen. Unter: 

deilen war aber der vierzgehntägige Anftand zwifchen der polnifch-deut- 

fchen Befabung ded Schloſſes und den deutfchen Kriegsknechten, welche 

den Domberg befegt hielten, abgelaufen, und ed fam zwifchen Polen 

und Deutfchen zu blutigen Kämpfen. Der polnifche Hauptmann foll 
Luft gehabt haben, das Schloß zu räumen; Alten-Bodum aber war 

Commandant und das war nicht der Mann, das wichtige Schloß 

leichtfinnig aufzugeben: er vertheidigte es nicht nur gegen die Doms» 

knechte (wie Hiärn die deutfchen Söldner nennt), fondern machte auch 

Anftalten, das Klofter Padis, das gleichfalls den Söldnern verpfändet 

war, zu belagern und zu erobern. Als er und Engelbrecht von der Lippe 

das Klofter wirklihd nahmen und ald auch 400 Polen gegen Reval 

im Unzuge waren, da nahm Horn die Domknechte fehnell in ſchwe⸗ 

difhen Sold, ließ fie dem Könige Erich den Dienfteid leiften, zog 

einige ſchwediſche Fähnlein von den Kriegäfchiffen an fich, ward 

auch wohl noch andere deutfche nechte an; wehrte dann den Zu⸗ 

zug der Polen ab und belagerte Alten-Bodum im Schloffe Reval. 

Nun hatten die Unterhandlungen zwifchen Horn und den Efth- 

ländern auch bald den erwünfchten Fortgang. Reval war zuerft zur 

Unterwerfung entfehloffen, die Ritterfchaften von Harrien und Wier- 

land aber erklärten, fich von Repal nicht trennen zu wollen, und ihrem 

Entfhluß trat bald auch die Nitterfchaft Jerwens bei, derjenigen efth- 

nifchen Provinz, die feit dem Bertrage von Stenby im %. 1237 

(Bd. 1. ©. 118.) zum eigentlichen Livland gehört hatte. Am 4. Mai 

wurde Reinhold von Lode von der Ritterfchaft und wurde der Bürger⸗ 

meifter Winter von Reval zu Kettler nach Mitau entfendet, um dem 

DOrdendmeifter den Untertjaneneid aufzufündigen. Kettler, der frant 

darniederlag, fuchte durch eine Gefandtfchaft unter Heinrich von Dohna 
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den letzten Entfchluß der Ejthländer noch aufzuhalten, auch Magnus 

machte noch fehr freundliche Borfchläge und Anerbietungen ; — Alles 

umfonft: Die Unterwerfungsafte wurde am 4. Juni unterzeichnet. 

Am nämlichen Tage huldigten die Ritterfchaften, am 6. Juni die 

Stadt ihrem neuen Könige Erich XIV.') Die Unterwerfungdafte ift la⸗ 

teinifch abgedrudt bei Dogiel N. 137; deutfch im Inlande 1840. Nur 

das deutfche Exemplar verfpricht von Seite Schwedens Aufrechthal⸗ 

tung der Augsburgifchen Eonfeffion und der Landesprivilegien. Am 

2. Auguft erließ Erich aus Rorköping eine Urfunde, welche jene vom 

4. Juni beftätigte; fie it abgedrudt bei Dogiel ald Anhang zu. 137, 

und verfpricht Aufrechthaltung der alten Privilegien und Gewohnhei— 

ten. Richter II. 356. fpriht von einer zweiten Urkunde Erich’ vom 

nämlichen Tage, durch welche ex dem Adel den Befib feiner Güter mit 

der vollen Criminalgerichtsbarkeit, die Beſetzung aller Lan⸗ 

desämter und die Freiheit vom Arreft zugefagt, der Stadt Reval aber 

erlaubt haben foll, im Hanfeatifhen Bunde zu bleiben. Richtera. a.D. 

und S. 468 Rote 68. hat nicht genau angegeben, woher er den Inhalt 

diefer zweiten Urkunde genonimen. Auch hier feheint nur das deutſche 

Eremplar mehr zu enthalten, als das lateinifche. ve! Amdt 

S. 268. Noten. 

Alten- Bodum vertheidigte das Schloß Reval noch bid zum 24. Juni, 

dann mußte er fih aus Mangel an Lebensmitteln den Schweden er» 

geben. Sein Schloß Weißenftein hat er, da Jerwen ſchwediſch ge 

worden war, niemals erhalten. Dagegen wurde ihm die Berwaltung 

der Schlöffer des geweſenen Eoadjutord Chriftoph übergeben. Der 

Feldmarſchall Horn eroberte bald auch die übrigen Schlöffer in Harrien 

und Jerwen, im September auch das von Engelbrecht v. d. Lippe und 

in deſſen Abweſenheit von Jürgen Bent vertheidigte Badis, auf welches 

Magnus vergebens Anſprüche erhob. Wierland blieb zum größten 

1) Auch der Adel in der Wiel, an deſſen Spige damald Reinhold von Rofen 

ftand, dachte daran, fich Damals ſchon Schweden zu unterwerfen. Magnus gegenüber 
aber war Rofen gut däniſch. Arndt S. 264. Note. 

32” 
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Theil noch im Beſitz der Ruſſen. Aus Efthland gingen Biele vom 

Adel hinüber nach Stodholm, buldigten dem neuen Könige, und ers 

hielten, befonders bei den Krönungsfeierlichkeiten, den Ritterfchlag und 

andere Auszeichnungen, auch für erlittene Kriegsfchäden reiche Ge⸗ 

fchenfe an Geld und Gütern ; dagegen mußten fie zu eigenem Bortheil 

nun auch lernen, fich unter das Geſetz und den königlichen Willen zu 

beugen. Auch die Stadt Reval erhielt neben Beftätigung ihrer alten 

Gerechtfame manche neue Vergünftigung, und jene 30000 Thaler, 

welche fie gegen Pfandnahme des Hofes Kegel dem Orden vorgeſchoſ⸗ 

fen, wurden ihr baar zurückgezahlt — Efthland war eine fhwe- 

difhe Provinz! 

Die drei benachbarten Mächte, Rußland, Polen und Dänemart, 

fahen diefe unerwartete Befignahme Eſthlands durd Schweden mit 

dem größten Aerger und Widerwillen ; fie wagten ed aber bei der 

fchwierigen Lage, in welcher fie fich felbft befanden , doch nicht, feind- 

felig gegen den neuen Herrn des Landes aufzutreten. Rußland fchloß 

mit Erich einen Waffenftillftand auf zwei Jahre oder ließ vielmehr den 

mit Guſtav abgefchloffenen in feiner Kraft, und Polen, das einem 

unvermeidlichen Kriege mit Rußland entgegenfah , fuchte ein Bündnig 

mit Schweden gegen Rußland zu fchließen. Es fchlug zu diefem Be⸗ 

huf eine Heirat der polnifchen Prinzeffin Katharina mit Erich's Bru- 

der, dem Prinzen Johann, vor und verlangte gleichzeitig ein Darlehn 

von 10000 Thalern. Die Heirath genehmigte Erich, das Geld aber 

wollte er nur gegen Berpfändung der Schlöffer Dünamünde, Wolmar 

und Wenden hergeben, durch deren Beſitz ihm die Herrfchaft über ganz 

Livland wäre eröffnet worden. Auf diefe Forderungen ging Sigie- 

mund Auguft natürlich nicht ein’), befchloß vielmehr, auf das zwei⸗ 

deutige Verhaͤltniß zu Livland nach ſchwediſchem Beifpiel nunmehr auch 

eine Mare und vollkommene Befigergreifung des Landes folgen zu laf- 

1) Seinem Schwager, dem Herzog Johann, verpfändete Sigismund Auguft aber 

fpäter für den Brautſchatz der Schwefter von 350000 Thlrn. fichen Schlöffer in 
Livland. 
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fen: er forderte Unterwerfung um ben Preid der zu leiftenden 

Hülfe. Kettfer, der Erzbiſchof, die Stände fonnten dem nichts ent⸗ 

gegenfegen, denn das Land war durch die polnifchen Befagungen ber 

Schlöſſer fhon in des Könige Gewalt. Nur Riga, auf die ftarfen 

Mauern und den Sreibeitäfinn feiner Bürger vertrauend, machte 

Schwierigkeiten, und der Coadjutor Chriſtoph, der durch die polnifche 

Befignahme ded Landes um alle feine Ausfichten fam, proteftirte gegen 

diefelbe und reifte zum Kaifer, um dort feine Sache zu betreiben. 

Bei diefer Gelegenheit wollen wir noch einmal nach Deutfchland, 

und zwar auf einen Reichdtag, der im Herbft 1560 in Speier gehal- 

ten wurde, binüberbliden. Der Landfomthur von Helfen, Johann 

von Reben und der Komthur zu Frankfurt a. M., Georg Hund von 

Wenkheim, brachten erneute Bitten und Klagen im Namen des Ad⸗ 

miniftratord oder Hochmeiftere Schugbar von Milchling an die ver- 

fammelten NReihöftände, und aud Herzog Albrecht von Meflenburg 

verwandte fich lebhaft um Hülfe an Kriegsmannſchaft und Kriegsbe⸗ 

darf und um Auszahlung der bewilligten 100000 Gulden für das 

unglüdliche Livland. Befonders follte der weitphälifche Kreis, „weil 

der Adel darin am meiften der ande Livland genoffen 

und fi daraus bereichert“, jept auch tüchtige Beihülfe fteuern. 

Der Präfident des Reichshofraths, Graf Karl von Hohenzollern-Sig- 

maringen, feßte die auf dem Reichstage befchloffenen Maaßnahmen zu 

Bunften Livlands in einer befondern Rede aus einander und am 

26. Dezember 1560 wurde auch wirklich befchloffen: 1) eine deutfche 

Reichögefandifchaft nach Rußland zu Abwendung fernerer Feindfelig- 

teiten gegen Livland abzufertigen,; 2) Botjchaften an alle möglichen 

Könige und Fürften zu erlaffen, die alle Livland zu Hülfe eilen foll- 

ten; 3) das Verbot der Zufuhr von Krieggmunition für Rußland zu 

erneuern , 4) die 100000 Gulden, die in Augsburg waren bewilligt 

worden, nunmehr gleich nach Livland zu fenden; endlich 5) unverzüg- 

lid) Kriegsvölker nad) Livland abzufenden und zu Ausrüſtung derfel- 

ben 200000 Gulden aufzubringen. Die Beichlüffe des Reichstags 
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wurden vom Kaifer Ferdinand Kettlern mitgetheilt, und diefer dankte 

in einem Schreiben d. d. Mitau d. 8. März; 1561 in zierlihen und 

höflichen Worten und bat nochmals dringend um Beichleunigung der 

getroffenen Maaßregeln. Ad Deutfcher fhämt man fih zu fagen, 

daß in Folge des Reichstagſchluſſes von Speier zwar viel Papier ver- 

fehrieben worden, daß aber nie ein baarer Gulden oder ein ausgerüſte⸗ 

ter Kriegoknecht nach Livland gekommen; man fehämt fih Doppelt, 

wenn man das unheimliche Gefühl im Bufen trägt, daß der Bundes⸗ 

tag in Frankfurt in unfern Zagen unter ähnlichen Umftänden eben fo 

viel fchreiben und eben fo wenig handeln würde, wie der Reichötag zu 

Speier damald gethan. Zu diefem Kaifer und Reich verfügte fich 

Chriftoph, um dort Troft und Hülfe zu fuchen. Ueber den Erfolg haben 

wir n ichts zu berichten. Die betreffenden Verhandlungen ded Reichs⸗ 

tags zu Speier mit Allem, was dazu gehört, finden ſich in Mon. Liv. 

ant. V. p. 721 flg. 

Kaum hatten die Efthländer ihrem Könige gehuldigt, fo erſchien 

Nikolaus Radziwil ald Bevollmächtigter feines Königs in Riga, um 

den Ständen Vorfchläge zu unmittelbarer Unterwerfung unter pol⸗ 

nifche Landeshoheit zu machen. Kettler und der Erzbifchof waren vor⸗ 

ber ſchon mit dem Könige einig geworden, fie nahmen aljo Die ange- 

botenen Bedingungen ohne Weitered an. . Kettler follte feinem geift- 

lichen Stande entfagen und das Land füdlich von der Düna als 

erbliches Herzogthum zu Lehn erhalten; alles übrige Land mit der 

Stadt Riga follte in ein unmittelbared Unterthanenverhältniß zum 

Könige treten. Wilhelm, Kettler und Radziwil zogen darauf am 

8. September an der Spike einer ſtarken Reiterfchaar in die Stadt 

Riga hinein und entwidelten ein buntes monarchiſches Schaugepränge; 
denn Radziwil hatte unter feinem Gefolge, um tieferen Eindrud zu 

machen, Leute der verfchiedenften Nationen: Polen, Ruffen, Türken, 

Zataren, Armenier. Der Böbel aaffte dad unerhörte Schaufpiel an, 

die Gebildeten fenkten beforgt und betrübt den Blid. Die drei Fürften 

verfügten fich in das Nathhaus und verlangten vom Rathe der Stadt, 
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daß er fich mit der Dürgerfchaft nun auch dem Könige unterwerfen 

foflte. Der Rath ſchwankte und zauderte, nahm aber doch die Ver⸗ 

ficherungäfchrift Radziwil’d (cautio prima Radziwiliana), in welcher 

Beibehaltung der evangelifchen Religion und Beftätigung aller Privi- 

fegien der Stadt verfprochen wurde, entgegen und ernannte dann auch 

Abgeordnete, die mit Denen des Ordens und ded Adels fich nach 

Wilna zu weiterer Unterhandlung über die-Unterwerfung zum Könige 

felbft verfügen follten‘). Kaum aber war Radzimil’d bunte Horde 

wieder aus der Stadt, fo richteten die Ordensgebietiger und die Stände 

am 10. September ans Riga ein intereffantes und originelled Schrei- 

ben an Kettler (Ziegenhorn Beil. N. 48.), worin fie ihm ziemlich un- 

verhohlen Unredlichkeit und gebrochene Eide vorwarfen und lebhaft 

darauf drangen, daß das Land, was davon noch übrig, nun bei⸗ 

fammen bleiben und nicht nochmald von einander geriffen werden 

ſollte. Sie baten, Kettler und Wilhelm möchten felbft mit den Ab» 
geordneten der Stände nach Wilna reifen und dort auf jede Weife die 

Einheit des Landes zu reiten fuchen. Am 12. September ftellte der 

Adel von Kur- und Livland eine Vollmacht?) für feine Abgeordneten 

ans und beauftragte auch diefe, dem Könige den Unterthaneneid mit 

Beziehung auf die von Radziwil auch dem Adel augeftandenen Bewil⸗ 

ligungen zu leiften und dabei wo möglich die Einheit des Landes zu 

erhalten. ' 

Anfang Oktober kam der König mit feiner Gemahlin und feinen 

Schweiten nah Wilna, um da, umgeben vom Glanze ded ganzen 

Hofes, die Huldigung der Livländer zu empfangen. Die Bevollmäd- 
tigten des kur⸗ und livländifchen Adeld waren Rembert Gildesheim, 

1) Weber den Hergang in Riga am 8. September, wie über bie Unterhandluns 

gen in Wilna finden fi die beften und augführlichften Nachrichten im Buch d. Ael- 
term. ©. 125—127. 

2) Die Ausfteller diefer Vollmacht find: Philipp von Alten-Bodum, Mannrich- 

ter in Kurland, Zohann Wrangel von Weydemar, Otto Grothus, Balentin Hahn, 

Joh. Zreiden, Joh. Plettenberg, Sander Nettelhorft, Klaus Wahl, Joh. Schmöl« 
ling, Joh. Anrep, Chrift. v. d. Ropp und Dioniflus von Gülfen (Hülfen). 
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Georg Franke, Heinrich Plater, Joh. Medem') und Fabian v. d. Borch; 

als Abgeordnete der Stadt gingen die beiden Bürgermeifter, Jürgen 

Paddel und Heinrich Ullenbrod mit mehreren Aelterleuten der großen 

und kleinen Gildeftube nah Wilna. Am 19. Oktober wurden alle 

Livländer bei Hofe empfangen, dem Könige und der Löniglichen Fa⸗ 

milie vorgeftellt. „Dann hielt der König eine Tateinifche Anrede, und 

als die aus war, erfuhren wir (Bericht der Aelterm.), daß der König 

unfer Begehr anädig angenommen und daß feine Räthe weiter mit 

und unterhandeln follten.” Es wurden nun von beiden Seiten Schrif⸗ 

ten gewechſelt; ſtatt aber ſich in ihren Bedingungen zu nähern, kamen 

beide Theile immer weiter aus einander. Als Kettler ſah, daß man 

ſo zu keinem Ziele gelangen würde, leiſtete er in einem neuen Termin 

dem Könige den Huldigungseid in Gegenwart aller andern Abgeord⸗ 

neten. Nachdem dieſes gefchehen , Leifteten auch die Drdendgebietiger 

und die Abgeordneten des Adels, fowie die Städte Wolmar und 

Menden, nachdem ihnen allen die von Radziwil gemachten Verſprechun⸗ 

gen vom Könige beftätigt waren, den Huldigungdeid, was den Abge⸗ 

ordneten Rigad „gar übel gefiel“. Diefe baten um die Erlaubniß, 

ihren Uelteften über die Sachlage einen Bericht abftatten zu dürfen, 

und der König genehmigte died. Kettler aber machte nunmehr Anftal« 

ten, Livland ganz zu verlaffen und von allen Livländern Abſchied zu 

nehmen. Henning verfichert: es fei ihm Ernft damit gewefen, und 

nur den vereinten Bitten der Orbendverwandten und Abgeordneten 

habe er endlich nachgegeben. Wir dürfen diefes Zwiſchenſpiel doch 
wohl nur für eine kleine Komödie nehmen, die Kettler für nützlich, ja 
in gewiffer Beziehung für nothwendig halten mochte. Er hatte den 
Mitgebietigern, wahrſcheinlich auch den Ritterfchaften, für den Fall, 
daß er Herr des Landes bliebe, fo viele Derfprechungen machen müffen, 

1) Der gräflihe Zweig diefer Familie in Kurland hat in den Ichten hundert 
Jahren eine höhere hiftorifhe Bedeutung gewonnen. Namentlich haben die beiden 
berühmteften Frauen, bie Kurland hervorgebracht, diefer Familie angehört: Dorotbea 
Herzogin von Kurland und Elifa v. d. Rede. 
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daß er fie jet, vollends da ihm nur ein Drittheil des Landes zufiel, nicht 

erfüllen konnte. Durch den erklärten Rücktritt von allem Regiment 

wollte er gleichfam mit feiner Bergangenheit brechen und fich für die 

Zukunft freiere Hand verfchaffen. Dem Orden und dem Adel hingegen 

mußte Alles daran gelegen fein, Kettler in der fürftlichen Stellung zu 

erhalten, weil mit feinem Rücktritt alle feine Verfprechungen zufam- 

menfielen. Es war wohl nicht ſchwer, fich wieder zu vereinigen, und 

ed erfolgten dann am 28. November 1561 die Unteriwerfungdverträge, 

welche dem Tisländifchen Staat ein Ende gemacht und unferem Werke 

das Ziel abgeftedt haben. Die betreffenden Urkunden find allgemein 
befannt und oft gedruckt worden, bei Ziegenhorn find es die Beilagen 

N.50—53, Die eigentliche Unterwerfungsakte ift abgeſchloſſen zwifchen 

Sigismund Auguft und Kettler. In derfelben war vorerft nur Die 

Bereinigung Livlands mit dem Großfürſtenthum Lithauen audge- 

ſprochen, weil zur Bereinigung mit Polen erft noch die Einwilligung 

des polnifchen Senats und Reichstages erforderlich war, welche fpäter 

beigebracht werden follte. Huldigen aber follte Livland gleich dem 

Könige als Herrfcher beider Zänder und von ihm mit all feinen Mitteln 

gegen die Feinde vertheidigt werden. Die Frage, ob Livland nur mit 

Lithauen oder mit Lithauen und Polen vereinigt würde, konnte von 

praftifch wichtigen Folgen fein, denn da Sigismund Auguft feine 

Kinder Hatte, Polen und Lithauen aber Wahlreiche waren, fo erfchien 

ed fehr ungewiß, ob die beiden Staaten nach des Königs Ableben mit 

einander verbunden bleiben würden. Weber die Rüdfichten gegen das 

Nömifche Reich ſetzte man fich jetzt leichter hinweg, feitdem man wußte, 

daß von dorther nichts zu hoffen, aber auch nichts zu fürchten war; 

Sigismund übernahm ed großmüthig, die Livländer vor der Kaifer- 

lichen Majeftät zu entfchuldigen und zu vertheidigen. Gewährleiſtet 

wurde in der. Unterwerfungsafte: 

1) Freie Religiondübung nach der Augeburgiſchen Confeſſion 

ſammt freiem Cultus und der bisherigen Kirchenordnung. 

2) Alle geiſtlichen und weltlichen Rechte, Vortheile und Privi⸗ 
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legien, insbefondere dem Adel das Geſammthandrecht, dad Gnaden- 

erbrecht, ſowie alle feine Borzüge, Würden, Beſitzungen, Befteiungen 

u. ſ. w. | 

3) Die ganze biöherige Rechtöpflege ſammt allen alten Gefepen, 

Gewohnheiten und Gebräuchen. Nur follte die Appellation aus Liv» 

land an den König, an feinen-Statthalter in Livland oder an einen 

aus Eingebomen von Adel und aus Rathemännern der Städte zu er- 

richtenden Senat geſchehen; in Kurland aber an den Herzog, auöge- 
nommen in den allerwichtigften Fällen, wenn die Ritterfchaft gegen 

den Herzog felbft Klage erhoben, — dann follte an den König appellirt 

werden dürfen. 

4) Freie Wahl der Beamten und Richter aus den Eingebornen 

deutfcher Nation, wie dad auch in Preußen Sitte wäre. 

Die Grenzen des neuen Herzogthums wurden in der Unterwer⸗ 

fungsafte mit geringen Abweichungen fo beſtimmt, wie fie Heute noch 

für das Gouvernement Kurland gelten, nur bildete die Düna die 

Grenze bis zum fahigen Meer, und Dünamünde, das damals noch 

am rechten Ufer des Stromes lag, verblieb Kettlern für feine Lebens- 

dauer. Diefer aber erhielt den Titel eined Herzogs von Kurland und 

Semgallen und wurde mit diefen Ländern für fih und feine männ- 

liche Deſcendenz erblich belehnt. Goldingen, Windau und Hafenpoth 

blieben dem Könige für 80000 Gulden verpfändet, Grobin und 

Bauske, welches Teptere dem Erzbiſchof Wilhelm verpfändet war, ver» 

fprach der König für Kettler auszulöfen. Das übrige Livland wurde 

dem Könige. unmittelbar unterworfen. Keitler verſprach, die Stadt 

Riga von dem ihm geleifteten Eide zu entbinden,, wurde aber felbft 

zum erften föniglichen Statthalter in Livland ernannt. Der Herzog 

Magnus follte gegen Abtretung der Schlöffer Sonnenburg, Hapfal 

und Leal das Bisthum Kurland an Kettler überlaflen, und dieſer 

durfte Münzen mit feinem Bilde oder dem- kettlerifchen Wappen und 

mit dem Bilde des Könige oder dem fithauifhen Wappen ſchlagen. 

Den Juden follte in Livland aller Handel verboten fein. 
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Nachdem diefe Unterwerfungdafte vom Könige und von Kettler 

war unterfchrieben worden, leifteten Beide den Eid darauf; und ihnen 

folgten die Gebietiger des Ordens, der Adel und die Lehnträger, end« 

lich die Beamten der Städte, von denen Wolmar und Wenden befon» 

ders genannt werben. Die Abgeordneten von Riga waren abgereift. 

Der Erzbifchof Wilhelm Hatte dem Könige perfönlich den Huldigungs- 

eid geleitet, verweigerte denfelben aber im Ramen des 

Erzſtifts, bis auch die polnifhen Stände ihre Einwilligung zur 

Berbindung mit Livland gegeben haben würden. Berg. Ziegenhom 

8. 66. 

Der livländifche Adel Hatte feinen Bevollmächtigten noch befon- 

dere 27 Artikel mitgegeben, in welchen er feine liebften und wichtiaften 

Borrechte aufgezählt und im Einzelnen audeinandergelegt hatte; und 

Radzimil hatte dem Adel die Annahme diefer 27 Artikel durch den 

"König in fichere Ausficht geftellt. Der unveränderte Inhalt diefer 

27 Artitel ift denn auch in den Rahmen Töniglicher Worte gefaßt, in- 

dem Sigismund Auguft denfelben eine Hiftorifche Einleitung voraus» 

ſchickt und fie dann mit folgenden Worten genehmigt und abſchließt: 

„Wir haben demnach obgedachte 27 Artikel ald Obereigentbumäherr, 

dem alle hohe und niedere Gewalt in der Provinz zufteht, in allen 

Stüden beftätigt und befchließen, daß foldhe von nun an und in ewige 

Zeiten fireng und unverbrüchlich gehalten werden follen. Wobei wir 

jedoch dem nupbaren Eigenthumsrecht des Herm Meiſters in feiner 

Durchlauchtigkeit Landen in keiner Weife Derogiren wollen.” Datirt 

ift diefe Urkunde auch aus Wilna vom 28. November und. beglaubigt 

von einem öffentlichen Notar. 

Sonderbarer Weiſe ift diefe für den livländiſchen Adel wichtiafte 

Urkunde, das fogenannte Privilegium Sigismundi, bald oder unmit- 

telbar nach ihrer Auöftellung verloren gegangen, und es find deshalb, 

wie leicht erflärlich, vielfache Zweifel gegen die Aechtheit derfelben, 

d. 5. gegen die wirklich vollgogene Unterfchrift des Königs 

angeregt worden. Schon der König Stephan Bathory hat ſich ger 
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weigert, dad Privilegium zu betätigen, und auch Die fchwebifchen Ko. 

nige haben fpäter die Geſetzeskraft defjelben beanftandet. So viel ſcheint 

allerdings feftzuftehen und fo viel ift auch von Arndt und entfchieden 

von Richter S. 361. zugegeben’), daß der König die Urfunde nicht in 

Wilna und nicht am 28. November unterzeichnet hat *) ; das geht na- 

mentlich daraus hervor, daß Radziwil auf dem Landtage von 1562 

noch das DVerfprechen abgibt: er werde die Unterfehrift des 

Königd unter den 27 Artikeln herbeifhaffen. Dies foll 

denn auch fpäter gefchehen fein. Wie und wo und mann es aber ge 

ſchehen, darüber haben wir eine urkundliche Nachricht nicht auffinden 

fönnen. Richter a. a.D. fagt nur: es befinde fich unter den Landes» 

akten eine von Radziwil darüber abgegebene Erklärung; den Wort« 

laut und dad Datum derfelben hat er nicht angegeben. Sie foll abge 

druckt fein in einem Auffag von Sonntag in den Jahresverhandlungen 

der furländifchen Gefellfchaft für Litteratur und Kunft ; Richter (S. 463. 

N. 84.) hat aber weder den Jahrgang noch die Seitenzahl angegeben : 

ed war und darum aus der Ferne unmöglich, ſelbſt Die Sache näher 

zu prüfen. Jedenfalls ift die vom Könige unterzeichnete Urkunde bald 

wieder verloren gegangen und fpäter nirgend® zum Borfchein gekom⸗ 

men, und auffallend muß es erfcheinen, daß der Kivländifche Adel 

feine Schritte gethan, um das verlorene Kleinod mieder aufzufinden 

oder erfepen zu laffen. Die einbeimifchen Gelehrten haben fait alle 

angenommen, daß die Unterfchrift wirklich erfolgt fei. Peter d. Große 

und die Nachfolger deijelben auf dem ruffifchen Thron Haben ausdrück⸗ 

lich die Uechtheit der Urkunde anerkannt und der Adel in Livland be= 

findet fich feit 150 Jahren im ungeftörten Befig aller Rechte, die aus 

1) Dennod hat Richter Thl. II. Bd. III. ©. 5. im Widerfpruch mit ſich felbit 

die Behauptung aufgeftellt, das Privilegium Sigismund's fei älter, ald die Un« 

terwerfungsakte, fei dieſe vorausgegangen. 
2) Richter jagt: „wegen fchneller Abreife des Königs.” Diefer Grund ift Fein 

Grund. Der wahre Grund ift höchſt wahrfcheinlich oder beinab nothivendig der: daß 

der Adel des Erzſtifts den Huldigunggeid, wie wir eben hörten, in Wilna nicht leiftete 

und nicht leiften wollte, 
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jenem Privilegium hergefloifen. Ein Zweifel an der Hechtheit hätte 

jept alfo feine praftifche Bedeutung mehr; wünfchenswerth aber 

wäre e8 immer, wenn ein einheimifcher Gelehrter, dem alle Quellen 

zu Gebote ftänden, durch erfchöpfendes und abfchließendes Urtheil auch 

alle hiſtoriſchen Zweifel befeitigen wollte). 

Im Sommer und Herbft 1561 hatten die Ruſſen Livland wieder 

fo verwüftet, daß zwifchen Dorpat, Riga und Bernau „fein Hund und 

fein Hahn mehr gehört wurde“. Auch zwifchen den Schweden, Dänen 

und Polen fam ed im Herbft und Winter 1561 zu Einzelfämpfen, 

welche wir, ald nicht mehr in unfer Gebiet gehörend, übergehen. In 

den erften Tagen des März 1562 aber erfolgte zu dem Drama in 

Wilna ein Nachfpiel in Riga, welches wir unferm Arndt S. 290. 

nacdherzählen wollen. Nikolaus Radziwil, Herzog von Olika, erfchien 

nämlich in diefen Zagen in Riga, wohin er die Landftände berufen, 

um von denfelben im Ramen ded Königs die Huldigung entgegenzu: 

nehmen. Am 3. März hatte Kettler die Stadt von dem ihm ala Or: 

dendmeifter geleifteten Eide ſchon entlaſſen; am folgenden Tage er- 

tHeilte Radziwil den Adel des Erzſtifts im Namen des Königs eine 

Berfiherungäfchrift. (Dogiel N. 141.), in welcher die wichtigften Punkte 

des Privilegiumd wieder vorfommen, woraus wir ſchließen müſſen, 

daß damals das Privilegium noch nicht vom Könige unterzeichnet 

war; am 5. März endlich ſchwor Radziwil zuerft auf die heiligen 

Evangelien in die Seele des Königs, daß alle vorerwähnten und von 

der Hand ded Königs unterzeichneten Artikel nach ihrem ganzen In⸗ 

halt getreulich und ohne Gefährde gehalten werden follten. Darauf 

nahm er den Eid der Treue Kettlern ab, welcher fein Ordenskreuz, das 

große Siegel, die faiferlichen und königlichen Urkunden und Gnaden- 

1) Ein Manufcript Herrmann’d v. Brevern »De existentia privilegii Si- 

gism. etc.« ift und leider nicht zugänglich gewefen. Bergl. Arhiv V. 258. und 
Amdt S. 275. — Dur Bermittlung eines gemeinfchaftlichen Freundes ift ung fpät 
noch ein gefälliged Schreiben des rigifchen Herrn Bürgermeifterd Otto Müller zuge 

gangen, Das im Allgemeinen die Richtigkeit der Angaben Richter's und Sonntag's 
beftätigt; Das aber ind Einzelne nicht eingegangen. 



510 Dreißigſtes Kapitel. 

briefe, die Schläffel zum Schloß und zur Stadt übergab‘, zulebt aber 

mit feinen Gebietigern den Ordensmantel feierlich ablegte und unter 

allgemeiner Rührung aller Anmefenden in die Hände des königlichen 

Bevollmächtigten überreichte. Die Komthure und Vögte, die Ritter- 

(haft und Bafallen, die Bürgermeifter der Städte mit der gefammten 

Dürgerfchaft ſchworen ihre befondern Eide. Die Stadt Riga leiftete 

nur einen bedingten Eid und Hat fich noch beinahe zwanzig Fahre 

gegen eine vollfommene Unterwerfung unter Polens Scepter gewehrt. 

Sie nannte fi) in diefer Webergangszeit immer noch eine freie Reichs⸗ 

ftadt und hat Münzen mit dem Stadtwappen gefchlagen. Ihr kam 

aber weder vom Reich noch von der Hanfa Hülfe und im J. 1581 

mußte fie das ſtolze Haupt unter die Sremdherrfchaft beugen. 

Eine große Epoche der Weltgefchichte, die Epoche der Kreuzzüge 

und Ritterorden war bier in Riga am 5. März 1562 in ihrem lebten 

ftarfen Ausläufer vollkommen abgefchloffen worden. Ein neues viel» 

farbiges ruheloſes Leben begann auf dem biutgeträntten Boden bes 

unglüclichen zerrifjenen Landes, welches hundert Jahre und länger 

der Zankapfel und die Wahlftatt für die ehrgeizigen Fürſten des Nor⸗ 

dens geblieben. Wir fehen e8 im 3. 1562 in ſechs verfchiedene Stüde 

auseinandergefallen: Die Ruffen behaupteten im Recht der Er 

oberung das Stift Dorpat und einen Theil von Wierland,; Schwer 

den hatte Eftbland in Befig genommen, Magnus befaß die Bis- 

thümer Defel und Kurland; Polen war unmittelbarer Herr von 

Livland geworden, Kettler war Herzog von Kurland und Semgal- 

len unter polnifcher Lehnshoheit; Riga endlich blieb, wie wir eben 

fagten, bis 1581 noch römifch-Taiferliche freie Reichsſtadt. 

Der Lefer, der und bid an diefe Grenze unferer Erzählung gefolgt 

ift, wird vielleicht nicht ungern noch ein Wort über die legten Schid- 

fale derjenigen Männer hören, die bei der Zertheilung Livlands eine 

hervorragende Rolle gefpielt oder den livländifchen Raub davon ge- 

tragen. Der Erzbifhof Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, 

beſchloß feine wenig vom Glück begünftigte Laufbahn ſchon am 
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4. Februar 1563 und iſt in Riga in der Domkirche begraben worden. 
Sein Coadjutor Ehriftoph von Mellenburg hatte in Deutfch- 

land feinen Troſt gefunden und war darauf nach) Schweden gegangen, 

wo er von Erich freundlich aufgenommen und dazu benupt wurde, um 

in feinem Namen das Erzſtift, d. h. Lioland zu erobern. Chriftoph 

aber wurde von Kettler am 31. Juli 1563 in Dahlen gefangen ge» 

nommen und nach Polen abgeliefert, wo er ſechs Jahre in Gefangen» 

fchaft blieb. Im Februar 1569 wurde er auf Verwendung des Her- 

zogs von Meklenburg auf freien Fuß geftellt, und Sigismund Auguft 

bewilligte ihm, nachdem er feinen Anfprüchen auf das Erzftift entfagt 

hatte, ein Jahrgeld von taufend Thalern. 

König Erich XIV. wurde nach achtjähriger fchlechter Regierung 

im J. 1569 von feinem Bruder, dem Herzoge Johann, entthront, in 

einem häßlichen Kerker aufs Grauſamſte mishandelt und endlich, nach⸗ 

dem die höchften acht weltlichen und acht geiftlichen Herren in Schwe⸗ 

den in falbungsvollen Worten ihre Einwilligung dazu ertheilt, am 

26. Februar 1577 auf Johann's Befehl in einer Erbfenfuppe vergif- 

tet. Vergl. Geijer II. 193. 

Der Zaar Iwan machte unter wechſelndem Kriegsglück noch 

viele Raub» und Eroberungszüge nach Livland , vermüftete auch felbft 

als Führer feiner Heere die unglüdlichen Oftfeeländer auf die un: 

menfchlichite Weife, mußte am Ende aber doch nach erlittenen ſchweren 

Niederlagen im Frieden von Zapolsk am 15. San. 1582 alle feine 

Eroberungen in Livland an Polen und Schweden abtreten. Er ftarb 

im 3. 1584. In der Gefchichte feines Volks führt er den Beinamen 

des Grauſamen oder des Schredlichen. 

Taube und Krufe hatten, nachdem fie mehrere Jahre in ruf 

ſiſcher Gefangenfchaft gewefen, die Zuneigung und das Dertrauen des 

Zaaren gewonnen, der ihnen die Meth⸗ und Branntweinpacht in 

Moskau überlafien hatte. Dadurch wurden fie reiche Herren, wurden 

dann von Iwan in den höhern Bojarenftand erhoben, in Livland Ba» 

vone genannt. Im Auftrage Iwan's gingen fie im J. 1569 nad 
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Livland, fuchten erft die Stadt Reval, dann Kettler, endlih Magnus 

ind ruffifche Intereffe zu ziehen. Nur der Lepte ging darauf ein und 

machte fich, wie wir bald hören werden, zum ruffifchen Bafallen. Weil 

aber die Belagerung von Reval und Weißenftein, die Magnus mit 

einem ruffifhen Heere und in Begleitung von Taube und Krufe un» 

ternahm, einen fehlechten Ausgang hatte, fo fürchteten die beiden Ba⸗ 

one entweder den Zorn ded Zaaren, dem fie fich mit den heiligiten 

Eiden zugefchiworen, oder fie wollten überhaupt, mit dem gemachten 

Gewinnft zufrieden, fich aus der gefährlichen Freundfchaft losmachen: 

furz fie traten mit den Bolen in Unterhbandlungen und wollten denfel- 

ben die Stadt Dorpat in die Hände fpielen. Ein Anfchlag des er- 

fauften ruffifhen Hauptmanng, Dietrich's v. Rofen, mislang aber und 

die unglüclichen Bewohner von Dorpat mußten die ganze Wuth des 

ergrimmten Zaaren erdulden. Taube und Krufe flüchteten zum Könige 

Sigismund Auguft, und diefer nahm fie freundlich auf, beftätigte 

ihnen den Baronötitel und befchenkte fie mit Land und Leuten. Im 

3. 1582 wurden fie vom livländifchen Adel wegen abermaliger heim⸗ 

licher Verbindungen mit Iwan und wegen anderer Unreblichleiten in 

Riga vor den König Stephan geftellt, wurden aber (Henning Bl. 72. a.) 

„weder roth noch bleich” und wußten fih mit Zügen durchzufchlagen. 

Zulept geriethen die beiden würdigen Kameraden (Ruflow BI. 79. a.) 

unter einander in Haß und Feindſchaft und ihre Söhne follen fich 

„gegenfeitig erfiochen und ermordet haben“. 

Magnus hatte auf alle Art und durch alle Mittel fein erfauftes 

ſchmales Ländergebiet zu erweitern gefucht'). Alle feine Pläne waren 

gefcheitert,, auch eine projektirte Heirath mit der Prinzeffin Anna von 

Polen, Schwefter Sigismund Auguſt's, war nicht zu Stande gekom⸗ 

men, und Magnus fühlte ſich von allen Seiten durch die ftärfern 

Nachbarn in feinem Ländchen beengt und bedrängt. Er ging darum 

mit Luft auf die Lockungen der beiden ruffifchen Unterhändler, Taube 

1) Am 14. März 1562 hatte der König Friedrich II. von Dänemark auch der 

Wiel-Defelfhen Ritterfchaft alle ihre Privilegien beftätigt. 
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und rufe, ein und machte ſich unbedenklich zum Bafallen des Zaaren. 

Er veifte fo fehnell wie möglich im J. 1570 nach Moskau, wurde da 

zum Könige von Livland unter ruffifcher Lehndhoheit ernannt, wurde 

mit einer Nichte Iwan's vermählt und follte dann mit einem ruffifchen 

Heere fich fein Bafallenfönigreich erobern, Died wollte aber, troß vor- 

übergehend errungener Bortheile, nicht glüden, und Magnus fpielte 

bald, auf den Befig von Oberpahlen befchränft, dag er unter ruſſiſchem 

Schug behauptete, die Mägliche und lächerliche Rolle eines Könige 

ohne Land und wurde von Roth und Schulden erdrüdt. Iwan Hatte 

ihm vor der Hochzeit ald Brautfchap viele Tioländifche Schlöffer und 

fünf Tonnen Goldes verfprochen, gab ihm aber nach der Hochzeit we⸗ 

der Schlöffer noch Tonnen. Er war, wie er ſagte, fo oft von den 

Deutfchen, zulept auch noch von Taube und Kruſe, betrogen worden, 

daß er Magnus in feiner Treue erft prüfen wollte. Die Prüfungszeit 

dauerte diefem aber zu lange. Da er auch perfönlich von Swan mis⸗ 

bandelt wurde, trat er im J. 1578 mit dem Könige Stephan Bathory 

von Polen in Unterhandlungen und ſchloß mit demfelben zu Bauske 

einen Bertrag ab, durch welchen er die überdünifchen Schlöfler,, die er 

im legten Feldzuge für Rußland eingenommen hatte, an Polen über- 

ließ und fih unter polnifhem Schug in fein Bisthum Kurland zu- 

rückzog. Er nahm Kettler's älteften Sohn Friedrich an Sohnes Statt 

an und refidirte, wie es fcheint, abwechfelnd in Dondangen und Pil- 

ten. An diefem letztern Orte farb er am 18. März 1583, worauf 

feine Gemahlin mit ihrem Kinde nah Rußland zurüdkehrte. Wich- 

tige Urkunden zu einer Gefchichte ded Könige Magnud von Livland 

find zufammengeftellt von Buſſe in den Mittheilungen Bd. VIN. 

©. 240. 

Dem Könige Sigiämund Auguft gelang ed, auf dem 

Reichötage zu Lublin im 3. 1569 die dauernde Bereinigung von Po» 
fen und Lithauen zu einem Reiche durchzufegen, wodurch und wor» 
auf dann.auch Livland und Kurland (Ziegenhorn Beil. 71.) mit Pos 

len⸗Lithauen zu einem untheilbaren Staatsförper vereinigt wurden. 
v. Rutenberg, Geſch. dv. Oſtſeeprovinzen. II. 33 
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Das Ende der verheerenden und mwechfelvollen Kriege in und um Liv⸗ 

land aber erlebte er nicht; er farb kinderlos am 7. Zuli 1572 zu 

Knifhin in Lithauen und befchloß die glänzende ‚Reihe jagellonifcher 

Könige. 
Kafparvon Alten-Bodum kämpfte im Sommer 1565 un. 

ter Kettler's Anführung gegen die Schweden. Bei einem Scharmüpel 

in der Nähe von Bernau wurde er von einer Kanonenkugel getroffen 

und ftarb, wie ed ihm gebührte, den Kriegertod. In Pernau liegt er 

begraben. — Ehrenvoll war übrigend diefer letzte Kampf nicht. Viele 

der frühern Ordendritter, die fih unter fein Gefeb beugen wollten, 

hatten fich mit jungen befiglofen Leuten vom livländifchen Adel zu⸗ 

fammengefchaart und dienten unter dem Namen von Hofesleuten 

bald den Ruſſen, bald den Schweden , bald den Dänen und bald den 

Polen, — immer Dem, der am beften zahlte. Alten-Bodum war bei 

Pernau, wir fagen es mit Schmerz, der Hauptmann diefer wilden ges 

finnungslofen Schaar; er wollte vielleicht fein Weißenftein erobern. 

Bon den rohen ©efellen jagt Ziegenhorn $. 114: „Sie übten viele 

und große Ausfchweifungen gegen ihr eigenes Vaterland, bis fie nad) 

und nach aufgerieben wurden. Wegen ihrer Treulofigkeit geriethen fie 

in folche Berachtung , daß ein polnifcher Herr einft gefagt haben foll: 

die livländifchen Hofedleute Haben ihre Finger an beiden Händen ver- 

ſchworen; wenn fle jebt wieder ſchwören follten, fo müßten fie fih auf 

den Rüden legen, die Füße in die Höhe heben und mit den Zehen den 

Eid leiſten“. | 

Gotthard Kettler Hat fih auch in feiner berzoglichen Stel» 

lung als der edelfte-und würdigfte unter allen Tivländifchen Weftpha- 

len, unter allen frühern Ordensrittern bewährt. Er hat fünfundzwan⸗ 

3ig Jahre lang, immer von feinem Salomon Henning unterftügt, mit 

Klugheit und Mäßigung regiert, hat feinen widerfpenftigen Adel 

einigermaaßen an Recht und Gefep gewöhnt, hat das zum großen 

Theil noch heidnifche Landvolk durch Gründung vieler Kirchen und 

Paftorate zum Chriſtenthum herübergeführt und hat durch Gründung 
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von Schulen für die erfte Bildung feiner Unterthanen geforgt. Die 

Statthalterfchaft in Livland gab er, von den Livländern felbft verklagt 

und angefeindet, im J. 1566 auf; an feine Stelle trat der Großmar⸗ 

ſchall Chodkiewitz, der dann in Livland ein viel härteres Regiment 

führte und auf viele dem Adel zugeftandene Privilegien feine Rüdficht 

weiter nahm. Im J. 1566 vermählte Kettler ſich mit der Prinzeffin 

Anna von Meklenburg und hinterließ bei feinem Tode zwei jugend- 
liche Prinzen, unter deren gemeinfchaftlicher Regierung bald innere 

Unruhen ausbrachen und das von Gotthard gegründete Glüd des 

Landes zerftörten. In den Befik des Stiftes Pilten, das auch zum 

Herzogthum Kurland und Semgallen gehören follte, ift Kettler nie ges 

langt. Der verfuchte Austaufch deffelben gegen einige Schlöffer in ber 

Miet und auf Defel feheiterte und auch die Adoption des Prinzen 

Friedrich dur Magnus führte nicht zum erwünſchten Ziel. Der Adel 
des Stifis hatte freilich in einer Verſammlung im Dorfe Dfelden hei- 

lige Eide gefchworen, daß er nach Magnus’ Tode nur Kettlern unter 

thänig werden wollte, er fühlte fich aber unter dänifcher Oberhoßeit, 

d. h. ohne Herrn, fo außerordentlich wohl, daß er diefen Zuftand um 

jeden Preis fefthalten wollte. AlS daher Magnus im März 1583 

ftarb, wurde fein Tod forgfältig geheim gehalten und Johann Behr 

von Edwahlen!) wurde flugs nach Kopenhagen gefchidt, um das 

Stift dem Könige von Dänemark zu unterwerfen. Magnus’ Tod wurde 

aber trog der lächerlihen Komödie, die in Pilten gefpielt wurde, doch 
bald befannt, und fowohl Kettler ald auch die Polen für fi felbft 
machten Anſtalt fich des Laͤndchens zu bemächtigen. Der Pole Oborski 

eroberte Amboten und Neuhaufen, wurde aber vor Edwahlen erſchoſ⸗ 

fen, worauf fein Zrupp fich auflöfte. Bald aber fam ed in und um 

Pilten unter den verfchiedenen Parteien zur heftigen Streitigkeiten und 

zu blutigen Händeln, und die Könige von Polen und Dänemark wären 

wegen des Stifts Pilten in Krieg mit einander gerathen, wenn nicht 

1) Er war aus Deutfchland nach Kurland gefommen und Grbe feines Oheims, 
des Coadjutors Ulrich v. Behr, geworben. 

33” 
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der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg‘) ald Bermittler auf- 

getreten wäre. Der Bevollmächtigte defielben, Levin von Bülow, fam 

mit den Bevollmächtigten der beiden Könige im J. 1584 in Durben 

zufammen, und hier wurde ein Vergleich verabredet, der am 10. April 

1585 zu Kroneburg unterzeichnet wurde. In diefem Bergleich wurde 

das Eigenthum des Landes dem Könige von Polen zugefprochen, in⸗ 

dem der König von Dänemark für die Summe von 30000 Thalern 

allen feinen Anfprüchen auf dafjelbe entfagte. Dieſe 30000 Thaler 

aber ſchoß Georg Friedrich vor. Dafür wurde ihm das ganze Land ale 

Pfand übergeben und er ließ dafjelbe durch Johann Behr ald feinen 

Statthalter verwalten. In diefer fonderbaren Verfaſſung verblieb das 

Ländchen beinahe ein Jahrhundert und wurde erft im J. 1661 mit 

dem übrigen Kurland verbunden?). Das Stift Pilten war in diefer 

ganzen Zeit ein kleiner ariftofratifcher Freiftant und wurde von einem 

Landrathöfollegium zu Hafenpoth regiert, welches vom Adel und 

aus den Adel gewählt wurde. Diefed jogenannte Schwagerregis 

ment?) war fehr nachfichtig gegen die adlichen Mitbrüder und fehr 

fireng gegen die armen Bauern, und das ganze Ländchen nahm ın 

Rohheit und Zügellofigfeit der Sitten wie in Härte gegen die Leib- 

eigenen ungefähr die Geftalt an, die Harrien und Wierland unter ähn- 

lichen Berhäftniffen bisher gehabt hatten. 

Zulegt müffen wir Kettler noch gegen Vorwürfe in Schup neh⸗ 

men, die ihm wegen feiner Handlungsweiſe bei Auflöfung des livlän- 

1) Er hatte ald Bormund des blödfinnigen Herzogs Albrecht Friedrich die Ber 
waltung des HerzogthHumd Preußen übernommen. 

2) Vergleiche „Das kurge und einfältige Bedenken“ vom J. 1655 , welches der 

um die Eurländifche Gefchichte hochverdiente Baron Fr. v. Klopmann im Archiv VI. 

146. mitgeteilt hat. — Die Witwe Georg Friedrich’ überließ ihr Pfandrecht 
im 3. 1617 dem Herm auf Dondangen, Herrmann dv. Maydel, und der Herzog 

Jakob erlegte dem Sohn deſſelben, Dtto v. Mandel, die 30000 Thaler bei Ueber⸗ 
nahme des Landes. 

3) Die regierenden Familien waren die reichbegüterten und zahlreichen 
Saden, die Behr, die Mannteufel⸗Szöge, die Mirbah, die Stromberg und 
andere. 
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difchen Staated gemacht und die fpäter oft wiederholt worden. Wir 

wollen aber an diefer Stelle noch einmal unfered edlen Freundes Theo» 

dor Kallmeyer gedenken und feine eigenen Worte ftatt unſeres Urtheild 

hierher ſetzen. Er fagt (Seriptor. II. p. 346.): „Das Benehmen 

Kettler d ift in älterer und neuerer Zeit oft getadelt worden. Man 

ſprach in Deutfchland von feinem Abfall, die Städte waren befon- 

ders unzufrieden; Parteihaß in den Noldifchen Händeln fah in einer 

völligen Unterwerfung Kurlands an Polen mehr Glück, und fpäter 

noch behauptete man, Kettler habe Livland verfauft. Wenn man 

aber auch zugeben muß, Kettler habe zugleich für fich felbft geforgt, 

fo fuchte er Doch gerade Durch die Annahme der Herzogswürde und der 

Derwaltung Livlands dad Wohl des Ganzen, fo viel irgend möglich 

war, zu fichern, und man fann billig fragen: welches Verfahren wohl 

ein günftigered Ergebniß herbeigeführt haben würde?" — Nur das 

Berlaufen und Berlaufen der elenden Bifchöfe und Orbensgebietiger 

war fchuld, daß Kettler dem unglüdlichen Lande kein beſſeres 2008 hat 

bereiten können; auf diefen Weftphalen allein ruht der ernite 

Borwurf der Gefchichte. 

Nachdem wir fo die legten Schickfale der handelnden Berfonen 

flüchtig überſchaut Haben, werfen wir mitleidsvoll noch einen Scheide⸗ 
blick auf das leidende Volk. Die Lage deſſelben hatte in den legten 

Fahren des finfenden und untergehenden Staaté die Außerite Grenze 

menſchlichen Elends erreicht, denn ed war nicht nur der unumfchränf: 

ten Willfür roher Herren preiögegeben, fondern wurde zugleich von 

wüthenden Horden barbarifcher Bölkerfchaften auf die unmenfchlichfte 

Weiſe gemartert und gemordet oder heerdenweife, vom vaterländifchen 

-Boden und der Familie losgerifien, auf ruffiihen Märkten in die 

Sklaverei verfauft. Und die Gemordeten und Berfauften waren nody 

wicht einmal die Unglücklichſten. Furchtbar verftümmelte, zur Luft 
midhandelte Weiber, Mädchen und Kinder waren dad Grauen und 

Entfepen derer, die fie Tiebten, und verfcheuchten für alle Zukunft 

Ruhe und Zufriedenheit vom häuslichen Heerde. Man mag den Geift 
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nicht weiter verfenten in den Sammer jener Tage, die Einbildungs- 

kraft nicht erfchreden durch ausgemalte Bilder aus jener gräßlichen 

Zeit, die auch viele der reichften und angefehenften Familien in Noth 

und Berzmweiflung ſtürzte; wir wollen und vielmehr bier zulegt nur 

die Aufgabe ftellen, noch einmal in das innere Leben der unterbrüdten 

Bölferfhaften Hineinzudringen, befonders ihr DVerhäftniß zur neuen 

Religion genauer zu betrachten. 

Der große Reformator in Wittenberg hatte fein eigenes hohes 

Werk His auf einen gewillen Grad verdorben. Während er, der la- 

tholifchen Kirche gegenüber, Freiheit der Forſchung für fich felbit in 

Anfpruch nahm, fuchte er diefelben Feſſeln, die ex für ſich zerbrochen, 

feinen Schülern und üngern, und den Völkern, die Ihm folgten, 

wieder anzulegen. ‘Daraus entwickelte ſich nothwendig PBarteiung, 

bald Haß und Verfolgung. Man zankte um das Pünktchen auf dem i, 

als ob daran irdifches Wohl und ewige Seligkeit hinge. Bald ver 

folgte man Jeden, der nur etwas anders glaubte, ald man felbit für 

vecht hielt, wie einen Feind Gottes, wie einen Berbrecher gegen die 

Menfchheit‘). Darüber ging unter elendem Wortgeklaube der hrift- 

fiche Geift zu Grunde und die chriftliche Liebe ging verloren: die Re 

formation hielt auf ihrem Siegeszuge inne und mußte bald vor dem 

in fich gefchloffenen Katholicismus fammt Jeſuitismus zurüchweichen, 

demfelben ganze eroberte Provinzen und Länder wieder überlaffen. 

„Wenn wir die, man möchte beinahe verzweifelnd fagen, an aller edlen 

Handlung und Gefinnung fo unfruchtbaren Jahre der befeitigten 

Reformation betrachten, fo fehen wir, daß das praftifhe Chri— 

ſtenthum bier ebenfo niederlag, wie in der Tatholifchen Kirche.“ 

Stenzel I. 300. 

Was von allen proteftantifchen Ländern galt, das galt im höch⸗ 

ften Grade vom Herzogthum Preußen, mit welchem Livland bis zum 
3. 1561 immer noch in engfter Berbindung fland, und woher e8 ohne 

1) Der edle Melanchthon fuchte vor, mehr noch nach Luther's Tode die zaͤnki⸗ 
Then Theologen verföhnlich zu fimmen; — meift ohne allen Erfolg! — 
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Zweifel die meiften feiner proteftantifchen Prediger erhielt. Albrecht, 

von Natur ſchwach und unentfchloffen, war im Alter in völlige Er⸗ 

ſchlaffung verfunfen und fland unter der unumfchränkten Herrfchaft 

zank⸗ und berrfchfüchtiger, meift ausländifcher Theologen , welche alle 

Diejenigen, die das nicht glauben konnten oder wollten, was gebie⸗ 

terifch von ihnen verlangt wurde, mit frommer Unbarmherzigkeit an⸗ 

feindeten, verleumdeten, verbannten , einferferten, ja bis in den Tod 

verfolgten. Aus diefer neuen herzlofen Schule des Lutherthums gingen 

die meiften jener Prediger hervor, welche nach Livland famen, und 

dort das mishandelte und ‚ganz verfunfene Volk aus der Nacht feines 

bald Heidnifchen, Halb chriftlichen Aberglaubend zur Morgenröthe einer 

reineren Religionslehre herüberführen follten. Daß fie ihrer Aufgabe in 

feiner Weile gewachſen waren, geht ſchon aus dem biöher Gefagten 

ziemlich deutlich hervor. Da mun in der Regel auch nur die unbedeu« 

tendften unter den deutfchen Theologen fich entfchloffen , in das ferne 

Livland auszumandern, da diefe zudem die lettifche oder efthnifche 

Sprache nicht verftanden und auch nicht zu erlernen trachteten, fondern 

ihre Predigten und tröftenden Worte im günftigften Falle Sag für 

Sag, tie fie diefelben ausfprachen, durch den Küfter ald Dolmeticher 

in die Randesfprache überfegen ließen; fo konnte ihre Thätigfeit un⸗ 

möglich von bedeutender, von fegendreicher Wirkung fein. Die Herren 

Paftoren fchloffen fich viel lieber dem luftigen Leben des Landadels an 

und bildeten oft am Sonntage einen neuen Mittelpunft für die Der- 

gnügungen der umwohnenden Junker. 

Dieſes Alles folgt gewiſſermaaßen fchon aus der Natur der Dinge, 

ed wird und aber auch aufs Unzweideutigfte durch Ruſſow beftätigt, 
aus deilen Werfe wir hier einige Stellen in bochdeutfcher Ueberfegung 

folgen laſſen: Ä 

„Die evangelifchen Prediger im Lande haben ſich, gleich den An⸗ 

dern, nicht gefehämt, Concubinen oder Meierfchen zu halten, und viele 

Kirchherren haben fih um Studiren und Predigen nicht viel geküm⸗ 

mert und haben nicht? Anderes gethan, als daß fie von einem Kirch⸗ 
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weigert, dad Privilegium zu beftätigen, und auch Die ſchwediſchen Kö⸗ 

nige haben fpäter die Geſetzeskraft deijelben beanftandet. So viel fcheint 

allerdings feftzuftehen und fo viel ift auch von Arndt und entfchieden 

von Richter S. 361. zugegeben), daß der König die Urfunde nicht in 

Wilna und nicht am 28. November unterzeichnet hat?) ; das geht na- 

mentlich daraus hervor, daß Radziwil auf dem Landtage von 1562 

noch das Verſprechen abgibt: er werde die Unterfchrift des 

Königs unter den 27 Artikeln herbeifhaffen. Dies foll 

denn auch fpäter gefchehen fein. Wie und wo und wann ed aber ge 

fhehen , darüber haben wir eine urfundliche Nachricht nicht auffinden 

fönnen. Richter a. a. D. fagt nur: es befinde fich unter den Landes» 

aften eine von Nadziwil darüber abgegebene Erklärung; den Wort« 

laut und dad Datum derfelben hat er nicht angegeben. Sie foll abge- 

druckt fein in einem Auffag von Sonntag in den Jahresverhandlungen 

ber kurländiſchen Gefellfchaft für Litteratur und Kunſt; Richter (S. 463. 

N. 84.) hat aber weder den Jahrgang noch die Seitenzahl angegeben : 

es mar ung darum aus der Kerne unmöglich, felbft die Sache näher 

zu prüfen. Jedenfalls ift die vom Könige unterzeichnete Urfunde bald 

wieder verloren gegangen und fpäter nirgends zum Borfchein gekom⸗ 

men, und auffallend muß ed erſcheinen, daß der livländifche Adel 

feine Schritte gethan, um das verlorene Kleinod wieder aufzufinden 

oder erfegen zu laffen. Die einheimifchen Gelehrten haben faft alle 

angenommen, daß die Unterfchrift wirklich erfolgt fei. Peter d. Große 

und die Nachfolger defjelben auf dem ruffifchen Thron haben ausdrück⸗ 

lich die Aechtheit der Urkunde anerkannt und der Adel in Livland be- 

findet fich feit 150 Jahren im ungeftörten Beſitz aller Rechte, die aus 

1) Dennoch Hat Richter Thl. I. Bd. III. ©. 5. im Widerſpruch mit fi felbft 

die Behauptung aufgeftellt, das Privilegium Sigiemund’s fei älter, ald die Un⸗ 

terwerfungsafte, fei diefer vorausgegangen. 
2) Richter jagt: „wegen fehneller Abreiſe des Königs.” Diefer Grund ift fein 

Grund. Der wahre Grund ift höchſt wahrfcheinlich oder beinab nothiwendig der: daß 

der Adel des Erzftiftd den Huldigungseid, wie wir eben hörten, in Wilna nicht leiftete 
und nicht leiften wollte, 
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jenem Privilegium hergeflofien. Ein Zweifel an der Hechtheit hätte 

jest alfo feine praftifche Bedeutung mehr, wünfchendwerth aber 

wäre ed immer, wenn ein einheimifcher Gelehrter, dem alle Quellen 

zu Gebote ftänden, durdy erfchöpfendes und abfchließendes Urtheil auch 

alle hiſtoriſchen Zweifel beſeitigen wollte‘). 

Im Sommer und Herbft 1561 hatten die Ruſſen Livland wieder 

fo verwüftet, daß zwifchen Dorpat, Riga und Bernau „lein Hund und 

fein Hahn mehr gehört wurde“. Auch zwifchen den Schweden, Dänen 

und Polen fam es im Herbft und Winter 1561 zu Einzelfämpfen, 

welche wir, als nicht mehr in unfer Gebiet gehörend, übergehen. In 

den erftien Tagen des März 1562 aber erfolgte zu dem Drama in 

Wilna ein Rachipiel in Riga, welches wir unferm Arndt S. 290. 

nacherzählen wollen. Nikolaus Radziwil, Herzog von Olika, erfchien 

nämlich in diefen Tagen in Riga, wohin er die Landftände berufen, 

um von denfelben im Namen ded Königs die Huldigung entgegenzu: 

nehmen. Am 3. März hatte Kettler die Stadt von dem ihm als Or: 
dendmeifter geleifteten Eide ſchon entlaffen; am folgenden Tage er- 

theilte Radziwil dem Adel des Erzflifts im Namen des Königs eine 

Berficherungsfchrift. (Dogiel N. 141.), in welcher die wichtigften Punkte 

des Privilegiumd wieder vorkommen, woraus wir fchließen müffen, 

daß damals das Privilegium noch nicht vom Könige unterzeichnet 

war; am 5. März endlich ſchwor Radzimwil zuerft auf die heiligen 

Evangelien in die Seele des Königs, daß alle vorerwähnten und von 

der Hand des Königs unterzeichneten Artikel nach ihrem ganzen In⸗ 

halt getreulih und ohne Gefährde gehalten werden follten. Darauf 

nahm er den Eid der Treue Kettlern ab, welcher fein Ordenskreuz, das 

große Siegel, die faiferlichen und königlichen Urkunden und Gnaden» 

1) Ein Manufeript Herrmann’? v. Brevern »De existentia privilegii Si- 
gism. etc.« iſt und leider nicht zugänglich gewefen. Bergl. Archiv V. 258. und 

Amdt S. 275. — Durch Bermittlung eined gemeinfchaftlichen Freundes ift ung fpät 
nod ein gefälliged Schreiben des rigifchen Herrn Bürgermeifterd Dito Müller zuge: 
gangen, das im Allgemeinen die Richtigkeit der Angaben Richter'd und Sonntag's 

beflätigt; das aber ind Einzelne nicht eingegangen. 
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gläubiſche Gebräuche (Script. rer. liv. I. 665.) und: Paul Ein« 

horn, historia lettica (Script. I. 570.). Unter den Efiben waren 

äußerlich die Formen des Chriftentbumd wohl angenommen und bei- 

behalten worden, dieſes Chriftentbum war aber auf die fonderbarfte 

Weife von heidnifchen Gebräuchen und heidniſchem Aberglauben zer- 

febt und durchdrungen, und es hatte fih daraus ein neuer Glaube 

und ein neuer Kultus gebildet, der haäßlicher und widerwärtiger er- 

ſcheint, als volles Heidenthum. Die Leiten in Livland, wo der Erz⸗ 

biſchof und die Bifchöfe zwei Drittheile des Landes unmittelbar regier- 

ten, werden dem Chriſtenthum wohl nody etwas näher geſtanden 

haben, ald die Efthen. Die Leiten in Kurland aber, wo der Orden 

ganz allein Herrfchte, Hatten fich von dem Chriftenthum gänzlich ent- 

fernt , in vielen Gegenden wurden die Kinder gar nicht mehr getauft, 

die getauften erhielten fo gut wie gar keinen Unterricht im Chriſten⸗ 

thum: das ganze Bolt mar zu feinen beidnifchen Sitten , heidnifchen 

Gebräuchen, heidnifchen Feſten zurückgekehrt, Böllerei und rohe Sinn- 

lichkeit Hatten alle beſſern Eigenfchaften der alten Zeit völlig über- 

wuchert und der Volkscharakter hatte alle fchlechteften Eigenfchaften 

der Menfchennatur angenommen. Einhorn fagt: „Die Letten find jept 

zum Lügen, Trügen und Stehlen geneigt, dabei argliftig, Flug und 

verfchlagen, zu allem Böſen aufgelegt, auch fpöttifch, ruhmredig, heuch⸗ 

lerifch und Hochmüthig, Tönnen fich vor Augen lieblich, freundlich, de- 

möthig bezeigen, ift aber eitel Betrug, Liſt und ſchamloſe Falfchheit.“ 

Hier find und weniger die Leiten, ald überhaupt Sklaven gefchildert, 

und wie fehr die Letten damals nur midhandelte Sklaven waren, das 

fagt und ausführlich derfelbe Einhorn im Kap. 14 feines Werkes, wo 

er aus der Zeit der Auflöfung des Ordensftaats auch folgenden Vers, 

der damals allgemein befanut war, und aufbewahrt hat: 

Du armer furifcher Bauer, 
Dein Leben wird dir fauer. 
Du fteigeft wohl auf den Baum 
Und hauſt dir Sattel und Zaum, 
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Du gibſt den Pfaffen auch ihre Pflicht, 
Und weißt von Gottes Wort doch nicht. 

Die grauſame Strenge gegen die Bauern, die „Unbarmherzigfeit 

gegen die Läuflinge“ Hatte in der legten Ordenszeit wohl den höchiten 

Grad erreicht und war, der Bodheit, Tücke und Lüderlichkeit des Volks 

gegenüber, beinahe zur Nothivendigfeit geworden. 

Kettler war ein eifriger, wirklich frommer lutheriſcher Chriſt, er 

feßte auf einem Landtage zu Riga am 28. Februar 1567 den denk. 
würdigen Beſchluß durch, daß in ganz Kurland und Semgallen ſieb⸗ 

zig neue Kirchen gebaut, ebenſoviel Paſtoratswidmen gegründet wür⸗ 

den, und daß in Zukunft für redliche und der Tettifchen Sprache kun⸗ 

dige Paſtoren geforgt werden follte. Mit Durchführung diefer großen 

Mapregel beginnt dann eine neue Zeit für die Leiten in Kurland und 

eine Rüdwandlung derfelben zu menfshlichern Zuftänden und zu beſ—⸗ 

fern Eigenfchaften des Volkscharakters. Diefe Rückwandlung geſchah 

nur nach und nach, nur ganz allmählich, in beinah unmerklichem Fort⸗ 

fchreiten ; und es entfprach derfelben ein eben fo langfamer Fortfchritt 

des Adels zu feinerer Bildung und Sitte: am Ende ded 18. Jahr⸗ 

hunderts, während die Leibeigenfchaft noch dauerte, war man aber doch 

fhon fo weit gelangt, daß ed unter den Herren viele milde und wohl⸗ 

wollende Seelen gab, und daß unter den Bauern Redlichkeit, Treue 

und Anhänglichkeit eben fo oft gefunden wurden, ald unter den Bauern 

anderer Ränder. In jeder edlern und beflern Adelsfamilie gab es alte: 

und treue lettifche Diener und Dienerinnen, die ald „Inventarien- 
ſtücke“ von der Mutter auf Kinder und Enkel vererbt, und von der 

ganzen Familie mit Freundlichkeit und Liebe behandelt wurden. 

Wir hoffen, daß die Rüdwandlung zum Guten und immer Bef- 

fern unter den Letten in Kurland jebt, da fie zum Theil als freie Päch- 

ter in eine ziemlich unabhängige Stellung gelangt find, noch weitere 

Fortfchritte machen werde, wir hoffen ebenſo, daß die Letten und 

Eſthen in den Schweiterpropingen , wein auch fie zu freierer Entwicke⸗ 

lung ihrer Kraft gelangt find, die guten Eigenfchaften, die und aus 
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der heidnifchen Vergangenheit an ihnen gerühmt wurden, mehr und 

mehr in den Volkscharakter wieder aufnehmen werden, während die 

Barbarei jener Fahre unter chriftlicher Lehre und Gefittung längſt ver- 

ſchwunden ift. So mag denn bald der fhöne Tag fommen, wo nicht 

blos die bevorzugten Stände, fondern mo alle Einwohner der bal- 

tifchen Provinzen mit Liebe, mit gleicher Liebe am heimifchen Boden 

hängen, mit gleicher Freude ihre Pflichten gegen das gemeinfame 

Baterland erfüllen. Wir glaubten die unfrige zu thun, indem wir 

diefed Buch mit redlichem Wollen und Streben niederfchrieben und 

daffelbe nunmehr unfern Landöleuten, an denen das Herz auch in der 

Tremde hängt, mit treuer Gefinnung übergeben. 
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Borch, Bernd von, II 373. 
Bord, Bernhard. von der, Landmeifter 

II 196 ff. entfegt 235 ff 
Borch, Fabian von der, II 504. 
Borch, Friedrich von der, II 240, 
Borch, Nikolaus von, 11 277. 
Borh, Simon von der, Bifhof von 

Meval, IL 205 ff. 253. 256. 262. 
264, 

Borch’fches erivilegium II 199. 
Borgholm II 262. 
Bornbelm, Seetreffen bei, UI 188. 
Borusker IA. 
Botel, Ordensmarſchall, I 177. 180, 
Botho I 251. 

Brabeck, Jürgen von, II 434, 
Brabe, Birger, II 149. 
Brakel, Barthol., II 229. 
Brakel, Dtto von, II 65. 90. 
Brafel, Timan, II 466. 
Braundberg, Burg, 1 285. 
Braundberg, Stadt, I 392. 
Braunfchweig, Ruder von, f. Luder v. 2. 
Bredenbach II 441. 
Breezen 1 39. 
Breithaufen, Werner von, 1188 f. 193. 
DBreitholz, Kafpar, II 47 1. 
Bremen, von, 1I 293. 
Bremen, Stadt, 1 36 — Komthurei 

Bredlau, Schiedſpruch zu, II 50. 
Bricdmann, luther. Prediger, II 325, 
Q 360. 364. 375 p 

tigitta, die ei e — Brigittenorden 1. heuige — Dr 
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Brincken, die familie, II 379. 
Brinden, Arnold von, II 51 f. 
Brinden, Johann von den, II 229. 
Broddorf, Heinrich von, I 386. 
Brodhagen, nathäbert in Riga, IL 51. 
Bröwallafchlacht I 
Broũderſchaft der ifltißen Ritterfchaft 

Bringen, die Familie, II 148, - 386. 

Brüggen, Gerd von, II 315. 
Brüggen” genannt Hafentamp, Hermann 

von, Ordensmarſchall II 374. 380 — 
Coadjutor 386 — Meifter 388 ff. 406, 

Brüggen, Jakvb von, II 43. 
arüagen, Philipp von, II 428. 
Brüggen, U are von, Landmeiſter, 

10. 13 
„rühaben, — 1264. 
Brühl, Conrad von, 1282 ff. 299 ff. 

Brunfenberg Schlacht am, II 266. 
Bruno, der heilige, I 29. 
Bruno, livländ. Landmeiſter, I 260 ff. 
Bryſc, Sriee von, IL 85. — der ewige 

Bu Ai von Meigen, I 138. 
Budenvorde genannt Schungel (Stempel) 

1I 89 ff. 97. 
Budftod 31. 49. 
Bugenbagen, Sohann, II 331. 342. 
Bulgakow, die Familie, II 79. 
Bulgrin, Joahim, II 370. 374. 
Bülom, Kevin von, 11 516. 
Bülow, Stephan, 11521. 
Burhard, Biſchof von Kurland, I 242. 
Burewin, Edler von, 182 ff. . 
Bürgerfefte, livländ. II. 312 ff. 
Bürmann, Sans, Il 133. 
Burvi 154. 
Bunwind, Michael, II 245. 
Butegende, Sameitenfürft, I 262. 
Butlar, die Familie, I 379. 
Butlar, Werner, II 229. 
Buurfpraten 1 404. 
Burböwden, Albert von, fiebe Apel⸗ 

dern. 
Buxhöwden, Hennig, II 234. 
Burböwden, Johann von, I 310. 
Burböwden, Johann von, Bifhof von 
Dorpat 11 297. 

Burböwden Otto, II 229. 
Buxhöwden, Reinhold, Bifchof von 

Defel, U 369 ff. 4 
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Calcar, Stiftsritter, II 237. 
Candau (Sandowe) 1 105. 
Canut von Schweden I 34. 
Caspar, Kaplan, II 97. 
Caupo, der Kriwe, I 40. 
Caupo, der Live, 161. 72. 74. 79 f. 
Chawandfi, die Familie, 11 79. 
Chortiewib— poln. Statthalter in Livland 

—88 ſeine Einführung in Li⸗ 
thauen I 144 ff. 316. I 5 — in 
Sean 1 55 ff. — in Preußen I 
28 1 — das des 13. Jahrhundertd 

Goriien 1: 
II 13 

Serien I König von Dänemarf ıc., 

Chriſtian HI, König von Dänemark ꝛc., 
ILAI7. 470 

Chriftian, Biſchof von Preußen, I 110. 
Ehriftina Gyllenſtierna, Wiitwe Sten 

Sture's des Jüngeren, II 416. 
Chriſtmemel, Vertraͤge von, II 80 f. 
Ehriftoph von Dänemarf, Sohn König 

Waldemar's I., I 33. 
Chriſtoph von Däntmart , Bruder des 

Könige Erich, I 274 f. 
ee II., König von Dänemark, I 

Chriſtoph IM. f rg von Dänemarf, 
II 130 ff. 134 f. 

Ehriftoph, Herzog von Meklenburg, zum 
Coadjutor des Erzftiftd Riga ernannt, 
Il 431. 432. 437 — als folder an- 
erfannt 438. 472. 479. 482. 501 f. 
— legte Schidfale 511. 

Chwal, Jobann, II 27. 
Chyträus II 413. 
Eilly, Graf Hermann, I 388 f. 
Clemens III., Bapft, I 109. 
Clemens V., Papſt, 1 2785 ff. (feine 

Bulle vom 19. Juni 1309 :281 — 288) 
298 ff. 301. 

Clemens VI., Papſt, 1351. 373 f. 
Clemens VII. „Pavpſt, 1408. 
Clodt, Syndikus, II 471. 
Clot, Drdendbruder, 1215. 217. 
Colonna, Otto von, II 45. 
Gomeb , Herzog von Mafovien, I 

10 

2 orig von Däncmarf ıc. 

Conrad von Thüringen I 127. 129. 
Eonftantin von Modfau II 129. 
Criminalproceß, ein livland. aus dem 

16. Fahrhundert, II 418 ff. 

Regiſter. 

Cuba, Dietrich, Biſchof von Samland, 
TI 200—202. 

Eujavien I 345. 352. 
Curche I 49. 
Cyrill, der Metropolit, 1200. 
Gzartorisfi, die Familie, II 79. 
G;edromwitich, der Pole, I 293. 
Eirwenta, Söldnerhauptmann, 1181 f. 

Dabrel, Belagerung von, 1 77. 
Daten, Engelbreht von, Erzbiſchof von 

iga, 
Daten, Anftand von, II 364. 
Daten, Edler von, 1 92. 
Dalen, Eberhard von, Erzbifhof von 

Riga, 13 
Daten, Sobann von, II 107. 
Dammerow, Dietrich, Bifhof von Dor- 

pat, I 408. IL 17. 
Danebrogorden I 83. 
Dänemark im 16. Jahrhundert II 416 f. 
Dänische Raubfahrten nah den Oſtſee⸗ 

ländern I 11 ff. 
Dannenberg, Oraf von, I 115. 
Danspille I 104. 
Danzig, Eroberung und Defignaßme 
duch den Deutſchen Orden I 287 
91 ff. — Blüthe 392 — Streitigfei« 
ten mit dem Orden II 34 f. — Er 
richtung von Schulen 96 — Quarticr« 
ftadt der preuß. und livländ. Hanfe- 
ftädte 130 — im Krieg mit Däne⸗ 
mark 186. 185 f. — Reformation 
325. 

Danziger Präliminarartitel IT 111 f. . 
Danziger Vergleich P * 1366) I 399 

— (v0. J. 1397) II 
Darno, König der Kuren. 112. 
Daudisken, Friede von, 1413, 
Diden, Andreas von, Ir 391. 
Deden, Arndt von, II 445 f. 448. 
Delwig, Ewert von, II 487. 
Deutfche Nicderlaffun en in den Oſtſee⸗ 

ländern, die erfien, I 36. 
Deutfcher Orden, Gründung und ältefte 

Geſchichte I 108 ff. — faßt Fuß in 
Preußen I 110 ff. — in Sivland I 
113 ff. — Ende feiner Herrfchaft im 
Morgenlande I 253 ff. — aus Böh⸗— 
men und Mähren vertrieben II 13 — 
verliert feine Defigungen in Bayern u 
67 — erlifcht in Preußen II 329 ff. 
— in Livland II 509 f. — Bal. 
Preußen und Livland. 



Regifler. 

Deutfiher Orden, Aufnabmefähigteit I 
156. 245 f. IT 320 — innere Dr Yı 
fation 1 242 ff. 247. 296 f 
— Geſetze und Statuten I —* 
121. 124. f. — Gebiet im 14. m 
hundert I 371. in Livland in&befondre 
1394 f. 1157 — Einkünfte zu Ende 
ber 5 Sahrhunderts II 18 — Han⸗ 

Deutfgmeifierwürbe I 244. II 327. 
Deutfhordensritter, ſittliche Zuftände zu 

Anfang des 14. Jahrhunderts I 328 f. 
zu Anfang des 16. Jahrhunderts II 
301 ff. — Innere Parteiung IL 46 ff. 
75.97 ff. — Bal. Deutfeer Orden. 

Dien Zurssraf von Altenburg, I 

Dietrich, Bifäof von Dorpat, f. Dam» 
merow und Redler. 

Dimis, Komthur von Königsberg, I 

Dietrich, Biſchof von Leal, I 8 83. 
Dietr , Eiftereienfermönd, I 56 ff. 
Dietrich, Klofterbruder aus Thorn, 1158. 
Dirfhau, vom Deutfchen Orden in Ber 

fig genommen I 292 f. 
Ditrihflein, Graf, 1 389. 
Diugofh II 190. 
— Dobelsbeng), das Schloß, I 167. 

—— ‚datt, von, Biſchof von Pome⸗ 
ani 

Doblen, die «Bun Belagerungen I 218. 
220 f. 2 28 — von den Sem⸗ 
gallen felbft verbrannt 229 — Neu» 
bau 347 — SKomthurei 243 — Bis 
rare 20 zu Ehren der Jungfrau Maria zu, 

Dobrin 1 352. II 19. 
Dobriner Orden I 110 — mit dem 

Deutihen Orden berfihmohgen 112. 
Dohna, Heinrich von, 498. 
Domtfapitel, bie ivländ., U 58 f. 
Denbangen, das Schloß, 1134. 155. 

3 
Dordemauer, Bruder Gerhard, I 320. 
Dorf, Arnold von, I 113 f. 
Dorothea, die beilige, II 10 f. 
Dorothea, Herzogin von Kurland, geb. 

Medem, U 504. 
Dorotpen von GSadhfen» Lauenburg II 

Dorai, bad Distkum, Gründung I 92 
— Regenten 1408. {1 174. 205. 265. 
297. 403. 411 f. — feine Städte im 
v. Rutenberg, Geſch d. Oftfeeprovingen. I. 

14. Jahrh. I 394 — wird Rußland 
tributpfli tig II 429 f. — von den 
Rufen Berker 443 — ruffifche Bro» 
vinz 466. 5 

Dorpat, die tt, von den Deutfchen 
erobert I 91 — von den Auffen aus⸗ 
gepländert 1 188 — Bedeutung und 

echte I 393. II 59. 61. 118 — 
Sinfübrung der Reformation 11339 f. 

0 f. — von den Ruffen belagert 
ü 454 ff. capitulirt 457 459 ff. 
unter ruf). Herrſchaft 465 

Dorpater Bündnif v. B. 1304 1 272. 

Re) Dortmund I 148, 
ofel, Wichold, I 142. 

Dommant, Großfürft von Lithauen I 

—2 — Peter von, 1 251. 
Drachenfels, Werner von, II 274. 
Dreilöwen, ‚Seinrich von, 1 347. 357 ff. 
Drellen 1 364 f. 423. 11 64. 
Driefen, die Sung, IT 26. 
Dfintern I 186 
Dubbenaa (Dubbein) II 165 — Treffen 

bei, I 208 
Dubelone I S18. 
Dumpeshagen, Heinrich von, I 260. 
Dünaburg, | das Schloß, I 208. 284. I 

47 
Dünaburg, die Stadt, 1394. 395. 
Dünamünde vom Deutfhen Orden in 

Defig genommen I 275 f. — Strei⸗ 
tigteiten dariiber 1287. 299. 301. 306 
— von den Rigenfern ange aegriffen 1 
336 — erobert und zerftört Il 233 — 
dom Orden wieder befeftigt II 270 — 
— Schlachten bei, 1189. II 239 f. 

Dunter, Rathöherr von Riga, II 233. 
236. 

Dante, Fiedrich, Rathaͤherr von Dor⸗ 
pat, II 457. 

Durben, 1104 — die Burg 1 189. II 
92 — Sqlacht bei, I 179 — Ber 
gleich von, II 516. 

Durtop , Bürgermeifter von Riga, II 

Dudburg, der Ehronift, 130 f. 323. 
Dudmer bon 1 Arftberg, Heinrich I 359 f. 

368.373 

Eberhard, Bifchof von Reval, I 175. 
205. 

Echari, Drbensbruber, I 252. 

34 
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Edwahlen (Edualin), die Kilegunde, I 
104 — das Schloß, I 206. 231 — 
— das Gut, 11 479. 

Ehrentiſch, der preußifche, I 386. 
Eidechſengeſellſchaft II 22. 155. 
Einfotlinge I 364. 
Eifenberg, Graf von, 11 285. 
Eifenprobe I 275. II 292 f. 
Efaumünde I 204. 
Eibing 1 392 — an Polen abgetreten II 

191 — Tagfahrt zu, II 106 ff. — 
Landtag zu, II 153 f. 

Eliſabeth von Thüringen, die heilige, I 
113. 129 

Siifabet, Königin-Wittwe von Ungarn, 
3 

Elfe, die Zauberin, II 421 f. 
Eigen (Hulfen), Robin von, I 416. 
Elz, dad Schloß, II 449. 
Emmer, Treffen an der, I 72. 
Endorf, Orbdendritter von, 1 344. 
Endorp, Willefin von, I 222. 
Engelbert, Biſchof von Kurland, I 

2 . 128 f. \ 
Engelbreht, Biſchof von Doryat 1 346. 
Eppingen, Wilhelm von, II 143. 
Eppinghauſen, Erzvogt, II 167. 
Erbverbrüderung des Adels im Graftift 

Riga II 353. 
Erich) von Braunfhmweig, Komthur von 

Memel, II 328. 
Erich VIII., König von Dänemarf, I 

265. 
Erich Menwed, König von Dänemark, I 

273. 
Erich Menwed, König von Dänemarf, 

II 130. 
Erik Menwed, König von Norwegen, 

1235 f 
Erich XIV., König von Schweden, II 

495. 499 f. 511. 
Eridanus I 2. 
Erla, das Schloß, 11 18. 
Erlihähaufen, Conrad von, Ordens⸗ 

marfchall II 106 — Hochmeifter II 
120 ff. 142 f. 

Ertihähaufen „Ludwig von, II 152 ff. 
194. 

Ermanarich, ſ. Hermanrich. 
Ermeland, das Bisthum, I 380. 
Ermes, Treffen bei, II 487. 
Erwahlen I 105. 
Esbern 1 33 f. x 
Eſthen (Heftier), Altefte Nachrichten über 

fie 13 ff. — von Hermanrich vorüber: 

Regiſter. 

gehend unterworfen I 5. 9 — Ver⸗ 
wandtſchaft mit andern Völkerftaͤm⸗ 
men 113 f. — Sprache, Sitten und 
Lebensweife I 14. 16. 24 ff. 39 ff. — 
religiöfer Glaube I 16. 46 ff. — von 
den Deutfchen angegriffen I 78. 82 — 
von den Dänen unterworfen I 83 f. 
— ihre Lage unter der deutichen Hert« 
[haft im 13. Jahrhundert I 124. — 
im 14. Jahrhundert I 355. 423 — 
im 15. Jahrhundert II 150 f. — im 
16. Jahrhundert II 522 f. — legte 
vergeblihe Aufftände I 356 ff. 1I 
290. 493 f. — die heutigen Eſthen 

5 
Eſthland, wiederholter Herrfihaftäwechfel, 

197. 90. 92. 94. 98. 118 — unter 
daͤniſcher Oberberrlihkeit I 273 f. 352 
— feine Seldftherrlichkeit II 353 f. — 
an den Deutfchen Orden verfauft I 
355. 369 f. — von biefem befept 1 
359 — fpeciell an den livländ. Dr» 
densſtaat überlaffen 1 371. IL 186 f. 
2 326 fe — ſchwediſche Provinz 

GEfthenmeer (friſches Haff) I 24. 
Eugen IV., Papft, 72. 74. 101. 

Faber, Dionyfius, II 287. 
Fahrensbach, Hand von, II 133. 
Fahrensbaqh von Udenküll, Johann, II 

hrensbach, Wilhelm von, II 73. 
alte, der Weinfchente, II 461. 
lkenau, die Abtei, II 61. 70. 411. 
457. 459 — zerftört 466. 
ra in Preußen 1I 84. 
echten, Sobann von, Propft I 203 f. 
— Erzbiſchof von Riga I 239 f. 
256 ff. 260. 

Fegefeuer (Bügeführ) , dad Schloß, 
Oründung II 262 — von den Rufien 
erobert 11 486. 
ST. 1I 133. 
erbinand I., deutfcher Kaiſer, II 467 f. 
475. : 

Ferfen, f. FE ge 
sefte,faltreligiöfe, 152 ff. II 312 ff. 
Feuchtwangen, Conrad von, Landmeifter 

in Livland und Preußen I 215. 217— 
221 — Deutfchmeifter I 222 — Hoch⸗ 
meifter J 253 f. 268. 

Feuchtwangen, Siegfried von, I 270. 
290. 295 ff. 



Regiſter. 

Feudum gratiae II 184 f. 354. 
int, die Familie, II 148. 
int von Dperberg, Seidenteih, Kom- 
thur zu Wenden II 97 — Statthalter 
in Livland II 98 f. — Landmeifter II 
104 ff. 121 ff. 153. 

Sinnen (Fenni), ältefte Nachrichten über 
fie, ı 3 — mit den Efiben verwandt 
11 
ic8, die Familie, I 231. 
ircks, Dietrich von, II 133. 
irde, Wolmar von, II 292. 
isch, Conrad, II 117. 
ölterfahm, Friedrich von, 11 469. 472. 
olfan, Abgeordneter der Stadt Riga, 

—2 — „Ordensſecretait II 168. 172. 
orßheim, Lubbert von, IL 196. 
rant, die Familie, II 379. 
tant, Claus, II 440. 445. 
rante, Claus, 11 229. 
San Georg, II 504. 
ranken, Heinrich von, I 209. 

Sram von St. Marcy, Kardinalpriefter, 

pen 1 139. 
reimersheim, Wilhelm von, 1 399. 403. 
406 ff. 4 
—5 die Familie, Il 148. 379. 

eßner, Doctor, II 497. 
NE Markgraf von Brandenburg, 

nie von Selle I 77. 
Drau J., König von Dänemark, II 

Friedrich II., König von Dänemark, II 
417. 474 "478. 484. 

dricdrich I II., Deutfcher Kaifer, I 88. 
110 
ee HIT. II, Deutfört Kaifer, DL 122. 

Bra. Ben don Kurland, II 513. 

eier, Herzog von Liegniß, 1I 328. 
riedrich, Bi er f von Reval, II 403. 
riedrich, en iſchof von Kiga, I 271. 
279 ff. — 305 ff. SiS fi. 321. 
325. 345 

Friedrich von "ade, „poßmeifter, Il 
273 1. 283 d, 20 

grand von —8 "08. 
riglar Derherrung durch Conrad von 

büringen, I 130 
ER Gerlach, 1 tie. 

uchs, Melchior, Il 258. 
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ner die Familie, II 146. 
unftenberg. Wilhelm von, Coadjutor, 

433 ff. Drdendmeifter U 438 ff. 
155 460 f. — zur Ruhe gefept II 
453. 476 — letzte Schidfale 489 ff. 

Fyfhuſen, Grembolb von, Erzbifchof von 
Riga 1 374. 

Galaktophagen 1 2. 
Galen, Heinrid, von, Bogt von Candau, 
11345 — Didensmarſchal II 391. 
405. 407 — Drdendmeifter II 408; 
429. 431 ff. 437 f. 

Gaten „geinrich von, Bogt zu Bauske, 

Sal, Sopanı von, II 492, 
GSalen, Weldin von, II 323. 
Balinder 14, 19. 
Golle, die Kilegunde, 1105. 
Banptau, Andreas, II 206. 
Ganzhaͤker 1 364. 
Gardatis 150. 
Garsden (Garſcy) I 176. 
Gatersleben, Dietrich von, I 211. 
Gedicht, ein lettiſches, I 232. 
Gedicht, politisches aus dem 16. Jahr 

hundert II 425 ff. 
Gedimin, König der „ithauer, 1312 $. 

318. 320 |. 324. 3 
Geiftlicfeit, die fioläntifge, Zuftände 

im 13. Jahrhundert I 122 f. 237 ff. 
— im 15. Jahrhundert II 43. 144 ff. 
— im 16. Jahrhundert II 300 — 
bie pre! proteftantifche des 16. Jahrhunderts 

Selingegaufen, Sehann , oð ſchof von 
Dorpat, II 358. 365. 4 

Gemeine Willkür, die, 1 207 f. 
Genenn, Bürgermeifter zu Riga, U 

Georg, Markgraf von Brandenburg, II 

* — „Markgraf von Branden« 
urg, 

Georg von Braunfchweig IE 958 f. 
Georgenburg, das Schloß, II 
Georgensberg, der, 1174. But Jürs 

gensburg. 
St. Georgendbun (BWittenfteen) 1 217. 
Gercike, das Fürſtenthum, I 68 f. — 

das Schloß "155. 
Gerlach Rufus 1 116. 
Gersdorf, die Familie, II 148. 
Gersdorf, |. Kersdorf, Franfe von. 

34* 
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Geſammte⸗Hand II 41. 352 f. 
Beienöug, ba das erfte livländ. I 98 f. 
Gefinde 
Gildeſtuben i in Riga 1123. 
Bildesheim, Rembert, 11 473. 503. 
Gilgenburg II 2 
Bitten, bar von, Il en. 373, 
Gilſen, Helwig von, 18 
Gimpte, Komthur von Bremen, u 76. 
Glaͤſum 13. 
Glaubenszins II 280. 429 f. 
Gnade, die, II 184 f. 354. 
Gnadenbrief, der Arengbenföt., II 173 

— der Monheim che 1339. 
Goes, Otto von, Il 322. 
Goiwe, Schlacht an der, 1 74. 
Gokrezki, die Familie, II 79. 
Goldbach, Helwig von, I 270. 
Goldingen, die Burg, 1 133. 1498 — 

die Komthurei I 243. 256 — die 
Stadt I 395 — DBertrag von, I 
149 — von Polen überlaffen II 483. 

Golin, Martin, I 267. 
Sotbland, die Infel. Handeleplag I 36 
— Serräuberfiat Il 19f. 130. 417. 

Gotten, Heinrich, II 255. 
Bötter der Oſtſeevölker I 47 
Sottfried, Biſchof von Defel, [ 95. 
Gotthard, Zepsr bon Kurland, f. Kettler, 
Grau, Ludolf, 1173 — Bifchof don 

Defel II 134 | 17. 
Sraue-Nonnen-Klofter in Riga II 413. 
TE Markus (Bartholomeus) II 

Bug IX. ‚ Bapft, L100f. 113f. 121. 

Gregor X., — 1207. 
Gregor xi. Bapft, 1403. 
Greifswald 1236 | 
Grimberg, genannt Alten-Bodum, Diet- 

ri) von, 3. 
Griwe I 22. 
Grobin, das Schloß, 1134. 147. 189. 

II 483. 
Grodno I 212. 
Gräningen, Stadtbauptmann in Dorpat, 

Gröfen, die Burg, I 194 f. 
Gmptomtpunvärbe i im Deutfchen Orden 

Grothus, Otto, II 503. 
Srothufen, die Famitie, II 379. 
Srothufen, Melchior, LI 440. 
Gruben, Stephan von, zeoiet don 
ige, II 219. 223 f.2 

Regifter. 

Gruel, ſ. Brühl, Sonrab von, . 
Orumbad, Hartmud (Hartmann) von, I 

170. 173. 183. 
Grunau, Simon, I 329 f. II 48. 
Srüningen, Dietrich von, 1117. 120. 

131. ff. 137. 141. 148. 
Güldenftern, Nils Erihfon, II 246. 
Guͤlſen, Dionyfius von, 11 503, 
Bünther, Hochmeiſter, 1141. 160. 
Guſtav (Waſa), König von Schweden, 

II 416. 431. 473. 494 f. 
Quttonen I 2. 4. 

Daazen, 2 Bernbard von, 1133. 161. 
56. 

Babundi, Jofann, Erzbiſchof von Riga, 

Gabi e 3. 
—2* VI., Papſt, I 326. 
begen —* Biſchof von Reval, 

Bagenbad, Herold von, 1 251. 
Hahn, die Familie, I 353. 379. 
Hahn, Markus II 344. 
Hahn, Reymar von, I 313. 
Hahn, Theodor von, 1 251. 
Hahn, Valentin, II 503. 
dakı, ‚ Dietrich Bifchof von Dorpat, HU 

—* 1243. 
Hakenmänner I 364 — in Eſthland I 

291 
Salbbrier im Deutſchen Orden I 329. 
Halbhäfer I 364. 
Halt (Halte), Sanbmeifke | in Livland, I 
251 f. 255 ff. 2 

Halufier 13. 
Pammerftäbt (von Braunſchweig) II 

Gandeföverfält e der Oſtſeelaͤnder und 
Livlands insbeſondre I 13. 36. 200 f. 
II 114. 385 f. 468 — Handelsſtraßen 
112 f. 235. 

Saneburg, Herold von, II 251. 
Hanſa, 1 235 f. 400 f. II 382 f. 417. 
dapal, Gründung I 95 — Bedeutung 

394 f. — Belagerung I 356—358. 
Säringefeng an den Oftfeeküften I 302. 
baus Ueberfall des ruſſ. Lagers bei, II 

Sarmand, Gert, II 170. 
Harrien, ſ. Efihland, und Landesrath, 

efthnifcher. 
Harrifches un d Wieriſches Recht II 21. 



Regifter. 

Hartwig, Er bifchof von Bremen I 56. 
Hafeldorf, A don, Biſchof von 

Dorpat I 2 
SHafeldorf, Sohann vom. I 115. 
ee Hermann von, II 324. 
aſenpoth, die Burg, I 133. 187. 256 
— das Klofter 1256. IL 411 — die 
Stadt 1 3914 f. 

Haſſelbach, Ordensmarſchall, II 225. 
Haflfer, Klaus, II 374. 
Hecht, Bürgermeifter von Dan gie 11 35. 
den, Johann, Biſchof von Dorpat, I 

Geht, Königin von Polen, II 3. 
Hegelin, Dompropft von Riga, 1149. 
Heidenfahrten 1348 ff. 381 (Albrecht III. 

von Defterreich 383 ff.) II 6. 130. 
Heidenreich, Bifchof von Kulm, I 144. 
Heilige⸗Geiſt⸗Hospital in Riga II 294, 
deiligenberg, dad Schloß, Gründung 

222 — Belagerungen 1223. 229 f. 
Seifigenfet, f. Pügenfeld, Hennig. 
Heildberg, die Burg, I 212. 
Heimburg, Heinrich von, I 120. 133. 
Frl Herzog von Bayern, 1 350. 
En VI., Deutfcher Kaifer, I 96. 

Heinrich, Diſchof von Kulm, 1149. 
Heinrich, —8 iſchof von Kuriand, I148 f. 
Heinri ette I 34 f. 68. 87. 96, 
Pe, —— von Meißen, 1 

Heinrich, Se von Defel, I 95. 
Fair a of von Defel, 1409. 

einrich, Biſchof von Reval, 1275. 
einge, Asmus, II 370. 374. 

Heldrungen,, Hartınann von, 1131 — 
Deut h-Ordendritter 1114 — Hoch⸗ 
meifter I 207. 215. 221. 
— Hermann, II 258, 
SHelmeröhaufen, Heinrich, 1 423. 
Helmet, Treffen bei, Il 276. 
— Biſchof von Dormat, II 205, 
elmuth, Bur oral, II 454, 

Helt (Heltug) I 251. 
Helwig, Hermann, II 232. 
Henk, Johann, Bürgermeifter von Dors 

pat, II 430. 
genneberg, Johann Graf von, II 361. 
Henning, Salomon, der Chronift, 181 
ey 433. 473 f. 495. 514. 

Herife, Goswin von, 1358 — Land» 
meifter 1370 f. 373. 375. 

Hermann, Bifchof von Defel, I 201. 
Hermann der Saracene I 180. 
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Hermanrich's, des Dfgotentnige, Herr⸗ 
ſchaft an ber Ofifee 14 1.9 

Herteneffen I 389. 
Herſe, ſr wBattbufen-Perfe, 
Heruler I 
Penberg (6 6 nen) Hochmeifter des D. 

—5* "Rune von, I 228. 2410. 

Seffeitobe, D. N Marihall, II 227. 
Serenbab II 293 
Heydeck, Friebrich von, II 344 f. 
Hildebrand, Michael, Domberr zu Reval 

11 238 — Erzbifhof von Riga U 
244. 247 ff. 295 

Bilgeniel, Senn, Bropft, II 237. 239. 

Silchrand "agifker, I 213, 
Himmigſtedt, Schlacht bei, II 269. 
Binz zEchütte), Bifchof von Deſel, 

Sippomni enl12. 
Hirgberg, |. Herzberg. 
an Gülgarb von, 1209 f. 

ochgrefen, Bürger von Real, II 492. 
Hochmeifterwürbe i im d. 0.1245. 
Hochzeits⸗ und Sindtanfögebräuche nn 
anfang, be 16. Jahrhunderts II 
305 ff. 310 ff. 
ne I 614. 
Ho (mann, Melchior, Praͤdikant II 339 ff. 

— 1224. 
öbe, Ivo von der, II 471. 

Hoyenbad) Halt (Bodo, Herold) von, I 

Sehenben, Heinrich von, II 210. 212. 

Schenk cf, Sobann von, 1 303. 
Hohenlohe, Bottfried von, 1268 ff. 290. 
Hobentoße, Heinrich von, 1113. 129. 

Schenfein, Jodokus, D. O. Profurator 
II 137 — Biſchof von Defel II 175. 
190. 205. 

Hohenzollern « Sigmaringen, Karl Graf 
don, 11501. 

gold, 7 Propft, II 207 ff. 234. 

—*5* — 122. 
olt, Holte, Holtei, ſ. Halt. 

vbegharn Je „gobann, Rathöherr zu Riga, 

Holzſchuher, Dort von, geb. Drgied 
Hutenberg, II 463 * i 
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Holzſchuher, Kaspar von, II 429 ff. 455. 
461. 463 

Hombach, Herold von, I 251. 
Homberg, Heinrid von, II 210. 212. 

214 
Sonorius III, Papſt, I 75. 94. 109. 
Som, Maus, fchwedifcher Feldmarſchall, 
I 497 ff 

Hörner, Thomas, I 440. 
Hornhaufen , Burkhard von, Land- 
Fer in Livland, I 161. 167 ff. 
17a 7. 

Howen, Johann von, II 431. 
denke, Hermann, Hauskomthur zu Riga, 

335 
Hühn von Anfterrieth, ®ert, II 449 f. 
Hülfen, Dionyſius von, II 503. 
Hülfen, (Eigen), Robin von, I 416. 
suliger ‚, Bürgermeifter von Riga, II 

Hund von Wenkheim, Georg, II 501. 
Huffiten im Bunde mit Polen gegen den 

Deutfchen Orden II 83 f. 

Jagello (⸗Wladislaus), König von Li⸗ 
thauen 1 406. 413 ff. II 1 — läßt 
fih taufen, nimmt den Namen Wila- 
dislaus an und wird König von Polen 
IL 5. 14. 24 ff. 48 ff. 65 ff. 

Jakob, Biſchof von Kurland, I 412. 
Jakob, Meifter (Wundarzt), II 322. 
Jamburg, Beichiegung von, II 130 — 

Treffen bei, II 276. 
Jaroslaw von Rußland I 197 ff. 
Jaſſenéki, der Pole, IL 190. ' 
Jawnut 1 350. 
Idumäa I 67. 
Jelgawa I 196. 
Jericho, Rudolf von, 169. 72 f. 
Serujalem- Wallfahrten d. D. O. Ritter 

Sefnöfinder I 336. 
Jeßnitz, Waffenſtillſtand von, II 84. 
Stfing 1 24. 
Amer, f. Emmer. 
Singermannland, das Bistum, I 282. 
Snterporationdafte Kafimir’d von Polen 

1 

Innocenz IV., Papft, I 136. 155. 
Innocenz VL., Bapft, 1374. 397. 
nnocenz VIII, Papſt, II 238. 253 ff. 
Interim, das Augsburger, II 4086. 
Soft, Gerhard von, 1 289 f. 303 f. 

Regifter. 

Johann, König von Böhmen, I 308. 
350 f. 367. 

Johann, Bifchof von Bremen, I 281. 
Johann, König von Dänemark ıc., II 

267 ff. 274. 415. 
Johann, Herzog von Finnland, 11473 f. 

500 — König von Schweden II 511. 
Johann, Biſchof von Kurland I 413. 
Johann von Lithauen IL 130. 
Jopann ‚ Herzog von Meflendburg, II 

47 
Johann XXII., Papfl, 1304 ff. 315 ff. 

an XXIII., Papſt, II 42. 
obann, Bifchof von Eamland, LI 207. 

Johann, König von Schweden, I 88. 
Johann Albrecht, König von Polen, II 

266. 274. 
Johann Friedrich, Kurfürft von Sachfen, 

II 362. 381. 398. 
Johannes, päpfti. Gommiffar, 194. 97. 
Sohannes, Propft von Dorpat, I 398. 
Zohanned . Herzog von Münfterburg, 

Johannes, Ordendpriefter, I 71. 
Johannes, Propft, I 76. 
Johannisfeſte I 16. IL 309. 
Jowtull 1I 70. 
Harn, Erzbifchof, I 269 ff. 
Iſenburg (Isborsk), Gründung I 18 — 

wiederholt zerftört I 199. II 275. 
Jubelgnade, die, II 288. 
Juden vom livländ. Handel ausgeſchloſ⸗ 
jen II 506. 

(Klein-) Sungfernhof II 247. 
Jungingen, Conrad von, IL 18 ff. 21. 
Sungingen, Ulrich von, II 21 f- 28. 
SFürgendburg in Kurland, Erbauung I 

171. 174 ff. — zerfiört I 185. 
Sürgensburg in Livland II 472. 
St. Zurgenebof.in Riga II 294. 
Jurgew 1 91. 
Swan I. Waffiljewitf, Zaar von Ruß⸗ 

fand II 220 f. 267 ff. 280. 
Iwan II. Wafliljewitich der Graufame 

11 280. 414 f. 428 ff. 440 ff. 467. 
.474. 480. 486 ff. 511. 

Stwangorod (RuſſiſchNarwa) II 267. 

Kalifcher Friede I 352. 
Kalwen I 155. 
Kandau a. d. Abau, Erbauung I 150. 
Rannaraugt I 54. 



Regifker. 

Kannemuifche I 421. 
Karelien, das Bisthum, I 282, 
Rartus] 264. 11 222 — Schlacht bei, I 

Bar J Jeutſcher Kaiſer, 1 375.379. 

Bar \ v. „Def 8a Katfer, IL 290. 332, 
53. 355 

Karl von Mähren I Bi. 367. 
Karl Herzog von Schweden 1 176. 180. 
Karl von Trier, ſ. Beffart. 
En König von Schweden, II 

Karmel, Treffen bei, I 187. 

112. 
Kafımir, Großfürſt von Rithauen, II 

128 — König von Polen II 129 
159 — erwirbt Preußen II 176 
232. 266. 

Katharina, Brinzeffin von Polen, 11500. 
Br enbogen, Gerhard von, I 215. 

Kauen vom D. Orden erobert 1 381. 
Kaufe II 308. 
Kawelecht II 449. 
Kegel, Andread von, 1 418. 
Kellenbach, Heinrich von, 11 449, 
Kerpen, Otto von, I 109 
Kerczdorf, gertdorf, Kerthof, ſ. Kersdorf, 

Franke von. 
Kersdorf, Franke von, II 86 ff. 89. 
Kersdorf, MWaltberivon, 11 86. 
Kersfeld, die Syamilie, II 379. 
Kerſe Korf, Kerfebrod, Kerſebrück, Kerd- 

Port ‚ Kerötorp , f. Kersdorf, Franke 

Refelhut, Conrad, I 290. 
Kettler, die Familie, II 148. 
Kettler, Sottbard , Komthur von Düna- 

burg IL 413. 432 f. Komthur don 
Dellin IL A433. 447. 451. — Coad⸗- 
jutor II 453. 468 ff. — Ordens⸗ 
meifter II 476 ff. — Herzog von Kur» 
land und Semgallen II 506 ff. — Re 
gierung und legte Schickſale Isis ff. 

—* fen Eingan pin in on 
D. Orden 1I 

Kenferling, Hermann von, II 3 
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Kiew von den Polen erobert I 372. 
Ried, el Sobamn, Bifchof von Defel, II 

Siewerihes Bribiligi tum u 354 f. 367. 
Kilegunden, die furiichen, I 104. 
Külgunde, die Kirche, 242. 
Kimmala 1 104. 
Kindelbrud, Hand von, Il 363. 
Kicchenorbnung t in Riga II 413. 
— ſ. Kersdorf, Franke von. 
—60 m, Landtag i. 3. 1454 zu, II 

—2 Brief TI 164 — Wiederauf⸗ 
bebung Il 168 f. — Grneuerung II 
172 — weitere Intriguen damit LI 
197 ff. — immer don neuem vorge: 
ſucht II 263. 395. 404 — definitiv 
actödtet IL 345. 

Kirnow 1 209. 
Kirſchdorf, ſ. Kerddont, ‚geanke von. 
Klee, Dietrich von, 6 
Kleiderorbnung ded —* inrich 

von Kniprode I 379. 
Kieiderftreit I 402 ff. II 16. 54. 69. 

71 f. 93. 161 f. 247. 
Klempow, Hermann, II 51. 
Kniprode, Finrig von, Soßmeifter de? 

D. 8.1373. 376 #.4 
Kniprode, Bir von; Nſ chof von 

Oeſel, I 409 
Knöpten, —* 331 ff. 
Knöpten, Jakob, II 332 
Snöpten, Matthias, II 376. 
Kobbe, ſ. Caupo. 
Roggefat, der, II 220. 
Koininge die kuriſchen, I 366. 
Kotenbufen, das Schloß, I 420. 2 

298. 410 — die Stadt [394 f. UI 
4. 

Kokenhuſen, Berthold von, II 117. 
Kokenhufen, Dietrich Po: 183 
Kompane im D. O. I 
Ron, —**88 * D. O., 1 

242 
König von Weizau, Ludolf, I 351.369. 

367 
Könige, die kuriſchen, I 366. 
Königsberg, Sründung I 154. — Dlüthe 

1 392 — im Preuß. Bunde II 176. 
180. — Reformation II 325. 

Konig, Schlacht bei, II 178. 
Ronnenberg, Bermann, Biſchof von Kur⸗ 
land II 386. 403. 

Konftanz, Email zu, IL 42 ff. 
Korff, die Familie, II 379. 
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Korff Korves), Odert, LI 225, 
Koskull, die Familie, I 413. II 353. 
Kowno 1 209. 
Kraa, D. D. Marfhall, II 80. 85. 
Krafauer Friede II 329. 
Krampen, Sand, JI 208. 
Krasnowa IL 275. 
in Johann, Siſcef von Oeſel, II 

134 
Kray, —8 von 1386. 
Kreevefemmepille I 155. 
Kreeiwe, (Kriwe) I 19. 
Kreewini, die, 11 188. 
Kretenen, . Keitingen. 
Kreuder, Rikolaus, II 237 — Biſchof 

von Samiand Il 264 
Rreugbung,, 6 er Schloß, 1155 — die 

Stadt I 394 
Freuzherren, aiger I 415. 
Kreuzzüge nach Livland, der Dänen J 

33 ff. — der Deutfchen 161. 
Kriftorf, ſ. Kerddorf, Franke von. 
Kritingen I 175 f. 190. 
Krimwalten I 51. 
Krime Kriwaito I 32. 
Kriwen, ibe Amt und und ihre Macht I 
30 f. 39 f. 

Kriwereligien I 46 ff. 
Kriwitfchen 1 18 f. 
Krimis, Rataden von Riga, II 209. 
Krimule, f. Budſtock 
Kroneburg, Bergleich von, II 516. 
Kronenberg, Walter von, "II 3586. 
Krüdener, die Familie, LI 353. 
Krüdener, Georg, II 363. 
Krummes, die Familie, II 379. 
Krummpaufen, Joachim, II 445 f. 448. 
Krufchin, Hand von, 1380. 
Krufe, Clert, Il 440. 457. 462. 511 f. 
Ruband, Ci Ghriftian,, Biſchof von Defel, 

Kubfemälı , Fran iskus, Biſchof von 
—*— I 125 ff. an 
1 

Kulm 1392, 
Kulmer Land I 110. II 191. 
Kungi, Kungs I AU. 366. 
Kuralin, die Familie, HI 79. 
Kurböfi, Fürft, LI 444. 486. 
Kuren, —5— e NRachrichten über ſie 112 

ſannurg I 38 — Wohnſtiße 
1: * 101 — Charakter I 38. 102 f. 
Lebendweife und Gitten I 14. 39 ff. 
unterwerfen fich den Deutſchen und 
laſſen fich taufen I 104 f. — ihre Lage 

Regifter. 

im 13. Jahrhundert I 126 — my» 
zen ſich 1129 — wieder unterworfen 
1132 ff. — neuer Abfall und Auf⸗ 
fand 1 179. 185 ff. — abermals un» 
terworfen 1202 — ihre Lage unter 
der deutichen Herrfchaft I 248 ff. 
— Könige (Zandfreie) I 366. 

— Gwifgen der Kirche und dem D. 
Orden getheilt I 105 f. -138 f. — ins 
nere Berhältniffe zu Ende des 13. Jah, 
hundertö I 248 2 

Kurland,, dad angeblich von den Dänen 
gegründete Bisthum I 33. 

Rurland (Pilten), das Bistum, Errich⸗ 
tung 1 128 — Gebiet I 138 — feine 
Biſchöfe und äußeren Verhältniſſe I 
242. 412 f. 174. 205. 296. 403. 
469 f: 478 — feine Städte im 14. 
Jahrhundert I 394 — Eingang der 
Reformation II 342. 378 f. — Bal. 
Pilten. 

Kurland, das Herzogtbum, II 506.513. 
Kurland, das Schloß, I 134 147 f. 
Küchmeifter don Sternberg ‚Michael, ſ. 

Sternberg. 
Kynſtutt von Lithauen I 350 f. 367 ff. 
371 f. 376. 405 f. 413 f. 

Kynthenau, die Brüder, II 22. 
Kyrchow, |. Kerödorf, Franke von. 
Kyrempä, Lager bei, Il 450 — Rückzug 

von, II 452 f. 

Labiau, Gründung von, 1 171. 
Laima 151. 
Laid, dad Schloß, II 449. 479. 
daminechin 140. 103 f. 
Landesrath, der eniise, U57f. — 

der preußifche, 
Zandfreie in 2ioland I * fi 
Landkapitel des D. D. I 244. 
Landrolle, die ältefte enbnifhe, I 371. 
Zandmeiflerwürbe im D. O. 1244. I 

85. 323. 327. 
Landsberg, Conrad von, I 111. 
Zandtage in Livland II 56 

Landtag v. %. 1424 II 60 
sange, Johann, Proteſtant. Prediger II 

San ie | 104. 
Lanien, Ludwig von, 11 83. 
Lanski, poln. **— Fu 436. 439. 
Rafchen, bie Burg, 1 189. 
Latrunculi 1 287. 329. 

. — ein 
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Läuflingseinigungen II 41 291 ff. 393. 
Lauenburg, Graf von, I 81 f. 
Laur, der Biebhüter, II 419. 422. 
Real, Komthurei, I 243 — Stadt 1 

394 f. 
Zeander und feine Lehren II 9 f. 
Rebenter, Doctor Conrad, II 253. 
Lehen I 17. 
Lehne, die lioländ., I 248 ff. 
Reibeigenichaft, ihre Einführung und Ver⸗ 

breitung in Livland I 124 ff. 134. 
248. 361 ff. II 299. 

Lembfe, Hans, II 209. 
Lemburg II 472. 
Lemſal, Schloß, Il 410 — Stadt I 
2 fe — Bertrag von 1I 399. 403 f. 

7 
Leo X., Papft, II 42. 326. 

Zeiten, ihre Einwanderung in Livland, 
119 — Gharatter , Lebensweiſe ıc. I 
38 ff. — Sprade 18. 18. f. 21. 27. 
— ein lettiſches Gedicht I 232 — 
der Deutfchen Herrſchaft unterworfen 
168 ff. — Rage im 13. Jahrhundert 
1125 — im 14. Jahrhundert I 423 
— im 15. Jahrhundert IL 150 f. — 
Zuftände zu Ende des 16. Jahrhun⸗ 
dertö Il 522 ff. 

Beptau Bürgermeifter von Danzig, 

Leutersheim, Deutfchmeifler II 177. 
Leyen, Ehriftoph von der, II407f. 480. 
Libau 11 70. 
Lichtenhain, Conrad von, U 234. 
Liebenzell, Ritter von, I 267. 
Lieven, die Familie, 1 365. IL 493. 
Lieven, Dietrich von, II 493. 
tiger I 392. 
Lihgo I 51. 
Zimburg, Heinrich Graf von, II 102. 
Linde, Kafyar, Er bifhof von Riga, II 

297 fi. 332 ff. 336. 
Fine, Graf, Abt von Dünamünbe, 

Lippe, Bernhard von der, I 74. 
Lippe, Engelbrecht von der, II 498 f. 
Lifer 1 12. 
Liva, Frevelthat bei, II 70 f}. 
Lithauen, das Biöthum, 1 282. 284. 
Lithauen, dad Land, 1 19 — wird ein 

chriſtliches Königreich I 144 — innere 

Zuftände zu Ende des 14. Jahrhun⸗ 
dert I 413. 111 f. — mit Polen 
vereinigt II 5. 129. 

Lithauer, ihr Bordringen an die Oftfee, 
18 ff. — verfchmelgen mit den Eſthen 

I 20 — Sprache I 8. 20 f. — Kämp 
mit dem Deutichen Orden I 208 ff. 
231. 262 ff. 312 f. 320. 348. 367 ff. 
371 ff. 405 f. II 2. 6f. 

Liven 14 — Wohnfig 119 — Gharat- 
ter, Einrichtung und Lebendweife I 
38 ff. — Belehrung zum Chriſten- 
thum I 55 ff. — Der deutfchen Herr⸗ 
joett unterworfen 1 66 — ihre Rage 
m 13. und 14. Jahrhundert I 124. 
423 — heutige Ueberreſte I 67. 

Lioland im 11. und 12. Jahrhundert I 
33 f. — die drei herrſchenden Gewal⸗ 
ten zu Anfang ded 13. Jahrhunderts 
1 121 ff. — einzelne Staaten im 14. 
Jahrhundert 1 394 — Anregungen 
aut Bildung eines einheitlichen Staats 

346 ff. — unter der Schutzherrlich⸗ 
keit Polens II 476 ff. — verliert feine 
Selbftändigkeit II 502 ff. — feine 
einzelnen Theile im J. 1562 II 510. 

Livlands Verbhältniffe zum Deutfchen 
- Reich I 396. II 193, 288 ff. 

Livlands Burgen und GSchlöfler im 16. 
zabıgundert II 411 — Städte I 

Livland, der Ordensſtaat, feine ellmälige 
Sonderung von Preußen und Unab⸗ 
bängigfeit II 77 ff. 192. 271. 323. 
327. 356 — feine Auflöfung LI 502 ff. 

Löbau, die Landfchaft, I 110. 
Rocher 1 12. 
Lode, Johann von, II 374. 
Lode, Dtto von, II 374. 
Rode, Reinhold von, II 498. 
Lode, Treffen bei, II 494. 
Loe, Walter von, II 102 ff. 
Loggeſar, der, II 220. 
Lohmüller, Johann, Stadtfecretair in . 

Riga II 333. 336. 345 f. 359 f. 362. 
364 — Guperintendent II 376 — 
Syndikus 395. 398. 

Lohpu⸗mahte I 51. 
Lone J 78. - 
2008, Wolfgang, II 347. 361. 363. 
Loringhofen, Johann Freitag von, II 

235 f. 270. 
Lostreiber, I 364. 
Löwen, Kurt von, Bürgermeifter von 

Riga II 239. 
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Lübel 1236 — Anfan von, II 359 f. 
362 — Hanfeta au, I 416. 

Luder von Braunfhweig I 344 f. 
Eubinghaufen -Wolf, einrih von, II 

auda, König von Ungarn, I 367. 
Ludwig der Baier, Deutfcher Kaifer, I 

345 f. 351. 354 f. 
a 3 Martaraf von Brandenburg, I 

Ludwig, Sees on Surgund, 1350. 
Ludwig, Biſ of von Reval, 1397. 

Ludwig, Fe 1 don Ungarn, I 351. 
Ludwig der Große, zronig von Ungarn 

und Polen II 2 
Lukas, Biſchof von Ermland, ll 294. 
Lüneburg, Edler von, I 92. 
eünen, Johann von, Erzbiſchof von Riga, 

Rufen, biſchofl. Diener, II 461. 
Luther, Martin, LI 326. 330. 336. 342. 

360. 
Qutterberg, Dtto von, I 197. 199. 

201 fi. 
Lützelburg, ᷣweich von, Biſchof von 

Kurland, I 
Lutzen, dad Shlof, II 477. 480. 
eun Fürſtenverſammlung zu, II 78 — 

Waffenſtillſtand von, II 81. 
Lyoner Vergleich I 138 ff. 

Madto von Bomefanien I 177. 180. 
Magdeburg, f. Meydebur 
Magnus von Holftein II 117 — Biſchof 

von Kurland und Defel II 478 f. 484 
— zugleih Bifhof von Reval II 
485 f. 488. 492. 494. 497. 499. 
512 — Titularkönig von Livland und 
legte Schidfale II 513. 

Magnus, Herzog von Meffenburg II 

—* der Geſetzverbeſſerer, König von 
Norwegen I 236. 

Magnus, Bist von Weſteräs, I 397. 
Maja, bie, 
Mabolm, Shlaht bei, II 275. 
Malherg, Gerhard von, I 131. 
Malek el Afchraf I 253. 
Mallinkrodt, Gert von, Hauskomthur zu 

Riga II 167 — Sandmarfhall 
190 f. — zFomthur von Goldingen II 
195 ff. 2 

Maltig, —* von, II 94. 
Mandern, Eonrad von II 193, 

Regiſter. 

Mangolo, der Kriwe, I 154. 
Manngerichte, Manntage 1418 ff. 
Mannteufel, Erasmus von, Bifchof zu 

Kamin, u 331. 
Dannteufel-Grögr, die Familie, I 516. 
Marburg I Ordenskapitel v. J. 

1309 I 296. 
Gt. Marcy, Franz von, I 398. 
Margarethe, Gemahlin des Markgrafen 

Ludwig von Brandenburg, I 354. 
Margarethe, ‚ Königin von Dänemark x. 

Margarethe, die Bauberin, I 419 ff. 
Marger, der Litbauerfürft, I 349. 
Maria von Bolen, Gemahlin des Mark⸗ 

genfen Sigismund von Brandenburg, 

Mariendburg in Livland, das Schloß, II 
480 f. — die Stadt 1394 f. I 408. 

MRariendung an der Memel, das Schloß, 

Rarienbung an der Nogat, das Schloß, 
Gründung 1295 — auptordenshaug 
1.296 — Belagerung II 31 — an 
Polen übergeben II 182 f. — abge» 
treten II 191 — Ordenskapitel i. J. 
1326 1327 — i. 3. 1329 1334 — 
— die Stadt, DI 141. 1m. 191. 
—** Säloß, I 
Marienhaufen Schloß, * — 477. 

Marienjahre die livländ., I 105. 
Marienm magpatmentioftr in Riga] 116. 

351. 37 
Marienthal, £ Brigtitenffofte bei Reval, 

—— Schloß, II 2. 4. 
Markopolo 150. 
Moarſchallamt im Deutſchen Orden I 

Martin V., Bapft, II 45. 54. 74. 
Martin Kevita, Biſchof von Kurland, II 

205. 207. 228. 243. 265. 296. 
len: der Litbauerfürft I 231. 
alten, 3 A Prediget IL 338 f. 

afften, Johann, Prediger 
Maßow, die Familie, II 353. 
Matachule I 105. 
Mathei, Domherr, II 253. 
Rorimilian L., Deutfcher Katfer, IL 273. 

8 
Mandel, Ewald, II 229. 
Maydel, Hermann von, II 516. 
Mappdel, Jürgen, 11 419. 
Mandel, Otto von, II 516. 
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Medes, Anna, geb. Szoͤge, II 418 ff. 
Deid, Sana, auf Pol in Wierland II 

—8 Jakob von, II 474. 
Medes, Johann, TI 418. 
Meded, Klaus, II 421. 
Mmedderoihe I 106. 
Medem, die Zamilie, II 148. 504. 
Medem, Conrad von, I 193—197. 
Medem, Johann, U 504. 
Meiendorf, die Familie, II 353. 
Meierinnen, Meierfchen II 304. 401. 
Meindorf, Conrad von, I 63 ff. 
Meinbatt, Apoftel ver Liv ‚I 37 

55—58. 
Meiningen, Johann von, Bürgermeifter 

von Rarwa, II 268. 
Meifterholm II 220. 
Melanchlänen I 2. 
Melanchthon, Dbitipp, II 326. 
Meiner, Magifter, II 213. 
Rellin, Ludwig Auguf Graf von, I 

Melnc-Ger, Friedenfhluß am, II 66. 
Memel (Mimelehurg , Memelburg), 

Schloß und Stadt, Gründung I 147 
ff. — Kämpfe darm I 150—153— 
Komthurei I 243 — fällt ganz an den 
Orden 1255 — Belagerung 1313 — 
an Preußen abgetreten I 333 f. II 
180 — Sceeräuberneft II 202. 

Memelmündung I 147. 
Mengden, die Familie, II 148. 
Mengden, Friedrich von, IL 240. 
Mengden genannt Dfihof, Johann von, 
I1 153 f. 1 

Mergentheim ir 356 — Drbendfapitet 
vom 1 October 1437 II 96. 

Rei, Drudeke (Trudchen), I 411. 

Merkes, die Burg, 1189. 
Mefotben 184. 85. 205. 333. 
Metfepole 1 67. 
Mewe, Uebereinkunft von, II 142. 
Mey, Wennemar, II 254. 
Meydeburg, FJobann von, 1114. 116. 
ur , Heinrich von, Bürgermeifter von 

iga 1 337 f 
Mi Fr von Bilbauen II 88. 
Migela eu, die Landſchaft, I 290. 352. 

—*8 Schutzbat von, II 501. 
Milde Gift in Riga II 413. 
Miltig von, IE 157 f. 
Mimeleburg, ſ. Memel. 

Mindowe, Großfürft von Lithauen, I 
131. 133. 137.142. — Königv. 2. 
I 144. 146. 162. 188 f. 183 f. 188. 
193. 285. 

Mirabilis, Wolrad, I 181. 
Mirbach, die Kamilte, II 516. 
Miscedlan, König von Nowaorod, I 79. 
Mitau, Sälof und Stadt, 1 195 f. 243. 
347. 368. 395. 

gRübräder de? Deutfäen Ordens, 1329. 
Molay, Jakob, I 278 f. 
Moliano, Franz von, "298. 
Molner, Gecretair, H 222, 
Mone, die Burg, 19 
Morheim, Eberhard bon, 1333 f. 338 f. 

46 f. 
Morgen, D8wald II 137. 
Morgenftern, Anton, II 362. 
Morig von Oldenburg II 174. 
Moskau, Friedensſchlüſſe vor 1503 und 

1508 pi 280 — von 1554 II 429. 
Moskorzow, Nikolaus, II 7. 
Mſtiſſlaw, Schladht bei, Il 276. 
muhtbauien, Shrftion von, Bischof von 
Samtland I 

Muider, — II 363. 
Mänhaufen, Chriſtoph von, II 464. 

— Emftvon, Vogt von Gro⸗ 
in I 

Münchhauſen, Johann, Bifhof v 
Kurland und nel, ı 391. 408. 
407. —2* 

Münfter, Kaſpar von, Il 434 f. 
Münzwefen in Livland, II 63. 69. 
Muffe, die, J 44. 62. 

Nackende Brief, der, I 338. 
Nadrauen 1 30. 212. 
Nagel, die Familie, II 353. 
Nagel, Dietrich, II 138. 164. 166. 169. 
Natel, Treffen bei, II SO. 
Ralere, das Gebiet, I 265. 
Rameife, König der Demgallen, 1216 f. 

— feine Familie I 250. 
Rano IE 421 f. 
Narbatowig, Johann, II 206. 
Rarimund, Sropfürft don Rithauen, I 

(Deutſch⸗) Narwa I 395. II 204 — 
bon den Ruſſen eingenommen II 
445 ff. 

(Ruffifch-) Narwa II 267. 269. 
Rarwa, Schlacht an der, II 132. 
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Redritfen, Bertrag von, IL 5. 
Reffau II 66. 
Rettelhorft, Zeimrch, II 136. 
Nettelhorft, Sander, I 503. 
Neuenburg, Schloß, 1 289. 231. 
Neuendorf, "Ehrenfried von, I 113 f. 
Neuenhof, Gefechte bei, II 486. 
Reuermüblen, Erbauung I 268 — 
Schladt i. 3. 1298 1264 — 1.3. 
1491 II 262 — Pertrag v. 3. 1546 
Il 404. 

Neubaufen, dad Schloß I 206. 334 — 
don den Ruffen eingenommen II 449. 
452 — die Stadt I 394 f. 410. 449. 

Neumark, die, vom D. Orden gelauft II 
18 — Folg en II 24 ff. — an Bran⸗ 
denburg verkauft II 177. 180 f. 

Reuſchloß⸗ den Ruſſen preisgegeben II 

—8* Dietrich von, II 37. 
Nietau II 472. 
Nikolaus IV. „ Bapfl, I 252. 254. 
Nikolaus V., Papfi, II 127. 135. 
Riteizus, Bifhof von Livfand, 1 100 f. 

Roike Gerhard von, 11 480. 
Morde, nealket von, I 204 ff. 
Normis I 104 
Noͤtken, Anna, 11 397 f. 
Rolleben., Heinrich von, Bogt von Jer⸗ 
wen 1197 ff. — don Roffitten II 
104. 

Romgorot, Gründung I 17 — Handels» 
plag 1 36. 200 — von den Ruffen er- 
obert II 221 — der deutſche Kaufhof 
iu Errichtung I 200 — ‚Blünderung 
I 221 — Ende 11 268. 272. 

Nowogorodet I 144. 
Nüngen, Ueberfall bei, II 479. 
Nurmdaufen, das Sieh, I 231. 
Nyborg, ee . 1559 II 478. 
Nyenftädt, der hronift, 1I 425. 445. 

Oberpablen, Schloß, II 449. 492 — 
ngebliche Schlacht bei, II 481. 

Obol nöfi, ruſſ. SFeldherr, II 276. 
Oborski, boin Feldherr, II 515. 
Ochtenhuſen (Ds tingbufen) ‚DD. 

Komthur I 217 f. 2 
Dbenpäh, Kämpfe um ie Burg, 178 f. 
er ned Schloß 192 — Siadt 394}. 

Odowart, daͤniſcher Ritter, 1 220. 
Deland 133. 

Regiſter. 

Oeſel (Wiek), dad Bisthum, I 95, 
409 ff. II 134 f. 175. 205. 264. 
297. 354 f. 368 ff. 403. 469 ff. 478 
— Reformationim B. O. I 342. 380 
— Städte im 14. Jahrhundert 1394. 

Defeler IA — von den Dänen 
griffen I 89 — von den Deutichen 
unterworfen I 94 ff. — Aufftände I 
187. 356 ff. 360. 

Defelfche Fehde 1370 ff. 
Dettingen, „abe von, I 114. 
Ogus, Peter, I 
D denburg, German von, 1119. 
Didenburg, Graf von, II 246. 
Digerd, Großfürft von Ithauen, 1350. 

367 fi. 371 f. 375. 405 f. 
Drdensconvent, der —8 u 57. 
Ordenskapitel, 1245. 416. 
Drdendtompane I 297. 
Drbendvögte I 243. 
Drgies, Leo von, I 274. 
DOrgtedsRutenberg, bie Familie, LI —* 
Orgies⸗Rutenberg, Dekan von Defel, I 

222 — Bifhof II 264 f. 297. 
Drgied-Rutenberg, Jürgen von, II 172. 
Orſeln, Werner von, 1323. 327 ff. 3414. 
Drſeinfche Geſetze J 330 334.1194 ff 

112. 121. 127. 1 
Dflander, Andreas, In 32. 
Dften, Ulri von der, II 25. 
DOften-Saden, die Familie, I 231. 413, 
Oſterna, Poppo von, J 148. 160 f. 
So: f. Mengden, Sobann von. 
naofihed Privilegium II 173. 196— 

—5 Mengden, die Familie, II 353. 

Dfinghaue, ohann von, I 325. 
Oſttrowa I 
Oftfeevölter iberhaupt, ältefte Rachrich⸗ 

ten über fie, Li ff — von Plinius 2 
don Zacitus 3 — von Ptolemäus 4 
— bon Jomanded 5 — von Gare 
Grammaticus 11 ff. — von Egin⸗ 
hard 22 — von Wulfſtan 22 ff. — 
Charakter I 38. 45 — bürgerlidhe 
Ordnung 39f. — Sitten und —** 
weiſe 41 ff. — Religion 46 ff. 

Dfua I 104. 
Dttilia, die Nonne, II 397. 
Di, „ Abeling von Dänemarf, I 354. 

Die. Kardinal, 1 101. 
Otto, Biſchof von Kurland, I 334.412, 
Dito von Stettin II 17. 
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Dior, König von Böhmen, 1153 f. 

Orionen 13. 
Oyten, von, Rathsverwandter in Reval, 

lI 492. 

Paddel, Jürgen, Bürgermeifler von Riga, 
11 504 

Padis (Padies), die Abtei, I 360. IL 
61.411 — an den D. O. verfauft IL 
472 — an Biſchof Magnus abgetre⸗ 
ten II 488. 496—498 — wird ſchwe⸗ 
diſch II AQY. 

Fasten, die Familie, 1 230. II 353. 

Pahlen, Sottihalt von, I 419. 
Pahlen, Johann von, I 325. 
Pahlen, Johann von der, II 372. 
Pahlen, Wilhelm von der, II 379. 
Pala, Schlacht an der, 1 79. 
Parmeis I 144. 
Pafteln J 43. 
Patkul, die Familie, II 353. 
Patkul, Stiftöritter, II 54. 237. 
Patkul, Ewald von, II 138, 
Pauldgnade, I 204. 
Peipudfee, Handelsverkehr, I 200 f. — 

Schlacht im 3. 1242 1120 — im J. 
1397 IL 17. 

Betol 147 f. 
Perbohnen I 266. 
Perdotais I 50. 
Perguhbris I 52. 
Perkuns I 47. 
(Alt-) Pernau I 394 f. 373 — Land» 

tagsreceß von, II 409. 
(Neu) Pernau I 189. 196. 243. 394 f. 
Peterdboten in Riga I 336. 
Petrikirche dafelbfi IL 23. 
Pierafetber, Komthur von Danzig, II 

17 
Pfundzoll in Livland II 287 — in 

Preußen 11 122 f. 
Philipp, Markgraf von Baden, II 335. 
Philipp der Schöne, König von Frank⸗ 

reich, 1 236. 278, 
Philipp, Landgraf von Hefien, II 362. 
Pitol 147 f. 
Pillene, Pilleyne I 348. 
Pilten, die Burg IT 104 — die Stadt 

1394 f. — das Stift [139 — von 
Memel nah Pilten verlegt 1255 — 
letzte Schickſale II 515 f. Bol. Kur« 
land, dad Bisthum. 

Pinekrull aus Lũbeck II 461. 
Pipin, der Preuße, I 112. 
Plaſtweg, Doctor Johann, IL 161 f. 
Plate, Johann, Söldnerkauptmann, IL 

Plater, die Familie, II 353. 
Plater, Heinrih, II 504. 
Plater, Johann, Ordendmarfhall, LI 

295. 343. 
Plauen, Heinrih Reuß von, Komthur 

von Schweg II 30 f. — Hochmeifter 
II 32 ff. — entfegt 36 ff. 48. 65. 

Plauen, Heinrich von, Bruder des Vori⸗ 
gen, II 34. 36 f. 

Plauen , Heinrig von, Better des Bori- 
gen, 11 30. 

Plauen, Heinrich Neuß von, Oberfpittler 
und Komthur zu Elbing II 152.176. 
180. 190. — Hochmeifter II 199 f. 

Plestau, Gründung I 18 — von dem 
Deutfchen Orben wiederholt erobert 
und belagert I 119 f. 119. 290 — 
Sandelöplag II 36. 201 — Schlacht 
bei, II 278 ff. 

Plettenberg, die Familie, IL 148. 353. 
Plettenberg, Johann von, II 503. 
Plettenberg, MBalter von, Komthur von 

Mitau, IL 259. 
Plettenberg, Ordensmarſchall, II 164. 

179. 181. 189. 
Piettenbeig, Walter von, Ordensmar⸗ 

ſchall II 257. 259 ff. — Landmeiſter 
in Livland 270 ff. 287 ff. und deutfcher 
Reichsfürft 290 ff. 321 ff. 336 ff. 586 f. 

_ Plonjan 1348. 
PBiopte, Heinrich von, I 292 ff. 312. 
Plowze, Schlacht bei, I 345. 
Plozt, Gründung, I 18. 
Pore duet (Putibus), dänifcher Marſchall 

Pogerellen, Heinrich von, II 31. 
Pogeſanier, vom Deutſchen Orden un⸗ 

terworfen I 112 — ihre Vernichtung, 
I 211. 

Poklan, der, II 280. 
Polangen I 174. 
Polen, noflammung bed Volks 117 — 

Verbreitung der Sprache 127 — im 
Proceß mit dem Deutſchen Orden I 
306 ff. — Grund der Feindſchaft 
gegen denſelben I 343. — im Kriege 
mit ibm II 27 ff. 48 ff. 65 f. 80 ia 
176 ff. 322 ff. — innere Berbältnife 
zu Ende des 14. Jahrh. u2f. — 
im 16. Jahrhundert IL 417 f. 
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Polenz, Georg von, Biſchof von Same 
land, 1I 325. 

Poll, Mar, II 422. 
Pomelanten vom D. D. unterworfen I 

112. 
PBommerellen von dem D. Orden erivor- 

ben 1293 — Folgen davon 1 343 — 
an Polen abgetreten II 191. 

Pommern, dad Bolt, I 17 — zum 
Chriſtenthum gezwungen I 29 — das 
Land vom D. Orden In Befip genom- 
men 1 291 ff. — von Bolen an ihn 
abgetreten 1 352. 

Ponieſch I 348. 
Pope, die Kilegunde, I 105. 
Porſe, Canut, Herzog von Haland und 

Gamfö, 1353. 370. 
Poswol, Friede von, II 438. 
Potrimp 1 47 f. 
Mrange, Serretair von Riga, II 254. 
Predigermoͤnche aus Livland vertrieben I 

20. 
Preußen, der Name I 26 — das Bolt 

und feine Sprade 18. 21.26 f. — 
ältefte Gefchichte I 28 ff. — von Bo» 
leslav von Polen vorübergehend un- 
terworfen I 30 — von dem Deutfchen 
Orden befämpft und gefnechtet 111 ff. 
1 Hr . 191 ff. — ihr Untergang I 

10 ff. 
Preußen, der Ordendflaat, verliert feine 

Unabhängigfeit an Polen II 191 ie 
32 wird ein erbliched Herzogthum II 
29 

Preußiſcher Bund, Beranlaffung feiner 
Entflebung 1204 f. — feine Errich⸗ 
tung II 108 f. — erfle Großraths⸗ 
Kbung II 110 ff. — vergeblihe Ber- 
fuche ihn iin 11 124 ff. 153 ff. 
— im Proceg mit dem Orden vor dem 
Deutfchen Kaifer II 156 ff. — erhebt 
fi gegen den Orden und überträgt 
Kafimir von Polen die Oberherrſchaft 
über Preußen II 159 f. 176 — feine 
Ueberiirfungen auf Livland IL 126 f. 

Privilegium Sigismundi 11 507 f. 
Prutenos I 22. 
Pskow, f. Pleskau. 
hᷣuggawe I 104. 
Subnien, Bullen, Bullene, PBunjan I 

348, . 
Purren 1 105. 
Puſchkotais 150. 
Putbus, f. Podebusk. 

Regiſter. 

Pytheas, fein Bericht über die Oftfeelän» 
der 12f. 

Pytkener, Henning, I 418 ff. 
Pytkener, Otto, I 421 f. 

Queden, Ludwig von, I 141. 
Querfurt, Meinhold von, I 252. 266 f. 

Habenneft, dad, II 47. 
Rabenfein, von, Ordensmarſchall, II 

Racken I 224, 
Raczand, Friede von, II 19. 
Radyiiil, Nikolaus, Herzog von Dlifa, 

II 433. 476. 482. 502 ff. 
Radziwiliski Il 232. 
Raggenhof I 224. 
Ragnar Lodbrock I 22. 
Rapden, die Burg, 1115. 205. 224. 

alte um Neu-) Rahden , bie Güter, II 

Ramm, Nikolaus, II 376. 
Ratten, |. Rahden. 
Rapeburg, Bergleih von, II 255. 
Rapeburg, Ernft von, I 201. 207 ff. 
Raunonia 1 2. 
Rede, die Familie von der, J 231. II 

148. 484. 
Rede Elifa von der, geb. Medem, LI 

Rede, Jodokus von der, Bifhof von 
Dorpat, II 403. 407. 411 f. 

Rede, Johann von der, Komthur zu 
Bellin II 391 — Goadjutor II 405 
— Ordensmeiſter II 407 f. 428. 

Mede, Matthiad von der, II 480. 484. 
Nede, Thieß von der, II 280. 
Reformation, ihr Eindringen in Preußen 

II 324 ff. 518 ff. — in Livland II 
330 ff. 375 ff. 410. 518 ff. — im 
Danzig II 325 — in Dorpat [1 339. 
850 — in Königsberg II 325 — in 
Kurland 11 342. 378 f. — auf Defel 
DL 342. 380 — in Reval II 338 — 
in Riga II 332 ff. 375 ff. 

Reben, —* bon, U 501. 
Reiks, die, [23 f. 40. 
Nende I 105. 
Renys, die Brüder, II 22. 35. 
Repnin, ruff. Yeldherr, II 469. 
Resler, Dietrich (III), Bifchof von Dor- 

pat 11 49. 60. 70. 74. 
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Reuß von Plauen, Heinrich, ſ. Plauen. 
Reval, das visthum⸗ Gründung I 119 
— Berfaffung 1158 — feine Bischöfe 
u. f. w. II 175. 205. 264 f. 297. 
337 f. 403. 485 — fein Ende II 
499. 

Neval, das Schloß, Erbauung I 83 — 
von dem preuß. an den livländ. Or⸗ 
den abgetreten II 186 — in vorüber. 
gehenden Befig von Schweden II 204 
— dom D. Orden preidgegeben Il 
464 — aber wieder gekauft 141 — 
geht an Schweden über II 496 ff. 

Renal, die Stadt, Gründung 183 — 
Hanvdelöblüthe und Rechte 1309. 353. 
373. 393. 400 f. 1159. 61. 118 — 
don den aufftändifchen Eſthen ver- 
gebend belagert I 356 f. — im Ber- 
würtniß mit der eftbnijhen Ritterfhaft 

389 ff. — von den Ruffen bedroht 
1 192 — huldigt Schweben 11494 Fi 

Reval, Schlacht bei, I 89. 
Revaler Bertrag II 255 f. 
Rhendorf, Ritter, I 349. 
Richtenberg, Heinrich Rifle von, II200 ff. 
Riga, dad Bisthum, wird felbftändig I 

75 — fein Gebiet 1123. 138 — aum 
Erzbisthum erhoben I 140 — feine 
Städte im 14. Jahrhundert J 394 — 
Befig, Verwaltung und Einkünfte zu 
Anfang des 16. Jahrhunderts I al 
— mit Polen vereinigt II 502 ff. 
513. 

Rign, das Schloß, 1 66.243. Bgl. Wit⸗ 
tenfteen 

Ri 0. die Gtadt, Gründung I 62 — 
appen I 64 — von den Kuren ver- 

gi angegriffen I 71 — erzbifhöfl. 
1140 — von dem D. Orden ge 

demüthigt I 257 — befreit fid in of- 
fenem Aufftand I 262 — muß fich je 
doch aufs neue dem Orden ergeben I 
338 ff. — unter erzbiſchoͤfl. Oberherr⸗ 
lichkeit I 51 — dur den Kirchhol⸗ 
mer Bertrag ihrer Freiheit beraubt — 
im Zwift und Kampf mit dem D. Or- 
den II 170 ff. 224 ff. 256 ff. — wie 
derholt im Bann II 209 ff. 253 ff. — 
tritt zum Schmaltaldifchen Bunde II 
378 ff. 396. 398 — von den Ruffen 
bedroht II 472 — tritt unter polnifche 

fhaft II 503 ff. 510 — — Han⸗ 
delsverhältniſſe und Theilnahme an der 
Sanfa I 124. 234 ff. 268. 308 f. 

391 f. 400 f. II 114. — — Staͤn⸗ 
difhe Rechte IL 59. 61. 118 — — 
innere Zuftände im 13. Jahrhundert 
1123 f. 234 ff. — im 14. Jahrhun⸗ 
dert I of 335 f. 404 — im 15. 
Sahrhundert II 114 ff. — Feuers 
brünfte 1258. 11 405 — Ueberſchwem⸗ 
mung 1 374. 

Rigaer —* 11 249 f. 
Rigifched Stadtrecht I 100. 
Ringen, das Schloß, II 469. 449. 
Rife, Hermann von, I 180. 
Rifenburg, Waffenftillftand von, II189. 
Rißbitter, Jürgen von, II 493. 
Ritter vom goldnen Schiff und vom 

goldnen Vließ II 47. 
Nitterfahrten J 383. Dat. Heibenfahrten. 
Ritterftand, der livländ., 1341. Bol. 

Riwa, die Kilegunde, I 104. 
Mode, Heinemann, II 366. 368. 
Roddenberg, D. Ordendmarfchall, II 85. 
Roddendo „artolaud, Biſchof von Re⸗ 

val, II 264. 296. 
Rodenpois Ir u 
Rodenftein, Otto von, f. Lutterberg. 
Rodulph, König der Heruler, 17. 
Nogga, Gottfried von, I 256. 265. 268. 

272. 286. 289. 
Romowe 1 30 ff. — der Göotterdienſt 

n, 146 6ff. 
Ronneburg, das Sqloß, I 420. II 298. 

410 — die Stadt 1394 f. II 410. 
Rönnen I 105. II 222. 
Roop, die Stadt, II 410. 
Roop, Werner von der, 1338. 
Ropet, Detmar, II 136. 164. 188. 234. 

Ron, Chrift. von der, II 503. 
Roſen, die Familie, II 41. 352 f. 
Rofen, Dietrih von, II 512. 
Nofen, Heinrich von, I 420 ff. 
Roſen, Keriten, II 234. 237. 
Rosen, Waldemar von, 1 325. 
Moten, Waldemar von, I 418. 
Roſen, Diener ded Goabiutor Wilhelm 

pon Brandenburg, II 371 
Rofenberg, Ernſt von, |. Ratzeburg, 

von. . 
Roffiena (Ruffenia) I 39. 
Roffitten, dad Schloß, Gründung 1222 
— an Polen überlaffen II 477. 480 
— Treffen bei, II 276. 

Noftod I 236. 
Rofupp, Rotar, II 208. 
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Rotalien von den Deutfchen unterworfen 

Rotenſtein, Eonrad Zöllner von, f. Zoͤll⸗ 
ner von Rotenftein. 

Mothaufen, Ritter von, II 298. 
Rothe Buch, das, II 258. 
Rudau, Schlacht bei, I 381. 
Rudolf don Saböburg, Deutſcher Kaifer, 

Rudolf, Bilde von van, U 191. 
Auboll, Herzog von Sagan, LI 178. 
Aujen I Ds ir I 492 — Landtag i. J. 
1526 II 

Rumor, ennig, 11 215. 219. 
Rupert, Komthur bon zelin, II 287. 
Rufcher, Sans, IL 2 
Ruſſenkriege gegen — 1188. 197. 

289 f. 309. II 130 ff. 212. 221. 
273 ff. 442 ff. 486 ff. 509. 

Auffin, der Lette, 1 69. 77. 
auffom, Baltbafar, II 258 f. 
Rubberf, Paul von, II 65 ff. 103 ff. 

Rukland, das Bisthum, I 282. 284. 
Autenberg, die Familie, II 148. 
ch Autenberg, Cyſſe (@iffe) von, 

Rüwen, von. 2. 

Saceze 1 104. 
Sad (Saß), Reinhold, 11 374. 
Sad, Landmeifter in Preußen, I 290. 
Suden, die Yamilte, II 41. 379. 516. 
Sacken, Dionyfius von, II 296. 
Sagan, Rudolf von, 1 178. 
Saggara I 104. 139. 
Sahlespuſchlotaji I 54. 
Sattala I 67. 75. 92. 
Saftın, Saktenhaufen, I 104. 
Saleiden, Otto von, IT 111. 
Salt Galbe), die Burg, II 12. 204. 

Sal, die Familie, II 353. 
Sala, Heinrich von, I 420. 
Salza, Hermann von, I 109 ff. 
Sameiten ‚ ihre Einwanderung in bie 

Dftfeelänber 119 — Charakter I 75 
MWohnfige [146 ff. — im Kampfe mit 
den Deviihen 1159 ff. 167 f. 267. 
II 23. 26. 92 — im abwechfelnden 
Beſitz des Deutfchen Ordens und 
Witowd's von Lithauen II 19—33 
IT von erfterem an Polen abgetreten 

Regifter. 

Samen , ihr Bordringen an bie Ofifee I 
19 — Berhältniß zu den Eſthen I 24 
— Gharalter u. f w. 145 — Un 
rag dur Ottolar von Böhmen 

Samogitier, ſ. Sameiten. 
Sänger, von, ehemal. Komtur, TI 202. 
Sangerbaufen, (Anno) Andread von, I 

152. 159 ff. 207 
Samiten, 1104. 
Safkn, GStadifecretair in Dorpat, LI 

Saffenbad, Mriefter, II 220. 
Saß, Reinhold von, Stifteritter IL 487. 
Sauerbeer, Albert, J 100 — Erzbiſchof 

von diviand und Preußen I 136 ff. 
155. 202 ff. 

Saule, Schlacht bei, 1 115. 
Saulemuifche 1115. 
Saundheim, Eher von, Deutfche 

meifter 11 67.96 ff. 127. 
Sayn, Eberhard bon, F 147. 149 f. 
Garefon, Johann, I 274. 
Schabe der Cemgaltenfür I 166. 
Schagarren I 
Schalauen I 12 
Schall von ae Philipp, II 408. 437. 

480. 
Shatl von nl Merner, II 436. 439, 

0. 467 
Sharmbee, Johann von, I 410. 
Scharenberg, Rembert von, II 391. 
Scharfenberg, Senning I bon, Erzbiſchof 

von Riga II 55. 61. 65 ff. 136. 
Schuauenpflug, Kafpar, Biſchof von Des 

fel, II 73. 
Shauerbung, Wilhelm von, 1221 — 

Shellenberg, Ernſt von, II 445 ff. 
Schenenbach, Treffen am, I 231. 
Shierftädt, Mennike von, II 362 f. 
Si — ruſſ. Feldhert, II 440 

Shilirn, Dietri, I 65. 
Schilling, Wilhelm von, II 480. 
Schindekopf, Henning, 1 377. 381. 
Schippenbeil I 47. 
Shlahi, Zlenich, U 415. 
Schleck J 
Schlitte, and, II 414 f. 
Sameten, Bernhard von, TI 446 f. 

46 
eömöling, Sobann, I 503. 
Schoden, teifen bei, 1163 f. 
Schönberg, Dietrich von, II 322. 
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Schming, Bürgermeifter von Riga, II 
2. 237. 247. 254. 256. 261. 263. 

re Ib was, Erzbiſchof von Riga, 

— ji "Famitte, I 379. 
Schröper, Stadtwogt in Revat, LI 389. 
Schrunden a. d. Windau 1347. 
Schtſchenja, aber, 11 276.278. 
Schuiski, ruſſ. Feſdherr, II 278. 
Schuiski, Fuͤrſt Bei Iwanowitſch, LI 

456 ff. 465 f. 4 
Saujen bon den Rufen verbrannt II 

Shuliefen, livfänd. 1250 f. I 413. 
Schungel, |. Budenvorde. 
Shut g Hieronymus, II 360. 
Schütte, Bifchof von Defel, II 73 f. 

öimenenbun, Zerftörung des Schlofr 
(6, 

Schwarz, Fahnenträger, II 279. 
Schwarzburg, Rther von, Komthur 

von Danzig I 
Shwanpug, Sraf "Heinrich von, U 

Shen Säupter, Brüberfchaften ber, 

Schwarzer Tod 1 373. 
Samanpäupter, die Rigaer, 1123. Il 

Shmarghäupterhäufer 1 395. 
Sähwarzhof, die Familie II 353. 
Schweden im Bunde mit Stadt und Stift 

Riga Il 246 — im 16. Jahrhundert 
Ha 415 J — bemaͤchtigt ſich Eſthlands 

——2* Burchard von, I 222. 228, 

Shneiin, Sul Gunzelin von, I 203. 
Schwerin, Graf Heinrich von, 1 90. 
Schwerin, Johann bon, „Easiföef don 

figa 1260. 263 
Sähtvertbrüderorden, Stiftung ‚163 ff. 

— wird reichdunmittelbar I 96 — 
gebt in dem Deutfchen Orden auf I 
112 fl — innere Zuftände bei feinem 
Grlöfchen I 121 f 

Schwerthof, Geimeh, 11 374. 
Same vom D. Orden an fich geriffen 

293. 332, 
Sclode, famländ. Edle, II 179 f. 
Seutteli, Riqhael vifchof von Kurland 

Sara Tithanifcher Geſandter 1320. 
Seekoͤnige, die ſcandinaviſchen, I 11. 

Geeräubergüge ber Kuren und Eſthen I 

—* Priefter, II 220. 
Segenald, ‚Schloß, Kämpfe um daffelbe 

716 — Komthurei I 243, 
Segewolder Bündnig I 304. 417. 
GSelburg, das Schloß, 168. 11477. 480. 
Samia (Bi (Seiburg), das Bisthum, I 68. 

Sem len. , ihre Einwanderung in die 
Dftfeeländer I 19 — Gharatter I 38, 
45 — a Lebensweiſe u. 
f. w. 139 obnfipe 1101 — 
bon den Diitigen bekämpft und be- 
fiegt I 84 f. — ihre Lage im 13. Jahr⸗ 
Hundert I 126. 250 — Aufſtände und 
Unabhaͤngigkeitskaͤmpfe I 166 ff. 184. 
205 f. 215 356 — Vertheilung 

ihres Landes I 127 f. 139. 
Semgallen, das Bisthum, Sründun 1 

101. 127 — Auflöfung I 138. 
Semlika I 52. 
Semovit (1.), AH von Mafovien, I 

158. 173 — 
Seßwegen II 243. 
Senfried, Rathöherr zu Riga, IL 51 f. 
Sieberg vom Dornſtrauch, nſter von, 

II 480. 487. 
Sieberg som Wißlingen, Georg von, LI 

Sie, Rafvar von, II 481. 
Siebert aus Thüringen I 169. 
Siegfried, Orbensprofurator, 1 307 f. 
Sigbritte, die Höderfrau, Il 415. 417. 
Sigduna 134. 
Gigenhofen, Franz von, II 447. 464 f. 
Gigfried, Komthur von Grauden;, 1332, 
Siggonen, die, I 52. 
Sinamund, ‚ Marfgraf von Brandenburg, 

Sigiömund, Dentiäer Kalfer, II 24. 
42 ff. 67. 0. 86 ff. 1 

Gigiömund, Gr * von it$auen, II 
7 

Sigismund der Alte) I., Fs von 
—* II 284 ff. 319 #. 417 

Sigismund Auguft, König von jolen, 
418. 432. 436 ff. 476 ff. 500 ff. 

513 f. 
Silberburg I 229. 
Sillen I 139. 
Silva, Bifchof von, I 153 f. 
Sinolin, chlacht am See I ‘278. 
Einten, Johann von, ae von 

Riga, I 403 ff. 410 OT. 
v. Autenberg, Geſch. d. Oſtſeeprovinzen. Il. 
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Einteln (Sintelis), bie Bug, I 185 f. 
Siritza, Schlacht an de 
Girtud IV., Bayl, 1 206. 2 ff. 
Stirgal II 4.6 
Stujenenbadh, der, 1231. 
Skurdo, der Sudauerführer, 1 212. 
Slaven, ihr Andringen an die Dftfee- 

länder, 117ff. 
Slonim I 212. 
Smitten, von von den Auffen niedergebrannt 

4712 
Sobbe, 2. Drienebruder, Il 72. 
Gobolig 1 92. 
Söldnerkrieg in Preußen IE 179 ff. 
Solttump, Abgeordneter der Stadt Riga, 

Gelnums, Erzvogt zu Riga, II 207. 

Sonnenbur (auf Deiel) n 360. II 485, 
Spanden, —* von, U 
Spanheim, Sigfricd Sander von, UI 

46 ff. 51 ff. 5 
Sparen I 139. 
Speier, Reichstag v. J. 1560, II 501 f. 
Epittleramt im Deutſchen Orden I 297. 
Sprachen der alten Oftfecölfer 120 ff. 
Städteweien in Preußen I 392 — in 

Livland 1 393 ff. II 59. 114 ff. 
248 f. 

Stael, Robert, II 292. 
Gtacl-Holftein, Johann von, II 255. 
Stael von Holftein, Robert, II 347. 
Stände, die livländ., I 340 ff. 
Starkadder I 12. 22. 
Steierland, Andreas von, I 141 ff. 150. 
Steinfülle, Dietrich von der, 1I 449, 
Stempel, f. Budenvorde. 
Stenby, Vergleich von, I 118. 142. 
Stenden, das But, Il 399. 
Stente I 412. 
Stephan, Erzbifhof von Arled, I 398. 
Stephan, Kardinaldifchof, IL 211. 
Sternberg, Mangold von, I 217. 221f. 
rar Michael Kücmeiter von, UI 

Stevaner J4. 
Stiftsraͤthe, die Kuländ., I 119. 248. 
Etigot Anderfon I 359. 
Gtilfe, Johannes I 344. 
Etire (Stirland), Andreas von, f. 

Studland. 
Stockau, Hans, II 208. 
Stockholmer Blutbad II 416. 
Stebemälher, —8 Erzbiſchof von 
Riga, II 136 ff. 215 ff. 

Regifter. 

Gtolpe, das Kloſter, I 299. 
Stöwer,, Eduard, Rathéherr von Riga 

Stralfund 1236. 
Stralſunder Friede I 401. 
Strandrecht in Livland verboten 1 200 f. 

— in den Ordensſtaaten hergeſtellt 
II 20. 

Strebe, Schlacht an dem Fluſſe, 1 372. 
Stromberg, die Familie, II 516. 
Gtrufen I 13. 
Gtrutter, die, I 267. 329. 
Gtrutterfriede I 405. 
Studland (Stirland) , Andreas von, I 

141 ff. 150. 
Sture, Sten, Reihövenwefir von Schwe⸗ 

den II 255 f. 266 ff. 
Sture, Sten, der Jũngere, II 415. 
Gture, Swante, II 270. 415. 
Sudenwirt I 383 ff. 
Sudauen vom D. Orden erobert und 

unterworfen I 212 — an Polen ab» 
getreten II 66. 

Subdauer 1 19. 212. 
Sudenen 14. 
Subdrabben I 229 f. 
Suerbeer, Albert, ſ. Sauerbeer. 
Süpnebrief, der, 1338. 
Suintorog, Sropfürft von Lithauen, I 

Suintoroßa I 350. 
Sunde , Berbandlungstag in der Stadt 

zum, II 102 
Swaigſtiks I 50. 
Swantepolt, Herzog von Pommern, I 

120. 127. 137. 
Swelgate I 40. 65. 
Swidrigal, Fürft von Polozk und Groß⸗ 

fürft von Lithauen, II 79 ff. 
Swienta, Schladht an der, II 88 ff. 
Sydobren, die Burg, I 229 f. 
Splefter fcher Gnädenbrief II 184 f. 

Gier, Jaspar, II 293. 
Sage auf Huliel, Johann, II 418. 

ErögerDianteufel, Hermann von, 11289. 

Taar 115. 
Talſen I 105. 231. 
Zannenberg, Schlacht bi, 127 f. — 

Folgen 1 29 ff. 7 
Zapiau, Hun ngenenäe zu, II 201 ff. 
Zara (Thor) 



—— 
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Zarapilla I 94 f. 
Targalle 151. 104. Bol. Tergeln. 
Tarpat, f. Dorpat. 
Tarweſt, dad Schloß, II 222. 
Zaube, Chriftoph, II 436. 
Zaube,; Dietrich von, II 227. 
Taube, Hans von, II 426 f. 511 f. 
Zaube, Otto, II 229. 
Tamaft, das ESchloß „II 492 — Treffen 

bei, II 481. 
Tegeime ier, Jakob, II 334. 341. 343 f. 
ZTempelritter, ihre Semichtung in Frank⸗ 

teih u. f. w. 
Zergeln (Targalle) nu sı 104. 139. 155. 

Serpigomen, ruff. Sefandter, II 429 f. 
Terweten I 139. 167. 205. 216. 220 1. 

224. 230. 368. 
Ihalibald der Lette I 77. 
Theodorichs des Oftgotbenfönigd Send» 

ſchreiben an die Efthen I 
— 1 265. 
Thiele, Anton, Bürgermeifter von Dor⸗ 

yat, II 451 f. 456 f. 
Thierberg, Contad von, I 215. 
whlerberg (der jüngere), Conrad von, I 

Khiergart, Auguftin, II 174. 
Thiergart, Johann, Ordensprokurator 
u a4 — Bifhof von Kurland II 7A f. 
7 

Thiero, Kämmerer, IL 21. 
Tholoma I 35 
Thor (Zara) 1 47. 
Thoransberg II 232. 
Thorkill, Bifchof von Reval, I 119. 
Thorn, die Stadt, I 392 — Friede vom 

Sahr 1411 DI 3—v. J. 1466 II 
191 ff. — 2 afenftiliftiand v. J. 
1521 113 

Thuͤlen, —* von, II 433. 
Tiefen, Hand von, II 252. 
Tielenhaufen, die Familie, II ı7f. 41f. 

* — Edler von, 1 92. 
Xi) enhaufen, Bartholomäus von, 1407. 

Ziefenhaufen, Berthold von, I 374. 
Ziefenhaufen, Engelbrecht von, II 168. 
Ziefenbaufen, Fabian von, II 465. 
zielenhaufen, Fabian (der jüngere) von, 

Zinsen, Fromhold von, II 231. 
Tie enbaufen, Sen, Bifchof von Reval, 

11 338. 3 67 f. 

Ziefenhaufen, Heinrich von (1.), II 229. 
Ziefenhaufen, Heinrich von (2.), II 474. 
Ziefenpanfen aı auf Berfon, Heinrid von, 

2 2— 

ziefenhaufen, Johann von, 1209 f. 

—2 ‚pe Gernbiſchof), Peter 
von, 
—* Fo Flat am Titerfee, Ti 

tijerw) II 168. i 
Zodwen, Anna vom ch. von Tiefen» 

haufen Il 469. 
Zödwen, Gotthard von, II 469. 
Tödwwen, Sobann von, II 469. 
Zolöburg den Ruffen preidgegeben II 

—8* Anna, II 397 f. 
Zord, die Familie, II 148. 
Tord, Dietrich von, IL 38 ff. 46. 
Zord, Johann, II 229. 
Toreiden, f. Zroyden. 
Zorrifer, Gefecht bei, II 469. 
Traniat, der Sameiienfürfi 1169. 184. 

188 f. 193. 
Zrapieramt im Deutfchen Orden I 297. 
Zreiden, Hand von, IL 133. 
Zreiden, Johann von, II 503. 
Tremonia nova I 148. 
Treptow, Schule zu, II 301. 331. 
Zreßleramt im Deutfchen Orden I 297. 
Treyden, dad Säloh, I 263 — a 

i. 3. 1298 1 264 — Treffen i. 
1490 U 261. 

Troti I 313. 
ee Srobfürf von Lithauen, I 

Zrube Koi die Familie, I 79. 
Zruchieß, Kriedrich, II 323. 
Zrufo I 24. 
Tudum I 289. 
Zurcopelen I 329. 
Tyrſen, Schlacht bei, II 472. 

Uexküll, Dorf und Kirche, 137. 55 f. 
— Gonvent der Jungfrau Maria zu, 
1402 — Schloß 166. 408. II 12. 

Uexküll, die Familie, II 41. 352 f. 
Uextüll, Claus von, II 353. 
Uexküll, Conrad von, I 72. 
Uerfüll, Conrad von, II 169. 172 f. 
Uexküll, Dietrid von, I 410 f. 
Uexküll, Dietrich von, Il 353. 
Uexküll von Madenorm, Georg, II 449. 

35” 
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Uexküll auf Fickel, Heinrich von, II 471. 
Uexküll, Hermann von, I 408 
Uexküll von Lämmat, Jakob, IL 493. 
Uexküll, Johann von, I 325. 
Merten auf Hiefenberg, Sodann von, U 

389 
Hetin auf Merder, Johann von, II 

uertäl, Sürgen, II 167. 
Vertüll, Otto von, IL 40. 
Uexkũll, Dtto von, II 457. 
Uexküll von Fidel, Otto, II 374. 
Uerfül von Kirfeta, Otto, II 493. 
Uexküll auf Derbr, Peter, II 374, 
Ugenefie, I 
Ugenois I rg 
ulentzoc, Bürgermeiſter von Riga, II 

—— ſrirrich, Buͤrgermeiſter von 
Riga, 115 

Ulmigerier lmirugı) I 2 Ai 
Ungannien I 77. 87. 
Ungern, die Familie, 1 FR sg 
Ungern Edler von, Fehwiegerſohn 

aupo 's des Liven, 18 
Ungern auf Pportuli Bine, Georg 

Freiherr von, II 363. 368 f. 
Ungern, Jobann von, I 335. 
Ungern, Jürgen von, II 492. 
Ungern, Jürgen Freiherr von, Doms 

propft i in Oefel, II 369. 
Ungern, Reinhold von, 11 374, 
Ungern, Rudolf von, 1325. 
Uppemalle I 139. 
Uppernede I 106. 
Urban IV., Papft, I 183. 
Urban V., Bapft, IT 43. 
Urban VL., Papft, 1408. 413. II 15. 
Urfel (Urfula), Concubine de Biſchof 

einbold Burböroden II 369. 
Utilie (Utteling),, der böfe Kure, I 185. 

Safallr, die livländ., 1340 ff. 417. 
II 17. 184 f. Bol. Adel, 

Baleltanne, erählter Bifchof von Defel, 

Vede I 242. 
Begefad, Hand, von Dorpat II 428. 
Vegeſack, — — Bürgermeiſter in Re⸗ 

val II 390. 
Vellin, Eroberung der alten Burg (Bis 

liende) 173 — das neue Sälos und 
Komthurei 192. 243 — Berfuch der 
Ueberrumpelung durch die empörten 

Regiſter. 

Eſthen 1 360 — von den Ruſſen be⸗ 
lagert und eingenommen II 488 ff. 
— die Stadt I 3941 f, I 222 — 
Landtag i. J. 1534 IL 373 — Schup- 
und Trugbüundnig v. J. 1534 II 382. 

Bellin, Sohann von, Bürgermeifter von 
Riga, I 337. 

Belven, Andreas von, I 120. 
Venedi (Beneter, Wenden) I 4. Bol. 

Wenden. 
Benedig, das Hauptordenshaus zu, I 

254. 296. 
Beneli I 104. 
Benningen, Deutfchmeifter II 16. 
Benningen, Soft von, Deutfchmeifter, II 

Br Für bon Kukenois (Kolenhu⸗ 
en) I 68. 

Veſike, der Settenbäuptting, 140, 
Pierbrüderfäule, die, 1267. 
Viereck, Edler von, II 323, 
Bietingbof, die Familie, II 148. 353. 
Bet Arnold von, 1375. 381. 

Bietingbof, Conrad von, II 23 ff. 
Vietinghof, Dietrich von, II 168. 
Zetingbeß Karl von, II 138. 
Viezo, 
Bifarien, Si lioländ., II 315 f. 
Biliende, f. Dellin. 
Vinhold, f. Binno. 
Vinke von Overberg, f. Fink v. D. 
Sinne, 2 Deifter des Schwertbrüderordene 

Virks, —* von, I 190. 
Pitalienbrüder II 19, 
Bogelfang, die Burg, I 111. 
Bögte ded Deutfchen Orbend I 243. 
Bolquin (Doltwin), Meifter des Schwert⸗ 

brüderordene, I 71. 78. 82 f. 85.89. 
96 ff. 107. 112 ff. 

Bultemus, Deutfchordengritter, I 190. 

—— Il 299. 308 f. 
Wachtelbuben II 47. 
Wadmal I 39. 43. 170. 
Mahl, Klaus, I 503. 
MWaidelotten 1 39. 51. 
Waigele I 92. 
Waigithe, Sohann von, I 274. 
Wainaks I 
Walde, die Bug, 1 95. 
Baldemar 1, I., König von Dänemarf, 
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Waldemar II. (der Siegreiche), “önig 
von Dänemark, I 81. 83. 86 ff. 1 
197. 273. 

Waldemar III. , König von Dänemarf, 
1354 f. 359. 369. 399 f. 

Waldis, Burchard, II 335. 
Waldkirch, Johann Merklin von, IL 358, 
Walt I 394 f. II 60 — Landtage im 

Jahr 1438 IT 100 — i. d. J. 1477 
und 1478 II 211 f. — Vergleich von 
Malt II 93. 

Ballenrod (Walltade), Conrad von, II 
. 18. 

—*88 Johann von, Erzbiſchof von 
Riga, II 16. 37 f. 44 ff. 

Wallenſtein, Hand von, II 189. 
Walpot-Baffenheim, Heinrich von, 1109. 
Walterid, Paul Einwald von, Biſchof 

don Kurland, U 175. 205, 
MWämel, Fandtag i. J. 1482, II 229 ff. 
Wandofen, Kaſpar von, II 73. 
Be und Wannen, die Kilegunden, 

5. 
Warbeck, dad Schloß, II 454. 
Warkunden I 155. 
Berad (Wargdach, Wartajen) I 164. 

Bao vie Kilegunde, I 105. 
Befit Iwanowitſch, der Zaar, II 280, 

Weblan II 201. 
Weiland, Hermann Biſchof von Dor⸗ 

pat, I 412. 429. 440.451. 466 ff. 
Meinbrief, der, II 220. 
Weißenflein, ‚Sie (im serhand), I 
196. 243. 11 463 f. 486. 492 f. — 
die Stadt I 395. 
ein, ‚Schloß von Riga, f. Wit. 

enfteen 
Weizau, Qudolf * von, ſ. Koͤnig 

von Bei jau. 
Welmar, 1 
Wenden GVFeneci, Benete) die, I4f. 

von den Eſthen "verdrängt IT. 
Wenden, dad Schloß I 66. 70. 72. 83. 

243. 1 271 — die Gtadt I 394 f. 
— Kirche zu, 1239 — Landtag i. J. 
1118 u 313 — Waffenſtillſtand II 
7 

Menden, Berthold von, I69. 74. 77.79. 
Wenden, Rudolf von, I 87. 
Wendiſchen Städte, die fünf, I 236. 
zoenneman, Ordensritter, I 289. 
Wente 
Denk, Deutfeer Kaifer, II 13 ff. 

Wenzeslaus, König von Polen, I 291. 
Menzeslaud von Nowgorod I 83. 
Werd, Edmund von, Biſchof von Kurs 

land, I 242. 255. 
Werder, dad But, II 372. 374. 
Merlen I 6. 20. 
Werpol (Oberpahten). Treffen bei, I1481. 
Wefenberg, dad Schloß I 197. ũ 188, 

449 f. — die Stadt 1395. 11 422. 
449 f. — Landtag i. %. 1306 I 274 
— Schlacht bei W. I 198. 

Weſſe, König der Defeler, 1 360. 
Weſſel, Biſchof von Eſthland, I 84. 
Weſſel, kurifcher Edelmann, LI 380. 
Mefters (Weftbart) IA0.64.84. 94.102. 
Weſwphalens Oegiehungen zu Livland II 

271. 427. 501 
Weſtphalen, Andreas von, I 204. 
Metalabi, ſ. Wilzen 
Wettberg, Detan von Defel, II 289. 
MWettberg, Bruno, IL 471. 
Mettberg , Peter von, Bifhof von De- 

fel, 1 205. 230. 243, 254. 256. 264. 
PMettermann, Sobann, 11 466. 
Wetzhauſen, Martin Truchfeß von, II 

234 ff. 252 
ziätafe, f Befece 
Widen I 
Widewut —* 
an das Bisthum, I 282 — Bol. 

MWifferling, "Wilhelm, II 460 f. 497. 
sand, Ordendritter, I 266. 
nen von Soeſt I 71. 

old, Biſchof von Kulm, I 380. 
Zingege 111. 
Wilhelm, Markgraf von Brandenbur 

Goabjutor im Erzftift Riga II 361 # 
66 ff. — Prätendent auf dad Bis⸗ 
tum Defel II 369 ff. — Erzbiſcho 
von Kg DI 397 ff. 437 f. 469. 472. 

Bilhelm, Erzherzog von Defterreich, 

Mille "Treffen bet, II2. 
Biltomir, Stadt bei, II 88 ff. 
Willekin, I 221 ff. 
Wilna I 315 II 2.7 — Friede dom 
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MWindame I 139. 
Winhold, Hartwig, II 233 f. 237 ff. 
Winte, Bürgermeiſter von Reval, II 

Wirgen I 164. 185. 
aniröberg, ggomtbur, 11 35. 
Wirte I 
Wisby 55. 400. II 130. 
Wiſchel, die Familie, II 379. 
Wismar I 23 
Wißlingen, ‘ Sieber. 
Biten, Großfürſt von Litauen, I 262. 

gpiteyit I 18, 
Mithinge, die, I 23 f. 40. 
Witland (Wittland, Wittlandsort) 123. 
Witowd von Lithauen J 414. II 1. 8. 

18 ff. 25 ff. 67. 78 f. 
Witfon, Johann, I 420. 
Witten, Andreas von, I 204. 
Wittenfteen (Weißenftein), dad Schloß, 

1217 — von den Rigaern erflürmt 1 
262 — neu aufgebaut I 338 f. 347 
— von den Rigaern abermals erobert 
und zerftört II 224 ff. 2412|. — Wie 
deraufbau II 263. 270. 293 f. 

MWittenfteiner Urkunde II 212. 
Wigzlav, der Rugierfürft I 83. 
Wiadimir, von den Polen erobert 1372. 
Wladimir, König von Pleskau, I 78 f. 
Wladimir, König von Polozk, I 55. 

13. 75. 
ladislaus (Wladislaw), König von 

Polen, 1293. 326. 345 
Wladislaus (Jagello), Fine don Bolen, 

f. Sagello. 
Woidil 1413. 414. 
Wolfgang, Bes, Prubet des Pfalz⸗ 

grafen am Rhein II 320. 
gie. dennig, Stadthauptmann von 

Riga, II 
Wolmar I 394 Pi II 60. 491 — Eini⸗ 

gung vom J. 1537 II 395 f. — 

Ti (v. $. 1457) II 174. 
v. %. 1472) 196. (v. 3. 1477) 208 
— Landtage (1522) II 333. (1525) 
343 f. (1526) 349. (1530) 365. 
(1533) 2 (1543) 399 ff. (1546) 
404. (1554) 409 f. (1559) 444. 

Bolmarfiper Abſpruch (Affſproöke) LI 

—*8*— Brief II 162 f. 
Bolmarjher Bertrag vom 3. 1526 II 

Wolſtinik von Lithauen I 193 f. 
wolthufen Deniz, Emfl von, II 204. 

227. 229. 2 
Bolihu —8 Johann von, 11193 f. 

range, das Dorf, II 70. 
Prangel, die Familie, II 353. 
Wrangel, Anton, II 457. 
Brangel, Bartholomäus, U 229. 
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7 

Zur Müblen, Hermann von, II 448. 

Berbefferung: Band II Seite 54 Zeile 21 von oben lies flatt „in einer 
heimlich-päpftlichen Kapelle”: heimlich in einer päpftlihen Kapelle. 

Drud von Breitkopf und Härtel im Leipzig. 




